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Abkürzungen 
 

ABauV Allgemeine Verordnung zum Baugesetz vom 23. Februar 1994 
(SAR 713.111) 

ABBV Verordnung über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau 
(Ackerbaubeitragsverordnung) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.17) 

AGS Aargauische Gesetzessammlung 
AGSchKG Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 

Konkurs vom 13. Oktober 1964 (SAR 231.100) 
AGSchV Allgemeine Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni 1972 

(SR 814.201) 
AGVA Aargauische Gebäudeversicherungsanstalt 
AGVE Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 
AHI AHI-Praxis 
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 

20. Dezember 1946 (SR 831.10) 
AHVV Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 

31. Oktober 1947 (SR 831.101) 
AJP/PJA Aktuelle Juristische Praxis 
AJSG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz 

wildlebender Säugetiere und Vögel vom 24. Februar 2009 
(SAR.933.200) 

AJV Aargauischer Juristenverein 
AltlV Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten vom 

26. August 1998 (SR 814.680) 
AlVK Arbeitslosenversicherungskasse 
Amtl. Bull. Amtliches Bulletin 
ANAG (ausser Kraft) Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der 

Ausländer vom 26. März 1931 
ANAV (ausser Kraft) Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über 

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 1. März 1949 
AnwD Dekret über den Fähigkeitsausweis und die Bewilligung zur 

Berufsausübung für Anwälte (Anwaltsdekret) vom 27. Oktober 1987 
(SAR 291.100) 

AnwG Anwaltsgesetz (Gesetz über die Ausübung des Anwaltsberufes) vom 
18. Dezember 1984 (SAR 291.100) 

AnwT Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif) vom 
10. November 1987 (SAR 291.150) 

AnwV Anwaltsverordnung vom 18. Mai 2005 (SAR 290.111) 
AR Abwasserreglement 
ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 

(Arbeitsgesetz) vom 13. März 1964 (SR 822.11) 
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ARGE Arbeitsgemeinschaft 
ArGV 4 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz vom 18. August 1993 

(SR 822.114) 
AS Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 

(Eidg. Gesetzessammlung); ab 1948: Sammlung der eidgenössischen 
Gesetze 

ASA Archiv für Schweizerisches Abgaberecht 
aAsylG Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 
AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31) 
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (SR 830.1) 
AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 

16. Dezember 2005 (SR 142.20) 
AVA Aargauisches Versicherungsamt 
AVG Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih 

(Arbeitsvermittlungsgesetz) vom 6. Oktober 1989 (SR 823.11) 
AVIG Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 

die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (SR 837.0) 
AVIV Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 

die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (SR 837.02) 
AWA Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau 
AWaD Dekret zum Waldgesetz des Kantons Aargau (Walddekret) vom 

3. November 1998 (SAR 931.110) 
AWaG Waldgesetz des Kantons Aargau vom 1. Juli 1997 (SAR 931.100) 
aBauG Baugesetz des Kantons Aargau vom 2. Februar 1971 
BauG Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz) vom 

19. Januar 1993 (SAR 713.100) 
BauV Bauverordnung vom 25. Mai 2011 (SAR 713.121) 
BAV Verordnung über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge vom 

27. August 1969 
BB Bundesbeschluss 
BBG Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 19. April 1978 

(SR 412.1) 
BBl Bundesblatt 
BBV Verordnung über den Vollzug der Berufsbildungsgesetzgebung 

(Berufsbildungsverordnung) vom 23. Dezember 1985 
(SAR 422.111) 

BD Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der 
Staatsbeamten vom 24. November 1971 

BdBSt Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer 
vom 9. Dezember 1940 

BDE Entscheid des Baudepartements 
BehiG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (SR 151.3) 
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen 

Stoffe vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121) 
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BFA Bundesamt für Ausländerfragen 
BFF Bundesamt für Flüchtlinge 
BFM Bundesamt für Migration 
BG Bundesgesetz 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 

(SR 211.412.11) 
BGBM Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz) vom 

6. Oktober 1995 (SR 943.02) 
BGE Bundesgerichtliche Entscheide, amtliche Sammlung 
BGFA Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 

(Anwaltsgesetz) vom 23. Juni 2000 (SR 935.61) 
BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 

(SR 173.110) 
BGr Bundesgericht 
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
BJM Basler Juristische Mitteilungen 
BKS Departement Bildung, Kultur und Sport 
BlSchK Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 
BLU Baulandumlegung 
BNO Bau- und Nutzungsordnung 
BO Bauordnung 
BoeB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 

16. Dezember 1994 (SR 172.056.1) 
BR Baurecht: Mitteilungen des Seminars für Schweizerisches Baurecht 
BRB Bundesratsbeschluss 
BSG Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz (Brandschutzgesetz) 

vom 21. Februar 1989 (SAR 585.100) 
BStKR Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und 

Entschädigungen in Bundesstrafverfahren vom 31. August 2010 
(SR 173.713.162) 

BStP Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 
(SR 312.0) 

BSV Brandschutzverordnung vom 7. Januar 1991 (SAR 585.111) 
BSV Bundesamt für Sozialversicherung 
BTS Besonders tierfreundliches Stallhaltungssystem gemäss BTS-

Verordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.132.4) 
BüG Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 

vom 29. September 1952 (SR 141.0) 
aBV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

29. Mai 1874 (SR 101) 
BV Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) 
BVD Dekret über Bodenverbesserungen vom 5. Mai 1970 (SAR 913.710) 
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (SR 831.40) 
BVG Bodenverbesserungsgenossenschaft 
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BVGE Bundesverwaltungsgerichtsentscheid 
BVO (ausser Kraft) Verordnung über die Begrenzung der Zahl der 

Ausländer vom 6. Oktober 1986 
BVR Bernische Verwaltungsrechtsprechung 
BVU Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
BzGr Bezirksgericht 
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 

(SR 273) 
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 

1990 (SR 642.11) 
DFR Departement Finanzen und Ressourcen 
Dienstreglement Verordnung über den Dienst des Polizeikorps vom 11. Oktober 

1976 (SAR.531.111) 
DSD Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern 

(Denkmalschutzdekret) vom 14. Oktober 1975 (SAR 497.110) 
DZV Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft 

(Direktzahlungsverordnung) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.13) 
EBG Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 
EBVU Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt 
EFTA European Free Trade Association (Europäische 

Freihandelsassoziation) 
EG Einführungsgesetz 
EG BBG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 

8. November 1983 (SAR 422.100) 
EG BGFA Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der 

Anwältinnen und Anwälte vom 2. November 2004 (SAR 290.100) 
EG GSchG Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz vom 

11. Januar 1977 (SAR 761.100) 
EG KVG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

vom 5. September 1995 (SAR 837.100) 
EG OR Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht vom 

27. Dezember 1911 (SAR 210.200) 
EG StPO Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 

16. März 2010 (SAR 251.200) 
EG Umweltrecht, EG UWR Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den 

Schutz von Umwelt und Gewässer vom 4. September 2007 
(SAR 781.200) 

EG ZGB Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 
27. März 1911 (SAR 210.100) 

EG ZPO Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 
23. März 2010 (SR 221.200) 

aEGAR (ausser Kraft) Einführungsgesetz zum Ausländerrecht vom 
14. Januar 1997 

EGAR Einführungsgesetz zum Ausländerrecht vom 25. November 2008 
(SAR 122.600) 
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EGG Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom 
12. Juni 1951 

ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 
(SR 831.30) 

ELV Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971 
(SR 831.301) 

ELV Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971 
(SR 831.301) 

EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (SR 0.101) 

EnergieG Energiegesetz des Kantons Aargau vom 9. März 1993 
(SAR 773.100) 

EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen 
für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und flankierende Massnahmen vom 8. Oktober 1999 (SR 823.20) 

EntsV Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vom 21. Mai 2003 (SR 823.201) 

ER Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsabgaben 
Erw. Erwägung(en) 
EStV Eidgenössische Steuerverwaltung 
EU Europäische Union 
EUeR Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 

vom 20. April 1959 (SR 0.351.1) 
EuGH Gerichtshof der Europäischen Union 
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift 
EVG Eidgenössisches Versicherungsgericht 
EVGE Entscheidungen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, 

amtliche Sammlung 
EVRPG Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung vom 7. Juli 1986 
EWaG Entwurf gemäss Botschaft zum Bundesgesetz über Walderhaltung 

und Schutz vor Naturereignissen vom 29. Juni 1988 
 (BBl 1988 III 173 ff.) 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
FamZG Bundesgesetz über die Familienzulagen vom 24. März 2006 
FamZV Verordnung über die Familienzulagen vom 31. Oktober 2007 
FAT Eidgenössische Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und 

Landtechnik 
FFE Fürsorgerische Freiheitsentziehung 
FG Gesetz über das Feuerwehrwesen vom 23. März 1971 

(SAR 581.100) 
FlG Flurgesetz vom 27. März 1912 
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FLG Bundesgesetz über die Familienzulagen für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer und Kleinbauern vom 20. Juni 1952 (SR 836.1) 

FN Fussnote 
FoV Verordnung über den Begriff des Waldes sowie die Verfahren 

betreffend Waldfeststellung und Rodungsbewilligung 
(Forstverordnung) vom 16. Februar 1994 (SAR 931.113) 

FPolG Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die 
Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 

FPolV Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die 
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 1. Oktober 
1965 

FS Festschrift 
FwG Feuerwehrgesetz vom 23. März 1971 (SAR 581.100) 
FWG1 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985 
FwV Verordnung zum Feuerwehrgesetz vom 4. Dezember 1996 

(SAR 581.111) 
FZA Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 
1999 (SR 0.142.112.681) 

FZG Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz) vom 
17. Dezember 1993 

GAL Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen vom 17. Dezember 
2002 (SAR 411.200) 

GAT III Gesetz III zur Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
GBAG Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 

(SAR 725.100) 
GBV Verordnung des Bundesrates betreffend das Grundbuch vom 

22. Februar 1910 (SR 211.432.1) 
GebV SchKG Gebührenverordnung zum SchKG vom 7. Juli 1971 (SR 281.35) 
GebVG Gesetz über die Gebäudeversicherung (Gebäudeversicherungsgesetz) 

vom 15. Januar 1934 (SR 673.100) 
GebVV Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung vom 

4. Dezember 1996 (SR 673.111) 
GEP Genereller Entwässerungsplan 
aGesG Gesundheitsgesetz vom 10. November 1987 
GesG Gesundheitsgesetz vom 20. Januar 2009 (SAR.301.100) 
GesV Verordnung zum Gesundheitsgesetz vom 11. November 2009 

(SAR 301.111) 
GG Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 

19. Dezember 1978 (SAR 171.100) 
GIG Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau vom 

24. März 1995 (SR 151.1) 
GKP Generelles Kanalisationsprojekt 
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GND Gebührendekret zum Gesetz über die Nutzung der öffentlichen 
Gewässer vom 15. Mai 1990 (SAR 763.250) 

GNG Gesetz über die Nutzung (und den Schutz) der öffentlichen 
Gewässer vom 22. März 1954 (SAR 763.200) 

GNV Verordnung zum Gesetz über die Nutzung der öffentlichen Gewässer 
vom 24. Dezember 1954 (SAR 763.211) 

GOD Dekret über die Organisation des Obergerichts, des Handelsgerichts, 
des Versicherungsgerichts und des Verwaltungsgerichts vom 
23. Juni 1987 (SAR 155.110) 

GOG Gerichtsorganisationsgesetz (Gesetz über die Organisation der 
ordentlichen richterlichen Behörden) vom 11. Dezember 1984 
(SAR 155.100) 

GPA Government Procurement Agreement (=GATT/WTO-
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen) vom 
15. April 1994 (SR 0.632.231.422) 

GPR Gesetz über die politischen Rechte vom 10. März 1992 
(SAR 131.100) 

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) 
vom 24. Januar 1991 (SR 814.2) 

GSchV Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201) 
GSK Grundstückschätzungskommission 
GStA Gemeindesteueramt 
GVS Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 6. März 

1984 (SAR 991.100) 
GWVV Verordnung über die Gebäudewasserversicherung vom 

13. November 1996 (SAR 673.151) 
HBV Heilmittel- und Betäubungsmittelverordnung vom 11. November 

2009 (SAR.351.115) 
HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte 

(Heilmittelgesetz) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21) 
HRAG Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden 

vom 13. Juni 1941 
HRegV Verordnung des Bundesrates über das Handelsregister vom 7. Juni 

1937 (SR 221.411) 
HRG Bundesgesetz über die Handelsreisenden vom 4. Oktober 1930 

(SR 943.1) 
HSD Dekret zum Schutz der Hallwilerseelandschaft 

(Hallwilerseeschutzdekret) vom 13. Mai 1986 (SAR 787.350) 
i.V.m. in Verbindung mit 
IBG Bundesgesetz über Investitionskredite und Betriebshilfe in der 

Landwirtschaft vom 23. März 1962 (SR 914.1) 
IBV Verordnung über Investitionskredite und Betriebshilfe in der 

Landwirtschaft vom 15. November 1972 (SR 914.11) 
IDAG Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und 

das Archivwesen vom 24. Oktober 2006 (SAR 150.700) 
IKSt Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr 
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IP Integrierte Produktion 
IPR Internationales Privatrecht 
IPRG Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 

1987 (SR 291) 
IRSG Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 

20. März 1981 (SR 351.1) 
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 

(SR 831.20) 
IVK Invalidenversicherungskommission 
IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 

Beschaffungswesen vom 25. November 1994 / 15. März 2001 
(SAR 150.950) 

IVV Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 
(SR 831.201) 

JdT Journal des tribunaux 
JG Gesetz über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdgesetz) vom 

25. Februar 1969 (SAR 933.100) 
JSG Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 

und Vögel (Jagdgesetz) vom 20. Juni 1986 (SR 922.0) 
JStG Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz) vom 

20. Juni 2003 (SR 311.1) 
JStrV Verordnung über die Jugendstrafrechtspflege vom 27. Oktober 1959 

(SAR 251.130) 
KBüG Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 

22. Dezember 1992 (SAR 121.100) 
KF Kontrollierte Freilandhaltung 
KG Kulturgesetz vom 31. März 2009 (SAR.495.200) 
KIGA Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau 
KR Kanalisationsreglement 
KS Kreisschreiben 
KSD Kantonaler Sozialdienst 
KSG Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. August 1969 

(SAR 220.300) 
KSSlG Kreisschreibensammlung des Obergerichts 
KStA Kantonales Steueramt 
KV Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) 
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. August 1994 

(SR 832.10) 
KZG Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer vom 23. Dezember 

1963 (SAR 815.100) 
KZV Vollziehungsverordnung zum Gesetz über Kinderzulagen für 

Arbeitnehmer vom 23. Juli 1964 (SAR 815.111) 
LBD I Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrer an 

öffentlichen Schulen (Lehrerbesoldungsdekret I) vom 24. November 
1971 (SAR 411.110) 
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LBD II Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der 
Fachlehrer, Lehrbeauftragten und Stellvertreter, die Entschädigung 
für die Schulämter, den freiwilligen Schulsport und die Überstunden 
an öffentlichen Schulen (Lehrerbesoldungsdekret II) vom 
5. November 1991 (SAR 411.120) 

LBV Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung 
von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (SR 910.91) 

LD Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohndekret) vom 
30. November 1999 (SAR 165.130) 

LDLP Dekret über die Löhne der Lehrpersonen vom 24. August 2004 
(SR 411.210) 

LEG Bundesgesetz über die Entschuldung landwirtschaftlicher 
Heimwesen vom 12. Dezember 1940 

LEV Verordnung über Landumlegung, Grenzbereinigung und Enteignung 
(LEV; SAR 713.112) vom 23. Februar 1994  

LFG Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (SR 748.0) 
LFV Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung) vom 

14. November 1973 (SR 748.01) 
LG Bundesgesetz betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten 

vom 8. Juni 1923 (SR 935.51) 
LGVE Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 
LKE Entscheid der Landwirtschaftlichen Rekurskommission 
LMG Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 

(Lebensmittelgesetz) vom 9. Oktober 1992 (SR 817.0) 
LMV Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995 (SR.817.02) 
LPG Bundesgesetz über die Landwirtschaftliche Pacht vom 4. Oktober 

1985 (SR 221.213.2) 
LRK Landwirtschaftliche Rekurskommission 
LRV Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 

(SR 814.318.142.1) 
LSG Gesetz über den Ladenschluss vom 14. Februar 1940 (SAR 950.200) 
LSV Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41) 
LwG-AG Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft 

(Landwirtschaftsgesetz) vom 11. November 1980 (SAR 910.100) 
LwG-CH Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 

29. April 1998 (SR 910.1) 
LwG-CH-1951 Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft und die 

Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) vom 
3. Oktober 1951 (SR 910.1) 

m.w.H. mit weiteren Hinweisen 
MBVR Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen 
MedBG Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 

2006 (SR 811.11) 
MepV Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 (SR 812.213) 
MIKA Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
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Mitwirkungsgesetz Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Information und 
Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Betrieben (SR.822.14) 

MKA Migrationsamt des Kantons Aargau (heute MIKA) 
MKG Militärkassationsgericht 
MKGE Entscheide des Militärkassationsgerichts 
MKV Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion 

(Milchkontingentierungsverordnung) vom 7. Dezember 1998 
(SR 916.350.1) 

MMG Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 
30. März 1900 (SR 232.12) 

MO Militärorganisation der Schweiz. Eidgenossenschaft vom 12. April 
1907 

mp mietrechtspraxis: Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 
MPG Bundesgesetz über den Militärpflichtersatz vom 12. Juni 1959 

(SR 661) 
MPV Verordnung über den Militärpflichtersatz vom 20. Dezember 1971 
MSchG Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und 

Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der 
gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 

MVG Bundesgesetz über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992 
(SR 833.1) 

MWSt Mehrwertsteuer 
MWSTG Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz) vom 

12. Juni 2009 (SR 641.20) 
MWStV Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 

(SR 641.201) 
N Note 
NAG Bundesgesetz betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der 

Niedergelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 1891 
NaR Nationalrat 
NBO Normalbauordnung 
NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 

(SR 451) 
NHV Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 

(SR 451.1) 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NLD Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz vom 26. Februar 

1985 (SAR 785.110) 
NO Notariatsordnung vom 28. Dezember 1911 (SAR 295.110) 
NO Nutzungsordnung 
NR Nationalrat 
NSV Verordnung über den Schutz der einheimischen Pflanzen- und 

Tierwelt und ihrer  Lebensräume (Naturschutzverordnung) vom 
17. September 1990 (SAR 785.131) 

OBE Entscheid der Oberschätzungsbehörde 
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OeBV Verordnung über Beiträge für besondere Leistungen im Bereiche der 
Ökologie und der Nutztierhaltung in der Landwirtschaft (Öko-
Beitragsverordnung) vom 24. Januar 1996 (SR 910.132) 

OeBV-1993 Verordnung über Beiträge für besondere ökologische Leistungen in 
der Landwirtschaft (Oeko-Beitragsverordnung; OeBV) vom 
26. April 1993 (SR 910.132) 

ÖkoV  Verordnung über die Abgeltung ökologischer Leistungen (Öko-
Verordnung) vom 26. Mai 1999 (SAR 910.131) 

ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis 
ÖVD Dekret über die Beteiligung von Kanton und Gemeinden an den 

Kosten des öffentlichen Verkehrs vom 11. März 1997 
(SAR 995.150) 

ÖVG Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 2. September 1975, mit 
Änderungen vom 5. März 1996 (SAR 995.100) 

OG Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege 
(Bundesrechtspflegegesetz) vom 16. Dezember 1943 (SR 173.110) 

OGE Entscheid des Obergerichts 
OGJ Obergerichtliche Jahresberichte 
OGr Obergericht 
OHG Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 

(Opferhilfegesetz) vom 4. Oktober 1991 (SR 312.5) 
OHV Verordnung über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 

18. November 1992 (SR 312.51) 
OR Obligationenrecht vom 30. März 1911 (SR 220) 
OrgG Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der 

kantonalen Verwaltung (Organisationsgesetz) vom 26. März 1985 
(SAR 153.100) 

Parz. Parzelle(n) 
PatG Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 

(SR 232.14) 
PD Dekret über die Rechte und Pflichten der Krankenhauspatienten 

(Patientendekret) vom 21. August 1990 (SAR 333.110) 
PersG Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts vom 16. Mai 2000 

(SAR 165.100) 
PKK Psychiatrische Klinik Königsfelden 
PLV Personal- und Lohnverordnung vom 25. September 2000 

(SAR 165.111) 
PO Promotionsordnung für die Volksschulen vom 16. Juli 1990 

(SAR 421.351) 
PolG Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit vom 

6. Dezember 2005 (SAR 531.200) 
PR Polizeireglement 
Pra Praxis des Bundesgerichts 
PRGE Entscheid des Personalrekursgerichts 
PVG Praxis des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden 
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PZV Verordnung über die Bemessung des landwirtschaftlichen 
Pachtzinses (Pachtzinsverordnung, PZV) vom 11. Februar 1987 
(SR 221.213.221) 

RAUS Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien gemäss RAUS-
Verordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.132.5) 

RB Rechenschaftsbericht 
REKO/EVD Rekurskommission des Eidgenössischen 

Volkswirtschaftsdepartementes 
RG Gesetz über die Besteuerung und Verbot von Reklamen 

(Reklamengesetz) vom 4. Dezember 1908 
RGE Entscheid des kantonalen Steuerrekursgerichts (seit 1. 1. 85) 
RKE Entscheid der kantonalen Steuerrekurskommission (bis 31. 12. 84) 
RL Richtlinie 
RMG Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das 

Meldewesen (Register- und Meldegesetz) vom 18. November 2008 
(SAR 122.200) 

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700) 
RPV Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1) 
RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1) 
RRB Regierungsratsbeschluss 
RStrS Rechtsprechung in Strafsachen, herausgegeben von der 

Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft 
RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (SR 172.010) vom 

21. März 1997 
Rz. Randziffer 
SAG Schweizerische Aktiengesellschaft, Zeitschrift für Handels- und 

Wirtschaftsrecht 
SAR Systematische Sammlung des aargauischen Rechts 
Schätzungsreglement Baugesetz des Kantons Aargau vom 2. Februar 1971 
Schätzungsreglement Reglement über die Einschätzung und 

Schadenerledigung bei Gebäuden vom 25. Oktober 1996 
(SAR 673.351) 

SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 
1889 (SR 281.1) 

SchulG Schulgesetz vom 17. März 1981 (SAR 401.100) 
SHAB Schweizerisches Handelsamtsblatt 
SHG Sozialhilfegesetz vom 2. März 1982 (SAR 851.100) 
SHV Sozialhilfeverordnung vom 18. April 1983 (SAR 851.111) 
SJK Schweizerische Juristische Kartothek 
SJZ Schweizerische Juristenzeitung 
SKE Entscheid der Schätzungskommission nach Baugesetz  
SKöF Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge; Herausgeberin 

der Richtlinien für die Bemessung der Sozialhilfe. 
SMI Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht Zürich (bis 

1984 = Mitt.) 



2012 Abkürzungen 19 

SMV Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 
9. Juli 2003 (SAR 253.111) 

SOG Solothurnische Gerichtspraxis 
SPG Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prävention 

vom 6.  März 2001 (SAR 851.200) 
SPV Sozialhilfe- und Präventionsverordnung vom 28. August 2002 

(SAR 851.211) 
SR Systematische Rechtssammlung des Bundes 
SSV Verordnung des Bundesrates über die Strassensignalisation vom 

5. September 1979 (SR 741.21) 
StE Der Steuerentscheid (Fachzeitschrift) 
aStG Steuergesetz (Gesetz über die Steuern auf Einkommen, Vermögen, 

Grundstückgewinnen, Erbschaften und Schenkungen) vom 
13. Dezember 1983 

StG Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 (SAR 651.100) 
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 

(SR 311.0) 
aStGV Verordnung zum Steuergesetz vom 13. Juli 1984 
StGV Verordnung zum Steuergesetz vom 11. September 2000 

(SAR 651.111) 
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der 

Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (SR 642.14) 
StipG Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) vom 

19. September 2006 (SAR 471.200) 
StipV Verordnung über Ausbildungsbeiträge (Stipendienverordnung vom 

2. Mai 2007 (SAR 471.211) 
StK Steuerkommission 
StPO Gesetz über die Strafrechtspflege (Strafprozessordnung) vom 

11. November 1958 (SAR 251.100) 
StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 

(SR 312.0) 
StR Ständerat 
StRG Steuerrekursgericht (ab 1. 1. 85) 
StRK Steuerrekurskommission (bis 31. 12. 84) 
SubmD Submissionsdekret vom 26. November 1996 (SAR 150.910) 
SubVO Verordnung  über die Vergebung öffentlicher Arbeiten und 

Lieferungen (Submissionsverordnung) vom 16. Juli 1940 
SuG Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen 

(Subventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990 (SR 616.1) 
SVG Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 

(SR 741.01) 
SVV Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 1998 

(SR 913.1) 
SVV Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechts 

(Strassenverkehrsverordnung) vom 12. November 1984 
(SAR 991.111) 
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SZIER Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches 
Recht (vormals Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht 
[SJIR]) 

SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche 
Vorsorge 

TaxiR Taxireglement 
TSchG Eidgenössisches Tierschutzgesetz vom 9. März 1978 (SR 455) 
TSchV Eidgenössische Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981 (SR 455.1) 
TVAV Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 

1994 (SR 211.432.21) 
UD Dekret über das Verfahren bei Landumlegungen und 

Grenzbereinigungen in Baugebieten (Umlegungsdekret) vom 
9. Oktober 1974 

URP Umweltrecht in der Praxis 
USD Dekret über den Vollzug des Umweltschutzrechts 

(Umweltschutzdekret) vom 13. März 1990 (SAR 781.110) 
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 

7. Oktober 1983 (SR 814.01) 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 

1986 (SR 241) 
V Verordnung 
V EG UWR Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über 

den Schutz von Umwelt und Gewässer vom 14. Mai 2008 
(SAR 781.211) 

VAE Verordnung über die Abwassereinleitungen vom 8. Dezember 1975 
VAG Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die privaten 

Versicherungseinrichtungen vom 23. Juni 1978 (SR 961.01) 
VALL Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen 

(SR 411.211) 
VAStG Verordnung zum Aktiensteuergesetz vom 27. März 1972 
VAV Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 

(SR 211.432.2) 
VBB Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1993 

(SR 211.412.110) 
VBG Verordnung über die Bewertung der Grundstücke vom 4. November 

1985 (SAR 651.212) 
VBLN Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und 

Naturdenkmäler vom 10. August 1977 (SR 451.11) 
VBOB Verordnung über die Berufe, Organisationen und Betriebe im 

Gesundheitswesen vom 11. November 2009 (SAR 311.121) 
VBVO Kantonale Verordnung über den Vollzug der Bundesvorschriften 

über die Begrenzung der Zahl der Ausländer vom 22. Juni 1987 
(SAR 122.363) 

aVEA (ausser Kraft) Verordnung über Einreise und Anmeldung von 
Ausländerinnen und Ausländern vom 14. Januar 1998 
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VEA Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über die in die 
Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 
15. Oktober 2003 

VEB Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden (heute: VPB) 
VEGGSchG Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen 

Gewässerschutzgesetz vom 16. Januar 1978 
VEP Verordnung über die schrittweise Einführung des freien 

Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten 
sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation vom 22. Mai 2002 (SR 142.203) 

VFG Verordnung über das Feuerwehrwesen vom 18. Dezember 1972 
VG Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und 

Angestellten und über die Haftung des Staates und der Gemeinden 
für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 
1939 (SAR 150.100) 

VGE Entscheid des Verwaltungsgerichts 
VIintA Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländer 

vom 27. Oktober 2007 (SAR.142.205) 
VJS Vierteljahresschrift für aargauische Rechtsprechung 
VKD Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret) vom 

24. November 1987 (SAR 221.150) 
VO Verordnung 
VO Einreihung Verordnung zum Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000 

(SAR 165.131) 
VO-ZAS Verordnung über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum 

Stellenantritt vom 19. Januar 1965 (SR 142.261) 
VoLPG Verordnung zum LPG vom 29. September 1986 (SAR 913.331) 
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (früher: VEB) 
aVRPG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968 

(SAR 271.100) 
VRPG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 

(SAR.271.200) 
VRV Verordnung des Bundesrates über die Strassenverkehrsregeln vom 

13. November 1962 (SR 741.11) 
VSS Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 
VStG Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 

(SR 642.21) 
VStRK Verordnung über die Organisation der kantonalen 

Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren vom 25. Juli 1968 
(SAR 271.161) 

VStrR Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 
(SR 313.0) 

VV Vollziehungsverordnung 
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VVaStG Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die direkten Staats- und 
Gemeindesteuern und über den direkten Finanzausgleich unter den 
Einwohnergemeinden vom 5. Januar 1967 

VVBauG Vollziehungsverordnung zum Baugesetz des Kantons Aargau vom 
17. April 1972 

VVEGZGB Vollziehungsverordnung zu den §§ 103-116 des 
Einführungsgesetzes zum ZGB über Bauvorschriften der Gemeinden 
vom 21. Januar 1949 

VVFGA Verordnung über den Vollzug von kurzen Freiheitsstrafen in der 
Form der gemeinnützigen Arbeit vom 20. Dezember 1995 

VVFWG Verordnung über die Fuss- und Wanderwege vom 3. April 1989 
(SAR 759.111) 

VVG Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 
(SR 22.229.1) 

VVGIG Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Gleichstellung 
von Frau und Mann vom 3. Juli 1996 (SAR 221.171) 

VVGNG Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Nutzung (und den 
Schutz) der öffentlichen Gewässer vom 24. Dezember 1954 

VVOR Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Änderung des 
Obligationenrechts (Miete und Pacht) vom 25. Juni 1990/31. März 
1993 (SAR 210.221) 

VVV Verordnung des Bundesrates über Haftpflicht und Versicherungen 
im Strassenverkehr vom 20. November 1959 

VWEG Verordnung zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 
30. November 1981 (SR 843.1) 

VWF Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden 
Flüssigkeiten vom 28. September 1981 (SR 814.226.21) 

VWG Verordnung zum Wirtschaftsgesetz vom 16. August 1976 
(SAR 971.111) 

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 
1968 (SR 172.021) 

VZAE Verordnung über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 
vom 24. Oktober 2007 (SR 142.201) 

VZG Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von 
Grundstücken vom 23. April 1920 (SR 281.42) 

VZV Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum 
Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (SR 741.51) 

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) 
WaV Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (SR 921.01) 
WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 

(SR 843) 
WG Gesetz über das Wirtschaftswesen und den Handel mit geistigen 

Getränken (Wirtschaftsgesetz) vom 2. März 1903 (SAR 971.100) 
WnD Wassernutzungsabgabendekret vom 18. März 2008 (SAR 764.110) 
WRG Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 

22. Dezember 1916 (SR 721.80) 
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ZAK Monatsschrift über die AHV, IV, EO, herausgegeben vom 
Bundesamt für Sozialversicherung (früher: «Zeitschrift für die 
Ausgleichskassen») 

ZBGR Schweizerische Zeitschrift für  Beurkundungs- und Grundbuchrecht 
ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) 
ZO Zonenordnung 
aZPO Zivilrechtspflegegesetz (Zivilprozessordnung) vom 18. Dezember 

1984 (SAR 221.100) 
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 

(SR 272) 
ZR Blätter für Zürcherische Rechtsprechung 
ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht 
ZStR Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 
ZStV Verordnung des Bundesrates über das Zivilstandswesen 

(Zivilstandsverordnung) vom 1. Juni 1953 (SR 211.112.1) 
ZUG Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 

Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz) vom 24. Juni 1977 (SR 851.1) 
ZVW Zeitschrift für Vormundschaftswesen
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I. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

 

1 Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG. Definitive Rechtsöffnung gestützt auf von 
der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsverträge (Praxisände-
rung). 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 4. Zivilkammer, vom 26. September 
2012 in Sachen Einwohnergemeinde der Stadt Thun gegen S. F. 
(ZSU.2012.222) 

Aus den Erwägungen 

2.3. 
Indessen ist als Rechtsfrage unabhängig von den Anträgen der 

Parteien von Amtes wegen zu entscheiden, ob definitive oder provi-
sorische Rechtsöffnung zu erteilen ist (Art. 57 ZPO; AGVE 2005 
Nr. 5 S. 35 Erw. 4b). Ist definitive Rechtsöffnung verlangt worden, 
kann provisorische bewilligt werden und umgekehrt kann definitive 
Rechtsöffnung bewilligt werden, wenn provisorische verlangt wor-
den ist (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler 
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 
2. Aufl. 2010, Art. 84 N. 39). In dieser Frage gilt von Bundesrechts 
wegen die Offizialmaxime (Staehelin, a.a.O., Art. 84 N. 38) und der 
Richter hat diejenige Rechtsöffnung zu erteilen, welche dem Titel 
entspricht (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000, S. 126). Vor In-
krafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung und der damit 
einhergehenden Änderung von Art. 80 SchKG berechtigten von der 
Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsverträge nicht zur 
definitiven Rechtsöffnung, weil die Vormundschaftsbehörde keine 
gerichtliche Instanz ist und der Wortlaut von altArt. 80 Abs. 2 Ziff. 3 
SchKG nur Verfügungen kantonaler Verwaltungsbehörden über 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen den gerichtlichen Entscheiden 
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gleichgestellt hatte (AGVE 2002 Nr. 7 S. 49; Stücheli, a.a.O., S. 259 
f.). Mit dem neuen Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG wurden alle Verfü-
gungen schweizerischer Verwaltungsbehörden den gerichtlichen Ent-
scheiden gleichgestellt, auch wenn sie zivilrechtliche Verpflichtun-
gen betreffen. Folglich kann unter neuem Recht auch bei von der 
Vormundschaftsbehörde genehmigten Unterhaltsverträgen definitive 
Rechtsöffnung erteilt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 80 N. 24). Inso-
weit ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden. 
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II. Zivilprozessrecht 

 

2 Art. 121 ZPO. Beschwerdelegitimation der Gegenpartei im Verfahren be-
treffend Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 4. Zivilkammer, vom 6. September 
2012 in Sachen B.O. F. gegen D.R. B. (ZSU.2012.77) 

Aus den Erwägungen 

2. 
Gemäss Art. 121 ZPO kann der Entscheid mit Beschwerde an-

gefochten werden, wenn die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder 
teilweise abgelehnt oder entzogen wird. Beschwerdelegitimiert ist 
die gesuchstellende Partei. Die Gegenpartei ist mangels Rechts-
schutzinteresses nicht legitimiert (Botschaft des Bundesrats zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006 
S. 7303; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, Art. 121 N. 7). Ob sie 
zur Beschwerde legitimiert ist, wenn die unentgeltliche Rechtspflege 
bewilligt wird, ist umstritten. Gemäss Botschaft kann sie gegen eine 
Befreiung von der Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung 
Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO führen (Botschaft S. 7303). Da-
nach ist sie nicht legitimiert, gegen einen die unentgeltliche Rechts-
pflege bewilligenden Entscheid Beschwerde gemäss Art. 121 ZPO zu 
führen. Dieser Auffassung folgt ein Teil der Lehre, welche dafürhält, 
dass der Gegenpartei die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO offen-
steht, sofern mit der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege 
zugleich die Befreiung von der Sicherheitsleistung für die Partei-
entschädigung verfügt wird (Huber, a.a.O., Art. 121 N. 7; Rüegg, in: 
Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, 2010, Art. 121 N. 1; Gasser/Rickli, 
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Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, 
Art. 121 N. 2; Köchli, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, Handkommentar, 2010, Art. 121 N. 2; 
Mohs, in: Gehri/Kramer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord-
nung, Kommentar, 2010, Art. 121 N. 2; Tappy, in: Bohnet/Hal-
dy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 
2011, Art. 121 N. 16). Andere Autoren bejahen die Beschwerdele-
gitimation der Gegenpartei direkt gestützt auf Art. 121 ZPO mit der 
Begründung, dass die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege 
die Befreiung von Sicherheitsleistungen von Gesetzes wegen impli-
ziere, womit die Beschwer gegeben sei (Staehelin/Staehelin/Groli-
mund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische 
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des 
internationalen Rechts, 2008, § 16 N. 68; Emmel, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, Art. 121 N. 2; Jent-
S∅rensen, in Oberhammer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord-
nung, Kurzkommentar, 2010, Art. 121 N. 2). Gegen diese Auffassung 
spricht jedoch der Wortlaut von Art. 121 ZPO, wonach der Entscheid 
mit Beschwerde angefochten werden kann, wenn die unentgeltliche 
Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird 
(Huber, a.a.O., Art. 121 FN. 11). Gemäss diesem Autor kann die Ge-
genpartei gegen den die unentgeltliche Rechtspflege bewilligenden 
Entscheid Beschwerde gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO führen, 
weil damit die gesuchstellende Partei von der Pflicht zur Sicherheits-
leistung für die Parteientschädigung befreit wird (Art. 118 Abs. 1 
lit. a ZPO) und der Gegenpartei dadurch ein nicht leicht wiedergut-
zumachender Nachteil droht (Huber, a.a.O., Art. 121 N. 7). Diese 
Auffassung überzeugt, weil sie die Beschwer der Gegenpartei im Fall 
der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege anerkennt und ihr 
daher zu Recht die Legitimation zur Beschwerdeführung zugesteht, 
ohne gegen den Wortlaut des Gesetzes zu verstossen oder zu einer 
heiklen Lückenfüllung Zuflucht nehmen zu müssen. Der Beklagte ist 
durch die angefochtene Verfügung der angeordneten Sicherheits-
leistung für die Parteientschädigung verlustig gegangen, folglich 
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beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Auf die rechtzeitig erho-
bene Beschwerde ist demnach einzutreten. 
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III. Anwaltsrecht 

 

3 § 15 Abs. 1 lit. c EG BGFA, § 2 AnwV 
Nur teilweise Anrechenbarkeit eines Praktikums bei der Direktion für 
Völkerrecht des Bundes für die Zulassung zur Anwaltsprüfung 

Entscheid der Anwaltskommission vom 24. Mai 2012 (AVV.2012.15) 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1 
Art. 7 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwälte 

und Anwältinnen (BGFA; SR 935.61) umschreibt die Voraussetzun-
gen für einen Registereintrag von Anwältinnen und Anwälten. […] 

2.2 
§ 15 EG BGFA umschreibt die Voraussetzungen der Zulassung 

zur Anwaltsprüfung wie folgt: 
- Handlungsfähigkeit; 
- Fehlen eines Strafregistereintrages wegen Hand-

lungen, welche mit dem Anwaltsberuf nicht zu 
vereinbaren wären; 

- abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaft 
(Lizentiat oder Master); 

- hinreichende rechtspraktische Tätigkeit. 
2.3 

Die hinreichende rechtspraktische Tätigkeit wird in § 2 AnwV kon-
kretisiert. Vorliegen muss eine "mindestens einjährige praktische 
juristische Tätigkeit" nach Abschluss des Studiums. […] 
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3. 
3.1 
Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzung der 

praktischen, juristischen Ausbildung für den Erwerb des An-
waltspatentes (und den späteren Registereintrag, vgl. Art. 7 BGFA) 
ist zweifellos der Schutz des Publikums. So hält beispielsweise 
Schiller fest, die wohl wichtigste Anforderung an den Anwalt sei die 
Fachkompetenz (K. SCHILLER, Funktion des Anwalts im Rechtsstaat, 
in: H. NATER [Hrsg.], Professional Legal Services: Vom Monopol 
zum Wettbewerb, Zürich 2000, S. 165). Nach Erteilung des Anwalts-
patentes (und der Eintragung im Register) ist es jedem Anwalt 
erlaubt, ohne weitere „Aufsicht“ Parteien gerichtlich oder aus-
sergerichtlich zu vertreten. Bei den Mandanten eines Anwaltes han-
delt es sich in der Regel um Laien, welche die Arbeit des Anwaltes 
im Verlaufe des Mandates nur schwer beurteilen können. Diese Man-
danten sind darauf angewiesen, dass eine Erteilung des Anwalts-
patentes nur an Personen erfolgt, welche sich über die für den An-
waltsberuf notwendigen Fähigkeiten ausgewiesen haben, und denen 
auch eine entsprechende Ausbildung zuteil geworden ist. 

3.2 
[…] 
3.3 
Abgesehen von der Kenntnis der aargauischen Besonderheiten 

soll aber der Kandidierende generell in seiner Praktikumszeit mög-
lichst gut auf die nach dem Erwerb des Anwaltspatentes (sowie dem 
anschliessenden Registereintrag) mögliche selbständige Anwaltstä-
tigkeit vorbereitet werden. Daher auch die Betonung der notwendi-
gen praktischen, juristischen Tätigkeit. Grundsätzlich geht es um die 
Ausbildung des Kandidierenden in denjenigen Bereichen (und Tätig-
keiten), welche üblicherweise später das Betätigungsfeld des An-
waltes bilden. Während die Bereiche Zivil- und Strafrecht sowie 
Schuldbetreibungsrecht vor allem an den Bezirksgerichten und teil-
weise am Obergericht vermittelt werden können, steht bei den Spe-
zialverwaltungsgerichten und in der kantonalen Verwaltung (i.d.R. in 
den Rechtsdiensten der Departemente oder Abteilungen) vermehrt 
das (kantonale) Verwaltungsrecht im Vordergrund. Beim Anwalt 
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wiederum, und zwar sowohl beim aargauischen wie auch beim 
ausserkantonalen, sind all diese Bereiche als Betätigungsfeld 
denkbar, je nach Ausrichtung der Tätigkeit des jeweiligen Anwaltes. 
Immer aber geht es darum, die Anforderungen an die Tätigkeit des 
Anwaltes, sei es aus seiner eigenen Sicht, sei es aus Sicht der „Ge-
genseite“, eben des Gerichts oder der Verwaltung, zu vermitteln. 

3.4 
[…] 
4. 
4.1 
Der Gesuchsteller absolvierte vom 1. Juli bis 31. Dezember 

2010 ein Praktikum bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Völ-
kerrecht, in Bern. Er unterstand während dieser Praktikumszeit dem 
Chef Sektion Völkerrecht, selber ein Jurist. 

Gemäss Stellenbeschreibung umfassten seine Tätigkeiten: 
- 40 % Verfassen von Rechtsgutachten, na-

mentlich im Bereich allgemeines Völker-
recht 

- 30 % Verfassen von Dossiernotizen, Noti-
zen an EDA-interne und andere Bundesstel-
len sowie diplomatische Noten, u.a. im 
Bereich Rechtshilfe 

- 10 % Teilnahme an Sitzungen, Verfassen 
von Protokollen 

- 10 % Antworten auf Bürgerbriefe 
- 10 % Recherchieren zu aktuellen Themen. 

Gemäss Arbeitszeugnis befasste sich der Gesuchsteller mit Fra-
gen aus den Bereichen 

- Souveränität 
- Völkerrechtssubjektivität sowie Status un-

geklärter Gebiete (z.B. Westsahara) 
- diplomatisches und konsularisches Recht 
- Rechtshilfe in Strafsachen (inkl. Ausliefe-

rung) 
- internationales Investitionsrecht 
- Rechtsprechung des EuGHMR 
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- humanitäres Völkerrecht 
- Recht internationaler Organisationen 
- Staatsvertragsrecht. 

4.2 
Sowohl die durch den Gesuchsteller ausgeführten konkreten 

Tätigkeiten (Bereich "Aufgaben und Kompetenzen" gemäss Stellen-
beschrieb) wie auch die Rechtsbereiche, in welchen er tätig war, 
erfüllen die Anforderungen gemäss den Ziff. 3.2 und 3.3 oben nicht 
oder nur teilweise.  

Die Praktikumstätigkeit in der Sektion Völkerrecht betraf zu 
grossen Teilen nicht das für einen Anwalt übliche Betätigungsfeld. 
Während die Rechtshilfe in Strafsachen sowie das Auslieferungs-
recht durchaus im täglichen Arbeitsbereich eines Anwaltes ihren 
Platz haben können, trifft dies beispielsweise auf Abklärungen im 
Zusammenhang mit dem Status ungeklärter Gebiete kaum zu. 

Auch die konkreten Tätigkeiten sind nicht durchwegs die im 
Anwaltsberuf typischerweise anzutreffenden Tätigkeiten. 

Angesichts dessen, dass sowohl von den Rechtsgebieten wie 
auch von den eigentlichen Tätigkeiten und Aufgaben her die Voraus-
setzungen von Ziff. 3.2 und 3.3 nur teilweise erfüllt sind, wird von 
der gesamten Praktikumsdauer nur ein Anteil von rund einem Drittel 
angerechnet. Das Praktikum dauerte 6 Monate. Nach Abzug der üb-
lichen Ferien von 2 Wochen verbleiben somit 5 ½ Monate (im Aar-
gau wird die Netto-Praktikumsdauer verlangt). Dem Gesuchsteller 
werden deshalb von seinem bei der Direktion für Völkerrecht absol-
vierten Praktikum 2 Monate im Sinn von § 2 Abs. 2 AnwV ange-
rechnet. 

4 Art. 12 lit. a BGFA 
Unangepasstes, übertrieben aggressives Verhalten kann einen Verstoss 
gegen Berufspflichten darstellen. Die blosse Einleitung einer Betreibung 
stellt keinen Verstoss gegen Berufspflichten dar, sofern sie nicht miss-
bräuchlich, zur Verfolgung sachfremder Ziele erfolgt. 

Entscheid der Anwaltskommission vom 14. August 2012 (AVV.2012.11) 
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Aus den Erwägungen 

[…] 
2.2. 
Hinsichtlich des Verhaltens eines Anwalts im Verkehr mit 

Drittpersonen, Behörden, Kollegen und Klienten sind widerrechtli-
che Drohungen, Nötigungen oder Erpressungen in jedem Fall unter-
sagt (Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [Hrsg.], Handbuch über 
die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zürich 
1988, S. 170 und 173 [zit. HANDBUCH ÜBER DIE BERUFSPFLICH-
TEN]). Drohungen sind nur zulässig, wenn das angedrohte Mittel und 
das verfolgte Ziel je für sich erlaubt sind und zudem zwischen Mittel 
und Zweck ein sachlicher Zusammenhang besteht (vgl. zum Ganzen: 
HANDBUCH BERUFSPFLICHTEN, S. 170; FELLMANN, BGFA-Kom-
mentar, N 49b zu Art. 12 mit Hinweisen). 

2.3. 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann unange-

passtes, übertrieben aggressives Vorgehen des Rechtsanwaltes einen 
Verstoss gegen dessen Berufspflichten darstellen. Allerdings ist der 
Anwalt aber durch Art. 12 lit. a BGFA nicht dazu verpflichtet, stets 
das mildeste mögliche Vorgehen zu wählen. Die blosse Einleitung 
einer Betreibung - welche von Gesetzes wegen an keinerlei Voraus-
setzungen gebunden ist und vorgängig weder eine Zahlungsaufforde-
rung noch eine Androhung der Betreibung verlangt - vermag grund-
sätzlich keine gegen Art. 12 lit. a BGFA verstossende Handlung dar-
zustellen, auch wenn ein Eintrag im Betreibungsregister für den Be-
troffenen unangenehm sein mag. Anders verhält es sich nur dann, 
wenn die Betreibung geradezu missbräuchlich ist, was der Fall ist, 
wenn mit ihr sachfremde Ziele verfolgt werden, etwa wenn bloss die 
Kreditwürdigkeit des angeblichen Schuldners geschädigt werden soll 
oder wenn zwecks Schikane ein völlig übersetzter Betrag in Betrei-
bung gesetzt wird (vgl. BGE 130 II 270, E 3.2.2). 

[…] 
2.6. 
Gemäss den gemachten Ausführungen war das unbestrittener-

massen am 17. Januar 2012 eingegangene Urteil vom 5. Dezember 
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2011 des Gerichtspräsidiums Brugg, welches nur mit Beschwerde 
anfechtbar war und dessen Vollstreckbarkeit nicht aufgeschoben war, 
somit vollstreckbar. Dass der beanzeigte Anwalt gleich am Tag nach 
der Urteilseröffnung seinen Parteikostenanteil bis Ende Januar 2012 
einforderte und anschliessend die Betreibung einleitete, kann allen-
falls als voreilig und forsch betrachtet werden, allerdings ist dieses 
Vorgehen rechtlich nicht zu beanstanden. So vermag gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung die blosse Einleitung einer Betreibung 
grundsätzlich keine gegen Art. 12 lit. a BGFA verstossende Hand-
lung darzustellen. Hinweise dafür, dass der beanzeigte Anwalt mit 
seiner Betreibung lediglich die Kreditwürdigkeit des Schuldners 
schädigen wollte, gibt es keine. So hat der beanzeigte Anwalt nicht 
sogleich eine Betreibung eingeleitet, sondern die Anzeigerin zu-
nächst mit Schreiben vom 18. Januar 2012 aufgefordert, die Partei-
kosten bis Ende Monat zu überweisen (vgl. Schreiben vom 18. Ja-
nuar 2012, Beilage zur Anzeige vom 8. Februar 2012). Eine Berufs-
regelverletzung gemäss Art. 12 lit. a BGFA liegt demnach nicht vor. 

5 § 14 EG BGFA 
Kostenauflage zu Lasten Anzeiger bei mutwilliger Anzeige: 
- Kostenauflage bei Anzeige gegen einen am Verfahren offensichtlich 

nicht (mehr) beteiligten Anwalt. 
- Mutwillige Prozessführung liegt vor, wenn der Anzeiger die Anzeige 

auf einen Sachverhalt abstützt, von dem er weiss oder bei zumutba-
rer Sorgfalt wissen müsste, dass er unzutreffend ist. Erhebung einer 
aussichtslosen Beschwerde stellt für sich noch keine mutwillige Be-
schwerdeführung dar, es bedarf eines zusätzlichen subjektiven, ta-
delnswerten Elementes. 

Entscheide der Anwaltskommission vom 26. September 2012 (AVV.2012.3 
und AVV.2012.4 
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IV. Strafrecht 

 

6 Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG, aArt. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG 
Die Einnahme von GHB und GBL birgt, insbesondere bei Mischkonsum, 
erhebliche Gesundheitsrisiken und kann bei exzessivem Konsum zu einer 
physischen und psychischen Abhängigkeit führen. Das Gefahrenpotential 
von GHB/GBL liegt jedoch deutlich unter demjenigen von harten Drogen 
wie Kokain und Heroin. Nach dem derzeitigen Wissensstand sind GHB 
und GBL nicht geeignet, die körperliche oder seelische Gesundheit vieler 
Menschen in eine naheliegende und ernstliche Gefahr zu bringen. Die 
Annahme eines mengenmässig schweren Falles scheidet deshalb aus. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 1. Strafkammer, vom 28. Juni 2012 
i.S. Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau gegen C.H. (SST.2011.158) 

Aus den Erwägungen 

4.2.2. 
Art. 19 Ziff. 1 aBetmG wie auch Art. 19 Abs. 1 BetmG stellen 

den unbefugten Handel mit Betäubungsmitteln gleichermassen in 
allen seinen Formen unter Strafe. Sowohl nach dem aBetmG als auch 
nach dem BetmG gelten GHB und GBL als dessen Ester, sofern er 
privat verwendet wird, als Betäubungsmittel (vgl. Art. 1 aBetmG 
i.V.m. der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über 
die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe vom 12. Dezember 
1996, in Kraft bis zum 30. Juni 2011; Art. 2 BetmG i.V.m. Art. 1 
Abs. 2 und Anhang 1 der Verordnung des EDI über die Verzeichnisse 
der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und 
Hilfschemikalien vom 30. Mai 2011, in Kraft seit 1. Juli 2011).  

In Bezug auf Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ist festzuhalten, dass 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteil des Bundesge-
richts 6B_13/2012 vom 19. April 2012 E. 1.3.1) die seit dem 1. Juli 
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2011 revidierte Bestimmung nicht milder ist als Art. 19 Ziff. 2 lit. a 
aBetmG (Art. 2 Abs. 2 StGB).  

4.3. 
4.3.1. 
GHB (Gammahydroxybuttersäure, neben der freien Säure wer-

den auch die Natrium- und Kaliumsalze als GHB bezeichnet) ist 
auch bekannt unter den Namen "Fantasy", "G", "K.O.-Tropfen", 
"Liquid Ecstasy", "Natriumoxybat" oder "Salty Water". Obschon 
GHB unter dem Namen „Liquid Ecstasy“ im Handel ist, hat es mit 
dem Amphetaminderivat „Ecstasy“ (Methylendioxymethampheta-
min, MDMA) nichts zu tun. Gehandelt wird es als Salz (in Pulver-
form) oder als farblose Flüssigkeit. Es hat einen salzigen und leicht 
seifigen Geschmack und ist praktisch geruchlos. Hergestellt wird 
GHB aus seinem Vorläuferstoff GBL. Bei einmaliger Einnahme in 
der richtigen Dosierung (ca. 0.5-2.5 g Na-GHB) versetzt GHB nach 
ca. 15 Minuten in einen rauschartigen Zustand, der mit demjenigen 
eines Alkoholrauschs zu vergleichen ist, d.h. es wirkt antidepressiv, 
angstlösend, leicht euphorisierend und fördert die emotionale, sozia-
le, intellektuelle und sexuelle Interaktion. Überdies stimuliert es die 
optische Wahrnehmung insbesondere von Farbnuancen. Nach einer 
gewissen Zeit führt es zu Müdigkeit und Entspannung (fact sheet des 
Bundesamts für Gesundheit [BAG] vom Februar 2012; vgl. ausführ-
lich zu den einzelnen Wirkungen: HANS COUSTO, Fachinformation: 
GHB [Gamma-Hydroxybutyrat] - Mischkonsum, 2. Fassung, 2011, 
http://www.drogenkult.net/?file=GHB, S. 2 ff., S. 12; PETER X. ITEN 
u.a., Eine neue Droge erreicht die Schweiz: Koma nach Einnahme 
von Gamma-Hydroxybuttersäure [GHB], in Schweiz Med Wochen-
schr 2000, 130: S. 356-361, S. 359). 

GBL (Gammabutyrolakton) ist eine farblose Flüssigkeit mit 
schwachem Geruch, die mit Wasser gemischt werden kann und leicht 
sauer reagiert. Als Massenchemikalie wird GBL hauptsächlich in der 
chemischen Industrie verwendet, etwa als Ausgangsstoff für che-
mische Synthesen oder als Wirkstoff in Reinigungs- und Lösungs-
mitteln. Im menschlichen Körper wird GBL zu GHB umgewandelt, 
weshalb GBL nicht nur künstlich zu GHB umgewandelt, sondern 
auch direkt als Droge konsumiert wird. Die direkte Einnahme von 
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GBL verstärkt die Wirkungen des GHB allerdings in unangenehmer 
Weise, weshalb GBL meist künstlich in GHB umgewandelt und so-
dann dieses eingenommen wird (fact sheet des BAG, a.a.O., S. 2; Ur-
teil des Bundesgerichtshofs, 1. Strafsenat, vom 8. Dezember 2009 [1 
StR 277/09]; Ärzteblatt Baden-Württemberg, Amts- und Mitteilungs-
blatt der ärztlichen Körperschaften, 02/2011, unter: www.aerzteblatt-
bw.de; ROBERT HÄMMIG, GHB als natürliche Substanz, Droge und 
Medikament, in Schweiz Med Forum, 2011, S. 736-738, S. 738). 
GBL wird gemäss Angaben der Hersteller sowie von "eclipse" (Ve-
rein für akzeptierende Drogenarbeit) in einer Reinheit von über 99 % 
gehandelt, d.h. abgesehen von unbedeutenden Verunreinigungen 
wird GBL als in der Industrie erlaubtes Mittel in Reinform verkauft 
(http://www.eclipse-online.de/ghb.html, zuletzt besucht am 28. Juni 
2012). WERNER BERNHARD gab den durchschnittlichen Reinheits-
gehalt vor Vorinstanz ein wenig geringer an, nämlich mit 98 %. Es ist 
demnach davon auszugehen, dass GBL grundsätzlich in Reinform 
gehandelt wird, wobei geringfügige Verunreinigungen nicht auszu-
schliessen sind. 

Da GHB meist in Form von Natrium-GHB (Na-GHB) gehan-
delt wird, daneben aber auch als Flüssigkeit eingenommen werden 
kann und GBL zur Erzielung derselben Wirkungen wie GHB in we-
sentlich geringerer Dosis zu verwenden ist, sind die folgenden 
Mengenverhältnisse zu beachten (vgl. HANS COUSTO, a.a.O., S. 11): 
- 1 g GHB entspricht 1.211 g Na-GHB, resp. 1 g Na-GHB ent

 spricht 0.825 g GHB; 
- 1 g GHB entspricht 2.4 ml Lösung zum Einnehmen, resp. 1 ml 

 Lösung entspricht 0.417 g GHB;  
- 1 g GHB erzeugt die gleiche Wirkung wie 0.824 g GBL, resp. 1 

 g GBL erzeugt die gleiche Wirkung wie 1.213 g GHB;  
- 1 g Na-GHB erzeugt die gleiche Wirkung wie 0.68 g GBL, resp. 

 1 g GBL erzeugt die gleiche Wirkung wie 1.47 g Na-GHB.  
Nicht entscheidend ist die Menge GHB, welche aus GBL herge-

stellt werden kann, da diese die unterschiedlichen Wirkungsweisen 
von GHB und GBL nicht berücksichtigt. Aufgrund der beschriebenen 
unterschiedlichen Wirkungsweise von GHB und GBL sind für den 
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Vergleich diejenigen Mengen entscheidend, welche die gleiche Wir-
kung entfachen (vgl. dazu die obigen Umrechnungswerte).  

[...] 
4.3.2. 
Die einmalige Einnahme von GHB kann aus folgenden Grün-

den für Gesundheit und Leben eines Menschen gefährlich sein: Es 
besteht eine grosse Gefahr der Überdosierung, bei der Gesundheit 
und Leben des Konsumenten gefährdet werden (4.3.2.1.). Besonders 
hoch ist diese Gefahr, wenn GHB zusammen mit anderen Substanzen 
eingenommen wird (4.3.2.2.). Bei der Einnahme von GHB kann es 
sodann zu Verätzungen kommen (4.3.2.3.) und die Gefahr, Täter oder 
Opfer eines Delikts zu werden, ist aufgrund der mangelnden Konzen-
trations- und Abwehrfähigkeiten des Konsumenten im Rauschzu-
stand erhöht (4.3.2.4. und 4.3.2.5.).  

4.3.2.1. 
Während 0.5-2.5 g Na-GHB resp. 1-2/1-4 ml GBL einer übli-

chen einzelnen Dosierung entsprechen, lösen ab 2.5 g GHB resp. 2 
ml GBL die massiven Nebenwirkungen die gewollten Wirkungen ab. 
Es wird daher von einer Überdosierung gesprochen (Freiburg-
Schwarzwald.de, Zahl der GBL-Abhängigen nimmt in Freiburg zu, 
unter: http://www.frsw.de/gbl.htm; Informationsblatt der Stadtpolizei 
Zürich, unter: http://www.stadt-zuerich.ch/con-
tent/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Sucht-
praevention/Formulare%20und%20Merkblaetter/pdfs%20Substanz-
en/GHB%20GBL.pdf).  

Bei einer Überdosierung bei der Einnahme von GHB kann es zu 
Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit, Schläfrigkeit, Unterkühlung, 
Krämpfen, Atemnot und Bewusstlosigkeit kommen. Eine nur wenig 
noch höhere Dosierung führt zu tiefem Koma. Aus diesem erwachen 
die Patienten nach einigen Stunden rasch und vollständig wieder und 
sind beschwerdefrei. Akut vergiftete Patienten müssen ärztlich über-
wacht und ihre Atemwege müssen gesichert werden. In schweren 
Fällen (v.a. Kombinationsvergiftungen) muss künstlich beatmet wer-
den. Ein Koma ohne medizinische Überwachung und Behandlungs-
möglichkeiten birgt das Risiko von lebensgefährlichen Komplikatio-
nen wie Atemstillstand, Blutdruckabfall, Unterkühlung oder krampf-
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artigen Anfällen. Selten kommt es zu Todesfällen (vgl. anstatt vieler: 
fact sheet des BAG, a.a.O., S. 3 ff.; MICHAEL RATH, Praxisbuch 
Sucht, 2012, S. 197 f.; PETER X. ITEN u.a., a.a.O., S. 359; Pressemit-
teilung der EU-Drogenbeobachtungsstelle in Lissabon vom 17. März 
2008 [im Folgenden: Pressemitteilung europäische Beobachtungs-
stelle], 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_50185_DE_GH
BandGBL_FinalDE.pdf, S. 2). Wird GBL direkt eingenommen, tre-
ten diese Wirkungen des GHB schneller und stärker ein (BERN-
HARD/WEINMANN, IRM der Universität Bern, Gutachten vom 14. Ju-
li 2011).  

Vergiftungen kommen in der Schweiz praktisch ausschliesslich 
im Rahmen des Missbrauchs vor. In der Zeitspanne von 1997 und 
2005 wurde das Schweizerische Toxikologische Informationszen-
trum (STIZ) mit 334 Fällen von GHB-Vergiftungen konfrontiert. Zu 
diesen Vergiftungsfällen hat das STIZ 187 ärztliche Verlaufsberichte 
erhalten. Dabei sind 80 schwere Fälle und ein tödlicher Fall zu 
verzeichnen gewesen. In derselben Zeitspanne erhielt das STIZ 101 
Fälle von Vergiftungen mit GBL. In 65 % der vom STIZ untersuch-
ten Fälle waren noch weitere Drogen wie Alkohol, Kokain, Amphe-
tamine oder Ecstasy eingenommen worden. Im Jahre 2010 waren 18 
Vergiftungen (15 davon mit tiefem Koma als Folge) die Folge des 
Konsums von GHB, GBL, 1-4-Butandiol oder flüchtigen Nitriten 
(fact sheet des BAG, a.a.O., S. 3 f.; HUGO KUPFERSCHMIDT/ 
CHRISTINE RAUBER-LÜTHY, Zum Jahresbericht 2010 des Schweize-
rischen Toxikologischen Informationszentrum [STIZ], Vergiftungen 
in der Schweiz, in Schweizerische Ärztezeitung, 2011, 92: 39, 
S. 1489 ff., S. 1489). Da die tödliche Menge GHB bei einer min-
destens dreissigfachen Menge der bestimmungsgemässen Dosis liegt, 
besteht auch bei Überdosierung gemäss der Literatur keine erhöhte 
Todesgefahr infolge der Wirkungen der Substanz selbst (HANS 
COUSTO, a.a.O., S. 9; vgl. jedoch zur Todesgefahr infolge unbeauf-
sichtigten Komas oder Mischkonsums die obigen und folgenden 
Ausführungen; vgl. zu internationalen Publikationen zu tödlichen 
GHB-Vergiftungen: ARMIN FIEGUTH u.a., Erster Todesfall durch γ-
Hydroxybuttersäure [GHB] nach Aufnahme von γ-Butyrolacton 
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[GBL] in Niedersachsen, in Archiv für Kriminologie, 2009, S. 45-51, 
S. 49, mit dem Hinweis, dass viele Todesfälle aufgrund GHB-Kon-
sums unerkannt blieben, da sich GHB nur kurze Zeit nach der Ein-
nahme nachweisen lasse; ENNO FREYE, Pharmacology and Abuse of 
Cocaine, Amphetamines, Ecstasy and Related Designer Drugs, 2009, 
S. 205).  

Die Differenz zwischen der für den erwünschten Effekt benö-
tigten und der zu unerwünschten toxischen Wirkungen führenden 
Menge GHB und GBL ist sehr klein und es besteht daher eine hohe 
Gefahr der Überdosierung. Risikovergrössernd ist die oft mangelnde 
Kenntnis der Reinheit und Konzentration der Stoffe (fact sheet des 
BAG, a.a.O., S. 3 f.; Peter X. ITEN/ANDREA OESTREICH, in: Analy-
tical chemistry at forensic institutes, chimia 2002, 56 No. 3, S. 91 ff., 
S. 94; Pressemitteilung europäische Beobachtungsstelle, S. 2).  

Besonders hoch ist die Gefahr der Überdosierung bei der di-
rekten Einnahme von GBL. Dieses ist aufgrund seiner schnellen und 
verstärkten Wirkung wesentlich niedriger zu dosieren als GHB (Hans 
Cousto, a.a.O., S. 6).  

Auch der Umstand, dass GHB und GBL meist in Flüssigkeiten 
aufgelöst in sehr unterschiedlichen Konzentrationen verkauft und 
getrunken werden, steigert das Risiko der Überdosierung (vgl. u.a. 
Informationsseite Suchtprävention Zürich). 

4.3.2.2. 
Wird GHB gleichzeitig mit sedierenden Substanzen, seien es 

Drogen, Medikamente oder Alkohol, eingenommen (Mischkonsum), 
wie dies gerade in Partyszenen meistens getan wird, führt dies zu 
einer Verstärkung der Vergiftung. Es besteht die Gefahr einer ver-
stärkten Atemdepression, des Kreislaufkollapses und Brechreizes im 
Zustand der Bewusstlosigkeit. Die Einnahme von GHB, welche nach 
dem Gesagten an sich bereits eine hohe Gefahr der Überdosierung in 
sich birgt, wird dadurch zu einer lebensgefährlichen Substanz. Ein 
solcher Mischkonsum macht oft eine sofortige Einweisung in ein 
Krankenhaus unumgänglich. Patienten, die wegen Mischkonsums 
von GHB und Alkohol in eine Klinik eingeliefert werden, müssen 
dort auf der Intensivstation betreut werden (ROBERT HÄMMIG, a.a.O., 
S. 738; fact sheet des BAG, a.a.O., S. 3 f.; MICHAEL RATH, a.a.O., 
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S. 197 f.; HANS COUSTO, a.a.O., S. 8, S. 13 f. mit ausführlichen An-
gaben zum Mischkonsum mit Alkohol, LSD, Ecstasy und Ketamin; 
Freiburg-Schwarzwald.de, a.a.O., S. 2).  

4.3.2.3. 
Bei der Einnahme von GHB besteht zusätzlich Verätzungsge-

fahr im Mund und im oberen Magendarmtrakt durch in der Her-
stellung nicht vollständig umgesetztes Natriumhydroxid (fact sheet 
des BAG, a.a.O., S. 3; PETER X. ITEN u.a., a.a.O., S. 357).  

4.3.2.4.  
Der Konsum von GHB setzt die Abwehrfähigkeit erheblich 

herab, weshalb in diesem Zustand eine erhöhte Gefahr besteht, Opfer 
eines Delikts zu werden.  

Bekannt ist GHB insbesondere als "Vergewaltigungsdroge". Es 
kann unbemerkt in Getränke geschüttet werden, die Abwehrmög-
lichkeiten des Konsumenten werden bis zur Wehrlosigkeit herabge-
setzt und die Substanz lässt sich anschliessend im Körper des Opfers 
nur kurzzeitig nachweisen. Die internationalen Daten dazu weisen 
jedoch darauf hin, dass GHB bei diesen Delikten dennoch selten 
eingesetzt wird. Bevorzugt werden Benzodiazepine (ROBERT 
HÄMMIG, a.a.O., S. 738; Pressemitteilung europäische Beobach-
tungsstelle, S. 2).  

Auch bei gewolltem GHB-Konsum besteht jedoch aufgrund der 
herabgesetzten Abwehrmöglichkeiten die Gefahr, Opfer verschie-
dener Delikte, bspw. eines Raubes, zu werden (ROBERT HÄMMIG, 
a.a.O., S. 738).  

4.3.2.5.  
Konsumenten von GHB sind jedoch nicht nur selber gefährdet, 

Deliktsopfer zu werden, sondern stellen auch für andere eine Gefahr 
dar. Da GHB die Konzentrationsfähigkeit herabsetzt, besteht die 
Gefahr, dass Konsumenten, die sich überschätzen und beispielsweise 
in diesem Zustand Auto fahren, andere Personen erheblich gefährden 
(ROBERT HÄMMIG, a.a.O., S. 738; vgl. zu konkreten Fällen: PETER X. 
ITEN/ANDREA OESTREICH, a.a.O., S. 93 f.). 

4.3.3. 
Bei langfristiger Einnahme von GHB besteht die Gefahr einer 

psychischen und physischen Abhängigkeit (4.3.3.1. und 4.3.3.2.). 
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Dass die langfristige Einnahme Körper oder Geist anderweitig schä-
dige, konnte dagegen (noch) nicht nachgewiesen werden (4.3.3.3.).  

4.3.3.1. 
Die gelegentliche Einnahme von GHB und GBL erzeugt nor-

malerweise noch keine Abhängigkeit. Erst regelmässiger bzw. chro-
nischer und hochdosierter GHB-/GBL-Konsum über längere Zeit 
birgt das Risiko einer psychischen und physischen Abhängigkeits-
entwicklung. Die Abhängigkeit entspricht hinsichtlich ihres Charak-
ters (Wirkungen des Drogenkonsums und -entzuges) am ehesten 
derjenigen von Alkohol und Benzodiazepinen bzw. Barbituraten 
(Michael Rath, a.a.O., S. 197 f.; fact sheet des BAG, a.a.O., S. 3). 

Zu Entzugssymptomen nach Absetzen dieser Stoffe kommt es 
bei Konsumenten, die über Wochen und Monate hohe Dosen in 
kurzen Abständen konsumieren. Sie beginnen wenige Stunden nach 
dem letzten Konsum und bestehen in Zittern, raschem Puls, Unruhe, 
Schlaflosigkeit, Angst, Übelkeit und Erbrechen bis hin zum Delirium 
mit Schweissausbrüchen und Blutdruckabfall.  

Wegen der kurzen Halbwertszeit der Substanz setzt der GHB-
/GBL-Entzug sehr rasch und häufig bereits in der Anfangsphase 
massiv ein. Das Spektrum reicht über milde, ambulant beherrschbare 
Verläufe über stationär unkomplizierte bis zu schweren deliranten 
Beschwerdebildern. Gängige Entzugsschemata bei der Entzugsbe-
handlung wirken im GHB-/GBL-Entzug häufig nicht oder nicht aus-
reichend. Die Entzugsbehandlung bei chronischer GHB-Abhängig-
keit erfordert eine Spitaleinweisung. Sie stellt aufgrund häufig 
(gemäss einer Untersuchung bei ca. 40 % der Fälle) einsetzender 
Komplikationen wie Krampfanfällen und Delirium sowie des rasch 
einsetzenden und oft schlecht beherrschbaren schweren Entzuges ein 
besonderes Problem dar. Häufig sind stark beruhigende Medikamen-
te notwendig und oftmals bleibt nur noch die Verlegung des Patien-
ten auf eine Intensivstation, wo der Entzug unter intensivmedizini-
schen Bedingungen (künstliche Beatmung, künstliches Koma, Infusi-
onsbehandlung) fortgeführt werden muss. Im Einzelnen sind inten-
sivmedizinische Behandlungsphasen von mehr als einer Woche 
erforderlich. Als Nebenwirkungen der chronischen Therapie werden 
Kopfschmerzen, Bettnässen und Krämpfe in den Beinen beobachtet 
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(fact sheet des BAG, a.a.O., S. 3 und 5). Im Anschluss an die 
Entzugsbehandlung sollte eine Entwöhnungstherapie durchgeführt 
werden, welche in der Aufarbeitung der Defizite und Probleme des 
Patienten liegen sollte, welche zum Drogenkonsum führten. Ohne 
eine solche anschliessende Entwöhnungstherapie sind im Allgemei-
nen rasche Rückfälle in das alte Konsummuster zu erwarten 
(Michael Rath, a.a.O., S. 201; Robert Hämmig, a.a.O., S. 737; Ärzte-
blatt Baden-Württemberg, a.a.O., S. 94; vgl. auch Freiburg-Schwarz-
wald.de, a.a.O., S. 2, wo allgemein von einer hohen Rückfallquote 
gesprochen wird). 

4.3.3.2. 
Noch ungenügend erforscht ist die Frage, wie hoch die Gefahr 

einer Abhängigkeit ist und ab welcher Menge und nach welcher Zeit 
sich eine solche mit grosser Wahrscheinlichkeit einstellt.  

In den einschlägigen Internetforen finden sich Berichte von 
Konsumenten, die bereits nach wenigen Konsumeinheiten und kurzer 
Zeitdauer (bspw. einer Woche) über massive Entzugserscheinungen 
berichteten, und andere, die regelmässig und langfristig GHB/GBL 
konsumierten, ohne eine Abhängigkeit zu entwickeln. Daraus ist zu 
schliessen, dass GHB/GBL auf unterschiedliche Konsumenten ganz 
unterschiedlich wirkt und generelle Angaben zur Entwicklung einer 
Abhängigkeit schwierig sind.  

In der Literatur besteht jedoch Einigkeit darin, dass zur Ent-
wicklung einer Abhängigkeit für gewöhnlich ein regelmässiger, über 
Wochen und Monate dauernder Konsum hoher Dosen GHB/GBL in 
kurzen Abständen notwendig sei (Ärzteblatt Baden-Württemberg, 
a.a.O., S. 94; HANS COUSTO, a.a.O., S. 9; fact sheet des BAG, a.a.O., 
S. 3; ROBERT HÄMMIG, a.a.O., S. 737). Vereinzelt finden sich 
konkrete mengenmässige Angaben. So erklären HANS COUSTO, 
ROBERT HÄMMIG (Universitäre Psychiatrische Dienste in Bern) 
sowie MATTHIAS E. LIECHTI (Universitätsspital Zürich)/HUGO 
KUPFERSCHMIDT (Schweizerisches toxikologisches Informations-
zentrum), dass sich erst bei regelmässiger Einnahme von Dosen über 
ca. 20 g GHB pro Tag Toleranz und demgemäss eine Abhängigkeit 
entwickeln könne (HANS COUSTO, a.a.O., S. 9; ROBERT HÄMMIG, 
a.a.O., S. 737; MATTHIAS E. LIECHTI/HUGO KUPFERSCHMIDT, γ-
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hydroxybutyrate [GHB] and γ-butyrolactone [GBL]: analysis of 
overdose cases reported to the Swiss Toxicological Information 
Centre, in: Swiss Med Wkly 2004, 134: S. 543-537, S. 536 mit 
Hinweis auf weitere Literatur). Eine Abhängigkeit bedinge zudem 
mindestens einen zwei- bis dreimonatigen Konsum (ROBERT 
HÄMMIG, a.a.O., S. 737). Nach diesen Angaben besteht die Gefahr 
der Abhängigkeitsentwicklung demnach beim Konsum einer 
durchschnittlichen Menge von 20 g pro Tag über mindestens zwei 
Monate hinweg, d.h. ab einer insgesamt konsumierten Menge von 
1'200 g GHB (20 g x 60 Tage). Dies entspricht für 20 Personen einer 
Menge von 24 kg GHB (1'200 g x 20) resp. 20 kg GBL (vgl. zur 
Umrechnung Ziff. 4.3.1).  

WERNER BERNHARD vom IRM Bern legt seiner Berechnung 
dagegen die Annahme zugrunde, GHB/GBL sei ebenso gefährlich 
wie Heroin, und errechnet deshalb den Grenzwert für GHB/GBL in 
Anlehnung an die bundesgerichtliche Berechnung des Heroin-
grenzwerts. Dieses hat in Bezug auf Heroin festgehalten, eine Ge-
sundheitsgefahr für 20 Personen liege ab 600 Konsumeinheiten vor. 
Ausgehend von einer Einzeldosis von 1 g gelangt WERNER BERN-
HARD deshalb zum Ergebnis, bei GHB liege eine Gesundheitsgefahr 
für 20 Personen ab 600 g (600 Konsumeinheiten x 1 g) vor.  

Die in der Literatur zur Entwicklung einer Abhängigkeit ge-
nannte Mindestkonsummenge von 20 g GHB über mehrere, aber 
mindestens zwei Monate hinweg (d.h. Gesundheitsgefahr für 20 
Personen bei 24 kg GHB) und die von WERNER BERNHARD errech-
nete Abhängigkeit ab 600 g GHB, liegen somit weit auseinander.  

Angesichts der übereinstimmenden Angaben in der Literatur, 
nach der ein chronischer, lang anhaltender Konsum über Wochen und 
Monate in hohen Dosen und kurzen Abständen Voraussetzung einer 
Abhängigkeitsentwicklung ist, kann der Einschätzung WERNER 
BERNHARDS nicht gefolgt werden: Nach seiner Berechnung müsste 
eine Einzelperson nach 30 Konsumeinheiten à 1 g eine Abhängigkeit 
entwickeln (600 g resp. Konsumeinheiten à 1 g / 20 Personen). Be-
reits die Festlegung einer Einzeldosis von 1 g steht den Angaben in 
der Literatur entgegen, da 1 g innerhalb der Bandbreite üblicher 
Konsumdosen von 0.5-2.5 g weit unten angesetzt ist, gemäss 
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Literatur aber hohe Einzeldosen erforderlich sind. Gemäss WERNER 
BERNHARDS Berechnung, die von 30 Einzeldosen ausgeht, müsste 
sodann bei mehrmals täglichem Konsum nach wenigen Tagen eine 
Abhängigkeit entstehen. Dem stehen wiederum die Literaturangaben 
entgegen, wonach für eine Abhängigkeit ein mehrere wochen- und 
monatelanger Konsum erforderlich sei. Die Berechnung WERNER 
BERNHARDS widerspricht demnach den Angaben in der Literatur, 
und auch seine Grundannahme, GHB/GBL sei in Bezug auf die 
Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung mit Heroin zu vergleichen, 
findet in der Literatur, soweit ersichtlich, an keiner Stelle Be-
stätigung. Vielmehr ist GHB/GBL gemäss der Literatur in Bezug auf 
die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung als eher gering einzu-
schätzen und bedarf es hierzu eines regelmässigen, lang anhaltenden 
Konsums grosser Mengen, während die Abhängigkeit bei Heroin 
sehr viel schneller eintritt. Die bei Heroin festgelegte Grenzmenge 
für eine Abhängigkeitsentwicklung bei 600 Konsumeinheiten ist 
demnach für GHB/GBL nicht aussagekräftig. Auf die von WERNER 
BERNHARD errechnete Grenzmenge von 600 g GHB kann daher 
nicht abgestellt werden.  

Festzuhalten ist demnach, dass bei regelmässigem, mehrmals 
täglich erfolgendem, hochdosiertem GHB/GBL-Konsum über 
mehrere Monate hinweg die Gefahr einer psychischen und physi-
schen Abhängigkeit besteht. Angesichts der Voraussetzung eines 
solch exzessiven Konsums hoher Mengen GHB/GBL ist indes das 
Abhängigkeitspotential bei diesem Stoff nicht mit demjenigen von 
Heroin oder Kokain zu vergleichen, welche als harte Drogen gelten, 
sondern mit demjenigen von Ecstasy oder Marihuana, welche im 
Bereich der weichen Drogen liegen. Auch bei diesen besteht zwar die 
Gefahr der Abhängigkeit, doch ist sie sehr viel geringer als bei 
Heroin und Kokain (vgl. BGE 125 IV 90 E. 3b, gg und 3d; 117 IV 
314 E. 2f, cc und 2g, aa). 

4.3.3.3. 
Inwieweit durch die Einnahme von GHB weitere langfristige 

Gesundheitsschädigungen wie etwa Leberschädigungen bewirkt 
werden, wie es in verschiedenen Internetforen häufig vermutet wird, 
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kann derzeit noch nicht abschliessend festgestellt werden (MICHAEL 
RATH, a.a.O., S. 197 f.).  

Da bei der Einnahme von GBL schneller eine grosse Menge 
von GHB in den Blutkreislauf gelangt, wurden Patienten auf organi-
sche Schäden sowie karzinogene Wirkungen hin untersucht. Beides 
konnte aber nicht beobachtet oder nachgewiesen werden (HANS 
COUSTO, a.a.O., S. 6).  

4.3.4. 
Schliesslich ist festzuhalten, dass weder GHB noch GBL als 

Einstiegsdrogen für andere Substanzen wie Heroin oder Kokain 
gelten.  

4.3.5. 
Zusammenfassend kann demnach beim heutigen Wissensstand 

festgehalten werden, dass der einmalige oder gelegentliche Konsum 
von GHB, sofern es in der richtigen Dosis und nicht mit anderen 
Substanzen (insb. Alkohol) eingenommen wird, an sich keine hohe 
Gefahr für die Gesundheit darstellt, insb. nur selten Nebenwirkungen 
hervorruft. Gerade in diesen Faktoren liegen jedoch stoffinhärente 
Probleme dieses Betäubungsmittels: Es besteht eine hohe Gefahr der 
Überdosierung und der Mischkonsum ist gerade in der Partyszene 
weitverbreitet. Der Konsument fällt bei einer solchen Überdosierung, 
insbesondere in Verbindung mit anderen Substanzen wie Alkohol, 
rasch in ein tiefes Koma, welches unbeaufsichtigt lebensgefährlich 
ist, insbesondere aufgrund des ebenfalls auftretenden Brechreizes. Es 
ist aber festzuhalten, dass trotz dieser an sich bestehenden 
Gefährlichkeit Todesfälle nach GHB/GBL-Konsum sowie ebenfalls 
nach Mischkonsum vergleichsweise selten auftreten. Grundsätzlich 
erwacht der Konsument nach wenigen Stunden beschwerdefrei. Von 
einer ernsthaften und dringlichen Gefahr kann unter diesen Um-
ständen nicht gesprochen werden. Aufgrund der herabgesetzten Kon-
zentrations- und Abwehrfähigkeit besteht im Rauschzustand sodann 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Täter (Fahrlässigkeitsdelikte 
insbesondere im Strassenverkehr) oder Opfer eines Delikts (Raub, 
Sexualdelikte etc.) zu werden.  

Obwohl die Wirkungen und Abhängigkeitsentwicklungen je 
nach Konsument sehr unterschiedlich zu sein scheinen, ist die Gefahr 
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einer physischen und psychischen Abhängigkeit im Gegensatz zu 
Heroin und Kokain im Allgemeinen als gering einzustufen. Sie 
entsteht erst bei exzessivem Konsum, d.h. täglich mehrmaligem 
Konsum hoher Mengen über mehrere Monate. 

4.4. 
Die Einnahme von GHB/GBL ist demnach nicht ungefährlich, 

sondern birgt, insbesondere bei Mischkonsum, erhebliche Gesund-
heitsrisiken und kann bei exzessivem Konsum zu einer physischen 
und psychischen Abhängigkeit führen. Das Gefahrenpotential von 
GHB/GBL liegt jedoch deutlich unter demjenigen der harten Drogen 
wie Kokain und Heroin, deren Konsum regelmässig zu erheblichen 
gesundheitlichen Belastungen mit den entsprechenden sozialen 
Folgeproblemen führt. Mit diesen Stoffen darf GHB/GBL nicht 
gleichgestellt werden. Nach dem heutigen Wissensstand kann nicht 
gesagt werden, dass GHB/GBL geeignet sei, die körperliche oder 
seelische Gesundheit in eine naheliegende und ernstliche Gefahr zu 
bringen. Aufgrund der mit BGE 117 IV 314 begründeten restriktiven 
Rechtsprechung ist Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG deshalb bei 
GHB/GBL nicht anwendbar, d.h. es kann bei GHB/GBL kein schwe-
rer Fall aufgrund einer Gesundheitsgefährdung vieler Menschen im 
Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG vorliegen (vgl. jedoch zum 
schweren Fall bei Gewerbs- und Bandenmässigkeit Art. 19 Ziff. 2 lit. 
b und c aBetmG). 

7 Art. 253 StGB, Art. 260 ff. ZGB 
Die Anerkennung der Vaterschaft gemäss Art. 260 ZGB beweist nur, dass 
ein Kind anerkannt worden ist, nicht aber die biologische Vaterschaft 
selbst. Das Zivilrecht lässt es zu, dass der nicht genetische Vater ein Kind 
anerkennt. Die Anerkennung trotz fehlender biologischer Vaterschaft 
kann deshalb nicht unter Strafe gestellt sein. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 13. September 2012 i.S. E. M. und P. G. gegen Staatsanwaltschaft Brugg-
Zurzach (SBK.2012.211). 
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Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann 

von einer beschuldigten Person oder von anderen Personen eine 
Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden, soweit es 
notwendig ist, um von ihnen stammendes biologisches Material von 
jenem der beschuldigten Person zu unterscheiden (Art. 255 Abs. 1 
lit. a und b StPO). 

Die Staatsanwaltschaft ist zuständig zur Anordnung einer DNA-
Probe (FRICKER/MAEDER, in: Basler Kommentar, Schweizerische 
Strafprozessordnung, 2011, N. 22 zu Art. 255 StPO mit Verweis auf 
Art. 198 StPO). Als Zwangsmassnahmen müssen DNA-Anordnun-
gen und -Analysen die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 197 
Abs. 1 StPO erfüllen. Das heisst sie müssen a) gesetzlich vorgesehen 
sein, b) es muss ein hinreichender Tatverdacht vorliegen, c) die damit 
angestrebten Ziele dürfen nicht durch mildere Massnahmen erreicht 
werden können und d) die Bedeutung der Straftat muss die Zwangs-
massnahme rechtfertigen (vgl. FRICKER/MAEDER, a.a.O., N. 1 und 
4 ff. zu Art. 255 StPO). 

[...] 
2.3. 
2.3.1. 
Wie aus den Ausführungen der Staatsanwaltschaft hervorgeht, 

beabsichtigt sie, die DNA-Profile als Beweismittel zur Abklärung 
des den Beschwerdeführern vorgeworfenen Verbrechens des Er-
schleichens einer falschen Beurkundung gemäss Art. 253 StGB zu 
verwenden. Wie sich aus dem Folgenden ergibt, kann nun aber von 
vornherein von keinem entsprechenden Tatverdacht gemäss Art. 253 
StGB für die Anordnung der Abnahme von DNA-Proben ausgegan-
gen werden. 

2.3.2. 
Gemäss Art. 253 Abs. 1 StGB wird wegen Erschleichung einer 

falschen Beurkundung bestraft, wer durch Täuschung bewirkt, dass 
ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich 
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erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche 
Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt. Art. 253 
Abs. 1 StGB regelt einen Spezialfall der mittelbaren Falschbeurkun-
dung. Die Tathandlung besteht im Bewirken einer inhaltlich unwah-
ren Beurkundung durch Täuschung, wobei die Täuschung den Vor-
satz der Urkundsperson ausschliessen muss (Urteil des Bundesge-
richts 6S.258/2006 vom 3. November 2006 E. 4.1). 

Was eine rechtlich erhebliche Tatsache nach Art. 253 StGB ist, 
bestimmt sich somit nach Art. 251 StGB (MARKUS BOOG, in: Basler 
Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, N. 5 zu Art. 253 StGB). 
Eine Urkunde kann nur für den in ihr bezeugten Sachverhalt, niemals 
für dessen tatsächliche oder rechtliche Voraussetzungen Beweis er-
bringen, auf welche bloss mittelbar aus den beurkundeten Tatsachen 
geschlossen werden kann. Diese sind nicht konkludent mitbeurkun-
det. So beweist die Anerkennung der Vaterschaft (Art. 252 Abs. 2 
und 260 ZGB) nur die Anerkennung, nicht aber die Vaterschaft selbst 
(BOOG, a.a.O., N. 45 zu Art. 251 StGB). 

2.3.3. 
Vorliegend erklärte der Beschwerdeführer 2 am 20. April 2011 

vor dem Zivilstandsamt die Anerkennung des Kindes M. Entgegen 
der Auffassung der Staatsanwaltschaft erklärte er damit nicht, dass es 
sich bei M. um seinen leiblichen Sohn handle. Mit der blossen Aner-
kennung im Sinne von Art. 252 Abs. 2 und Art. 260 ZGB liegen ge-
mäss den obigen Ausführungen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass 
der Beschwerdeführer 2 eine inhaltlich unwahre Beurkundung er-
wirkt bzw. dass die Beschwerdeführerin 1 ihn dazu angestiftet hätte. 
Die Anerkennung beweist nicht, dass der Beschwerdeführer 2 auch 
tatsächlich der Vater ist, sondern nur die Tatsache, dass ein Kind 
anerkannt wurde. 

Dies ergibt sich auch aus der zivilrechtlichen Rechtslage: Zur 
Anerkennung berechtigt ist gemäss Wortlaut von Art. 260 Abs. 1 
ZGB "der Vater". Aus dieser Formulierung darf aber nicht geschlos-
sen werden, nur der genetische Vater könne das Kind anerkennen. 
Das Zivilstandsamt darf denn auch keinen Nachweis der genetischen 
Vaterschaft verlangen. Die bewusst falsche Anerkennung ist deshalb 
möglich und wirksam, was sich bereits aus Art. 260b Abs. 1 ZGB 



54 Obergericht 2012 

ergibt, der in Bezug auf die Anfechtung einer Anerkennung festhält, 
dass der Kläger zu beweisen habe, dass der Anerkennende nicht der 
Vater des Kindes ist. Erst im Falle der Anfechtung der Vermutung 
spielt die biologische Vaterschaft eine Rolle. Richtigerweise bejaht 
ein Teil der Lehre deshalb die Zulässigkeit der Anerkennung im Wis-
sen um die fehlende genetische Vaterschaft, während ein anderer Teil 
der Lehre dem Zivilstandsamt das Recht zugesteht, die Anerkennung 
abzuweisen, wenn sie offensichtlich falsch ist. Die Anerkennung sei 
dann rechtsmissbräuchlich, und es wird darauf hingewiesen, dass sie 
einen Straftatbestand darstelle (Übersicht bei THOMAS GEISER, Kind 
und Recht - von der sozialen zur genetischen Vaterschaft?, in: 
FamPra.ch 1/2009 S. 41 ff., 47). Letztere Lehrmeinung kann zumin-
dest hinsichtlich der strafrechtlichen Folgen nicht zutreffen. Das 
Zivilrecht lässt es zu, dass der nicht genetische Vater ein Kind aner-
kennt. Wird ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann 
sogar von Gesetzes wegen als Vater, auch wenn er nachweislich nicht 
der genetische Vater ist. Das Gesetz misst der rechtlichen Vaterschaft 
ein höheres Gewicht als der biologischen Vaterschaft bei. Erfolgt 
keine Anfechtung der Anerkennung oder der Vaterschafts-Vermu-
tung, so bleibt es bei der Vaterschaft, was – Extremfälle vorbehalten 
– durchaus auch dem Kindeswohl entspricht. Wenn es nun aber für 
die zivilrechtliche Anerkennung oder Vermutung nicht auf die gene-
tische Vaterschaft ankommt, so kann eine Anerkennung ohne biolo-
gische Vaterschaft auch nicht unter Strafe gestellt sein. 

Damit ist kein Tatverdacht gegeben und die Voraussetzungen 
für die Abnahme von DNA-Proben sind nicht erfüllt, so dass diese 
nicht rechtmässig wären. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft 
Brugg-Zurzach vom 7. August 2012 ist somit ersatzlos aufzuheben. 
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V. Strafprozessrecht 

 

8 Art. 382 StPO 
- Die Frage der Verwertbarkeit von Verfahrenshandlungen bzw. Be-

weisabnahmen ist Bestandteil der richterlichen Beweiswürdigung. 
Sachlich zuständig zur Beurteilung dieser Frage sind das ordentliche 
Gericht im Hauptverfahren sowie allenfalls in der Folge das Beru-
fungsgericht. Die Beschwerdekammer ist jedoch unzuständig 
(E.2.2.). 

- Auf eine Beschwerde kann nur eingetreten werden, sofern und so-
lange der Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse an 
der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat. Verneint, so-
lange ohne Rechtsnachteil direkt bei der verfahrensleitenden Staats-
anwaltschaft die Wiederholung einer Einvernahme unter Wahrung 
der Teilnahmerechte sowie im Zusammenhang mit einem Gutachten 
Stellungnahmen eingereicht und Ergänzungsfragen beantragt wer-
den können (E. 2.3.3.2.). 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 10. Januar 2012 i.S. I. S. gegen Staatsanwaltschaft Rheinfelden-
Laufenburg (SBK.2011.255) 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
In Ziffer 2 der Beschwerde stellt die Beschwerdeführerin den 

Antrag, dass sämtliche bereits ergangenen Verfahrenshandlungen 
bzw. Beweisabnahmen für nicht verwertbar zu erklären bzw. zu wie-
derholen seien.  
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2.2. 
Die Frage der Verwertbarkeit von Verfahrenshandlungen bzw. 

Beweisabnahmen ist Bestandteil der richterlichen Beweiswürdigung 
und fällt somit auf den Zeitpunkt der Ausfällung des Sachurteils 
durch das Gericht. Sachlich zuständig zur Beurteilung dieser Frage 
ist folglich in erster Linie das erstinstanzliche Gericht im Hauptver-
fahren sowie allenfalls in der Folge das Berufungsgericht. Auch 
diesbezüglich ist daher auf die Beschwerde nicht einzutreten. 

2.3. 
[...] 
2.3.2. 
Es trifft zu, dass die Staatsanwaltschaft im Laufe des Strafver-

fahrens verschiedene Verfahrensgrundsätze verletzt hat. Insbesondere 
wurde der Beschwerdeführerin vor der Erteilung des Expertisenauf-
trags vom 5. September 2011 an das Strassenverkehrsamt des Kan-
tons Aargau sowie des Gutachterauftrags vom 19. September 2011 an 
die Universität Bern, Institut für Rechtsmedizin, keine Gelegenheit 
zur Stellungnahme gewährt und damit der von Art. 184 Abs. 3 StPO 
garantierte Anspruch auf rechtliches Gehör missachtet. Weiter wurde 
das vom 8. September 2011 datierte Ergebnis des Expertisenauftrags 
an das Strassenverkehrsamt der Beschwerdeführerin nicht zur 
Stellungnahme zugestellt, wie dies Art. 188 StPO von der Verfah-
rensleitung verlangt. Schliesslich wurde auch das der Beschwerde-
führerin zustehende Teilnahmerecht gemäss Art. 312 Abs. 2 i.V.m. 
Art. 147 Abs. 1 StPO verletzt, da die Beschwerdeführerin nicht über 
die geplante Einvernahme der Mutter der Beschwerdeführerin am 
26. September 2011 orientiert wurde und in der Folge nicht daran 
teilnehmen konnte.  

2.3.3. 
2.3.3.1. 
Unabhängig von der materiellen Beurteilung kann jedoch nur 

auf eine Beschwerde eingetreten werden, sofern und solange die 
Beschwerdeführerin ein rechtlich geschütztes Interesse an der Auf-
hebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). 
Vorausgesetzt ist dabei, dass die betreffende Person durch die ange-
fochtene Verfahrenshandlung unmittelbar in ihren Rechten betroffen, 
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d.h. beschwert ist (LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, N. 7 zu Art. 382 StPO; 
SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, 
Rz. 1458). Die Beschwer muss im Zeitpunkt des Rechtsmittelent-
scheides noch gegeben sein; es sei denn, es besteht ein öffentliches 
Interesse an der Beurteilung des Rechtsmittels, weil sich in Zukunft 
wieder eine ähnliche Situation ergeben könnte, ohne dass im Einzel-
fall rechtzeitig eine richterliche Prüfung möglich wäre (ZIEGLER, in: 
Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2011, 
N. 2 zu Art. 382 StPO; LIEBER, a.a.O., N. 13 zu Art. 382 StPO; 
SCHMID, a.a.O.). 

2.3.3.2. 
Vorliegend ist die Aktualität des Rechtsschutzinteresses vollum-

fänglich zu verneinen, da die anwaltlich vertretene Beschwerdeführe-
rin jederzeit bei der Staatsanwaltschaft ihre vor der obergerichtlichen 
Beschwerdekammer in Strafsachen gestellten Anträge ohne Rechts-
nachteil wiederholen kann. Namentlich steht es ihr offen, die 
Stellung von Ergänzungsfragen zu den Gutachten zu beantragen 
(worauf sie die Staatsanwaltschaft hinsichtlich des Gutachterauftrags 
vom 19. September 2011 auch bereits hingewiesen hat) sowie 
Stellung zum Ergebnis des Strassenverkehrsamts des Kantons Aar-
gau zu nehmen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Wiederholung 
der Einvernahme der Mutter der Beschwerdeführerin unter Wahrung 
der Teilnahmerechte zu verlangen. Schliesslich ist ein aktuelles 
Rechtsschutzinteresse auch bei der von der Beschwerdeführerin ge-
rügten verweigerten Akteneinsicht zu verneinen, da die fraglichen 
Akten der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen mit Schreiben 
der Staatsanwaltschaft vom 19. September 2011 zugestellt wurden. 
Da zudem keine Anzeichen ersichtlich sind, wonach die Vorausset-
zungen für ein ausnahmsweises Absehen vom Erfordernis des ak-
tuellen Rechtsschutzinteresses vorliegen könnten, ist auch auf den 
Antrag um Wiederholung von Verfahrenshandlungen bzw. Beweis-
abnahmen nicht einzutreten. 
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9 Art. 324 ff. StPO 
Anklageerhebung 
Die Staatsanwaltschaft darf mit der Anklageerhebung keinen Freispruch 
der beschuldigten Person beantragen. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 11. April 2012 i.S. Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gegen K.B. 
(SBK.2011.253). 

Das Bundesgericht ist auf eine gegen diesen Entscheid ergriffene Be-
schwerde nicht eingetreten (Urteil des Bundesgerichts 1B_295/2012 vom 
21. November 2012). 

Sachverhalt 

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm erhob beim Bezirksge-
richt Zofingen Anklage gegen K. B. wegen Verdachts auf Vergewal-
tigung zum Nachteil seiner Ehefrau. In der Anklage beantragte die 
Staatsanwaltschaft, K. B. sei vom Vorwurf der Vergewaltigung frei-
zusprechen. Das Bezirksgericht Zofingen ist auf die Anklage nicht 
eingetreten und hat sie an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. 
Die Staatsanwaltschaft erhebt dagegen Beschwerde. 

Aus den Erwägungen 

4.2. 
[...] 
Es eröffnet sich hier die Frage, ob die Staatsanwaltschaft im 

Fall, da sie nach abgeschlossener Untersuchung (vgl. Art. 318 Abs. 1 
StPO) beim zuständigen Gericht Anklage erhebt, wenn sie aufgrund 
der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und 
keinen Strafbefehl erlassen kann (Art. 324 Abs. 1 StPO), in der An-
klageschrift einen Freispruch der beschuldigten Person beantragen 
darf. Hingegen dürfte im Lichte der bisherigen Lehre 
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(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 
6. Aufl. 2005, § 37 N. 4 und § 50 N. 8a; NIKLAUS OBERHOLZER, 
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Aufl. 2005, N. 1408) und der 
früheren Praxis der kantonalaargauischen Gerichtsbehörden unter der 
Geltung der Strafprozessordnung des Kantons Aargau (StPO/AG) 
sowie angesichts der Rechtslage gemäss der schweizerischen Straf-
prozessordnung in Art. 337 Abs. 2 und Art. 340 Abs. 1 lit. b StPO 
und der hiezu verfassten Meinungen in der Literatur (SCHMID, 
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, N. 5 
zu Art. 337 und N. 4 zu Art. 340 StPO; MARKUS WEBER/SARAH 
WILDI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 
2011, N. 15 zu Art. 337 StPO; MAX HAURI, in: Basler Kommentar, 
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N. 3 zu Art. 340 StPO; 
PETER REUSSER, in: Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung, 2008, S. 330; THOMAS FINGERHUTH, in: Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, N. 6 
zu Art. 337 und N. 5 zu Art. 340 StPO; siehe auch Botschaft zur Ver-
einheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, 
S. 1286) in Lehre und Rechtsprechung unumstritten sein, dass wäh-
rend der Hauptverhandlung bzw. gestützt auf das (Beweis-)Ergebnis 
der Hauptverhandlung ein Antrag der Staatsanwaltschaft auf Frei-
sprechung der beschuldigten Person zulässig ist. 

4.3. 
4.3.1. 
4.3.1.1. 
Zur Frage, ob die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift einen 

Freispruch der beschuldigten Person beantragen darf, hat sich das 
Bundesgericht unter der Geltung der neuen eidgenössischen StPO in 
seiner Rechtsprechung - soweit ersichtlich - bisher noch nicht 
geäussert. 

4.3.1.2. 
In einem vor Inkrafttreten der eidgenössischen StPO ergange-

nen Entscheid vom 12. Februar 2010 (OGE 51/2009/25 und 
51/2009/29 vom 12. Februar 2010) erkannte das Obergericht des 
Kantons Schaffhausen im Zusammenhang mit einer Anklageerhe-
bung durch die Staatsanwaltschaft verbunden mit einem Antrag auf 
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Freispruch, dass in Fällen erheblicher beweismässiger oder rechtli-
cher Zweifel am Vorliegen einer Straftat die Staatsanwaltschaft An-
klage zu erheben habe, um eine richterliche Beurteilung zu ermögli-
chen; in Fällen solcher rechtlicher Zweifel stehe es ihr jedoch frei, 
zum vorneherein einen Antrag auf Freispruch des Angeklagten zu 
stellen, wenn sie auf eine Verhandlungsteilnahme verzichten wolle 
und selber den Tatbestand als nicht erfüllt ansehe. Zur Begründung 
erwog das Obergericht im Wesentlichen, die Untersuchungs- und 
Anklagebehörden seien nicht dazu berufen, über Recht und Unrecht 
zu richten. Sie hätten - da dies dem Strafrichter vorbehalten bleibe - 
nicht eine abschliessende Beurteilung des allenfalls strafrechtlich 
relevanten Verhaltens eines Angeschuldigten vorzunehmen und auch 
nicht zu entscheiden, ob sich ein Angeschuldigter einer ihm zur Last 
gelegten Tat strafbar gemacht habe, sondern nur, ob genügend An-
haltspunkte vorhanden seien, die es rechtfertigten, das Verfahren 
weiterzuführen. Der Grundsatz "in dubio pro reo" gelte im Stadium 
des Abschlusses der Untersuchung bzw. der möglichen Anklageer-
hebung nicht. Bestünden Zweifel, ob das Gericht bei seiner Beurtei-
lung mit Sicherheit zu einem Freispruch gelangen werde, müsse die 
Staatsanwaltschaft daher Anklage erheben. Das gelte nicht nur bei 
Zweifeln beweismässiger Art, sondern vor allem auch bei Zweifeln 
rechtlicher Art, d.h. im Zusammenhang mit der rechtlichen Subsum-
tion des Verhaltens des Angeschuldigten. Obwohl die Staatsanwalt-
schaft in Zweifelsfällen somit Anklage zu erheben habe, müsse es ihr 
möglich sein, anschliessend auf Freispruch zu plädieren, habe sie 
doch ihre Anträge nach freier Überzeugung zu stellen, wobei sie 
freilich die bestehende Lehre und Rechtsprechung zu berücksichti-
gen habe. 

4.3.1.3. 
In einem ebenfalls vor Inkrafttreten der eidgenössischen StPO 

ergangenen Entscheid vom 24. September 2010 (GVP 2010 Nr. 120, 
S. 293 f.) erkannte die Anklagekammer des Kantonsgerichts des 
Kantons St. Gallen zusammengefasst, bei der Anklageerhebung blei-
be der Grundsatz "in dubio pro reo" grundsätzlich unbeachtlich. Auf-
grund des Legalitätsprinzips sei die Behörde zur Erhebung der An-
klage verpflichtet, sofern nicht ausnahmsweise das Opportunitäts-
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prinzip angewendet werden könne. Im Übrigen stimme das Gesagte 
auch mit dem Anklagegrundsatz gemäss Art. 9 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung überein. Danach könne eine Straftat nur gericht-
lich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine be-
stimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts 
beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat. Dies setze gerade 
voraus, dass die Staatsanwaltschaft zwingend den Antrag auf Schul-
digsprechung zu stellen habe. 

4.4. 
4.4.1. 
Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollstän-

dig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit 
bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an 
und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren ein-
stellen will (Art. 318 Abs. 1 Satz 1 StPO). 

Unter welchen Voraussetzungen ein Strafverfahren eingestellt 
werden darf, ergibt sich aus Art. 319 StPO. Gemäss Art. 319 Abs. 1 
StPO verfügt die Staatsanwaltschaft - neben anderen hier nicht inter-
essierenden Konstellationen (Art. 319 Abs. 1 lit. c–e und Art. 319 
Abs. 2 StPO) - die vollständige oder teilweise Einstellung des Ver-
fahrens, wenn namentlich kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine An-
klage rechtfertigt (lit. a), oder kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). 

Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht An-
klage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als 
hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann (Art. 324 
Abs. 1 StPO). 

4.4.2. 
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Formstrenge bzw. 

des Erledigungsprinzips (Art. 2 Abs. 2 StPO) fällt nach dem Gesag-
ten in Betracht, dass das Verfahren ausschliesslich im Rahmen der 
gesetzlich vorgesehenen Formen abgeschlossen werden kann. Für 
den Fall eines einmal eingeleiteten Untersuchungsverfahrens bedeu-
tet dies nach dessen Beendigung (Art. 318 Abs. 1 StPO), dass es - 
abgesehen von der Sistierung (Art. 314 StPO) - nur noch durch eine 
Einstellungsverfügung (Art. 319 ff. StPO), durch Anklageerhebung 
(Art. 324 ff. StPO) oder durch den Erlass eines Strafbefehls (Art. 352 
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ff. StPO) abgeschlossen werden kann, worüber nach der gesetzlichen 
Zuständigkeitsordnung allein die Staatsanwaltschaft zu entscheiden 
hat (WOLFANG WOHLERS, in: Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung [StPO], 2010, N. 16 zu Art. 2 StPO; SCHMID, 
a.a.O., N. 1 und 3 vor Art. 319-327 StPO; PETER STRAUB/THOMAS 
WELTERT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2011, N. 12 zu Art. 2 StPO). 

4.4.3. 
Alsdann gilt bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine (de-

finitive) Verfahrenseinstellung durch die Untersuchungsbehörde erle-
digt werden kann, im schweizerischen Strafprozessrecht der Grund-
satz "in dubio pro duriore". Danach darf eine Einstellung durch die 
Staatsanwaltschaft nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich 
fehlenden Prozessvoraussetzungen verfügt werden. In Zweifelsfällen 
hat hingegen eine Anklage und gerichtliche Beurteilung zu erfolgen, 
sofern der Fall nicht mit Strafbefehl bzw. Strafverfügung erledigt 
werden kann (vgl. BGE 137 IV 219 E. 7.1 S. 227 mit Hinweisen; 
a.M.: STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL A. NIGGLI, in: Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N. 11 f. zu 
Art. 324 StPO). Dieser Rechtsprechung folgte auch die Aargauer 
Praxis zur bisherigen kantonalen Strafprozessordnung (vgl. § 136 
StPO/AG). Auch nach neuer eidgenössischer StPO gilt der Grundsatz 
"im Zweifel für die Anklageerhebung" bzw. "in dubio pro duriore", 
der zwar nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt ist, sich aber indirekt 
aus Art. 324 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 Abs. 1 StPO ergibt (BGE 137 IV 
219 E. 7.2 S. 228 mit Hinweisen). Ist aufgrund der Strafuntersuchung 
eher ein Freispruch zu erwarten, eine Verurteilung aber nicht als 
unwahrscheinlich auszuschliessen, hat demnach beim Gericht eine 
Anklage zu erfolgen (BGE 137 IV 219 E. 7.1 S. 227). Demgegen-
über ist der Grundsatz "in dubio pro reo" (vgl. Art. 32 Abs. 1 BV, 
Art. 10 Abs. 3 StPO) auf die Frage der Einstellung oder Anklageer-
hebung im Untersuchungsstadium gerade nicht anwendbar. Er 
kommt (insbesondere als Beweiswürdigungsregel) vielmehr bei der 
richterlichen Prüfung sämtlicher massgeblicher Beweisergebnisse 
zum Zuge (BGE 137 IV 219 E. 7.3 S. 227 mit Hinweisen). 
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4.4.4. 
Besteht nach den soeben dargelegten Grundsätzen kein Grund 

zur Einstellung nach Art. 319 StPO und sind die Voraussetzungen 
von Art. 352 StPO ebenfalls nicht erfüllt, erachtet also die Staatsan-
waltschaft die Voraussetzungen für eine Anklageerhebung als gege-
ben, so hat die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Untersuchung 
zwingend Anklage zu erheben (SCHMID, a.a.O., N. 1 zu Art. 324 
StPO; NATHAN LANDSHUT, in: Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung [StPO], 2010, N. 5 zu Art. 324 StPO; HEIM-
GARTNER/NIGGLI, a.a.O, N. 3 zu Art. 324 StPO), zumal der Staatsan-
waltschaft gemäss Art. 16 Abs. 1 StPO die Durchsetzung des straf-
prozessualen Legalitätsprinzips (Art. 7 Abs. 1 StPO) obliegt. Zudem 
folgt nach dem bisher Gesagten, dass gemäss geltendem Strafpro-
zessrecht eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden kann, wenn 
die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines 
genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht An-
klage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1 StPO), was geradezu voraussetzt, 
dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Schuldigsprechung der 
beschuldigten Person stellt, wie die Anklagekammer des Kantons 
St. Gallen im zitierten Entscheid überzeugend ausführte. Mit dieser 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Konzeption der Voraussetzungen der 
Anklageerhebung und vor dem Hintergrund des staatlichen Strafmo-
nopols (Art. 2 StPO) ist die Annahme, die Staatsanwaltschaft dürfe 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Untersuchungsverfahrens bzw. in 
der Anklageschrift - und damit vor der Beweisabnahme in der erstin-
stanzlichen Hauptverhandlung - einen Freispruch der beschuldigten 
Person beantragen, nur schwer in Einklang zu bringen. 

Es kommt hinzu, dass eine solche Auffassung im Widerspruch 
zum eigentlichen Wesen der Anklage(-erhebung) stünde: Die Ankla-
geerhebung beinhaltet den Vorwurf der zuständigen Strafverfol-
gungsbehörde an eine bestimmte Person, eine Straftat begangen zu 
haben (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, a.a.O., § 5 N. 19). Die An-
klage ist dasjenige Schriftstück, mit dem die Staatsanwaltschaft ge-
stützt auf die vorausgegangene Strafuntersuchung gegen die be-
schuldigten Personen genau umschriebene Deliktsvorwürfe erhebt 
und diese damit zur Beurteilung ans Gericht überweist (LANDSHUT, 
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a.a.O., N. 1 zu Art. 324 StPO). Die Anklage enthält den Vorhalt, der 
die Hypothese bildet, welche die Staatsanwaltschaft durch die Unter-
suchungsergebnisse für beweisbar und strafbar hält (HEIMGART-
NER/NIGGLI, a.a.O, N. 3 zu Art. 324 StPO). Wenn auch vom Gesetz-
geber in der StPO der Begriff der Anklage als solcher nicht definiert 
wird und die StPO eine Anklageerhebung durch die Staatsanwalt-
schaft verbunden mit einem Antrag auf Freispruch der beschuldigten 
Person nach dem Gesetzeswortlaut im Zeitpunkt der Anklageer-
hebung nicht explizit auszuschliessen scheint, so legen die Anfor-
derungen der StPO an den Inhalt und die Zustellung einer An-
klageschrift (Art. 325 ff. StPO) - gemäss Art. 325 Abs. 1 StPO sind 
in der Anklageschrift u.a. die beschuldigte Person (lit. d), die der 
beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von 
Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, 
aber genau zu bezeichnen (lit f.) und die nach Auffassung der Staats-
anwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendba-
ren Bestimmungen anzuführen (lit. g); die Staatsanwaltschaft über-
mittelt die Anklageschrift sowie einen allfälligen Schlussbericht 
unverzüglich der beschuldigten Person (Art. 327 Abs. 1 lit. a StPO) - 
doch die Auslegung nahe, dass die Staatsanwaltschaft mit der An-
klage das mutmasslich strafbare Verhalten ans Gericht mit der Be-
hauptung eines Schuldspruchs zu überweisen hat. Dies setzt indes 
mit anderen Worten voraus, dass in der Anklageschrift der Antrag auf 
Schuldigsprechung (sowie Verurteilung) und nicht auf Freispruch 
gestellt wird. Bei diesem Verständnis des Wesens der Anklage ergibt 
sich bei einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft ver-
bunden mit einem Antrag auf Freispruch der beschuldigten Person in 
der Tat ein innerer, unauflösbarer Widerspruch, kann doch die 
Staatsanwaltschaft, wenn sie Anklage und damit den Vorwurf eines 
strafbaren Verhaltens erhebt, nicht gleichzeitig einen Freispruch - das 
Gegenteil eines Schuldspruchs - beantragen. Daran ändert entgegen 
der Auffassung in der Beschwerde nichts, dass die Staatsanwaltschaft 
allein dem Recht verpflichtet ist (Art. 4 Abs. 1 StPO) und sie belas-
tende und entlastende Umstände mit gleicher Sorgfalt untersucht 
(Art. 6 Abs. 2 StPO), sind diese Bestimmungen doch in erster Linie 
massgebend für die Untersuchung und damit relevant vor dem Zeit-
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punkt des Entscheids der Staatsanwaltschaft darüber, ob das Strafver-
fahren einzustellen oder Anklage zu erheben sei. 

10 Art. 230 StPO 
- Der Staatsanwaltschaft sind im Verfahren vor dem Zwangsmass-

nahmengericht auch dann alle Parteirechte einzuräumen, wenn es 
um einen Entscheid über die Entlassung aus der Sicherheitshaft 
während des erstinstanzlichen Verfahrens geht (E. 1.1). 

- Stellt ein Beschuldigter, der sich bis anhin im vorzeitigen Strafvollzug 
befand, ein Haftentlassungsgesuch und wird dieses abgewiesen, so 
steht er fortan unter dem Regime der Untersuchungs- bzw. Sicher-
heitshaft. Diese ist alle drei bzw. sechs Monate zu überprüfen, erst-
mals jedoch drei Monate nach dem rechtskräftig abgewiesenen Haf-
tentlassungsgesuch (E. 2.8). 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 2. Mai 2012 i.S. S.S. gegen Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten 
(SBK.2012.100). 

Eine gegen diesen Entscheid ergriffene Beschwerde ans Bundesgericht 
wurde abgewiesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_331/2012 vom 25. Juni 
2012). 

Aus den Erwägungen 

1.1. 
Die Staatsanwaltschaft hat am 22. März 2012 beim Bezirksge-

richt Bremgarten Anklage erhoben. Damit wurde das Verfahren beim 
Bezirksgericht rechtshängig (Art. 328 Abs. 1 StPO). Das Gesuch des 
Beschuldigten um Entlassung aus der Untersuchungs- bzw. Sicher-
heitshaft (Art. 220 Abs. 2 StPO) erfolgte am 27. März 2012. Da der 
gemäss Art. 230 Abs. 2 StPO für die Beurteilung des Gesuchs 
zuständige Präsident III des Bezirksgerichts Bremgarten dem Gesuch 
nicht entsprechen wollte, leitete er es in Anwendung von Art. 230 
Abs. 3 StPO zutreffend an das Zwangsmassnahmengericht weiter. 
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Das führt aber nicht dazu, dass dem Bezirksgericht Bremgarten oder 
dem Verfahrensleiter im Verfahren vor Zwangsmassnahmengericht 
Parteistellung zukäme. Will der Verfahrensleiter dem Haftentlas-
sungsgesuch nicht entsprechen, beschränkt sich seine Rolle auf die 
Weiterleitung des Gesuchs an das Zwangsmassnahmengericht. Im 
Rubrum des Entscheids des Zwangsmassnahmengerichts hätte mithin 
nicht das Bezirksgericht Bremgarten als "Antragstellerin", sondern 
der Beschuldigte als Gesuchsteller und die Staatsanwaltschaft als 
Gesuchsgegnerin aufgeführt werden müssen. Der Staatsanwaltschaft 
sind im Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht auch alle 
Parteirechte einzuräumen (Art. 230 Abs. 5 i.V.m. Art. 228 Abs. 4 
StPO). Insbesondere muss der Staatsanwaltschaft entweder die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an der Verhandlung oder – im Falle des 
schriftlichen Verfahrens – die Möglichkeit einer Stellungnahme zum 
Haftentlassungsgesuch des Beschuldigten eingeräumt werden. So-
dann ist der Entscheid auch der Staatsanwaltschaft zu eröffnen 
(Art. 226 Abs. 2 StPO, auf den Art. 228 Abs. 4 StPO verweist; 
vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2012 vom 
19. April 2012 E. 2.3), so dass diese nötigenfalls ein Rechtsmittel 
ergreifen kann. Demgegenüber wäre der Verfahrensleiter des Be-
zirksgerichts, dem keine Parteistellung zukommt, selbstredend nicht 
zur Beschwerde legitimiert. [...] 

2.8. 
Grundsätzlich ist auch die Sicherheitshaft alle drei bzw. sechs 

Monate zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2012 vom 
19. April 2012 E. 2.1 mit Verweis auf BGE 137 IV 180 E. 3.5 
S. 185 f.; Urteil des Bundesgerichts 1B_386/2011 vom 26. August 
2011). Wird einem Beschuldigten der vorzeitige Straf- oder Mass-
nahmenvollzug bewilligt und tritt er diesen in der Folge auch an, 
entfällt hingegen eine Überprüfung alle drei bzw. sechs Monate, 
denn der Beschuldigte befindet sich dann weder in Untersuchungs- 
noch in Sicherheitshaft. 

Vorliegend trat der Beschwerdeführer per 23. Juni 2011 den 
vorzeitigen Strafvollzug an. Aufgrund seines Haftentlassungsgesuchs 
vom 27. März 2012 ist davon auszugehen, dass er mit dem vorzeiti-
gen Strafvollzug nicht mehr einverstanden ist. Dies führt dazu, dass 
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der Beschwerdeführer fortan unter dem Regime der Sicherheitshaft 
steht, die wiederum alle drei bzw. sechs Monate zu überprüfen ist. 
Wird das Haftentlassungsgesuch eines Beschuldigten, der sich bis 
anhin im vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug befand, abge-
wiesen, ist davon auszugehen, dass die Sicherheitshaft erstmals drei 
Monate nach dem rechtskräftig abgewiesenen Haftentlassungsgesuch 
zu überprüfen ist. Soweit ersichtlich, ist diese Frage höchstrichterlich 
aber noch nicht entschieden worden. Es ist somit nicht auszu-
schliessen, dass im Falle eines Haftentlassungsgesuchs eines sich im 
vorzeitigen Strafvollzug befindenden Beschuldigten die Sicherheits-
haft spätestens zusammen mit dem abweisenden Entscheid über das 
Haftentlassungsgesuch anzuordnen ist. Das hat das Zwangsmass-
nahmengericht nicht getan. Zur Vermeidung einer ungesetzlichen 
Haft und aus verfahrensökonomischen Gründen ist die Sicher-
heitshaft vorliegend deshalb einstweilen für drei Monate bis zum 
27. Juni 2012 anzuordnen. Diese kann nötigenfalls verlängert werden 
bzw. ist alle drei bzw. sechs Monate zu überprüfen. 





 

Versicherungsgericht 
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11 Art. 123 Abs. 2, 124 Abs. 1 ZGB; Art. 25a FZG 
Unmöglichkeit der Teilung nach WEF-Vorbezug: 
- Sind bei der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des pflichtigen 

Ehegatten infolge WEF-Vorbezug nicht mehr genügend Mittel vor-
handen, um den Anspruch des anderen Ehegatten zu befriedigen, so 
hat der pflichtige Ehegatte den geschuldeten Betrag auf die Vor-
sorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des berechtigten Ehegatten zu 
übertragen.  

- Verfügt der pflichtige Ehegatte über keine genügenden finanziellen 
Mittel und ist eine vertragliche Einigung ausgeschlossen, hat das 
Scheidungsgericht die Teilung des Vorbezugs zu verweigern und dem 
berechtigten Ehegatten eine angemessene Entschädigung zuzu-
sprechen. Dem Versicherungsgericht fehlt dazu die sachliche Zu-
ständigkeit. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 3. Kammer, vom 3. April 
2012 in Sachen J.H. gegen J.H.-T. (VKL.2009.21). 

Aus den Erwägungen 

4. 
4.1. 
Der Anspruch auf Vorsorgeausgleich richtet sich gegen den 

pflichtigen Ehegatten. Soweit die zu teilende Masse bei einer Vor-
sorge- oder Freizügigkeitseinrichtung liegt, wird der Anspruch so er-
füllt, dass die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des schuldne-
rischen Ehegatten den entsprechenden Betrag an diejenige des Gläu-
bigers überträgt. Soweit jedoch bei der Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung des pflichtigen Ehegatten infolge eines Vorbezugs 
nicht mehr genügend Mittel vorhanden sind, um den Anspruch des 
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anderen Ehegatten zu befriedigen, kann sich der Teilungsanspruch 
nicht mehr gegen die Einrichtung richten; vielmehr hat der pflichtige 
Ehegatte den geschuldeten Betrag auf die Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung des berechtigten Ehegatten zu übertragen (BGE 135 
V 324 E. 5.2.2, 135 V 428 E. 3 mit Hinweisen). 

4.2. 
Den Scheidungsakten ist zu entnehmen, dass der Kläger über 

keine genügenden finanziellen Mittel verfügt, um die vorstehend be-
rechnete Ausgleichszahlung zu leisten. In BGE 135 V 324 hat das 
Bundesgericht verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie die For-
derung des ausgleichsberechtigten Ehegatten durch den Ehegatten, 
der seine Mittel der beruflichen Vorsorge für Wohneigentum zum ei-
genen Bedarf vorbezogen hat, getilgt werden kann. Ausgangspunkt 
bildet dabei die Annahme, dass der ausgleichspflichtige Ehegatte Ei-
gentümer der Liegenschaft bleibt, für die der Vorbezug verwendet 
wurde. Es bestehen unter anderem folgende Möglichkeiten: (1.) 
Wurden nicht sämtliche Mittel der beruflichen Vorsorge vorbezogen, 
ist die Ausgleichsforderung des anderen Ehegatten durch die noch 
vorhandene Freizügigkeitsleistung zu tilgen. (2.) Verfügt der aus-
gleichspflichtige Ehegatte über genügend Vermögen, kann er den ge-
schuldeten Betrag an seine Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlen, die 
den Anspruch des anderen Ehegatten durch Übertragung einer Frei-
zügigkeitsleistung erfüllt. (3.) Durch Gestaltungsurteil kann dem 
ausgleichsberechtigten Ehegatten die bedingte Forderung auf vorzei-
tige Rückzahlung des Vorbezugs ganz oder teilweise übertragen wer-
den. (4.) Ist zwischen den Ehegatten eine vertragliche Einigung er-
zielbar, kann die Fälligkeit der Forderung, die dem ausgleichsbe-
rechtigten Ehegatten zusteht, für eine bestimmte Zeitspanne aufge-
schoben werden, wobei die Forderung durch ein Grundpfand auf 
dem Wohneigentum zu sichern ist und die Vorsorgeeinrichtungen 
beider Ehegatten in die Vereinbarung einbezogen werden müssen. 
(5.) Ist eine vertragliche Einigung ausgeschlossen und verfügt der 
ausgleichspflichtige Ehegatte über keine finanziellen Mittel, um den 
Anspruch des anderen Ehegatten aus beruflicher Vorsorge unverzüg-
lich zu erfüllen, verbleibt nur mehr als Lösung, dass das Gericht die 
Teilung des Vorbezugs verweigert (Art. 123 Abs. 2 ZGB) und dem 
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ausgleichsberechtigten Ehegatten eine angemessene Entschädigung 
(Art. 124 Abs. 1 ZGB) in der Höhe der geschuldeten Austrittsleistung 
zuspricht, die der ausgleichspflichtige Ehegatte in Raten abzuzahlen 
hat (vgl. BGE 137 III 49 E. 3.4.3, 135 V 324 E. 5.2.1 S. 329 ff. mit 
Hinweisen).  

4.3. 
Die vorerwähnten Varianten 3 bis 5 können allein vom Schei-

dungsgericht festgelegt bzw. angeordnet werden. Dem Ver-
sicherungsgericht fehlt dazu die sachliche Zuständigkeit, ist es doch 
im Rahmen der Teilung der Freizügigkeitsleistungen nach Eheschei-
dung nur für die Umsetzung der vom Scheidungsgericht angeordne-
ten Teilung, d.h. die ziffernmässige Feststellung der gegenseitigen 
Ansprüche, zuständig (vgl. Art. 142 ZGB; Art. 25a FZG). (…) 

4.4. 
Gemäss den vorstehenden Ausführungen kommt in casu für den 

Ausgleichsanspruch der Beklagten gegenüber der vom Kläger wäh-
rend der Ehedauer geäufneten Freizügigkeitsleistung nur mehr eine 
Lösung im Rahmen von Art. 124 Abs. 1 ZGB in Frage, d.h. die Fest-
setzung einer angemessenen Entschädigung. Eine solche ist nicht nur 
geschuldet, wenn bei einem oder beiden Ehegatten ein Vorsorgefall 
bereits eingetreten ist, sondern weitergehend im Sinne eines Auf-
fangtatbestandes auch dann, wenn - wie hier - aus anderen Gründen 
Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, die während der Ehe er-
worben worden sind, nicht geteilt werden können (vgl. BGE 137 III 
49 E. 4.5).  

5. 
Sind die Voraussetzungen zum Vollzug der vom Scheidungsge-

richt angeordneten hälftigen Teilung der Austrittsleistung der beruf-
lichen Vorsorge nicht gegeben und ist die Teilung daher unmöglich, 
hat das Versicherungsgericht einen Nichteintretensentscheid zu fällen 
und die Sache an das Scheidungsgericht zur Festsetzung einer ange-
messenen Entschädigung nach Art. 124 ZGB zu überweisen 
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_185/2008 vom 24. Juli 2008 E. 
4.1 mit Hinweis auf SVR 2007 BVG Nr. 42 E. 4.2.2 und Nr. 32 
S. 116 E. 6). 

(…) 
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12 Art. 6, 49 Abs. 1 und 2, 65d Abs. 3 und 4 BVG; 
Für umhüllende Vorsorgeeinrichtungen besteht die Möglichkeit, bereits 
bei erst drohender Unterdeckung eine Minder- oder Nullverzinsung nach 
dem Anrechnungsprinzip durchzuführen. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 3. Kammer, vom 24. April 
2012 in Sachen R.B. gegen Pensionskasse C. (VKL.2011.33). 

Aus den Erwägungen 

3. 
(…)  
3.1. - 3.5. (…) 
3.6. 
3.6.1. 
Die Auffassung, dass eine Minder- oder Nullverzinsung nach 

dem Anrechnungsprinzip nur bei Unterdeckung möglich sei, wird 
hauptsächlich auf die Weisungen über Massnahmen zur Behebung 
von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 27. Oktober 
2004 (nachfolgend: Weisungen; BBl 2004 6789 ff.) gestützt 
(vgl. ERICH PETER, Nullverzinsung, Unterdeckung und Sanierung - 
Minder-/Nullverzinsung und Rentnerbeiträge [nachfolgend: Nullver-
zinsung], AJP 2009, S. 1412 f.).  

(…)  
3.6.2. 
(…)  
Auf den 1. Juli 2003 erliess der Bundesrat, bei noch rudimentä-

ren gesetzlichen Grundlagen betreffend Unterdeckungen, gestützt auf 
den bis 31. Dezember 2011 in Kraft gewesenen Art. 64 Abs. 2 BVG 
erste Weisungen an die Aufsichtsbehörden der beruflichen Vorsorge. 
In diesen Weisungen des Bundesrates über Massnahmen zur Behe-
bung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 21. Mai 
2003 (nachfolgend: alte Weisungen; BBl 2003 4314 ff.) wurde unter 
der Überschrift „Minder- oder Nullverzinsung bei umhüllenden Vor-
sorgeeinrichtungen im Beitragsprimat“ in Ziff. 33 Abs. 1 festgehal-
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ten: „Registrierte Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat, die mehr 
als die Minimalleistungen des BVG erbringen (sogenannte um-
hüllende Vorsorgeeinrichtungen), können im Fall einer Unterdeckung 
auf dem gesamten Sparguthaben eine Minder- oder Nullverzinsung 
nach dem Anrechnungsprinzip durchführen“. Ziff. 331 Abs. 1 be-
sagte: „Eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrech-
nungsprinzip bei einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung im Bei-
tragsprimat ist nur zulässig, sofern sie im Reglement vorgesehen ist 
und solange eine Unterdeckung besteht und die Informationspflich-
ten gegenüber den Versicherten und der Aufsichtsbehörde eingehal-
ten sind“ (BBl 2003 4319). Das Bundesgericht verwies in BGE 132 
V 278 E. 4.6 S. 285 in einem Obiter dictum auf diese alten Weisun-
gen (vgl. ERICH PETER, Unterdeckung und Sanierung - Rechte und 
Pflichten der Vorsorgeeinrichtung [nachfolgend: Sanierung], AJP 
2009, S. 794), die aktuell nicht mehr in Kraft sind. 

3.6.3. 
Auf den 1. Januar 2005 traten für den Fall einer Unterdeckung 

die erwähnten neuen gesetzlichen Grundlagen in BVG, BVV 2, FZG 
in Kraft. Eine ausdrückliche Regelung der Minder- oder Nullver-
zinsung nach dem Anrechnungsprinzip enthalten diese Bestimmun-
gen nicht. Die Botschaft zum Erlass dieser neuen gesetzlichen 
Grundlagen, die Botschaft über Massnahmen zur Behebung von 
Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge (Änderung des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge) vom 19. September 2003 (nachfolgend: Botschaft; BBl 
2003 6399 ff.), enthält zur Minder- oder Nullverzinsung folgende 
Ausführungen: „Bei umhüllenden Kassen im Beitragsprimat ist eine 
reduzierte Verzinsung oder Nullverzinsung nach dem Anrech-
nungsprinzip möglich und zwar in Analogie zum Verzicht auf die 
gesetzliche Anpassung der laufenden Invaliden- und Hinterlassenen-
renten (vgl. BGE 127 V 264). Diese Anrechnung ist jedoch nur so-
lange möglich, als die reglementarischen Austrittsleistungen diejeni-
gen nach Art. 17 FZG und der BVG-Schattenrechnung übersteigen. 
Sie finden somit nach heutiger Rechtslage ihre gesetzliche Schranke 
in den Zinspflichten nach Art. 17 Abs. 1 und 4 FZG bzw. Art. 6 
Abs. 2 FZV“ (BBl 2003 6409). 
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Eine explizite Beschränkung der Minder- oder Nullverzinsung 
auf die Unterdeckung findet sich hierbei nicht. Im Gegenteil wurden 
die Grenzen dieser Massnahme zwar ausdrücklich thematisiert („[…] 
nur so lange möglich, als […]“), diese jedoch lediglich in der BVG-
Schattenrechnung, jedoch nicht (mehr) in der fehlenden Unter-
deckung gesehen. In diesem Zusammenhang kann auch auf die par-
lamentarische Beratung verwiesen werden, bei der im Zusammen-
hang mit der Massnahme der Unterschreitung des Mindestzinssatzes 
gemäss Art. 65d Abs. 4 BVG bestätigt wurde, eine Zinsnullrunde 
bleibe unabhängig von dieser Massnahme nach wie vor möglich, 
wenn eine Kasse das (obligatorische) Alterskapital plus Zins ge-
währleiste. Da die meisten Kassen im Überobligatorium seien, werde 
es damit weiterhin möglich sein, Zinsnullrunden zu fahren. Das Ge-
setz konzentriere sich auf den Schutz des obligatorischen Teils (Vo-
tum Kommissionssprecher David, AB 2004 S 61).  

3.6.4. 
Gleichzeitig mit dem Erlass der neuen gesetzlichen Grundlagen 

setzte der Bundesrat neue Weisungen über Massnahmen zur Behe-
bung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 27. Ok-
tober 2004 (BBl 2004 6789 ff.) in Kraft. Die Überschrift zu Ziff. 31 
dieser Weisungen lautet neu: „Minder- oder Nullverzinsung bei um-
hüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat bei Unter-
deckung“ (BBl 2004 6794). Ziff. 31 besagt sodann: „Registrierte 
Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat, die mehr als die Mindest-
leistungen des BVG erbringen (umhüllende Vorsorgeeinrichtungen) 
und im Fall einer Unterdeckung auf dem gesamten Sparguthaben 
eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechungsprinzip 
durchführen, haben die untenstehenden Schranken einzuhalten“. 
Diese Schranken regelt Ziff. 311 Abs. 1: „Eine Minder- oder Null-
verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei einer umhüllenden 
Vorsorgeeinrichtung im Beitragsprimat ist zulässig, sofern sie im 
Reglement vorgesehen ist und die Informationspflichten gegenüber 
dem Versicherten und der Aufsichtsbehörde eingehalten sind. Die 
Anwendung eines Negativzinssatzes ist für sämtliche dem FZG un-
terstellten Vorsorgeeinrichtungen (d.h. auch für sogenannte Kader-
kassen) ausgeschlossen (Art. 15 und 17 FZG)“. 
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3.6.5. 
In der Lehre wird mit Verweis auf die Mitteilungen über die Be-

rufliche Vorsorge des BSV die Auffassung vertreten, es sei kein 
Hinweis vorhanden, dass gemäss den neuen Weisungen eine Minder- 
oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip auch ohne das 
Vorliegen einer Unterdeckung erlaubt sein solle (ERICH PETER, Null-
verzinsung, a.a.O., S. 1412 f.). In den Mitteilungen über die beruf-
liche Vorsorge Nr. 82 vom 24. Mai 2005 Rz. 482 gab das BSV dazu 
an, die bisherigen Ziffern 33 und 331 (der alten Weisungen) ent-
sprächen neu den Ziffern 31 und 311 (der neuen Weisungen). Nach 
ihrem Dafürhalten sei die Rechtsprechung zur Minder- oder Nullver-
zinsung nach dem Anrechnungsprinzip auch auf diese neuen Wei-
sungen respektive Ziffern anwendbar.  

Ob das BSV bei diesen kurzen Ausführungen bewusst eine 
Aussage zur Beschränkung der Minder- oder Nullverzinsung nach 
dem Anrechnungsprinzip auf die Unterdeckung machen wollte, ist zu 
bezweifeln. Die Beschränkung auf die Unterdeckung wurde in den 
Mitteilungen nicht thematisiert. Hingegen gab das BSV in den er-
wähnten späteren Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 94 
vom 28. September 2006 ohne weitere Bemerkung ein Urteil wieder, 
indem bei einem Deckungsgrad von 100 % eine Verzinsung von 0.0 
% geschützt wurde. In einem Obiter dictum in BGE 132 V 278 E. 4.6 
S. 285, das zu der vom BSV erwähnten Rechtsprechung gehört, 
wurde zwar ausgeführt: Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip nicht zur Dis-
kussion stehe, weil dabei – was vorliegend nicht der Fall sei – „der 
Mindestzinssatz unter Anrechnung von Gutschriften aus dem weiter-
gehenden Bereich der beruflichen Vorsorge unterschritten würde, 
was im Fall einer Unterdeckung unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig wäre“. Aus dem Umstand, dass hierbei mit Verweis auf die 
alten Weisungen die Unterdeckung in einem Nebensatz als Be-
dingung erwähnt wurde, kann allerdings nicht gefolgert werden, 
damit habe eine Rechtsprechung zur Frage der Beschränkung auf die 
Unterdeckung begründet werden sollen. In diesem Fall war eine sol-
che Beschränkung irrelevant. Weitere Rechtsprechung zu den alten 
Weisungen im Zusammenhang mit der Minder- oder Nullverzinsung 
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nach dem Anrechnungsprinzip und Unterdeckung existiert – soweit 
ersichtlich – nicht.  

Mehrere Argumente sprechen hingegen dafür, dass in den neuen 
Weisungen keine Aussage für den Fall einer Überdeckung gemacht 
werden sollte. Der Inhalt der Ziff. 31 und 311 Abs. 1 der aktuellen 
Weisungen ist zwar im Wesentlichen identisch mit den früheren Wei-
sungen. Auffallend ist allerdings, dass in einem Bereich eine Än-
derung vorgenommen wurde, nämlich die Formulierung „nur (…) 
solange eine Unterdeckung besteht“ der alten Weisungen wurde in 
Ziff. 311 Abs. 1 der Weisungen entfernt. Auch in der französischen 
Version der Weisungen wurde die Formulierung „n’est licite que (…) 
seulement durant la période pendant laquelle existe un découvert“ 
gestrichen (vgl. BBl [französische Version] 2003 3868 und BBl 2003 
6388). Gleiches gilt für die italienische Weisungen (BBl [italienische 
Version] 2003 3724 und BBl 2004 6034). Zudem wurde die Formu-
lierung in Ziff. 33 Abs. 1 der alten Weisungen (…) Vorsorgeeinrich-
tungen (…) können im Fall einer Unterdeckung auf dem gesamten 
Sparguthaben eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrech-
nungsprinzip durchführen“ ersetzt durch „(…) Vorsorgeeinrichtun-
gen (…), die (…) im Fall einer Unterdeckung auf dem gesamten 
Sparguthaben eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem An-
rechungsprinzip durchführen, haben die untenstehenden Schranken 
einzuhalten“ (Ziff 31 der Weisungen). Diese Änderungen sprechen 
für die bewusste Vermeidung einer Aussage zur Überdeckung. Die 
aktuellen Weisungen wurden so abgeändert, dass im Gegensatz zu 
den alten Weisungen daraus kein Umkehrschluss mehr gezogen wer-
den kann, bei fehlender Unterdeckung sei eine Minder- oder Null-
verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip nicht zulässig.  

In der Lehre wird ebenfalls der Standpunkt vertreten, die For-
mulierung der alten Weisungen, wonach eine Nullverzinsung nach 
den Anrechnungsprinzip nur zulässig war, solange eine Unter-
deckung bestanden habe, sei bewusst gestrichen worden 
(HANSPETER KONRAD, Minder- bzw. Nullverzinsung in Vorsorgeein-
richtungen: auch bei Überdeckung möglich, AJP 2010, S. 128). Ge-
stützt wird diese Annahme durch die Aussage des (ehemaligen) BSV-
Vizedirektors Anton Streit gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung 
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(NZZ) am 9. Januar 2010, wonach das BSV in den letzten Jahren 
stets die Meinung vertreten habe, eine Vorsorgeeinrichtung könne, 
um aus einer Unterdeckung herauszukommen oder um zu ver-
hindern, dass die Kasse in eine finanziell schwierige unstabile Lage 
gerät, eine Minder- oder Nullverzinsung durchführen, wenn das 
gesetzlich obligatorische Leistungsniveau gewahrt bleibe. Es sei gut 
möglich, zu den Weisungen einige Präzisierungen anzubringen. Aus 
der aktuellen Formulierung in den Weisungen könne jemand den 
Schluss ziehen, dass etwas verboten sei, nur weil es nicht explizit 
erwähnt sei (SIMON GEMPERLI, Kontroverse um Nullverzinsung im 
BVG, NZZ, 9. Januar 2010 S. 11; AB 5). Diese Angaben des BSV 
lassen sich im vorliegenden Verfahren nicht weiter verifizieren 
(vgl. Art. 4a BVV 1). Sie stehen jedoch im Einklang mit dem davor 
Ausgeführten.  

Die gesamten bundesrätliche Weisungen beziehen sich nur auf 
die Situation bei Unterdeckungen, wie bereits aus dem Titel der Wei-
sungen ersichtlich ist (vgl. auch Überschrift zu Ziff. 31 der Weisun-
gen). Regeln für den Fall fehlender Unterdeckung im überobliga-
torischen Bereich können daraus nicht abgeleitet werden. Der über-
obligatorische Bereich sollte und konnte mit diesen Weisungen nicht 
geregelt werden. 

3.6.6. 
In der Lehre wird eingewendet, wenn bereits einschränkende 

Bestimmungen bei Unterdeckung für die Minder- oder Nullverzin-
sung nach dem Anrechnungsprinzip gelten würden (Ziff. 311 Abs. 1 
der Weisungen), wäre es unlogisch, wenn bei Fehlen einer Unter-
deckung keine Einschränkungen gelten sollten (ERICH PETER, Null-
verzinsung, a.a.O., S. 1413 f.). Diese Folgerung ist zwar grundsätz-
lich nachvollziehbar, allerdings bestehen die rechtlichen Schranken 
gemäss Ziff. 311 Abs. 1 der Weisungen lediglich darin, dass die In-
formationspflichten gegenüber den Versicherten und der Aufsichts-
behörde zu wahren sind und die Minder- oder Nullverzinsung im 
Reglement vorzusehen ist (wobei eine allgemeine Kompetenz des 
obersten paritätisch zusammengesetzten Organs genügt, den jeweili-
gen Zins aufgrund des Jahresergebnisses festzusetzen; vgl. ERICH 
PETER, Sanierung, a.a.O., S. 794). Die gleichen rechtlichen Schran-
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ken ergeben sich – mit Ausnahme der Information der Aufsichtsbe-
hörde – im überobligatorischen Bereich bereits aus den allgemeinen 
vertragsrechtlichen und verfassungsmässigen Rechtsgrundsätzen. 
Strengere Voraussetzungen zur Durchführung von Minder- oder 
Nullverzinsungen bei Unterdeckung im Vergleich zu Fällen bei 
Überdeckung sind daher nicht ersichtlich. 

3.6.7. 
Insgesamt ergibt sich damit der Schluss, dass der Wortlaut der 

aktuellen Weisungen, dessen Veränderungen von den alten hin zu den 
neuen Weisungen und die Materialien (vorhandene Stellungnahmen 
von Bundesrat, BSV und Parlament) eine Minder- oder Nullverzin-
sung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung zumindest 
nicht verbieten.  

3.6.8. 
Wenn argumentiert wird, die Weisungen enthielten keine Hin-

weise darauf, dass eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem An-
rechnungsprinzip ohne Vorliegen einer Unterdeckung erlaubt sein 
solle (ERICH PETER, Nullverzinsung, a.a.O., S. 1413), wird von der 
falschen Annahme ausgegangen, die Vorsorgeeinrichtung benötigten 
eine solche Erlaubnis. Dies widerspräche dem Grundkonzept des 
BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtungen in der weitergehenden Vor-
sorge grundsätzlich frei sind (BGE 130 V 369 E. 6.4 S. 376). Aus 
den Mindestvorschriften des BVG können keine Ansprüche abgelei-
tet werden, die über die entsprechenden Leistungsgarantien des Ge-
setzes hinausgehen. Vielmehr wäre für gesetzliche Reglementierun-
gen und Beschränkungen der Vorsorgeeinrichtungen in der weiterge-
henden Vorsorge eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage voraus-
gesetzt, wie sie Art. 49 Abs. 2 BVG darstellt. Eine gesetzliche 
Grundlage für das Verbot der Minder- oder Nullverzinsung nach dem 
Anrechnungsprinzip, bei der die gesetzlichen Mindestleistungen 
gemäss BVG garantiert sind, besteht jedoch nicht.  

Der Bundesrat führte dazu bereits am 26. September 2003 aus, 
sowohl Art. 14 BVG (Umwandlungssatz) als auch Art. 15 BVG 
(Mindestzinssatz) fehlten im Katalog der nach Art. 49 Abs. 2 BVG 
im Überobligatorium zwingend anwendbaren Gesetzesbestimmun-
gen. Deshalb hätten in den letzten Jahren zahlreiche Vorsorgeein-
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richtungen als Sanierungsmassnahme entweder das überobligatori-
sche Guthaben nicht verzinst oder sogar das ganze Altersguthaben 
einer Nullverzinsung unterworfen. Letzteres sei dort möglich gewe-
sen, wo die Nachführung der Schattenrechnung den Nachweis er-
bracht habe, dass die gesetzlichen obligatorischen Leistungen trotz 
Nullzinsrunde sichergestellt seien (Stellungnahme des Bundesrates 
vom 26. September 2003 zum Postulat betreffend Rückkommen auf 
die Genehmigung des Modells „Winterthur“ der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, 03.3437, vom 
4. September 2003; vgl. auch CARL HELBLING, Zur Sanierung von 
Pensionskassen, in: Der Schweizer Treuhänder 4/2003, S. 219).  

3.6.9. 
In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, die Min-

der- oder Nullverzinsung nach dem Anrechungsprinzip gehöre zu 
den „anderen Massnahmen“ gemäss Art. 65d Abs. 3 BVG, womit 
eine gesetzliche Grundlage bestünde (CHRISTINA RUGGLI-WÜEST, 
Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden bei Unterdeckung, SZS 2009, 
S. 564). Gemäss dieser Bestimmung kann die Vorsorgeeinrichtung, 
sofern „andere Massnahmen“ nicht zum Ziel führen, während der 
Dauer einer Unterdeckung bestimmte Massnahmen ergreifen, die bei 
fehlender Unterdeckung im Widerspruch zu den Vorgaben des BVG 
stehen, wie die Erhebung von Sonderbeiträgen von Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und Rentnern (Art. 65d Abs. 3 BVG).  

Das spricht allerdings noch nicht gegen eine Anwendung der 
„andere(n) Massnahmen“ auch bei Überdeckung der Vorsorgeein-
richtung. Zu solchen „andere[n] Massnahmen“ im Sinn von Art. 65d 
Abs. 3 BVG werden in der Botschaft etwa die Reduktionen von 
Mehrverzinsungen und gesetzlich nicht vorgeschriebenen Erhöhun-
gen laufender Renten sowie der Widerruf von Überbrückungsfinan-
zierungen, Beitragspausen, Beitragsreduktionen usw. gezählt 
(BBl 2003 6408 f.). Diese Massnahmen sind unbestritten auch bei 
Überdeckung möglich. Art. 65d Abs. 3 BVG bildet damit nicht eine 
(unbestimmte) gesetzliche Grundlage zur Beschränkung der Vorsor-
geeinrichtungen im überobligatorischen Bereich. Zweck von Art. 65d 
Abs. 3 BVG ist nicht, eine gesetzliche Grundlage für die „andere[n] 
Massnahmen“ zu schaffen. Vielmehr wird damit klargestellt, dass in 
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der Kaskade der zu ergreifenden Massnahmen zunächst die üblichen 
und zulässigen „andere[n] Massnahmen“ zu ergreifen sind, bevor die 
Vorsorgeeinrichtungen die speziellen gesetzlichen Sanierungsmass-
nahmen von Art. 65d Abs. 3 lit. a und b BVG (Erhebung von Son-
derbeiträgen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Rentnern) an-
wenden können und schliesslich, wenn auch diese Massnahmen sich 
als ungenügend erweisen sollten, nach Art. 65d Abs. 4 BVG als 
weitere gesetzliche Sanierungsmassnahme ausnahmsweise den Min-
destzinssatz unterschreiten dürfen. Art. 65d Abs. 3 BVG bildet die 
gesetzliche Grundlage für diese speziellen Sanierungsmassnahmen 
und nicht für die dort erwähnten „andere[n] Massnahmen“. Bei der 
Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip handelt 
es sich, wie bei den anderen genannten Beispielen in der Botschaft, 
nicht um eine Sanierungsmassnahme, die im Widerspruch zu den 
Regelungen des BVG steht und für deren (ausnahmsweise) Anwen-
dung eine besondere gesetzliche Grundlage zu verlangen ist (vgl. 
Bericht des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die 
Zukunft der 2. Säule vom 24. Dezember 2011, Ziff. 11.1, S. 115). 
Das Anrechnungsprinzip ist im Gegenteil ein genereller Grundsatz, 
der unabhängig von der Frage der Verzinsung bei der umhüllenden 
Vorsorge zur Anwendung gelangt (vgl. BGE 136 V 65, 136 V 313, 
127 V 264). Sollte bei der Minder- oder Nullverzinsung nach dem 
Anrechnungsprinzip der Gewichtung der Interessen der Versicherten 
auf höhere Versicherungsleistungen gegenüber den Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen auf eine nachhaltige Sicherstellung des Vor-
sorgezwecks (Art. 65 Abs. 1 BVG) und deren Freiheit in der weiter-
gehenden beruflichen Vorsorge der Vorzug gegeben werden, wäre 
eine gesetzliche Grundlage zu verlangen. Selbst wenn somit von 
einem klaren Wortlaut der hier umstrittenen, an die Aufsichtsbehör-
den gerichteten (Verwaltungs-)Weisungen ausgegangen würde und 
diese eine Minder- oder Nullverzinsung bei Überdeckung verbieten 
würden, könnte auf sie in dem hier umstrittenen Punkt nicht abge-
stellt werden, weil keine genügende Grundlage vorliegt, um zusätz-
liche materiellrechtliche Einschränkungen aufzustellen (BGE 129 V 
67 E. 1.1.1 S. 68). 
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3.7. 
3.7.1. 
(…) 
Ob bei einer Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip von 

einer Reduktion des Bestandes der Freizügigkeitsleistung und damit 
von einer Verletzung von wohlerworbenen Rechten gesprochen wer-
den kann, hängt davon ab, ob von zwei Vorsorgeteilen, einem obli-
gatorischen und einem überobligatorischen Teil ausgegangen wird, 
auf denen verschiedene Zinssätze (Zinssplit) anzuwenden sind 
(ERICH PETER, Nullverzinsung, a.a.O., 1413 f.) oder ob ein einheit-
liches reglementarisches Altersguthaben anzunehmen ist, bei dem im 
Rahmen einer Schattenrechnung nachgewiesen und sichergestellt 
werden muss, dass es mindestens so hoch ist wie das BVG-Guthaben 
inklusive BVG-Mindestzinsen (HERMANN WALSER, Sanierungs-
massnahmen von Vorsorgeeinrichtungen und die Rechtsstellung der 
beruflich noch aktiven Versicherten [nachfolgend: Sanierungsmass-
nahmen], SZS 2009, S. 604; MARKUS MOSER, Das Anrech-
nungsprinzip als Grundelement der umhüllenden beruflichen Vor-
sorge im "Zerrspiegel" der Rechtsprechung, SZS 2011, S. 59 f.). Im 
ersten Fall würde bei einer Nullverzinsung des gesamten Vorsorge-
kapitals der überobligatorische Teil aufgrund der garantierten ge-
setzlichen Mindestverzinsung des obligatorischen Teils reduziert, 
womit eine Verletzung von wohlerworbenen Rechten gegeben wäre. 
Im zweiten Fall läge hingegen keine entsprechende Verletzung vor, 
weil bei einer Nullverzinsung der Bestand des reglementarischen 
Guthabens weiterhin garantiert wäre. Dieses würde sich nicht redu-
zieren und das BVG-Guthaben wäre weiterhin sichergestellt. 

3.7.2. 
Gemäss Art. 6 BVG enthält der zweite Teil BVG lediglich 

Mindestvorschriften. Die Vorsorgeeinrichtungen sind gemäss Art. 49 
BVG im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen frei 
und können über die Mindestleistungen hinausgehen (vgl. HERMANN 
WALSER, Sanierungsmassnahmen, a.a.O., S. 603 f.). Der Grundkon-
zeption des BVG entsprechend ist daher von einem einheitlichen re-
glementarischen Vorsorgeguthaben auszugehen, bei dem mittels 
BVG-Schattenrechnung lediglich die Einhaltung der obligatorischen 
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Mindestleistungen kontrolliert wird (vgl. BBl 2003 6409, Fn. 13). 
Die wohlerworbenen Rechte sind bei einer Nullverzinsung dieses 
einen reglementarischen Guthabens garantiert, da sich dieses nicht 
vermindert. Das bestätigt auch die Botschaft des Bundesrats. Sie 
verweist lediglich auf Art. 17 BVG und die BVG-Schattenrechnung, 
welche die gesetzlichen Schranken des Anrechnungsprinzips bildeten 
(BBl 2003 6409). 

Das Bundesgericht hat in diesem Sinne kürzlich seine frühere 
Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Bemessung des 
Leistungsumfangs bei nachträglicher Erhöhung des Invaliditätsgra-
des (BGE 136 V 65) und bei einer verlangten zusätzlichen gesetz-
lichen Invalidenkinderrente mit Verweis auf das Anrechnungsprinzip 
geändert bzw. präzisiert (BGE 136 V 313; vgl. MARKUS MOSER, 
a.a.O., S. 60 ff.). Diesen Urteilen ist zu entnehmen, dass eine um-
hüllende Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Leistungen auszu-
richten hat, falls diese höher sind als der aufgrund des Reglements 
berechnete Anspruch. Andernfalls bleibt es bei der reglementarisch 
vorgesehenen Leistung (Anrechnungs- oder Vergleichsprinzip). Die 
Anspruchsberechnung hat dabei nicht in der Weise zu erfolgen, dass 
für den Obligatoriumsbereich und die weitergehende Vorsorge je 
isolierte Berechnungen angestellt und die Ergebnisse anschliessend 
addiert werden (Splittings- oder Kumulationsprinzip). Vielmehr sind 
den sich aus dem Gesetz ergebenden Ansprüchen auf zeitlich identi-
scher Grundlage beruhende und gleichartige, nach Massgabe des 
Reglements berechnete Leistungen gegenüberzustellen (Schatten-
rechnung; BGE 136 V 65 E. 3.7 S. 71, 136 V 313 E. 4.4 S. 316; je 
mit Hinweisen). Bereits früher entschied das Bundesgericht in die-
sem Sinne im Zusammenhang mit der gesetzlichen Teuerungsanpas-
sung der BVG-Renten im Vergleich zu reglementarischen Hinterlas-
senen- und Invalidenrenten (BGE 127 V 264; bei Ausrichtung der 
Leistung in Kapitalform vgl. SZS 2004 S. 576, B 74/03 E. 3.3.3). In 
der Botschaft wurde im Zusammenhang mit dem Anrechnungsprin-
zip bei der Minder- oder Nullverzinsung ausdrücklich auf BGE 127 
V 264 verwiesen (BBl 2003 6409; vgl. auch HANS-ULRICH 
STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, Rz. 916).  
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Da es sich bei den genannten Grundsatzurteilen des Bundesge-
richts um Entscheide im sensiblen Bereich des Leistungsrechts han-
delt (vgl. MARKUS MOSER, a.a.O., S. 70), muss dies im Sinne einer 
einheitlichen und stringenten Rechtsprechung auch für die Minder- 
oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei der Verzin-
sung des Vorsorgeguthabens gelten.  

3.8. 
Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Grundkon-

zeption und der Systematik des BVG (Art. 6 und 49 BVG), der feh-
lenden gesetzlichen Grundlagen, den Anhaltspunkten im Zusam-
menhang mit der Änderung des Wortlauts der aktuellen Weisungen 
im Verhältnis zu den alten Weisungen, den Hinweisen aus den Ma-
terialien (Botschaft, Stellungnahmen des Bundesrates, des BSV und 
des Parlaments) sowie der bundesgerichtlichen Grundsatzentscheide 
zum Anrechnungsprinzip (BGE 136 V 65, 136 V 313, 127 V 264) die 
Möglichkeit für umhüllende Vorsorgeeinrichtungen zu bejahen, eine 
Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bereits 
bei erst drohender Unterdeckung anzuwenden. 





 

Verwaltungsgericht 
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I. Strassenverkehrsrecht 

 

13 Lange Verfahrensdauer 
- Eine Unterschreitung der gesetzlichen Mindestentzugsdauer ist nach 

neuem Recht weder bei einer Verletzung des Anspruchs auf Beur-
teilung innert angemessener Frist noch bei Vorliegen verminderter 
Zurechnungsfähigkeit zulässig, selbst wenn beide Elemente kumula-
tiv vorliegen würden. 

- Bei der Beurteilung der Frage, ob der Anspruch auf Beurteilung in-
nert angemessener Frist verletzt ist, ist nach wie vor die sinngemässe 
Anwendung der strafrechtlichen Verjährungsfristen geboten, solange 
nicht eindeutig einer Behörde ein krasser Verstoss gegen das Be-
schleunigungsgebot vorgeworfen werden muss. 

- Das Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel soll einem Beschwerdefüh-
rer zwar nicht zum Vorwurf gereichen, andererseits soll er daraus 
aber auch keinen Vorteil erzielen können.  

Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 8. September 
2011 in Sachen B. gegen den Entscheid des Departements Volkswirtschaft und 
Inneres (WBE.2011.164). 

(Hinweis: Die gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts erhobene Be-
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hat das Bundesgericht mit 
Urteil vom 19. März 2012 [1C_486/2011] abgewiesen, soweit es darauf ein-
getreten ist.) 

Sachverhalt 

Am 25. Januar 2006 beging B. eine schwere Widerhandlung im 
Sinne von Art. 16c SVG. Am 9. Mai 2006 wurde gegen B. ein Straf-
befehl erlassen, wogegen er Einsprache beim Gerichtspräsidium X. 
erhob. Gegen das Urteil des Gerichtspräsidiums X. vom 19. Mai 
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2008 erhob B. Berufung ans Obergericht des Kantons Aargau, wel-
ches B. mit Urteil vom 19. Juni 2009 schuldig sprach. Eine von B. 
gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 19. Juni 
2009 beim Bundesgericht erhobene Beschwerde in Strafsachen 
wurde mit Urteil vom 26. November 2009 abgewiesen, soweit darauf 
einzutreten war, wodurch das Obergerichtsurteil in Rechtskraft er-
wuchs. Mit Verfügung vom 3. Juni 2010 entzog das Strassenver-
kehrsamt B. den Führerausweis für die Dauer von sechs Monaten. 
Am 24. November 2010 hiess das DVI die Beschwerde von B. teil-
weise gut und verfügte, dass B. der Führerausweis für die Dauer von 
vier Monaten entzogen wird. 

Aus den Erwägungen 

5. 
5.1. 
Der Beschwerdeführer beantragt, es sei auf jegliche Massnahme 

zu verzichten, eventuell sei lediglich eine Verwarnung auszuspre-
chen. Er bringt zur Begründung mit Verweis auf BGE 120 Ib 504 
vor, dass in besonderen Fällen auch die Mindestentzugsdauer unter-
schritten werden könne; dies sei nicht nur vorgesehen, wenn seit der 
Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen sei und der Täter sich 
während dieser Zeit wohl verhalten habe, sondern auch wenn der 
Täter vermindert schuldfähig gewesen sei. Die alte Rechtsprechung 
gelte auch unter dem neuen Recht, weshalb beim Beschwerdeführer 
zwangsläufig auch die Strafmilderung im Strafverfahren zu einer 
Strafmilderung im Entzugsverfahren führen müsse. Dabei sei zu 
beachten, dass beim Beschwerdeführer nicht nur bezüglich des Ver-
schuldens ein Fall an der Grenze zur völligen Schuldunfähigkeit 
vorliege, sondern überdies auch eine sehr lange Verfahrensdauer, an 
der der Beschwerdeführer kein Verschulden treffe, und zudem ein 
ausgesprochenes Wohlverhalten des Beschwerdeführers. 

Die Vorinstanz führt diesbezüglich im angefochtenen Entscheid 
unter Hinweis auf diverse neuere Bundesgerichtsentscheide aus, eine 
Unterschreitung der gesetzlich vorgesehenen Mindestentzugsdauer 
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werde weder von Lehre noch bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
gebilligt. Das Bundesgericht habe lediglich offen gelassen, ob bei 
einer schweren Verletzung des Anspruchs auf Beurteilung innert 
angemessener Frist ausnahmsweise gänzlich auf eine Massnahme 
verzichtet werden könne. In casu möge die Verfahrensdauer seit dem 
Vorfall als lang erscheinen, es liege jedoch kein derart gravierender 
Verstoss vor, dass ein Verzicht auf den Führerausweisentzug in Frage 
komme. 

5.2. 
Eine Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung 

(SVG und zugehörige Verordnungen) löst zwei verschiedene, pa-
rallele Verfahren aus: zum einen das Strafverfahren, welches von der 
Strafverfolgungsbehörde des Begehungsortes durchgeführt wird, und 
zum anderen das Administrativverfahren, welches Aufgabe der Ad-
ministrativbehörde des Wohnsitzkantons ist; diese entscheidet über 
allfällige Administrativmassnahmen (Verwarnung, Entzug etc.). Die 
Administrativbehörde hat grundsätzlich mit ihrem Entscheid zuzu-
warten, bis ein rechtskräftiges Strafurteil vorliegt, soweit der Sach-
verhalt oder die rechtliche Qualifikation des in Frage stehenden Ver-
haltens für das Administrativverfahren von Bedeutung ist (BGE 119 
Ib 158, Erw. 2c).  

5.3. 
Nach der früheren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den 

altrechtlichen Administrativmassnahmen konnte die Mindestent-
zugsdauer unterschritten und allenfalls von der Anordnung einer 
Massnahme abgesehen werden, wenn seit dem massnahmeauslö-
senden Ereignis verhältnismässig lange Zeit verstrichen war, sich der 
Betroffene während dieser Zeit wohl verhalten hatte und ihn an der 
Verfahrensdauer keine Schuld traf. Wegen des strafähnlichen Cha-
rakters eines Warnungsentzuges wurden bei der Frage, welche Ver-
fahrensdauer als übermässig lange zu gelten hat, die strafrechtlichen 
Verjährungsregeln sinngemäss beigezogen, u.a. mit der Begründung, 
es sei stossend, wenn eine volle verwaltungsrechtliche Sanktion mit 
strafähnlichem Charakter angeordnet würde, obwohl das sanktio-
nierte Verhalten unter strafrechtlichem Gesichtspunkt bereits verjährt 
ist (BGE 127 II 297). 
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Das Administrativmassnahmenrecht des Strassenverkehrsge-
setzes wurde per 1. Januar 2005 verschärft. Gemäss Art. 16 Abs. 3 
Satz 2 SVG darf die Mindestentzugsdauer nun explizit nicht mehr 
unterschritten werden. Ziel der Revision war "eine einheitlichere und 
strengere Ahndung von schweren und wiederholten Widerhandlun-
gen gegen Strassenverkehrsvorschriften". Die besonderen Umstände 
des Einzelfalls, namentlich der Leumund als Motorfahrzeugführer, 
die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen, sowie 
eine allfällige Verletzung des Anspruchs auf Beurteilung innert an-
gemessener Frist sollen neu nur bis zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestentzugsdauer berücksichtigt werden können (BGE 135 II 
334, Erw. 2.2, bestätigt im Entscheid des Bundesgerichts vom 
30. November 2010 [1C_445/2010], Erw. 2.3; vgl. auch Philippe 
Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsrecht/Bundesge-
richtspraxis, Zürich/St. Gallen 2011, S. 81).  

Damit ist die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtspre-
chung in BGE 120 1b 504 als überholt zu betrachten; eine Unter-
schreitung der gesetzlichen Mindestentzugsdauer ist weder bei eine 
Verletzung des Anspruchs auf Beurteilung innert angemessener Frist 
noch bei Vorliegen verminderter Zurechungsfähigkeit zulässig, selbst 
wenn beide Elemente kumulativ vorliegen würden. 

5.4. 
Wie hiervor bereits erwähnt, zählt zu den bei der Festsetzung 

der Dauer des Führerausweisentzugs zu berücksichtigenden Umstän-
den wie unter dem früheren Recht auch die Verletzung des An-
spruchs auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 
BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Nach dem eben Ausgeführten kommt die 
Unterschreitung der Mindestentzugsdauer wegen einer Verletzung 
dieses Anspruchs nicht mehr in Betracht. Dies hielt das Bundesge-
richt auch im vom Beschwerdeführer zitierten Entscheid 
1C_383/2009 vom 30. März 2010 explizit fest (Erw. 3.2). Die Frage, 
ob bei einer schweren Verletzung dieses Anspruchs, der nicht in an-
derer Weise Rechnung getragen werden kann, ausnahmsweise gänz-
lich auf eine Massnahme verzichtet werden kann, liess das Bundes-
gericht offen (BGE 135 II 334, Erw. 2.3; vgl. auch das Urteil des 
Bundesgerichts vom 30. November 2010 [1C_445/2010], Erw. 2.3). 
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5.5. 
In den neueren bundesgerichtlichen Urteilen, welche sich mit 

der Frage der überlangen Verfahrensdauer zu beschäftigen hatten 
(BGE 135 II 334, Entscheide des Bundesgerichts vom 30. März 2010 
[1C_383/2009] und vom 30. November 2010 [1C_445/2010]), hatte 
das Bundesgericht jeweils Fälle zu beurteilen, in welchen im Vorfeld 
die Mindestentzugsdauer verfügt bzw. bestätigt worden war. Das 
Bundesgericht stellte sich dabei – erstaunlicherweise ohne zu seiner 
bisherigen Rechtsprechung betreffend die sinngemässe Anwendung 
der strafrechtlichen Verjährungsfristen (BGE 127 II 297) Stellung zu 
nehmen – auf den Standpunkt, eine Verfahrensdauer von vier bzw. 
fünf Jahren seit der Widerhandlung sei zu lange; die Mindestent-
zugsdauer dürfe nicht unterschritten werden; die Verletzung des An-
spruchs auf Beurteilung innert angemessener Frist sei jedoch (im 
Dispositiv) ausdrücklich festzustellen, was für den Beschwerdeführer 
eine Form der Wiedergutmachung darstelle (BGE 135 II 334, 
Erw. 3). 

5.6. 
Das Verwaltungsgericht vertritt demgegenüber die Auffassung, 

dass bei der Beurteilung der Frage, ob der Anspruch auf Beurteilung 
innert angemessener Frist verletzt ist, nach wie vor die sinngemässe 
Anwendung der strafrechtlichen Verjährungsfristen (BGE 127 II 
297) geboten ist, solange nicht eindeutig einer Behörde ein krasser 
Verstoss gegen das Beschleunigungsgebot vorgeworfen werden 
muss. Dabei gilt es zu beachten, dass der Anspruch auf Beurteilung 
innert angemessener Frist gemäss Art. 29 Abs. 1 BV nur dann ver-
letzt ist, wenn eine Behörde untätig bleibt oder das gebotene Handeln 
über Gebühr hinauszögert. Dies ist dann der Fall, wenn eine Behörde 
den von ihr zu treffenden Entscheid nicht binnen der Frist erlässt, 
welche nach der Natur der Sache und nach der Gesamtheit der Um-
stände angemessen erscheint. Es braucht somit eine ungebührliche 
Verzögerung, die der Behörde zur Last gelegt werden muss (vgl. 
dazu René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwal-
tungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, 
Nr. 80 B II, S. 258 mit Hinweisen). 
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5.7. 
5.7.1. 
Der dem vorliegenden Fall zugrundeliegende Vorfall ereignete 

sich am 25. Januar 2006. Am 9. Mai 2006 wurde gegen den Be-
schwerdeführer Strafbefehl erlassen, wogegen der Beschwerdeführer 
Einsprache beim Gerichtspräsidium X. erhob. Gegen das Urteil des 
Gerichtspräsidiums X. vom 19. Mai 2008 erhob der Beschwerdefüh-
rer Berufung ans Obergericht des Kantons Aargau, welches den Be-
schwerdeführer mit Urteil vom 19. Juni 2009 schuldig sprach. Das 
Urteil des Bundesgerichts erging am 26. November 2009. Das Stras-
senverkehrsamt verfügte den Führerausweisentzug am 3. Juni 2010; 
das DVI erliess den angefochtenen Entscheid am 24. November 
2010. Die Verfahrensdauer von der Widerhandlung bis zur Entzugs-
verfügung des Strassenverkehrsamtes beträgt somit etwas mehr als 
4,5 Jahre; das Verfahren bis zum Entscheid des DVI beträgt noch-
mals weitere 5 Monate. Seit dem Vorfall vom 25. Januar 2006 sind 
inzwischen insgesamt rund 5,5 Jahre vergangen. 

5.7.2. 
Die lange Verfahrensdauer fällt vorliegend grösstenteils auf das 

Strafverfahren, dauerte doch allein dieses vom Vorfall bis zum Bun-
desgerichtsentscheid beinahe 4 Jahre. In casu kann jedoch keiner 
involvierten Instanz eine Verletzung des Beschleunigungsgebots 
vorgeworfen werden. Die Verfahrensdauer zog sich einzig deshalb in 
die Länge, weil der Beschwerdeführer sämtliche Rechtsmittel ausge-
schöpft hat, und weil im Strafverfahren ein psychiatrisches Gutach-
ten zur Frage der Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers eingeholt 
werden musste. Das Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel soll dem 
Beschwerdeführer zwar nicht zum Vorwurf gereichen (Urteil des 
Bundesgerichts vom 30. März 2010 [1C_383/2009], Erw. 3.4), ande-
rerseits soll er daraus aber auch keinen Vorteil erzielen können. An-
dernfalls provozierte man, dass sämtliche Fahrzeuglenker nach einer 
schweren Verkehrsregelverletzung das Strafverfahren bis vor Bun-
desgericht ziehen, um nachfolgend bei der Festsetzung der Dauer des 
Führerausweisentzugs von der langen Verfahrensdauer profitieren zu 
können. Zudem kann es nicht angehen, von den Administrativbehör-
den zu verlangen, dass sie das rechtskräftige Strafverfahren abwar-
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ten, um danach dem Staat eine zu lange Verfahrensdauer vorzuwer-
fen, einzig weil das Strafverfahren über mehrere Instanzen ging.  

Auch nach der Revision des Strassenverkehrsgesetzes hat der 
Warnungsentzug sodann seinen strafähnlichen Charakter beibehalten. 
In Anbetracht der in BGE 127 II 297 postulierten sinngemässen An-
wendung der strafrechtlichen Verjährungsfrist von sieben Jahren 
(siehe Erw. 5.3 und 5.6 hiervor; Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB) liegt keine 
überlange Verfahrensdauer vor.  

Zusammenfassend ist im vorliegenden Fall eine Verletzung des 
Anspruchs auf Beurteilung innert angemessener Frist zu verneinen. 

5.7.3. 
Selbst wenn der Anspruch auf Beurteilung innert angemessener 

Frist verletzt worden wäre, müsste eine allfällige Verletzung des 
Beschleunigungsgebots bei der Festsetzung der Entzugsdauer be-
rücksichtigt werden (Erw. 5.4), sofern mehr als die Mindestentzugs-
dauer verfügt worden ist. (…) 
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II. Kantonale Steuern 

 

14 Berufskostenabzug 
- Zulässigkeit von Pauschalierungen im Einkommenssteuerrecht als 

Massenfallrecht (Erw. 3.2) 
- Die Steuerbehörden dürfen für die Berechnung der Fahrzeiten auf 

einen einzigen Routenplaner (z. Z. Twixroute) abstellen (Erw. 3.3).  

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 14. November 2012 in Sa-
chen H.D. und Y.D. (WBE.2012.133). 

Sachverhalt 

Der mit Y.D. verheiratete H.D. arbeitete im Jahr 2009 als Buch-
halter bei der X.AG. Am 3. September 2010 veranlagte die Steuer-
kommission Z. die Eheleute H.D. und Y.D. für die Kantons- und 
Gemeindesteuern 2009 zu einem steuerbaren Einkommen von 
Fr. 90'400.00. Dabei akzeptierte sie die in der Selbstdeklaration als 
Berufsauslagen geltend gemachten Fahrkosten für das Privatfahrzeug 
von Fr. 11'140.00 nicht. Stattdessen wurden für den Arbeitsweg Fahr-
kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel im Umfang 
von Fr. 804.00 (Kosten U-Abo des Tarifverbunds Nordwestschweiz) 
gewährt. 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
Das Einkommenssteuerrecht ist Massenfallrecht und muss des-

halb einfach und erhebungswirtschaftlich konzipiert sein. In steuer-
rechtlichen Angelegenheiten ist stets ein tragfähiger Kompromiss 
zwischen der nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip sachgerechten, 
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differenzierenden Lösung und dem faktisch Möglichen anzustreben 
(MARKUS REICH, Steuerrecht, 2. Auflage, Zürich 2012, § 4 N 145 
mit Hinweisen). Bei der Auslegung steuerrechtlicher Normen ist 
somit fortwährend dem Aspekt der praktischen Durchführbarkeit 
gebührend Rechnung zu tragen. Mit Pauschalierungen können die 
Steuerbehörden auf die Überprüfung der konkreten Verhältnisse im 
Einzelfall verzichten und ihren Berechnungen einen typischen 
Durchschnittssachverhalt zu Grunde legen, sodass aufwändige Nach-
forschungen und Belegsammlungen für Steuerbehörden und Steuer-
pflichtige vermieden werden können (vgl. auch Urteil des Bundes-
gerichts vom 25. Oktober 2011 [2C_343/2011], Erw. 2.3, publ. in 
ASA 80, S. 621). In Anbetracht des grossen Arbeitsanfalls der Steu-
erbehörden kann nicht jeder Verästelung des Einzelfalls nachgegan-
gen werden (PETER LOCHER, Praktikabilität im Steuerrecht (unter 
besonderer Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten 
Steuern), in: FRANCIS CAGIANUT/KLAUS A. VALLENDER [Hrsg.], 
Steuerrecht, Ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts, 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Bern 1995, S. 191). 

Mit Blick auf Fragen der Beweiserhebung und -würdigung ist 
im Steuerverfahren, und zwar auch im Steuerjustizverfahren, diesem 
Charakter des Steuerverfahrens als Massenverfahren Rechnung zu 
tragen. Im Interesse einer gesetzmässigen und rechtsgleichen Be-
steuerung hat die Steuerbehörde somit trotz grundsätzlicher Geltung 
des Untersuchungsgrundsatzes die Ermittlungsintensität des je-
weiligen Einzelfalles stets an der praktischen Realisierbarkeit des 
Gesamtvollzugs auszurichten (vgl. ROMAN SEER, Reform des Veran-
lagungsverfahrens, Steuer und Wirtschaft 2003, S. 41f.; MARKUS 
BERGER, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranla-
gung, ASA 75, S. 187). 

3.3. 
Im Hinblick auf die Bestimmung der täglichen Fahrtdauer des 

Arbeitswegs mit dem Privatfahrzeug lässt sich nach dem Gesagten 
festhalten, dass die Steuerbehörden auf die Berechnungen eines ein-
zigen Routenplaners abstellen dürfen, ohne weitere Angaben anderer 
Fahrzeitberechnungsprogramme zu berücksichtigen. In einem Mas-
senverfahren kann es im Sinne der Praktikabilität nicht Aufgabe der 
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Steuerbehörden sein, in jedem Einzelfall zu untersuchen, gemäss 
welchem Routenplaner der fragliche Arbeitsweg am schnellsten 
zurückgelegt würde, oder sogar sämtliche Routenplaner – welche 
heutzutage im Internet unzählig und teils kostenlos vorhanden sind – 
zu konsultieren und den Mittelwert der unterschiedlichen Fahrzeit-
angaben zu berechnen. 

Aus Gründen der rechtsgleichen Behandlung aller Steuerpflich-
tigen, aber auch aus Gründen der Praktikabilität drängt es sich auf, 
dass die Veranlagungsbehörden immer auf das gleiche Programm 
abstellen. Für die Berechnung der Fahrzeiten verwenden praxis-
gemäss alle Steuerbehörden des Kantons Aargau das Computerpro-
gramm "TwixRoute" (Grundsatzentscheid des Steuerrekursgerichts 
in AGVE 2006 S. 295). Darauf wird seit der Steuerperiode 2007 
auch jeweils in der Wegleitung zur Steuererklärung hingewiesen 
(vgl. Hinweis in der Wegleitung 2007, S. 18: "Zur Berechnung der 
Distanzen in km für den Arbeitsweg wird auf das Programm Twix-
route abgestellt."). Überdies ist "TwixRoute" im Vergleich zu den an-
deren vom Beschwerdeführer und der Vorinstanz genannten Routen-
planern (…) – soweit ersichtlich – das einzige Programm, bei wel-
chem die der Zeitberechnung zugrundeliegenden Durchschnitts-
geschwindigkeiten für die unterschiedlichen Höchstgeschwindig-
keitszonen (Autobahn, Fernverkehrsstrasse, Hauptverkehrsstrasse 
etc.) einsehbar sind. Bei "TwixRoute" ist damit anhand der offen 
gelegten Durchschnittsgeschwindigkeiten eine nähere Überprüfung 
der errechneten Fahrtdauer möglich. Nach Gesagtem ist nicht zu 
beanstanden, insbesondere mit Blick auf Rechtsgleichheitsüber-
legungen, dass die Vorinstanz sowie die Veranlagungsbehörde für die 
Berechnung der täglichen Fahrtdauer mit dem Privatfahrzeug einzig 
auf die Angaben des Programms "TwixRoute" abgestellt haben, ohne 
die Zeitangaben anderer Routenplaner zu berücksichtigen. 

3.4. 
Dies hat aber nicht zur Folge, dass die aus dem Routenplaner 

"TwixRoute" resultierenden Fahrzeiten nicht überprüft werden kön-
nen. Dabei kann es indes lediglich darum gehen, relevante und kon-
krete Abweichungen im Einzelfall (z.B. falscher Start- oder Zielort, 
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nicht berücksichtigte Fahrverbote, falsche Geschwindigkeiten, neue 
Strassen, etc.) darzulegen und zu belegen (…). 

15 Abzug behinderungsbedingte Kosten  
Abzugsfähigkeit der Kosten eines Hörgeräts als behinderungsbedingte 
Kosten? 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 21. Juni 2012 in Sachen 
P.T. und E.T. (WBE.2011.384). 

Aus den Erwägungen 

2. (…) 
2.1. 
Soweit sich den Akten und den Ausführungen des Beschwerde-

führers entnehmen lässt, hat er vor geraumer Zeit im Militärdienst 
eine Schädigung seines Gehörs erlitten, die Anlass für die Ausrich-
tung von Leistungen gemäss Art. 21 MVG gibt. Wie aus einer eben-
falls in den Akten liegenden Rechnung der Hörberatung X. hervor-
geht, hat er im Jahr 2006 zwei Hörgeräte der Marke Y. mit einem 
Gesamtpreis von Fr. 6'115.00 erworben. Gemäss der Rechnung hat 
die Militärversicherung davon Fr. 3'690.00 übernommen. Insgesamt 
hatte der Beschwerdeführer damit (nach Abzug eines Skontos von 
2% und unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer und zusätzlich 
bezogenen Zubehörs) einen Betrag von Fr. 2'595.10 zu bezahlen. 

2.2. 
Gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. a - g MVG hat der Versicherte für 

verschiedene Zwecke (u.a. für die Verbesserung seines Gesundheits-
zustands, für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder für die Tätig-
keit in seinem Aufgabenbereich, für den Kontakt zur Umwelt, etc.) 
Anspruch auf Hilfsmittel. Wird den Angaben des Beschwerdeführers 
gefolgt, so handelt es sich bei den Fr. 3'690.00 um in Anwendung 
von Art. 21 Abs. 1 lit. b und g in Verbindung mit Abs. 2 MVG 
geleistete Amortisationsbeiträge. Aus Art. 21 Abs. 2 MVG ergibt 
sich, dass die Militärversicherung Hilfsmittel abgibt bzw. Amortisa-
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tionsbeiträge leistet für Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger 
Ausführung. Kosten, die darüber hinausgehen, hat der Versicherte 
selbst zu tragen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 10. März 
2008 [8C_832/2007] sowie JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bun-
desgesetz über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992, Bern 
2000, Art. 21 N 40 f.). Aufgrund der nur bruchstückhaften Angaben 
des Beschwerdeführers muss davon ausgegangen werden, dass es bei 
den von ihm selbst getragenen Kosten um solche geht, welche sich 
aus einer kostspieligeren und/oder anderen als den Zwecken gemäss 
Art. 21 Abs. 1 lit. a und g MVG dienenden Ausführung der Geräte 
ergibt. Mit anderen Worten hat der Beschwerdeführer seinen eigenen 
Bedürfnissen optimal dienende Geräte ausgewählt, für deren Kosten 
er, da die Militärversicherung von Gesetzes wegen nur Hilfsmittel in 
einfacher und zweckmässiger Ausführung übernehmen muss und 
nicht etwa die Bestmöglichen, teilweise selbst aufkommen musste. 
Schon aus diesem Grund fällt ausser Betracht, die "überschiessen-
den" Kosten als behinderungsbedingt zum Abzug zuzulassen, muss 
doch davon ausgegangen werden, dass nach der ratio legis von 
Art. 21 MVG die Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Mittel 
ausreicht, um die behinderungsbedingte Benachteiligung der betrof-
fenen Versicherten aufzufangen. 

2.3. 
Hinzu kommt, dass gemäss dem Kreisschreiben Nr. 11 der 

EStV vom 31. August 2005 betreffend Abzug von Krankheits- und 
Unfallkosten sowie von behinderungsbedingten Kosten leichte 
Beeinträchtigungen, deren Auswirkungen – wie etwa bei einer Seh- 
oder Hörschwäche – durch ein Hilfsmittel behoben werden können 
(Brille oder Hörgerät), nicht als Behinderung gelten (Kreisschreiben 
Ziff. 4.1). Das Kreisschreiben vermag zwar entsprechend seinem 
Charakter als blosse Verwaltungsverordnung das Verwaltungsgericht 
nicht zu binden, sondern stellt eine – für das Gericht nicht verbind-
liche – Auslegungshilfe dar (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 
25. Oktober 2007 [9C_238/2007], Erw. 3.3. mit Hinweisen). Es liegt 
indessen auf der Hand, dass es die ratio legis von § 41 lit. ibis StG 
bzw. der gleichlautenden Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2 lit. hbis 
StHG bzw. von Art. 33 Abs. 1 lit. hbis DBG sprengen würde, würden 
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sämtliche Ausgaben für Brillen und Hörgeräte als behinderungs-
bedingte Kosten anerkannt (vgl. aber immerhin die Qualifikation von 
Ausgaben für Brillen als Krankheitskosten in Ziff. 3.1 des Kreis-
schreibens). Der Zweck des BehiG besteht darin, Benachteiligungen 
zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderun-
gen ausgesetzt sind (Art. 1 Abs. 1 BehiG). Im Rahmen dieser Zweck-
setzung würde es zu weit führen, sämtliche Kosten für Hilfsmittel 
zur Behebung von Beeinträchtigungen zum Abzug zuzulassen, 
welche in der Bevölkerung weit verbreitet sind und gemeinhin nicht 
als eigentliche Behinderung empfunden werden – obwohl ohne ein 
entsprechendes Hilfsmittel (Brille, Hörgerät) allenfalls die Vornahme 
alltäglicher Verrichtungen und/oder die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit erheblich erschwert bzw. sogar verunmöglicht wäre. Ob 
solche Beeinträchtigungen von Geburt an bestehen, später erworben 
wurden oder gegebenenfalls infolge von Vorfällen im Militärdienst 
eintraten, kann dabei unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit 
keine Rolle spielen. Dabei sei nicht verhehlt, dass je nach der 
Schwere der Beeinträchtigung wohl auch Ausgaben für Seh- und 
Hörhilfen den Charakter von eigentlichen behinderungsbedingten 
Kosten annehmen können. Dies schliesst das Kreisschreiben nicht 
aus. Dass hier die entsprechende Schwelle überschritten sei, macht 
der Beschwerdeführer aber nicht, jedenfalls nicht ausreichend sub-
stanziiert geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Steuer-
behörde hat ihm daher den von ihm beanspruchten Abzug gemäss der 
Regelung des Kreisschreibens, welche in überzeugender Weise den 
Sinn der in § 41 lit. ibis StG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. hbis StHG bzw. 
Art. 33 Abs. 1 lit. hbis DBG getroffenen Regelung konkretisiert, zu 
Recht verweigert. 

16 Abzug behinderungsbedingte Kosten 
- Definition der Behinderung im Rechtssinn (Erw. 3) 
- Die Kosten einer In-vitro-Fertilisation sind nicht als behinderungs-

bedingte Kosten steuerlich abzugsfähig (Erw. 4.2.3). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 2. Mai 2012 in Sachen 
P.K. (WBE.2011.339). 



2012 Kantonale Steuern 103 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Art. 2 Abs. 1 BehiG definiert Menschen mit Behinderungen 

(Behinderte, Behinderter) als Personen, denen es eine voraussichtlich 
dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzuneh-
men, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und 
fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. 

3.2. 
Diese Definition enthält zunächst ein anthropologisch-medizini-

sches Element, indem sie für das Vorliegen einer Behinderung eine 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung verlangt. 
Diese darf nicht nur vorübergehend, sondern muss voraussichtlich 
dauernd sein. Als Beeinträchtigung ist dabei jedes erhebliche Defizit 
gegenüber einem als normal (bzw. nicht behindert empfundenen) 
körperlichen, geistigen oder psychischen Zustand einer Person zu 
verstehen. "Normalität" in diesem Sinn weist eine erhebliche Band-
breite auf, d.h. sie reicht von der normal bzw. sogar der leicht unter-
durchschnittlich begabten bis zur hochbegabten Person, vom Leis-
tungssportler bis zur unsportlichen, aber grundsätzlich bewegungs-
fähigen Person, vom ausgeglichenen bis zum launischen Menschen 
mit einer akzentuierten Persönlichkeit. 

3.3. 
Für die Definition einer behinderten Person zentral ist indessen 

das zweite Begriffselement, nämlich die funktionale Komponente. 
Auch wenn eine Person gegenüber einem als Bandbreite vorgestell-
ten Normalfall in ihrem körperlichen, geistigen oder psychischen 
Zustand erheblich beeinträchtigt ist, liegt eine Behinderung im 
Rechtssinn erst dann vor, wenn sich aus dieser Beeinträchtigung ein 
Funktionsverlust ergibt (vgl. Botschaft zum Entwurf des BehiG vom 
11. Dezember 2000, BBl 2001, S. 1777). Dabei betrachtet das Gesetz 
nicht jeden Funktionsverlust als Behinderung, sondern nur (aber 
immerhin) Funktionsverluste, die es erschweren oder verunmögli-
chen, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu 
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pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben. 

Diese gesetzliche Definition umschreibt die Behinderung zum 
einen bewusst weiter als etwa der deutsche Gesetzgeber, welcher 
alterstypische Funktionsverluste bei betagten Menschen nicht als 
Behinderung auffasst. Die Definition umfasst insbesondere auch eine 
grössere Menschengruppe als die Invalidenversicherung, indem sie 
auch Personen umfasst, die noch nicht oder nicht mehr erwerbsfähig 
sind (vgl. Botschaft zum BehiG, BBl 2001, S. 1777). Andererseits 
stellt aber nicht jeder erhebliche Funktionsverlust infolge einer kör-
perlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung eine Behin-
derung im Rechtssinn dar. Eine Behinderung muss vielmehr zu einer 
Erschwerung bzw. Verunmöglichung in bestimmten Bereichen 
menschlichen Verhaltens führen, nämlich bei der Vornahme alltägli-
cher Verrichtungen, der Pflege sozialer Kontakte, bei der Fortbewe-
gung sowie bei der Aus- und Fortbildung und bei der Fähigkeit zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

4. 
4.1. 
Zutreffend hat das Steuerrekursgericht festgestellt, dass Infer-

tilität, soweit sie denn beim Beschwerdeführer besteht, eine körper-
liche Beeinträchtigung darstellt. Es ist darüber hinaus notorisch, dass 
die Unmöglichkeit, infolge Infertilität einen bestehenden Kinder-
wunsch zu erfüllen, bei den davon betroffenen Personen auch zu 
weiteren Beeinträchtigungen vor allem psychischer Natur (insbeson-
dere Depressionen) führen kann. 

So hat denn auch der Supreme Court der USA anerkannt, dass 
die Möglichkeit, Nachwuchs zu zeugen ("reproduction and child 
bearing"), eine "major life activity" im Sinne des "Americans with 
Disability Act" von 1990 (ADA; United States Codes Annotated 
[U.S.C.A.], Band 42, Kapitel 126, § 12101 ff.) darstellt. Dementspre-
chend ist Infertilität eine "disability" im Sinne von Section 3 des 
ADA, definiert diese Bestimmung "disability" doch unter anderem 
als "a physical or mental impairment that substantially limits one or 
more of the major life activities of such individual" (zitiert in der 
Botschaft zum BehiG, BBl 2001, S. 1777; vgl. dazu den Entscheid 
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des Supreme Court vom 25. Juni 1998; Bragdon vs. Abbott et. al., 
524 United States Reports [U.S.] 624 ff. [1998]; siehe dort aber auch 
die teilweise abweichende Meinung von Chief Justice William H. 
Rehnquist, der insbesondere den Charakter der Entscheidung für 
eigene Kinder als "major life acitivity" anzweifelte [524 U.S. 660]). 
Bereits in diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass 
der Begriff der "disability" gemäss ADA nicht mit jenem des Men-
schen mit Behinderung gemäss Art. 2 Abs. 1 BehiG gleichgesetzt 
werden kann. Section 3 des ADA enthält nämlich anders als Art. 2 
Abs. 1 BehiG keinen (geschlossenen) Katalog der Verhaltensweisen, 
bei welchen die körperliche, geistige oder psychische Beeinträchti-
gung zu einem Funktionsverlust führt, sondern definiert generell alle 
erheblichen Funktionsverluste (bzw. "substantial limitations"), 
welche eine "major life acitivity" betreffen als "disability". 

4.2. 
4.2.1. 
Art. 2 Abs. 1 BehiG verlangt über das Vorliegen einer voraus-

sichtlich dauernden körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung hinaus, dass es der bzw. dem davon Betroffenen dadurch 
erschwert oder verunmöglicht ist, alltägliche Verrichtungen vorzu-
nehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- 
und fortzubilden oder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Hier ist 
zu Recht nicht streitig, dass der Beschwerdeführer durch die behaup-
tete bei ihm bestehende Infertilität weder bei der Pflege seiner sozia-
len Kontakte noch bei der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit noch 
gar in seiner Fortbewegung oder bei einer allfälligen Aus- bzw. 
Weiterbildung betroffen ist. Es stellt sich somit nur noch die Frage, 
ob die behauptete Infertilität dem Beschwerdeführer die Vornahme 
alltäglicher Verrichtungen erschwert bzw. sogar verunmöglicht. 

4.2.2. (…) 
4.2.3. 
Zu Recht hat es das Steuerrekursgericht abgelehnt, die Zeugung 

von Kindern unter den Begriff der alltäglichen Verrichtung gemäss 
Art. 2 Abs. 1 BehiG zu subsumieren. Dabei hat es zu Recht offen 
gelassen, ob dieser Begriff mit jenem der alltäglichen Lebensverrich-
tung gemäss Art. 9 ATSG identisch ist, der die Hilflosigkeit als das 
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Bedürfnis umschreibt, wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit 
für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder 
der persönlichen Überwachung zu bedürfen. Selbst wenn der Begriff 
der alltäglichen Verrichtung gemäss Art. 2 Abs. 1 BehiG weiter sein 
sollte als jener der alltäglichen Lebensverrichtung gemäss Art. 9 
ATSG, ergibt sich bereits aus dem Wortsinn, dass das Zeugen von 
Kindern keine alltägliche Verrichtung ist. Das Zeugen eines Kindes 
ist eine erfolgsbezogene Handlung. Der Beschwerdeführer selbst 
behauptet nicht, er sei durch die bei ihm behauptetermassen 
bestehende Infertilität im Vollzug des Geschlechtsaktes oder sonst in 
seinem sexuellen Leben behindert. Es kommt bei ihm gemäss seiner 
Darstellung lediglich bei seiner Partnerin infolge seiner Infertilität zu 
keiner Schwangerschaft. An das Fehlen des Erfolges einer bestimm-
ten Handlung bzw. Lebensverrichtung knüpft Art. 2 Abs. 1 BehiG 
aber nach seinem Wortsinn gerade nicht an. Dafür, dass der Erfolg 
bestimmter Handlungen als Teil der Fähigkeit zu deren Ausführung 
in Art. 2 Abs. 1 BehiG mitzuverstehen wäre, müssten, da eine solche 
Bedeutung weit ausserhalb des Wortsinns liegt, Hinweise in den 
Gesetzesmaterialien vorhanden sein. An solchen fehlt es aber, wird 
doch die Infertilitätsproblematik in der gesamten Botschaft zum Be-
hindertengesetz nirgends angesprochen. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass der Gesetzgeber Infertilität nicht als Behinderung im 
Rechtssinn verstanden haben wollte. Kosten im Zusammenhang mit 
der Erfüllung eines Kinderwunsches infertiler Paare können daher 
nicht unter den Begriff der behinderungsbedingten Kosten gemäss 
§ 40 lit. ibis StG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. hbis StHG subsumiert werden. 

17 Bewertung von Beteiligungen 
Anwendbarkeit der "Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne 
Kurswert für die Vermögenssteuer" (Kreisschreiben Nr. 28 der Schweize-
rischen Steuerkonferenz) (Erw. 2.1) 
Grundsatz der Familienbesteuerung: Halten zwei Ehegatten jeweils Min-
derheitsbeteiligungen an einer Gesellschaft, welche zusammengenommen 
eine Mehrheitsbeteiligung darstellen, so sind die Beteiligungen auch in 
Bezug auf die Besteuerung des Vermögens als Bewertungsgemeinschaft 
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zu behandeln. Verweigerung des pauschalen Minderheitsabzugs 
(Erw. 2.4). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 28. März 2012 in Sachen 
S.S. und R.S. (WBE.2011.328). 

Aus den Erwägungen 

1.1. 
Die Beschwerdeführerin und der Beschwerdeführer halten je 

124 Namenaktien à Fr. 500.00 der X.AG; insgesamt halten sie somit 
nominal je Fr. 62'000.00, d.h. einen Anteil am Aktienkapital der 
X.AG von Fr. 250'000.00 von je 24.8% mit einer Stimmkraft von je 
33.066%. Zusammen halten sie, jedenfalls mit Bezug auf die Stimm-
kraft der Aktien, die Mehrheit der Aktien der X.AG (Fr. 124'000.00, 
d.h. einen Anteil am Aktienkapital von Fr. 250'000.00, zusammen 
49.6% mit einer Stimmkraft von 66.132%). 

(…) 
2.1. 
Zu Recht nicht umstritten ist zunächst die Anwendbarkeit der 

von der Schweizerischen Steuerkonferenz herausgegebenen "Weglei-
tung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermö-
genssteuer" (Kreisschreiben 28 vom 21. August 2006 sowie dessen 
Vorgängerin, die von der EStV herausgegebene Wegleitung zur 
Bewertung von Wertpapieren für die Vermögenssteuer, Ausgabe 
1995). Diese Wegleitung bezweckt – wie bereits die früheren Fassun-
gen aus den Jahren 1977 und 1982 – im Interesse der Steuerharmoni-
sierung zwischen den Kantonen, eine in der Schweiz einheitliche 
Bewertung nicht kotierter Wertpapiere für die Vermögenssteuer zu 
erreichen. Sie ist zwar weder Bundesrecht noch interkantonales 
Recht, sondern eine reine Verwaltungsverordnung, die bloss verwal-
tungsinterne Regeln für das Verhalten der Steuerbeamten enthält und 
keine Rechte und Pflichten begründet. Sie gilt indessen nach stän-
diger Praxis des Bundesgerichts als zuverlässige Methode zur 
Bestimmung des Verkehrswerts, da in ihr die Überlegungen, die für 
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die Preisbildung bei den nicht an der Börse kotierten Aktien im All-
gemeinen massgebend sind, zum Ausdruck kommen. Die grundsätz-
liche Massgeblichkeit der Wegleitung wird auch von der kantonalen 
Praxis und der Lehre anerkannt (vgl. statt vieler: Urteil des Bundes-
gerichts vom 15. April 2010 [2C_504/2009], Erw. 3.3 mit zahlrei-
chen Hinweisen). 

2.2 
Die Wegleitung sieht in Ziff. 71 ff. einen pauschalen Minder-

heitsabzug von 30% vor, der für alle Beteiligungen bis und mit 50% 
gewährt wird. Massgebend sind die Beteiligungsverhältnisse am 
Ende der Steuerperiode. Die Quote von 50% wird bei Gesellschaften, 
die wie hier die X.AG Stimmrechtsaktien ausgegeben haben, nicht 
auf das Aktienkapital, sondern auf die Gesamtzahl der Stimmrechte 
bezogen. 

Die Beschwerdeführer verfügen, je für sich allein genommen, 
lediglich über Minderheitsbeteiligungen (von je 33.066%). Werden 
ihre Beteiligungen dagegen zusammen betrachtet, verfügen sie über 
eine Mehrheitsbeteiligung von 66.132%. 

2.3. 
Obwohl der Grundsatz der Familienbesteuerung seit langem 

politisch nicht unumstritten ist, beherrscht er nach wie vor das gel-
tende Schweizerische Steuerrecht. Dahinter steht die Idee, dass die 
Ehe nicht nur eine sittliche und rechtliche, sondern auch eine wirt-
schaftliche Einheit darstellt, weshalb für die Bemessung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Ehepaars bzw. der Familie die 
gesamten Einkünfte und das gesamte Vermögen heranzuziehen sind 
(ausdrücklich Art. 3 Abs. 3 StHG; vgl. auch PETER LOCHER, in: 
Kommentar zum DBG, Bd. I, Therwil 2001, Art. 9 N 3 mit Hinwei-
sen). Der Gesetzgeber geht somit für die Besteuerung von Ehegatten 
davon aus, dass sie unabhängig davon, welchem Güterstand sie un-
terliegen, jedenfalls solange sie zusammenleben, eine umfassende 
Erwerbs- und Vermögensgemeinschaft bilden. Deren innere Recht-
fertigung liegt dabei nicht in erster Linie im gemeinsamen Halten 
von Vermögenswerten durch die Ehegatten (so werden etwa auch in 
einer einfachen Gesellschaft oder einer Kollektivgesellschaft ge-
meinsam Vermögenswerte gehalten; darauf nimmt das Steuerrecht 
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aber gerade keine Rücksicht), sondern darin, dass die Ehegatten 
Mittel für die gemeinsame Lebensführung zusammen erwirtschaften 
und auch verbrauchen (vgl. dazu ausführlich FRANCIS CAGIANUT, 
Gerechte Besteuerung der Ehegatten, Bern 1971, S. 16 f. und 19 f.; 
CAGIANUT legt insbesondere Gewicht auf die Gebundenheit der Ein-
kommensverwendung infolge der Führung eines gemeinsamen Haus-
halts; vgl. auch FERDINAND ZUPPINGER, Die Besteuerung der Ehe-
gatten in der Schweiz, in: HANS MICHAEL RIEMER/HANS ULRICH 
WALDER/PETER WEIMAR [Hrsg.], Festschrift für Cyril Hegnauer 
zum 65. Geburtstag, Bern 1986, S. 657). 

2.4. 
2.4.1. 
Materiellrechtlich wird die Familienbesteuerung in der Regel 

mit dem Begriff der Faktorenaddition umschrieben, was auch in den 
gesetzlichen Formulierungen zum Ausdruck kommt (vgl. Art. 3 
Abs. 3 StHG: "Einkommen und Vermögen der Ehegatten, die in 
rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden ohne Rück-
sicht auf den Güterstand zusammengerechnet". Ebenso § 21 Abs. 1 
StG: "Einkommen und Vermögen von Verheirateten, die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden ohne Rücksicht auf 
den Güterstand zusammengerechnet". So auch Art. 9 Abs. 1 DBG: 
"Das Einkommen der Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe leben, wird ohne Rücksicht auf den Güterstand 
zusammengerechnet"). Die Definition der Familienbesteuerung als 
blosse Faktorenaddition, von welcher die Beschwerdeführer aus-
gehen, greift aber zu kurz, indem sie dem Umstand, dass der Gesetz-
geber die bestehende eheliche Gemeinschaft, solange die Ehegatten 
tatsächlich zusammenleben, als umfassende Interessengemeinschaft 
behandelt, unzureichend Rechnung trägt. 

2.4.2. 
Würde sich die materiellrechtliche Familienbesteuerung in der 

blossen Faktorenaddition erschöpfen, wären die Eheleute abgesehen 
davon als Individualpersonen zu behandeln. So behandelt der Ge-
setzgeber sie indessen gerade nicht, indem er zum einen dort, wo 
sich die Frage stellt – nämlich insbesondere bei den Abzügen – ei-
gene Normen für Ehegatten aufstellt (so etwa § 40 lit. g StG und 
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Art. 33 Abs. 1 lit. g DBG) und in Befolgung des Prinzips der Fak-
torenaddition "doppelte" Abzüge nur gewährt, wenn er nichts ande-
res bestimmt. Hat der Gesetzgeber nichts Ausdrückliches bestimmt, 
ist somit durch Auslegung zu ermitteln, ob die Familienbesteuerung 
sich in der blossen Faktorenaddition erschöpft oder in ihren Wirkun-
gen darüber hinausgeht. 

2.4.3. 
So schweigt der Gesetzgeber etwa bei der Schuldzinsenabzugs-

begrenzung gemäss § 40 lit. a StG (vgl. ebenso Art. 9 Abs. 2 lit. a 
StHG und Art. 33 Abs. 1 lit. a DBG). Dabei ergibt indessen die Aus-
legung, dass dieser Abzug rein vermögensbezogen ist, d.h. ausge-
hend von der Basis der Zusammenrechnung des Vermögens der Ehe-
gatten gewährt werden soll und damit für beide Ehegatten zusammen 
nur einmal zur Verfügung steht (und sich nicht etwa bei Ehepaaren 
auf Fr. 100'000.00 verdoppelt; vgl. dazu ausführlich StE 2004 B 27.2 
Nr. 27; DANIEL AESCHBACH, in: MARIANNE KLÖTI-WEBER/DAVE 
SIEGRIST/DIETER WEBER [Hrsg.], Kommentar zum Aargauer 
Steuergesetz, 3. Aufl., Muri-Bern 2009, § 40 N 46). 

2.4.4. 
Das Gleiche muss auch für die hier streitige Bewertung von 

Aktien gelten, die von Ehegatten gehalten werden. Der Familien-
besteuerung liegt, wie dargelegt, der Gedanke einer umfassenden, 
auch sämtliche ökonomischen Aspekte umfassenden Gemeinschaft 
zugrunde. Dann ist es aber nur konsequent, von Ehegatten gehaltene 
Aktienpakete (ebenso wie allfällige weitere, von unter deren elter-
licher Sorge stehenden Kindern gehaltene Aktien) schon für die Ver-
mögensbewertung als Einheit zu behandeln und nicht erst anschlies-
send die Werte der je einzeln bewerteten Aktienpakete zusammenzu-
zählen. 

Für ein solches Vorgehen spricht im Übrigen auch die Selbst-
verständlichkeit, mit der der Gesetzgeber bei der Einführung des 
Teilsatzverfahrens in § 45a StG – die Bestimmung trat am 1. Januar 
2007 in Kraft und ist somit hier bereits anwendbar – davon ausge-
gangen ist, dass die Schwelle von 10%, ab der die Dividendenprivi-
legierung greift, bei verheirateten Personen für beide Ehegatten 
gemeinsam gilt: Weder in den Vorentwürfen zu den Reformbestim-
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mungen noch in den parlamentarischen Debatten oder in der politi-
schen Diskussion rund um diese Bestimmungen wurde je die Frage 
thematisiert, ob für die Privilegierung von Ehegatten die von diesen 
gehaltenen Beteiligungen zusammenzuzählen seien. Das wurde viel-
mehr geradezu als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt (vgl. aber 
immerhin das vom KStA herausgegebene Merkblatt "Dividendenent-
lastung" vom 14. Juli 2008, S. 4 Ziff. 5.2, welches die ausnahms-
weise Zusammenrechnung von Beteiligungen bei Ehegatten aus-
drücklich vorsieht. Nichts anderes gilt im Übrigen bei den hier noch 
nicht anwendbaren bundesrechtlichen Normen der Unternehmens-
steuerreform II [Art. 20 Abs. 1bis DBG; Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz 
StHG], die am 1. Januar 2009 in Kraft getreten sind; vgl. dazu jetzt 
die ausdrückliche Behandlung der Frage im Kreisschreiben Nr. 22 
der EStV vom 16. Dezember 2008 Teilbesteuerung der Einkünfte aus 
Beteiligungen im Privatvermögen und Beschränkung des Schuld-
zinsenabzugs Ziff. 2.2.2., wo ebenfalls ausdrücklich die Zusammen-
rechnung der Anteile vorgesehen wird). Gerade die Selbstverständ-
lichkeit, mit der alle am Gesetzgebungsprozess Beteiligten stets 
davon ausgingen, dass die von Ehegatten gehaltenen Beteiligungen 
zusammenzurechnen seien, spricht dafür, die Ehegatten auch in 
Bezug auf die Besteuerung des Vermögens als Bewertungsgemein-
schaft zu behandeln. Dass mit dieser Lösung auch allfälligen Miss-
bräuchen – die hier nicht in Frage stehen – vorgebeugt wird, sei 
dabei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 
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III. Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 

 

18 Mobilfunkantenne 
Grundsätze der Standortevaluation gemäss § 26 EG UWR 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 28. November 2012 in Sa-
chen A. AG gegen Regierungsrat sowie Gemeinderat B. (WBE.2011.208). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Es ist unstreitig, dass die geplante Mobilfunkanlage mit den im 

Standortdatenblatt angegebenen Sendeleistungen und Neigungs-
winkel die Anlage- und Immissionsgrenzwerte der Verordnung über 
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 
(NISV; SR 814.710) rechnerisch einhält. Ebenfalls unbestritten ist 
die Zonenkonformität der Anlage. Streitig ist im vorliegenden 
Verfahren einzig die Bedeutung von § 26 EG UWR und die Frage, 
ob eine rechtsgenügende Standortevaluation im Sinne der Bestim-
mung stattgefunden hat.  

§ 26 EG UWR lautet: 
"Der am besten geeignete Standort von Antennen, die den bundesrechtlichen 

Vorschriften über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung unterstehen, ist ge-
stützt auf eine Abwägung der Interessen der Betreiberinnen beziehungsweise der 
Betreiber und der Standortgemeinde sowie gegebenenfalls betroffener Nachbarge-
meinden zu wählen. Die Interessenabwägung berücksichtigt insbesondere Aspekte 
des Landschafts- und des Ortsbildschutzes sowie der Siedlungsentwicklung." 

3. (…) 
4. 
4.1. 
Der Beschwerdeführerin ist dahingehend zu folgen, dass ein 

Rechtsanspruch auf Erteilung der Baubewilligung besteht, wenn ein 
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Bauvorhaben sämtliche Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt 
(vgl. Art. 22 Abs. 2 und 3 RPG). Gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung sind Gemeinden und Kantone jedoch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten grundsätzlich befugt, Bau- und Zonenvorschriften 
zu Mobilfunkanlagen zu erlassen, sofern sie die bundesrechtlichen 
Schranken beachten, die sich insbesondere aus dem Umwelt- und 
Fernmelderecht ergeben. Unter Vorbehalt der gewährleisteten Grund-
versorgung mit Fernmeldediensten ist es beispielsweise zulässig, 
baupolizeilich eine Standortevaluation als Voraussetzung der Er-
stellung von Mobilfunkantennen vorzuschreiben, wobei der Standort 
in einer umfassenden Interessenabwägung festzulegen sei 
(BGE 133 II 353, Erw. 4.2). 

Der Kanton Aargau hat mit § 26 EG UWR die erforderliche 
Grundlage geschaffen, welche am 1. September 2008 in Kraft getre-
ten ist.  

4.2. 
4.2.1. 
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass § 26 EG UWR eine ge-

nügende gesetzliche Grundlage darstelle und bringt im Wesentlichen 
vor, es handle sich um eine Norm mit weitgehend programmati-
schem Charakter, welche nicht genügend bestimmt sei. Sie weise 
keiner Partei spezifische Rechte oder Pflichten zu und unterlasse es 
sowohl die Beweislast bzw. Nachweispflicht für den besten Standort 
zu regeln als auch der Baubehörde oder einem anderen Beteiligten 
das "letzte Wort" zuzuweisen. Ferner sei sie rein raumplanungsrecht-
lich motiviert. Dagegen erfasse sie keineswegs irgendeine Form von 
Radioplanung, welche nicht zum Gegenstand des Baubewilligungs-
verfahrens gemacht werden könne. Entsprechend sei die Betreiberin 
nicht verpflichtet eine spezifische Standortkoordination mit beste-
henden und zukünftigen Mobilfunkantennen vorzunehmen oder ei-
nen Bedürfnisnachweis zu erbringen. Sie müsse weder eine Netzab-
deckungslücke nachweisen noch Aufschluss über die konkrete Ab-
deckungssituation geben. 

4.2.2. 
Ein Rechtssatz, auf den sich eine Verfügung stützt, muss genü-

gend bestimmt sein. Gemäss Bundesgericht muss das Gesetz so prä-
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zis formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach einrichten 
und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umstän-
den entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann (BGE 109 
IA 273, Erw. 4d; vgl. zum Ganzen Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix 
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/ 
St. Gallen 2010, Rz. 387). 

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin erfüllt die Re-
gelung gemäss § 26 EG UWR diese Voraussetzungen. Die Bestim-
mung legt fest, dass die Errichtung jeder Mobilfunkanlage auch 
innerhalb der Bauzone am bestgeeigneten Standort zu erfolgen hat, 
wobei sich dieser aus einer Abwägung sowohl der Interessen der 
Betreiberinnen als auch jener der Standortgemeinde sowie allenfalls 
betroffener Nachbargemeinden ergibt. Konkretisierend statuiert sie, 
dass insbesondere die Aspekte des Landschafts- und des Ortsbild-
schutzes sowie der Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen sind. 
Sie setzt ferner die kantonale Kompetenz zur Standortsteuerung von 
Mobilfunkanlagen um, für welche gemäss Rechtsprechung des Bun-
desgerichts ausdrücklich Raum besteht (siehe oben, Erw. 4.1). Ihr 
Grad an Bestimmtheit erinnert durchaus auch an andere baurechtli-
che Bestimmungen; zu denken ist etwa an die Standortprüfung und 
Interessenabwägung gemäss Art. 24 RPG. Mithin ordnet sie als 
Voraussetzung der Bewilligung und nicht bloss programmatisch an, 
dass kein die relevanten Interessen insgesamt besser wahrender 
Standort für eine Anlage vorhanden sein darf. Sinn und Zweck von 
§ 26 EG UWR ist, die Standorte von Mobilfunkanlagen aus raum-
planerischer Sicht zu optimieren (Botschaft des Regierungsrats des 
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 17. Januar 2007, 07.17, 
S. 29). § 26 EG UWR allein bietet in keinem Fall Hand dazu, eine 
Mobilfunkanlage gänzlich zu verhindern, bildet aber die Grundlage 
dafür, diese dem bestgeeigneten Standort zuzuführen. Entgegen der 
Ansicht der Beschwerdeführerin verhindert die Bestimmung inso-
fern, dass die Bewilligungsbehörde eine Anlage ohne weiteres am 
vom Betreiber gewählten Standort zu bewilligen hat, obschon sie 
zonenkonform ist und alle sonst anwendbaren Bauvorschriften und 
Grenzwerte einhält (vgl. Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobil-
funkanlagen, 2. Auflage, Zürich 2008, S. 119 ff.). Die Interessenab-
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wägung kann dabei lediglich im Rahmen bundesrechtlicher Schran-
ken, namentlich des Umweltrechts, erfolgen: Insbesondere darf das 
Kriterium der Minimierung der Strahlenbelastung (etwa in einem 
Wohngebiet) keine Rolle spielen, da der Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung in der NISV unter Festlegung von Grenzwerten ab-
schliessend geregelt ist (Botschaft des Regierungsrats, a.a.O., S. 29; 
vgl. Wittwer, a.a.O., S. 92, 97). Entsprechend sind auch rein subjek-
tive Befindlichkeiten oder Gesundheitsbedenken der Anwohner nicht 
zu berücksichtigen. Im Rahmen der Abwägung stehen sich einerseits 
die raumplanerischen Interessen der Standortgemeinde – je nach 
Standort auch der Nachbargemeinden – und andererseits die privaten 
Interessen der Betreiber unter Beachtung ihrer Wirtschaftsfreiheit 
und der auch bundesrechtlich bezweckten Versorgung der Bevölke-
rung mit Fernmeldediensten gegenüber. Die Materialien machen 
deutlich, dass der Gesetzgeber auch die Verminderung der Verkaufs-
chancen von Liegenschaften und den (objektiven) Attraktivitätsver-
lust von Wohnquartieren als planerisch relevante Auswirkungen ver-
stand (Botschaft Regierungsrat, a.a.O., S. 29). 

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist eine aus-
drückliche Bezeichnung der pflichtigen Rechtssubjekte durch den 
Gesetzeswortlaut weder im Lichte des Bestimmtheitsgebots notwen-
dig noch entspricht sie der Regel bei anderen bewilligungsrelevanten 
Vorschriften (siehe bereits Art. 22 RPG). Einsichtigerweise obliegt es 
der zuständigen Baubehörde, das Baugesuch unter Vornahme der 
Interessenabwägung zu prüfen und über die Bewilligungsfähigkeit 
des Bauvorhabens zu entscheiden. Insofern (und nur insofern) hat sie 
"das letzte Wort", wie es die Beschwerdeführerin ausdrückt. Soweit 
die Beschwerdeführerin eine Regelung der "Beweislast" bzw. 
"Nachweispflicht" vermisst, greifen zunächst die allgemein und in 
jedem baurechtlichen Verfahren anwendbaren Verfahrensgrundsätze. 
So trifft die Bauherrschaft eine Mitwirkungspflicht (§ 23 VRPG), 
welche der Ermittlung des Sachverhalts von Amtes wegen (§ 17 
VRPG) Schranken setzt. Insbesondere muss das Baugesuch die für 
die Beurteilung notwendigen Angaben, Pläne, Begründungen und 
Unterlagen enthalten (§ 31 ABauV; § 51 BauV), damit die relevanten 
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Vorschriften überhaupt angewendet und die Bewilligungsvorausset-
zungen überprüft werden können.  

Entsprechend ist der Beschwerdeführerin zwar darin zuzustim-
men, dass § 26 EG UWR raumplanerische Optimierung und nicht 
behördliche "Radioplanung" bezweckt. Doch hat die gesetzlich vor-
geschriebene Interessenabwägung nicht nur raumplanerische, son-
dern auch die privaten Interessen der Betreiberinnen respektive jenes 
an guter Versorgung einzubeziehen, was bedingt, dass diese nach-
weis- und ermittelbar sind. Entsprechend ist die Gemeinde darauf 
angewiesen, dass ihr die Betreiberinnen ihre relevanten Bedürfnisse 
offen legen (vgl. auch den Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und 
Städte, Hrsg.: Bundesamt für Umwelt [BAFU] et al., Bern 2010, 
S. 32). Beispielsweise kann die Abwägung zu Gunsten der Betreibe-
rin ergeben, dass die raumplanerischen Interessen an einem Alterna-
tivstandort aufgrund seiner geringen funktechnischen Geeignetheit, 
mangels tatsächlicher bzw. rechtlicher Verfügbarkeit des Standorts 
oder infolge wirtschaftlicher Nachteile der Betreiberin nicht durch-
zuschlagen vermögen. 

Nach dem Gesagten obliegt es der Mobilfunkbetreiberin zu-
nächst, im Baugesuch respektive in einem begründeten Standort-
evaluationsbericht überprüfbare Grundlagen dazu beizubringen, in 
angemessenem Umkreis den aus ihrer Sicht bestgeeigneten von 
mehreren realistischen Standorten gewählt zu haben. Dabei ist die 
Versorgungssituation und der funktechnische Nutzen im ent-
sprechenden Gebiet – soweit für die Interessenabwägung relevant 
und technisch zumutbar – mit Hilfe von Simulationsmodellen zu 
veranschaulichen. In diesem Sinne ist auch ausreichend detailliertes 
Kartenmaterial notwendig. Die Standortevaluation ist aber keines-
wegs allein Sache der Betreiberinnen, zumal § 26 EG UWR der Ge-
danke der Kooperation zugrunde liegt (siehe unten, Erw. 4.3) und 
eine Hilfestellung seitens der mit den örtlichen Verhältnissen am 
besten vertrauten Baubehörde erwartet werden kann. Die zuständige 
Baubehörde kann mit Blick auf die planerischen öffentlichen Interes-
sen einzelne und aus ihrer Sicht besser geeignete Alternativstandorte 
innert nützlicher Frist einbringen und der Betreiberin in geeigneter 
Form zur Stellungnahme vorlegen. Zudem hat sie für ein beförderli-
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ches Verfahren zu sorgen und fehlende Grundlagen rechtzeitig einzu-
fordern. Die zuständige Baubehörde hat die Interessen am beantrag-
ten Standort pflichtgemäss gegenüber denjenigen an einem Alterna-
tivstandort abzuwägen und – insbesondere bei einem vom anbegehr-
ten abweichenden Standort – detailliert und nachvollziehbar zu be-
gründen, inwieweit die planerischen Interessen dort besser gewähr-
leistet sind.  

4.2.3. 
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin zeigt sich die Konkreti-

sierungsbedürftigkeit von § 26 EG UWR auch darin, dass es entge-
gen dem Wortlaut der Norm kaum je für eine Antenne den einen 
geeignetsten Standort, sondern stets eine Mehrzahl von möglichen 
Standorten gebe, wovon sich manche besser, manche schlechter eig-
nen. Der Einwand sticht ins Leere: Zwar können sich durchaus meh-
rere Standorte als grundsätzlich geeignet erweisen. Die gemäss § 26 
EG UWR gebotene Interessenabwägung zielt indes gerade darauf ab, 
auch unter mehreren möglichen den am besten geeigneten Standort 
zu bestimmen, welcher den gegenübergestellten Interessen insgesamt 
am besten Rechnung trägt. Hat die Abwägung tatsächlich im Einzel-
fall zum Ergebnis, dass mehrere nahezu gleichermassen geeignete 
Standorte existieren, so steht der Gemeinde im Einklang mit der 
Ansicht der Beschwerdeführerin kein "Zuweisungsrecht" zu. Der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und die Wirt-
schaftsfreiheit (Art. 27 BV) gebieten, dass die Mobilfunkbetreiberin 
unter gleichermassen geeigneten Standorten wählen kann. Steht kein 
besser geeigneter Alternativstandort zur Verfügung, ist die Verweige-
rung der Baubewilligung für den beantragten Standort unverhältnis-
mässig bzw. unrechtmässig. Durch verfassungskonforme Auslegung 
von § 26 EG UWR im besagten Sinne ergibt sich ferner, dass ein 
Standort nicht bereits aufgrund jedes noch so geringfügigen Unter-
schieds zum Alternativstandort als besser geeignet gelten kann. 
Vielmehr muss sich die graduelle Abstufung an Geeignetheit nach-
vollziehbar und klar begründbar aus der Abwägung ergeben.  

Auch unter diesem Aspekt lässt sich die genügende Bestimmt-
heit von § 26 EG UWR demgemäss nicht in Frage stellen. Vielmehr 
stellt die Norm eine genügende Gesetzesgrundlage dar. 
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4.3. 
Hinzuweisen ist darauf, dass die Absicht des Gesetzgebers bei 

Erlass von § 26 EG UWR in erster Linie war, ein möglichst frühzei-
tiges Zusammenwirken zwischen Mobilfunkbetreibern und Behörden 
zu fördern. Die planerischen Auswirkungen einer Mobilfunkanlage 
sollen bereits vor einem öffentlichen Bewilligungsverfahren eine 
Optimierung erfahren und die Betreiberinnen schon vor Einreichung 
des Baugesuchs zur Kontaktaufnahme mit der Standortgemeinde 
angehalten sein (Botschaft Regierungsrat, a.a.O., S. 29; vgl. auch den 
Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte, a.a.O., S. 33; 
BGE 133 II 353, Erw. 4.2). Ziel ist dabei, dass das Baugesuch bereits 
für jenen Standort eingegeben wird, der vor Einleitung des Ver-
fahrens als bestgeeigneter aus der Evaluation hervorgegangen ist. 
Das Gesagte bildet gleichsam klare Leitlinie für das gebotene 
Vorgehen und befördert die Prozessökonomie. Der entsprechenden 
Umsetzung dient in diesem Stadium auch die "Vereinbarung über die 
Standortevaluation und -koordination" zwischen dem Departement 
Bau-, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau und den Mobil-
funkbetreibern inklusive Beschwerdeführerin (siehe insbesondere 
Art. 2 f.), welche im vorliegenden Fall zum Zeitpunkt der Gesuchs-
einreichung noch nicht in Kraft stand.  

Wo wie vorliegend ausnahmsweise und entgegen der gesetzge-
berischen Intention kein eigentliches Evaluationsverfahren vor dem 
Baubewilligungsverfahren stattgefunden hat, ist die Standortprüfung 
in letzterem – grundsätzlich erstinstanzlich – nachzuholen. Gegen-
teiliges lässt sich aus § 26 EG UWR mangels entsprechender Ein-
schränkung nicht ableiten. Zudem erscheint naheliegend, dass die 
Betreiberinnen sich nicht durch vor dem Verfahren unterlassene Ko-
operation einer Standortevaluation entziehen können. Umgekehrt 
sind die Behörden genauso zur Kooperation angehalten. Insbeson-
dere entspricht es nicht dem Zweck von § 26 EG UWR, den Verfah-
rensverlauf unverhältnismässig zu erschweren. So ist es den Ge-
meinden beispielsweise verwehrt, ein Zusammenwirken in Bezug auf 
betreiberseits vorgeschlagene Standorte zu verweigern oder im Laufe 
des Verfahrens gestaffelt immer "neue" mögliche Standorte in den 
Raum zu stellen. Auch Schwierigkeiten der Verfahrenskoordination 
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oder unnötig angestrengte Verfahren sind tunlichst zu vermeiden. 
Ebenfalls kann nicht Sinn von § 26 EG UWR respektive der Koope-
rationspflicht sein, dass sich verschiedene Gemeinwesen gegenseitig 
Standorte geradezu "zuzuschieben" versuchen. Die Bestimmung hat 
grundsätzlich auch keine Änderung der gesetzlichen Zuständigkeits-
ordnung zum Inhalt. Ausdrücklich ist schliesslich darauf hinzuwei-
sen, dass hinsichtlich der Alternativstandorte, die während des hän-
gigen Baubewilligungsverfahrens ins Auge gefasst werden, die 
Rechte und Rechtsmittelwege der dort Betroffenen respektive Ein-
wendungsberechtigten nicht beschnitten werden dürfen (in Bezug auf 
Alternativstandorte ist vorab an die Veröffentlichung und Auflage 
gemäss § 60 BauG zu denken). Es ist ihnen die Ausübung jener 
Rechte zu ermöglichen, die ihnen auch zuteil würden, wenn das 
Baugesuch für den Alternativstandort eingereicht worden wäre. Dies 
bedeutet auch, dass die Gemeinde das Verfahren für ursprünglich im 
Baugesuch bezeichnete Standorte nicht vorab erledigen darf und 
rechtskräftige Entscheide über nur einzelne Standorte zu verhindern 
hat. Vielmehr hat sie die Beurteilung sämtlicher in Frage stehender 
Standorte unter Beachtung der Rechtsgleichheit in demselben for-
mellen Entscheid gleichzeitig zu eröffnen und dazu entsprechende 
Massnahmen der Verfahrenskoordination vorzunehmen. 

5. 
5.1. 
Im vorliegenden Fall stellt sich ferner die Frage, ob der Ge-

meinderat gestützt auf § 26 EG UWR trotz innerhalb der Bauzone 
anbegehrten Standorts auch einen solchen ausserhalb der Bauzone 
(hier auf dem Hochspannungsmast Nr. …) in die Standortprüfung 
einbeziehen durfte. Auf dem rund 200 m vom ersuchten Standort 
entfernten Mast sind unbestrittenermassen bereits die Antennenanla-
gen der anderen Betreiberinnen errichtet. 

5.2. 
Der Beschwerdeführerin ist ohne weiteres darin zuzustimmen, 

dass die kantonalrechtlich vorgeschriebene Evaluation des bestge-
eigneten Standorts nicht die Grenze zwischen Bau- und Nichtbauge-
biet aufheben kann. Zum Vornherein steht fest, dass nicht auf einen 
Alternativstandort ausserhalb der Bauzone ausgewichen werden 
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kann, wenn für die Anlage keine bundesrechtlich geregelte Ausnah-
mebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG erteilt werden könnte. 
Dies trifft namentlich zu, wenn es ihr an der erforderlichen Standort-
gebundenheit (Art. 24 lit. a RPG) fehlt. Mobilfunkanlagen aber sind 
in der Bauzone zonenkonform, soweit sie der Abdeckung dienen 
(BGE 133 II 353, Erw. 4.2). In der Regel sind sie nicht auf einen 
Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen und dort entsprechend 
nicht bewilligungsfähig. Als Ausnahme vorbehalten sind Deckungs- 
oder Kapazitätslücken, welche aus funktechnischen Gründen mit 
einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzone nicht genü-
gend beseitigt werden können (BGE 133 II 321, Erw. 4.3.3; Urteil 
des Bundesgerichts vom 29. Januar 2009 [1C_345/2008], Erw. 2.3 
mit Hinweisen). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können 
Mobilfunkantennen ausserhalb der Bauzone aber auch darüber 
hinaus unter besonderen qualifizierten Umständen ausnahmebewilli-
gungsfähig sein: Werden sie nämlich auf bereits bestehenden Bauten 
und Anlagen (insbesondere Antennen- und Hochspannungsmasten) 
angebracht und nehmen folglich – im Unterschied zu anderen Bauten 
und Anlagen – kein neues unüberbautes Nichtbauzonenland in An-
spruch, kann sich eine Mobilfunkantenne ausserhalb der Bauzone 
dann als standortgebunden im Sinne von Art. 24 lit. a RPG erweisen, 
wenn sich der Standort unter Abwägung aller Interessen gegenüber 
jenen innerhalb der Bauzone als wesentlich geeigneter erweist. 
Voraussetzung ist dabei, dass die Anlage keine erhebliche Zweck-
entfremdung von Nichtbauzonenland bewirkt und nicht störend in 
Erscheinung tritt (Urteil des Bundesgerichts vom 28. August 2009 
[1C_478/2008], Erw. 4.1; BGE 133 II 321, Erw. 4.3.3). Auch vorlie-
gend steht mit dem vom Gemeinderat alternativ vorgeschlagenen 
Hochspannungsmasten eine bestehende Anlage zur Errichtung der 
Mobilfunkanlage in Frage, wobei offenbar aufgrund der Akten zu-
mindest Aussicht auf eine Ausnahmebewilligung bestünde: Die Ab-
teilung für Baubewilligungen des BVU jedenfalls führte in der Ver-
nehmlassung vom 6. Oktober 2010 zu den entsprechenden Voraus-
setzungen aus, dass eine Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland 
oder eine störende Erscheinung der Antennenanlage wohl ausge-
schlossen werde könne.  
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5.3. 
Danach bleibt zu prüfen, ob § 26 EG UWR den Einbezug von 

Alternativstandorten ausserhalb der Bauzone in die Standortprüfung 
nicht nur vor Einleitung des Verfahrens, sondern auch nach Ein-
reichung eines ordentlichen Baugesuchs zulässt. Die Standortprüfung 
nach Art. 24 RPG und jene gemäss § 26 EG UWR beruhen auf un-
terschiedlichen Rechtsgrundlagen. Offen gelassen werden kann je-
doch, ob sich im Sinne der Vorinstanzen die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zu ausserhalb der Bauzone beantragten Ausnahme-
bewilligungen auf § 26 EG UWR übertragen lässt, dergemäss – für 
die Standortprüfung im Rahmen von Art. 24 RPG – sowohl Standorte 
innerhalb wie ausserhalb der Bauzone zu berücksichtigen sind 
(BGE 133 II 409, Erw. 4.2.; BGE 133 II 321, Erw. 4.3.3; Urteil des 
Bundesgerichts vom 24. April 2012 [1C_405/2011], Erw. 3.1). § 26 
EG UWR jedenfalls enthält keine Einschränkung der Standortprü-
fung auf das Baugebiet für den Fall der Einreichung eines ordentli-
chen Baugesuchs. Soweit wie hier eine Installation auf bestehenden 
Antennenstandorten ausserhalb des Siedlungsgebiets in Frage steht, 
kann der entsprechende Standort folglich (unter Voraussetzung der 
Bewilligungsfähigkeit) durchaus einbezogen werden (vgl. auch 
Wittwer, a.a.O., S. 119). Zu beachten sind aber insbesondere die im 
vorliegenden Entscheid statuierten Grundsätze der Verfahrensfüh-
rung (siehe oben, Erw. 4.3). Ferner bedeutet dies zum Vornherein 
nicht, dass die Mobilfunkbetreiberinnen Standorte ausserhalb der 
Bauzone aus eigener Initiative zu evaluieren verpflichtet sind. 

Demgemäss ist für das vorliegende Bauvorhaben zu evaluieren, 
ob der alternative Standort auf dem Hochspannungsmast oder der 
von der Beschwerdeführerin beantragte Standort sich als geeigneter 
erweist. 

19 Zonenkonformität und immissionsrechtliche Beurteilung einer hobby-
mässigen Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 18. Juni 2012 in Sachen A. 
gegen B., C., D. und E. sowie Departement BVU und Gemeinderat F. 
(WBE.2011.114). 
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Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Streitig ist die hobbymässige Haltung und Zucht von Zwerg-

hähnen im Wohngebiet. Ein Verbot oder eine Beschränkung der 
Hähnehaltung und -zucht lässt sich – rein dogmatisch betrachtet – 
entweder mit immissionsrechtlichen Gesichtspunkten oder aber mit 
fehlender Zonenkonformität begründen. 

2.2. 
Die Lärmimmissionen, die von den Hähnen der Beschwerde-

gegner ausgehen, beurteilen sich grundsätzlich nach der Umwelt-
schutzgesetzgebung des Bundes, namentlich nach dem Bundesgesetz 
über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) und 
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; 
SR 814.41). Das kantonale und das kommunale Recht verliert 
diesbezüglich seine selbständige Bedeutung, soweit sich dessen 
materieller Gehalt mit dem Bundesrecht deckt oder weniger weit 
geht als dieses; es behält sie nur dort, wo es die bundesrechtlichen 
Bedingungen ergänzt oder – soweit erlaubt – verschärft (vgl. Art. 65 
USG). In diesem Sinne kommt beispielsweise Bestimmungen des 
kantonalen und kommunalen Rechts, die einzig zum Zweck haben, 
schädigende Einwirkungen quantitativ zu begrenzen, also etwa kom-
munalen immissionsbeschränkenden Nutzungsvorschriften, keine 
selbständige Bedeutung mehr zu, sofern im Bundesrecht nicht 
ausdrücklich eine kantonale Kompetenz vorbehalten wird 
(AGVE 1998, S. 317 f.). 

Die städtebaulichen und raumplanerischen Vorschriften des 
kantonalen und kommunalen Rechts besitzen demgegenüber nach 
wie vor selbständigen Gehalt, soweit sie die Frage regeln, ob eine 
Baute an einem bestimmten Ort erstellt und der vorgesehenen 
Zweckbestimmung übergeben werden darf. Weiterhin bleibt es somit 
dem kantonalen und kommunalen Recht überlassen, die für den 
Charakter eines Quartiers wesentlichen Vorschriften bezüglich Nut-
zungsart und -intensität zu erlassen, wobei diese Vorschriften 
mittelbar ebenfalls dem Schutz der Nachbarn vor Übelständen ver-
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schiedenster Art dienen können. Sie behalten ihren selbständigen 
Gehalt, wenn sie zwar auch, jedoch nicht ausschliesslich auf Zwecke 
abzielen, die vom formellen Bundesumweltschutzrecht abgedeckt 
werden. So können etwa Bauten und Betriebe, die mit dem Charakter 
einer bestimmten Zone unvereinbar sind, untersagt werden, auch 
wenn beispielsweise die Lärmimmissionen, zu denen sie führen, 
bundesrechtliche Schranken nicht überschreiten, sofern die Unzu-
lässigkeit nicht einzig mit der konkreten Lärmbelästigung begründet 
wird (vgl. AGVE 1998, S. 318). 

2.3. 
Gemäss § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a BauG er-

lassen die Gemeinden allgemeine Nutzungspläne (Zonenpläne) und 
allgemeine Nutzungsvorschriften (Bau- und Zonenordnungen), die 
das Gemeindegebiet in verschiedene Nutzungszonen einteilen sowie 
Art und Mass der Nutzung regeln; sie können dabei insbesondere 
Bauzonen, namentlich Wohn-, Kern-, Gewerbe-, Industriezonen und 
Zonen für öffentliche Bauten ausscheiden. Bei Ausscheidung und 
Definition der verschiedenen Zonen geniessen die Gemeinden auf-
grund von § 106 KV verfassungsrechtlich geschützte Autonomie; 
hierin eingeschlossen ist die Anwendung des autonomen Gemeinde-
rechts. Daraus folgt, dass sich das Verwaltungsgericht bei der Über-
prüfung einschlägiger gemeinderätlicher Entscheide zurückzuhalten 
hat. Dies gilt auch bei Immissionsfragen – obwohl dem Verwal-
tungsgericht dort die Ermessensüberprüfung obliegt – insoweit, als 
es bei den zu entscheidenden Fragen um rein lokale Anliegen geht 
und weder überörtliche Interessen noch überwiegende Rechts-
schutzanliegen berührt werden. Die Gemeinde kann sich in solchen 
Fällen bei der Auslegung kommunalen Rechts insbesondere dort auf 
ihre Autonomie berufen, wo eine Regelung unbestimmt ist und ver-
schiedene Auslegungsergebnisse rechtlich vertretbar erscheinen. Die 
kantonalen Rechtsmittelinstanzen sind hier gehalten, das Ergebnis 
der gemeinderätlichen Rechtsauslegung zu respektieren und nicht 
ohne Not ihre eigene Rechtsauffassung an die Stelle der gemeinde-
rätlichen zu setzen. Die Autonomie der Gemeindebehörden hat je-
doch auch in diesen Fällen dort ihre Grenzen, wo sich eine Ausle-
gung mit dem Wortlaut sowie mit Sinn und Zweck des Gesetzes 
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nicht mehr vereinbaren lässt (AGVE 2011, S. 128 f.; AGVE 1998, 
S. 319 f. mit Hinweisen). 

3. 
3.1. 
Der Gemeinderat betrachtet die hobbymässige Haltung von Ge-

flügel in der Zone W2 grundsätzlich als zonenkonform. Die hobby-
mässige Haltung von Kleintieren gehöre zum Charakter einer in die-
sem Dorfteil doch noch recht ländlich geprägten Gemeinde. In der 
Nähe befänden sich analoge Tierhaltungen und auch in anderen Tei-
len des Dorfes würden Kleintiere gehalten. Mit Ausnahme des Be-
schwerdeführers sei es noch nie zu Reklamationen oder Klagen 
wegen der Kleintierhaltungen gekommen.  

3.2. 
3.2.1. 
Gemäss einem die hobbymässige Hühnerhaltung (inkl. einem 

Hahn) in einer Wohnzone betreffenden Entscheid der Baure-
kurskommission des Kantons Zürich vom 25. Mai 2007 (Nrn. 0108 
und 109/2007), Erw. 7 (in: Baurechtsentscheide des Kantons Zürich 
[BEZ] 2007 Nr. 36), sind Wohnzonen in erster Linie für die Wohn-
nutzung und damit für Wohnbauten bestimmt. Die Zulässigkeit 
anderer Nutzweisen stehe in Wohnzonen unter dem grundsätzlichen 
Vorbehalt, dass der Zonenzweck, nämlich ein gesundes und ange-
nehmes Wohnen zu gewährleisten, nicht in Frage gestellt werde. 
Dabei seien insbesondere die zu erwartenden Immissionen, aber auch 
der funktionelle Zusammenhang mit dem Hauptzweck der Zone zu 
prüfen. Zonenkonform seien somit ohne Weiteres Bauten, die Wohn-
raum enthalten, aber auch diejenigen, die zum Wohnen zusätzlich 
nötig seien, wie Garagen oder Gartenhäuser. Ebenso falle die Hobby-
nutzung unter den Begriff der Wohnnutzung. Hobbynutzung sei 
grundsätzlich als Teil der Wohnnutzung anzusehen. Das Wohnen in 
einer dafür bestimmten Zone werde unter anderem gerade dadurch 
charakterisiert, dass deren Bewohner im allgemeinen die Möglichkeit 
hätten, in ihren Gärten verschiedenen Freizeitbeschäftigungen nach-
gehen zu können. Dies verhalte sich auch dann nicht anders, wenn 
Nutztiere Gegenstand der hobbymässigen Beschäftigung bildeten. 
Die hobbymässige Hühnerhaltung falle daher – nicht anders als das 
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Halten von Hunden oder das Basteln in einer Hobbywerkstatt – unter 
den Begriff der Wohnnutzung und erweise sich daher als zonen-
konform. Wann eine Tierhaltung noch als hobbymässig bezeichnet 
werden könne, hange von der Zweckbestimmung der Tiere ab. Nur 
diejenige Tierhaltung sei zonenkonform, die rein privaten Zwecken, 
also der eigenen Freizeitbetätigung diene.  

In ähnlicher Weise anerkennt das Verwaltungsgericht das hob-
bymässige Halten von Haustieren wie Hunden, Katzen oder Kanin-
chen, aber auch von einzelnen Pferden, als Bestandteil der reinen 
Wohnnutzung, jedoch immer unter der Voraussetzung, dass die Tier-
haltung auch nach Art und Umfang mit dem Wohnzweck noch ver-
einbart werden kann (AGVE 2011, S. 129; 1998, S. 320; je mit 
Hinweisen). 

3.2.2. 
Die von den Beschwerdegegnern betriebene Geflügelhaltung 

und -zucht mit rund 30 Zwerghühnern dient offensichtlich aus-
schliesslich der privaten Freizeitbeschäftigung und verfolgt keine 
gewerblichen oder wirtschaftlichen Ziele. Die Tiere dienen nicht dem 
Verzehr und werden auch nicht verkauft. Mit den selbstgezüchteten 
Hähnen werden auch Ausstellungen und Wettbewerbe besucht. Diese 
hobbymässige Haltung und Zucht von Ziergeflügel und die dafür 
notwendigen Bauten und Anlagen sind somit Teil der Wohnnutzung 
und damit in der Wohnzone W2 und der Kernzone K grundsätzlich 
zonenkonform, wovon auch der Gemeinderat in seinem Beschluss 
ausgeht. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, 
ob für die Hühnerställe je eine Baubewilligung erteilt worden ist.  

3.3. 
Auch wenn die Zonenkonformität der Geflügelhaltung in der 

Wohnzone im Grundsatz zu bejahen ist, darf diese im Interesse der 
Nachbarschaft nicht ein beliebiges Ausmass annehmen. Die Haltung 
von Hühnern und insbesondere von Hähnen führt naturgemäss zu 
Immissionen. Die Tiere erzeugen durch Gackern und Krähen Lärm 
und produzieren Mist. Die Frage, ob eine konkrete Hobbytierhaltung 
aufgrund der durch sie verursachten Immissionen durch Lärm und 
Geruch nicht oder nur unter Nebenbestimmungen zulässig ist, betrifft 
nicht die Zonenkonformität, sondern ist für sich anhand der 
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einschlägigen Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung zu über-
prüfen und führt gegebenenfalls zu (erheblichen) Einschränkungen 
der Tierhaltung. Neben quantitativen Einschränkungen durch Be-
stimmung der maximal zulässigen Anzahl Tiere können die zustän-
digen Behörden im Rahmen des Umweltrechts auch weitere konkrete 
Massnahmen anordnen, um die Immissionen in Grenzen zu halten 
(vgl. erwähnter Entscheid der Baurekurskommission des Kantons 
Zürich vom 25. Mai 2007 [Nrn. 0108 und 109/2007], Erw. 7 [in: 
BEZ 2007 Nr. 36]). 

4. 
Wie schon ausgeführt, wehrt sich der Beschwerdeführer aus-

schliesslich gegen die durch Krähen der Hähne verursachten Lär-
mimmissionen. 

4.1. 
Diese Lärmimmissionen sind nach der Umweltschutzgesetzge-

bung des Bundes (USG, LSV) zu beurteilen. Die Vorinstanz hat zu-
treffend festgehalten, bei den Ställen und Ausläufen, in denen die 
Hähne gehalten und gezüchtet würden, handle es sich um (im Sinne 
des USG neurechtliche) ortsfeste Anlagen. Die durch diese Anlagen 
allein erzeugten Immissionen dürfen die Planungswerte in der Umge-
bung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. b 
LSV). Zudem müssen die Lärmemissionen unabhängig von der Ein-
haltung der Planungswerte soweit begrenzt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist 
(Art. 11 Abs. 2 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV).  

Bei den vorliegend zu beurteilenden Emissionen handelt es sich 
um Lärm, der durch Tiere verursacht wird. Für die Beurteilung von 
solchem "untechnischen" Alltagslärm bestehen keine Belastungs-
grenzwerte. Fehlen Belastungsgrenzwerte sind die Immissionen 
daher im einzelnen Anwendungsfall gestützt auf das Gesetz, in 
Anwendung der in Art. 15, Art. 13 Abs. 2 und Art. 23 USG genann-
ten Kriterien, zu beurteilen (Art. 40 Abs. 3 LSV). Steht wie hier die 
Anwendung von Planungswerten infrage, muss die Anlage ein 
Immissionsniveau einhalten, bei welchem nach richterlicher Be-
urteilung höchstens geringfügige Störungen auftreten. Dabei sind der 
Charakter des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit des Auftretens sowie 
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die Lärmempfindlichkeit bzw. die Lärmvorbelastung der Zone zu 
berücksichtigen. Es ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden 
einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrach-
tung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfind-
lichkeit vorzunehmen (BGE 133 II 296 f.; 123 II 334; VGE III/23 
vom 27. April 2012 [WBE.2011.95], S. 11).  

4.2. 
4.2.1. 
Der Beschwerdeführer verlangt, es sei den Beschwerdegegnern 

aus lärmschutzrechtlicher Sicht gemäss Art. 11 Abs. 3 USG die 
Haltung und Zucht von Hähnen vollständig zu verbieten; eventualiter 
sei festzuhalten, dass die Beschwerdegegner maximal je einen Hahn 
halten dürften. Das Krähen der Hähne wird von ihm als stark störend 
empfunden. Es finde von frühmorgens bis spät abends, manchmal 
aber auch nachts statt. Der Lärm der Hähne sei völlig unvorherseh-
bar, durchdringend und stereotyp. Das Krähen sei sehr laut. Es seien 
Lautstärken von deutlich über 60 db(A) gemessen worden. Das Krä-
hen sei sehr störend, auch weil es in unregelmässigen Abständen er-
folge und von der Art her durchdringend und alarmierend sei. Die 
Hähne animierten sich z. T. gegenseitig zum Krähen. Störend sei 
weniger der einzelne Schrei, sondern die Unvorhersehbarkeit und die 
Häufigkeit des Krähens. Manchmal schrien die Hähne in Abständen 
von 30 Minuten.  

4.2.2. 
Die Beschwerdegegner hingegen bestreiten, dass die Hähne 

übermässige und störende Immissionen verursachten. Sie würden 
lediglich gelegentlich krähen. Man habe aus Rücksicht auf den 
Beschwerdeführer vor einiger Zeit auf Zwerghähne umgestellt, die 
weniger laut krähen würden und weniger krähfreudig seien. Auch 
habe man die Anzahl der Hähne auf das Minimum beschränkt. Die 
Ställe seien so ausgerichtet, dass die Nachbarn möglichst geringen 
Lärmeinwirkungen ausgesetzt seien. Die Behauptung des Beschwer-
deführers, die Hähne würden von früh morgens bis spät abends und 
manchmal auch nachts krähen, entspreche nicht den Tatsachen. Der 
Beschwerdeführer sei der einzige Nachbar, der sich an den gelegent-
lichen Lautäusserungen der Hähne störe. 
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4.2.3. 
Nach Darstellung des Lärmsachverständigen des BVU am 

vorinstanzlichen Augenschein verursacht das Hahngekrähe gewisse 
"Peaks", welche (nachts) ein Aufwachen mit sich bringen könnten. 
Es gebe mit Sicherheit gewisse Lärmimmissionen durch die Hähne. 
In der Regel werde das Krähverhalten am Morgen am intensivsten 
sein; auch finde das Krähen sehr willkürlich statt. Die Anzahl der 
Hähne solle in Wohnzonen nicht uneingeschränkt sein; vorstellbar 
seien bauliche Massnahmen zur Lärmverminderung oder zeitliche 
Beschränkungen des Freilaufs. 

4.2.4. 
Das Krähen eines Hahnes wird vom menschlichen Ohr als rela-

tiv intensiv empfunden. Es kann sich durch die Lautstärke und durch 
das jederzeitige  unvermittelte Auftreten der Lautäusserungen durch-
aus störend auswirken. Insbesondere, wenn es spätabends, nachts 
oder – vor allem – frühmorgens (mit beginnender Dämmerung) 
auftritt, kann die Nachtruhe der Nachbarschaft erheblich gestört sein. 
Dies gilt erst recht, wenn auf relativ engem Raum mehrere Hähne 
gehalten werden, die sich als Konkurrenten gegenseitig zum Krähen 
animieren können (Balzverhalten). Aus diesen Gründen wird in der 
Wohnnutzung dienenden Zonen in aller Regel, wie die Vorinstanz 
zutreffend feststellt, lediglich die Haltung eines einzelnen Hahnes, 
gegebenenfalls mit Auflagen, als zulässig angesehen (vgl. erwähnter 
Entscheid der Baurekurskommission des Kantons Zürich vom 
25. Mai 2007 [Nrn. 0108 und 109/2007], Erw. 7 [in: BEZ 2007 
Nr. 36]; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 
Bern 2006, N 29 zu Art. 22 RPG mit Hinweisen). 

4.2.5. 
Die Vorinstanz hat festgestellt, dass von den Hähnen punktuell 

auftretender Lärm ausgehe, der zu einer gewissen Beeinträchtigung 
des Beschwerdeführers führen könne. Hingegen träten diese Lärm-
immissionen nicht dauernd auf, sondern es gebe Zeiten mit höheren 
und Zeiten mit geringeren oder gar keinen Aktivitäten. Die mit dem 
Krähen verbundenen Immissionen seien nicht derart schädlich oder 
lästig im Sinne von Art. 11 Abs. 3 USG, dass sich daraus ein gene-
relles Verbot der Haltung von Hähnen ableiten lasse. Jedoch sei die 
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Anzahl der auf den Parzellen der Beschwerdegegner gehaltenen 
Hähne zu beschränken. Um den berechtigten Interessen des Be-
schwerdeführers an einer verträglichen Beeinträchtigung durch das 
Krähen der Hähne und der Möglichkeit der Beschwerdegegner, ihr 
Hobby auszuüben und Hähne nicht nur zu halten, sondern auch zu 
züchten, Rechnung zu tragen, sei die zulässige Haltung von Zucht-
hähnen auf zwei pro Parzelle (bzw. Familie) zu beschränken. Damit 
erfolge ein angemessener Interessenausgleich, und die Störung für 
die Liegenschaft des Beschwerdeführers und ähnlich nahe gelegene 
Nachbarliegenschaften sei nach objektiven Kriterien höchstens ge-
ringfügig.  

4.2.6. 
Das Verwaltungsgericht teilt die Auffassung der Vorinstanzen, 

dass im konkreten Fall ein vollständiges Verbot der hobbymässigen 
Haltung von Hähnen in Wohnzonen wie der vorliegenden Zone W2 
bzw. der Kernzone K aus Lärmschutzgründen (als verschärfte Emis-
sionsbegrenzung gemäss Art. 11 Abs. 3 USG) nicht gerechtfertigt ist. 
Gemäss dem Gemeinderat gehört die hobbymässige Haltung von 
Kleintieren, einschliesslich der Geflügelhaltung, zum Charakter einer 
in diesem Dorfteil (…) trotz dichter Besiedelung doch noch recht 
ländlich geprägten Gemeinde. Im Gegensatz etwa zu einer Kanin-
chen- oder Meerschweinchenzucht oder der Hühnerhaltung ohne 
Hahn handelt es sich bei der Hähnehaltung jedoch um eine Haustier-
haltung, bei der naturgemäss ein erhöhtes Lärmpotential vorhanden 
ist. Hähne krähen, je nach Individuum mehr oder weniger laut und 
mehr oder weniger häufig. Klar erscheint aus immissionsrechtlicher 
Sicht deshalb, dass in Wohngebieten nicht eine unbeschränkte An-
zahl Hähne gehalten werden darf und dass sie ihre Lautäusserungen 
nicht uneingeschränkt verbreiten können. 

Die Vorinstanz hat im Rahmen einer Abwägung der gegenläufi-
gen Interessen des Beschwerdeführers und der Beschwerdegegner 
die Anzahl der maximal zulässigen (krähfähigen) Hähne auf vier 
beschränkt. In Bezug auf die Interessenabwägung ist vorab klar 
festzuhalten, dass dem Interesse des Nachbarn, nicht übermässigen 
Lärmimmissionen ausgesetzt zu sein und insbesondere seinem An-
spruch auf eine ungestörte Nachtruhe und Erholung gegenüber den 
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Interessen der Beschwerdegegner an einer uneingeschränkten 
Ausübung ihrer hobbymässigen Geflügelhaltung und -zucht ein-
schliesslich der Teilnahme an Ausstellungen und Wettbewerben kla-
rer Vorrang einzuräumen ist. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass für 
den Beschwerdeführer die Störung der Nachtruhe zwar eher nicht im 
Vordergrund steht, da er nachts die Fenster geschlossen hält, wozu er 
allerdings nicht verpflichtet ist, und nächtliche Lautäusserungen 
offenbar nicht die Regel sind, sondern vor allem das tagsüber er-
folgende Krähen der Hähne, welche sich gegenseitig dazu animieren 
(…). So macht er geltend, es sei ihm nicht mehr möglich, sich im 
Aussenbereich seiner Liegenschaft zu erholen. Die Interessen des 
Beschwerdeführers sprechen dafür, lediglich die Haltung eines kräh-
fähigen Hahnes zu gestatten. Auf der anderen Seite ist zu berück-
sichtigen, dass die Beschwerdegegner nach glaubhafter Darstellung 
von März bis August ohnehin nur je einen krähfähigen Hahn pro 
Haushalt halten; lediglich in der Zeit von August bis Dezember war 
bis anhin die Maximalzahl von vier krähfähigen Hähnen pro Haus-
halt vorhanden; im Dezember reduzierten die Beschwerdeführer die 
Anzahl auf je zwei krähfähige Hähne pro Haushalt und im März auf 
je einen. Die saisonalen Schwankungen werden auch vom Beschwer-
deführer eingeräumt. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerde-
führer sich vornehmlich im Frühling, während des Sommers sowie 
im Frühherbst im Aussenbereich seiner Liegenschaft aufhält und dort 
Erholung sucht. Während eines grossen Teils dieser Zeit wird von 
den Beschwerdegegnern nur je ein krähfähiger Hahn pro Haushalt 
gehalten. Erst ab August (bis März) wird gemäss dem von den 
Beschwerdegegnern akzeptierten Entscheid des BVU noch je ein 
zweiter krähfähiger Hahn vorhanden sein. Würde den Beschwerde-
gegnern nur noch je ein zuchtfähiger (und krähfähiger) Hahn zuge-
standen, wären sie in ihrer Ziergeflügelzucht erheblich eingeschränkt 
und die Teilnahme mit den Hähnen an Ausstellungen wäre wohl 
gänzlich verunmöglicht. Vor diesem Hintergrund erscheint der Ent-
scheid des BVU, die Anzahl der zulässigen (krähfähigen) Zucht-
hähne nicht auf einen einzigen Hahn, sondern auf maximal zwei pro 
Parzelle (bzw. Familie) zu begrenzen, grundsätzlich unter ent-
sprechenden Auflagen (vgl. insbesondere auch Erw. 4.4. hienach) 
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vertretbar. Jedoch ist es im Interesse des Beschwerdeführers ange-
zeigt, die Haltung von je zwei Zuchthähnen pro Familie auf die Zeit 
von Anfang August bis Ende Februar zu beschränken. Während der 
restlichen Monate, d. h. von Anfang März bis Ende Juli, dürfen die 
Beschwerdegegner nur je einen zuchtfähigen (und krähfähigen) 
Hahn pro Familie halten. Dies stellt keine zusätzliche Einschränkung 
für die Beschwerdegegner dar, sondern widerspiegelt lediglich deren 
bisherige Zuchtgepflogenheiten. 

4.2.7. (…) 
4.3. 
Die Vorinstanz hat im Sinne des Vorsorgeprinzips und unter Be-

zugnahme auf die Ruhezeiten des kommunalen Polizeireglements die 
Einstallung der Hähne in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr (an 
Sonn- und Feiertagen bis 08.00 Uhr) angeordnet. Der Beschwerde-
führer beantragt vor Verwaltungsgericht, dass die Hähne auch wäh-
rend der Ruhezeit über Mittag, d. h. von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, in 
den Ställen unterzubringen seien. Bei diesem zusätzlichen, erstmals 
vor Verwaltungsgericht beantragten Einsperren der Hähne handelt es 
sich um eine unzulässige Erweiterung der Rechtsbegehren bzw. eine 
Beschwerdeänderung, auf welche nicht einzutreten ist. Dem 
Begehren könnte ohnehin nicht entsprochen werden. Es besteht keine 
Veranlassung zu einem zusätzlichen Einsperren der Hähne über die 
Mittagszeit. Das Krähen der Hähne erfolgt – wie schon ausgeführt – 
gehäuft frühmorgens und wirkt sich vor allem dann und wenn es in 
der Nacht auftritt, störend aus (vgl. oben Erw. 4.2.4.). Hingegen ist in 
der Mittagszeit, insbesondere auch in den Sommermonaten, wenn 
sich der Beschwerdeführer im Aussenbereich seiner Liegenschaft 
aufhält, höchstens mit vereinzeltem, nicht aber mit regelmässigem 
oder länger anhaltendem Krähen zu rechnen. Von einer wesentlichen 
Beeinträchtigung der Umgebung über die Mittagszeit durch die 
Hähne ist daher nicht auszugehen.  

4.4. 
4.4.1. 
Abgewiesen hat die Vorinstanz das Begehren des Beschwerde-

führers, die Ställe seien so umzubauen respektive es seien Ersatz-
bauten so auszuführen, dass sie vollständig geschlossen werden 
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könnten und im geschlossenen Zustand das Krähen der Hähne derart 
dämmten, dass Drittpersonen nicht durch Lärm belästigt würden. Die 
beantragten Massnahmen seien aus betrieblichen, technischen und 
tierschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Beschwerdegegner 
machen geltend, dass keine genügende Lüftung mehr gewährleistet 
wäre, wenn die Hühnerställe mit einer Schallisolation und Schall-
dämmlüftung nachgerüstet würden. Zudem störe sich der Beschwer-
deführer vorab an den Krährufen der Hähne während des Tages, 
wenn die Tiere ohnehin im Freien seien, weshalb die von ihm 
beantragten baulichen und betrieblichen Massnahmen wirkungslos 
wären. 

4.4.2. 
Der Argumentation, die Haltung der Hühner in schallisolierten 

Hühnerhäusern sei aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, 
kann nicht gefolgt werden. Schallisolierte Modelle, z. B. mit doppel-
ten Holzwänden, Isolationsschicht und Doppelverglasung, sind im 
Handel erhältlich und im geschlossenen Zustand durchaus geeignet, 
die Lärmimmissionen deutlich zu verringern (vgl. erwähnter Ent-
scheid der Baurekurskommission des Kantons Zürich vom 25. Mai 
2007 [Nrn. 0108 und 109/2007], Erw. 7 [in: BEZ 2007 Nr. 36]). 
Auch in dem von den Beschwerdegegnern vor Vorinstanz zu den 
Akten gegebenen Urteil des Bundesgericht vom 17. Juli 2003 
(1A.134/2002), Erw. 6.4, wird davon ausgegangen, dass das Hühner-
haus, eine relativ kleine einfache Baute, entsprechend schallisoliert 
und belüftet werden könne. Es handelt sich um eine wirksame Mass-
nahme, welche die Lärmimmissionen der Hähne zu Zeiten, zu denen 
sie eingestallt sind, massgeblich reduzieren. Aus welchen Gründen 
eine Schallisolierung bei den Hühnerställen der Beschwerdegegner 
nicht möglich sein soll, ist nicht nachzuvollziehen. Ihnen wird die 
hobbymässige Haltung von vier krähfähigen Hähnen während eines 
grossen Teiles des Jahres zugestanden und der Beschwerdeführer hat 
die davon ausgehenden Lärmimmissionen zu dulden. Dem Einwand 
der Beschwerdegegner, eine Schalldämmung der Hühnerhäuser sei 
letztlich wirkungslos, da sich der Beschwerdeführer hauptsächlich 
am Lärm der tagsüber freilaufenden Hähne störe, kann nicht gefolgt 
werden. Zum einen beklagt sich der Beschwerdeführer auch über 
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nächtliches Krähen, dass deshalb nicht zum Aufwachen führe, weil 
er die Fenster nachts geschlossen halte, zum andern monierte er im 
vorinstanzlichen Verfahren, dass das Gästezimmer trotz geschlosse-
ner Fenster nicht mehr benutzt werden könne. Diese Ausführungen 
erscheinen durchaus glaubhaft. Den Beschwerdegegnern ist es des-
halb ohne Weiteres zumutbar, die notwendigen baulichen Vorkehren 
bei den Ställen zu treffen (durch das Anbringen einer nachträglichen 
Isolation), um die von den Hähnen ausgehenden Lärmimmissionen 
während der Ruhezeiten im geschlossenen Stall auf ein Minimum zu 
reduzieren. Sollte das tierschutzkonforme Nachrüsten der vorhande-
nen Ställe nicht möglich sein, sind sie durch geeignete schallisolierte 
Modelle zu ersetzen, was angesichts der eher geringen Grösse der 
Ställe finanziell zumutbar ist. In diesem Sinne ist das Eventualbegeh-
ren 2.2 des Beschwerdeführers gutzuheissen. Nicht einzutreten ist 
hingegen auf das erstmals vor Verwaltungsgericht gestellte Begeh-
ren, die Ställe seien auf die Nordseite der Liegenschaften der Be-
schwerdegegner zu versetzen. Dabei handelt es sich um eine unzu-
lässige Beschwerdeänderung.  

5. 
Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, die Reduktion der 

Hähne sei innert Monatsfrist seit Rechtskraft des Entscheids umzu-
setzen. Die Vorinstanz hat demgegenüber festgehalten, die Reduktion 
der Hähne auf maximal zwei sei aus Gründen der Verhältnismässig-
keit in der Weise zu vollziehen, dass keine neuen (krähfähigen) Häh-
ne mehr aufgenommen werden dürften; so müssten überzählige Tiere 
nicht weggeben oder getötet werden. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Beschwerdegegner die Anzahl der Hähne im Verlauf des Jahres 
sowieso reduzieren, und in der Zeit von März bis August jeweils nur 
noch je ein Hahn vorhanden ist, und somit mit einer relativ raschen 
Reduktion des Tierbestands durch Aussortieren zu rechnen ist, 
erweist sich die Anordnung der Vorinstanz im Grundsatz als 
durchaus sachgerecht. Den Befürchtungen des Beschwerdeführers, 
die Beschwerdegegner würden den heute bestehenden Hahnbestand 
(in Abweichung von ihrer bisherigen Handhabung der Zuchthähne) 
noch während Jahren aufrecht erhalten, ist dahingehend Rechnung zu 
tragen, dass die Beschwerdegegner zu verpflichten sind, spätestens 
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Ende Februar des auf die Rechtskraft des Entscheides folgenden 
Jahres nur noch je einen zuchtfähigen (und krähfähigen) Hahn zu 
halten. 

20 Immissionen 
- Lärmermittlung bzw. -beurteilung einer Sportanlage 
- Massgeblichkeit der Vollzugshilfe des BAFU für die Beurteilung der 

Lärmbelastung von Sportanlagen 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 18. Juni 2012 in Sachen A. 
und B. gegen Departement BVU sowie Stadtrat C. (WBE.2011.127). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Die Aussenanlage Angelrain stellt eine ortsfeste Anlage im 

Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG und Art. 2 Abs. 1 LSV dar, bei deren 
Betrieb Lärmemissionen verursacht werden. 

Gemäss dem vorinstanzlichen Entscheid wurde die Schulanlage 
anfangs des letzten Jahrhunderts gebaut. Die Spielwiese bestehe in 
unveränderter Form seit rund 80 Jahren. Der ehemalige, nördlich der 
alten Turnhalle Angelrain liegende Pausen- und Turnplatz sei beim 
Neubau der Dreifachturnhalle Angelrain aufgehoben und durch einen 
neuen grossräumigen Pausenplatz ersetzt worden. Dabei sei auch das 
(östlich zu diesem Platz liegende) nach C.-Stadt führende Seetal-
bahngleis entfernt und an seiner Stelle seien der Härteplatz, die Lauf-
bahnanlage und die zwei Basketballplätze realisiert worden. Die 
Baubewilligung für den Neubau der Dreifachturnhalle Angelrain und 
die Umgestaltung des Pausenplatzes und der Aussensportanlagen 
habe der Stadtrat am 17. Januar 2007 erteilt, also nach dem Inkraft-
treten des Umweltschutzgesetzes am 1. Januar 1985. Unter diesen 
Umständen sei von einer neubauähnlichen Umgestaltung der alt-
rechtlichen Aussensportanlagen auszugehen, die gemäss bundesge-
richtlicher Rechtsprechung der Errichtung einer Neuanlage gleichge-
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stellt sei. Das Verwaltungsgericht teilt diese Auffassung. Die Aussen-
sportanlagen wurden zusammen mit der Dreifachturnhalle und dem 
neuen Pausenplatz vollkommen neu erstellt. Die Aussensportanlagen 
befinden sich zudem an neuer Lage, entlang von Veloweg / Bahnli-
nie, rund 40 m westlich des früheren Turn- und Pausenplatzes. Nur 
schon von der Distanz her liegen die neuen Aussensportplätze we-
sentlich näher bei den Wohnliegenschaften der W 7.5a. Die Sportan-
lagen sind auch attraktiver und grösser als der frühere Turn- und 
Pausenplatz, weshalb davon auszugehen ist, dass sie vermehrt ge-
nutzt werden, vor allem ausserhalb des Schulbetriebs. Zwischen 
früherem Turn- und Pausenplatz und der Bahnlinie lag früher aus-
serdem ein dichter Gehölz- bzw. Heckenbestand, welcher zu Gunsten 
der neuen Anlagen weichen musste. 

Da ein wesentlicher umweltrelevanter Teil der Gesamtanlage, 
namentlich die beiden Basketballplätze, der Hartplatz und die Leicht-
athletikanlagen nach Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes am 
1. Januar 1985 erstellt wurden und diese neuen Anlagen deutlich 
näher bei den Wohnliegenschaften der W 7.5a liegen als der bishe-
rige Turn- und Pausenplatz, ist von einer Neuanlage auszugehen. 

3.2. 
3.2.1. 
Für Neuanlagen gelten die Planungswerte (vgl. Art. 25 Abs. 1 

USG, Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV), soweit der Gesetzgeber solche festge-
legt hat. Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugs-
behörde die Lärmimmissionen im Einzelfall anhand der Kriterien, 
die den gesetzlichen Belastungswerten (Planungs-, Immissions- und 
Alarmwerte) zu Grunde liegen (vgl. Art. 15, 19 und 23 USG). In 
Zonen mit Empfindlichkeitsstufe II entspricht den Planungswerten 
ein Immissionsniveau, bei dem nach richterlicher Beurteilung höchs-
tens geringfügige Störungen auftreten dürfen (BGE 126 II 368 ff. mit 
Hinweisen; 123 II 335; URP 2002, S. 105). 

3.2.2. 
Nach der bundesgerichtlichen Praxis müssen die zu erwarten-

den Immissionen grundsätzlich schon im Baubewilligungsverfahren 
ermittelt werden. Es widerspricht dem Grundsatz der Vorsorge nach 
Art. 1 Abs. 2 und Art. 25 USG, die Abklärungen über die Einwir-
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kungen der Anlage und den Erlass von Massnahmen zur Begrenzung 
der Lärmemissionen auf einen Zeitpunkt nach der Erstellung bzw. 
der Inbetriebnahme der Anlage zu verschieben (Urteil des Bundesge-
richts vom 31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4 = URP 2011, 
S. 142; Urteil des Bundesgerichts vom 5. Dezember 2008 
[1C_169/2008], Erw. 5.1; Urteil des Bundesgerichts vom 2. Septem-
ber 2002 [1A.58.2002], Erw. 2.3 mit Hinweisen = URP 2002, 
S. 688). Die Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn die An-
lage die massgeblichen Belastungswerte in der Umgebung voraus-
sichtlich einhalten wird. Unter Umständen müssen hierfür emissi-
onsmindernde Massnahmen angeordnet werden. Dies schliesst späte-
re Kontrollmessungen nach Inbetriebnahme der Anlage und die 
nachträgliche Anordnung weiterer emissionsmindernder Massnah-
men bei einer festgestellten Überschreitung der Planungswerte nicht 
aus. Solche Massnahmen dürfen und müssen gegebenenfalls in der 
Baubewilligung vorbehalten werden, vermögen aber die gebotene 
Prüfung im Baubewilligungsverfahren nicht zu ersetzen (Urteil des 
Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4 = 
URP 2011, S. 142 ; Urteil des Bundesgerichts vom 5. Dezember 
2009 [1C_169/2008], Erw. 5.1; Urteil des Bundesgerichts vom 
5. Dezember 2008 [1C_169/2008], Erw. 5.1, Urteil des Bundesge-
richts vom 2. September 2002 [1A.58/2002], Erw. 2.3 = URP 2002, 
S. 685). 

Besteht Grund zur Annahme, dass die Belastungsgrenzwerte 
überschritten werden könnten (Art. 36 Abs. 1 LSV), so ist die Be-
hörde zur Durchführung eines Beweis- und Ermittlungsverfahrens 
nach den Art. 36 ff. LSV und den Anhängen 2-7 LSV verpflichtet 
(BGE 115 Ib 451; Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 
[1C_278/2010], Erw. 4.4.1 = URP 2011, S. 142; Urteil des Bundes-
gerichts vom 2. September 2002 [1A.58/2002], Erw. 2.4 = 
URP 2002, S. 688). An die Wahrscheinlichkeit einer solchen Über-
schreitung sind keine hohen Anforderungen zu stellen, d. h. es ge-
nügt, wenn eine solche beim aktuellen Kenntnisstand nicht ausge-
schlossen werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 
2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.1 = URP 2011, S. 142; Urteil des 
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Bundesgerichts vom 2. September 2002 [1A.58/2002], Erw. 2.4 = 
URP 2002, S. 688). 

3.3. 
3.3.1. 
Es ist unbestritten, dass der Stadtrat im Rahmen des Baube-

willigungsverfahrens keine Lärmermittlung (Art. 36 ff. LSV) vorge-
nommen hat. Nach Angaben des Stadtrats habe er keinen Grund zur 
Annahme gehabt, dass die massgebenden Grenzwerte überschritten 
seien oder ihre Überschreitung zu erwarten sei. Die Schulanlage mit 
Aussenanlage werde seit über 80 Jahren benutzt und habe noch nie 
zu Klagen Anlass gegeben. Andererseits seien mit der neuen Aussen-
anlage verschiedene Nutzungen (Streethockey, Beschallung, zweites 
Bahntrassée, Abenteuerspielplatz) nicht mehr vorhanden. Es bestün-
den keinerlei Hinweise, dass die massgebenden Belastungsgrenzwer-
te überschritten seien. 

Die Vorinstanz trat auf die Rüge der Ermittlungspflicht nach 
Art. 36 LSV nicht ein. Dies hätte im Baubewilligungsverfahren vor-
gebracht werden können, welches jedoch rechtskräftig abgeschlossen 
sei. Ausserdem seien bis zur Erteilung der Baubewilligung keine 
nachbarlichen Reklamationen wegen Lärm aus den (ehemaligen) 
Aussenanlagen Angelrain eingegangen, weshalb der Stadtrat keinen 
Grund für eine solche Annahme gehabt habe. Festzuhalten sei aber, 
dass die Rechtskraft der Baubewilligung der Anordnung von Mass-
nahmen zur Begrenzung der Lärmemissionen (Reduktion Betriebs-
zeiten) nicht entgegenstehe. In ihrer Beschwerdeantwort bringt die 
Vorinstanz vor, die Frage, ob Grund zur Annahme bestehe, dass die 
Belastungsgrenzwerte überschritten würden (vgl. Art. 36 LSV), ver-
lange eine vorweggenommene Würdigung der Lärmsituation. Stün-
den genügend Erfahrungswerte zur Verfügung, dürfe auf Messungen 
verzichtet werden. Zu den Aussenlärmimmissionen von Schulsport  
anlagen bestehe eine umfangreiche richterliche Praxis. Die Grösse 
der strittigen Aussenanlagen entspreche den üblichen Dimensionen 
durchschnittlicher Schulaussenanlagen. Auch seien die Dimensionen 
der alten und neuen Aussenanlagen Angelrain durchaus vergleichbar. 
Die Lärmimmissionen der neuen Aussenanlagen seien mit jenen vor 
der Realisierung der Dreifachturnhalle, des neugestalteten Pausen- 
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und Turnplatzes und der neuen Aussenanlagen vergleichbar. Der 
Stadtrat habe keinen Anlass gehabt, Ermittlungen im Sinne von 
Art. 36 LSV anzuordnen. Dass die neuen Aussensportanlagen etwas 
näher bei der Liegenschaft der Beschwerdeführer lägen als der 
ehemalige Pausen- und Turnplatz, vermöge an dieser Einschätzung 
nichts zu ändern. 

3.3.2. 
Die Vorinstanz weist im angefochtenen Entscheid zwar zu-

treffend darauf hin, dass die Baubewilligung vom 17. Januar 2007 
rechtskräftig sei. Gleichermassen steht jedoch fest, dass der Stadtrat 
die Lärmsituation im Baubewilligungsverfahren nicht ermittelt 
(Art. 36 ff. LSV) hat. Die Frage, ob Grund zur Annahme besteht, 
dass die Belastungsgrenzwerte überschritten werden (Art. 36 Abs. 1 
LSV), verlangt eine vorweggenommene Würdigung der Lärmsitua-
tion. Der Stadtrat hätte also beurteilen müssen, ob die zu erwartenden 
Aussenlärmimmissionen der Neuanlage die Planungswerte in der 
Umgebung überschreiten können. Dass der frühere, an anderer Stelle 
gelegene und kleiner dimensionierte Turn- und Pausenplatz zu 
keinen Klagen Anlass gegeben hatte, ist bei dieser Würdigung nicht 
entscheidend. Die neuen Aussensportanlagen liegen entlang dem 
Veloweg und der Bahnlinie, umfassen zwei Basketballplätze (je ca. 
15 m x 32 m), einen weiteren Hartplatz für Handball, Fussball etc. 
(ca. 22 m x 44 m), eine Laufbahnanlage (drei 80 m Bahnen) sowie 
Anlagen für Weit- und Hochsprung. Die Sportanlagen weisen zur 
Parzelle Nr. (…) der Beschwerdeführer eine Distanz von rund 15 m 
bzw. zum Wohnhaus eine solche von ca. 45 m auf. Weitere 
Wohnliegenschaften liegen ähnlich nahe bzw. noch näher bei den 
Aussensportanlagen, auf der andern Seite der Bahnlinie. Schon auf-
grund der relativ geringen Distanz der Sportanlagen zu den Wohnlie-
genschaften sowie dem Umstand, dass die Anlagen in erster Linie 
dem Ballsport (Aufprallgeräusche) dienen, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Aussenimmissionen die Planungswerte in der 
Umgebung (höchstens geringfügige Störungen) überschreiten. 
Demzufolge wäre bereits im Baubewilligungsverfahren geboten 
gewesen, ein Beweis- und Ermittlungsverfahren nach Art. 36 ff. LSV 
durchzuführen.  



140 Verwaltungsgericht 2012 

Der von den Beschwerdeführern beim Stadtrat im Mai 2009 be-
anstandete Lärm bezog sich auf Immissionen an Sonn- und Feierta-
gen sowie abends / nachts, wie Werfen der Bälle gegen den Korb, 
gegen das hinter dem Korb befestigte Brett und gegen die Einzäu-
nung, aber auch allgemeinen Lärm, insbesondere beim gleichzeitigen 
Spiel mehrerer Mannschaften. Im Juli 2010 beklagten sich ver-
schiedene weitere Anwohner wegen störender Lärmimmissionen 
(ausgehend von der neuen Schulsport-Aussenanlage) ausserhalb der 
Schulzeiten, insbesondere abends sowie an Sonn- und allgemeinen 
Feiertagen; die vom Stadtrat vorgesehenen Betriebszeiten seien ab-
solut nicht anwohnergerecht. Auch wenn die Eingabe vom Juli 2010 
wohl von den Beschwerdeführern initiiert wurde, teilen die unter-
zeichnenden Anwohner deren Auffassung offensichtlich. Die Ein-
gabe bestätigt jedenfalls, dass durch die Neuanlage eine Über-
schreitung der Planungswerte – auch bei aktuellem Kenntnisstand – 
jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Vorinstanz macht in ihrer Beschwerdeantwort zur Frage ei-
nes Beweis- und Ermittlungsverfahrens (Art. 36 ff. LSV) geltend, es 
bestehe eine umfangreiche richterliche Praxis zu Aussenlärm-
immissionen und auf Messungen könne verzichtet werden, wenn 
genügend Erfahrungswerte (Aussagen einer repräsentativen Zahl der 
vom Lärm betroffenen Personen über die Störwirkung; Ergebnisse 
früherer Untersuchungen über andere, vergleichbare Anlagen) zur 
Verfügung stünden. Dieser Einwand hilft vorliegend von vornherein 
nicht weiter: Von den Aussenlärmimmissionen fühlen sich auch di-
verse andere Anwohner gestört (siehe oben). Zudem hat die Vorin-
stanz die konkrete Lärmsituation und auch die Verhältnisse vor Ort 
nicht abgeklärt (z. B. Augen- bzw. "Ohren"-schein). Dies ganz im 
Gegensatz zu den Vergleichsfällen, die sie bei der Beurteilung heran-
gezogen hat: Sowohl in Olsberg (AGVE 2005, S. 170 ff.) als auch in 
Stetten (VGE III/25 vom 10. Juni 2008 [WBE.2005.368]) waren vor 
der Beurteilung die entsprechenden Abklärungen vorgenommen 
worden. Ausserdem ergingen die Entscheide noch vor Publikation 
des Entwurfs der Vollzugshilfe des Bundesamtes für Umwelt 
(BAFU) (Entwurf Mai 2010) (siehe unten Erw. 3.4.). 
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3.3.3. 
Zusammenfassend besteht im Sinne von Art. 36 Abs. 1 LSV 

Grund zur Annahme, dass die massgeblichen Belastungswerte über-
schritten werden (können). Wie erwähnt hat die Neuanlage die Pla-
nungswerte nicht nur zum Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilli-
gung einzuhalten, sondern auch nach deren Inbetriebnahme (vgl. 
Erw. 3.2.2.). Da die Aussenlärmimmissionen bisher nicht ermittelt 
wurden, gilt es dies nachzuholen. Die Ermittlung der Lärmbelastung 
bildet Grundlage für die Lärmbeurteilung. 

3.4. 
Die Vollzugsbehörde hat die ermittelten Aussenlärmimmissio-

nen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den 
Anhängen 3 ff. LSV zu beurteilen (Art. 40 Abs. 1 LSV). Hierfür 
müssen die Lärmimmissionen als Beurteilungspegel Lr oder als 
Maximalpegel Lmax anhand von Berechnungen oder Messungen 
ermittelt werden (Art. 38 Abs. 1 LSV). Zum Ort der Ermittlung 
äussert sich Art. 39 LSV. 

Die LSV enthält jedoch nicht für alle Lärmarten Belastungs-
grenzwerte. Solche fehlen insbesondere für sogenannten "untechni-
schen" Alltagslärm, wie er Sportanlagen immanent ist. Fehlen Be-
lastungswerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissio-
nen nach Art. 15 USG, unter Berücksichtigung auch der Art. 19 und 
23 USG (Art. 40 Abs. 3 LSV; BGE 133 II 296; 126 II 307; Urteil des 
Bundesgerichts vom 27. Juli 2011 [1C_34/2011], Erw. 2.1; Urteil des 
Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.2 = 
URP 2011, S. 142 f.). Im Rahmen dieser Einzelfallbeurteilung ist der 
Charakter des Lärms, der Zeitpunkt der Lärmimmissionen, die 
Häufigkeit des Lärms, die Lärmempfindlichkeit und die Lärmvor-
belastung der Zone zu berücksichtigen (BGE 133 II 297 mit Hin-
weisen; Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 2011 [1C_34/2011], 
Erw. 2.1; Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 
[1C_278/2010], Erw. 4.4.2 = URP 2011, S. 143; vgl. auch Urs 
Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm, 
URP 2009, S. 82 f.). Dabei ist nicht auf das subjektive Lärm-
empfinden einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte 
Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter 
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Empfindlichkeit (Art. 13 Abs. 2 USG) vorzunehmen (BGE 133 II 
297 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 2011 
[1C_34/2011], Erw. 2.1).  

Unter Umständen können fachlich genügend abgestützte aus-
ländische bzw. private Richtlinien eine Entscheidungshilfe bieten, 
sofern die Kriterien, auf welchen diese Unterlagen beruhen, mit 
denjenigen des schweizerischen Lärmschutzrechts vereinbar sind. 
Das Bundesgericht setzte sich mit dieser Problematik im Fall einer 
Sportanlage in Würenlos eingehend auseinander und gelangte zum 
Schluss, dass sich für die Beurteilung von Sportlärm insbesondere 
die deutsche Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 
1991 [18. BlmSchV]) anbiete, deren Regelungen diejenigen des 
deutschen Bundesimmissionsschutzgesetzes ergänzten und den 
besonderen Charakteristiken von Sportgeräuschen speziell Rechnung 
trügen (BGE 133 II 297; Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 
2011 [1C_34/2011], Erw. 2.1; Urteil des Bundesgerichts vom 
31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.3 = URP 2011, S. 143). 
Das BAFU setzte im Fall "Würenlos" die 18. BlmSchV mit dem 
schweizerischen System der LSV in einen rechtlich relevanten Be-
zug, was das Bundesgericht – wenn auch unter gewissen Vorbehalten 
hinsichtlich Richtwerten und der Beurteilung von Altanlagen – als 
praktikabel erachtete (BGE 133 II 301 ff.; Urteil des Bundesgerichts 
vom 31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.3 = URP 2011, 
S. 143). Im Entscheid 1C_169/2008 vom 5. Dezember 2008 
(Erw. 3.4 und 3.5; URP 2009, S. 127 ff.) schützte das Bundesgericht 
aber auch das Vorgehen des Aargauer Verwaltungsgerichts, welches 
zunächst ausschliesslich auf das deutsche Recht abgestellt hatte, um 
die Resultate in einer zweiten Phase nach schweizerischem Recht zu 
würdigen (Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 2011 
[1C_34/2011], Erw. 2.1; Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 
2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.3 = URP 2011, S. 143; zum Urteil des 
Aargauischen Verwaltungsgerichts vgl. auch AGVE 2008, S. 109 ff.). 
Das Bundesgericht erachtete dieses Vorgehen nicht als bundes-
rechtswidrig, auch wenn die Variante des BAFU den Vorteil habe, 
dass im Voraus festgelegt werde, wie die Unterschiede zwischen der 
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18. BlmSchV und dem schweizerischen Recht behandelt werden 
sollen. Das Bundesgericht hielt im zitierten Entscheid fest, dass kein 
Raum für eine 1:1 Anwendung von deutschem und schweizerischem 
Recht bestehe; massgeblich sei vielmehr ausschliesslich das 
schweizerische Lärmschutzrecht (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 
5. Dezember 2008 [1C_169/2008], Erw. 3.5; Urteil des Bundes-
gerichts vom 31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.3 = URP 
2011, S. 143 f.). 

Gestützt auf diese Rechtsprechung hat das BAFU im Mai 2010 
den Entwurf einer Vollzugshilfe zur Beurteilung des Lärms von 
Sportanlagen publiziert. Diese Vollzugshilfe soll zu einem einheitli-
chen Vollzug bei der Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung 
von Sportanlagen beitragen. Sie konkretisiert im Sinne einer Einzel-
fallbeurteilung nach Art. 40 Abs. 3 LSV unter Beizug der 
18. BlmSchV die Methodik zur Lärmermittlung und ermöglicht eine 
Beurteilung anhand von Belastungsrichtwerten. Die Vollzugshilfe 
definiert Sportanlagen als ortsfeste Anlagen, die zur Sportausübung 
bestimmt sind. Als Beispiele werden Polysportanlagen, Fussball-
plätze, Volleyballfelder, Schulsportanlagen oder Tennisplätze ge-
nannt (Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 2011 [1C_34/2011], 
Erw. 2.1; Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 
[1C_278/2010], Erw. 4.4.4 = URP 2011, S. 144). 

3.5. 
Bei der zu beurteilenden Gesamtanlage stehen die Lärm-

immissionen der Aussensportanlagen klar im Vordergrund, insbeson-
dere diejenigen der beiden Basketballplätze und des weiteren Hart-
platzes (Fussball, Handball etc.). Dass die Leichtathletikeinrichtun-
gen und im entfernteren der neue Pausenplatz, die Dreifachturnhalle 
(allfälliger Parkierlärm im Zusammenhang mit deren Benutzung) 
und die Spielwiese ebenfalls Aussenlärmimmissionen erzeugen, die 
bei der Lärmermittlung von Bedeutung sind, erscheint zwar fraglich, 
wird jedoch abzuklären sein. Im Zentrum auch der nachbarlichen 
Reaktionen steht jedenfalls der Lärm der neu erstellten Aussensport-
anlagen. 

Wie dargelegt kann eine Störung der Anwohner, insbesondere in 
den Erholungszeiten, nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 
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Zu den konkreten Lärmverhältnissen wurden bisher keine Abklärun-
gen vorgenommen. Nach der neuen bundesgerichtlichen Recht-
sprechung können die deutsche Sportanlagenlärmschutzverordnung 
oder die darauf beruhende Vollzugshilfe des BAFU für die Beurtei-
lung der Lärmbelastung von Sportanlagen (Entwurf Mai 2010) als 
Empfehlungen bzw. Entscheidhilfen beigezogen werden (Erw. 3.4.). 
Die EMPA hat im Auftrag des BAFU zur Vollzugshilfe typische 
Fallbeispiele zusammengestellt und dabei drei repräsentative Anlage-
typen unterschieden: Kleine, mittlere und grosse Anlagen (Vollzugs-
hilfe des BAFU [Entwurf Mai 2010], Fallbeispiele der EMPA, 
S. 3 ff). In einem Beurteilungsfall eines Allwetterplatzes (des Schul-
hauses Moosmatt, Luzern) erachteten das BAFU und das Bundes-
gericht die Vollzugshilfe des BAFU (Entwurf Mai 2010) als anwend-
bar. Die Vollzugshilfe des BAFU (Entwurf Mai 2010) ermögliche 
eine angemessene Beurteilung des von dieser kleinen Sportanlage 
ausgehenden Lärms (Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 2011 
[1C_278/2010], Erw. 4.4.5. in fine = URP 2011, S. 145).  

Im vorliegenden Fall erscheint es ebenfalls geboten, die Voll-
zugshilfe des BAFU (Entwurf Mai 2010) anzuwenden: Die neuen 
Aussensportplätze der Schulanlage Angelrain werden für den Schul-
sport genutzt; insofern handelt es sich um eine Schulsportanlage. 
Zwar ist die Anlage relativ klein, ohne Flutlicht-, ohne (fixe) Laut-
sprecheranlage und ohne Zuschauerraum. In welchem Ausmass auf 
der Anlage Trainings- oder Wettkampfbetrieb stattfindet bzw. statt-
finden soll, ist gestützt auf die Akten unklar und wird im Rahmen der 
Lärmermittlung und -beurteilung noch abzuklären sein. Die 
Sportanlagen können ausserhalb der Schulzeit auch frei benutzt wer-
den. Dieser Besonderheit kann bei der Anwendung der Vollzugshilfe 
des BAFU jedoch Rechnung getragen werden. So empfiehlt die 
EMPA in ihren, der Vollzugshilfe beiliegenden Beispielen (Ziff. 3.1 
S. 9), für die Schalleistungsberechnung von Flächen mit freier Be-
nutzung die deutsche Richtlinie VDI 3770 Kapitel 16 (Bolzplätze) 
heranzuziehen. Dabei wird – ausgehend von der auf eine Einzelper-
son bezogenen Geräuschemission für reines Fussballspielen – die 
Schallleistung in Abhängigkeit von der Anzahl der Spieler ermittelt. 
Bei 10 Spielern ergebe sich ein Schallleistungspegel von 90 dB (A). 
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Dieser Wert korrespondiert nach Aussagen der EMPA gut mit den 
Resultaten einer Langzeitmessung eines frei zugänglichen Hartplat-
zes, bei welchem ein Schallleistungspegel von 90.5 dB (A) gemessen 
worden sei. Da bei der Nutzung von Hartplätzen im Vergleich zum 
Fussballspiel mit impulshaltigeren Emissionen (Aufprallgeräusche 
von Bällen) zu rechnen sei, werde diesen Nutzungen ein expliziter 
Zuschlag KI/T von 3 dB gegeben (Urteil des Bundesgerichts vom 
31. Januar 2011 [1C_278/2010], Erw. 4.4.5 = URP 2011, S. 144 f.; 
Vollzugshilfe des BAFU [Entwurf Mai 2010], Fallbeispiele der 
EMPA, Ziff. 3.1 S. 9). Im Weiteren kann der Vollzugshilfe des BAFU 
(Entwurf Mai 2010) entnommen werden, dass der Schulsport in der 
Lärmermittlung (entgegen dem Ansinnen der Vorinstanz) nicht aus-
zuklammern ist. In der Schweiz ist der Schulsport bei der Lärmer-
mittlung mit zu berücksichtigen und die Frage nach zusätzlichen 
Lärmschutzmassnahmen ist im Rahmen der Interessenabwägung zur 
Gewährung von allfälligen Erleichterungen zu beantworten (Voll-
zugshilfe des BAFU [Entwurf Mai 2010], S. 9). 

Im konkreten Fall wird die Lärmermittlung und -beurteilung 
gestützt auf Messungen oder Berechnungen von Immissions-Schall-
pegeln zu erfolgen haben. Dabei werden die betrieblichen Bedürf-
nisse der Anlage – insbesondere die Auslastung und Bespielung der 
Aussensportplätze – detailliert abzuklären und festzuhalten sein (wie 
Schulsport, Vereinsnutzung, freie Nutzung, Wettkämpfe, öffentliche 
Anlässe). Es wird zu prüfen sein, ob dieser (Modell-) Betrieb der An-
lage zu übermässigen Lärmbelastungen in der Umgebung führt. Hält 
das Benutzungsregime bzw. -modell die massgeblichen Belastungs-
werte ein (zum Grenzwertschema vgl. Vollzugshilfe des BAFU [Ent-
wurf Mai 2010], Fallbeispiele der EMPA, Ziff. 5.1 S. 14), ist dieser 
Betrieb im Benutzungsreglement verbindlich zu erklären. Werden die 
Belastungswerte nicht eingehalten, müssten die Emissionen der An-
lage vermindert werden, beispielsweise durch die Anordnung ein-
schränkenderer Betriebszeiten und Nutzungseinschränkungen. 
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21 Kleinstbaute 
- Eine 2.50 m hohe Informations- und Reklamestele mit einer Grund-

fläche von ca. 0.12 m2 ist eine Kleinstbaute im Sinne von § 49 Abs. 2 
lit. d BauV. 

- Wenn die Gemeinden nichts anderes festlegen, gilt für Kleinstbauten 
ein Grenzabstand von 2 m, wie er für Klein- und Anbauten vorge-
schrieben ist. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 23. August 2012 in Sachen 
A. AG gegen B. AG und Departement BVU sowie Stadtrat C. 
(WBE.2012.48). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Vorliegend geht es um die Informations- und Reklamestele auf 

der Parzelle Nr. (…) an der (…) in C.. Diese Parzelle der Beschwer-
degegnerin grenzt u. a. an die Parzelle Nr. (…) der Beschwerdefüh-
rerin. Beide Grundstücke liegen gemäss § 11 i. V. m. § 15 der gelten-
den Fassung der Bau- und Nutzungsordnung der Stadt C. (BNO) 
vom 23. Oktober 2001 / 2. April 2003 in der Zentrumszone 5 (Z5). 
Die Zentrumszonen sind für innenstädtische Nutzungen wie Laden-
geschäfte, Einkaufszentren, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
sowie Wohnungen bestimmt. In der Regel gilt geschlossene Bau-
weise (§ 15 BNO). In der Bauzone Z5 sind unter anderem 5 Ge-
schosse, eine Gebäudehöhe von maximal 17 m und ein kleiner 
Grenzabstand von 4.5 m erlaubt; der grosse Grenzabstand beträgt ½ 
Gebäudehöhe (§ 11 Abs. 1 BNO). 

1.2. 
Anfangs Dezember 2010 stellte die Beschwerdegegnerin an ih-

rer nördlichen Parzellengrenze mit einem Abstand von 0.12 m zur 
Nachbarzelle Nr. (…) die 2.5 m hohe, 0.8 m breite und ca. 0.1 - 
0.15 m tiefe, weisse und im vorliegenden Fall Gegenstand der Be-
schwerde bildende Informations- und Reklamestele auf. Das nach-
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träglich eingereichte Baubewilligungsgesuch für den Bau dieser 
Stele wurde vom Stadtrat C. abgewiesen. 

2. (…) 
3. 
3.1. 
Die Stele ist eine künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte 

Einrichtung, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden steht 
und geeignet ist, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu be-
einflussen, (vgl. BGE 123 II 259; siehe auch § 6 BauG). Somit han-
delt es sich bei der Stele um eine Baute oder Anlage im Sinne von 
Art. 22 RPG und § 6 Abs. 1 lit. a BauG. Dies wird auch von keiner 
der Parteien bestritten.  

3.2. 
§ 49 Abs. 2 lit. d BauV nennt die Kategorie der Kleinstbauten 

und nimmt diese von der Baubewilligungspflicht aus. 
Kleinstbauten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl be-

züglich der Grundfläche wie auch der Höhe stark beschränkt sind. 
Grund für die Einführung dieser (neuen) Kategorie war, dass der 
Gesetzgeber nicht jede noch so kleine Baute der Bewilligungspflicht 
unterstellen wollte. Unter Kleinstbauten fallen gemäss § 49 Abs. 2 
lit. d BauV alle Bauten mit einer Grundfläche bis 5 m2 und einer 
Gesamthöhe bis 2.50 m, wie zum Beispiel Gerätehäuschen und Fahr-
radunterstände. Bei der vorliegenden weissen Stele handelt es sich 
um eine Baute in der Höhe von 2.50 m mit einer Grundfläche von ca. 
0.12 m2 (0.8 m x 0.15 m) (siehe vorne Erw. 1.2.). Es ist deshalb nicht 
zu beanstanden, sie unter die Kategorie der Kleinstbauten im Sinne 
von § 49 Abs. 2 lit. d BauV zu subsumieren. Das Argument der Be-
schwerdeführerin, wonach die Stele aufgrund der sehr kleinen 
Grundfläche keine Kleinstbaute darstellen könne, überzeugt nicht. 
Ebenso wenig steht eine Werbetafel von 42 m Länge und 2.5 m Höhe 
zur Beurteilung. Im Weiteren sind auch die Ausführungen der Be-
schwerdegegnerin zur Einfriedung nicht einschlägig. Die Stele wurde 
nicht zur Abgrenzung oder Abschirmung eines Grundstücks 
angebracht. Schon aus dem Zweck der Werbe- und Informationsstele 
ergibt sich, dass die Regelungen zur Einfriedung im vorliegenden 
Fall keine Anwendung finden können. Ausserdem sind die Ausfüh-
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rungen der Beschwerdeführerin zur Bewilligungspflicht für Strassen-
reklamen nicht stichhaltig: Die Stele steht nicht im Bereich der Stras-
se und stellt keine Strassenreklame dar. Inwiefern schliesslich die 
Baulinien des Gestaltungsplans eine Baubewilligungspflicht be-
gründen sollen, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar.  

3.3. 
Demgemäss ist die zu beurteilende Stele als (grundsätzlich bau-

bewilligungsfreie) Kleinstbaute im Sinne von § 49 Abs. 2 lit. d BauV 
zu qualifizieren. 

4. 
4.1. 
Unabhängig von der Klassifizierung der Stele (als Kleinstbaute) 

ist die Einhaltung der übrigen Vorschriften zu prüfen. Gemäss § 49 
Abs. 4 BauV respektive § 30 Abs. 3 ABauV entbindet nämlich die 
Errichtung baubewilligungsfreier Bauten und Anlagen nicht von der 
Einhaltung aller übrigen Vorschriften. Dazu gehören insbesondere 
die Bestimmungen über die Grenzabstände.  

4.2. 
Gemäss § 51 Abs. 1 BauG kann der Regierungsrat für unterge-

ordnete Bauten, Anlagen und Bauteile geringere Abstände festlegen, 
als es die Baulinien und Abstandsvorschriften verlangen. Mit dem 
Erlass von § 19 BauV respektive § 18 ABauV hat der Regierungsrat 
von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht und festgelegt, dass für 
Klein- und Anbauten ein Grenzabstand von 2 m gelten solle, soweit 
die Gemeinden nichts anderes vorsehen. Die Stadt C. hat bezüglich 
des Grenzabstands von Klein- und Anbauten nichts bestimmt (vgl. 
BNO). Mit Zustimmung der betroffenen Nachbarschaft – welche im 
vorliegenden Fall fehlt – kann diese Grenze reduziert oder ganz auf-
gehoben werden. Über den Grenzabstand für Kleinstbauten sagt we-
der die ABauV noch die BauV etwas aus. Eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung fehlt dazu. Die Regelung zu Klein- und Anbauten 
wäre auch auf Kleinstbauten anzuwenden, falls Letztere als Teilge-
halt der Ersteren zu betrachten sind. 

4.3. 
Für Klein- und Anbauten gelten unter anderem die Höchstmasse 

von 40 m2 für die Gebäudefläche und 3 m für die Gebäudehöhe (vgl. 
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§ 19 Abs. 1 BauV; § 18 Abs. 1 ABauV). Eine Kleinstbaute mit den 
zulässigen Höchstmassen von 5 m2 für die Grundfläche und 2.5 m 
für die Gesamthöhe bildet somit eine Teilmenge der Kleinbaute. 
Kleinstbauten sind als kleine Kleinbauten daher wie diese zu behan-
deln. Die Vorschriften der Klein- und Anbauten zu den Grenzab-
ständen (§ 19 Abs. 2 BauV; § 18 Abs. 2 ABauV) sind damit auch auf 
Kleinstbauten anzuwenden. Die im vorliegenden Fall lediglich 
0.12 m von der Grenze entfernt stehende weisse Stele hält den 2 m 
Grenzabstand nicht ein. Ebenso steht die graue Stele mit ungefähr 
1 m Abstand zur benachbarten Parzelle im Unterabstand.  

Ginge man im Übrigen davon aus, dass die Kleinstbauten nicht 
als Teilmenge der Kleinbauten gälten, dann wäre aufgrund einer 
fehlenden gesetzlichen Regelung nicht – wie von der Vorinstanz 
angenommen – eine sogenannte Nullgrenze anzunehmen, sondern es 
kämen die ordentlichen Abstandsvorschriften zur Anwendung. Eine 
gesetzliche Grundlage, dass für Kleinstbauten keine Grenzabstände 
gelten, besteht nicht. In der Zentrumszone Z5 müsste daher der 
ordentliche Grenzabstand eingehalten werden (vgl. § 11 Abs. 1 
BNO). Die kleinsten Bauten hätten damit einen grösseren Grenzab-
stand einzuhalten als die kleinen Bauten, was zu einem absurden 
Ergebnis führen würde und nicht Ziel des Gesetzgebers gewesen sein 
kann. 

4.4. 
Das Unterschreiten des Grenzabstands von 2 m erfordert auch 

bei grundsätzlich baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen eine 
Ausnahmebewilligung. Ist eine Ausnahmebewilligung (vgl. § 67 
BauG) erforderlich, ist ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen 
(§ 49 Abs. 4 BauV; § 30 Abs. 3 ABauV). Im konkreten Fall fällt eine 
Ausnahmebewilligung für die weisse Stele jedoch ausser Betracht, 
da ausserordentliche Verhältnisse oder ein Härtefall (vgl. § 67 Abs. 1 
lit. b BauG) weder ersichtlich sind noch substantiiert geltend ge-
macht werden. 

Im Ergebnis unterliegen die Stelen somit – trotz der Klassifizie-
rung als Kleinstbaute und der damit einhergehenden grundsätzlichen 
Befreiung von der Bewilligungspflicht gemäss § 49 Abs. 2 lit. d 
BauV – bei einem Abstand von unter 2 m von der benachbarten 
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Parzelle dennoch der Baubewilligungspflicht (gemäss § 49 Abs. 4 
BauV respektive § 30 Abs. 3 ABauV).  

4.5. 
Unterliegt die Kleinstbaute aufgrund des Unterabstands der 

Baubewilligungspflicht, ist die Anwendung der BauV im Ergebnis 
nicht günstiger. Es bleibt daher bei der Geltung der ABauV. 

Als Kleinstbaute im Sinne von § 18 Abs. 1 ABauV ist die Stele 
baubewilligungspflichtig. Ein Befreiungstatbestand von § 30 ABauV 
liegt nicht vor. Einzuhalten ist deshalb ein Grenzabstand von 2 m 
(§ 18 Abs. 2 ABauV). Wie bereits ausgeführt (vorne Erw. 4.4.), ist 
ein Grund für eine Ausnahmebewilligung nicht ersichtlich. 

22 Gewässerschutz; Normenkontrolle 
- § 91 Abs. 2bis lit. a der Kantonsverfassung ermächtigt den Regie-

rungsrat zum Erlass von kantonalem Ausführungsrecht innerhalb 
der vom Bundesrecht vorgegebenen inhaltlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten (Erw. 4.2 und 4.3). 

- Nach Bundes- und kantonalem Bau- und Umweltrecht ist die Recht-
setzungsbefugnis des Regierungsrats auf den Erlass von Vollzieh-
ungsbestimmungen im engeren Sinn beschränkt (Erw. 4.4). 

- Die §§ 3-6 der Vollzugsverordnung zur Gewässerschutzverordnung 
des Bundes (VV GSchV) vom 25. Januar 2012 (SAR 781.221) sind 
wegen fehlender Rechtsetzungsbefugnis des Regierungsrats aufzuhe-
ben (Erw. 5). 

- Bis zur Festlegung des Gewässerraumes gelten die Gewässerabstän-
de gemäss Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung der 
Gewässerschutzverordnung vom 4. Mai 2011 (AS 2011, S. 1963) 
(Erw. 6). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 27. September 2012 in 
Sachen A. et al. gegen Kanton Aargau (WNO.2012.2). 

 



2012 Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 151 

Aus den Erwägungen 

4. 
4.1. 
Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit (Legalitätsprinzip) 

ist jedes staatliche Handeln an das Gesetz gebunden (Art. 5 Abs. 1 
BV; § 2 KV). Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat neben der rechts-
staatlichen Funktion auch eine demokratische Dimension, indem es 
die Rechtsetzungsbefugnis des ordentlichen Gesetzgebers vom 
Kompetenzbereich anderer rechtsetzender Behörden abgrenzt. Mit 
dem Vorrang des Gesetzes als Teilgehalt gewährleistet das Gesetz-
mässigkeitsprinzip sodann die Gewaltenteilung, indem es die Re-
gelungsbefugnisse auf die verschiedenen am Rechtsetzungsprozess 
beteiligten Behörden verteilt (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/ 
Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, 
Rz. 2 und Rz. 12 zu § 19). 

4.2. 
Der Erlass von Verordnungen durch den Regierungsrat gestützt 

auf § 91 Abs. 2bis lit. a KV setzt in erster Linie voraus, dass ein Bun-
desgesetz den Zweck und die Grundsätze der inhaltlichen Gestaltung 
der Verordnung festlegt, so dass ein Rahmen vorgegeben ist, in wel-
chem der Regierungsrat in eigener Kompetenz Recht setzen kann. 
Fehlt eine solche Rahmenordnung auf Gesetzesstufe, besteht grund-
sätzlich und mit Ausnahme von – im vorliegenden Fall nicht rele-
vantem – Dringlichkeitsrecht (§ 91 Abs. 2bis lit. b KV) keine Recht-
setzungskompetenz des Regierungsrats. Die Rechtsetzungsbefugnis 
des Regierungsrats in § 91 Abs. 2bis KV ist keine delegierte, sondern 
eine unmittelbare Verordnungskompetenz, die sich nicht auf Voll-
zugsregeln im engeren Sinn beschränkt. Die verfassungsrechtliche 
Verordnungskompetenz begründet indessen keine Kompetenz zu 
eigenständiger Rechtsetzung; sie ist vielmehr inhaltlich beschränkt: 
Zweck und Grundsätze ("alle wichtigen Bestimmungen") müssen 
vom Grossen Rat in einem formellen Gesetz oder Dekret erlassen 
werden (vgl. Kurt Eichenberger, Verfassung des Kantons Aargau, 
Textausgabe mit Kommentar, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg 1986, 
N 13 zu § 78, N 4 und 5 zu § 91 Abs. 2). 



152 Verwaltungsgericht 2012 

4.3. 
Auf Grund der Materialien ist davon auszugehen, dass für die 

Rechtsetzung zur Ausführung von Bundesrecht gestützt auf § 91 
Abs. 2bis lit. a KV die gleichen Voraussetzungen wie beim Ausfüh-
rungsrecht zum kantonalen Recht gelten (vgl. dazu Botschaft des 
Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 30. Mai 
2001, 01.158 [sogenannte Demokratiereform; Bericht und Entwurf 
zur zweiten Beratung], S. 11 und 12; Protokoll des Grossen Rates 
[Prot. GR] vom 18. Dezember 2008, Art. 375, S. 495 [Votum des 
Präsidenten der Kommission]). Es geht daher um Bestimmungen, die 
von ihrer Bedeutung her auch in einem rein kantonalen Rechtset-
zungsverfahren ebenfalls auf Verordnungsstufe normiert werden 
könnten. Der Erlass von Vollzugsbestimmungen zu Bundesrecht auf 
dem Verordnungsweg durch den Regierungsrat erfordert daher, dass 
der Zweck und die Grundsätze der inhaltlichen Gestaltung der Ver-
ordnung sich aus dem Bundesrecht ergeben müssen und keine wich-
tigen Bestimmungen zu erlassen sind (vgl. dazu AGVE 2004, S. 257; 
1997, S. 154; Georg Müller, Inhalt und Formen der Rechtsetzung als 
Problem der demokratischen Kompetenzordnung, Basel 1979, 
S. 110 f.). 

Nach den von der Lehre entwickelten Kriterien beurteilt sich 
die Wichtigkeit von Bestimmungen insbesondere nach der Zahl der 
Adressaten und der geregelten Sachverhalte, der Intensität eines Ein-
griffs, der politischen Bedeutung sowie der finanziellen Auswirkun-
gen, Akzeptanz und Üblichkeit (vgl. dazu Georg Müller, Elemente 
einer Rechtsetzungslehre, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, N 211; 
Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, N 397 f.; Giovanni 
Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
Zürich 2007, Art. 164 N 5 f.; BGE 128 I 113, Erw. 3c). 

Auch wenn § 91 Abs. 2bis lit. a KV als Delegationsnorm ver-
standen wird, sind die Grundsätze der Delegation legislatorischer 
Befugnisse auf die Exekutive (Verordnungsgeber) zu beachten 
(BGE 134 I 322, Erw. 2.6.3, in: Praxis 2009 Nr. 62, S. 403; 
AGVE 2007, S. 148 f.). Der Regierungsrat kann ergänzende Verfah-
rensregeln erlassen, einzelne Gesetzesbestimmungen präzisieren oder 
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Gesetzeslücken durch Verordnung schliessen; ausgeschlossen ist 
hingegen die Einführung von Normen auf dem Verordnungsweg, 
welche die Grundrechte beschränken oder den Rechtsgenossen 
Pflichten auferlegen, selbst dann, wenn diese Bestimmungen mit 
dem Gesetzeszweck übereinstimmen (BGE 136 I 29, Erw. 3.3). Für 
den Erlass solcher Bestimmungen bedarf der Regierungsrat einer 
ausdrücklichen Delegation im übergeordneten (Gesetzes-) Recht 
(vgl. dazu BGE 134 I 125; 134 I 322, Erw. 2.2, 2.4, in: Praxis 2009 
Nr. 62, S. 403; BGE 133 I 110, Erw. 6, in: Praxis 2007 Nr. 123, 
S. 829 mit Hinweisen; AGVE 2004, S. 257 mit Hinweis; Ulrich 
Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 8. Aufl., Zürich 2012, Rz. 1872; Häfelin/Müller/Uhlmann, 
a.a.O., Rz. 407 und 411; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., Rz. 38 
zu § 19; Biaggini, a.a.O., Art. 164 N 5 f.). 

4.4. 
4.4.1. 
Art. 36a Abs. 1 GSchG in der ab 1. Januar 2011 geltenden Fas-

sung verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf der oberirdischen 
Gewässer so festzulegen, dass sie die natürliche Funktion der Ge-
wässer, den Schutz vor Hochwasser und die Gewässernutzung ge-
währleisten; Einzelheiten regelt der Bundesrat (Abs. 2). Sodann sor-
gen die Kantone dafür, dass die Gewässer bei der Richt- und Nut-
zungsplanung berücksichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirt-
schaftet werden (Abs. 3 Satz 1). 

Gestützt auf die Delegationsnorm erliess der Bundesrat in den 
Art. 41a GSchV (Gewässerraum für Fliessgewässer), Art. 41b 
GSchV (Gewässerraum für stehende Gewässer), Art. 41c GSchV 
(extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraums) und 
Art. 41d GSchV (Planung von Revitalisierungen) Ausführungsvor-
schriften zur Festlegung des Gewässerraums. Die Werte für die 
Ausdehnung des Gewässerraums in Art. 41a f. GSchV enthalten 
Minimalvorschriften, welche zur Gewährleistung des Schutzes vor 
Hochwasser und der natürlichen Funktionen der Gewässer notwen-
dig sind. Sie tragen den weiteren Interessen insoweit Rechnung, als 
die Breite des Gewässerraumes im dicht überbauten Gebiet den bau-
lichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Der Bundesrat hat 
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darauf verzichtet, eine Mindestbreite bei grossen Fliessgewässern 
festzuschreiben. Art. 41a Abs. 2 lit. b GSchV regelt den Gewässer-
raum für Fliessgewässer bis 15 m Breite. Bei den über 15 m breiten 
Flüssen und Seen wollte er den Kantonen genügend Möglichkeiten 
geben, den Gewässerraum im Einzelfall funktionsgerecht festzule-
gen. Die allgemeine Regelung zur Festlegung des Gewässerraums in 
der Gewässerschutzverordnung ist nicht abschliessend, d.h. es bedarf 
kantonaler Ausführungsvorschriften, welche Regelungslücken 
schliessen (vgl. dazu Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer – die 
bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: 
Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht [PBG] 2011/4, S. 15 f.; 
ders., Uferstreifen und Gewässerraum – Umsetzung durch die Kan-
tone, in: URP 2012, S. 109 ff.). 

Die Kantone haben den Gewässerraum nach Anhörung der Ei-
gentümer und betroffenen Grundstückbenutzer im Einzelfall festzu-
legen. Nach den Intentionen des Bundesgesetzgebers vollziehen die 
Kantone die Sicherung des Gewässerraums in einem raumplaneri-
schen Verfahren (Erläuternder Bericht des Bundesamts für Umwelt 
[BAFU] vom 20. April 2011, S. 4, abrufbar unter: www.news.ad-
min.ch; vgl. auch Stellungnahme des Bundesrates zur Motion 
"Vollzug der Revitalisierung der Gewässer" vom 23. Mai 2005, 
Ziff. 6 [Curia Vista 12.3334], abrufbar unter: www.parlament.ch; vgl. 
dazu auch Stutz, a.a.O., URP 2012, S. 116 ff.). 

4.4.2. 
Die Vollzugskompetenzen beim Gewässerschutzgesetz liegen 

generell bei den Kantonen, welche die erforderlichen Vorschriften 
erlassen (Art. 45 GSchG). Der Bund beaufsichtigt den Vollzug und 
koordiniert die Gewässerschutzmassnahmen der Kantone (Art. 46 
Abs. 1 und 2 GSchG). Die Bundesvollzugskompetenzen in Art. 48 
GSchG betreffen Ausnahmen, welche ihre Rechtsgrundlage in an-
dern Bundesgesetzen oder Staatsverträgen haben und im vorliegen-
den Fall nicht relevant sind. Die Delegation der Vollzugskompetenz 
im Gewässerschutzgesetz bedeutet, dass der Bund einen Teil seiner 
Rechtsetzungsbefugnis an den Kanton überträgt und die Kantone 
beauftragt und damit ermächtigt, die delegierten Sachbereiche durch 
kantonale Normen zu regeln. Form und Inhalt des kantonalen Aus-
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führungsrechts und auch die Zuständigkeit zur Rechtsetzung be-
stimmen sich nach kantonalem Recht (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., 
Rz. 1151 f.). 

Art. 45 GSchG erfasst den Vollzug im engeren Sinn (vgl. dazu 
Tobias Jaag, Die Verordnung im schweizerischen Recht, in: ZBl 
112/2011, S. 642 ff. mit Hinweisen), d.h. all jene Anordnungen und 
Massnahmen, die zur Umsetzung des materiellen Bundesrechts im 
Gewässerschutzgesetz und den Ausführungsvorschriften notwendig 
sind. Dieses Verständnis des Vollzugsbegriffs ergibt sich für die Vor-
schriften über den Gewässerraum aus Art. 36a Abs. 2 GSchG, der den 
Erlass von (materiellen) Ausführungsregeln dem Bundesrat vorbe-
hält. 

4.4.3. 
Auch die Bestimmungen in den Art. 41a bis 41d GSchV und die 

Übergangsbestimmungen zur Verordnungsrevision vom 4. Mai 2011 
(AS 2011, S. 1955; vgl. dazu hinten Erw. 5.2) ermächtigen den Re-
gierungsrat nicht zu kantonalem Verordnungsrecht, welches die bun-
desrechtlichen Vorgaben abändert oder (materiell) ergänzt. Nach 
Art. 2 Abs. 1 lit. h GSchV regelt die Verordnung in der Fassung ge-
mäss Ziff. I der Verordnung vom 4. Mai 2011 die Verhinderung und 
Behebung nachteiliger Einwirkungen auf Gewässer umfassend. 

Abgesehen davon wäre eine Kompetenzdelegation vom Bun-
desrat auf den Regierungsrat mit Art. 46 Abs. 1 BV und der kanto-
nalen Organisationsautonomie (Art. 47 BV) nicht vereinbar. Nur auf 
einer Grundlage in der Bundesverfassung könnte der Bund den 
Kantonen vorschreiben, in welcher Form und funktionaler Rechtset-
zungszuständigkeit sie die Umsetzung von bundesrechtlichen 
Rechtsetzungsaufträgen durchzuführen haben (vgl. dazu Häfelin/ 
Haller/Keller, a.a.O., Rz. 945 f.; Regula Kägi-Diener, St. Galler 
Kommentar zur BV, 2. Aufl., 2008, Art. 46 N 19 mit Hinweisen; 
Georg Müller, Darf der Bund die Rechtsform kantonaler Aus-
führungserlasse bestimmen?, in: ZBl 75/1974, S. 369 f.; BGE 131 I 
291 zu Art. 72 Abs. 2 des Steuerharmonisierungsgesetzes als Beispiel 
für eine bundesrechtliche Delegation zu gesetzesergänzendem Ver-
ordnungsrecht). 
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4.4.4. 
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Bundes-

recht dem Regierungsrat keine (funktionale) Rechtsetzungsbefugnis 
erteilt, über den reinen Vollzug hinaus (gesetzesergänzende oder  
-ändernde) Ausführungsvorschriften zu den bundesrechtlichen Be-
stimmungen über den Gewässerraum und die Revitalisierung der 
Gewässer zu erlassen. 

4.5. 
4.5.1. (…) 
4.5.2. 
Im kantonalen Gesetzesrecht bestehen Besonderheiten in Bezug 

auf die Rechtsetzungsbefugnisse des Regierungsrats im Bau-, Um-
welt- und Planungsrecht: 

Gemäss § 164a BauG in der Fassung vom 10. März 2009, in 
Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009, S. 237), wird der Regierungsrat 
zum Erlass von Ausführungsvorschriften zum Baugesetz ermächtigt. 
Mit dieser Bestimmung wurden anlässlich der Revision des Bauge-
setzes vom 10. März 2009 verschiedene Delegationsnormen über den 
Vollzug, welche vor der Teilrevision auf einzelne Bestimmungen 
verteilt waren, zusammengefasst (Begleitbericht zum Entwurf der 
Teilrevision BauG vom 3. November 2006, S. 130). Eine generelle 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen durch den Regie-
rungsrat ist damit nicht verbunden. Diese Delegationsnorm meint mit 
dem Erlass von Ausführungsvorschriften auch ausschliesslich den 
Vollzug im engeren Sinn (vgl. zur Rechtslage vor der Revision 2008: 
AGVE 1997, S. 156). 

Den Bestimmungen des Baugesetzes über die Gewässer 
(§§ 114 ff. BauG) lassen sich ebenfalls keine besonderen Delegati-
onsnormen entnehmen, welche den Regierungsrat zum Erlass von 
(gesetzesergänzendem) Verordnungsrecht zum Gewässerabstand 
ermächtigt (vgl. demgegenüber § 52 Abs. 3 BauG zur Regelung der 
Details über die Anforderungen an Bauten in Bezug auf den Hoch-
wasserschutz). 

Ändernde Bestimmungen über die Organisation und das Verfah-
ren, welche zur Umsetzung von Bundesrecht auf dem Gebiet der 
Raumentwicklung, Umwelt- oder des Natur- und Heimatschutzes 
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erforderlich sind, kann gemäss § 165 BauG nur der Grosse Rat, nicht 
der Regierungsrat, erlassen und auch der Grosse Rat nur unter der 
Einschränkung, dass keine erhebliche Entscheidungsfreiheit besteht. 

Schliesslich gibt auch das Einführungsgesetz zur Bundesge-
setzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer vom 4. Sep-
tember 2007 (EG Umweltrecht, EG UWR; SAR 781.200) dem Re-
gierungsrat nur Kompetenzen, die für den Vollzug dieses Gesetzes 
notwendig sind (§ 40 EG UWR). Bereits aus den jeweiligen Randti-
teln (Ausführungsvorschriften) dieses Gesetzes wird deutlich, dass 
der Regierungsrat nur Vorschriften erlassen kann, die das im Gesetz 
in den Grundzügen Vorgegebene näher ausführen und damit dem 
Gesetzesvollzug dienen. 

5. 
5.1. 
Art. 41a GSchV unterscheidet zwischen dem Gewässerraum für 

Fliessgewässer in Biotopen von nationaler und kantonaler Bedeu-
tung, in Moorlandschaften von nationaler Bedeutung, in Wasser- und 
Zugvogelreservaten von internationaler und nationaler Bedeutung 
sowie bei gewässerschutzbezogenen Schutzzielen in Landschaften 
von nationaler Bedeutung und kantonalen Landschaftsschutzgebieten 
(Abs. 1), und dem Gewässerraum für Fliessgewässer ausserhalb 
solcher Gebiete (Abs. 2). 

Die minimale Breite des Gewässerraums ausserhalb der ge-
nannten Objekte des Natur- und Landschaftsschutzrechts entspricht 
11 m für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m 
natürlicher Breite (Art. 41a Abs. 2 lit. a GSchV); bei Fliessgewässern 
mit einer Gerinnesohle von 2 bis 15 m natürlicher Breite beträgt der 
Gewässerraum 2,5 mal die Breite plus 7 m (Art. 41a Abs. 2 lit. b 
GSchV). Der minimale Gewässerraum für stehende Gewässer beträgt 
mindestens 15 m, gemessen ab der Uferlinie (Art. 41b Abs. 1 
GSchV). Diese minimalen Raumbedürfnisse der Gewässer dürfen 
nicht unterschritten werden. Im Gegenteil sind die Kantone ver-
pflichtet, den Gewässerraum zur Gewährleistung verschiedener Ziele 
weitergehend zu sichern (Art. 36a Abs. 1 lit. a-c GSchG; Art. 41b 
Abs. 2 lit. a-d GSchV; vgl. dazu Stutz, a.a.O., PBG 2011, S. 6; vgl. 
auch "Gewässerraum gemäss Gewässerschutzverordnung", abrufbar 
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unter: www.ag.ch). Bei den grossen Fliessgewässern, d.h. bei Flüssen 
mit einer Gerinnesohle von mehr als 15 m, müssen die Kantone die 
Breite des Gewässerraums festlegen. In dicht überbauten Gebieten 
können die Kantone die Breite des Gewässerraums den baulichen 
Gegebenheiten anpassen, soweit der Schutz vor Hochwasser ge-
währleistet ist (Art. 41a Abs. 4 und Art. 41b Abs. 3 GSchV). Die 
Gewässerschutzverordnung erlaubt unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen Verzicht auf die Festlegung eines Gewässerraums (Art. 41a 
Abs. 5 und Art. 41b Abs. 4) und regelt schliesslich die Nutzung des 
Gewässerraums und die Bestandesgarantie (Art. 41c GSchV). 

Vom Bundesrecht vorgeschrieben ist eine "Anhörung der betrof-
fenen Kreise" vor der Festlegung der Gewässerräume (Art. 36a 
Abs. 1 GSchG). 

Dem Gesuchsgegner kann zugestimmt werden, dass die Min-
destvorschriften in Art. 41a und Art. 41b GSchV sehr weitreichende 
Vorgaben zur Festlegung des Raumbedarfs enthalten. Die Ermächti-
gung des Bundesrates (Art. 36a Abs. 2 GSchG) beschränkt sich in-
dessen nicht auf "gewisse" Einzelheiten. Aus dem Begriff "Raumbe-
darf" in Art. 36a Abs. 1 GSchG und dem Auftrag an die Kantone zur 
Festlegung des Gewässerraums ist keine Kompetenzbeschränkung 
des Bundesrates erkennbar. Zur Regelung von Einzelheiten bei der 
Bemessung eines Gewässerraums gehört auch der Erlass von Min-
destvorschriften. 

Im Bereich des Gewässerschutzes hat der Bund eine sogenannte 
konkurrierende Kompetenz (vgl. dazu Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., 
Rz. 1092 f.). Die kantonalen und kommunalen Kompetenzen gehen 
jeweils in dem Umfang unter, als der Bund seine Zuständigkeit zum 
Erlass von Gesetzen ganz oder teilweise wahrgenommen hat. Mit 
dem Erlass des Gewässerschutzgesetzes und der Revision von 
Art. 36a GSchG hat der Bund seine Gesetzgebungskompetenz 
(Art. 76 Abs. 2 und 3 BV) genutzt und die Kantone dürfen seit In-
krafttreten dieser Bestimmung keine dem Bundesrecht wider-
sprechenden Regelungen erlassen oder beibehalten. Nur soweit der 
Bundesgesetzgeber eine ihm zugewiesene Kompetenz nicht nutzt, 
bleibt Raum für (materielles) kantonales Recht. 
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5.2. 
5.2.1. 
Die Kantone sind verpflichtet, den Gewässerraum bis zum 

31. Dezember 2018 festzulegen; so lange eine Festlegung des Ge-
wässerraums fehlt, kommt Abs. 2 der Übergangsbestimmung zur 
Änderung vom 4. Mai 2011 (AS 2011, S. 1963) zur Anwendung. 
Diese Bestimmung lautet: 

So lange sie den Gewässerraum nicht festgelegt haben, gelten 
die Vorschriften für Anlagen nach Art. 41c Absätze 1 und 2 
entlang von Gewässern auf einem beidseitigen Streifen mit einer 
Breite von je: 
a) 8 m plus die Breite der bestehenden Gerinnesohle bei 

Fliessgewässern mit einer Gerinnesole bis 12 m Breite; 
b) 20 m bei Fliessgewässern mit einer bestehenden Gerinne-

sohle von mehr als 12 m Breite; 
c) 20 m bei stehenden Gewässern mit einer Wasserfläche von 

mehr als 0,5 ha. 
Die Übergangsbestimmung regelt die Abstände bis zur Festle-

gung der Gewässerräume durch die Kantone abschliessend (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2012 [1C_505/2011], 
Erw. 3.2 und 3.3). 

Die Abstände beziehen sich auf die aktuelle Gerinnesohlebreite 
der Fliessgewässer und nicht auf die natürliche Gerinnesohlebreite, 
wie dies Art. 41a GSchV vorsieht. Damit wird berücksichtigt, dass 
viele Fliessgewässer begradigt und verbaut sind, wodurch die ak-
tuelle Gerinnesohlebreite kleiner ist als die natürliche. Hingegen 
verlangt die Übergangsbestimmung links und rechts von Fliessge-
wässern einen Streifen mit einer bestimmten Breite. Entlang von 
Gewässern mit einer Gerinnesohlebreite von bis zu 12 m beträgt 
dieser Uferstreifen beidseitig je 8 m plus die Breite der bestehenden 
Gerinnesohle, beidseitig je 20 m bei Fliessgewässern mit einer Ge-
rinnesohlebreite von mehr als 12 m. Bei stehenden Gewässern über 
0,5 ha Wasserfläche gelten die Nutzungseinschränkungen betreffend 
Anlagen (Art. 41c Abs. 1 und 2 GSchV) auf einer Breite von 20 m 
(vgl. dazu Erläuternder Bericht des Bundesamtes für Umwelt 
[BAFU] vom 20. April 2011, S. 30 f.). 



160 Verwaltungsgericht 2012 

5.2.2. 
Mit Blick auf die rechtlichen Vorgaben (Rahmenordnung) des 

Bundesrechts ist festzuhalten, dass die Gewässerschutzverordnung 
die Messmethode für den Gewässerraum in den Art. 41a und 41b 
GSchV und auch in der Übergangsbestimmung regelt. Die Gesuch-
steller beanstanden daher zu Recht, dass die §§ 3 und 4 VV GSchV 
die bundesrechtlichen Vorschriften über die Messmethode abändern. 
Keine Norm der Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes sieht vor, 
dass die Kantone statt der bundesrechtlichen Übergangsordnung eine 
davon (oder von den Art. 41a - 41d GSchV) abweichende kantonale 
abstrakte Regelung über die Abstände und deren Messweise auf-
stellen dürfen. Ohne ausdrücklichen Vorbehalt im Bundesrecht ist 
aber der Erlass von abweichendem kantonalen Recht nicht zulässig 
(Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 1163). 

Massgebende Regeln für die Messmethode zur Festlegung der 
Gewässerräume sind ausschliesslich die Bestimmungen der Ge-
wässerschutzverordnung. Die Übergangsbestimmungen regeln zu-
sätzlich die Mindestabstände, bis die Gewässerräume von den Kan-
tonen festgelegt sind. Die bundesrechtliche Ordnung ist in dieser 
Hinsicht weder lückenhaft, noch sind einzelne Bestimmungen der 
Gewässerschutzverordnung rechtswidrig, so dass auch kein Aus-
nahmefall vorliegt, welcher eine Änderung oder ein Abweichen vom 
Bundesrecht oder einem kantonalen Gesetz ausnahmsweise und 
vorübergehend zuliesse (vgl. dazu BGE 130 I 140; Jaag, a.a.O., 
S. 628 f. mit Hinweis). 

6. 
6.1. 
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass das Gewässer-

schutzrecht des Bundes dem Regierungsrat keine Rechtsetzungsbe-
fugnis zur Regelung der Messmethode und der Abstände bei der 
Festlegung des Gewässerraums einräumt. Für die Festlegung des 
Gewässerraums an Fliessgewässern mit einer Breite von über 15 m 
schreibt das Bundesrecht die Festlegung im Einzelfall, die Anhörung 
der Betroffenen und die Berücksichtigung der verschiedenen Gewäs-
serfunktionen, inkl. Hochwasserschutz und Gewässernutzung, vor 
(Art. 36a GSchG). Eine generell-abstrakte Regelung durch kantona-
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les Recht für einzelne Fliessgewässer schliesst der Wortlaut damit 
zwar nicht zum vornherein aus, die kantonale Regelung hat aber die 
Messmethode und das Verfahren zu beachten. Ausgeschlossen ist 
eine kantonale Übergangsordnung, die von den bundesrechtlichen 
Vorgaben abweicht. 

Das kantonale Bau- und Gewässerschutzrecht sieht den Erlass 
von Rechtsverordnungen über Gewässerabstandsvorschriften durch 
den Regierungsrat höchstens im Vollzugsrecht im engeren Sinn vor. 
Die Rechtsetzungsbefugnis steht ihm verfassungsrechtlich nur zu, 
soweit die Voraussetzungen für eine selbständige Verordnung gemäss 
§ 91 Abs. 2bis lit. a KV vorliegen. Der Erlass von selbständigen Vor-
schriften, die das Bundesrecht abändern, erlaubt auch die Kantons-
verfassung nicht (vorne Erw. 4.3). 

6.2. 
6.2.1. 
Mit dem Regierungsrat ist davon auszugehen, dass es sich bei 

den Bestimmungen zum Gewässerraum und den Übergangsbestim-
mungen um nicht unerhebliche Eingriffe in die Eigentumsgarantie 
handelt, welche einer gesetzlichen Grundlage bedürfen (Art. 36 
Abs. 1 BV). Eine inzidente Normenkontrolle der Art. 41a, Art. 41b 
GSchV und der Übergangsbestimmungen vom 4. Mai 2011 mit dem 
Ergebnis, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen dem Gesetzes-
vorbehalt nicht genügen, könnte allerdings die fehlende Rechtset-
zungsbefugnis des Regierungsrates nicht begründen. Fehlte dem 
Bundesrat die Kompetenz zum Erlass der Ausführungsregeln zu 
Art. 36a ff. GSchG, weil das Gewässerschutzgesetz die erforderliche 
Rahmenordnung nicht enthalten würde, stünde diese Befugnis dem 
Regierungsrat auch nicht zu. Der Regierungsrat müsste sich das (ge-
wünschte) Ergebnis der inzidenten Normenkontrolle, d.h. den Geset-
zesvorbehalt, ebenfalls entgegenhalten lassen. 

6.2.2. 
Beim bundesstaatlichen Subsidiaritätsprinzip (Art. 5a und 

Art. 46 BV) handelt es sich um eine staatspolitische Maxime, nicht 
um eine Kompetenzverteilungsregel (vgl. Rainer Schweizer/Lucien 
Müller, St. Galler Kommentar zur BV, a.a.O., Art. 5a N 15 mit Hin-
weisen; a.A. Paul Richli, in: ZSR 126/2007 I S. 78 f.). Gemäss 
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Art. 46 Abs. 1 BV steht die Umsetzung von Bundesrecht den 
Kantonen nach Massgabe von Verfassung und Gesetz zu. Die 
Zuständigkeit für die Regelung des Gewässerraums liegt gestützt auf 
Art. 76 Abs. 3 BV beim Bund und er hat diese Kompetenz mit dem 
Erlass von Art. 36a ff. GSchG ausgeübt. In diesem Umfang ist die 
kantonale Rechtsetzungszuständigkeit untergegangen und den 
Kantonen ist es verwehrt, widersprechende Bestimmungen zu erlas-
sen. 

Der Raumbedarf der oberirdischen Gewässer soll die natürli-
chen Funktionen der Gewässer, den Hochwasserschutz und die Ge-
wässernutzung gewährleisten (Art. 36a GSchG). Mit der Konkreti-
sierung dieser Grundsätze beauftragte der Gesetzgeber den Bundes-
rat (Art. 36a Abs. 2 GSchG). Bezugspunkt des Gesetzesvorbehalts ist 
damit materiell Art. 36a Abs. 1 lit. a-c GSchG. Inhaltliche Vorgaben 
für die Konkretisierung des Gewässerraumes finden sich zusätzlich 
in den Art. 37 Abs. 2 GSchG (Gestaltung von Gewässern und Ge-
wässerraum) und Art. 43a Abs. 1 und 2 GSchG (Geschiebehaushalt), 
welche die massgeblichen Interessen und Funktionen des Gewässer-
raums ergänzend umschreiben. Der Rahmen der Delegation wird 
zudem durch den Gesetzeszweck und von allgemeinen Prinzipien 
präzisiert. Wie bei den Ausführungsvorschriften zum Umweltschutz-
gesetz sind die gesetzlichen Bestimmungen über den Gewässerraum 
wenig konkret und die Tragweite wird erst mit der Verordnung sicht-
bar. Die Umsetzung der Grundsätze und der konzeptionelle Schutz-
mechanismus eines planungsrechtlichen Verfahrens erfordern für 
eine effiziente und einheitliche Rechtsanwendung eine grössere 
Normdichte und Bestimmtheit auf Verordnungsebene. Angesichts der 
erwähnten Vorgaben im Gewässerschutzgesetz und dem Geset-
zeszweck (vgl. Art. 1 lit. c-h GSchG) ist der Rahmen der Ermächti-
gungsnorm eingehalten. Die konkreten Werte des Raumbedarfs, die 
dann Eingang in die Gewässerschutzverordnung fanden, waren in 
den parlamentarischen Beratungen auch bekannt (Bericht der stände-
rätlichen Kommission UREK vom 12. August 2008, in: BBl 2008, 
S. 8059). Vergleichbare Vorgaben einer Rahmenordnung finden sich 
auch im Bereich Hochwasserschutz (vgl. Merkblatt für die Umset-
zung Gefahrenkarte Hochwasser, abrufbar unter: www.ag.ch; Hoch-
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wasserschutz an Fliessgewässern [Wegleitungen des BWG, 2001]). 
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass den Kantonen im dicht 
überbauten Gebiet und bei den grossen Fliessgewässern ein erheb-
licher Ermessensspielraum eingeräumt ist, der unter Vorbehalt der 
Interessen des Hochwasserschutzes auch die Anpassung des Gewäs-
serraums an bestehende bauliche Gegebenheiten erlaubt. 

Die Übergangsbestimmungen sichern den Gewässerraum bis 
zur Festlegung durch die Kantone, indem Abstandsvorschriften be-
zogen auf die aktuelle Gerinnesohlebreite und ohne den Korrektur-
faktor (Art. 41a GSchV) festgelegt wurden. Diese Uferstreifen sind 
breiter als die altrechtlichen kantonalen Gewässerabstände. Indessen 
schliessen die Übergangsregeln im Siedlungsgebiet die Berücksichti-
gung baulicher Gegebenheiten nicht aus und sie lassen eine Interes-
senabwägung im Baubewilligungsverfahren und in der Nutzungs-
planung zu, soweit die Vorgaben aus dem Hochwasserschutz einge-
halten sind. 

Eine allfällige Verfassungswidrigkeit von Bestimmungen der 
Gewässerschutzverordnung und der Übergangsordnung über den 
Gewässerraum hätte schliesslich nicht zur Folge, dass die Delegati-
onsnorm (Art. 36a Abs. 2 GSchG) nicht zur Anwendung gelangte 
und anstelle des Bundesrats die Kantone die Einzelheiten regeln 
könnten. 

23 Richtplanverfahren; Gesamtrevision 
- Die Gemeinden haben mit Bezug auf Richtplanfestsetzungen ein um-

fassendes Mitwirkungsrecht (Erw. 3.3.1). 
- Die Stellungnahme der Gemeinde zu Änderungen des (ersten) Richt-

planentwurfs ist vor dem Entscheid des Grossen Rates einzuholen 
(Erw. 3.3.2). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 22. November 2012 in Sa-
chen Einwohnergemeinde A. gegen Grosser Rat (WBE.2011.373). 
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Aus den Erwägungen 

3.3. 
3.3.1. 
Die Gemeinden haben im Richtplanverfahren gemäss Art. 10 

Abs. 2 RPG einen Mitwirkungsanspruch. Der bundesrechtliche An-
spruch geht weiter als die Mitwirkung der Bevölkerung nach Art. 4 
Abs. 2 RPG. Verlangt wird eine bevorzugte Beteiligung der betroffe-
nen Gemeinden. Soweit Gemeinden mit raumwirksamen Aufgaben 
betraut sind, muss sichergestellt sein, dass sie ihre Interessen selber 
formulieren, in den Planungsprozess frühzeitig eingeben und vor den 
zuständigen kantonalen Behörden selber vertreten können (BGE 136 
I 265, Erw. 3.2; Pierre Tschannen, in: Kommentar zum Bundesgesetz 
über die Raumplanung, Zürich 2009, Art. 10 Rz. 7; Bernhard Wald-
mann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Bern 
2006, Art. 10 N 5). 

Nach § 9 Abs. 1 BauG erstellt der Regierungsrat die Entwürfe 
zu den kantonalen Richtplänen in Zusammenarbeit mit den regiona-
len Planungsverbänden. Er unterbreitet sie den Gemeinden zur Ver-
nehmlassung. Bis 31. Dezember 2009 regelten § 9 Absatz 2 und 3 
BauG in der Fassung vom 19. Januar 1993 das Verhältnis von Ver-
nehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren. Mit der Aufhebung dieser 
beiden Absätze lässt das Baugesetz offen, ob das (Behörden-) Ver-
nehmlassungsverfahren und das Mitwirkungsverfahren zusammen-
gelegt werden können, ob das Ergebnis der Behördenvernehm-
lassung im Mitwirkungsverfahren zu publizieren ist und die Gemein-
den im weiteren Verlauf der Richtplanung einzubeziehen sind. Die 
Teilrevision von § 9 BauG wurde damit begründet, dass das Mitwir-
kungsverfahren in § 3 BauG geregelt sei (Botschaft des Regierungs-
rats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 5. Dezember 2007, 
07.314, S. 32 f.). 

Gemäss Art. 10 Abs. 2 RPG sollen die Gemeinden nach Mass-
gabe ihrer Planungsaufgaben und entsprechend ihrer staatsrechtli-
chen Stellung an der Richtplanung mitwirken können (Tschannen, 
a.a.O., Art. 10 Rz. 7; Erläuterungen des EJDP zum RPG, Bern 1981, 
Art. 10 N 3 und 4). Die Gemeinde hat auch Anspruch auf das rechtli-
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che Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV. Er umfasst alle Befugnisse, die 
einer Partei einzuräumen sind, damit diese im Richtplanverfahren 
ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann. Gemäss § 4 
Abs. 1 BauG kommen die Verfahrensbestimmungen des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes zur Anwendung, soweit das Baugesetz 
keine besonderen Vorschriften enthält. In den Verwaltungsverfahren 
ist den Parteien das rechtliche Gehör vor dem Entscheid zu gewähren 
(§ 21 Abs. 1 VRPG). Das Mitwirkungsrecht ist den Gemeinden in 
Bezug auf Richtplanfestsetzungen, die auf eine Beschränkung ihrer 
Autonomie in der Raumplanung ausgerichtet sind, umfassend zu 
gewähren (BGE 136 I 265, Erw. 3.2). 

3.3.2. 
Die Gemeinden und die Regionalplanungsverbände wurden von 

der Abteilung Raumentwicklung (ARE) über den Abschluss des 
Mitwirkungsverfahrens mit einem Schreiben orientiert. Explizit dar-
auf hingewiesen wurde, dass Anträge zur Reduktion von Sied-
lungstrenngürteln oder Landschaften von kantonaler Bedeutung 
(LkB) nur in Einzelverfahren entschieden werden können. Im Aus-
wertungsbericht zur Vernehmlassung findet sich lediglich der Hin-
weis, dass einigen Anpassungsanträgen "bei missverständlicher Dar-
stellung entsprochen [und] die kartographische Darstellung angepasst 
wird" (Anhang 4 zur Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aar-
gau an den Grossen Rat vom 4. Mai 2011, 11.174, S. 20). 

Auch im weiteren Verfahren unterblieben eine Information und 
ein Einbezug des Gemeinderates A. zur Frage der Ausdehnung der 
LkB "Südhang". Die Vertreter des Departements Bau, Verkehr und 
Umwelt (BVU) bestätigten an der Verhandlung zudem, dass im (ers-
ten) Entwurf der Richtplanrevision generell keine Anpassungen der 
LkB vorgesehen waren und die örtliche Festlegung der LkB "Süd-
hang" nicht geprüft wurde. 

Die Festsetzung der Erweiterung der LkB "Südhang" und die 
entsprechende Richtplananpassung erfolgten damit ohne jede Mit-
wirkung der Gemeinde. Ein solches Verfahren genügt den Anfor-
derungen an die Mitwirkung der Gemeinden im Richtplanverfahren 
nicht (vgl. vorne Erw. 3.3.1). Die Behördenverbindlichkeit des 
Richtplans und das Rechtsschutzverfahren für die Gemeinden ge-
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mäss § 54 Abs. 2 lit. a VRPG verlangen, dass den Gemeinden im 
Richtplanverfahren die Möglichkeit zur Mitwirkung und das rechtli-
che Gehör umfassend gewährt werden. Dies bedeutet insbesondere, 
dass der Regierungsrat Änderungen des (ersten) Entwurfs aus dem 
Mitwirkungsverfahren den Gemeinden zur Vernehmlassung vorlegt 
und die Gemeinden zum (zweiten) abschliessenden Entwurf einer 
Richtplananpassung Stellung nehmen können, sofern Abweichungen 
gegenüber dem ersten Entwurf bestehen. Erst ein solches Verfahren 
ermöglicht es dem Grossen Rat, den Richtplan mit den Aufgaben der 
Gemeinde abzustimmen (Art. 2 RPG; vgl. dazu Waldmann/Hänni, 
a.a.O., Art. 10 N 5). In der Vorlage einer Richtplananpassung ist 
daher sicherzustellen, dass die Gemeinden ihre Interessen einbringen 
und vor dem Grossen Rat als Planungsträger vertreten können 
(BGE 136 I 265, Erw. 3.2 mit Hinweisen). Diese Anforderungen an 
die Mitwirkung der Gemeinden gelten auch bei einer Gesamtre-
vision. 

Den Anforderungen an die (Behörden-) Mitwirkung bzw. Ver-
nehmlassung gemäss § 9 Abs. 1 BauG genügt die Publikation der 
Mitwirkungseingaben und deren Beurteilung durch die ARE im In-
ternet nicht. Ebenso wenig vermochte die Veröffentlichung des über-
arbeiteten Richtplantextes und der Gesamtkarte im Internet die Ver-
nehmlassung der Beschwerdeführerin zur geänderten LkB "Süd-
hang" zu ersetzen. Nachdem der Beschwerdeführerin nach Abschluss 
des Mitwirkungsverfahrens mitgeteilt worden war, dass in der Ge-
samtrevision (weiterhin) keine Anpassungen der LkB vorgesehen 
seien, und solche Anpassungen die Mitwirkung der Behörden erfor-
derten, bestand für den Gemeinderat auch keine Veranlassung, sich 
nach allfälligen Änderungen der LkB "Südhang" zu erkundigen und 
selbst aktiv zu werden. Entgegen der Auffassung des BVU kann die 
Mitwirkung der Gemeinden auch nicht durch (politische) Interven-
tionen im Grossen Rat oder über seine Mitglieder ersetzt werden. 

Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die Richtplanan-
passung mit der Festsetzung der erweiterten LkB "Südhang" den 
formellen Anforderungen an das Vernehmlassungsverfahren nicht 
genügt, ist daher begründet. Ihr Anspruch auf rechtliches Gehör und 
auf Mitwirkung im Richtplanverfahren wurde verletzt. 
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IV. Submissionen 

 

24 Ausstand eines Gemeinderats, der Arbeitnehmer der Zuschlagsemp-
fängerin ist. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 27. Februar 2012 in Sa-
chen in Sachen A. AG und B. AG gegen Einwohnergemeinde C. 
(WBE.2011.271). 

Aus den Erwägungen 

5. 
Zu prüfen bleibt die Frage, ob in Bezug auf den Gemeindeam-

mann D. eine Verletzung der Ausstandspflicht vorliegt. 
5.1. 
Gemäss § 4 Abs. 1 SubmD richtet sich der Ausstand von Mit-

gliedern der Vergabestelle nach den Vorschriften des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes. Dieses bestimmt unter anderem, dass am Erlass 
von Entscheiden nicht mitwirken darf, wer in der Sache ein 
persönliches Interesse hat (§ 16 Abs. 1 lit. a VRPG) oder aus anderen 
Gründen in der Sache befangen sein könnte (§ 16 Abs. 1 lit. e 
VRPG). Die Ausstandsregeln sind im Grundsatz streng auszulegen, 
da nur so ein faires, transparentes und für alle Beteiligten leicht 
überprüfbares Auswahlverfahren bei Submissionen garantiert werden 
kann, was sowohl unter dem Blickwinkel der Rechtssicherheit als 
auch der Rechtsgleichheit aller Wettbewerbsteilnehmer und wirt-
schaftlichen Mitkonkurrenten stets von elementarer und zentraler Be-
deutung ist (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden 
vom 30. Juni 2006 [U 06 65], Erw. 2.b). Der Ausstandspflicht von als 
Mitbewerber auftretenden und mithin persönlich interessierten 
Behördenmitgliedern kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. 
Wer in einem Vergabeverfahren als Anbieter auftritt oder auftreten 
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will, darf nicht auf Seiten der Behörde bei der Durchführung des 
Verfahrens mitwirken, weil er sich dadurch ungerechtfertigte Vorteile 
und Kenntnisse bezüglich der Ausgestaltung seiner Offerte verschaf-
fen kann und ihm im Übrigen auch die Möglichkeit offen steht, in 
unzulässiger Weise auf den Zuschlagsentscheid einzuwirken (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2002 [2P.152/2002], 
Erw. 2; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/ Evelyne Clerc, 
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band: Landesrecht, 
2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2007, Rz. 699). Ein persönliches 
Interesse am Ausgang des Vergabeverfahrens ist auch dann zu 
bejahen, wenn das betreffende Behördenmitglied zwar nicht selber 
als Anbieter in Erscheinung tritt, aber zu einem Unternehmen, das als 
Anbieter auftritt, in einem Arbeitsverhältnis steht. Gemeindeammann 
D. ist Arbeitnehmer der Zuschlagsempfängerin. Damit ist seine 
persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zur betreffenden 
Anbieterin nicht gegeben und eine Pflicht zum Ausstand beim 
streitigen Submissionsverfahren ohne Weiteres zu bejahen (vgl. auch 
AGVE 2006, S. 207 f.). Nicht relevant ist der Umstand, dass D. nach 
Darstellung der Vergabestelle bei seiner Arbeitgeberin eine rein 
interne Funktion bekleidet und weder mit der Abwicklung noch mit 
der Akquisition von Aufträgen zu tun hat. 

5.2. 
Das Bestehen einer Ausstandspflicht des Gemeindeammanns 

wird denn auch von der Vergabestelle anerkannt. Sie verneint jegli-
che unzulässige Einflussnahme auf den Vergabeentscheid und hält 
diesbezüglich fest, D. habe sich von Anfang an aus sämtlichen das 
fragliche Submissionsverfahren betreffenden Fragen herausgehalten. 
Die gesamte Auswertung der Angebote sei extern durch das Inge-
nieurbüro E. AG in F. erfolgt. An der Gemeinderatssitzung vom 
25. Juli 2011, an der der Vergabeentscheid getroffen worden sei 
(Diskussion und Abstimmung), habe er nicht teilgenommen. D. habe 
somit – selbst wenn er dies gewollt hätte – gar keine Möglichkeit 
gehabt, Einfluss auf den Entscheid hinsichtlich des Zuschlags zu 
nehmen. Er sei in keiner Weise materiell in das Geschäft involviert 
gewesen. Ansprechpartner für die Bauverwaltung sei während des 
gesamten Verfahrens der zuständige Ressortchef und Vizeammann G. 
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gewesen. Hinzu komme, dass der "Bewertungsschlüssel zum Offert-
vergleich" der Vergabestelle vom Ingenieurbüro E. AG erst zusam-
men mit der Vergabeempfehlung zugestellt worden sei. Damit sei 
auch ausgeschlossen, dass D. seiner Arbeitgeberin nützliche Infor-
mationen hinsichtlich der Bewertung habe zukommen lassen können. 
Der Umstand, dass D. routinemässig die an die nicht berück-
sichtigten Anbieter adressierten Verfügungen unterzeichnet habe, 
beruhe auf einem Versehen und sei lediglich ein "Schönheitsfehler". 
Entscheidend sei, dass er an der relevanten Sitzung nicht teilgenom-
men habe. 

Die Beschwerdeführerinnen bestreiten, dass sich der Gemein-
deammann im Ausstand befunden habe. Ein solcher sei nirgends 
erwähnt oder protokolliert. Seine Abwesenheit bei der Gemeinde-
ratssitzung vom 25. Juli 2011 möge ein Zufall gewesen sein, da er 
offensichtlich nicht im Ausstand gewesen sei. Hingegen habe er den 
Vergabeentscheid unterzeichnet; dass dies versehentlich geschehen 
sei, sei nicht glaubwürdig. Falsch sei die Behauptung, dass das Inge-
nieurbüro alleine die Bewertung und die Vergabe vorgenommen 
habe; die Vergabestelle habe sich am Vergabeverfahren massgebend 
beteiligt, indem z. B. der Bauverwalter Referenzauskünfte über die 
Beschwerdeführerin 1 eingeholt habe. Auch wenn D. offiziell nicht 
am Vergabeverfahren teilgenommen haben sollte, was bestritten 
werde, sei es ihm ohne weiteres möglich gewesen, die Zuschlags-
empfängerin mit Insider-Wissen zu versorgen. 

5.3. 
Aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderats C. vom 

25. Juli 2011 geht hervor, dass der Gemeindeammann D. und der 
Gemeinderat H. abwesend waren. Bei der Rubrik "Ausstand" befin-
det sich ein Strich. Richtigerweise hätte, um jegliche diesbezügliche 
Unklarheit zu vermeiden, der Name des Gemeindeammanns jedoch 
sowohl bei der Rubrik "Abwesend" als auch bei der Rubrik 
"Ausstand" eingetragen werden müssen. Andere Unterlagen, in 
denen der Ausstand des Gemeindeammanns im vorliegenden Ver-
gabeverfahren eindeutig dokumentiert ist, hat die Vergabestelle nicht 
vorgelegt. Auch wenn somit der Vorwurf der Beschwerdeführerinnen 
zutrifft, dass in den vorliegenden Verfahrensakten der Ausstand von 
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D. nirgends schriftlich vermerkt ist, würde sich allein aus dieser 
Unterlassung wohl noch nicht auf eine Verletzung der Aus-
standspflicht schliessen lassen. Hinzu kommt jedoch Folgendes: 

Nach Darstellung der Vergabestelle ist D. am Mittag des fragli-
chen 25. Juli 2011 in seine Ferien abgereist, das heisst vor der Ge-
meinderatssitzung, welche von 13.30 bis 15.40 Uhr dauerte. Gemäss 
Ziffer 2 des Gemeinderatsbeschlusses war den nicht berücksichtigten 
Offertstellern das Ergebnis mittels Verfügung mitzuteilen, und die 
Bauverwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Absageschrei-
ben vorzubereiten. Die abschlägigen Verfügungen tragen das Datum 
vom 25. Juli 2011 und wurden noch am gleichen Tag versandt. Un-
terzeichnet sind die Verfügungen vom Gemeindeammann D. und 
vom Gemeindeschreiber. Daraus folgt, dass die Verfügungen bereits 
vor dem massgeblichen Vergabebeschluss erstellt und vom Gemein-
deammann unterschrieben worden sind. Die Vergabestelle begründet 
dies damit, dass der Gemeindeammann routinemässig die bei einer 
vorhersehbaren Entscheidung erforderlichen Dokumente unter-
zeichnet habe. Er sei demnach davon ausgegangen, dass der Ge-
meinderat einen Entscheid entsprechend der Empfehlung des Inge-
nieurbüros E. AG treffen würde. Dieses Vorgehen erscheint in mehr-
facher Hinsicht befremdlich. Zunächst hätte der Gemeindeammann 
die Verfügungen aufgrund seines Ausstandes klarerweise nicht un-
terzeichnen dürfen. Sodann folgt aus der Darstellung der Vergabe-
stelle, dass der Gemeindeammann von der Auswertung und insbe-
sondere vom beabsichtigten Zuschlag, mithin vom entsprechenden 
Dossier, Kenntnis gehabt haben muss, bevor der Vergabebeschluss 
des Gemeinderats am Nachmittag des 25. Juli 2011 getroffen wurde. 
Er hat die entsprechenden Verfügungen ganz bewusst und in Kennt-
nis ihres Inhaltes mitunterzeichnet. Auch dies ist mit der Aus-
standspflicht nicht zu vereinbaren. Ein weiteres Fragezeichen ist 
dahingehend anzubringen, dass die Vergabeverfügungen bereits – 
jedenfalls teilweise, nämlich vom Gemeindeammann – unterzeichnet 
waren, bevor die zuständige Behörde, das heisst der Gemeinderat, 
über die Vergabe überhaupt beschlossen hatte. Der Protokollauszug 
enthält zwar richtigerweise den Auftrag an die Bauverwaltung, die 
entsprechenden Absageschreiben vorzubereiten. Im vorliegenden 
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Fall lagen diese Verfügungen aber bereits vor der Sitzung vor und 
waren zumindest vom Gemeindeammann bereits unterschrieben 
worden. 

5.4. 
Es steht somit fest, dass D. zwar nicht an der Sitzung teilge-

nommen hat, an welcher der Beschluss über die Zuschlagserteilung 
an seine Arbeitgeberin gefasst worden ist. Indessen hat er im fragli-
chen Submissionsverfahren mit dem Mitunterzeichnen der Vergabe-
verfügungen Handlungen vorgenommen, die mit seiner Ausstands-
pflicht nicht vereinbar sind. Zudem ist sein Ausstand im fraglichen 
Vergabeverfahren nirgends schriftlich festgehalten worden. Der Aus-
standspflicht von selber als Anbieter auftretenden oder bei Mitbewer-
bern angestellten Behördenmitgliedern kommt – wie ausgeführt 
(Erw. 5.1. oben) – im Hinblick auf die Grundsätze von Rechtssicher-
heit, Rechtsgleichheit und Transparenz eine zentrale Bedeutung zu. 
Deshalb sind an die formellen Voraussetzungen strenge Anforderun-
gen zu stellen. Angesichts der mit dem Arbeitsverhältnis zu einer 
Anbieterin gegebenen heiklen Konstellation im vorliegenden Sub-
missionsverfahren wäre es dringend geboten gewesen, den Ausstand 
des Gemeindeammanns auch in formaler Hinsicht sicherzustellen 
und aktenmässig zu dokumentieren, sobald feststand, dass sich die I. 
AG an der Submission beteiligte. Auf diese Weise hätte sich auch das 
Unterzeichnen der Vergabeverfügungen durch den Gemeindeam-
mann vermeiden lassen. Eine Verletzung der Ausstandspflicht ist 
vorliegend zu bejahen. 

Festzuhalten ist im Übrigen, dass auch die Vergabeverfügungen 
im Submissionsverfahren "Erschliessung J.", in dem ebenfalls am 
25. Juli 2011 über den Zuschlag beschlossen wurde, vom Gemeinde-
ammann unterzeichnet waren. Auch in diesem Fall war die I. AG als 
Anbieterin am Vergabeverfahren beteiligt, erhielt den Zuschlag aller-
dings nicht. 

25 Teilung des Auftrags 
Eine nachträgliche Aufteilung in Lose ist u.a. dann unzulässig, wenn sie 
in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht aus-
drücklich angekündigt worden ist, es sei denn die Vergabebehörde holt 
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vor der Vergabe das Einverständnis der Anbieter ein, die den Zuschlag 
für die einzelnen Lose erhalten oder ohne Aufteilung allein erhalten hät-
ten. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 27. Februar 2012 in Sa-
chen A. AG gegen Einwohnergemeinde B. (WBE.2011.409). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Die Leistungen für BKP 23 Elektroanlagen, umfassend 

BKP 232 Starkstrominstallationen, BKP 236 Schwachstrominstallati-
onen, BKP 238 Bauprovisorien und BKP 239 Übriges, wurden an die 
C. AG, welche wie die Beschwerdeführerin ein Gesamtangebot 
eingereicht hatte, vergeben. Der Zuschlag für BKP 231 Apparate 
Starkstrom wurde an die D. AG, welche nur die Starkstromapparate 
offeriert hatte, erteilt. Kein Zuschlag erfolgte für BKP 233 Leuchten 
und Lampen; diese Vergabe wurde zurückgestellt. 

Zu prüfen ist, ob die Vergabestelle berechtigt war, die ausge-
schriebenen Elektroanlagen aufzuteilen und in zwei Teilvergaben 
zuzuschlagen. 

2.2. 
Gemäss § 19 Abs. 1 SubmD kann die Vergabestelle einen Auf-

trag in Lose aufteilen oder an mehrere Anbietende zusammen verge-
ben. Sie hat diese Absicht in der Ausschreibung bekannt zu geben. 
Andernfalls steht es den Anbietenden frei, vom Angebot zurückzutre-
ten (§ 19 Abs. 2 SubmD). § 33 der Vergaberichtlinien (VRöB) zur 
IVöB bestimmt, dass der Auftraggeber den Auftrag nur dann und nur 
insoweit aufteilen und an verschiedene Auftraggeber vergeben kann, 
wenn er dies in der Ausschreibung oder den Ausschreibungsunterla-
gen bekannt gemacht hat oder vor der Vergabe das Einverständnis 
desjenigen Anbieters, der voraussichtlich den Zuschlag erhält, einge-
holt hat. Den Anbietenden ihrerseits steht es grundsätzlich frei, 
Offerten für Teilangebote einzureichen (§ 16 Abs. 1 SubmD; vgl. 
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auch AGVE 2000, S. 295 ff.). Nach Ziff. 6 von Anhang 5 zum 
SubmD enthalten die Ausschreibungsunterlagen besondere Vorschrif-
ten, insbesondere über Zulässigkeit und Bedingungen für Bieterge-
meinschaften, Teilangebote, Pauschal- oder Globalangebote und Va-
rianten sowie die Aufteilung des Auftrags. 

Grundsätzlich liegt es also im Ermessen der Vergabestelle, ob 
sie einen Auftrag als Ganzes ausschreiben oder Lose (Teilaufträge) 
bilden will. Unzulässig wäre die Aufteilung eines Auftrages etwa 
dann, wenn diese einzig in der Absicht erfolgen würde, mit tieferen 
Beschaffungswerten die vorgeschriebene Verfahrensart zu umgehen. 
Unzulässig, weil diskriminierend, wäre die Auftragsaufteilung ferner 
dann, wenn die Vergabestelle damit bestimmte Anbieter bevorzugen 
oder benachteiligen will (vgl. AGVE 1999, S. 302 ff.; LGVE 2001 II 
Nr. 11 Erw. 2). Grundsätzlich unzulässig ist die nachträgliche Auftei-
lung in Lose schliesslich auch dann, wenn sie in der Ausschreibung 
oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdrücklich angekün-
digt worden ist, es sei denn die Vergabebehörde holt vor der Vergabe 
das Einverständnis der Anbieter ein, die den Zuschlag für den Auf-
trag erhalten oder ohne Aufteilung allein erhalten hätten (vgl. Hand-
buch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden, He-
rausgeber: Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Graubünden, Stand 
22.04.2010, Kap. 8.8). 

2.3. 
Vorab ist festzustellen, dass eine Zustimmung der betroffenen 

Anbieter zur vorgenommenen Aufteilung des Auftrags nicht vorliegt. 
Dies gilt insbesondere für die Beschwerdeführerin. Diese hat gemäss 
Offertöffnungsprotokoll mit Fr. 349'479.70 das preisgünstigste Ge-
samtangebot eingereicht. Die C. AG liegt mit einem Preis von 
Fr. 359'296.80 an dritter Stelle. Die Vergabestelle hat zwar keine 
Gesamtauswertung vorgenommen, aber bei den beiden Teilvergaben 
sind diese beiden Anbieterinnen beim Zuschlagskriterium "Qualität" 
jeweils gleich mit 16 Punkten bewertet worden. Insofern kann jeden-
falls nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin bei 
einer Gesamtvergabe das wirtschaftlich günstigste Angebot einge-
reicht hat und infolgedessen den Zuschlag hätte erhalten müssen. Mit 
einer Auftragsaufteilung war sie, wie die Beschwerde zeigt, nicht 
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einverstanden. Auch eine Zustimmungserklärung der C. AG, die 
ebenfalls ein Gesamtangebot für BKP 23 eingereicht hat, zur Auftei-
lung ist nicht vorhanden. 

Die Vergabebehörde behauptet denn auch gar nicht, das Einver-
ständnis der Anbieter zur Aufteilung des Auftrags eingeholt zu ha-
ben, sondern vertritt die Auffassung, die Vergabe sei in Form von 
einzelnen Arbeitsgattungen (BKP) öffentlich ausgeschrieben worden. 

2.4. 
Der öffentlichen Ausschreibung lässt sich unter Ziff. 2.4 Ge-

meinschaftsvokabular entnehmen, dass BKP 231 Apparate Stark-
strom, BKP 232 Starkstrominstallationen, BKP 233 Leuchten und 
Lampen, BKP 235 Apparate Schwachstrom, BKP 236 Schwach-
strominstallationen, BKP 238 Bauprovisorien, BKP 113 Demontagen 
und BKP 443 Elektroanlagen Gegenstand der Submission sind. Für 
den detaillierten Projektbeschrieb wird in Ziff. 2.5 auf das Devis 
verwiesen. In Ziff. 2.7 wird festgehalten, dass keine Aufteilung in 
Lose vorgesehen ist, und gemäss Ziff. 2.9 sind Teilangebote nicht 
zugelassen. Die Tatsache, dass die verschiedenen genannten Leistun-
gen gemeinsam in einem offenen Verfahren öffentlich ausgeschrie-
ben worden sind, lässt die Schlussfolgerung der Beschwerdeführerin, 
es sei die Vergabe der Elektroanlagen als Gesamtpaket und nicht die 
Vergabe einzelner BKP ausgeschrieben worden, durchaus nachvoll-
ziehbar erscheinen, zumal eine Aufteilung in Lose sowie die Zu-
lässigkeit von Teilangeboten ausdrücklich verneint wurde. Dasselbe 
gilt für die Ausschreibungsunterlagen. So war gemäss Titelblatt der 
Ausschreibungsunterlagen ein "Angebot für BKP 23" einzugeben. 
Die Vergabekriterien beziehen sich auf BKP 23 ("Vergabekriterien, 
Gewichtung BKP 23 Elektroanlagen"). Auch das Leistungsverzeich-
nis lässt darauf schliessen, dass ein Gesamtangebot verlangt ist ([…] 
"BKP Zusammenfassung"). Einen ausdrücklichen Hinweis, dass 
auch nur Teilleistungen bzw. einzelne BKP angeboten werden kön-
nen, enthalten die Ausschreibungsunterlagen nicht. Nach Angabe der 
Beschwerdeführerin hat sich ein solcher Hinweis einzig auf dem 
Lieferschein befunden. Auch das Offertöffnungsprotokoll-Formular 
lautet in der Überschrift auf "BKP Elektroinstallationen 23". Hätte 
die Vergabestelle tatsächlich beabsichtigt, die Leistungen einzeln zu 
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vergeben, hätte sie korrekterweise für jede Arbeitsgattung ein 
gesondertes Offertöffnungsprotokoll vorsehen müssen. 

2.5. 
Aufgrund der eindeutigen Angaben in der öffentlichen Publika-

tion und in den Ausschreibungsunterlagen muss mit der Beschwerde-
führerin davon ausgegangen werden, dass die Vergabestelle vorlie-
gend klarerweise einen Gesamtauftrag für BKP 23 Elektroanlagen 
ausgeschrieben und in der öffentlichen Publikation sowohl die Auf-
teilung in Lose als auch die Zulässigkeit von Teilangeboten aus-
drücklich verneint hat. Die gegenteiligen Ausführungen der Verga-
bestelle in der Beschwerdeantwort vermögen in keiner Weise zu 
überzeugen. Die Auflistung der einzelnen Arbeitsgattungen (BKP) 
beim Gemeinschaftsvokabular stellt keine Losbildung dar. Auch der 
Interpretation, dass mit der Verneinung der Losbildung lediglich der 
Ausschluss eines zusätzlichen Zerstückelns der einzelnen Arbeitsgat-
tungen in Lose beabsichtigt gewesen sei, kann nicht gefolgt werden. 
Die getrennte Vergabe von BKP 231 und der restlichen BKP 23 Elek-
troanlagen erweist sich damit als ausschreibungswidrig und, da kein 
Einverständnis der betroffenen Anbieter zur nachträglichen Auftei-
lung vorliegt, im Hinblick auf § 19 Abs. 1 SubmD als unzulässig. 
Richtigerweise hätten die lediglich für einzelne BKP eingereichten 
Angebote als nicht ausschreibungskonforme und in der öffentlichen 
Ausschreibung ausdrücklich untersagte Teilangebote vom Vergabe-
verfahren ausgeschlossen werden müssen (vgl. auch AGVE 2000, 
S. 295 ff.). Dies gilt insbesondere auch für das Angebot der D. AG, 
welche für BKP 231 den Zuschlag erhalten hat. In Bezug auf BKP 
233 Leuchten und Lampen macht die Vergabestelle geltend, aufgrund 
von zu vielen offenen Fragen habe diese Vergabe zurückgestellt wer-
den müssen. Die Ursachen, weshalb es zu offenen Fragen gekommen 
ist, sind nicht bekannt. Ob sich für BKP 233 allenfalls ein Teilab-
bruch des Verfahrens hätte rechtfertigen lassen, oder ob die Vergabe-
stelle mit der (Gesamt-)Vergabe von BKP 23 bis zur Klärung/Berei-
nigung dieser Fragen hätte zuwarten müssen, kann vorliegend aber 
offen bleiben. 

(…) 
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26 Öffentlicher Auftrag; Contracting Holzschnitzelheizung mit Wärmever-
bund 
- Frage einer Ausschreibung nach Art. 2 Abs. 7 BGBM offen gelassen 

(Erw. 3.) 
- Verhältnis zwischen Konzessionserteilung und den Vorschriften des 

öffentlichen Beschaffungswesens (Erw. 4.1. und 4.2.) 
- Das streitige Contracting Holzschnitzelheizung mit Wärmerverbund 

untersteht den Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens: Es 
erfüllt alle Merkmale eines öffentlichen Auftrags (Erw. 4.3.-4.6.); 
Vergleichbarkeit des konkreten Contractings mit Infrastruktur-Pu-
blic-Private-Partnerships (PPP) (Erw. 4.7.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 25. Juni 2012 in Sachen A. 
gegen Einwohnergemeinde B. (WBE.2011.246). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Dem vorliegenden Verfahren liegt folgender Sachverhalt zu-

grunde: 
Die Gemeinde B. möchte den bestehenden Nahwärmeverbund, 

der mit einer Hackschnitzelfeuerung betrieben wird, vergrössern. 
Geplant ist die Erstellung eines Fernwärmeverbundes, der ein Vielfa-
ches der bisher versorgten Liegenschaften mit Komfortwärme ver-
sorgt. Die Wärme wird in einer neu zu erstellenden Heizzentrale mit 
einer Leistung von rund 4 MW erzeugt. Die Wärme wird primär mit 
Holzhackschnitzeln erzeugt, die Erzeugung der Spitzenlast erfolgt 
mit Heizöl. Von der bestehenden Infrastruktur des heutigen Nahwär-
meverbundes sollen nur noch das Netz und die Unterstationen ver-
wendet werden. Der alte Kessel und der Silo werden stillgelegt. Die 
neu zu erstellende Infrastruktur wie der Neubau der Heizzentrale mit 
Silo, das Fernwärmenetz mit den Tiefbauarbeiten und alle erforder-
lichen Übergabestationen werden vom Contractor finanziert und 
gebaut. Für den Betrieb, den Unterhalt und die Wartung sämtlicher 
Anlagen ist der Contractor verantwortlich. Der Contractor stellt den 
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Kunden die erforderliche Anschlussleistung zur Verfügung und 
liefert die benötigte Wärmeenergie.  

In der Folge schrieb die Einwohnergemeinde B. im Amtsblatt 
des Kantons Aargau vom (…) die Submission Contracting Holz-
schnitzelheizung mit Wärmeverbund (Wärmelieferung an die Ein-
wohnergemeinde B. aus einer Holzheizzentrale mit Wärmeverbund) 
öffentlich aus. Innert Eingabefrist reichten sechs Anbieter Angebote 
ein. Im März 2011 wurden die Anbieter informiert, dass der vorge-
sehene Standort für die Heizzentrale vom Kanton voraussichtlich 
nicht bewilligt werde. Die Anbieter wurden deshalb aufgefordert, ein 
neues Angebot für das geänderte Projekt als Ergänzungsvariante 
einzureichen. Nach Eingang und Beurteilung der Offerten für die 
Ergänzungsvariante erteilte der Gemeinderat B. mit Beschluss vom 
27. Juni 2011 den Zuschlag zur Erstellung des Wärmeverbundes B. 
an die C. AG, D.. Mit Schreiben vom 29. Juni 2011 wurde der 
Beschwerdeführerin die anderweitige Auftragsvergabe mitgeteilt. 

2. 
Mit der Beschwerdeantwort stellt sich die Beschwerdegegnerin 

auf den Standpunkt, es gehe gar nicht um eine Beschaffung der Ge-
meinde, sondern um die Erteilung einer Konzession. Das Submissi-
onsdekret gelange daher gar nicht zur Anwendung. Dies müsse dazu 
führen, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werden könne. 

Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Ausführungen. Wäh-
rend des gesamten Vergabeverfahrens sei nie von einer Konzessi-
onserteilung die Rede gewesen und auch die Gemeinde sei immer 
von einer Submission und einer Beschaffung ausgegangen. Bei den 
von der Gemeinde Zurzach beschafften Leistungen handle es sich 
um Bauleistungen (Bau der Heizzentrale), Lieferungen (Wärme) und 
Dienstleistungen (Contracting-Dienstleistungen), die dem Submissi-
onsdekret unterstünden. Die angefochtene Verfügung stelle klar eine 
Zuschlagsverfügung im Sinne des Submissionsdekrets dar. Der Be-
schaffungsgegenstand erfülle alle Anforderungen eines öffentlichen 
Auftrags. Die Leistungen zwischen Gemeinde und Zuschlagsemp-
fänger stünden im Austauschverhältnis (Synallagma), die Leistungen 
des Zuschlagsempfängers erfolgten entgeltlich und die Gemeinde sei 
Nachfragerin sowie Abnehmerin der Leistungen. Die Vergabe unter-
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stehe deshalb dem öffentlichen Beschaffungsrecht und sei auch im 
offenen Verfahren nach Submissionsdekret erfolgt. 

3. 
3.1. 
Die Konzession ist die Verleihung des Rechts zur Ausübung ei-

ner monopolisierten Tätigkeit oder zur Sondernutzung einer öffent-
lichen Sache (Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich / St. Gallen 2010, 
Rz. 2591). Unterschieden werden die Monopolkonzession, welche 
die Berechtigung zur Ausübung einer monopolisierten wirtschaftli-
chen Tätigkeit verleiht (Häfelin / Müller / Uhlmann, a. a. O., 
Rz. 2604) und die Sondernutzungskonzession, welche die Berechti-
gung zur Sondernutzung einer öffentlichen Sache im Gemeinge-
brauch verleiht (Häfelin / Müller / Uhlmann, a. a. O., Rz. 2607). 
Gemäss Art. 2 Abs. 7 BGBM hat die Übertragung der Nutzung kan-
tonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem Weg der 
Ausschreibung zu erfolgen und darf Personen mit Niederlassung 
oder Sitz in der Schweiz nicht diskriminieren. 

3.2. 
Sowohl der Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 7 BGBM als 

auch das Verhältnis zwischen der Konzessionserteilung und den Vor-
schriften des öffentlichen Beschaffungswesens sind in der Praxis 
umstritten. Nach einem Gutachten der Wettbewerbskommission 
WEKO vom 22. Februar 2010 müssen Gemeinwesen Konzessionen 
zugunsten Privater für die Erstellung, den Betrieb und Unterhalt 
elektrischer Verteileranlagen gestützt auf Art. 2 Abs. 7 BGBM aus-
schreiben. Mit solchen Sondernutzungskonzessionen verleihe das 
Gemeinwesen den Privaten das Recht, öffentlichen Grund und Bo-
den exklusiv zu nutzen. Sondernutzungskonzessionen beruhten auf 
einem faktischen Monopol. Damit gemeint sei die Möglichkeit des 
Gemeinwesens, aufgrund seiner Hoheit über öffentliche Sachen 
Private von gewissen Tätigkeiten auszuschliessen. In grundsätzlicher 
Weise hält die WEKO fest, dass die Ausschreibungspflicht nach 
Art. 2 Abs. 7 BGBM nicht nur für die Übertragung der Nutzung 
rechtlicher, d. h. gesetzlich verankerter Monopole, sondern auch für 
Nutzungsübertragung faktischer Monopole auf Private gelte. Dies 
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bedeute, dass auch die Erteilung oder Erneuerung von Konzessionen 
zugunsten Privater für den öffentlichen Plakataushang oder die 
Nutzung der Wasserkraft der Ausschreibungspflicht unterlägen (vgl. 
Medienmitteilung der WEKO vom 16. April 2010).  

Zum gegenteiligen Ergebnis kommt ein vom Verband Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) bei Hans Rudolf Trüeb 
(unter Mitarbeit von Daniel Zimmerli) in Auftrag gegebenes Rechts-
gutachten vom 15. Juli 2010 betreffend Ausschreibungspflicht der 
Sondernutzungskonzession für elektrische Verteilnetze. Nach diesen 
Autoren schliesst das Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 
23. März 2007 (Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7) aus, 
dass eine kantonale oder kommunale Sondernutzungskonzession 
gemäss Art. 2 Abs. 7 BGBM öffentlich ausgeschrieben werden 
könnte bzw. dürfte. Die Sondernutzungskonzession dürfe und könne 
nur dem nach Art. 5 StromVG bestimmten Netzbetreiber erteilt wer-
den. Das StromVG gehe Art. 2 Abs. 7 BGBM im Bereich des Netz-
betriebs als lex specialis vor und schliesse Wettbewerb bei der Er-
teilung von Sondernutzungskonzessionen an Netzbetreiber aus. Hätte 
der Gesetzgeber eine Ausschreibungspflicht gewünscht, hätte er sie 
spezialgesetzlich im StromVG geregelt. Es liege daher seitens des 
StromVG ein qualifiziertes Schweigen vor. Eine Einführung des 
Wettbewerbs auf der Stufe der nachgelagerten Sondernutzung würde 
bedeuten, das Pferd beim Schwanz aufzuzäumen (vgl. Gutachten, 
Rz. 11). 

Die Einwohnergemeinde B. beheizt nach eigener Darstellung 
einzelne Gemeindeliegenschaften mit einer zentralen Befeuerungs-
anlage (Holzschnitzel). Diese Anlage könne mit dem Fernwärme-
projekt, wie es geplant sei, in keiner Weise gleichgesetzt werden. Die 
bisherige Anlage sei eine gemeindeeigene Anlage, mit der aus-
schliesslich einzelne Gebäude beheizt würden, die im Eigentum der 
Einwohnergemeine B. ständen. Der Gemeinderat habe nunmehr den 
Anstoss dazu gegeben, eine Fernwärmeanlage zu realisieren, die der 
Allgemeinheit diene. Es gehöre mit Sicherheit nicht zu den öf-
fentlichen Aufgaben einer aargauischen Einwohnergemeinde, ein 
derartiges Fernwärmeprojekt zu realisieren. Die Beschwerdeführerin 
könne sich denn auch keinesfalls auf irgendeine Bestimmung in der 
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aargauischen Gesetzgebung berufen, die die Einwohnergemeinde 
verpflichten oder auch nur berechtigen würde, eine Fernwärmeanlage 
zu erstellen und zu betreiben. Hingegen sei es einem Gemeinderat 
unbenommen, die Initiative zu ergreifen und zur Realisierung eines 
derartigen Projekts Anstoss zu geben. 

Das StromVG gilt für Elektrizitätswerke, die mit 50 Hz Wech-
selstrom betrieben werden (Art. 2 Abs. 1 StromVG). Die geplante 
Heizanlage mit Fernwärmeverbund fällt somit nicht in den Anwen-
dungsbereich des StromVG. Die Gemeinde B. beansprucht indessen 
ein faktisches Monopol der Energieversorgung. Dritten sei die Be-
nützung öffentlicher Strassen und Plätze für die Überspannung und 
Unterquerung mit elektrischen Leitungsdrähten zur Errichtung eines 
Verteilnetzes vorenthalten. Die Übertragung derartiger Nutzungs-
rechte bedürfe einer Sondernutzungskonzession. Dies müsse in ana-
loger Weise auch für das streitige Vorhaben eines Wärmeverbund-
Werkes gelten. 

Diese Argumentation überzeugt nicht. Im Vordergrund steht 
nicht allein die Sondernutzung öffentlichen Grund und Bodens. 
Kernpunkt bilden vielmehr Bau, Betrieb und Unterhalt einer neuen 
Heizanlage sowie eines Wärmeverbundnetzes. Die elektrische 
Grundversorgung ist anderweitig sichergestellt, der Fernwärmever-
bund stellt ein zusätzliches und neues Projekt dar. Die Frage, ob und 
wie die Konzessionserteilung nach Art. 2 Abs. 7 BGBM öffentlich 
auszuschreiben ist, kann letztlich jedoch – aufgrund der nachfolgen-
den Erwägungen – offen bleiben. 

4. 
4.1. 
Das Bundesgericht hat sich in BGE 135 II 49 ff. (= Pra 98/2009, 

Nr. 75, S. 502 ff.) grundsätzlich zum Verhältnis zwischen der Kon-
zessionserteilung und den Vorschriften des öffentlichen Beschaf-
fungswesens geäussert. Gemäss den Erwägungen des Bundesgerichts 
blieben zahlreiche Fragen betreffend den Zusammenhang zwischen 
den Begriffen der öffentlichen Beschaffungen und der Konzessionen 
umstritten. Die Entwicklung der Praxis ihrerseits lasse oft immer 
weniger Raum für das, was klassische öffentliche Beschaffungen 
oder Konzessionen zu nennen sei, zugunsten komplexer rechtlicher 
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und wirtschaftlicher Verhältnisse, in denen eine Vielzahl von 
Möglichkeiten denkbar seien. Die im Einzelfall zu wählende Lösung 
könne folglich nicht beanspruchen, die Gesamtheit dieser Fragen zu 
lösen. Aus den Kritiken der Lehre und der Entwicklung der Praxis 
ergebe sich jedoch, dass BGE 125 I 209 = Pra 89/2000, Nr. 149, 
präzisiert werden müsse, um zu vermeiden, dass Güter und Dienst-
leistungen, die ihrer Natur nach normalerweise von den Gemeinwe-
sen nur unter Beachtung der Bestimmungen über die öffentliche Be-
schaffungen erworben werden dürften, aufgrund der strengen An-
wendung einer Vorschrift, wonach die Konzession im Vordergrund 
stehe, den dem öffentlichen Beschaffungsrecht eigenen prozessualen 
Garantien entzogen würden. Mit anderen Worten dürfe ein schwei-
zerisches Gemeinwesen nicht über die Erteilung einer Konzession 
das Vergaberecht umgehen. Es sei anzunehmen, dass dies vor allem 
der Fall sei, wenn das Gemeinwesen die Erteilung einer Konzession 
von Gegenleistungen von einer gewissen Wichtigkeit abhängig 
mache, die eindeutig zum Begriff der öffentlichen Beschaffung 
gehörten und von der Konzession trennbar seien. In einem solchen 
Fall sei es gerechtfertigt, den Erwerb solcher Leistungen den pro-
zessualen Garantien des Vergaberechts zu unterstellen (vgl. BGE 135 
II 56 = Pra 98/2009, Nr. 75, S. 514).  

Im konkreten Fall hatte das Bundesgericht bei einer Konzession 
für den Plakataushang auf öffentlichem Grund als Nebenleistung 
zulasten des Konzessionärs die Zurverfügungstellung von Fahrrädern 
zur Selbstausleihe zu beurteilen. Das Bundesgericht kam zum 
Schluss, das streitige Zurverfügungstellen von Fahrrädern zur Selbst-
ausleihe unterstehe den Vorschriften des öffentlichen Beschaffungs-
wesens: Für das Gemeinwesen sei es ein Mittel zur Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe, es könne von der Konzession losgelöst wer-
den, es habe einen Preis, welcher der Verringerung des vom Sub-
mittenten für die Monopolgebühr offerierten Betrags entspreche, und 
es könne, in Anbetracht seiner Eigenart und Bedeutung, nicht mit 
einer schlichten Nebenleistung einer Konzession verglichen werden 
(vgl. BGE 135 II 57 ff. = Pra 98/2009, Nr. 75, S. 515 ff.). 
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4.2. 
Gestützt auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung ist im 

Folgenden zu prüfen, ob die Einwohnergemeinde B. die Anwendun-
gen der Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens mittels 
Erteilung einer Konzession umgehen will; dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn Nebenleistungen von einer gewissen Bedeutung, 
welche sich von der Konzession loslösen lassen und klarerweise den 
Begriff der öffentlichen Beschaffung unterliegen, ohne Durchfüh-
rung eines Vergabeverfahrens dem Konzessionär abverlangt werden. 

4.3. 
4.3.1. 
Die Gemeinde B. schrieb im Amtsblatt des Kantons Aargau 

vom (…) die Submission Contracting Holzschnitzelheizung mit 
Wärmeverbund öffentlich aus. Als Vergabestelle wurde die Ein-
wohnergemeinde B. bezeichnet. Gegenstand und Umfang des Auf-
trags wurden umschrieben mit "Wärmelieferung an die Einwohner-
gemeinde B. aus einer Holzheizzentrale mit Wärmeverbund". Die 
Auftragsart wurde umschrieben mit Lieferauftrag. Als Verfahrensart 
war ein offenes Verfahren vorgesehen. Veröffentlicht wurden eben-
falls folgende Zuschlagskriterien mit Gewichtung: Wirtschaftlichkeit 
(AKB, Jahresgrundbetrag und Energiepreis) 65 %, Referenzprojekte 
Contractor 15 %, Organisation Service/Interventionszeit/Notfallsze-
nario 10 %, Unternehmensbewertung 5 % sowie technisches Anla-
genkonzept/Innovation 5 %. Der Liefer- und Leistungsumfang des 
Contractors wird in Ziff. 3.2 der Ausschreibungsbedingungen wie 
folgt umschrieben: 
- Planung, Erstellung und Finanzierung der gesamten Wärmeer-

zeugung inklusive Fernwärmenetz. Dies beinhaltet sämtliche 
Arbeiten zur Erstellung der Anlagen (Heizzentrale + Wärme-
verbund) gemäss Beschreibung des Vorprojekts und allfällig 
weitere Arbeiten soweit für die Erstellung oder den Betrieb der 
Anlage erforderlich. Vom Liefer- und Leistungsumfang des 
Contractors ausgenommen sind lediglich Arbeiten, die in der 
Contracting-Ausschreibung oder im Vorprojekt explizit be-
zeichnet sind. 
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- Betrieb, Wartung, Bedienung, Instandhaltung der kompletten 
vom Contractor investierten oder übernommenen Wärmeerzeu-
gungsanlage, der Wärmeleitungen bis und mit der Wärmeüber-
gabestation.  

- Einkauf der Energieträger und Betriebsmittel und Verkauf der 
Wärmeenergie.  

- Erfassung der Wärmelieferungen je Wärmekunde mittels Mes-
sungen (Wärmezähler), Verrechnung mit den Wärmekunden.  

- Kundenakquisition, Vertragserstellung, -bereinigung und -unter-
zeichnung mit allen Wärmekunden (Wärmeliefervertrag, 
Dienstbarkeitsvertrag).  

- Erstellen der erforderlichen Dokumente und Unterlagen (Bau-
gesuch, etc.); Einholen der erforderlichen Bewilligungen.  

- Auswertung der Effizienz der erstellten Anlage (Betriebsopti-
mierung).  

- Abschliessen aller erforderlichen Versicherungen zur Realisie-
rung des Bauvorhabens Wärmelieferungsvertrag.  
4.3.2. 
Die Beschwerdeführerin weist zutreffend darauf hin, dass es 

sich bei diesen Contracting-Leistungen einerseits um Bauleistungen, 
andererseits aber auch um Lieferungen und Dienstleistungen handelt. 
Zu den Bauleistungen zählt der Bau der Heizzentrale mit Silo, des 
Fernwärmenetzes und der Übergabestationen. Unter den Begriff 
Lieferungen fällt die Lieferung von Wärme an private und öffentli-
che Kunden im betreffenden Gebiet. Zu den Dienstleistungen zählen 
Planung, Engineering und Finanzierung des gesamten Projekts, 
Betrieb, Wartung, Bedienung und Instandhaltung der gesamten Anla-
ge, Akquisition, Betreuung und Abrechnung gegenüber den Wärme-
kunden. Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge bil-
den nachgerade die klassischen Auftragsarten des öffentlichen Be-
schaffungswesens (vgl. § 6 SubmD; Art. 6 IVöB). 

4.4. 
Dass diese Angebote keinen "Preis" haben sollen, weshalb 

keine bereinigten Schlusssummen zu beurteilen seien und diese 
zwangsläufig bei den Unterlagen fehlten, ist nicht nachvollziehbar. 
Der Preis spielt in mehrfacher Hinsicht eine Rolle. Die Contracting-
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Ausschreibung enthält in Ziff. 3.7 Vorgaben zur Preisgestaltung. 
Diese Vorgaben umfassen den Anschlusskostenbeitrag (Gemeindeob-
jekte: kein Anschlusskostenbeitrag), den Jahresgrundbetrag 1 zur De-
ckung der Kapitalkosten, den Jahresgrundbetrag 2 zur Deckung der 
fixen Jahresbetriebskosten (Wartung, Betrieb) sowie den Ener-
giepreis für die gelieferte Energie je Kilowattstunde zur Deckung der 
variablen Betriebskosten. Zu diesen Preisbestimmungen passt, dass 
Hauptzuschlagskriterium mit einer Gewichtung von 65 % gemäss 
Ausschreibung die Wirtschaftlichkeit bildet. 

Zu berücksichtigen sind überdies die Investitionskosten des 
Contractors, welche im "Vorprojekt" ursprünglich auf 
Fr. 9'250'000.00 geschätzt wurden und von der Beschwerdeführerin 
beispielsweise mit Fr. 7'181'200.00 (Ergänzungsvariante; bzw. 
Fr. 7'962'930.00 Grundvariante) veranschlagt werden (vgl. Offerten 
der Beschwerdeführerin). Dieser Betrag umfasst im Wesentlichen die 
Erstellung der Heizanlage, der Fernwärmeleitungen und der Haus-
stationen sowie der Planung des Bauprojekts bis und mit Inbetrieb-
nahme. Der Gemeinde steht das Recht zu, die Anlage zu jedem Zeit-
punkt (zurück) zu kaufen. In den Ausschreibungsunterlagen hatten 
die Offerenten entsprechend ihren Investitionskosten den Sachzeit-
wert bzw. Rückkaufswert anzugeben. Bei sofortigem Rückkauf wäre 
bei der Beschwerdeführerin ein Sachzeitwert von Fr. 7'181'200.00 
(bzw. Fr. 7'962'930.00 Grundvariante) zu entrichten, nach 25 Jahren 
noch Fr. 1'903'018.00 (bzw. Fr. 2'221'657.40 Grundvariante) und 
nach 30 Jahren noch Fr. 1.00. Die Gemeinde könnte theoretisch so-
bald der Contractor die Heizanlage samt Wärmeverbund erstellt hat, 
diese zum Preis der Investitionskosten (bei der Beschwerdeführerin 
Fr. 7'181'200.00 [Ergänzungsvariante]; bzw. Fr. 7'962'930.00 [Grund-
variante]) (zurück) kaufen. Dies verdeutlicht, dass die Gemeinde B. 
damit insgesamt Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge vergeben 
hat bzw. einkauft, die angesichts des Investitionsvolumens fraglos 
dem Submissionsdekret unterstehen. 

4.5. 
Klar ist auch, dass die Einwohnergemeinde B. die vom Con-

tractor offerierten Leistungen nachfragt. Die Contracting-Ausschrei-
bung bezweckt u. a. den Bezug der für die Gemeindeliegenschaften 



2012 Submissionen 185 

benötigten Wärme. Das ganze Projekt basiert darauf, dass in den 
Vergabeunterlagen konkret bezeichnete Objekte mit 100 % Wahr-
scheinlichkeit an den Wärmeverbund angeschlossen werden und die 
Wärme vom Verbund beziehen. Zu den Objekten mit 100 % An-
schlusswahrscheinlichkeit gehören u. a. sämtliche Gemeindeliegen-
schaften, die bereits am bestehenden Wärmeverbund angeschlossen 
sind sowie weitere zusätzliche Gemeindeliegenschaften. Der Plan 
"Übersicht Anschlussobjekte und Fernwärmeleitungen" und die 
Objektliste zeigen dies klar auf. Die Gemeinde bestätigte im Einla-
dungsschreiben zur Ausschreibung vom (…) ausserdem: "Die Ge-
meinde leitet das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren für einen 
Contractor. Gleichzeitig ist die Gemeinde Kunde für einen grösseren 
Anteil der Wärme, weshalb das Projekt im kantonalen Amtsblatt vom 
(…) öffentlich ausgeschrieben wird". Ebenso wurden im Rahmen der 
Angebotsbewertung beim Vergleich der Wärmegestehungsvollkosten 
die Kosten für die durch die Gemeinde bezogene Wärme explizit 
aufgeführt. Wie die Einwohnergemeinde B. vor diesem Hintergrund 
die Auffassung vertreten kann, von einem Wärmebezug durch die 
Gemeinde (für die Gemeindeliegenschaften) sei in der Ausschrei-
bung nicht die Rede gewesen, ist nicht nachvollziehbar. Es mag zwar 
zutreffen, dass letztlich individuelle Wärmelieferungsverträge abzu-
schliessen sein werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die 
Contracting-Ausschreibung u. a. wesentlich den Bezug der für die 
Gemeindeliegenschaften benötigten Wärme bezweckt. Zu berück-
sichtigen ist im Weiteren, dass (gemäss Contracting-Ausschreibung) 
die Verantwortlichen der Gemeinde B. bei den Wärmelieferverträgen 
die Verhandlungen mit den potenziellen Wärmekunden begleiten. 
Allfällige Abweichungen von den Wärmelieferverträgen seien mit 
der Gemeinde B. zu besprechen und nur nach deren Genehmigung 
und Einverständnis gültig. Wenn die Einwohnergemeinde mit dem 
Wärmeverbund nichts zu tun hat, wie sie sinngemäss argumentiert, 
würde sie sich kaum in die Preisverhandlungen einbringen. 

4.6. 
Vor Augen zu halten ist im Übrigen, dass die Regelung über das 

öffentliche Beschaffungswesen den wesentlichen Zweck verfolgt, die 
Transparenz der Vergabeverfahren zu verbessern, um einen echten 
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Wettbewerb unter den Anbietern zu gewährleisten und folglich eine 
sparsame Verwendung der öffentlichen Mittel zu ermöglichen. Das 
Ziel besteht mithin darin, dass der Staat bzw. das Gemeinwesen sich 
die benötigten Güter und Dienstleistungen auf dem freien Markt zu 
den bestmöglichen Bedingungen verschaffen kann, d. h. die öffent-
lichen Gelder rationell ausgegeben werden. Es liegt also eine öf-
fentliche Beschaffung vor, wenn der Staat sich gegen einen Preis, zu 
dessen Zahlung er sich verpflichtet, bei einer privaten Unternehmung 
ein Gut oder eine Dienstleistung besorgt (vgl. BGE 125 I 214 = 
Pra 89/2000, Nr. 149, S. 885). 

Diese Voraussetzungen einer öffentlichen Beschaffung sind 
vorliegend erfüllt. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwä-
gungen enthält das zu beurteilende Contracting Wärmeverbund B. 
alle Merkmale eines öffentlichen Auftrags. In Anbetracht seiner 
Natur und seiner Bedeutung lässt sich dieser öffentliche Auftrag 
nicht als blosse Nebenleistung zur Konzession betrachten. Folglich 
besteht kein Grund, den Bau, Betrieb und Unterhalt der streitigen 
Heizzentrale mit Wärmeverbund den prozessualen Garantien des 
Vergaberechts zu entziehen.  

4.7. 
Das vorliegende Contracting Wärmeverbund ist überdies ver-

gleichbar mit sogenannten Infrastruktur-Public-Private-Partnerships 
(PPP). Darunter wird häufig ein auf lange Dauer angelegtes Geschäft 
zwischen dem Gemeinwesen und einer Privatunternehmung über die 
Errichtung und den Betrieb und den Unterhalt einer bestimmten 
baulichen Infrastruktur verstanden (vgl. Martin Beyeler, PPP auf dem 
Tischmacherhof: Grundsatzfragen und Vergaberecht, in: Jusletter 
7. Januar 2008, S. 8). Derartige Infrastruktur PPP sind öffentliche 
Aufträge im Sinne des öffentlichen Vergaberechts, und ihre Vergabe 
hat nach dessen Regeln zu erfolgen (vgl. Beyeler, a. a. O., S. 9 mit 
Hinweisen).  

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von Build-Ope-
rate-Transfer gesprochen. Ist das Geschäft so konstruiert, 
- dass der Private Eigentümer der fraglichen Baute wird (weil 

ihm das Grundstück gehört oder er gestützt auf ein Baurecht 
baut), 
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- dass das Gemeinwesen ihm für die Gebrauchsüberlassung einen 
Mietzins bezahlt, 

- dass namentlich die gesamten Baukosten über diesen Zins ver-
gütet werden, 

- dass das Vertragsverhältnis zur Absicherung dieser Baukosten-
vergütung über eine fixe Dauer eingegangen wird bzw. bei 
vorzeitiger Auflösung entsprechende Kompensationszahlungen 
vorsieht und 

- dass möglicherweise die Baute am Vertragsende der Auftragge-
berin anheimfällt ("Build-Operate-Transfer"), 
so liegt bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein gewöhnli-

cher Bauauftrag vor, dessen Vergabe dem öffentlichen Vergaberecht 
unterstellt ist (vgl. Beyeler, a.a.O., S. 9 mit Hinweisen). 

Der vorliegende Fall entspricht im Wesentlichen diesem Ge-
schäftskonstrukt. Der Contractor erstellt eine neue Heizzentrale, 
welche während der Vertragszeit in seinem Eigentum verbleibt. Der 
Vertrag gilt für die Dauer von 30 Jahren. Nach Ablauf der Vertrags-
dauer gehen die Anlagen der Wärmeerzeugung für Fr. 1.00 in das 
Eigentum der Gemeinde über. Die Gemeinde behält sich ein jeder-
zeitiges Rückkaufs- bzw. Vorkaufsrecht vor, wonach sie unter Be-
zahlung der von der Nutzungsdauer abhängigen Sachzeitwerte die 
Contracting-Anlage zurück kaufen kann. Das Entgelt des Contractors 
– und damit auch die Finanzierung der Baukosten – besteht im 
Energiepreis sowie dem Jahresgrundbetrag 1 und 2, welche auch die 
Gemeinde für ihre Liegenschaften zu bezahlen hat. Lediglich beim 
eventuellen Anschlusskostenbeitrag werden die Gemeindeobjekte 
ausgenommen. 

4.8. 
Angesichts dieses Ergebnisses braucht das widersprüchliche 

Verhalten der Einwohnergemeinde B. nicht vertieft überprüft zu 
werden. Es erstaunt immerhin, dass die Gemeinde B. im Amtsblatt 
vom (…) die Submission Contracting Holzschnitzelheizung mit 
Wärmeverbund im offenen Verfahren öffentlich ausgeschrieben hat. 
Bis zur Erstattung der Beschwerdeantwort war ausweislich der Akten 
von einer Konzessionserteilung nie die Rede. Der Ausschreibung im 
Amtsblatt wurde auch die ordentliche Rechtsmittelbelehrung der 
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Beschwerde an das Verwaltungsgericht, wie sie in Submissions-
streitigkeiten üblich ist, beigefügt. Die Gemeinde B. ging ursprüng-
lich somit ebenfalls davon aus, dass es sich beim ausgeschriebenen 
Contracting um einen dem Submissionsdekret unterstehenden öffent-
lichen Auftrag handelt. 

Angemerkt sei ausserdem, dass Contracting-Ausschreibungen 
regelmässig nach den Regeln des öffentlichen Submissionsrechts 
vergeben werden, wie die aktenkundigen Ausschreibungen der Ge-
meinden Rekingen, Erlinsbach, Küttigen, Reinach sowie weiterer 
Gemeinden aus anderen Kantonen zeigen. Die E. AG, welche die 
Einwohnergemeinde B. im vorliegenden Vergabeverfahren unter-
stützt hat, wies im Zusammenhang mit dem Holzschnitzelwärme-
verbund F. ebenso darauf hin, dass die Ausschreibung nach der Sub-
missionsverordnung erfolge. 

5. 
Zusammenfassend untersteht die Vergabe Contracting Holz-

schnitzelheizung mit Wärmeverbund der Gemeinde B. dem Sub-
missionsrecht, und es sind die Bestimmungen des Submissionsde-
krets zu beachten. 
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V. Straf- und Massnahmenvollzug 

 

27 Straf- und Massnahmenvollzug 
- Fluchtgefahr im Sinn von Art. 84 Abs. 6 StGB darf nicht bereits dann 

angenommen werden, wenn die Möglichkeit der Flucht in abstrakter 
Weise besteht (Erw. 5.2.). 

- Ein genereller Ausschluss jeglicher Urlaube oder anderer Vollzugs-
öffnungen bei mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe Verurteilten 
widerspricht Art. 84 Abs. 6 StGB und ist mit dem Vollzugsziel der 
Sozialisierung gemäss Art. 75 Abs. 1 StGB nicht vereinbar 
(Erw. 5.3.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 30. Mai 2012 in Sachen X. 
(WBE.2012.117). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
(…) 
Zusammengefasst hat der Regierungsrat im angefochtenen Ent-

scheid  erwogen, dem Beschwerdeführer sei die Gewährung von 
(begleiteten) Ausgängen aus humanitären Gründen zu Recht verwei-
gert worden, weil keine wirksamen begleitenden Massnahmen vor-
handen seien, die den Schutz der öffentlichen Sicherheit ausreichend 
sicherstellten und gleichzeitig dem Zweck der humanitären Aus-
gänge gerecht würden. Vollzugslockerungen kämen folglich nicht in 
Frage. Eine Flucht lasse sich trotz Begleitung durch zwei Personen 
des Strafvollzugspersonals nicht ausschliessen, hätten doch ver-
gangene Vorfälle gezeigt, dass eine Flucht trotz Begleitung realisier-
bar sei. Die Begleitung durch unbewaffnetes Personal erscheine 
vorliegend ungeeignet, um die Gemein- und Fluchtgefahr einzudäm-



190 Verwaltungsgericht 2012 

men. Dieses sei nicht in der Lage, eine Flucht zu verhindern. Auch 
eine elektronische Fussfessel sei dazu kein taugliches Mittel, zumal 
der Installationsaufwand in keinem Verhältnis stehe zu einem fünf-
stündigen Ausgang und die elektronische Fussfessel im Kanton 
Aargau im Übrigen ohnehin nicht als Instrument im Strafvollzug 
eingesetzt werde. Auf der anderen Seite würde ein allzu einengendes 
Sicherheitsdispositiv (schwer bewaffnete Begleitung, Fesselung) 
Sinn und Zweck der humanitären Ausgänge entgegenstehen. 

3.2.-3.4. (…) 
4. (…) 
5. 
5.1. (…) 
5.2. 
Fluchtgefahr im Sinn von Art. 84 Abs. 6 StGB darf nicht bereits 

dann angenommen werden, wenn die Möglichkeit der Flucht in 
abstrakter Weise besteht. Hingegen genügt es, wenn aufgrund der 
konkreten Umstände eine Flucht als wahrscheinlich erscheint. Dabei 
müssen die konkreten Umstände des Falles, insbesondere die gesam-
ten Lebensverhältnisse der betroffenen Person, in Betracht gezogen 
werden (Urteil des Bundesgerichts vom 13. Januar 2010 
[1B_378/2009], Erw. 4.1). So ist von einer Fluchtgefahr auszugehen, 
wenn erkennbare Risiken vorliegen. Nicht erforderlich ist, dass 
geradezu bewiesen werden muss, der Gefangene werde fliehen, da 
künftiges Verhalten ohnehin nicht bewiesen werden kann, sondern 
anhand der bekannten Umstände abzuschätzen ist. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf ein Urlaubs-
gesuch nur dann wegen Fluchtgefahr abgelehnt werden, wenn dies 
verhältnismässig ist und dem Vollzugszweck der Wiedereingliede-
rung des Eingewiesenen ausreichend Rechnung getragen wird. Je 
näher das Strafende rückt, desto gewichtiger wird das öffentliche 
Interesse, den Gefangenen auf den Wiedereintritt in die Gesellschaft 
vorzubereiten, indem ihm u.a. Gelegenheit gegeben wird, die hierfür 
notwendigen persönlichen und familiären Beziehungen zu pflegen 
oder aufzubauen. Gleichzeitig nimmt das öffentliche Interesse an der 
vollständigen Vollstreckung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe ab, 
je länger die Haft bereits angedauert hat. Insofern ist es ein Gebot der 
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Verhältnismässigkeit, gegen Ende des ordentlichen Strafvollzugs ein 
gewisses Fluchtrisiko bei der Gewährung von Urlaub in Kauf zu 
nehmen, das möglicherweise zu Beginn des Strafvollzugs die Ur-
laubsgewährung ausschliessen würde. Die Fluchtgefahr ist somit 
regelmässig umso geringer einzuschätzen, je kürzer der verbleibende 
Strafrest ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2004 
[1P.470/2004], Erw. 5.1). 

5.3. 
Die Argumentation des Regierungsrats würde im Ergebnis dazu 

führen, dass bei als gemeingefährlich eingestuften Straftätern (und 
insbesondere bei mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe Verurteil-
ten), die Gewährung von begleiteten Ausgängen gänzlich ausge-
schlossen wäre, da der Regierungsrat letztlich einzig auf die abstrak-
te Fluchtgefahr abgestellt hat. Ein genereller Ausschluss jeglicher 
Urlaube oder anderer Vollzugsöffnungen bei derart Verurteilten 
widerspricht jedoch sowohl Art. 84 Abs. 6 StGB als auch § 61 SMV. 
Zudem wäre dies mit dem Vollzugsziel der Sozialisierung gemäss 
Art. 75 Abs.1 StGB nicht vereinbar. 

Eine entsprechende einschränkende gesetzliche Bestimmung 
hat der Gesetzgeber mit Art. 84 Abs. 6bis StGB (in Kraft seit 
1. August 2008) zwar geschaffen, diese Bestimmung jedoch gilt aus-
drücklich nur für lebenslänglich verwahrte Straftäter und nicht auch 
für mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter. 

(…) 
6. (…) 
7. 
In Anbetracht der ausdrücklich zustimmenden Beurteilung der 

Konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung der Gemein-
gefährlichkeit von Straftätern des Strafvollzugskonkordats der Nord-
west- und Innerschweiz, des tadellosen Verhaltens des Beschwerde-
führers im langjährigen Strafvollzug, der Fortschritte des Beschwer-
deführers im Rahmen der Therapie und in Ermangelung jeglicher 
konkreter Gründe, welche die Abweisung des Gesuchs um Gewäh-
rung von jährlich vier begleiteten fünfstündigen Ausgängen aus 
humanitären Gründen rechtfertigen könnten, erweist sich die 
Beschwerde damit als begründet. 
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VI. Sozialhilfe 

 

28 Unterstützungswohnsitz; Abschiebungsverbot 
- Der Nachweis des Wegzugs obliegt dem Gemeinwesen, das aus dem 

Wegzug Rechte ableitet, d.h. dessen Unterstützungspflicht mit dem 
Wegzug grundsätzlich erlischt. 

- Eine Abschiebung im Sinne von Art. 10 des Zuständigkeitsgesetzes 
kann auch bei der pflichtwidrigen Verweigerung von Sozialhilfe-
leistungen vorliegen, welche eine unmittelbar bevorstehende Ob-
dachlosigkeit verhindert hätten. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 13. Dezember 2012 in Sa-
chen Einwohnergemeinde A. gegen B., Regierungsrat und Gemeinderat C. 
(WBE.2012.261). 

Aus den Erwägungen 

3.3.2. 
Das kantonale Sozialhilferecht und das ZUG definieren den 

Begriff des Wegzugs nicht näher. Negativ wird einzig festgelegt, dass 
bei zweifelhaftem Zeitpunkt eines Wegszugs der Zeitpunkt der 
polizeilichen Abmeldung gilt (§ 9 Abs. 2 ZUG). Thomet ist der An-
sicht, wegziehen bedeute, dass eine Person nicht mehr an diesem Ort 
wohnhaft und niedergelassen sein wolle und nach Aufgabe der Un-
terkunft mit ihrem Gepäck oder ihrem gesamten Hausrat das Kan-
tonsgebiet bzw. die Gemeinde verlasse (Werner Thomet, Kommentar 
zum ZUG, Zürich 1994, Rz. 146). Die gleiche Auslegung verwendet 
auch das Handbuch Sozialhilfe des Kantonalen Sozialdienstes (KSD) 
(Kapitel 4, Ziff. 4.4.4, S. 26). Unterhält eine bedürftige Person 
gleichzeitig zu mehreren Orten persönliche Beziehungen, so ist der 
Ort mit den intensivsten Beziehungen zu ermitteln und massgebend, 
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d.h. der Mittel- oder Schwerpunkt der Lebensbeziehungen (Thomet, 
a.a.O., Rz. 98 mit Hinweis). 

Der Nachweis des Wegzugs obliegt dem Gemeinwesen, das aus 
dem Wegzug Rechte ableitet, d.h. dessen Unterstützungspflicht mit 
dem Wegzug des Bedürftigen (grundsätzlich) erlischt (vgl. Thomet, 
a.a.O., Rz. 151). Vorliegend hat somit die Beschwerdeführerin zu 
beweisen, dass die Beschwerdegegnerin aus der Gemeinde A. weg-
gezogen ist. Aufgrund der Bestimmungen im ZUG und SPG ist dabei 
unbeachtlich, ob die Beschwerdegegnerin in C. einen neuen 
Unterstützungswohnsitz begründete (kein fiktiver Wohnsitz). Ist eine 
unterstützte Person weggezogen, ohne einen neuen Wohnsitz zu 
begründen, obliegt die allfällige Unterstützungspflicht der Gemeinde 
am Aufenthaltsort (§ 6 Abs. 1 SPG; vgl. zur Regelung im ZUG: Ur-
teil des Bundesgerichts vom 5. Juli 2010 [8C_223/2010], Erw. 3.1). 

3.3.3. (…) 
4. 
4.1. 
Das Abschiebungsverbot des ZUG richtet sich an alle Behörden 

und verbietet, den Wegzug aus dem Wohnkanton bzw. der Wohn-
gemeinde zu veranlassen. Verboten ist insbesondere, den Bedürftigen 
aus dem Kanton bzw. der Gemeinde wegzuweisen oder ihn durch 
behördliche Schikanen zum Wegzug zu bewegen. Nach dem Wort-
laut von Art. 10 Abs. 1 ZUG ist es hingegen erlaubt, einen im In-
teresse des Bedürftigen liegenden Wegzug zu veranlassen (vgl. 
Thomet, a.a.O., Rz. 156 ff.). Bei Widerhandlungen gegen dieses 
Verbot bleibt der Unterstützungswohnsitz des Bedürftigen am bishe-
rigen Wohnort so lange bestehen, als er ihn ohne den behördlichen 
Einfluss voraussichtlich nicht verlassen hätte, längstens aber wäh-
rend fünf Jahren (Art. 10 Abs. 2 ZUG). 

4.2. - 4.4. (…) 
4.5. 
4.5.1. 
Unter einer Abschiebung ist ein behördliches Verhalten zu ver-

stehen, das darauf ausgerichtet ist, den Wegzug eines Bedürftigen zu 
bewirken, obschon dieser nicht in dessen Interesse liegt. Solches 
Verhalten kann darin bestehen, dass die Behörde im eigenen Inter-
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esse auf unfaire Weise aktiv wird, sei es, dass sie auf Vermieter oder 
Arbeitgeber des Bedürftigen Einfluss nimmt, sei es, dass sie dem 
Bedürftigen für den Fall, dass er wegzieht, finanzielle oder andere 
Vorteile in Aussicht stellt. Möglich ist auch, dass die Behörde dem 
Bedürftigen mit Nachteilen droht für den Fall, dass er den Unterstüt-
zungswohnsitz nicht aufzugeben gedenkt. Auch die pflichtwidrige 
Verweigerung betreuender Sozialhilfe kann den Zweck haben, einen 
Bedürftigen zum Wegzug zu veranlassen (vgl. Entscheid des 
Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 22. Januar 2009 
[B 2008/95], Erw. 2.2.2.1). 

4.5.2. 
Zuständig und zur wirksamen Hilfeleistung verpflichtet ist die 

Gemeinde am Unterstützungswohnsitz, bei Personen ohne Unterstüt-
zungswohnsitz und im Notfall die Gemeinde am Aufenthaltsort der 
Hilfe suchenden Person (§ 6 Abs. 1 SPG). Die Notfallhilfe umfasst 
die sofortige Hilfe in Notfallsituationen, insbesondere bei Erkran-
kung, Unfall und plötzlicher Mittellosigkeit (§ 5 Abs. 1 Satz 1 SPV; 
vgl. auch Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Aufl., 
Bern 1999, S. 54). 

4.5.3. 
Die Beschwerdegegnerin hatte ihren Unterstützungswohnsitz 

bis zur Zwangsräumung ihrer Wohnung und dem daraus folgenden 
Wegzug in der Gemeinde A.. Die Beschwerdeführerin war somit 
verpflichtet, der Beschwerdegegnerin Sozialhilfeleistungen nach § 3 
SPV auszurichten. 

4.5.4. 
Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid und das De-

partement Gesundheit und Soziales (DGS) in der Beschwerdeantwort 
zu Recht ausführen, mussten der Beschwerdeführerin nach der 
Vorsprache auf der Gemeindekanzlei und der Gesuchseinreichung 
tags darauf die Notlage und Hilfsbedürftigkeit der Beschwerdegeg-
nerin bekannt sein. Im Gesuch um Sozialhilfe und Errichtung einer 
vormundschaftlichen Massnahme brachte diese klar zum Ausdruck, 
dass sie unverzüglich Hilfe im Form von Obdach, Betreuung und 
gegebenenfalls finanziellen Mitteln benötigt. Wenn die Beschwerde-
führerin darzulegen versucht, dass sie keine Kenntnis von einer psy-
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chischen Krankheit der Beschwerdegegnerin hatte, so kann diesen 
Ausführungen im Hinblick auf die Leistung von Nothilfe keine ent-
scheidende Bedeutung zukommen. Aufgrund des gestellten Gesuchs 
um Errichtung einer vormundschaftlichen Massnahme und den 
Ausführungen der Beschwerdegegnerin, wonach sie über keine aus-
reichenden Mittel mehr verfüge und über die Schulden keinen Über-
blick mehr habe, verfangen auch die Ausführungen zu deren Eigen-
verantwortung nicht. Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdegegnerin 
zeitweise nicht erreichbar und die Kontaktnahme daher erschwert 
war. Nachdem die Tochter aber zusammen mit der Beschwerdegeg-
nerin auf der Gemeindekanzlei vorgesprochen hatte, konnte die So-
zialbehörde nicht mehr darauf vertrauen, dass die nötige Unterstüt-
zung der Beschwerdegegnerin zukommen würde. Die Beschwerde-
gegnerin hatte ihren Unterstützungswohnsitz in A., weshalb die Be-
schwerdeführerin zur Ausrichtung von materieller Hilfe, insbeson-
dere der Vermittlung eines Obdachs im Sinne von Nothilfe, zuständig 
war. Jedenfalls konnte in dieser Situation nicht ausreichen, ein ge-
stelltes Gesuch um materielle Hilfe zur Nachreichung von Unter-
lagen per Post zu retournieren. Angesichts der unmittelbar bevor-
stehenden Ausweisung aus der Mietwohnung und dem damit not-
wendigerweise verbundenen Transport von Utensilien überzeugen 
auch die Ausführungen nicht, wonach noch genügend Zeit zur Ein-
leitung notwendiger Massnahmen bestanden habe. Die von der Be-
schwerdeführerin erbrachten Beratungen und Betreuungen "entspre-
chend den Umzugsabsichten" wurden der Notsituation der Be-
schwerdegegnerin nicht gerecht. Aus den Ausführungen in der Be-
schwerde folgt vielmehr, dass die Beschwerdeführerin der Beschwer-
degegnerin geraten hat, das Gesuch um materielle Hilfe am neuen 
Wohnort einzureichen, sobald diese wisse, wohin sie ziehen werde. 
Bereits daraus erhellt, dass die Beschwerdeführerin nicht davon 
ausging, dass der Beschwerdegegnerin eine Unterkunft zur Verfü-
gung stand. Dem DGS ist im Übrigen zuzustimmen, wenn es aus-
führt, dass es nach der Vorsprache auf der Gemeindekanzlei nicht um 
eine längerfristige Wohnmöglichkeit ging, sondern um eine kurz- bis 
mittelfristige Lösung im Sinne einer Notunterkunft. Dabei war eine 
allfällige Absichtsbekundung der Beschwerdegegnerin, aufgrund der 



2012 Sozialhilfe 197 

Notlage aus A. wegzuziehen, unerheblich. Dies muss umso mehr 
gelten, als nach Ansicht der Beschwerdeführerin schlechte Aussich-
ten bestanden, in A. eine neue Mietwohnung zu finden. (…) 

4.5.5. 
Es ist somit festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin die Ge-

währung von Sozialhilfeleistungen, welche insbesondere in der Ver-
hinderung unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit bestand, 
pflichtwidrig verweigert hat. Auch die in § 8 SPG vorgesehene 
Beratung und Betreuung beschränkte sich auf eine Verweisung an die 
Jugend- und Familienberatung und muss als ungenügend bezeichnet 
werden. Nach den Ausführungen der Beschwerdegegnerin waren 
diese Umstände für den Wegzug aus der Gemeinde ursächlich. Damit 
haben die Vorinstanzen das Vorliegen einer Abschiebung im Sinne 
von Art. 10 ZUG zu Recht bejaht. 
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VII. Schulrecht und Ausbildungsbeiträge 

 

29 Bemessung von Ausbildungsbeiträgen bei Zweitausbildungen 
- Der Gesetzgeber hat die Berücksichtigung der finanziellen Leistungs-

fähigkeit der Eltern zur Bemessung von Ausbildungsbeiträgen bei 
Zweitausbildungen nach § 15 Abs. 3 StipG unabhängig von der zivil-
rechtlichen Unterhaltspflicht geregelt. 

- Die Anrechnung eines Einkünfteüberschusses im Elternbudget von 
pauschal 35 % im Budget des Gesuchstellers, wie sie § 24 Abs. 2 
StipV vorsieht, bewirkt keine rechtsungleiche Behandlung von besser 
gestellten und aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Gesuch-
stellern. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 9. Dezember 2011 in Sa-
chen A. gegen Regierungsrat des Kantons Aargau (WBE.2011.235). 

Aus den Erwägungen 

4.2. 
4.2.1. 
Das Stipendiengesetz trat am 1. August 2007 in Kraft. Nach 

§ 15 Abs. 1 lit. a StipG sind die massgeblichen Kosten und Leistun-
gen bei der Bemessung der Ausbildungsbeiträge unter anderem die 
anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten. Die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Eltern wird nur teilweise berücksichtigt, wenn 
die gesuchstellende Person eine zur Berufsausübung befähigte Aus-
bildung abgeschlossen hat und entweder älter als 25 Jahre ist oder 
vor Beginn der neuen Ausbildung während mindestens drei Jahren 
finanziell unabhängig war (§ 15 Abs. 3 StipG). Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten der Bemessung und legt die Ansätze fest. Er 
kann pauschale Ansätze festlegen und weitere Ausnahmen vom 
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Grundsatz der kostengünstigeren Variante vorsehen (§ 15 Abs. 4 
StipG). 

4.2.2. 
Das aargauische Stipendienrecht ist – wie das Stipendienrecht 

anderer Kantone – vom Grundsatz der Subsidiarität beherrscht (vgl. 
§ 1 StipG). Stipendien stellen unterhaltsergänzende Spezialleistungen 
dar, d.h. sie ergänzen den in quantitativer Hinsicht mangelnden fa-
miliären Unterhalt, ohne an dessen Stelle zu treten (vgl. Markus 
Müller, Das Stipendienrecht des Kantons St. Gallen mit Berücksich-
tigung der Stipendiengesetzgebung des Bundes, St. Gallen 1987, 
S. 16 ff.). Zum Subsidiaritätsprinzip wird in der Botschaft des Regie-
rungsrats insbesondere festgehalten, dass der Staat unter bestimmten 
Voraussetzungen Ausbildungsbeiträge leistet. Die Ausbildungsfinan-
zierung bleibe in erster Linie Aufgabe der auszubildenden Person, 
ihrer Eltern und anderer Drittpersonen, soweit diesen aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Verhältnisse und persönlichen Umstände die Tra-
gung der Ausbildungskosten zugemutet werden kann. Es sei nicht 
Aufgabe des Staates, dort Ausbildungsbeiträge zu leisten, wo genü-
gend private Mittel zur Verfügung stünden (Botschaft des Regie-
rungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 30. Novem-
ber 2005 [Botschaft], 05.322, S. 15 f.). 

4.3. 
Der in Art. 8 Abs. 1 BV und § 10 Abs. 1 KV verankerte Gleich-

heitssatz verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit 
gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich 
behandelt wird. Es dürfen keine Unterscheidungen getroffen werden, 
für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen, 
über die zu entscheiden ist, nicht gefunden werden kann. Die Rechts-
gleichheit ist verletzt, wenn zwei gleiche tatsächliche Situationen 
ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandelt werden (BGE 131 I 
91, Erw. 3.4; AGVE 2010, S. 153; 1999, S. 210; VGE III/40 vom 
17. Juni 2009 [WBE.2008.85], S. 15; VGE III/28 vom 19. Juni 2008 
[WBE.2007.136], S. 13, je mit Hinweisen). 

Das Gleichbehandlungsgebot in der Rechtssetzung ist verletzt, 
wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache 
rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in 
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den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er 
Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse auf-
drängen. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein ver-
nünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, 
kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je 
nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen. Dem 
Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkür-
verbots ein weiter Spielraum der Gestaltung (BGE 134 I 23, 
Erw. 9.1; 132 I 157, Erw. 4.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix 
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 
2010, Rz. 497; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 23 N 5 ff.; vgl. 
auch Rainer J. Schweizer, in: St. Galler Kommentar zur BV, 2. Aufl., 
2008, Art. 8 N 39 ff.). 

4.4. 
Einen direkten Anspruch auf Ausrichtung von Stipendien kann 

der Beschwerdeführer weder aus der Bundesverfassung noch aus der 
Kantonsverfassung ableiten. Art. 19 BV (Anspruch auf unentgeltli-
chen Grundschulunterricht), Art. 41 Abs. 1 lit. f BV (Sozialziele) und 
Art. 62 ff. BV (Schulwesen) verleihen dem Beschwerdeführer keinen 
Anspruch auf Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen. Auch §§ 28 ff. 
KV (Erziehung und Bildung) enthalten diesbezüglich keine An-
sprüche. Nach § 34 Abs. 4 KV kann der Kanton Ausbildungsbeiträge 
gewähren. 

4.5. 
4.5.1. 
Der Beschwerdeführer begründet die Verletzung der Rechts-

gleichheit im konkreten Fall im Wesentlichen damit, dass nach der 
geltenden Regelung Gesuchsteller wohlhabenderer Eltern, welche 
eine Zweitausbildung absolvieren und von diesen aufgrund der elter-
lichen Unterstützungspflicht keine Unterstützung mehr erzwingen 
könnten, bei Zweitausbildungen gegenüber aus ärmeren Verhältnis-
sen stammenden Gesuchstellern stipendienrechtlich benachteiligt 
würden. 
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4.5.2. 
Der Beschwerdeführer übersieht bei seiner Argumentation, dass 

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern bei Zweitausbildungen 
im Sinne von § 15 Abs. 3 StipG nicht den Anspruch auf Ausrichtung 
von Stipendien als solchen betrifft, sondern nur bei deren Bemessung 
Berücksichtigung findet. Dem Beschwerdeführer ist mit Verfügung 
des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) ein Stipendium 
von Fr. 5'400.00 gewährt worden. Die Abteilung Bildungsberatung, 
Sport und Jugend hat entsprechend den Vorgaben von §§ 20 ff. StipV 
ein Elternbudget für beide Elternteile erstellt. Hierbei wurde beim 
Vater ein Einkünfteüberschuss von Fr. 42'973.00 ermittelt und davon 
35 % als anrechenbarer Vaterbeitrag im Budget des Beschwerdefüh-
rers berücksichtigt. 

Die Anrechnung ist entsprechend den Vorgaben von § 25 Abs. 2 
StipV erfolgt. Nach der gesetzlichen Bestimmung von § 15 Abs. 3 
StipG ist die Leistungsfähigkeit der Eltern im Falle des Beschwerde-
führers teilweise zu berücksichtigen. Insofern enthält § 15 Abs. 3 
StipG eine spezielle Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips, wo-
nach bei Zweitausbildungen von Personen, welche ein bestimmtes 
Alter haben oder über eine gewisse eigene finanzielle Unabhängig-
keit verfügen, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern bei der 
Bemessung nur teilweise zu berücksichtigen ist. In diesen Fällen 
werden Gesuchstellern pauschal 35 % des elterlichen Einkommens-
überschusses im Budget angerechnet (§ 15 Abs. 4 StipG i.V.m. § 24 
Abs. 2 Satz 2 StipV). Nach dem in § 24 Abs. 2 Satz 1 StipV enthal-
tenen generellen Subsidiaritätsprinzip sind die elterlichen Vermö-
gens- und Einkommensverhältnisse dagegen vollständig zu berück-
sichtigen und sind Beitragsgesuche abzulehnen, wenn die Eltern über 
ausreichende Einkunftsüberschüsse verfügen. In der Botschaft des 
Regierungsrats wird ausdrücklich festgehalten, § 15 Abs. 3 StipG 
trage der "oft verlangten Elternunabhängigkeit der Ausbildungsfi-
nanzierung" Rechnung (Botschaft, S. 34). 

4.5.3. 
Wenn Gesetz- und Verordnungsgeber die von den Eltern zu-

mutbare Unterstützung bei Zweitausbildungen pauschal und losge-
löst von der tatsächlichen Realisierbarkeit auf 35 % des Einkünfte-
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überschusses festgelegt haben, kann darin keine Verletzung des Ge-
bots der Rechtsgleichheit erblickt werden. Es ist dem Beschwerde-
führer zwar zuzustimmen, dass diese Anrechnung bei aus besseren 
Verhältnissen stammenden Gesuchstellern zu geringeren Ausbil-
dungsbeiträgen oder gar zum Entfallen dieser führen kann. Eine 
exakte Gleichbehandlung ist oft aus praktischen Gründen nicht 
möglich. Der Gesetzgeber darf und muss daher bis zu einem gewis-
sen Grad schematisieren und pauschalieren. Schematische oder typi-
sierende Regelungen verletzen die Rechtsgleichheit nicht, sofern sie 
sich aus praktischen Gründen rechtfertigen (vgl. Häfelin/Müller/Uhl-
mann, a.a.O., Rz. 497; Tschannen/Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 23 
N 9). Zum andern ist nicht einzusehen, dass in Fällen wie dem 
vorliegenden, wo der Vater über ein gewisses Vermögen sowie über 
ein höheres Einkommen verfügt (eine Liegenschaft mit einem 
Steuerwert von Fr. 548'100, wobei Schulden von Fr. 380.000 be-
stehen, und Jahreseinkünfte von Fr. 85'452), diese Umstände bei der 
Bemessung der Höhe der Ausbildungsbeiträge keine Berücksichti-
gung finden können. Bereits unter altem Stipendienrecht war je nach 
Höhe der Anwartschaft auf einen Teil des elterlichen Vermögens im 
Erbfall den Gesuchstellern zuzumuten, ihre Ausbildung durch die 
Aufnahme privater Darlehen (z.B. Darlehen der Eltern, Ausbild-
ungskredit einer Bank usw.) selber zu finanzieren (AGVE 1992, 
S. 558 f.). Diese Überlegungen gelten bei der Bemessung der 
Ausbildungsbeiträge unter der Geltung des neuen Stipendienrechts 
als Folge des Subsidiaritätsgrundsatzes weiterhin. Wenn der Be-
schwerdeführer vorbringt, gegenwärtig keinen Kontakt mehr zu sei-
nem Vater zu haben, muss sich dieser Umstand daher nicht zwingend 
auf die Bemessung der Höhe der Ausbildungsbeiträge auswirken. 
Ebenfalls nicht relevant sein muss diesbezüglich, dass der Beschwer-
deführer aufgrund der Unterhaltspflicht nach Art. 276 f. ZGB keine 
Unterstützung vom Vater mehr erhältlich machen kann und die 
Leistung eines freiwilligen Beitrages als unzumutbar erachtet. Aus 
besseren Verhältnissen stammenden Gesuchstellern ist es erfahrungs-
gemäss eher möglich, für die Kosten einer Zweitausbildung bei-
spielsweise durch die Aufnahme eines privaten Darlehens teilweise 
aufzukommen. Das Bundesgericht hat bereits in einem nicht publi-
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zierten Urteil vom 20. November 1990 festgehalten, dass Kinder 
geschiedener, aber dennoch vermögender Eltern, die diesen gegen-
über keinen durchsetzbaren Unterhaltsanspruch mehr besitzen und 
bereits über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, regelmässig 
in der besseren Lage seien als Kinder weniger gut situierter Familien, 
so dass bei jenen eher zumutbar sei, die Vermögensverhältnisse ihrer 
Eltern anzurechnen; dies gelte umso mehr, als in diesen Fällen die 
Möglichkeit bestehe, die Ausbildung durch Darlehen der Eltern oder 
Dritter zu finanzieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 
20. November 1990 [2P.36/1990 und 2P.128/1990]). Diesbezüglich 
ist auch darauf hinzuweisen, dass das Stipendiengesetz selbst die 
Möglichkeit der Gewährung von Darlehen vorsieht (vgl. § 17 f. 
StipG). Die Berücksichtigung des elterlichen Einkommensüber-
schusses rechtfertigt sich ferner aufgrund des erbrechtlichen Pflicht-
teilsschutzes nach Art. 470 Abs. 1 ZGB; die Berücksichtung der 
Vermögensverhältnisse der Eltern ist im Hinblick auf die Anwart-
schaft ebenfalls angezeigt. Eine rechtsungleiche Bevorzugung von 
aus ärmeren Verhältnissen stammenden Gesuchstellern, wie sie der 
Beschwerdeführer geltend macht, kann unter diesen Umständen nicht 
angenommen werden. Die Abklärung der finanziellen und erbrechtli-
chen Verhältnisse im Einzelfall ist aufwändig. Aus Gründen der 
Praktikabilität kann diesen Umständen durch eine Pauschalierung bei 
der Bemessung der Stipendien Rechnung getragen werden. 

4.6. 
4.6.1. 
Hinsichtlich der Frage, ob die Gewährung von Stipendien an die 

zivilrechtliche Unterhaltspflicht zu knüpfen sei resp. die Stipendien-
gesetzgebung und Art. 277 Abs. 2 ZGB den gleichen Zumutbarkeits-
begriff verwenden, ist festzuhalten, dass gemäss Art. 62 BV die 
Schulhoheit den Kantonen zusteht. Die kantonale Schulhoheit gilt 
indessen nicht unbegrenzt. Sie wird durch zahlreiche bundesrechtli-
che Vorschriften abgesteckt, eingeschränkt und umrahmt (vgl. 
Bernhard Ehrenzeller/Markus Schott, in: St. Galler Kommentar zur 
BV, 2. Aufl., 2008, Art. 62 N 10). Die Ordnung des Stipendienwe-
sens, die Festsetzung der Voraussetzungen und der Höhe von Stipen-
dien sowie das Verfahren verbleiben im Kompetenzbereich der 
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Kantone (vgl. BBl 1964 I 1115; Marco Borghi, in: Kommentar zur 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Basel 
1996, Art. 27quater [a]BV N 17; Peter Breitschmid, in: Basler Kom-
mentar, Zivilgesetzbuch I, 4. Aufl., 2010, Art. 293 ZGB N 6). Der 
Kanton Aargau ist der interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisie-
rung von Ausbildungsbeiträgen vom 18. Juni 2009 nicht beigetreten 
(abrufbar unter: http://www.edk.ch/dyn/9966.php). 

Das Bundeszivilrecht findet im Stipendienrecht lediglich bei ei-
nem allfälligen entsprechenden Verweis als fakultatives, subsidiäres 
öffentliches Recht Anwendung (vgl. hierzu: Entscheid des Verwal-
tungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. September 2005, in: 
St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis [GVP] 2005 Nr. 8, 
Erw. 2d). Im Übrigen regeln die elterliche Unterhaltspflicht und das 
kantonale Stipendienrecht unterschiedliche Bereiche: Bei der elterli-
chen Unterhaltspflicht nach Art. 277 Abs. 2 ZGB geht es um die nach 
den Verhältnissen im Zeitpunkt der Mündigkeit angemessene 
Ausbildung, bei den Stipendien dagegen um die im jeweiligen Alter 
des Gesuchstellers angemessene staatliche Unterstützung einer Erst- 
oder Zweitausbildung (vgl. Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, 
Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder, Die Unterhaltspflicht der 
Eltern, 1997, Art. 277 ZGB N 48). 

4.6.2. 
In der Botschaft des Regierungsrats wird festgehalten, § 15 

Abs. 3 StipG trage der "oft verlangten Elternunabhängigkeit der 
Ausbildungsfinanzierung" Rechnung. Die Beschränkung auf das 
vollendete 25. Altersjahr und die Voraussetzung des Abschlusses 
einer ersten zur Berufsausübung befähigenden Ausbildung (Berufs-
lehre, Hochschulabschluss etc.) würden sowohl dem Subsidiari-
tätsprinzip als auch der zivilrechtlichen Pflicht der Eltern Rechnung 
tragen, dem Kind eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entspre-
chende allgemeine und berufliche Ausbildung zu ermöglichen 
(Art. 302 Abs. 2 ZGB; Botschaft, S. 34). Es wird ausdrücklich ausge-
führt, dass bei den nächsten Angehörigen der gesuchstellenden Per-
son auf die Zumutbarkeit der Leistungserbringung und nicht auf die 
zivilrechtliche Verpflichtung dazu abgestellt werden soll, wenn die 
Eltern über bedeutende finanzielle Mittel verfügen würden. Aller-
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dings sollten die finanziellen Verhältnisse der Eltern nur noch teil-
weise berücksichtigt werden, wenn ihr Kind eine erste Ausbildung 
abgeschlossen hat und entweder älter als 25 Jahre alt oder während 
einer bestimmten Dauer finanziell unabhängig gewesen ist (Bot-
schaft, S. 16). 

4.6.3. 
Nach dem Gesagten stand es Gesetz- und Verordnungsgeber 

frei, die Bemessung der Höhe der Ausbildungsbeiträge bei Zweit-
ausbildungen unabhängig vom Bestehen der zivilrechtlichen Unter-
haltspflicht nach Art. 277 Abs. 2 ZGB festzulegen. Staatliche Aus-
bildungsbeiträge sind nach dem Willen des Gesetzgebers subsidiär 
gegenüber möglichen und üblichen und nicht gegenüber zivilrecht-
lich geschuldeten Elternbeiträgen. Die zumutbaren Elternbeiträge im 
Sinne des Stipendiengesetzes werden rein rechnerisch als Einkünfte-
überschuss aus der Gegenüberstellung von stipendienrechtlich aner-
kannten Einnahmen und Ausgaben im Elternbudget bestimmt. Wenn 
vom Einkünfteüberschuss des Elternbudgets einem Gesuchsteller 
35 % in seinem Budget als Einkünfte pauschal angerechnet werden 
(§ 15 Abs. 3 StipG i.V.m. § 24 Abs. 2 StipV), kann darin keine 
rechtsungleiche Behandlung im Verhältnis zu jenen Gesuchstellern 
gesehen werden, bei welchen sich kein Einkünfteüberschuss im 
Elternbudget ergibt. Eine Verletzung der Rechtsgleichheit nach Art. 8 
Abs. 1 BV und § 10 Abs. 1 KV liegt demnach nicht vor. 

30 Kostenersatz für Lehrmittel und Schulmaterial beim Privatschulbesuch 
Die Bestimmung von § 16 Abs. 1 des Schulgesetzes, wonach die Ge-
meinden den Schülern die Lehrmittel und das Schulmaterial unent-
geltlich zur Verfügung stellen, bezieht sich auf die öffentliche Volksschule 
und verleiht Besuchern einer Privatschule keinen Anspruch auf Übernah-
me von Kosten durch die Gemeinde. Die verfassungskonforme Auslegung 
unter Berücksichtigung des Anspruchs auf unentgeltlichen Grundschul-
unterricht und der Rechtsgleichheit führt zu keinem andern Ergebnis. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 29. Februar 2012 in Sa-
chen A. und B. gegen Einwohnergemeinde C. (WKL.2011.1). 
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Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grund-

schulunterricht ist durch die Bundesverfassung gewährleistet (Art. 19 
BV). Im Kanton Aargau ist der Unterricht an öffentlichen Schulen 
und Bildungsanstalten für Kantonseinwohner unentgeltlich (§ 34 
Abs. 1 KV). Dieser Grundsatz wird im Schulgesetz konkretisiert: Für 
Kinder und Jugendliche mit Aufenthalt im Kanton ist der Unterricht 
an den öffentlichen Volksschulen unentgeltlich (§ 3 Abs. 3 SchulG). 

1.2. (…) 
2. 
Vorliegend besuchen die Kläger eine Privatschule und kommen 

für das Schulgeld und die Transportkosten selber auf. Gegenstand 
ihrer Klage ist die Forderung nach Übernahme der Kosten für 
Schulmaterial und Lehrmittel für die Jahre 2009 und 2010 durch die 
Beklagte. 

Sie leiten den Anspruch auf Kostenübernahme für Schulmate-
rial und Lehrmittel durch die Beklagte aus § 16 Abs. 1 SchulG ab. 
Die Differenzierung zwischen Kindern, welche öffentliche Schulen 
besuchen, und solchen, die in eine Privatschule gehen, verstosse 
gegen den Wortlaut von § 16 Abs. 1 SchulG. Sinn und Zweck des 
gesetzlichen Anspruchs auf Lehrmittel und Schulmaterial könne 
nicht die Privilegierung der Volksschüler an öffentlichen Schulen 
sein; die Schulpflicht solle allen Verpflichteten möglichst wenige 
Aufwendungen verursachen. (…) 

3. (…) 
4. 
4.1. 
Eine Leistungspflicht des Gemeinwesens erfordert eine Grund-

lage in der Verfassung oder im Gesetz (vgl. vorne Erw. 1). 
Gemäss § 16 Abs. 1 SchulG stellen die Gemeinden den Schü-

lern die Lehrmittel und das Schulmaterial unentgeltlich zur Verfü-
gung. Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich in der Tat 
nicht unmittelbar, dass die Unentgeltlichkeit auf das Schulmaterial 
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und die Lehrmittel auf die Schüler einer öffentlichen Schule be-
schränkt ist und § 16 Abs. 1 SchulG beim Besuch einer Privatschule 
nicht zur Anwendung kommt. 

Das Gesetzesverständnis muss sich aber vom Gedanken leiten 
lassen, dass nicht der reine Wortlaut das Gesetz darstellt, sondern in 
der Rechtsanwendung der "wahre Rechtssinn", der sich aus der Be-
achtung des Kontextes einer Norm, des Willens des Gesetzgebers 
und dem Zweck einer Regelung erschliesst, massgebend ist (vgl. 
dazu Art. 1 ZGB; BGE 135 II 195, Erw. 6.2; 127 III 415, Erw. 2 je 
mit Hinweisen; Heinrich Honsell, Basler Kommentar, Zivilgesetz-
buch I, Art. 1-456 ZGB, 4. Aufl., 2010, Art. 1 N 2; Ernst A. Kramer, 
Juristische Methodenlehre, Bern 1998, S. 161 f. und 169 f.). Schon 
die sog. grammatikalische Auslegung beschränkt sich nicht auf den 
blossen Wortlaut des Gesetzestextes. Der Titel sowie die Sachüber-
schriften und Randtitel (Marginalien) sind (sprach-) logische Be-
standteile des Textes und müssen daher mitberücksichtigt werden. 
Ein massgebliches Element der Auslegung ist der systematische 
Aufbau eines Gesetzes (vgl. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen 
Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich 2010, 
N 94 ff.). 

4.2. 
§ 16 Abs. 1 SchulG ist unter dem Titel "2. Schulen" und den 

Untertiteln "2.2. Volksschule" und "2.2.1. Gemeinsame Bestimmun-
gen" aufgeführt. Der 2. Titel des Schulgesetzes regelt nebst der 
Volksschule die "Besonderen Förder- und Stützmassnahmen (Unter-
titel 2.3) sowie die Mittelschulen (Untertitel 2.4). Auch § 2 SchulG 
stellt klar, dass Volksschulen als öffentliche Schulen gelten und dem 
Schulgesetz unterstehen. Die Regelung der Privatschulen und priva-
ter Schulung finden sich demgegenüber separat im Schulgesetz unter 
dem Titel "4. Trägerschaft durch Gemeinden und Private". Dieser 
Abschnitt des Schulgesetzes wird mit den Titeln "4.1. Öffentliche 
Schulen" und "4.2. Privatschulen und private Schulung" unterteilt. 
Im letzteren, separaten Abschnitt (§ 58 bis § 58c SchulG) werden die 
Privatschulen behandelt. § 58b Abs. 1 SchulG bestimmt, dass die 
schulpflichtigen Kinder einer Privatschule mit Wohnsitz im Aargau 
unter den gleichen Bedingungen Zugang zum Instrumentalunterricht 
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und zu den Therapien und Schuldiensten haben wie die Kinder an 
öffentlichen Schulen. Lehrmittel und Schulmaterial sind nicht er-
wähnt. 

Die grammatikalische Auslegung und die systematische Stel-
lung von § 16 Abs. 1 SchulG in der Normenhierarchie des Schulge-
setzes ergeben eindeutig, dass sich die Unentgeltlichkeit für Lehr-
mittel und Schulmaterial auf die (öffentliche) Volksschule beschränkt 
und für Schülerinnen und Schüler, welche eine Privatschule besu-
chen, nicht zur Anwendung gelangt. Dies entspricht auch der ver-
fassungsrechtlichen Lage. Die Unentgeltlichkeit gemäss § 19 BV 
(vgl. auch § 62 BV) und § 34 KV gilt grundsätzlich nur für den Un-
terricht an öffentlichen Schulen (vorne Erw. 1; Jörg P. Müller/Markus 
Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 792 mit 
Hinweisen; BGE 133 I 156, Erw. 3.1; AGVE 2003, S. 95; 2001, 
S. 155 f. je mit Hinweisen). Nach der älteren Verfassungslehre waren 
die Kosten für die Lehrmittel, das Schulmaterial und Kosten für zu-
sätzliche Veranstaltungen der Schule von der Garantie von Art. 19 
BV und § 34 KV nicht erfasst und konnten durch die kantonale Ge-
setzgebung geregelt werden (vgl. Kurt Eichenberger, Verfassung des 
Kantons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, Aarau/Frankfurt 
a.M./Salzburg 1986, Rz. 3 zu § 34; Bernhard Ehrenzeller/Markus 
Schott, St. Galler Kommentar zur BV, 2. Aufl., 2008, Art. 62 N 35). 
Gemäss § 53 Abs. 2 SchulG beschaffen die Gemeinden die Lehr-
mittel für die Volksschule (vgl. § 52 SchulG). 

4.3. 
§ 16 Abs. 1 SchulG konkretisiert die Verfassungsordnung mit 

dem Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschul-
unterricht und einer Leistungspflicht des Gemeinwesens auf unent-
geltliche Abgabe von Schulmaterial und Lehrmitteln an der öffentli-
chen Volksschule. Für die Privatschulen kommt § 16 Abs. 1 SchulG 
nicht zur Anwendung. 

Nur beim Vorliegen wichtiger Gründe hat das Gemeinwesen für 
Schulkosten des Besuchs einer Privatschule aufzukommen. Gründe, 
die eine Ausnahmesituation begründen können, werden von den 
Klägern nicht vorgetragen. 
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5. 
5.1. 
Die unentgeltliche Abgabe von Schulmaterial und Lehrmitteln 

an der Volksschule erfolgt in Erfüllung des staatlichen Leistungsauf-
trags und dient der Erfüllung des Lehrplans (vgl. § 13 SchulG). Sie 
trägt damit zur Qualitätssicherung an den öffentlichen Schulen bei. 
Der Regierungsrat legt die obligatorischen Lehrmittel für die Volks-
schule fest (§ 16 Abs. 3 SchulG) und sie unterliegen einer Qualitäts-
kontrolle (vgl. Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an 
den Grossen Rat vom 15. Mai 2002, 02.135, S. 17). Die Auffassung 
der Kläger, wonach die Lehrmittel von der Schule unabhängig sind 
und auch nicht die Qualität des Unterrichts beeinflussen, beschränkt 
sich zu Unrecht auf die reine Kostenfrage. 

Privatschulen erfüllen keinen staatlichen Leistungsauftrag. Der 
Besuch einer Privatschule ist auch nicht unentgeltlich und es besteht 
kein gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme bei einer solchen Institu-
tion. Privatschulen haben in Bezug auf die Bildungsziele, den Lehr-
plan, die Ausbildung der Lehrpersonen und die räumlichen Anforde-
rungen den öffentlichen Schulen zu entsprechen (vgl. § 44a der Ver-
ordnung über die Volksschule vom 29. April 1985 [SAR 421.311]), 
sind aber bei der Ausgestaltung des Lehrplanes autonom. Sie haben 
erhebliche Freiheiten und sind insbesondere bei der Wahl der Lehr-
mittel und des Schulmaterials frei. Eine Abgabe von Lehrmitteln, 
welche an den staatlichen Schulen verwendet werden, wird von den 
Klägern denn auch nicht verlangt. 

5.2. 
Die gesetzliche Pflicht der Gemeinden, Lehrmittel und Schul-

material nur den Schülerinnen und Schülern der (öffentlichen) 
Volksschulen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, ist Teil des 
öffentlichen Bildungsauftrages des Gemeinwesens. Der Ausschluss 
der Schülerinnen und Schüler einer Privatschule vom unentgeltlichen 
Zugang zu Schulmaterial und Lehrmitteln ist angesichts der unter-
schiedlichen Aufgaben, der Ausrichtung und Lernziele sowie der 
Trägerschaft einer Privatschule sachlich und rechtlich begründet. Die 
Differenzierung in der Anspruchsberechtigung verletzt die Rechts-
gleichheit nach Art. 8 Abs. 1 BV und § 10 Abs. 1 KV daher nicht. 
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Bei den Verbrauchsmaterialien fällt diese Unterscheidung zwar na-
turgemäss nicht besonders ins Gewicht. Die Entgeltlichkeit des 
Schulmaterials an einer Privatschule ist aber sowohl Bestandteil wie 
auch Folge der grundsätzlichen Entgeltlichkeit des Privatschulbe-
suchs. Ob die Privatschule für das Schulmaterial gesondert Rech-
nung stellt oder diese Kosten in das Schulgeld einrechnet, steht in 
ihrem Ermessen. Aus dem Abrechnungssystem der Schule kann auch 
mit Blick auf die Rechtsgleichheit kein Leistungsanspruch begründet 
werden. Die Entgeltlichkeit von Schulmaterial bleibt Teil des ent-
geltlichen Privatschulbesuchs. 

6. 
Zusammenfassend erweisen sich die Rechtsbegehren der Kläger 

als unbegründet und die Klage ist abzuweisen. 
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VIII. Anwaltsrecht 

 

31 Interessenkonflikt nach Art. 12 lit. c BGFA im Falle der Mehrfachver-
teidigung 
- Eine Verletzung der Berufspflichten des Anwalts setzt voraus, dass 

konkrete Hinweise auf einen möglichen Interessenkonflikt bestehen, 
die bloss abstrakte Möglichkeit genügt nicht. 

- Ist eine Mehrfachverteidigung ausnahmsweise zulässig, so kann für 
die Annahme eines Interessenkonflikts beim amtlichen Verteidiger 
nicht ausreichen, wenn sich im Laufe der Einvernahmen einzelne 
Aussagen der Angeschuldigten als nicht identisch und widerspruchs-
frei herausstellen. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 30. April 2012 in Sachen 
A. gegen Anwaltskommission des Kantons Aargau (WBE.2011.407). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
3.2.1. 
Die Sorgfaltspflichten gemäss BGFA schliessen auch eine Ver-

teidigung verschiedener Angeklagter im Strafverfahren nicht von 
vornherein aus. Im Interesse der Verfahrenseffizienz kann eine Mehr-
fachvertretung ausnahmsweise erlaubt sein. Als Ausnahme sind die 
Voraussetzungen restriktiv anzuwenden. Unabdingbar ist, dass die 
(Mit-)Angeschuldigten durchwegs identische und widerspruchsfreie 
Darstellungen zum Sachverhalt und zur Tatbeteiligung geben und 
ihre Prozessinteressen nach den jeweiligen konkreten Umständen 
nicht divergieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 16. März 2009 
[1B_7/2009], Erw. 5.8; Walter Fellmann, in: Kommentar zum An-
waltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 12 N 54 ff., Art. 12 N 107). 
Vertritt ein Strafverteidiger zwei angeklagte Personen, befindet er 
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sich in einem Interessenkonflikt, sobald er die Interessen und Vertei-
digungsrechte des einen Mandanten nicht wahrnehmen kann, ohne 
die Interessen und Verteidigungsrechte des anderen Mandanten zu 
gefährden oder gar zu verletzen. Sind die Verteidigungsinteressen 
zweier Angeklagter hingegen nicht gegenläufig, ist es zulässig, deren 
Verteidigung ein und demselben Rechtsvertreter zu übertragen (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts vom 28. Oktober 2002 [6P.108/2002], 
Erw. 2.2.1). 

Der Berufsregel von Art. 12 lit. c BGFA entspricht auch der 
Grundsatz der Standesregeln des Schweizerischen Anwaltsverbandes 
vom 10. Juni 2005, wonach Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Mandanten, den eige-
nen und den Interessen von anderen Personen, mit denen sie ge-
schäftlich oder privat in Beziehung stehen, vermeiden (Art. 11 der 
Standesregeln). Art. 12 präzisiert unter dem Titel "Mehrere Mandan-
ten", dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht mehr als 
einen Mandanten in der gleichen Sache beraten, vertreten oder ver-
teidigen, wenn ein Interessenkonflikt zwischen den Mandanten be-
steht oder droht (Abs. 1). Sie legen das Mandat gegenüber allen be-
troffenen Mandanten nieder, wenn es zu einem Interessenkonflikt 
kommt, wenn die Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses be-
steht oder die Unabhängigkeit beeinträchtigt zu werden droht 
(Art. 12 Abs. 2). Diese Regeln können insoweit zur Auslegung der 
Sorgfaltspflichten gemäss BGFA beigezogen werden, als sie allge-
mein anerkannte Prinzipien zum Ausdruck bringen (vgl. hierzu Fell-
mann, a.a.O., Art. 12 N 5a; BGE 130 II 270, Erw. 3.1.1; VGE II/81 
vom 21. Dezember 2005 [WBE.2005.227], Erw. 2.3). 

3.2.2. 
Art. 128 StPO verpflichtet die Verteidigung in den Schranken 

von Gesetz und Standesregeln allein der beschuldigten Person ge-
genüber. Die Strafprozessordnung schliesst indessen nicht aus, dass 
innerhalb dieser Schranken ein Rechtsbeistand im gleichen Verfahren 
die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren kann (Art. 127 
Abs. 3 StPO). 
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Diese Normen finden auch für die notwendige und die amtliche 
Verteidigung Anwendung, welche je nach Verfahrensstadium von der 
Verfahrensleitung einzusetzen ist (Art. 131 ff. StPO). 

4. 
4.1. 
Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers stellte sich 

die Frage einer Interessenkollision anlässlich der Einvernahme von 
B. am 24. Februar 2011. Aufgrund der Identifikation von C. anläss-
lich der Fotokonfrontation durch seinen Mandanten, der mehrfachen 
Namensnennung sowie der inhaltlichen Bezugnahme auf die Einver-
nahme von C. vom 31. Mai 2010, an welcher der Beschwerdeführer 
als Verteidiger anwesend war, konnte bezüglich der Identität der 
betroffenen Person keine Unsicherheit mehr bestehen. Ebenso war 
erkennbar bzw. musste für den Beschwerdeführer am 24. Februar 
2011 erkennbar sein, dass die Aussagen von B. und C. divergierten. 
Er war daher verpflichtet, sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen, ob 
die Gefahr einer Interessenkollision zwischen den beiden Mandats-
verhältnissen besteht (Fellmann, a.a.O., Art. 12 N 87; BGE 134 II 
108, Erw. 4.2.2). 

4.2. 
Unterschiede in den Aussagen der beiden Mandanten des Be-

schwerdeführers führten aber nicht gleichsam automatisch zu einer 
verbotenen Interessenkollision gemäss Art. 12 lit. c BGFA. Eine 
Sorgfaltspflichtverletzung des Anwalts liegt erst vor, wenn Differen-
zen in den Aussagen bestehen oder zumindest absehbar sind, welche 
nach den konkreten Umständen auf gegensätzlichen Prozessinteres-
sen beruhen (Urteil des Bundesgerichts vom 16. März 2009 
[1B_7/2009], Erw. 5.9; vgl. Fellmann, a.a.O., Art. 12 N 107). Die 
bloss abstrakte Möglichkeit eines Interessenkonflikts vermag dabei 
eine Verletzung von Art. 12 lit. c BGFA nicht zu begründen; verlangt 
wird vielmehr, dass konkrete Hinweise auf einen möglichen 
Interessenkonflikt bestehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 
17. Juni 2011 [2C_900/2010], Erw. 1.3 mit Hinweisen; BGE 134 II 
108, Erw. 4.2.2; Urteil des Bundesgerichts vom 28. Januar 2009 
[2C_504/2008 und 2C_505/2008], Erw. 9.1; Fellmann, a.a.O., 
Art. 12 N 84b). Mit anderen Worten genügt die Möglichkeit, ein 
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Risiko oder der blosse Anschein eines Interessenkonflikts nicht, um 
eine nach Art. 12 lit. c BGFA relevante Sorgfaltspflichtverletzung zu 
begründen (vgl. Ernst Staehelin, Interessenkollision: theoretische und 
reale Aspekte, Anwaltsrevue 4/2010, S. 189 mit Hinweisen; Kaspar 
Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zürich 2009, N 823 f.). Es 
ist daher bei Mehrfachvertretungen im Einzelfall zu prüfen, ob die 
Mandatsinhalte und die Verteidigungsstrategie parallel laufen oder 
divergieren. Erst bei konkreten Umständen, welche die vorbehaltlose 
Interessenwahrung für jeden Mandanten beeinträchtigen oder kon-
kret gefährden können, ist der Anwalt verpflichtet, die Mandate nie-
derzulegen. Massgebend ist, ob der Anwalt jedes Mandat unabhängig 
vom andern und im uneingeschränkten Interesse seiner Mandanten 
führen kann. 

Im vorliegenden Fall bezogen sich die Differenzen in den (an-
fänglichen) Aussagen von B. auf die Anzahl der Geldübergaben, die 
Höhe der Geldbeträge und die Häufigkeit der Übergabe von Mobil-
telefonen. B. bestätigte mehrfach diese Vorhalte erst nach Konfron-
tation mit den jeweiligen Aussagen von C.. 

Eine anfängliche Bestreitung von Vorhalten und die versuchte 
Schilderung eines in Einzelpunkten zu Zahlenangaben eines Mittä-
ters abweichenden Sachverhalts lassen nicht auf einen konkreten, mit 
den Sorgfaltspflichten unvereinbaren Interessenkonflikt schliessen. 
B. hat teilweise noch an derselben Befragung seine Darstellung auf-
gegeben. Die Anzahl von Drogen- und Geldwäschereigeschäften 
können sich zwar – wie die Anwaltskommission zu Recht festgehal-
ten hat – im Falle einer Verurteilung nach Art. 19 Ziff. 2 BetmG oder 
nach Art. 305bis StGB auf die Strafzumessung auswirken. Das In-
teresse der Klienten des Beschwerdeführers an einer – auch im Ver-
gleich zum Mitangeklagten – geringfügigen Strafe und wohlwollen-
den Strafzumessung begründet indessen keinen aufsichtsrechtlich 
relevanten Interessenkonflikt des Anwalts. Divergierende Aussagen 
solcher Art schlossen eine unabhängige Mandatsführung nicht aus. 
Standesrechtlich relevante Interessenkonflikte bei divergierenden 
Aussagen in einer Strafuntersuchung liegen erst vor, wenn der An-
walt einen seiner Mandanten nicht oder nicht mehr verteidigen kann, 
ohne die Interessen des andern Mandanten zu gefährden, z.B. wenn 
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sich die Mandanten gegenseitig der Falschaussage bezichtigen, (zu-
sätzlicher) strafbarer Handlungen beschuldigen oder die Angaben zu 
den jeweiligen Tatbeteiligungen so divergieren, dass sich eine Ge-
genüberstellung (Art. 146 Abs. 2 StPO) aufdrängt. Die Aussagen von 
B. und C. entsprachen sich im Kern und die Widersprüche betrafen, 
was die Straftatbestände anbelangt, untergeordnete Punkte. Solche 
Abweichungen in den Aussagen zum Sachverhalt sind zu geringfügig 
und begründen – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – keine rele-
vante Konfliktsituation des Anwalts (vgl. dazu Urteil des Bundes-
gerichts vom 21. Juni 2011 [6B_1076/2010], Erw. 2.3.2 f.). Kein 
relevanter Interessenkonflikt besteht bei einer Mehrfachvertretung 
schliesslich, wenn die Mandanten von ihrem Aussageverweigerungs-
recht (Art. 113 Abs. 1 StPO) Gebrauch machen. Der Anwalt findet 
sich daher auch nicht in einer konkreten Konfliktsituation, wenn bei 
einer Mehrfachvertretung seine Mandanten versuchen, sich nicht 
gegenseitig zu belasten. Der blosse Umstand, dass das Aussagever-
halten eines angeschuldigten Mandanten aus der Sicht der Strafunter-
suchungsbehörden "keinen guten Eindruck hinterlässt" oder dessen 
Glaubwürdigkeit in Frage stellt, kann keinen relevanten Interessen-
konflikt begründen. Art. 12 BGFA dient vorab dem umfassenden 
öffentlich-rechtlichen Schutz der anwaltlichen Treuepflicht, dem 
Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Anse-
hens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346, Erw. 2.2 mit Hinwei-
sen). Es ist aber nicht Aufgabe der Verteidigung, den Fortgang des 
Verfahrens zu befördern (Wolfgang Wohlers, Die Pflicht der Vertei-
digung zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR] 130/2012, S. 57 mit 
Hinweisen). 

4.3. 
Die Entscheidung der Oberstaatsanwaltschaft, mit welcher die 

amtliche Verteidigung widerrufen wurde, ist ohne präjudizielle Be-
deutung für das Disziplinarverfahren. Auch mit Blick auf die An-
zeige der Staatsanwaltschaft D. sind die unterschiedlichen Aufgaben 
der Verfahrensleitung in der Strafuntersuchung und des Verteidigers 
zu beachten. Gemäss Art. 62 Abs. 1 StPO obliegt der Verfahrenslei-
tung die Sicherstellung eines gesetzmässigen und ordnungsgemässen 
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Strafverfahrens, wozu auch die Sicherstellung einer notwendigen 
oder amtlichen Verteidigung gehört (Art. 131 ff. StPO). Der Widerruf 
der amtlichen Verteidigung setzt nach Art. 134 Abs. 2 StPO u.a. vor-
aus, dass eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist. 
Eine Doppelvertretung kann die Verteidigungsrechte tangieren und 
die Verfahrensleitung ist grundsätzlich zur Bestellung einer neuen 
amtlichen Verteidigung berechtigt, wenn ein Interessenkonflikt mög-
lich ist und geeignet erscheint, die Verteidigungsrechte des Betroffe-
nen zu verletzen. Die Beurteilung der Staatsanwaltschaft ist damit 
präventiv und beruht im Hinblick auf den ordnungsgemässen Verfah-
rensgang auf einem Anschein und der Möglichkeit einer Interessen-
kollision. Auch wenn Mehrfachvertretungen im Strafprozess immer 
und grundsätzlich problematisch sind, bedeutet eine andere Beurtei-
lung durch den betroffenen Anwalt, die sich objektiv auf die kon-
krete Interessenlage seiner Mandanten stützen kann, noch keine 
Verletzung der Standespflichten. 

4.4. 
Im Übrigen ist im vorliegenden Fall, wo die Anzeichen einer 

möglichen Interessenkollision bei der ersten Einvernahme auftraten, 
zu beachten, dass die Mandatspflichten dem Beschwerdeführer 
grundsätzlich untersagten, den Abbruch der Einvernahme wegen 
möglicher Doppelvertretung zu provozieren. Eine Mandatsniederle-
gung während der Einvernahme verbieten die Interessen beider 
Mandanten und seine Sorgfaltspflicht gemäss Art. 12 lit. a BGFA. 
Ein solches Verhalten könnte zudem das Berufsgeheimnis zumindest 
gegenüber einem Mandanten verletzen, da aufgrund einer solchen 
Mandatsniederlegung die Untersuchungsbehörden einen bisher nicht 
bekannten Zusammenhang zwischen zwei Angeschuldigten erkennen 
könnten. Die Sorgfaltspflichten gebieten vielmehr, dass der Be-
schwerdeführer nach der Einvernahme eine Interessenkollision ge-
wissenhaft prüfte und eine allfällige Mandatsniederlegung mit den 
betroffenen Mandanten besprach. Hätten sich allfällige divergierende 
Interessen nicht beseitigen lassen oder hätte der Beschwerdeführer in 
Zukunft mit Interessenkonflikten rechnen müssen, wäre eine Man-
datsniederlegung unausweichlich gewesen. 
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Im vorliegenden Fall fand die Besprechung mit den Mandanten 
am 3. März 2011 statt und der Beschwerdeführer kam zum Ergebnis, 
dass keine tatsächlichen Interessenkonflikte bestanden. Diese rechtli-
che Beurteilung lag nicht ausserhalb einer korrekten rechtlichen In-
terpretation der Mandanteninteressen (vgl. vorne Erw. 4.2). Es kann 
dem Beschwerdeführer daher nicht angelastet werden, dass er eine 
unzulässige Doppelvertretung bis zum Widerruf der amtlichen Ver-
teidigung weitergeführt hätte. Voraussetzung einer Disziplinierung ist 
immer, dass der Anwalt die Pflichtwidrigkeit erkannte oder bei 
durchschnittlicher Sorgfalt hätte erkennen müssen. Dabei reicht die 
abstrakte Möglichkeit eines Konflikts (BGE 134 II 108, Erw. 4.2.2; 
AGVE 2008, S. 285) oder das allgemeine Risiko, dass ein solcher im 
Verlaufe des Mandats auftreten kann, für eine Verletzung der anwalt-
lichen Berufspflichten gemäss BGFA nicht aus. 

Der Beschwerdeführer hätte schliesslich auch in der Lage sein 
müssen, sich pflichtgemäss zu verhalten. Nachdem die Staatsanwalt-
schaft D. seine Abberufung bereits am 2. März 2011 der Oberstaats-
anwaltschaft beantragt hatte, durfte für eine Disziplinierung die 
Frage nach dem pflichtgemässen Alternativverhalten nicht offen 
bleiben. 

4.5. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aussagediffe-

renzen der beiden Mandanten des Beschwerdeführers keine konkre-
ten tatsächlichen Interessenkonflikte erkennen lassen. Die Rechtspo-
sitionen der Mandanten waren einheitlich und schlossen eine pa-
rallele, unabhängige und unbeeinflusste Interessenwahrung durch 
den Beschwerdeführer nicht aus. Nur weil der Mitangeschuldigte B. 
die Aussagen der an der strafbaren Handlung Mitbeteiligten nicht 
ohne Weiteres bestätigte und einzelne seiner Aussagen nicht iden-
tisch und widerspruchsfrei waren, liegt noch kein tatsächlicher In-
teressenkonflikt vor (vgl. Schiller, a.a.O., N 805 ff.). Insbesondere 
abweichende Mengenangaben mehrerer Angeschuldigter bei Dro-
gendelikten begründen allein keine relevanten Interessenkollisionen. 

Der Beschwerdeführer hat seine anwaltlichen Sorgfaltspflichten 
bei und nach der Einvernahme vom 24. Februar 2011 gemäss BGFA 
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nicht verletzt. Sein Beschwerdeantrag ist daher gutzuheissen und der 
Entscheid der Anwaltskommission ist aufzuheben. 
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IX. Verwaltungsrechtspflege 

 

32 Vollstreckung 
Gegen Vollstreckungsentscheide der Staatsanwaltschaft betreffend die 
Einziehung von Gegenständen ist die Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht zulässig. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 3. Februar 2012 in Sachen 
A. gegen Staatsanwaltschaft B. (WBE.2011.408). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Gemäss Art. 439 StPO bestimmen Bund und Kantone die für 

den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden 
sowie die entsprechenden Verfahren, wobei die besonderen Regelun-
gen in der Strafprozessordnung und im Schweizerischen Strafgesetz-
buch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0) vorbehalten bleiben 
(Art. 439 Abs. 1 StPO). Die Vollstreckung von Entscheiden über Ver-
fahrenskosten und weitere finanzielle Leistungen erfolgt nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuld-
betreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) (Art. 442 Abs. 1 StPO). 
Die Kantone haben, soweit sie dafür zuständig sind, die zum Vollzug 
der Strafprozessordnung notwendigen Ausführungsbestimmungen zu 
erlassen (Art. 445 StPO). 

Die kantonale Vollzugsbehörde in Strafsachen ist allgemein das 
zuständige Departement (§ 14 Abs. 1 EG StPO). Der Regierungsrat 
kann durch Verordnung andere Behörden mit dem Vollzug von Stra-
fen und Massnahmen sowie mit der Einforderung der Kosten beauf-
tragen (§ 14 Abs. 2 EG StPO). 



222 Verwaltungsgericht 2012 

Für die Beurteilung von Beschwerden gegen Vollzugsmass-
nahmen des Departements ist der Regierungsrat zuständig. Ausge-
nommen davon sind Beschwerdeentscheide des Departements, die 
mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten sind (§ 14 Abs. 3 
EG StPO). Schliesslich kann der Regierungsrat durch Verordnung 
Entscheide der Vollzugsbehörden als endgültig bezeichnen, wenn 
diesen von Amtes wegen oder auf Antrag hin ein materieller Ent-
scheid einer strafrichterlichen Behörde nachfolgt (§ 14 Abs. 4 
EG StPO). 

2.2. 
Das Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessord-

nung enthält in §§ 42 ff. weitere Bestimmungen über die Voll-
streckung von strafrechtlichen Entscheiden. Gemäss § 45 Abs. 2 
EG StPO sind eingezogene Gegenstände der Staatsanwaltschaft ab-
zuliefern und diese trifft die sachgemässen Entscheide. 

2.3. 
Der Regierungsrat regelt den Straf- und Massnahmevollzug 

durch Verordnung, soweit das Bundesrecht und die kantonalen Ge-
setze keine Bestimmungen enthalten (vgl. § 46 Abs. 1 EG StPO). Die 
Strafvollzugsverordnung regelt den Vollzug von strafrechtlichen 
Sanktionen gegenüber Erwachsenen (§ 1 Abs. 1 SMV). Der Regie-
rungsrat ist zuständige Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen und 
Entscheide im Straf- und Massnahmevollzug, soweit nicht ausdrück-
lich eine andere Behörde als solche bezeichnet ist (§ 3 Abs. 1 lit. a 
SMV). 

2.4. 
Im vorliegenden Fall hat die Staatsanwaltschaft die Verfügung 

über die Einziehung von Gegenständen gestützt auf § 45 Abs. 2 
EG StPO erlassen. Die Bestimmungen über die Vollzugsbehörden in 
§§ 14 ff. EG StPO beschränken sich auf die Regelung der Zuständig-
keiten für den Vollzug von Strafen und Massnahmen. Die Rechts-
schutzbestimmungen in § 102 SMV betreffen den Vollzug strafrecht-
licher Sanktionen (Abs. 1), Verfügungen und erstinstanzliche Ent-
scheide des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI; 
Abs. 2), Entscheide über Vollzugskosten oder die Entlassung aus 
dem Straf- und Massnahmevollzug sowie Rechtsmittelentscheide des 
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DVI (Abs. 3) und den Rechtschutz in Disziplinarsachen (Abs. 4). Im 
Übrigen wird auf die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes verwiesen (Abs. 5). 

Ausdrückliche Rechtsschutzbestimmungen gegen Verfügungen 
und Entscheide der Staatsanwaltschaft gestützt auf § 45 Abs. 2 
EG StPO fehlen sowohl in der Strafvollzugsverordnung als auch im 
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung. Die 
Zuständigkeits- und Rechtsmittelbestimmungen der Strafvollzugs-
verordnung regeln ausschliesslich den Rechtsschutz im Straf- und 
Massnahmevollzug und kommen daher auf die von der Staatsan-
waltschaft eingezogenen Gegenstände nicht zur Anwendung. 

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass weder die 
Strafprozessordnung noch das kantonale Einführungsgesetz oder die 
Strafvollzugsverordnung besondere Vorschriften für den Rechts-
schutz gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft betreffend die Voll-
streckung der Einziehung von Gegenständen kennen. 

2.5. 
Der Rechtsschutz im Vollstreckungsverfahren ist im Verwal-

tungsrechtspflegegesetz umfassend formuliert (vgl. § 83 Abs. 1 
VRPG) und das Gesetz gilt für alle Behörden der öffentlichen Ver-
waltung (vgl. § 1 Abs. 1 und 2 VRPG). Mangels spezialgesetzlicher 
Bestimmung ist gegen Vollstreckungsentscheide der Staatsanwalt-
schaft betreffend die Einziehung von Gegenständen daher die Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht zulässig. 

33 Parteientschädigung; Verrechnung 
- Bestätigung der Praxis zur Verrechnung der Quoten bei teilweisem 

Obsiegen / Unterliegen. Die Quoten sind auch dann zu verrechnen, 
wenn nur eine Partei anwaltlich vertreten ist. 

- Eine Verrechnung von Parteikosten mit Verfahrenskosten darf nicht 
bereits im Entscheid verfügt werden. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 18. Juni 2012 in Sachen A. 
gegen Regierungsrat des Kantons Aargau und Gemeinderat B. 
(WBE.2011.325). 
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Aus den Erwägungen 

4. 
4.1. 
Entsprechend dem Verfahrensausgang auferlegte die Vorinstanz 

der Beschwerdeführerin 2/3 der Verfahrenskosten und nahm den Rest 
auf die Staatskasse. Dieses Vorgehen entspricht der Verfahrens-
kostenregelung gemäss § 31 Abs. 2 VRPG. 

4.2 
4.2.1. 
Die Parteikosten regelte die Vorinstanz in Dispositiv-Ziffer 3 

wie folgt: 
 
"3. 
A. werden ihre im Verfahren vor Regierungsrat entstandenen Partei-
kosten in Höhe von Fr. 15'411.80 (inklusive MWSt.) zu 1/3, abzüglich 
der gemäss Ziffer 2 zu bezahlenden Verfahrenskosten von Fr. 1'820.35, 
das heisst mit Fr. 3'316.90 aus der Staatskasse ersetzt." 
 
Zur Begründung führte sie aus, da die Verweigerung der Be-

willigung der Gummimatten auf den kantonalen Entscheid zurück-
gehe, sei die Beschwerdeführerin für ihre notwendigen anwaltlichen 
Kosten entsprechend dem Verfahrensausgang zu 1/3, unter Verrech-
nung mit den von ihr zu bezahlenden Verfahrenskosten, zu Lasten 
der Staatskasse zu entschädigen (§ 32 Abs. 2 i. V. m. § 29 VRPG). 

4.2.2. 
Die vorinstanzliche Parteikostenregelung geht in mehrfacher 

Hinsicht fehl: 
4.2.2.1. 
Erstens beachtet sie die (publizierte) verwaltungsgerichtliche 

Praxis zum revidierten VRPG betreffend Verrechnung der Quoten bei 
teilweisem Obsiegen / Unterliegen nicht (AGVE 2009, S. 279 f.). 
Hintergrund dieser Praxis ist die dem revidierten VRPG zugrunde 
liegende Parteilehre (§ 13 VRPG), gemäss welcher im Beschwerde-
verfahren u. a. auch Behörden Parteistellung zukommt (insbesondere 
§ 13 Abs. 2 lit. e und f VRPG). Einem Beschwerdeführer steht bei-
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spielsweise regelmässig die Vorinstanz als Partei gegenüber (§ 13 
Abs. 2 lit. e VRPG). Nach revidiertem VRPG hat ein obsiegendes 
Gemeinwesen ausserdem Anspruch auf eine Parteientschädigung, 
wenn es anwaltlich vertreten ist (AGVE 2009, S. 289 ff.). Im Ver-
gleich dazu kannte das Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 9. Juli 
1968 (aVRPG) keine § 13 VRPG entsprechende Parteilehre und nach 
langjähriger Praxis (zu § 36 aVRPG) hatten Gemeinwesen auch kei-
nen Anspruch auf Parteientschädigungen (AGVE 2009, S. 290 f.; 
2000, S. 377 ff; 1985, S. 384 ff.). Daraus erhellt, dass das Beschwer-
deverfahren nach revidiertem VRPG näher bei einem Zweipartei-
enverfahren liegt, als dies nach aVRPG der Fall war. Bezüglich der 
Parteikostenregelung bei teilweisem Obsiegen / Unterliegen wurde in 
AGVE 2009, S. 279 deshalb an die materiell gleichlautende Rege-
lung in § 112 des Zivilrechtspflegegesetzes vom 18. Dezember 1984 
(aZPO) und die Praxis, wonach die Parteikosten beider Parteien als 
Ganzes genommen und die Anteile des Obsiegens bzw. Unterliegens 
verrechnet werden (AGVE 2009, S. 279 mit Hinweisen auf 
AGVE 2000, S. 51 f. sowie Alfred Bühler / Andreas Edelmann / 
Albert Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 
2. Auflage, Aarau 1998, § 112 N 6 mit Hinweisen), angeknüpft. 
Diese zivilprozessuale Praxis gilt nach der Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; 
SR 272; in Kraft seit 1. Januar 2011) weiterhin (vgl. David Jenny, in: 
Thomas Sutter-Somm / Franz Hasenböhler / Christoph Leuenberger 
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 
[ZPO], Zürich / Basel / Genf 2010, Art. 106 N 9; Hans Schmid, in: 
Paul Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Schweizerische 
Zivilprozessordnung, Basel 2010, Art. 106 N 4; ferner: Karl Spühler 
/ Annette Dolge / Myriam Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht 
und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 9. Auflage, 
Bern 2010, Kapitel 8 Rz. 77). Sinn und Zweck der Quotenverrech-
nung bei teilweisem Obsiegen ist, dass nur der mehrheitlich obsie-
genden Partei eine Parteientschädigung zugesprochen werden soll. 
Obsiegt jede Partei zur Hälfte, hat jede Partei ihre Parteikosten selbst 
zu tragen und es besteht kein Anspruch auf Ersatz von Parteikosten. 
Ob die Parteikosten einer Partei höher sind als diejenigen der andern, 
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bleibt ohne Einfluss auf den Verteilungsschlüssel (vgl. Bühler / 
Edelmann / Killer, a. a. O., § 112 N 6 mit Hinweis). Die Quoten sind 
daher auch dann zu verrechnen, wenn nur eine Partei anwaltlich ver-
treten ist (Schmid, a. a. O., Art. 106 N 4; ebenso Bühler / Edelmann / 
Killer, a. a. O, § 112 N 6 mit Hinweis). Nur so ist gewährleistet, dass 
eine Partei, die selber (z. B. aus Kostengründen) auf den Beizug 
eines Rechtsvertreters verzichtet, bei hälftigem Obsiegen nicht unge-
rechtfertigt mit Anwaltskosten der Gegenpartei belastet wird. Die 
Vorgehensweise der Vorinstanz führt zum unhaltbaren Ergebnis, dass 
die zur Hälfte obsiegende Partei, je nachdem, ob die Gegenpartei 
anwaltlich vertreten ist oder nicht, von dieser einen hälftigen Partei-
kostenersatz erhält. Der Beizug eines anwaltlichen Vertreters hat je-
doch nichts mit dem Verfahrensausgang (Obsiegen / Unterliegen) zu 
tun. 

Vor Vorinstanz hatte neben der Beschwerdeführerin (§ 13 
Abs. 2 lit. a VRPG) der Gemeinderat als Vorinstanz Parteistellung 
(§ 13 Abs. 2 lit. e VRPG). Der Gemeinderat obsiegte zu 2/3, die Be-
schwerdeführerin zu 1/3. Entsprechend der Verrechnungspraxis hätte 
die Beschwerdeführerin dem Gemeinderat 1/3 seiner Parteikosten 
ersetzen müssen. Da der Gemeinderat nicht anwaltlich vertreten war, 
waren keine Parteikosten zu ersetzen (§ 29 VRPG). Dass die 
Vorinstanz der Beschwerdeführerin Parteikosten zusprach, war daher 
falsch. 

4.2.2.2. 
Im Weiteren wurden im angefochtenen Entscheid die der Be-

schwerdeführerin auferlegten Verfahrenskosten mit den Parteikosten, 
die ihr (zulasten der Staatskasse) zugesprochen wurden, sogleich 
verrechnet. Die Verrechnung von Forderungen ist in Art. 120 ff. OR 
geregelt. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere 
Leistungen, die in ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, 
schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig 
sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR; wobei – 
entgegen dem engen Wortlaut – genügt, wenn die Verrechnungs-
forderung fällig und die Hauptforderung erfüllbar ist: vgl. Wolfgang 
Peter, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I,  
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Art. 1-529 OR, 5. Auflage, Basel 2011, Art. 120 N 4 mit Hinweisen). 
Die Verrechnung konkreter Forderungen, die den Parteien noch gar 
nicht bekannt, geschweige denn fällig sind, hält vor Art. 120 Abs. 1 
OR nicht stand. Die Forderungen können daher nicht bereits im 
Dispositiv verrechnet werden. Das Vorgehen der Vorinstanz ist 
gesetzwidrig. Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine 
Verrechnung im späteren Zeitpunkt des Be- bzw. Vollzugs der 
Forderungen indessen möglich. 

34 Ausstand eines Gemeinderats, der Arbeitnehmer der Zuschlagsemp-
fängerin ist. 

vgl. AGVE 2012 24 167 





 

Steuerrekursgericht 
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I. Kantonale Steuern 

A. Steuergesetz (StG) vom 15. Dezember 1998 

35 Gewinnungskosten des selbständig Erwerbenden; Verlust aus der Be-
triebsübergabe (§ 36 Abs. 2 lit. c StG) 
Ein Buchverlust bei einem Verkauf eines Betriebes an eine nahestehende 
Person zu einem unter dem Buchwert liegenden Vorzugspreis kann steu-
erlich nicht in Abzug gebracht werden. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 23. Februar 2012 in Sa-
chen H.H. (3-RV.2011.149). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Der Rekurrent veräusserte das Grundstück GB E. Nr. Z, Wohn- 

haus und Schreinerei, für CHF 300'000.00 an seinen Sohn S.H. 
Der Buchwert der Liegenschaft betrug CHF 309'100.00. Der 

Rekurrent macht geltend, er habe einen Verlust von CHF 9'100.00 
erlitten, der vom steuerbaren Einkommen in Abzug zu bringen sei. 

(…) 
3.4. 
3.4.1. 
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder 

berufsmässig begründeten Kosten abgezogen. Dazu gehören insbe-
sondere die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäfts-
vermögen (§ 36 Abs. 1 und 2 lit. c StG). 

(…) 
3.7.3. 
Nach Ansicht des Steuerrekursgerichtes ist - wie vom Verwal-

tungsgericht ausgeführt - die Zulässigkeit einer Betriebsübergabe 
zum unter dem Verkehrswert liegenden Buchwert ohne Weiteres 
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sachgerecht, wenn die spätere steuerliche Erfassung der stillen Re-
serven sichergestellt ist. Damit ist eine Nachfolge zum Vorzugspreis 
ohne Einkommenssteuerfolgen möglich. Dagegen erscheint es aus 
steuerlicher Sicht nicht geschäftsmässig begründet, einen Verlust 
durch die Übertragung eines Betriebs zu einem unter dem Buchwert 
liegenden Vorzugspreis an eine nahestehende Person zu erzielen, 
allein um die Nachfolge innerhalb der Familie zu regeln. Dieses Mo-
tiv ist, wenn auch durchaus verständlich, dem privaten Bereich des 
Verkäufers zuzuordnen. Hinzu kommt, dass bei einer ungeprüften 
Anerkennung jedes vereinbarten Preises letztlich gar eine völlig un-
entgeltliche Übertragung möglich und steuerlich zu anerkennen 
wäre. Diesfalls ergäbe sich ein erheblicher Steuerersparnisspielraum 
durch die Festsetzung des "idealen" Kaufpreises.  

Nach Ansicht des Steuerrekursgerichts kann ein Buchverlust bei 
einem Verkauf eines Betriebes an eine nahestehende Person zu einem 
unter dem Buchwert liegenden Vorzugspreis steuerlich nicht in Ab-
zug gebracht werden, da dieser nicht geschäftsmässig begründet ist. 

36 Steuerberechnung; Jahressteuer auf Kapitalabfindungen (§ 45 Abs. 1 
lit. d und e StG) 
Zahlung der Arbeitgeberin ohne Vorsorgecharakter 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 23. Februar 2012 in Sa-
chen E.H. (3-RV.2011.131). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Die Rekurrentin (Jahrgang 1947) arbeitete im Jahr 2009 als 

kaufmännische Angestellte bei der J. AG in X. Mit dem Novem- 
berlohn 2009 erhielt sie eine auf dem Lohnausweis als "Bonus (Son-
derzahlung)" deklarierte Zahlung von CHF 30'000.00.  

(…) 
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11.2. 
§ 45 Abs. 1 lit. d und lit. e StG bestimmen, dass übrige Kapital-

zahlungen mit Vorsorgecharakter, insbesondere bei Tod und für blei-
bende körperliche oder gesundheitliche Nachteile sowie Entschädi-
gungen mit Vorsorgecharakter bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, insbesondere Abgangsentschädigungen bei vorzeitiger Pensio-
nierung, der getrennt vom übrigen Einkommen berechneten Jah-
ressteuer zu 40 % des Tarifs unterliegen.  

Nicht alle Entschädigungen bei Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses haben Vorsorgecharakter. Nach den Richtlinien der Steuer-
behörden haben Entschädigungen bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses unter anderem dann keinen Vorsorgecharakter, wenn die 
Entschädigung den Charakter eines "Schmerzensgeldes" für die 
Entlassung, einer Risikoprämie für die persönliche Sicherheit und 
berufliche Zukunft oder einer Treueprämie für ein langjähriges 
Dienstverhältnis hat (Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 
3. Auflage, Bern-Muri 2009, § 45 StG N 7, 9 f., mit Hinweis auf das 
Kreisschreiben Nr. 1 der ESTV "Die Abgangsentschädigung resp. 
Kapitalabfindung des Arbeitgebers" vom 3. Oktober 2002, Ziff. 3.5). 

11.3. 
Der Abfindungsvereinbarung ist klar und eindeutig zu entneh-

men, dass der Rekurrentin CHF 30'000.00 ausgerichtet worden sind, 
"(a)ls Dankeschön für die überdurchschnittliche Arbeitsleistung und 
der Loyalität gegenüber der Firma J. AG". Aus dem Konnex geht 
hervor, dass sich die damalige Arbeitgeberin bei der Rekurrentin 
sowohl für ihre sehr gute Arbeitsleistung wie auch für ihr Einver-
ständnis zu einer vorzeitigen Pensionierung bzw. einem Hinauszö-
gern der bevorstehenden Operationen bis nach der Pensionierung mit 
einer einmaligen Zahlung erkenntlich zeigen wollte. Die Zahlung 
von CHF 30'000.00 entspricht ohnehin eher einem Äquivalent für 
eine geschuldete Lohnfortzahlung als Folge der krankheitsbedingten 
Abwesenheit.  

Es erhellt, dass der vorliegend in Frage stehenden Zahlung von 
CHF 30'000.00 kein Vorsorgecharakter zugesprochen werden kann. 
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37 Gewinnungskosten des selbständig Erwerbenden; Ersatzbeschaffung 
(§ 37 StG) 
Die Ersatzbeschaffungsfrist dauert drei Jahre und kann allenfalls aus 
Gründen, die die steuerpflichtige Person nicht zu verantworten hat, ver-
längert werden. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 26. April 2012 in Sachen 
L.K. (3-RV.2011.208) 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Gemäss § 37 Abs. 1 StG können beim Ersatz von betriebsnot-

wendigem Anlagevermögen die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt 
übertragen werden, dass innert angemessener Frist, in der Regel 
1 Jahr vor oder 3 Jahre nach der Veräusserung, für das gleiche Un-
ternehmen erworben wird; ausgeschlossen ist eine Übertragung auf 
Vermögen ausserhalb der Schweiz. "Sofern die Anschaffung nicht im 
gleichen Jahr stattfindet, kann im Umfang der stillen Reserven eine 
Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstellung ist in der Regel 
innert drei Jahren zur Abschreibung auf den neu angeschafften be-
triebsnotwendigen Vermögensgegenständen zu verwenden" (§ 37 
Abs. 2 StG).  

3.2. 
3.2.1. 
Zu prüfen ist vorab, wie die Formulierung "in der Regel" zu 

verstehen ist.  
3.2.2. 
Im bis 31. Dezember 2000 geltenden aStG war die Ersatzbe-

schaffung in § 24bis aStG geregelt. Dabei galt als "Ersatzbeschaffung 
[...] die Übertragung der stillen Reserven auf betriebsnotwendiges 
Anlagevermögen, dass innert einem Jahr vor oder innert drei Jahren 
nach der Veräusserung für das gleiche Unternehmen erworben 
wurde". Die Ersatzbeschaffungsfrist dauerte damit nach dem Geset-
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zeswortlaut fix drei Jahre. Dazu führte das Steuerrekursgericht im 
Entscheid vom 25. Juli 2007 in Sachen H. + E.W. das Folgende aus:  

"Nach der langjährigen Rechtsprechung von Steuerrekursgericht und 
Verwaltungsgericht steht die Frist zur Vornahme von Ersatzbeschaffungen 
still, wenn die steuerpflichtige Person vor deren Ablauf mit der Vornahme 
von Ersatzinvestitionen konkret begonnen hat, diese aus Gründen, die sie 
nicht zu vertreten hat, aber nicht rechtzeitig zu Ende führen konnte. Der 
Stillstand dauert so lange, bis das Hindernis wegfällt. Anschliessend läuft 
die Frist so viele Tage weiter, wie zu ihrer Vollendung fehlen. Häufiges 
Anwendungsbeispiel ist das Baubewilligungsverfahren, auf dessen zeitli-
chen Ablauf die steuerpflichtige Person nur wenig Einfluss hat. Dagegen 
geht es keineswegs darum, die gesetzte Frist für die Ersatzbeschaffung 
durch die Einleitung irgendwelcher Verfahren beliebig verlängern zu lassen 
(AGVE 1996 S. 215; VGE vom 25. Juni 2004 in Sachen G.K.; Kommentar 
zum Aargauer Steuergesetz, 1. Auflage, Muri-Bern 1991, § 24bis aStG N 11 
mit Hinweisen)."  

3.2.3. 
In der Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau vom 

21. Mai 1997 über die "Totalrevision der aargauischen Steuerge-
setze" wurde zu den Ersatzbeschaffungen ausgeführt:  

"Die grosszügige Regelung der Ersatzbeschaffungsfrist gemäss bishe-
rigem § 24bis aStG wird in Abs. 1 beibehalten."  

An der 30. Sitzung der Nichtständigen Kommission Nr. 07 
"Steuergesetz" vom 22. Dezember 1997 wurde zur Bestimmung der 
Ersatzbeschaffung festgehalten:  

"Der Vorsitzende bemerkt, dass neu Mindereinnahmen von 
Fr. 500'000.- anfallen, obwohl die Kommission keine materielle Änderung 
beschlossen hat. Somit muss diese Zahl zu Fr. 0.- korrigiert werden." 

Und schliesslich hielt Dr. Rudolf Rohr anlässlich der 37. Sit-
zung des Grossen Rates vom 10. März 1998 zum heutigen § 37 StG 
fest:  

"Der Regierungsrat stimmt zu, da er inhaltlich keine Abweichung von 
der bisherigen Praxis anstrebt."  

Aufgrund dieser Ausführungen in den Materialien zum StG ist 
davon auszugehen, dass mit der Formulierung des § 37 StG keine 
Änderung der Praxis zu § 24bis aStG beabsichtigt war. Vielmehr wur-
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de mit dem Passus "in der Regel" die Rechtsprechung umgesetzt, 
wonach bei Hinderungsgründen, die die steuerpflichtige Person nicht 
zu verantworten hat, eine Verlängerung der Ersatzbeschaffungsfrist 
über drei Jahre hinaus möglich ist.  

3.2.4. 
Mit der Steuerkommission A. ist daher davon auszugehen, dass 

die Ersatzbeschaffungsfrist drei Jahre dauert und allenfalls aus Grün-
den, die nicht die steuerpflichtige Person zu verantworten hat, ver-
längert werden kann. 

38 Abzüge vom Reineinkommen; Kosten des Liegenschaftsunterhaltes (§ 39 
Abs. 2 StG) 
Bei mit Drahtsaiten an der Decke montierten Pendelleuchten handelt es 
sich nicht um Beleuchtungsanlagen, die im Gebäudewert eingeschlossen 
sind. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 26. April 2012 in Sachen 
H. + I.I. (3-RV.2012.31). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Die Rekurrenten haben im April 2010 ihre Beleuchtung durch 3 

Pendelleuchten und eine Stehleuchte, welche im Vergleich zur bishe-
rigen Beleuchtung energieeffizienter sind, ersetzt. Sie beantragen, es 
seien die dadurch entstandenen Kosten von CHF 7'200.75 als Inve-
stition in Energiesparmassnahmen zum Abzug zuzulassen.  

 2.2. 
Die Vorinstanz hat einen Abzug verweigert mit der Begründung, 

weder die 3 Pendel- noch die Stehleuchte seien mit dem Gebäude 
fest verbunden und würden auch nicht in die Grundstückbewertung 
einfliessen. Aus systematischen Gründen seien daher die Kosten für 
die neue Beleuchtung grundsätzlich nicht abziehbar.  
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3.  
3.1.  
Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhalts-

kosten, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung 
durch Dritte abgezogen werden. Den Unterhaltskosten sind Investi-
tionen gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz 
dienen, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind (§ 39 
Abs. 2 StG).  

3.2.  
Art. 5 ("Begriff der Investitionen") der Verordnung über den 

Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der 
direkten Bundessteuer vom 24. August 1992 lautet wie folgt:  

"Als Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz 
dienen, gelten Aufwendungen für Massnahmen, welche zur rationellen 
Energieverwendung oder zur Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. 
Diese Massnahmen beziehen sich auf den Ersatz von veralteten und die 
erstmalige Anbringung von neuen Bauteilen oder Installationen in beste-
henden Gebäuden."  

3.3.  
Art. 1 ("Massnahmen") der Verordnung über die Massnahmen 

zur rationellen Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien vom 24. August 1992 lautet wie folgt:  

"Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur Nutzung 
erneuerbarer Energien sind insbesondere:  

(…)  
d. Kosten für den Ersatz von Haushaltgeräten mit grossem Stromver-

brauch, wie Kochherden, Backöfen, Kühlschränken, Tiefkühlern, Geschirr-
spülern, Waschmaschinen, Beleuchtungsanlagen usw., die im Gebäudewert 
eingeschlossen sind."  

Die Rekurrenten machen geltend, die von ihnen angeschafften 
Leuchten würden unter die "Beleuchtungsanlagen" fallen. Im Fol-
genden ist zu prüfen, wie es sich damit verhält.  

3.4.  
Als Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur 

Nutzung erneuerbarer Energien gelten unter anderem die "Kosten für 
den Ersatz von Beleuchtungsanlagen". Mit dem Zusatz "die im Ge-
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bäudewert eingeschlossen sind" wird zum Ausdruck gebracht, dass 
alle Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen, die nicht fest mit einer 
Liegenschaft verbunden sind, steuerlich nicht abzugsfähig sind, auch 
wenn sie dem Energiesparen dienen, denn in diesem Fall haben die 
Beleuchtungsanlagen "Mobiliarcharakter". Damit liegen keine ener-
giesparenden Investitionen "in bestehenden Gebäuden" vor, sodass 
dafür kein Abzug gewährt werden kann.  

Diese (bundesrechtliche) Regelung hat auch Eingang in die 
Merkblätter/Weisungen/Richtlinien etc. vieler Kantone gefunden. So 
werden gemäss dem Merkblatt "Liegenschaftsunterhalt" des Steuer-
amtes des Kantons Aargau, Änderungen vom 29. Januar 2010, gültig 
ab 2009, die Kosten für den "Ersatz von im Gebäudewert einge-
schlossenen Beleuchtungsanlagen mit grossem Stromverbrauch 
(exkl. Erweiterungen)" vollumfänglich als "Investitionen in Energie-
sparmassnahmen" zum Abzug zugelassen (S. 16). In vielen anderen 
Kantonen wird ausdrücklich auf den "Mobiliarcharakter" von (nicht 
fest installierten) "Beleuchtungskörper(n)" hingewiesen und ein Ab-
zug der Kosten für deren Ersatz ausgeschlossen (z.B. Merkblatt 5 
[Grundstückkosten] der Steuerverwaltung des Kantons Bern, S. 8; 
besonderes Merkblatt für den tatsächlichen Kostenabzug bei Privat-
liegenschaften sowie für Investitionen, die dem Energiesparen und 
dem Umweltschutz dienen der kantonalen Steuerverwaltung des 
Kantons Freiburg, gültig ab der Veranlagungsperiode 2011, S.  22; 
Veranlagungshandbuch für die natürlichen Personen des Kantons 
Solothurn, Stand 30. März 2010, Ziff. 5.3; Weisungen über den Ab-
zug von Liegenschaftskosten vom 8. November 2006 des Vorstehers 
der Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, S. 3; Merkblatt Liegen-
schaftsunterhalt/Energiesparmassnahmen/Umwelt- und Lärmschutz-
massnahmen/Denkmalpflege/Betriebskosten der Steuerverwaltung 
des Kantons Glarus, Stand 15. Juli 2010, S. 17; Luzerner Steuerbuch 
Band 1, § 39 Nr. 4, Ziff. 4.7; Dienstanleitung zum obwaldnerischen 
Steuergesetz 9/2012 vom 25. Januar 2012, Liegenschaftsunterhalts-
kosten, S. 16; Merkblatt Liegenschaftsunterhalt/Energiesparmassnah-
men/Umwelt- und Lärmschutzmassnahmen/Denkmalpflege der Steu-
erverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Stand 1. Januar 2012, 
Ziff. 7.3.1; Zürcher Steuerbuch Teil I, Merkblatt des kantonalen 
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Steueramtes über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kosten für den 
Unterhalt und die Verwaltung von Liegenschaften vom 13. Novem-
ber 2009, S. 14).  

3.5.  
Für die Beurteilung der Frage, ob die von den Rekurrenten gel-

tend gemachten Kosten als "Investition in Energiesparmassnahmen" 
abzugsfähig sind, ist also entscheidend, ob die neuen Leuchten aus 
steuerlicher Sicht als Mobiliar oder eine Installation in ein bestehen-
des Gebäude zu beurteilen sind.  

Klar ist, dass der Stehleuchte, welche mit dem Gebäude der Re-
kurrenten per definitionem nicht (bzw. nur via Stromkabel) verbun-
den ist, "Mobiliarcharakter" zukommt. Die auf die Stehleuchte ent-
fallenden Kosten können daher trotz ihrer energiesparenden Art nicht 
zum Abzug zugelassen werden.  

Heikler ist die Beurteilung der 3 Pendelleuchten. Deckenleuch-
ten sind naturgemäss auf irgendeine Art mit dem Gebäude verbun-
den, z.B. mit einem Haken an der Decke oder durch Dübel bzw. fest 
verankerte Seilkonstruktionen etc. Dies genügt aber nicht, um sie aus 
steuerrechtlicher Sicht als Teil eines Gebäudes zu betrachten. Die in 
der erwähnten Verordnung gestellte Anforderung, dass die Beleuch-
tungsanlage "im Gebäudewert eingeschlossen" sein muss, zeigt, dass 
der Verordnungsgeber eine qualifizierte Verbindung mit einem (be-
stehenden) Gebäude voraussetzt. Eine solch verordnungskonforme 
Verbindung liegt nach Auffassung des Steuerrekursgerichts nur dann 
vor, wenn die Beleuchtungsanlage so eingebaut ist, dass durch deren 
Entfernung am betroffenen Gebäude objektiv gesehen ein Mangel 
bzw. Schaden entsteht und dadurch sein Wert (zumindest theoretisch) 
geschmälert wird. Das ist beispielsweise der Fall bei der Entfernung 
von bereits bei der Erstellung eines Gebäudes in der Zimmerdecke 
eingebauten Halogenspots oder der Entfernung einer in einem fest 
verankerten Einbauschrank integrierten Beleuchtung. Nur bei einer 
solch engen Verbindung mit dem Gebäude ist der "Mobiliarcharak-
ter" einer "Beleuchtungsanlage" zu verneinen. Demgegenüber haben 
alle "Beleuchtungsanlagen", welche bei einem Eigentümer- bzw. 
Mieterwechsel üblicherweise demontiert und vom bisherigen Eigen-
tümer bzw. Mieter mitgenommen werden, aus steuerrechtlicher Sicht 
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"Mobiliarcharakter". Daran vermag auch der Umstand nichts zu än-
dern, dass die Entfernung dieser "Beleuchtungsanlagen" am Gebäude 
häufig gewisse "Spuren" hinterlässt (z.B. Loch eines Dübels; 
"Schatten" an der Decke bzw. Wand etc.), denn es fehlt in diesen 
Fällen die enge bauliche Verbundenheit zum Gebäude. 

Die Pendelleuchten, welche die Rekurrenten installierten (oder 
installieren liessen), sind an drei Aufhängungspunkten mit ca. 50 cm 
langen Drahtsaiten an der Decke montiert und beziehen den Strom 
aus einer Wandsteckdose. Damit fehlt ihnen die oben beschriebene 
qualifizierte Verbindung zum Gebäude. Sie haben aus steuerrechtli-
cher Sicht "Mobiliarcharakter" (vgl. auch Kommentar zum Aargauer 
Steuergesetz, 1. Auflage, Muri-Bern 1991, § 24 aStG N 252), was 
einen Abzug der durch ihre Anschaffung entstandenen Kosten als 
Investition in Energiesparmassnahmen ausschliesst. 

39 Abzüge vom Reineinkommen; Kinderabzug (§ 42 Abs. 1 lit. a StG) 
Ein zeitlich befristeter Unterbruch einer systematischen Ausbildung aus 
objektiven Gründen am massgebenden Stichtag steht der Gewährung ei-
nes Kinderabzuges nicht entgegen. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 26. April 2012 in Sachen 
M.S. (3-RV. 2011.185). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Der Rekurrent beantragt, es sei für seinen in Ausbildung ste-

henden Sohn N.S. ein Kinderabzug (von CHF 9'500.00) zu gewäh-
ren.  

3.2.  
3.2.1.  
N.S. besuchte vom 14. August 2006 bis am 26. Juni 2009 die 

Fachmittelschule an der Kantonsschule in X. Am 29. Juni 2009 
rückte er in die Rekrutenschule in Y./SG ein. Nach sieben Wochen 
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Rekrutenschule trat er in die Unteroffizierschule über, wurde nach 
deren Abschluss zum Wachtmeister befördert und in die Rekruten-
schule in Z./GR umgeteilt. Am 26. Februar 2010 wurde er aus medi-
zinischen Gründen entlassen und mit UC-Entscheid vom 8. Februar 
2011 als "Tauglich nur für Ausbildung und Support, mit Einschrän-
kungen" beurteilt. Die notwendigen Therapien und Folgeuntersu-
chungen hatten zur Folge, dass N.S. nicht wie vorgesehen bereits im 
August 2010, sondern erst am 8. August 2011 die Schule (Fachmatu-
rität Pädagogik an der Kantonsschule X) wieder aufgenommen hat. 

3.2.2.  
Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass N.S. am massgeb-

lichen Stichtag 31. Dezember 2009 nicht in Ausbildung gewesen sei. 
Zudem habe N.S. während der militärischen Weiterbildung (nach 
Ablauf der Dauer der Rekrutenschule) ein monatliches Einkommen 
von rund CHF 3'000.00 erzielt. Es könne daher kein Kinderabzug 
gewährt werden. 

3.3.  
3.3.1.  
Gemäss den oben (Ziff. 2.2) wiedergegebenen Bestimmungen 

des StG kann bei einem volljährigen Kind ein Kinderabzug nur ge-
währt werden, wenn sich letzteres am massgeblichen Stichtag "in 
Ausbildung" befand. Den Gesetzesmaterialien kann dazu, soweit 
ersichtlich, nichts für die Beurteilung des vorliegenden Falles Weiter-
führendes entnommen werden, obwohl sich P. W. ausdrücklich da-
nach erkundigte, "was genau unter 'in Ausbildung' zu verstehen" sei, 
denn der Gesetzgeber befasste sich vor allem mit der Frage der Höhe 
des Kinderabzuges und einer allfälligen Abstufung nach dem Kin-
desalter. Es fehlen auch jegliche Ausführungen zum Thema "Unter-
bruch der Ausbildung". Daher ist im Folgenden die dazu ergangene 
Rechtsprechung und Literatur herbeizuziehen.  

3.3.2.  
3.3.2.1.  
Gemäss der in der Literatur vertretenen Auffassung steht ein 

Kind auch dann noch in der (beruflichen) Ausbildung, wenn es den 
eigentlichen Ausbildungsgang vorübergehend unterbrochen hat. Der 
Unterbruch darf jedoch nicht grösseren Umfangs sein und sollte 
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zweckgerichtet benützt werden, namentlich um die Militär-, Zivil- 
oder Zivilschutzdienstpflicht zu erfüllen, ergänzende Kurse zu besu-
chen oder Prüfungen angemessen vorzubereiten. Der Unterbruch 
muss aus objektiven Gründen erfolgen und auf die Ausbildung aus-
gerichtet sein. Soweit der Unterbruch der Ausbildung für Tätigkeiten 
genutzt wird, welche nicht Voraussetzung oder notwendige Ergän-
zung der eigentlichen Ausbildung darstellen (z.B. Praktika, welche 
nur darauf ausgelegt sind, die Chancen am Arbeitsmarkt nach der 
eigentlichen Ausbildung zu erhöhen), muss davon ausgegangen wer-
den, dass sich das Kind während diesem Unterbruch nicht in Ausbil-
dung befindet. Fällt ein solcher Unterbruch auf einen Stichtag, so ist 
der Kinderabzug zu negieren (Kommentar zum Schweizerischen 
Steuerrecht I/2a, 2. Auflage, Zürich 2008, Art. 35 DBG N 9, mit 
Hinweis auf Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuerta-
rife im schweizerischen Steuerrecht, Zürich 2000, S. 177). 

3.3.2.2.  
Auch gemäss dem Kreisschreiben Nr. 30 der Eidgenössischen 

Steuerverwaltung vom 21. Dezember 2010 (Ehepaar- und Familien-
besteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
[DBG]) kann bei einem Unterbruch der beruflichen Ausbildung der 
Kinderabzug weiterhin geltend gemacht werden, wenn der Unter-
bruch nur vorübergehend ist, z.B. um die Militär-, Zivil- oder Zivil-
schutzdienstpflicht zu erfüllen oder um für die Ausbildung notwen-
dige Prüfungen vorzubereiten (S. 20).  

3.3.2.3.  
Der "Kommunikationsplattform für Steuern des Kantons 

St. Gallen" kann das Folgende entnommen werden ("2.6 Schulische 
oder berufliche Ausbildung"):  

"Eine kurzfristige Pause in der Ausbildung wegen Krankheit, für Mi-
litärdienst (Rekrutenschule usw.), Lehrstellensuche oder Auslandaufenthalt, 
wie es bei jungen Leuten häufig vorkommt, lässt die Ausbildungsphase 
nicht abreissen. Vorausgesetzt wird, dass nach dem Time-out die Ausbil-
dung fortgesetzt wird (SGE 2008 Nr. 2). Das ist z.B. der Fall, wenn nach 
der Matura die Zeit bis zum Studienbeginn an einer Universität überbrückt 
wird. Dabei kann das Kind temporär auch einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen. Für die Einkünfte aus Erwerbstätigkeit wird das Kind unter bestimmten 
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Voraussetzungen selbständig besteuert (StG 30 Nr. 7). Bei nur vorüberge-
hendem Unterbruch der Ausbildung - auch über den Stichtag hinaus - darf 
angenommen werden, dass die Erwerbstätigkeit objektiverweise nicht dar-
auf ausgerichtet ist, den Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können, son-
dern nur als Überbrückungsmassnahme zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten verstanden wird. Den Eltern steht in diesem Fall der Kinderabzug 
zu." 

3.3.3.  
Zum vorliegend zu beurteilenden Themenkreis lassen sich nur 

wenige publizierte Urteile finden.  
So hat beispielsweise das Verwaltungsgericht des Kantons 

Obwalden im Entscheid vom 20. April 2006 (VVGE 2005 und 2006 
Nr. 37, S. 134) das Folgende ausgeführt:  

"2.e) aa) Aus der von der Beschwerdeführerin eingereichten definiti-
ven Veranlagungsverfügung Kantons- und Gemeindesteuern 1995/1996 er-
gibt sich, dass ihr Sohn V. offenbar im Sommer 1995 seine Lehre als Me-
chaniker abgeschlossen hat. Aus der Kopie des Dienstbüchleins von V. wird 
ersichtlich, dass er vom 10. Juli bis zum 20. Oktober 1995 die Rekruten-
schule absolvierte. Vom 20. Januar bis zum 1. Februar, vom 7. Juli bis zum 
1. August, vom 4. August bis zum 12. September 1997 sowie vom 
9. Februar bis zum 20. März 1998 absolvierte er die Unteroffiziersschule 
und das Abverdienen des Grades. Aus dem Schreiben der Berufsmaturitäts-
kommission des Kantons Luzern vom 20. März 1997 wird ersichtlich, dass 
V. am 1. März 1997 die Aufnahmeprüfung in die Berufsmittelschule abge-
legt hat und aufgrund bestandener Prüfung zum Vollzeit-Lehrgang 1997 bis 
1998 zugelassen wurde. Die Beschwerdeführerin behauptet, ihr Sohn V. 
habe sich im Jahr 1996 auf die Aufnahmeprüfung vom 1. März 1997 vorbe-
reiten müssen. Eine Vorbereitungszeit von über einem Jahr für die Aufnah-
meprüfung in die Berufsmittelschule, welche im Vollzeit-Lehrgang rund ein 
Jahr dauert, scheint etwas lang zu sein. Auch ergeben sich aus den Akten 
andere Anhaltspunkte. Angesichts des in der definitiven Veranlagungsver-
fügung Kantons- und Gemeindesteuern 1995/1996 aufgeführten steuerbaren 
Einkommens von Fr. 26 000.- für das Jahr 1996 ist davon auszugehen, dass 
er zumindest zeitweise in dieser Periode erwerbstätig war. Derselbe Schluss 
kann aus der eingereichten definitiven Veranlagungsverfügung 1997/1998 
gezogen werden, aus der hervorgeht, dass aufgrund der Aufgabe der unselb-



244 Steuerrekursgericht 2012 

ständigen Erwerbstätigkeit für V. eine Zwischenveranlagung vorgenommen 
wurde. Schliesslich gab V. in der eingereichten Anmeldung für einen Aus-
bildungsbeitrag vom 29. April 2002 selbst an, von 1995 bis 1998 als Me-
chaniker bei der A. Betriebstechnik tätig gewesen zu sein. Aus den Akten ist 
nicht genau ersichtlich, wann V. mit dem Berufsmaturitätslehrgang be-
gonnen hat, nach dem Gesagten ist aber davon auszugehen, dass er den 
Berufsmaturitätslehrgang wahrscheinlich Mitte bis Ende 1998 begann. Da 
dieser Lehrgang rund ein Jahr dauert und er mit seiner Ausbildung zum 
Maschineningenieur an der Hochschule Technik und Architektur Luzern 
erst im Oktober 1999 begann, würde dies zeitlich genau passen. Aufgrund 
der Aktenlage ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass V. nach Abschluss 
seiner Berufslehre und vor dem Beginn seines Studiums während längstens 
rund zweieinhalb Jahren einer Erwerbstätigkeit nachging. Wie bereits ge-
sagt hat V. im Oktober 1999 mit seiner Ausbildung zum Maschineninge-
nieur an der Hochschule Technik und Architektur Luzern begonnen und sein 
Studium infolge Wiederholens des zweiten Studienjahres im Jahr 2003 
abgeschlossen. Dies belegt das Diplom der Fachhochschule Zentralschweiz 
vom 4. Dezember 2003, welches V. zum Führen des Titels 'diplomierter 
Ingenieur FH in Maschinentechnik' oder 'diplomierter Maschineningenieur 
FH' berechtigt.  

bb) Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege zu den ver-
schiedenen Stationen des beruflichen Werdeganges ihres Sohnes führen zum 
Schluss, dass noch von einer systematischen Ausbildung gesprochen wer-
den kann. V. hat spätenstens rund ein Jahr nach Abschluss der Rekruten-
schule Ende 1995 mit den Vorbereitungen für sein Ingenieurstudium begon-
nen und im März 1997 die Aufnahmeprüfung für den Berufsmaturitätslehr-
gang bestanden. Dies zeigt, dass er bereits frühzeitig plante, seine berufliche 
Ausbildung weiterzuführen. Wie gesagt ist davon auszugehen, dass er Mitte 
bis Ende 1998 mit dem Berufsmaturitätslehrgang begann. Dieser Lehrgang 
ist eine notwendige Vorstufe zum eigentlichen Ingenieurstudium und be-
rechtigt bereits zum Kinderabzug. Da V. nach dem Besuch der Berufsmittel-
schule offenbar lückenlos im Oktober 1999 mit dem Ingenieurstudium be-
gann, besteht ein Unterbruch im Ausbildungsgang von 1996 bis circa Mitte 
1998. Dieser Unterbruch von rund zweieinhalb Jahren gereicht einerseits 
dadurch nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin, da er von ihrem Sohn 
zweckgerichtet benutzt wurde, nämlich zur Absolvierung der Unteroffi-
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ziersschule im Jahr 1997 und zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung 
zum Berufsmaturitätslehrgang im Jahr 1996 und 1997. Andererseits ist es 
bei Fachhochschulstudenten allgemein üblich, dass sie zwischen Berufs-
lehre und Studium für eine kurze Zeit in ihrem erlernten Beruf tätig sind. 
Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die Anfangsdaten für Ausbil-
dungen wie den Berufsmaturitätslehrgang und das Fachhochschulstudium 
bzw. auch Prüfungsdaten in der Regel vorgegeben sind und von den Stu-
denten nicht beeinflusst werden können. Dies kann auch zu erheblichen 
Zeitverlusten führen, wenn eine Ausbildung jeweils nur einmal oder zwei-
mal im Jahr begonnen werden kann und dem Studenten ein Anfangstermin 
aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht passt, oder zwischen dem 
Abschluss der einen Ausbildung und dem frühestmöglichen Beginn der 
nächsten eine längere Zeit liegt. Sodann kann das Maschineningenieurstu-
dium an einer Fachhochschule nicht als Weiterbildung oder Zweitausbil-
dung bezeichnet werden. Beim Beruf des Maschineningenieurs handelt es 
sich um ein eigenständiges Berufsbild, das entweder direkt über die Matu-
rität und ein Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
erlangt werden kann oder auf dem Weg einer vorgängigen Berufslehre, 
gefolgt von der Berufsmaturität und dem Studium an einer Fachhochschule. 
Dass das Studium an einer Fachhochschule einem Hochschulstudium 
gleichgestellt ist, wurde bereits gesagt. Auch ist der Zusammenhang zwi-
schen der Berufslehre als Mechaniker und dem Maschineningenieurstudium 
an einer Fachhochschule offensichtlich.  

Aufgrund der Lehre und Gerichtspraxis ist vorliegend also davon aus-
zugehen, dass beim Sohn der Beschwerdeführerin eine systematische Aus-
bildung vorliegt, ein Zusammenhang zwischen der Mechanikerlehre, der 
Berufsmatura und dem Maschineningenieurstudium an der Fachhochschule 
bejaht werden kann und auch der vorübergehende Unterbruch in der Aus-
bildung nicht negativ ins Gewicht fällt. Die Ausbildung fällt also einerseits 
unter den Begriff der beruflichen Ausbildung nach Art. 35 Abs. 1 Bst. a 
DBG und kann nach dem Gesagten auch als 'Erstausbildung' nach dem 
Wortlaut von Art. 37 Abs. 1 Bst. b StG bezeichnet werden."  

Des weitern hat die Steuerrekurskommission Bern in ihrem Ent-
scheid vom 16. Oktober 2001 (= StE 2002 B 29.3 Nr. 19) das Fol-
gende ausgeführt:  
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"4. Wie die Rekurrenten ausführen, bedarf es für die Zulassung zur 
HWV einer abgeschlossenen Berufslehre und einer mindestens einjährigen 
Berufspraxis. Ein Unterbruch zwischen Lehrende und Beginn der HWV sei 
demzufolge unumgänglich. Ausserdem bringen die Rekurrenten vor, dass 
ein Studium an der Universität ebenso wie ein Studium an der HWV eine 
Grundausbildung voraussetze und eine unterschiedliche Behandlung nicht 
gerechtfertigt sei.  

5. Der Unterbruch zwischen Lehrende und Beginn des Studiums be-
trug im vorliegenden Fall drei Jahre. Dies liegt zwar über der minimalen 
Frist von einem Jahr, bewegt sich aber noch in einem Bereich, in dem von 
einer zusammenhängenden Ausbildung gesprochen werden kann. Dies 
umso mehr, als Anwärterinnen und Anwärtern des HWV-Studiums eine 
möglichst umfassende Berufspraxis nahe gelegt wird.  

Im Weiteren ist den Rekurrenten beizupflichten, wenn sie ausführen, 
dass das Studium an der HWV ebenso wie das Studium an der Universität 
eine Grundausbildung voraussetzt (…). Zudem ist die HWV eine (Fach-) 
Hochschule (…) und ist damit der universitären Ausbildung gleichgestellt. 
Eine unterschiedliche Behandlung der HWV-Studenten und -Studentinnen 
gegenüber den Studierenden der Universität lässt sich deshalb nicht recht-
fertigen. Rekurs und Beschwerde müssen demzufolge gutgeheissen wer-
den."  

3.3.4.  
Aus der dargelegten Literatur und Rechtsprechung ergibt sich 

somit, dass ein zeitlich befristeter Unterbruch einer systematischen 
Ausbildung aus objektiven Gründen am massgebenden Stichtag der 
Gewährung eines Kinderabzuges nicht entgegensteht.  

Die von der Vorinstanz für die Nichtgewährung eines Kinderab-
zuges vorgebrachte Begründung, N.S. sei am massgeblichen Stichtag 
31. Dezember 2009 nicht in Ausbildung gewesen, greift daher zu 
kurz.  

3.4. 
Die von N.S. absolvierte Fachmittelschule ist eine eidgenös- 

sisch anerkannte Mittelschule, die an die obligatorische Schulzeit an-
schliesst. Je nach Abschluss dauert die Fachmittelschule drei oder 
vier Jahre. In drei Jahren erlangen die Schüler den Fachmittelschul-
ausweis. Er ermöglicht den direkten Zugang zu einer Ausbildung an 
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einer höheren Fachschule. Wer die Fachmatur erwerben will, absol-
viert ein zusätzliches Ausbildungsmodul. Mit diesem vierten Jahr 
erschliessen sich die Schüler den Zugang zu einem Studium an der 
Fachhochschule.  

Bei der von N.S. im August 2011 aufgenommenen und bis Juni 
2012 dauernden Ausbildung zur "Fachmaturität Pädagogik" handelt 
es sich also um eine Fortsetzung der von ihm im Juni 2009 abge-
schlossenen Fachmittelschule (Fachmittelschule = 1. - 3. Jahr der 
Sekundarstufe II; Fachmatur = 4. Jahr der Sekundarstufe II), d.h. um 
eine Fortsetzung der Erstausbildung. Der Umstand, dass diese syste-
matisch zusammenhängende Ausbildung vom Juni 2009 bis Au-
gust 2011 durch Militärdienste und unfallbedingte Therapien vor-
übergehend unterbrochen wurde, ist aufgrund der dargelegten Lite-
ratur und Rechtsprechung nicht von Belang. Das Kriterium "in Aus-
bildung" ist trotzdem erfüllt. 

40 Grundstückgewinnsteuer; Steueraufschub bei Güterzusammenlegungen 
(§ 97 Abs. 1 lit  d StG, Art. 101 Abs. 2 LwG-CH) 
Wird ein Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke als vertragliche Gü-
terzusammenlegung durch die Abteilung Landwirtschaft des Departe-
ments Finanzen und Ressourcen genehmigt, so ist den Tauschenden von 
Bundesrechts wegen (Art. 101 Abs. 2 LwG-CH) ein Aufschub der Grund-
stückgewinnsteuer gestützt auf § 97 Abs. 1 lit. d StG zu gewähren. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 23. August 2012 in Sa-
chen F.G. (3-RV.2011.166). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Der Vertreter der Rekurrentin beantragt, es sei festzustellen, 

dass kein steuerpflichtiger Grundstückgewinn entstanden sei. Er be-
gründet diesen Antrag unter anderem damit, dass ein Tausch gleich-
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wertiger Grundstücke mangels Gewinnrealisation keine Grundstück-
gewinnsteuerpflicht auslöse.  

Es ist deshalb zunächst zu prüfen, ob es sich beim Tausch der 
Grundstücke Parzelle A und Parzelle B gegen das Grundstück Z um 
ein steuerpflichtiges Rechtsgeschäft handelt. 

2.2. 
Tauschgeschäfte mit Grundstücken führen wie Veräusserungen 

sowohl im Bereich der Einkommens- als auch der Grundstückge-
winnsteuer zu einer steuerlich relevanten Gewinnrealisation. Im 
Bereich der Grundstückgewinnsteuer ist die Gleichstellung des 
Tausches mit der Veräusserung in § 96 Abs. 2 lit. e StG gesetzlich 
festgelegt. Der Unterschied zum Kauf besteht lediglich darin, dass 
der Preis nicht mit Geld, sondern ganz oder teilweise mit einem an-
deren Grundstück "in natura" abgegolten wird (Kommentar zum 
Aargauer Steuergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 2009, § 96 StG N 9). 
Der mit Tauschvertrag vom 21. Dezember 2005 durchgeführte 
Tausch wurde von der Vorinstanz demnach zu Recht als ein der steu-
erbegründenden Veräusserung gleichzustellender Vorgang qualifi-
ziert. 

(…) 
5.2. 
Landumlegung ist der Oberbegriff für verschiedene (verwal-

tungsrechtliche) Institutionen zur Neuordnung des Eigentums an 
Grundstücken oder zur Bereinigung von Grundstücksgrenzen zum 
Zwecke, die Überbauung oder sonstige Nutzung der beteiligten 
Grundstücke zu verbessern oder zu erleichtern (vgl. Hänni, Pla-
nungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4. Auflage, Bern 
2002, S. 239). 

§ 97 Abs. 1 lit. d StG sieht fünf Arten von Landumlegungen vor, 
welche zu einem Aufschub der Grundstückgewinnsteuer führen, 
wobei der Tausch von Land die Grundlage der nachfolgend aufge-
führten Landumlegungen bildet: 

- Güterzusammenlegung, 
- Quartierplanung,  
- Grenzbereinigung, 
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- Abrundung landwirtschaftlicher Heimwe-
sen, 

- Landumlegung im Enteignungsverfahren 
oder drohender Enteignung 

5.3. 
Vorliegend wurden die Grundstücke getauscht, ohne dass eine 

Entschädigung bezahlt worden wäre. Damit ist die Grundvorausset-
zung für die Gewährung eines Steueraufschubes, dass keine nennens-
werten Ausgleichszahlungen geleistet wurden, erfüllt (vgl. RGE vom 
24. März 2011 in Sachen Erbengemeinschaft H.  
[3-RV.2009.61], E. 4.3.2). 

5.4. 
Im Hinblick auf die weiteren Voraussetzungen eines Steuerauf-

schubes ist zwischen Landumlegungen in der Bau- und der Land-
wirtschaftszone zu unterscheiden. Sowohl die Landumlegungen in 
der Bauzone (Baulandumlegungen) als auch die Landumlegungen in 
der Landwirtschaftszone (Güterzusammenlegungen) dienen einer 
geordneten und funktionsgerechten Nutzung des Landes (Bänziger, 
Bodenverbesserungen, rechtliche Probleme der landwirtschaftlichen 
Güterzusammenlegungen und der Gesamtumlegungen, Basler Stu-
dien zur Rechtswissenschaft, Heft 113, Basel 1978, S. 4). Die Bau-
landumlegung und die Güterzusammenlegung unterscheiden sich 
jedoch im Hinblick auf die Voraussetzungen und das Verfahren.  

Während für die Baulandumlegung das Raumplanungs- und 
Baurecht einschlägig ist (vgl. RGE vom 24. März 2011 in Sachen 
Erbengemeinschaft H. [3-RV.2009.61], E. 4.1; RGE vom 11. Oktober 
2006 in Sachen A.K. [3-RV.2005.50210], E. 3.4), kommen im 
Bereich der Güterzusammenlegungen das bereits erwähnte BGBB, 
das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft 
(LwG-CH) sowie das kantonale Gesetz über die Erhaltung und För-
derung der Landwirtschaft vom 11. November 1980 (LwG AG) zur 
Anwendung.  

Vorliegend wurden mit Tauschvertrag vom 21. Dezember 2005 
vollständig in der Landwirtschaftszone liegende Grundstücke ge-
tauscht. Es handelt sich demnach um eine vertragliche Güterzu-
sammenlegung. 
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Der von der Vorinstanz erwähnte RGE vom 11. Oktober 2006 in 
Sachen A.K. und die darin zitierte Rechtsprechung beziehen sich auf 
Baulandumlegungen. Die im Zusammenhang mit Steueraufschüben 
auf Baulandumlegungen aufgestellten Grundsätze sind jedoch auf-
grund landwirtschaftsspezifischer Regelungen entgegen der Auffas-
sung der Vorinstanz nicht ohne Weiteres auf Güterzusammenlegun-
gen anwendbar. 

5.5. 
So ist bei vertraglichen Güterzusammenlegungen Art. 101 

LwG-CH zu beachten. Dieser lautet wie folgt: 
"Vertragliche Landumlegungen 
1 Mehrere Grundeigentümer oder -eigentümerinnen können schriftlich 

eine Landumlegung vereinbaren. Die Vereinbarung hat die Grundstücke, die 
in die Umlegung einbezogen werden sollen, zu bezeichnen sowie die 
Bereinigung der Grundlasten und die Verteilung der Kosten zu regeln. 

2 An die Stelle der öffentlichen Beurkundung des Vertrags über die 
Übertragung des Eigentums tritt die Genehmigung der Neuzuteilung durch 
den Kanton. Er darf für solche Landumlegungen keine Handänderungs-
steuern oder ähnliche Abgaben erheben. 

(…)" 
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass die kanto-

nalen Grundstückgewinnsteuern unter die in Art. 101 Abs. 2 LwG-
CH erwähnten "Handänderungssteuern oder ähnliche Abgaben" 
fallen (Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuer-
recht, Band I/1, 2. Auflage, Basel 2002, Art. 12 StHG N 24).  

5.6. 
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat entschieden, 

dass bei vertraglichen Güterzusammenlegungen zwischen solchen, 
welche von der Volkswirtschaftsdirektion genehmigt wurden und den 
gleichsam "superprivaten" Güterzusammenlegungen ohne Geneh-
migung zu unterscheiden ist. Eine Verweigerung des Steueraufschubs 
für Güterzusammenlegungen, welche von der Volkswirtschaftsdirek-
tion genehmigt worden seien, verstosse gegen Art. 82 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über die Förderung der Landwirtschaft und die Er-
haltung des Bauernstandes vom 3. Oktober 1951 (Vorgängerbestim-
mung von Art. 101 Abs. 2 LwG-CH) und sei damit bundesrechtswid-
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rig (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Ok-
tober 1996, publ. in: ZStP 1/1997, S. 60 ff.). Zu den Voraussetzungen 
eines Steueraufschubes und der Bindung der Steuerbehörden an die 
Genehmigung einer Güterzusammenlegung durch die zuständige Be-
hörde hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich im erwähnten 
Urteil Folgendes ausgeführt: 

"Die Direktion der Volkswirtschaft hat den Vertrag der Rekurrentin 
mit U. und M.S. (ursprünglich) vom 12./18. September 1992 mit Verfügung 
vom 23. November 1992 gestützt auf § 86 LG genehmigt, da «die Vor-
aussetzungen für die Durchführung einer vereinfachten Landumlegung 
gemäss §§ 67, 76 und 78» erfüllt seien, und ordnete den Eigentumsübergang 
im Sinn von § 96 LG an den Neuzuteilungen im Perimetergebiet per 
15. Dezember 1992 an. Die fraglichen Handänderungen sind mithin «in-
folge» Güterzusammenlegung vollzogen worden. Nachdem die zuständige 
Volkswirtschaftsdirektion rechtskräftig entschieden hat, das Verbesse-
rungsprojekt genüge formell- und materiellrechtlich sämtlichen land-
wirtschaftsrechtlichen Genehmigungsanforderungen, war es der kommu-
nalen Grundsteuerbehörde verwehrt, diese Belange noch einmal - vorfra-
geweise - zur Prüfung aufzugreifen. Eine solche Prüfungsbefugnis ist jeden-
falls in Güterzusammenlegungsfällen auch aus der gefestigten steuerrecht-
lichen Rechtsprechung nicht abzuleiten, wonach Tauschgeschäfte im Sinn 
von § 161 Abs. 3 lit. g StG den Steueraufschub nur dann zulassen, wenn sie 
aus der Sicht des Veräusserers als solche infolge Güterzusammenlegung, 
Quartierplanung, Grenzbereinigung oder von Rechtsgeschäften zur Abrun-
dung landwirtschaftlicher Heimwesen erschienen (RB 1970 Nr. 28 = ZR 69 
Nr. 129; RB 1964 Nr. 72 = ZBl 66, 329 = ZR 65 Nr. 19). Beide Präjudizien 
betrafen keine Güterzusammenlegungsverfahren, sondern private Abrun-
dungen landwirtschaftlicher Heimwesen ausserhalb eines landwirtschaftli-
chen Verfahrens. Nur solche privaten Vorkehren vermögen den Entscheid 
der Grundsteuerbehörden über die Privilegierungsvoraussetzungen nicht zu 
präjudizieren.  

Aus dem bisher Gesagten folgt, dass das Vorliegen einer Handände-
rung im Sinn von § 96 LG nicht nur notwendige, sondern ohne weiteres 
hinreichende Voraussetzung eines Steueraufschubes im Sinn von § 161 
Abs. 3 lit. g StG, was die Finanzdirektion verkannte."  
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Diese Ausführungen können ohne Weiteres auch auf das vorlie-
gende Verfahren übertragen werden. 

5.7. 
Auf dem Tauschvertrag vom 21. Dezember 2005 hat der Leiter 

der Abteilung Landwirtschaft folgende "Feststellung" angebracht: 
"Genehmigt gemäss Art. 59 lit. b + 62 lit. f [Anmerkung: BGBB]" 
Nachdem die Abteilung Landwirtschaft die vertragliche Güter-

zusammenlegung mit der erwähnten "Feststellung" genehmigt hat, ist 
dieser Entscheid der für die Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts 
zuständigen Abteilung Landwirtschaft für die Steuerbehörden bin-
dend, soweit sich der Entscheid nicht als nichtig erweist (analog 
VGE vom 7. Juni 2000 in Sachen B.L. [BE.98.00103], E. II.2.c). Die 
Genehmigung ist nicht nichtig und unangefochten in Rechtskraft 
erwachsen. 

Die rechtskräftige Genehmigung der vertraglichen Güterzu-
sammenlegung durch die Abteilung Landwirtschaft führt dazu, dass 
der Rekurrentin von Bundesrechts wegen (Art. 101 Abs. 2 LwG-CH) 
ein Aufschub der Grundstückgewinnsteuer von CHF 4'971.00 ge-
stützt auf § 97 Abs. 1 lit. d StG zu gewähren ist, ohne dass zu prüfen 
ist, ob die vertragliche Güterzusammenlegung von "öffentlichem 
Nutzen" ist bzw. ob eine Abrundung eines landwirtschaftlichen 
Heimwesens vorliegt. 

41 Grundstücksgewinnsteuer; Enteignung; Bestimmung des Steuersubjekts 
(§ 100 Abs. 1 StG, § 110 Abs. 1 lit. b StG) 
Wird ein Grundstück während eines laufenden Enteignungsverfahrens 
veräussert, so schuldet diejenige Person, die im Zeitpunkt des Rechtser-
werbs durch den Enteigner  Eigentümerin des Grundstücks ist, die auf 
die Enteignungsentschädigung entfallende Grundstückgewinnsteuer. 
Gemäss § 147 BauG erwirbt der Enteigner mit der Leistung der Enteig-
nungsentschädigung das enteignete Grundstück. 
 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 23. August 2012 in Sa-
chen M.S. (3-RV.2011.206). 
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Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Unbestritten ist in tatsächlicher Hinsicht, dass sich das Grund-

stück Parzelle Z von 18.88 Aren ursprünglich im hälftigen Mitei-
gentum von U.S. und des Rekurrenten befand und dass im Jahre 
2002 ein kantonales (formelles) Enteignungsverfahren über die Ab-
tretung einer Teilfläche von ca. 8.40 Aren an der Parzelle Z einge-
leitet wurde.  

2.2. 
Die Vorinstanz führt im angefochtenen Einspracheentscheid 

aus, U.S. habe dem Rekurrenten mit Vertrag vom 25. März 2004 
während des laufenden Enteignungsverfahrens seinen hälftigen Mit-
eigentumsanteil an der Parzelle Z veräussert. Der Rechtserwerb 
durch den Kanton Aargau sei erst mit der Rechtskraft der Verfügung 
über die endgültige Abrechnung bzw. dem Grundbucheintrag am 
29. Februar 2009 erfolgt. In diesem Zeitpunkt sei der Rekurrent 
Alleineigentümer der Parzelle gewesen. 

Entsprechend hat die Vorinstanz die gesamte in der endgültigen 
Abrechnung vom 17. November 2008 aufgeführte Enteignungsent-
schädigung von CHF 334'120.00 beim Rekurrenten besteuert. Hin-
sichtlich der einen Hälfte der Enteignungsentschädigung von 
CHF 167'060.00 (1/2 von CHF 334'120.00) für die Abtretung der 
Teilfläche an der Parzelle Z, welche der Rekurrent von U.S. erwor-
ben haben soll, hat die Vorinstanz den Rekurrenten bei einer Besit-
zesdauer von 5 Jahren und einem Steuersatz von 32% zu einer 
Grundstückgewinnsteuer von CHF 53'459.00 veranlagt. In Bezug auf 
die andere Hälfte der Enteignungsentschädigung von 
CHF 167'060.00 für die Abtretung der sich bereits ursprünglich in 
seinem Eigentum befindenden Teilfläche an der Parzelle Z hat die 
Vorinstanz den Rekurrenten bei einer Besitzesdauer von 47 Jahren 
und einem Steuersatz von 5% zu einer Grundstückgewinnsteuer von 
CHF 8'353.00 veranlagt. 
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2.3. 
Der Vertreter des Rekurrenten bringt dagegen vor, das Eigentum 

an der Teilfläche von ca. 8.40 Aren an der Parzelle Z sei bereits mit 
der Zahlung der Enteignungsentschädigung von CHF 334'942.50 am 
9. Dezember 2003 an den Kanton Aargau übergegangen. Der Kauf-
vertrag am 25. März 2004 habe sich entsprechend nur noch auf die 
U.S. nach der Enteignung verbleibende Restfläche bezogen. Daraus 
folgert der Vertreter des Rekurrenten, dass der Rekurrent lediglich 
für den Erhalt der hälftigen Enteignungsentschädigung von 
CHF 167'060.00 zu einer Grundstückgewinnsteuer von 
CHF 8'353.00 zu veranlagen sei.  

3. 
Basierend auf der dargelegten Begründung des Rekurses hätte 

der Vertreter des Rekurrenten ein Begehren um Aufhebung der Ver-
anlagung vom 10. Februar 2011 über eine Grundstückgewinnsteuer 
von CHF 53'459.00 stellen sollen. Bei Gutheissung dieses Begehrens 
bliebe - wie vom Vertreter des Rekurrenten gewollt - lediglich die 
Veranlagung vom 10. Februar 2011 über eine Grundstückgewinn-
steuer von CHF 8'353.00 bestehen. Der Vertreter des Rekurrenten 
verlangt im Rekursverfahren jedoch die Herabsetzung der Grund-
stückgewinnsteuer von CHF 53'459.00 auf CHF 8'353.00. Dem sich 
aus der Begründung des Rekurses ergebenden Willen des Vertreters 
des Rekurrenten folgend ist im Rekursverfahren davon auszugehen, 
dass er die Aufhebung der Veranlagung vom 10. Februar 2011 über 
eine Grundstückgewinnsteuer von CHF 53'459.00 verlangt. 

(…) 
5. 
Strittig und zu prüfen ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt das 

Eigentum an der Teilfläche von ca. 8.40 Aren an der Parzelle Z an 
den Kanton Aargau übergegangen ist. Diese nach enteignungsrecht-
lichen Bestimmungen zu beantwortende Frage ist von grundstück-
gewinnsteuerlicher Bedeutung, da die Eigentumsverhältnisse im 
Zeitpunkt des Eigentumsüberganges, wie nachfolgend aufzuzeigen 
ist, das Subjekt der Grundstückgewinnsteuer bestimmen. 
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6. 
6.1. 
Gemäss § 96 Abs. 1 StG wird die Grundstückgewinnsteuer-

pflicht durch jede Veräusserung begründet, mit der Eigentum an 
Grundstücken oder Anteilen an solchen übertragen wird. Eine for-
melle Enteignung stellt eine solche Veräusserung dar (Kommentar 
zum Aargauer Steuergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 2009, § 96 StG 
N 20). 

6.2. 
Grundstückgewinnsteuerpflichtig wird gemäss § 100 Abs. 1 StG 

der zivilrechtliche Eigentümer des Grundstückes im Zeitpunkt der 
Realisierung des Gewinnes aus der Veräusserung. 

6.3.  
Einkünfte aus der Veräusserung von Grundstücken gelten 

grundsätzlich in dem Zeitpunkt als zugeflossen bzw. realisiert, in 
welchem der Kaufvertrag durch öffentliche Beurkundung rechtsgül-
tig abgeschlossen wurde (§ 110 Abs. 1 lit. a StG). Bei Fehlen einer 
öffentlichen Beurkundung ist der Zeitpunkt des Überganges der Ver-
fügungsgewalt massgebend (§ 110 Abs. 1 lit. b StG). 

Im Rahmen von formellen Enteignungsverfahren kommt § 110 
Abs. 1 lit. b StG zur Anwendung, wobei der Zeitpunkt des Über-
ganges der Verfügungsgewalt bzw. des Eigentums in diesen Fällen 
durch das anwendbare Enteignungsrecht bestimmt wird (Kommentar 
zum Aargauer Steuergesetz, a.a.O., § 96 StG N 1 und 19 ff.; analog 
Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Wegleitung zur 
Gründstückgewinnsteuer, Ausgabe 2010, Besitzesdauer [§ 121 StG 
ZG], S. 2).  

7.  
7.1. 
Die Ausrichtung der vollen Enteignungsentschädigung ist - ab-

gesehen von gewissen Ausnahmen - Voraussetzung für den Rechts-
erwerb durch den Enteigner (vgl. auch Tschannen/Zimmerli/Müller, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 63 Rz. 15 und 
§ 64 Rz. 4). Diese Entschädigung besteht gemäss § 143 Abs. 1 BauG 
aus drei Bestandteilen: In erster Linie wird der Verkehrswert des 
abgetretenen Grundstücks vergütet (§ 143 Abs. 1 lit. a BauG). Bei 
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einer Teilenteignung muss zudem der Minderwert des oder der Rest-
grundstücke(s) ersetzt werden (§ 143 Abs. 1 lit. b BauG). Den dritten 
Entschädigungsposten bilden die sogenannten Inkonvenienzentschä-
digungen (§ 143 Abs. 1 lit. c BauG).  

7.2.  
Die Enteignungsentschädigung ist im kantonalen Enteignungs-

verfahren grundsätzlich im Voraus und als Einheit (§ 143 Abs. 1 lit. a 
- c BauG) festzusetzen (vgl. zur analogen Regelung im eidgenössi-
schen Enteignungsrecht BGE 105 Ib 327; BGE 83 I 72). Dies ge-
schieht mit dem rechtskräftigen Abschluss des Enteignungsverfah-
rens durch ein Urteil oder durch den Abschluss eines Enteignungs-
vertrages.  

Gemäss § 146 Abs. 1 BauG wird die Enteignungsentschädigung 
20 Tage nach ihrer rechtskräftigen Festsetzung zur Zahlung fällig.  

7.3. 
Mit der Ausrichtung der rechtskräftig festgesetzten Enteig-

nungsentschädigung erwirbt der Enteigner gemäss § 147 Abs. 1 
BauG das enteignete Grundstück. 

Der einschlägige § 147 BauG lautet wie folgt: 
"§ 147 Rechtserwerb  
1 Mit der Leistung der Entschädigung erwirbt der Enteigner das ent-

eignete Recht, und zwar in unbelastetem Zustand, sofern er bisherige 
Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkte persönliche Rechte nicht 
ausdrücklich übernommen hat.  

2 Er ist befugt, den Eintrag des Rechtserwerbs im Grundbuch zu ver-
anlassen." 

7.4. 
7.4.1. 
Diese zeitliche Anknüpfung des Rechtserwerbs durch den Ent-

eigner korrespondiert mit der gesetzlichen Regelung, wonach die 
Wertverhältnisse im Zeitpunkt des Entscheides der Schätzungs-
kommission nach Baugesetz für die Bemessung der Enteignungsent-
schädigung massgeblich sind (§ 154 Abs. 2 Satz 2 BauG). 

7.4.2. 
Auch die Zinsenregelung (§ 146 Abs. 1 Satz 2 BauG, beachte 

auch die vorzeitige Besitzeinweisung) belegt, dass der kantonale 
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Gesetzgeber den Zeitpunkt der Fälligkeit der Enteignungsentschädi-
gung, 20 Tage nach ihrer rechtskräftigen Festsetzung, als massgeb-
lichen Zeitpunkt für den Vollzug der Enteignung erachtet. Noch 
deutlicher wird im eidgenössischen Enteignungsrecht im Bereich der 
Zinsenregelung auf den Zeitpunkt des Eigentumsüberganges verwie-
sen. So ist gemäss Art. 19bis Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
1930 über die Enteignung (EntG) in denjenigen Fällen, in welchen 
die endgültige Entschädigung die bereits geleistete Zahlung über-
steigt, der "Differenzbetrag vom Tag des Eigentumsübergangs an bis 
zur Bezahlung zum üblichen Zinsfuss zu verzinsen". 

7.5. 
7.5.1. 
An dieser zeitlichen Anknüpfung des Rechtserwerbs durch den 

Enteigner ändert die Tatsache, dass der Enteigner in der Regel nur 
eine nach Zirka-Massen bestimmte Fläche erwirbt, nichts. Der Er-
werb von sogenannten Zirka-Flächen lässt sich damit begründen, 
dass erst mit dem Abschluss des Enteignungswerks die Vorausset-
zungen für die genaue Massaufnahme durch den Kreisgeometer 
geschaffen werden (vgl. auch Ruch, Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht, Umwelt - Boden - Raum, Band VI, Basel 2010, 
Rz. 2151). 

7.5.2. 
Gestützt auf die im Rahmen der amtlichen Vermessung gefer-

tigte Mutationstabelle des Kreisgeometers erstellt der Enteigner die 
endgültige Abrechnung und veranlasst die Grundbuchanmeldung, 
wobei dem Grundbucheintrag jedoch nur eine deklaratorische Wir-
kung zukommt (vgl. auch Pfäffli, Grundbuchrecht und Enteignungs-
recht, ZBl 108/2007, S. 14). 

7.5.3. 
In der endgültigen Abrechnung enthaltene Abweichungen 

(Zinszahlungen, Ausgleich von Mehr- und Mindermassen, allfällige 
einvernehmliche Zusatzentschädigungen für unerwartete Schäden 
während der Bauzeit) zum Urteil oder zum Enteignungsvertrag, mit 
welchem das Enteignungsverfahren rechtskräftig abgeschlossenen 
wurde, ändern nichts an der Grundkonstellation hinsichtlich der zeit-
lichen Anknüpfung des Eigentumsübergangs.  
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Sollten die Abweichungen das Toleranzmass sprengen bzw. sich 
die Parteien nicht einig sein, müsste ein neues nachträgliches Enteig-
nungsbegehren nach § 155 BauG gestellt werden. Aber auch dies 
vermag nichts an der Grundkonstellation und namentlich nichts am 
Umstand zu ändern, dass der Güteraustausch im Wesentlichen schon 
längst stattgefunden hat. 

8. 
8.1. 
Mit Verfügung vom 26. August 2003 stellte der Präsident der 

Schätzungskommission nach Baugesetz das Zustandekommen fol-
gender gerichtlichen Einigung fest: 

"2.1. Der Kanton Aargau bezahlt den Gebrüdern S. pauschal unter al-
len Titeln (Verkehrswert der Abtretungsfläche von ca. 840 m2, Minderwert 
der Liegenschaft Parzelle Z und vorübergehende Beanspruchung von 
ca. 170 m2) Fr. 333'000.-. 

2.2. Die Zueignung von ca. 48 m2 ab Parzelle Q erfolgt entschädi-
gungslos. 

2.3.Von den Gebrüdern S. sind im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Strassenausbau keine Erschliessungsabgaben zu bezahlen.  

2.4.Die zuständigen Steuerbehörden entscheiden darüber, ob die Ge-
brüder S. Grundstückgewinnsteuern zu entrichten haben. 

2.5.Allenfalls durch die Bauarbeiten verursachte Schäden können die 
Gebrüder S. mit nachträglichem Begehren im Sinne von § 155 BauG bei der 
Schätzungskommission geltend machen. 

2.6.Die Parteien einigen sich im Übrigen auf den Inhalt der Entwürfe 
der Zu- und Enteignungsverträge bezüglich der Parzellen Q und Z (inbe-
griffen die entsprechenden Landerwerbspläne)." 

Die erwähnte Enteignungsentschädigung von CHF 333'000.00 
setzt sich dabei wie folgt zusammen: 

"Minderwert gemäss Gutachten  Fr.   38'420.- 
Entschädigung für die abzutretende Fläche Fr. 294'000.- 
(Ansatz Fr. 350.-/m2. Vom BD angeboten, von den Gebrüdern 

S. grundsätzlich akzeptiert [Begehren vom 18. Juni 2002; Protokoll vom 
19. Februar 2003, S. 9; Telefon U.S. vom 15. April 2003], und auch vom 
unabhängigen Experten eingesetzt) 

Entschädigung für vorübergehende Bean- 
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spruchung von ca. 170 m2 pauschal  Fr.        500.- 
Zueignung von ca. 48 m2 ab Parzelle Q  Fr.          -.- 
Per Saldo aller Ansprüche   Fr. 332'920.- 
gerundet     Fr. 333'000.-" 
Die Enteignungsentschädigung von CHF 333'000.00 besteht 

also aus einer Entschädigung für den Verkehrswert der abgetretenen 
Grundstücksfläche von ca. 8.40 Aren von CHF 294'000.00, einer 
Minderwertentschädigung von CHF 38'420.00 sowie einer Entschä-
digung für eine vorübergehende Landbeanspruchung (Inkonvenienz-
entschädigung) von CHF 500.00. Über sämtliche Enteignungsent-
schädigungen (§ 143 Abs. 1 lit. a - c BauG) wurde demnach gesamt-
haft und gleichzeitig entschieden. Damit ist der Grundsatz hinsicht-
lich der gesamthaften Zusprechung von Enteignungsentschädigungen 
erfüllt. 

8.2. 
Am 9. Dezember 2003 wurde U.S. und dem Rekurrenten basie-

rend auf der erwähnten Verfügung eine Enteignungsentschädigung 
(inklusive Zinsen) von CHF 334'942.50 ausgerichtet. Damit ist das 
Eigentum an der Teilfläche von ca. 8.40 Aren an den Kanton Aargau 
übergegangen. Der Kanton Aargau hat denn auch zwischenzeitlich 
über das erworbene Land verfügt und darauf gebaut. 

9. 
9.1. 
Nachdem das Eigentum an der Fläche von ca. 8.40 Aren an der 

Parzelle Z bereits am 9. Dezember 2003 auf den Kanton Aargau 
übergegangen war, konnte U.S. im Zeitpunkt des Kaufvertrags vom 
25. März 2004 nicht mehr über seinen hälftigen Anteil an der von der 
Enteignung betroffenen Fläche, sondern nur noch über den Mitei-
gentumsanteil an der nach der Enteignung verbliebenen Restfläche 
der Parzelle Z verfügen. Ein anderslautender Vertrag wäre ungültig 
gewesen (vgl. Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4. Auflage, 
Basel 2011, Art. 656 ZGB N 656). An dieser Rechtslage ändert der 
Umstand nichts, dass die Enteignung grundbuchtechnisch noch nicht 
abgeschlossen war (vgl. dazu auch die analoge Grundbuchpraxis bei 
nicht vollzogenen Erbgängen). 
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9.2. 
Am Zeitpunkt der Eigentumsübertragung (im Jahr 2003) ver-

mag der Hinweis im Kaufvertrag vom 25. März 2004, dass der Re-
kurrent mit allen Rechten und Pflichten als Alleineigentümer in das 
Enteignungsverfahren eintrete, nichts zu ändern. Massgebend für den 
Zeitpunkt der Eigentumsübertragung sind ausschliesslich die enteig-
nungsrechtlichen Bestimmungen. 

10. 
10.1. 
Nach der amtlichen Vermessung der enteigneten Fläche erstellte 

die Sektion Landerwerb des Departements Bau, Verkehr und Umwelt 
des Kantons Aargau die endgültige Abrechnung vom 17. November 
2008 und veranlasste am 29. Februar 2009 die Eintragung der Ent-
eignung im Grundbuch. 

10.2. 
Die endgültige Abrechnung vom 17. November 2008 enthält 

gewisse Abweichungen im Vergleich zur Verfügung des Präsidenten 
der Schätzungskommission nach Baugesetz vom 26. August 2003. 
So beinhaltet sie zusätzliche Zinszahlungen und eine nachträglich 
ausgerichtete Entschädigung von CHF 500.00 für eine weitere vor-
übergehende Landbeanspruchung durch den Kanton Aargau.  

Zudem wurde das definitive Flächenmass von 8.42 Aren ermit-
telt und die Verkehrswertentschädigung von CHF 294'000.00 (für ca. 
8.40 Aren) auf CHF 294'700.00 (für 8.42 Aren) erhöht. Ob diese 
Erhöhung der Verkehrswertentschädigung in der endgültigen Ab-
rechnung vom 17. November 2008 zu Recht erfolgt ist oder ob es 
sich bei der Erhöhung, wie der Vertreter des Rekurrenten behauptet, 
um einen Fehler handelt, kann im vorliegenden Verfahren offen blei-
ben.  

Bei den erwähnten Abweichungen handelt es sich um geringfü-
gige technisch bedingte Wertkorrekturen, welche keine zeitliche 
Verschiebung der Eigentumsübertragung an den Enteigner nach hin-
ten zu rechtfertigen vermögen. 

Die in der endgültigen Abrechnung vom 17. November 2008 
enthaltenen Abweichungen ändern demnach nichts daran, dass der 
Kanton Aargau bereits mit der Ausrichtung der Enteignungsentschä-
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digung am 9. Dezember 2003 das Eigentum an der enteigneten Teil-
fläche der Parzelle Z erwarb.  

11. 
11.1. 
Im Zeitpunkt des Eigentumsüberganges an der enteigneten 

Teilfläche von ca. 8.40 Aren an der Parzelle Z am 9. Dezember 2003 
waren U.S. und der Rekurrent je hälftige Miteigentümer der Par-
zelle Z. Der auf die enteignete Teilfläche von U.S. entfallende Teil 
der Enteignungsentschädigung ist entsprechend nicht beim Re-
kurrenten sondern bei U.S. zu besteuern. 

42 Teilsatzbesteuerung (§ 45a StG) 
Die Teilsatzbesteuerung ist auch für verdeckte Gewinnausschüttungen 
möglich. Das gilt selbst dann, wenn aufgrund eines Verlustvortrages keine 
aktuelle Vorbelastung besteht. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 20. September 2012 in 
Sachen H. + N.E. (3-RV.2011.198). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Es ist unbestritten, dass die Rekurrenten eine im Jahr 2007 steu-

erbare verdeckte Gewinnausschüttung nicht deklariert haben. Die 
von den Steuerbehörden gestützt auf einen Vermögensvergleich fest-
gestellte Finanzierungslücke wurde von den Rekurrenten erst auf 
wiederholte Nachfrage erklärt. Danach hat der Rekurrent der von 
ihm beherrschten N. SA WIR-Stammanteile mit einem Verkehrswert 
von CHF 117'160.00 zum Buchwert von CHF 26'950.00 entnommen. 
Dass es sich im Differenzbetrag von CHF 90'210.00 um eine als 
Vermögensertrag steuerbare geldwerte Leistung handelt, wird von 
den Rekurrenten zu Recht anerkannt.  

Umstritten ist hingegen, ob die in § 45a StG vorgesehene Teil-
satzbesteuerung für die verdeckte Gewinnausschüttung beansprucht 
werden kann. Es steht fest, dass die N. SA für die Steuerperiode 2007 
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(Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2007) mit einem steuerba-
ren Gewinn von CHF 0.00 veranlagt worden ist und eine Korrektur 
in Bezug auf die geldwerte Leistung aufgrund von massgeblichen 
Verlustvorträgen unterblieb. 

(…) 
4.4.4. 
Nach den Intentionen des Bundesgesetzgebers ist die tatsächli-

che zweifache Besteuerung der ausgeschütteten Beteiligungserträge 
(volle Gewinnbesteuerung bei der leistenden Gesellschaft und Ein-
kommensbesteuerung des Vermögensertrages bei den beteiligten 
Personen) für die Dividendenentlastung nicht zwingend erforderlich, 
jedoch erwünscht. Insofern kann auch die tatsächliche Gewinnauf-
rechnung bei der leistenden Gesellschaft für die Inanspruchnahme 
der Dividendenentlastung nicht Voraussetzung sein. Die Ausführun-
gen im Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) 
Nr. 22 vom 16. Dezember 2008 "Teilbesteuerung der Einkünfte aus 
Beteiligungen im Privatvermögen und Beschränkung des Schuldzin-
senabzuges", wonach bei verdeckten Gewinnausschüttungen an die 
Inhaber von Beteiligungen die Entlastung zu gewähren ist, sofern die 
leistende Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine ent-
sprechende Gewinnaufrechnung erfahren hat, ist daher durch die 
Materialien nicht gestützt. Da es sich beim genannten Kreisschreiben 
um eine Verwaltungsanweisung handelt, ist die dort vertretene Auf-
fassung für das Steuerrekursgericht nicht verbindlich. 

4.4.5. 
Ebensowenig lässt sich aus den Materialien zur Unternehmens-

steuerreform II ableiten, dass für eine Dividendenentlastung eine 
Deklarationspflicht Voraussetzung ist. 

4.4.6. 
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass eine Dividen-

denentlastung nach den bundesgesetzlichen Vorgaben im Einkom-
menssteuerrecht (wohl aber bei der Verrechnungssteuer) nicht mit 
einer fehlenden Aufrechnung bzw. einer fehlenden Besteuerung bei 
der leistenden Gesellschaft oder einer fehlenden Deklaration ver-
weigert werden kann.  
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Es ist nachfolgend zu prüfen, ob auch der aargauische Gesetz-
geber in diesem Rahmen legiferiert hat.  

(…) 
4.5.4. 
Es ist somit festzuhalten, dass die Dividendenentlastung auch 

nach der Auffassung des kantonalen Gesetzgebers unabhängig von 
der (vollumfänglichen) Besteuerung ausgeschütteter Gewinne bei der 
leistenden Gesellschaft gewährt werden sollte. Mit der Streichung 
des Zusatzes "die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft die 
ausgeschütteten Gewinnanteile bereits als Gewinn versteuert hat" 
wurde vom Erfordernis der tatsächlichen wirtschaftlichen Doppel-
belastung und damit auch von einer von der steuerpflichtigen Person 
nachzuweisenden effektiven Vorbelastung abgesehen. 

(…) 
7.2. 
Der Rekurs müsste aber auch dann gutgeheissen werden, wenn 

eine Vorbelastung bzw. eine Aufrechnung der verdeckten Gewinn-
ausschüttung Voraussetzung für die Anwendung von § 45a StG wäre. 
Bei Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften, bei denen wie bei 
der N. SA die Berücksichtigung des Verlustvortrages trotz aufzu-
rechnender geldwerter Leistung zu einer Besteuerung eines Gewin-
nes von CHF 0.00 führt, kann nicht gesagt werden, es sei keine Auf-
rechnung im Zeitpunkt der Ausrichtung der verdeckten Gewinnaus-
schüttung erfolgt. Wie die Rekurrenten zutreffend ausführen lassen, 
kann die verdeckte Gewinnausschüttung bei einem Verlust im Ge-
schäftsjahr oder einem den Gewinn des Geschäftsjahres übersteigen-
den Verlustvortrag nicht verbindlich festgestellt werden. Erst im 
Zeitpunkt der tatsächlichen Verrechnung von Vorjahresverlusten mit 
einem diese übersteigenden Gewinn wird der Verlustvortrag - zeit-
verschoben - bestimmt. Das ergibt sich jedoch ausdrücklich aus der 
Möglichkeit, einen Verlust vorzutragen (§ 74 StG). Die Möglichkeit 
zum Verlustvortrag stellt somit eine gesetzliche Ausnahme zum Peri-
odizitätsprinzip dar. Dessen ungeachtet ist die verdeckte Gewinnaus-
schüttung im Zeitpunkt der Ausrichtung der Leistung angefallen. Die 
entsprechende Veranlagung ist insofern formell, jedoch nicht mate-
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riell in Rechtskraft erwachsen. Auch deshalb ist der Rekurs gutzu-
heissen. 

7.3. 
Dementsprechend ist die verdeckte Gewinnausschüttung im 

Betrag von CHF 90'210.00 gemäss § 45a StG zu 40 % des Satzes des 
gesamten (steuerbaren) Einkommens zu erfassen. 

43 Berufskosten, Abzug der schweizerischen Wohnungskosten durch Expa-
triates (Art. 2 Abs. 2 lit. b ExpaV) 
Der Abzug der schweizerischen Wohnungskosten durch einen Expatriate 
setzt voraus, dass die Beibehaltung einer ständigen Wohnung im Ausland 
dem Expatriate doppelte Wohnungskosten verursacht. Diese Vorausset-
zung ist nicht erfüllt, wenn die Wohnung im Ausland vermietet wird. 
 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 20. September 2012 in 
Sachen K.S. + A.K. (3-RV.2012.63). 

Aus den Erwägungen 

3. 
Strittig und zu prüfen ist, ob der für drei Jahre in die Schweiz 

entsandte, bei der X. AG erwerbstätige Rekurrent aus Indien gestützt 
auf Art. 2 Abs. 2 lit. b der Verordnung über den Abzug besonderer 
Berufskosten bei der direkten Bundessteuer von vorübergehend in 
der Schweiz tätigen leitenden Angestellten, Spezialisten und Spe-
zialistinnen vom 3. Oktober 2000 (ExpaV) Wohnungskosten im 
Umfang von CHF 24'000.00 (bzw. für die Steuersatzbestimmung 
CHF 36'000.00) vom steuerbaren Einkommen abziehen kann. 

4. 
4.1. 
Wohnungskosten stellen grundsätzlich Lebenshaltungs- und 

nicht Berufskosten dar. Als solche sind sie selbst dann, wenn sie in 
einem gewissen Zusammenhang zur Berufsausübung stehen, grund-
sätzlich nicht abzugsfähig (§ 41 lit. a StG). 
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4.2. 
Neben den Wochenaufenthaltern (§ 35 Abs. 1 lit. c StG, § 14 

StGV) können gemäss der Praxis des Kantonalen Steueramtes auch 
sogenannte "Expatriates" gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. b ExpaV die 
angemessenen schweizerischen Wohnungskosten vom steuerbaren 
Einkommen abziehen (vgl. Merkblatt "Expatriates" des Kantonalen 
Steueramtes vom 30. Juni 2008, gültig ab 2007; Auszug aus dem 
Protokoll Nr. 3 der Konferenz der Sektion natürliche Personen vom 
14. September 2007, wonach die ExpaV auf kantonaler Ebene analog 
anzuwenden ist).  

Art. 2 Abs. 2 lit. b ExpaV lautet wie folgt: 
"2 Besondere Berufskosten von in der Schweiz wohnhaften Expatriates 

sind: 
(…) 
b. die angemessenen Wohnkosten in der Schweiz bei nachgewiesener 

Beibehaltung einer ständigen Wohnung im Ausland;" 
4.3. 
Da die Voraussetzungen für den Abzug der angemessenen Woh-

nungskosten in der Schweiz, wie nachfolgend aufzuzeigen ist, nicht 
erfüllt sind, kann hier offen bleiben, ob die ExpaV bzw. das erwähnte 
kantonale Merkblatt im Einklang mit dem Steuergesetz bzw. der 
Bundesverfassung steht. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass 
die Steuerrekurskommission bzw. das Steuerrekursgericht des Kann-
tons Zürich die Anwendung der ExpaV bzw. der zürcherischen 
Expat-Richtlinien mit dem Hinweis auf deren (zumindest teilweisen) 
Verfassungs- und Gesetzeswidrigkeit ablehnt (Urteil des Steuerre-
kursgerichtes des Kantons Zürich vom 22. Juni 2012 
[1 DB.2011.282/1 ST.2011.368]; Urteil der Steuerrekurskommission 
des Kantons Zürich vom 23. Oktober 2007 [2 ST.2006.63] = 
StE 2008 B 22.3 Nr. 94). 

5. 
Da unbestritten ist, dass der Rekurrent als "Expatriate" im Sinne 

der ExpaV zu behandeln ist, erübrigen sich weitere Ausführungen 
des Steuerrekursgerichts zu dieser Grundvoraussetzung des Abzuges 
der angemessenen Wohnungskosten gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. b 
ExpaV. 
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6. 
Bei der weiteren Beurteilung der Frage der Abzugsfähigkeit der 

geltend gemachten Wohnungskosten ist zwischen zwei Phasen zu 
unterscheiden. In der ersten Phase, in den Monaten März und April 
2008, hat die X. AG eine Wohnung für die Rekurrenten gemietet und 
dem Vermieter hierfür CHF 4'500.00 entrichtet. 

Diesen Betrag hat die Vorinstanz zu Recht nicht zum Abzug zu-
gelassen, da es sich um direkt von der Arbeitgeberin bezahlte Be-
rufskosten handelt, welche gemäss Art. 2 Abs. 4 lit. a ExpaV nicht 
abzugsfähig sind. 

7. 
7.1. 
In der zweiten hier zu beurteilenden Phase von Mai bis Ende 

Dezember 2008 haben die Rekurrenten eine Wohnung in O. für 
CHF 1'680.00 monatlich gemietet. 

Gemäss den nachträglich eingereichten korrigierten Lohnab-
rechnungen sowie der von der Vertreterin der Rekurrenten erstellten 
Übersicht wurde dem Rekurrenten von der X.  AG im April 2008 
sowie von Juni bis Dezember 2008 eine monatliche Pauschale von 
CHF 3'000.00 für Wohnungskosten ausgerichtet. In den Monaten 
März und Mai 2008 wurde dem Rekurrenten keine solche Pauschale 
ausbezahlt. 

Die Rekurrenten haben jedoch - wie bereits dargelegt - in den 
Monaten März und April 2008 in einer von der X. AG gemieteten 
Wohnung gelebt. Es ist demnach davon auszugehen, dass die in der 
korrigierten Lohnabrechnung des Monats April 2008 aufgeführte 
Pauschale von CHF 3'000.00 in zeitlicher Hinsicht nicht dem Monat 
April 2008, sondern dem Monat Mai 2008 zuzurechnen ist.  

Damit entfallen die Pauschalzahlungen für Wohnungskosten 
durch die X. AG von insgesamt CHF 24'000.00 vollständig auf die 
zweite Phase vom 1. Mai bis am 31. Dezember 2008. 

7.2. 
Die Rekurrenten haben ihre Liegenschaft in Indien, gemäss 

Selbstdeklaration vom 1. Mai bis 31. Dezember 2008 vermietet und 
hierfür Mietzahlungen von insgesamt CHF 1'896.00 erhalten. 
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Infolge der Vermietung der Liegenschaft in Indien mussten die 
Rekurrenten nicht für doppelte Wohnungskosten aufkommen. Viel-
mehr mussten sie bloss die Wohnung in der Schweiz finanzieren, was 
den Abzug der angemessenen schweizerischen Wohnungskosten 
gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. b ExpaV ausschliesst (vgl. Waldbur-
ger/Schmid, Gewinnungskostencharakter von besonderen Leistungen 
des Arbeitsgebers an Expatriates, Schriftenreihe Finanzwirtschaft 
und Finanzrecht, Band 91, Bern 1999, Rz. 150 ff.; Office fédéral de 
la justice, Avis de droit du 6 septembre 2011, Déductions fiscales 
accordées aux expatriés: Examen de la constitutionnalité et de la 
légalité de l’ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) du 3 
octobre 2000 = VBP 2011.4, S. 52). 

Der Umstand, dass die in Indien von Mai bis Dezember 2008 
erzielten Mieteinnahmen von insgesamt CHF 1'896.00 um Einiges 
geringer sind als die in der Schweiz in derselben Periode entstanden 
Wohnungskosten, ändert nichts daran, dass die Vermietung der Lie-
genschaft in Indien den erwähnten Abzug ausschliesst. Bei der Diffe-
renz handelt es sich um Mehraufwendungen infolge des höheren 
Preisniveaus in der Schweiz. Diese sind gemäss ständiger Praxis 
nicht abziehbar (vgl. Merkblatt "Expatriates" des Kantonalen Steuer-
amtes vom 30. Juni 2008, gültig ab 2007, Ziff. 6).  

Den Abzug der angemessenen Wohnungskosten in der Schweiz 
hat die Vorinstanz für die Zeit von Mai bis Dezember 2008 demnach 
zu Recht verweigert. 

44 Teilsatzbesteuerung (§ 45a StG) 
Das Teilsatzverfahren gemäss § 45a StG ist auch bei Ausschüttungen von 
Genossenschaften ohne Grundkapital anwendbar, wenn die übrigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 25. Oktober 2012 in 
Sachen B. + M.W. (3-RV.2012.68). 

45 Allgemeine Abzüge; Einkauf in die Pensionskasse (§ 40 lit. d StG) 
Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit über das ordentliche AHV-Alter 
hinaus weitergeführt wird und keine Altersleistungen aus dem BVG-Ob-
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ligatorium bezogen werden, ist ein Einkauf in die Pensionskasse bei 
nachgewiesener Vorsorgelücke steuerrechtlich zu berücksichtigen. 

Aus dem Entscheid des Steuerrekursgerichtes vom 25. Oktober 2012 in Sa-
chen I. + M.H. (3-RV.2011.212). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
3.1.1. 
Der Rekurrent mit Jahrgang 1942 führte seine selbständige Er-

werbstätigkeit als Arzt mit Praxis in W. über das ordentliche AHV-
Alter hinaus auch im Jahr 2008 weiter. Im Bereich der 2. Säule war 
er der Stiftung für Selbständigerwerbende angeschlossen. (…) 

3.1.2. 
Die ordentlichen Beiträge des Rekurrenten in die 2. Säule belie-

fen sich pro 2008 auf CHF 91'500.00 und wurden von der Vorinstanz 
zum Abzug zugelassen. Diese Beiträge bilden nicht Verfahrensge-
genstand.  

3.1.3. 
Am 17. Dezember 2008 kaufte sich der Rekurrent zusätzlich 

mit CHF 200'000.00 in die 2. Säule ein. 
(…) 
4. 
4.1. 
Gemäss § 40 lit. d StG werden die gemäss Gesetz, Statuten oder 

Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb 
von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung und aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von den 
Einkünften abgezogen. Den ordentlichen Beiträgen sind die Beiträge 
für Einkäufe von Lohnerhöhungen und von Beitragsjahren zur 
Schliessung von Beitragslücken gleichgesetzt und es spielt keine 
Rolle, ob die Vorsorge den obligatorischen oder den überobligatori-
schen Bereich betrifft (Bundesgerichtsurteile vom 10. Februar 2011 
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[2C_189/2010 und 2C_190/2010]; Kommentar zum Aargauer Steu-
ergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 2009, § 40 StG N 95; vgl. VGE vom 
15. Juli 2009 in Sachen C. + V.J. [WBE.2008.132]; RGE vom 
23. September 2010 in Sachen K. + I.A.).  

(…) 
4.6. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Fortführung der 

Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus gemäss den 
gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen unweigerlich den 
Aufschub der Altersleistungen nach sich zieht. Dies bedeutet jedoch 
auch, dass der Versicherungsnehmer weiter aktiv in der Vor-
sorgeeinrichtung versichert ist und der Aufbau der Vorsorge erst mit 
der Beendigung der Erwerbstätigkeit bzw. spätestens mit 70 Jahren 
als abgeschlossen gilt.  

Der Rekurrent bezog im Zeitpunkt seines Einkaufes - anders als 
im vom Bundesgericht beurteilten Sachverhalt - keinerlei Leistungen 
der Vorsorgeeinrichtung. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der 
weitere Aufbau der Altersvorsorge - hier Schliessen einer Vorsorge-
lücke - gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über das 
ordentliche Rentenalter hinaus als zulässig zu bezeichnen ist und 
zwar sowohl durch laufende Beiträge als auch durch Einkäufe. Der 
in die umhüllende Vorsorgeeinrichtung getätigte Einkauf war regle-
mentskonform und verletzte keine vorsorgerechtlichen Prinzipien. 

Der von der Vorinstanz getroffene Umkehrschluss aus Art. 33b 
BVG, wonach "die Weiterführung der Vorsorge über das Terminalter 
hinaus bis und mit 31. Dezember 2010 nicht möglich war" ergibt sich 
insbesondere angesichts der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
nicht automatisch. Vielmehr wurde mit Art. 33b BVG eine bereits 
vor dessen Inkrafttreten gängige Praxis gesetzlich verankert (analog 
Art. 20a Abs. 1 DBG betreffend indirekte Teilliquidation und Trans-
ponierung). Es ist jedenfalls widersprüchlich, wenn die Vorinstanz 
festhält, dass die im Jahr 2008 gültigen Bestimmungen den Aufbau 
der Vorsorge mit dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters als 
abgeschlossen erklärt hätten, im Gegenzug jedoch die ordentlichen 
Beiträge an die 2. Säule anerkannt hat. 
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I. Erschliessungsabgaben 

 

46 Anschlussgebühren (Präzisierung der Rechtsprechung) 
- Bei der Prüfung der Verletzung des Kostendeckungsprinzips geht 

das Gericht von den Zahlen der Finanzrechnung der Gemeinde aus 
(Erw. 6.3.3.). 

- Bei der Prüfung der Verletzung des Äquivalenzprinzips verzichtet 
das Gericht auf den Kostenvergleich mit einer Privatkläranlage, 
wenn die Anschlussgebühr anhand eines liegenschaftsbezogenen Kri-
teriums berechnet wurde und es sich bei der angeschlossenen Baute 
nicht um eine Spezialanlage ohne Vergleichsmöglichkeit handelt 
(Erw. 9. ff.). 

Aus dem Entscheid der Schätzungskommission nach Baugesetz vom 
30. Mai 2012 in Sachen B. AG gegen Einwohnergemeinde M. 
(4-BE.2010.37). 

Aus den Erwägungen 

6. 
Die Einwohnergemeinde M. hat aufforderungsgemäss die "In-

terne Abrechnung Abwasser" (IAA) mit den Zahlen ab 1975 bis 2010 
eingereicht. Die Rechnung beginnt mit einem Anfangssaldo von 
Fr. 5'061'450.— (Schuld) und weist Ende 2010 einen Schlusssaldo 
von Fr. 24'415'901.— (Schuld) aus. 

(…) 
6.3. 
6.3.1. 
(…) Würde vorbehaltlos auf diese Rechnung abgestellt, wäre 

die Prüfung des Kostendeckungsprinzips vorliegend eine blosse 
Farce, da die riesige Anfangsschuld zusammen mit dem Zinslauf 
faktisch das Zustandekommen eines Überschusses ausschliesst, ob-
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schon namentlich in der Investitionsrechnung sich über 35 Jahre 
Ausgaben und Einnahmen durchaus die Waage halten (…). Daran 
ändert auch die Zinseszins-Korrektur nichts, die ökonomisch ohnehin 
umstritten ist (…). 

6.3.2. 
(…) 
6.3.3. 
(…) Offen bleibt die Frage, inwieweit es hinzunehmen ist, dass 

eine finanzielle Altlast eine solche Rechnung unlimitiert belastet. Die 
Schätzungskommission verzichtet darauf, dem weiter nachzugehen.  

Zugunsten der Beschwerdeführerin stellt das Gericht für die 
weitere Prüfung auf die Ergebnisse der kommunalen Finanzrechnung 
ab, wie dies auch die damit betraute Fachabteilung des Kantons, das 
Gemeindeinspektorat, tut. Ebenfalls dafür sprechen die innerkommu-
nale Kontrolle, die Mitwirkungsrechte der Stimmbürger von M. und 
die Zugänglichkeit der Zahlen. 

Die Schätzungskommission behält sich vor, inskünftig unab-
hängig von allfälligen groben Abweichungen zur Internen Abrech-
nung Abwasser, bei der Prüfung einer Verletzung des Kosten-
deckungsprinzips auf die Zahlen der Finanzrechnung abzustellen. 

(…) 
9. 
9.1. 
Das Äquivalenzprinzip konkretisiert den Verhältnismässigkeits-

grundsatz, das Gleichbehandlungsgebot und das Willkürverbot für 
den Bereich der Kausalabgaben (…). 

Der Wert der Leistung bemisst sich nach dem Nutzen, den sie 
dem Pflichtigen bringt, oder nach dem Kostenaufwand der konkreten 
Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betref-
fenden Verwaltungszweigs, wobei schematische, auf Wahrschein-
lichkeit und Durchschnittserfahrungen beruhende Massstäbe ange-
legt werden dürfen. Die Gebühren sollen nach sachlich vertretbaren 
Kriterien bemessen sein und keine Unterscheidungen treffen, für die 
es keine vernünftigen Gründe gibt (BGE 126 I 180 S. 188 mit Hin-
weisen; Bundesgerichtsentscheid 2P.205/2005 vom 15. März 2006, 
Erw. 3.1).  
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Das Bundesgericht weist selber darauf hin, dass alle Systeme 
der Abgabenbemessung gewisse Vor- und Nachteile haben. Weder 
die Vorgaben des Bundesrechts noch das Äquivalenz- oder Verur-
sacherprinzip schreiben die Verwendung bestimmter Bemessungs-
kriterien vor (Bundesgerichtsentscheid 2P.53/2007 vom 22. Juni 
2007, Erw. 2.4 mit Hinweis). 

In Bezug auf die Anschlussgebühren genügen liegenschaftsbe-
zogene Kriterien einer verursachergerechten Bemessung im Sinne 
von Art. 60a GSchG und ergänzen die in Art. 60a Abs. 1 lit. a GSchG 
genannten verschmutzungs- und mengenabhängigen Faktoren (…) 
(Pra 2002, Nr. 34, S. 178 mit Hinweisen; SKE 4-BE.2006.25 vom 
23. Oktober 2007, in Sachen H.S. u. G.S. gegen EG H., Erw. 8.3. mit 
Hinweisen; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus 
rechtlicher Sicht, in URP 1999, S. 558).  

"Bei Wohnbauten bringt der Gebäudeversicherungswert oder 
ein anderer vergleichbarer Wert der angeschlossenen Liegenschaft 
den Vorteil regelmässig zuverlässig zum Ausdruck, ohne dass zu-
sätzlich auf das Mass der mutmasslichen Inanspruchnahme der Ver-
sorgungsnetze abgestellt werden müsste" (Bundesgerichtsentscheid 
2C_722/2009 vom 8. November 2010, Erw. 3.2. mit zahlreichen 
Hinweisen). Er zeigt in der Regel tendenziell zugleich das Mass der 
künftigen Beanspruchung der Anlagen. Bei Industriebauten ist allen-
falls auf andere Kriterien abzustellen, wenn sie einen extrem niedri-
gen oder extrem hohen Abwasseranfall haben. Dasselbe gilt für Sa-
kralbauten mit hohem Gebäudeversicherungswert und tiefem Was-
serverbrauch (Bundesgerichtsentscheid 2C_101/2007 vom 22. Au-
gust 2007, Erw. 4.3; Adrian Hungerbühler in ZBl 2003, S. 524; zum 
Ganzen vgl. SKE 4-BE.2007.22 vom 24. März 2009 in Sachen W.I. 
gegen EG L., Erw. 11.2.).  

Neben dem Gebäudeversicherungswert hat das Bundesgericht 
stets auch andere Bezugsgrössen zugelassen, so den Rauminhalt 
(Gebäudevolumen) oder die Bruttogeschossfläche, welche sich sogar 
eher besser eignen als der Gebäudeversicherungswert. Auch die 
Geschossfläche ist ein zulässiger Massstab für die Ermittlung des 
Vorteils, der dem Grundeigentümer aus dem Anschluss an die 



276 Schätzungskommission nach Baugesetz 2012 

Kanalisation entsteht (Bundesgerichtsentscheid 2C_722/2009 vom 
8. November 2010, Erw. 3.3 mit Hinweisen). 

9.2. 
Bei einem über das Ganze gesehen gerechten Verteilschlüssel 

kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass das Äqui-
valenzprinzip eingehalten ist (BGE 109 Ia 328 f.; AGVE 1987 
S. 151). Da eine gemeinsame Lösung zweifellos kostengünstiger ist 
als zahlreiche individuelle Abwasserbeseitigungen, leuchtet die An-
nahme ein, dass der zu verteilende Kostenaufwand geringer ist als 
die Summe der individuellen Vorteile (SKE EB.2001.50029 vom 
24. Juni 2003, in Sachen B. AG gegen EG D., S. 30). Nur bei ausge-
sprochenen Spezialanlagen, wo nicht durch Vergleich feststellbar ist, 
ob es sich um einen "im Ganzen gerechten Verteilschlüssel" handelt, 
ist der individuelle Sondervorteil zumindest approximativ zu bestim-
men und der geforderten Abgabe gegenüber zu stellen 
(SKE EB.2000.50033 vom 29. März 2005 in Sachen M. AG gegen 
EG S., S. 38, Erw. 8.2.3.; AGVE 1987 S. 151). Der Sondervorteil 
bestimmt sich dabei mindestens nach den Kosten, die der private 
Grundeigentümer dafür aufwenden müsste, dass er seine Abwässer 
gewässerschutzkonform aufbereiten und entsorgen könnte, mithin 
also nach den Kosten für eine Einzelkläranlage mit den notwendigen 
Kanalisationsleitungen zum geeigneten Vorfluter (AGVE 1987 
S. 153; vgl. auch SKE 4-EB.2004.50025 vom 27. Juni 2006 in 
Sachen M.H. gegen EG S., Erw. 5.1. ff.).  

(…) 
9.3. 
Die Kanalisationsanschlussgebühr wurde im vorliegenden Fall 

reglementskonform festgelegt, das wird von der Beschwerdeführerin 
nicht bestritten. 

9.3.1. 
Die Überbauung G. umfasst 9 Mehrfamilienhäuser mit 77 

Mietwohnungen und 20 Eigentumswohnungen (…). Die Kanalisati-
onsanschlussgebühr macht rund Fr. 10'000.— pro Wohnung bzw. 
rund Fr. 100'000.— pro Mehrfamilienhaus aus. 

Grundlage für die Bemessung der Anschlussgebühr ist die Ge-
schossfläche (…). Das ist - entgegen der Ansicht der Beschwerde-
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führerin - ein taugliches, da liegenschaftsbezogenes Bemessungskri-
terium. Der Verteilschlüssel erscheint übers Ganze gesehen einiger-
massen gerecht zu sein. Details der Überbauung, die zu einer höhe-
ren oder tieferen Gebühr führen könnten, brauchen nicht berücksich-
tigt zu werden. Solche Vor- und Nachteile ergeben sich bei jedem 
Bemessungssystem; sie sind bei einem schematischen Vorgehen un-
vermeidbar und daher in Kauf zu nehmen.  

Bei den neu angeschlossenen Bauten der Beschwerdeführerin 
handelt es sich um Wohnbauten. Es liegt also kein Spezialfall ohne 
Vergleichsmöglichkeiten vor. Die Anschlussgebühr darf schematisch 
berechnet werden. Der individuelle Vorteil aus dem Anschluss an die 
Abwasseranlagen und damit die Kosten einer Einzelkläranlage für 
die Überbauung G. bräuchten vorliegend grundsätzlich nicht ermittelt 
zu werden. 

(…) 

47 Anschlussgebühren 
Berechnung der Reduktion der angefochtenen Anschlussgebühr bei einer 
festgestellten Verletzung des Kostendeckungsprinzips 

Aus dem Entscheid der Schätzungskommission nach Baugesetz vom 
22. August 2012 in Sachen Kanton Aargau und Einwohnergemeinde B. gegen 
Einwohnergemeinde W. (4-BE.2009.11). Der Entscheid wurde in einem hier 
nicht relevanten Punkt beim Verwaltungsgericht angefochten. 

Aus den Erwägungen 

7.12. 
7.12.1. 
In einem neueren Entscheid hat sich das Bundesgericht zur zu-

lässigen Höhe von Reserven eines Eigenwirtschaftsbetriebs Abwas-
ser geäussert. Es hat ausgeführt, dass der Investitionsbedarf in der 
Modellrechnung grosszügig geschätzt werden dürfe und auch die 
erforderlichen Reserven einzubeziehen seien. Dann seien aber nicht 
nochmals weitere Reserven in der Höhe von mehr als zwei Jahresin-
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vestitionen anzusparen, für die bei realistischer Planung, die auch 
Unvorhergesehenes berücksichtige, kein ausgewiesener Bedarf be-
stehe. Das Kostendeckungsprinzip verlange, dass eine ausgeglichene 
Rechnung angestrebt werde (Bundesgerichtsentscheid 2C_322/2010 
vom 22. August 2011, Erw. 6.).  

7.12.2. 
Zwei Jahresinvestitionen würden eine Reserve von rund 

Fr. 950'000.— ausmachen (…), bzw. rund Fr. 1'500'000.—, wenn 
man die Zahlen ab 1992 berücksichtigt. Auf letztere ist abzustellen 
(…). 

Im Vergleich mit den maximal zulässigen Reserven ist der End-
stand 2020 ohne Berücksichtigung des Aktienanteils (…) unproble-
matisch. Nach Aufaddierung des Aktienpakets in der Abwasserrech-
nung, liegt der Endbestand 2020 mit Fr. 4'988'897.— jedoch deutlich 
über der vom Bundesgericht skizzierten Reservelimite. In der Ab-
wasserkasse liegen im massgeblichen Zeitpunkt rund 
Fr. 3'500'000.— zu viel. Damit ist das Kostendeckungsprinzip ver-
letzt. 

Dieser Befund wird noch durch den Umstand bestätigt, dass die 
Benützungsgebühr per 23. November 2009 von Fr. 2.60/m3 auf 
Fr. 1.90/m3 gesenkt wurde, obwohl die Betriebsrechnung in Zukunft 
voraussichtlich defizitär sein wird (…). 

7.12.3. 
Die Kanalisationsanschlussgebühren für das Zentrum M. sind 

demzufolge zu reduzieren. Die Höhe der Reduktion richtet sich nach 
dem Prozentsatz, um den die Investitionseinnahmen der Jahre 2012-
2020 zu senken wären, damit Ende 2020 ein Überschuss in der ma-
ximal zulässigen Höhe resultiert. Die Einnahmen des Jahres 2011 
können nicht mehr gesenkt werden, weshalb sie unberücksichtigt 
bleiben. 

Eine rechnerische Reduktion der Investitionen der Jahre 2012-
2020 um 20 % ergibt einen Endbestand (Überschuss) von 
Fr. 1'075'049.— (…). Dieser Betrag liegt in der zulässigen Band-
breite für Reserven. Eine weitergehende Reduktion drängt sich nicht 
auf, weil anhand des Finanzplans absehbar ist, dass der künftige Um-



2012 Erschliessungsabgaben 279 

satz der Abwasserkasse im Vergleich zur Vergangenheit steigen wird 
(…). 

Selbstredend liesse sich die Unterschreitung des Grenzwerts ex-
akt berechnen. Das Gericht hält indessen eine solche Scheingenauig-
keit in der Prozentzahl der Reduktion den Grundsätzen des Erschlies-
sungsabgaberechts für nicht angemessen. Die anzuordnende Herab-
setzung soll daher eine "runde" Prozentzahl ausmachen, was auch die 
Bedeutung des Entscheids (…) und die Funktion des Gerichts wür-
digt. 

Die Kanalisationsanschlussgebühr für das Zentrum M. ist somit 
um 20 % zu reduzieren (…). 
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I. Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht 

 

48 Ausschaffungshaft; Verlängerung einer Ausschaffungshaft gestützt auf 
Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 AuG ohne Antrag auf richterliche Überprüfung 
Wird eine Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 AuG 
angeordnet, erfolgt eine richterliche Überprüfung der Rechtmässigkeit 
und Angemessenheit der Haft in einem schriftlichen Verfahren, vorausge-
setzt die inhaftierte Person verlangt dies. Verzichtet die betroffene Person 
auf eine richterliche Haftüberprüfung und wird später eine längere Haft 
angeordnet, die sich nicht mehr auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 AuG stützt, 
ist diese im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die 
Verhandlung ist, soweit möglich, vor Ablauf der bereits angeordneten 
Haft durchzuführen, spätestens aber innert 96 Stunden nach Ablauf der 
bereits angeordneten Haft (E. I./1.). 

Entscheid des Präsidenten des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 
23. Januar 2012 in Sachen Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
gegen O.E. betreffend Haftverlängerung (1-HA.2012.16). 

49 Ausschaffungshaft; Haftüberprüfungsfrist; kurzfristige Festhaltung 
Eine kurzfristige Festhaltung gestützt auf Art. 73 AuG dient der Eröff-
nung einer Verfügung oder der Feststellung der Identität. Eine Anord-
nung mit dem Ziel, eine Wegweisung gegen die betroffene Person zu ver-
fügen, ist unzulässig. Diesfalls rechtfertigt sich eine Festhaltung gegebe-
nenfalls im Rahmen der Vorbereitungshaft, wobei die Haftüberprü-
fungsfrist von 96 Stunden mit der Anhaltung der betroffenen Person zu 
laufen beginnt (E. I./2.). 

Entscheid des Präsidenten des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 
31. Januar 2012 in Sachen Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
gegen M.D. betreffend Haftüberprüfung (1-HA.2012.25). 
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Aus den Erwägungen 

I. 
2. 
Vorliegend stellt sich die Frage, in welchem Zeitpunkt der Ge-

suchsgegner aus ausländerrechtlichen Motiven angehalten worden ist 
bzw. wann der Fristenlauf für die Haftüberprüfung begann. 

In den Akten befindet sich in diesem Zusammenhang lediglich 
ein Transportbericht der waadtländischen Polizei: Gemäss diesem 
wurde der Gesuchsgegner am 26. Januar 2012 um 11.00 Uhr dem 
Kanton Aargau zugeführt, wo er um 14.30 Uhr eintraf. Zum genauen 
Anhaltungszeitpunkt ist den Akten nichts zu entnehmen. Anlässlich 
der Haftverhandlung gab der Gesuchsgegner zu Protokoll, er sei am 
26. Januar 2012 um 06.00 Uhr in Lausanne angehalten worden. In 
der Folge habe man ihn auf einen Polizeiposten und von dort aus an 
einen weiteren Ort gebracht. Auf Rückfrage hin erklärte der Ge-
suchsgegner, er wisse nicht, ob ein Strafverfahren gegen ihn eingelei-
tet worden sei. 

Der Vertreter des MIKA ging zwar davon aus, dass der Ge-
suchsgegner am 26. Januar 2012 aus strafrechtlichen Motiven an-
gehalten worden ist, konnte dies anlässlich der Haftverhandlung 
jedoch nicht belegen. Weder legte er Unterlagen betreffend ein einge-
leitetes Strafverfahren vor, noch hatte er sich die Einleitung eines 
solchen Verfahrens durch die lausanner Behörden bestätigen lassen. 

Mangels gegenteiliger Belege ist nach dem Gesagten daher da-
von auszugehen, dass der Gesuchsgegner ab dem 26. Januar 2012, 
06.00 Uhr, einzig aus ausländerrechtlichen Motiven festgehalten 
wurde. 

Anlässlich der Haftverhandlung brachte der Vertreter des MIKA 
vor, die Anhaltung des Gesuchsgegners am 26. Januar 2012, 
06.00 Uhr, sei - gehe man von einer ausländerrechtlich motivierten 
Haft aus - gestützt auf Art. 73 AuG erfolgt. Die Ausschaffungshaft 
und damit auch die Haftüberprüfungsfrist hätten daher erst mit der 
Wegweisung des Gesuchsgegners am 27. Januar 2012, 15.20 Uhr, zu 
laufen begonnen. Die kurzfristige Festhaltung des Gesuchsgegners 
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begründete der Vertreter des MIKA damit, dass der Gesuchsgegner 
am nächsten Tag weggewiesen werden sollte. 

Dazu ist vorab anzumerken, dass eine kurzfristige Festhaltung 
des Gesuchsgegners gestützt auf Art. 73 AuG ab dem 26. Januar 
2012, 06.00 Uhr, nicht belegt wurde. Abgesehen davon ist festzuhal-
ten, dass gemäss Art. 73 Abs. 1 AuG die zuständige Behörde des 
Bundes oder des Kantons eine Person ohne Kurzaufenthalts-, Aufent-
halts- oder Niederlassungsbewilligung zur Eröffnung einer Verfü-
gung im Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsstatus (lit. a) oder zur 
Feststellung ihrer Identität oder Staatsangehörigkeit, soweit dazu ihre 
persönliche Mitwirkung erforderlich ist (lit. b), festhalten kann. Vor-
liegend ist der Gesuchsgegner am 26. Januar 2012 kurzfristig fest-
gehalten worden, um tags darauf die Wegweisung gegen ihn zu ver-
fügen. Zweck der Festhaltung war somit nicht die Eröffnung, son-
dern der Erlass einer Verfügung im Zusammenhang mit dem Aufent-
haltsstatus des Gesuchsgegners. Für diesen Zweck ist die kurzfristige 
Festhaltung jedoch nicht konzipiert. Geht es um den Erlass einer 
Verfügung, hätte der Gesuchsgegner in Vorbereitungshaft genommen 
werden müssen, was vorliegend jedoch nicht geschah. Auch in die-
sem Fall hätte die Haftüberprüfungsfrist ab Anhaltung und damit ab 
dem 26. Januar 2012, 06.00 Uhr zu laufen begonnen.  

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass sich der Gesuchsgeg-
ner ab dem 26. Januar 2012, 06.00 Uhr, in Vorbereitungs-/ Ausschaf-
fungshaft befand und die Haftüberprüfungsfrist somit ab diesem 
Zeitpunkt zu laufen begann. Nachdem die Haftüberprüfung innert 
96 Stunden nach der ausländerrechtlich motivierten Anhaltung zu 
erfolgen hat, hätte sie im vorliegenden Fall spätestens bis am 
30. Januar 2012, 06.00 Uhr, erfolgen müssen. Mit der heutigen Haft-
überprüfungsverhandlung vom 31. Januar 2012 erfolgte die richter-
liche Haftüberprüfung somit zu spät. Die angeordnete Ausschaf-
fungshaft ist deshalb nicht zu bestätigen und der Gesuchsgegner 
unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 
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50 Ausschaffungshaft; Wegweisungsentscheid während des Asylverfahrens 
Der Erlass einer Wegweisungsverfügung gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a 
oder b AuG gegen Personen, die sich in einem Asylverfahren befinden, ist 
unzulässig (E. II./2.2.). 

Entscheid des Präsidenten des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 
20. Januar 2012 in Sachen Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
gegen O.G. betreffend Haftüberprüfung (1-HA.2012.15). 

Aus den Erwägungen 

II. 
2.2. 
Der Haftrichter hat sich im Rahmen der Prüfung, ob die Aus-

schaffungshaft rechtmässig ist, Gewissheit darüber zu verschaffen, 
ob ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt (vgl. BGE 
128 II 193, E. 2.2.2, S. 198).  

Die mit Nichteintretensentscheid des BFM vom 15. September 
2011 verfügte Wegweisung ist zufolge Ausreise des Gesuchsgegners 
nach Deutschland konsumiert und kann als Grundlage für eine Aus-
schaffungshaft nicht mehr herangezogen werden (vgl. Urteil des 
Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 1. April 2010, 
1-HA.2010.106, E. II/2.2; AGVE 2010, S. 329). 

Gleiches gilt für die am 19. Januar 2012 verfügte Wegweisung 
durch das MIKA. Die Anordnung einer Wegweisungsverfügung ge-
stützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a oder b AuG ist unzulässig gegen Perso-
nen, die sich im Asylverfahren befinden, da sich diese gemäss Art. 42 
AsylG bis zum Abschluss des Asylverfahrens in der Schweiz aufhal-
ten dürfen. Dabei gilt jede Äusserung, mit der eine Person zu erken-
nen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung ersucht, als 
Asylgesuch (Art. 18 AsylG). 

Nachdem der Gesuchsgegner sowohl in der Empfangsstelle in 
Basel als auch zu Beginn des rechtlichen Gehörs gegenüber dem 
Mitarbeitenden des Migrationsamts um Asyl ersuchte bzw. sein Asyl-
gesuch bekräftigt hat, befand bzw. befindet er sich in einem Asylver-
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fahren und war bzw. ist damit berechtigt, sich bis zum Abschluss des 
Verfahrens in der Schweiz aufzuhalten. 

Unter diesen Umständen steht fest, dass die durch das MIKA 
angeordnete Wegweisung zu unrecht erging und deshalb auch nicht 
als Grundlage für die Anordnung einer Ausschaffungshaft dienen 
kann. 

Daran ändert auch nichts, dass der Gesuchsgegner als Konse-
quenz aus der Ausschaffungshaft entlassen werden muss. Es wäre 
Aufgabe der zuständigen Personen der Empfangsstelle Basel gewe-
sen, die Sachlage korrekt zu beurteilen, gegebenenfalls unverzüglich 
einen erneuten Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid gestützt 
auf Art. 32 - 35a AsylG zu erlassen, diesen in der Empfangsstelle zu 
eröffnen und den Gesuchsgegner, soweit angezeigt, gestützt auf 
Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 AuG in Ausschaffungshaft zu nehmen. 

51 Eingrenzung; Verhältnismässigkeit 
Eine angeordnete Gebietsbeschränkung muss im konkreten Fall geeignet 
und erforderlich sein, den angestrebten Zweck zu erreichen (E. II./3.). 

Entscheid des Präsidenten des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 
21. November 2012 in Sachen Amt für Migration und Integration Kanton Aar-
gau gegen J.M. betreffend Eingrenzung (1-GB.2012.13). 

Aus den Erwägungen 

II. 
2.1. 
Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AuG kann die zuständige kantonale 

Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes 
Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu 
betreten, wenn die Person keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung besitzt und sie die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung stört oder gefährdet; diese Massnahme dient insbeson-
dere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels. 
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2.2. 
Der Beschwerdeführer verfügt nicht über eine der drei ge-

nannten Bewilligungen. Mit Blick auf das Fehlen eines Aufenthaltsti-
tels ist die Voraussetzung von Art. 74 Abs. 1 lit. a AuG somit erfüllt.  

2.3. 
Der Beschwerdeführer wurde am 16. August 2012 durch die 

Staatsanwaltschaft M. wegen Hausfriedensbruchs zu einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. 

Aufgrund dieses Delikts steht fest, dass der Beschwerdeführer 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört hat, weshalb auch 
diese Voraussetzung von Art. 74 Abs. 1 lit. a AuG erfüllt ist. 

3. 
3.1. 
Wie jede Verfügung muss auch die Anordnung einer Ray-

onauflage verhältnismässig sein. Nachdem Art. 74 AuG als "Kann-
Bestimmung" normiert wurde, besteht seitens der anordnenden Be-
hörde ein Ermessensspielraum sowohl im Hinblick auf die Frage, ob 
eine Rayonauflage überhaupt verfügt und falls ja, auf welches Gebiet 
eine betroffene Person eingegrenzt bzw. aus welchem Gebiet sie 
ausgegrenzt werden soll. Das ihr zustehende Ermessen hat die Be-
hörde jedoch nicht nach Belieben wahrzunehmen, sondern pflichtge-
mäss, insbesondere unter Beachtung des Willkürverbotes und des 
Grundsatzes der Verhältnismässigkeit, auszuüben. Im Folgenden ist 
zu klären, ob die Vorinstanz ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat. 

Mit andern Worten ist zu prüfen,  
- ob die angeordnete Massnahme geeignet ist, den angestrebten 

Zweck zu erreichen,  
- ob sie erforderlich ist oder ob zur Erreichung des Zweckes 

auch eine mildere Massnahme genügen würde und 
- ob die Massnahme verhältnismässig im engeren Sinne ist, d.h. 

ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Massnahme 
besteht. 

(vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, 
Rz. 581 ff.). 
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3.2. 
Das MIKA begründet die verfügte Eingrenzung auf den Kanton 

Aargau einzig damit, dass der Beschwerdeführer wegen Hausfrie-
densbruchs zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sei und führt in 
seiner äusserst knapp gehaltenen Verfügung lediglich pauschal aus, 
die angeordnete Massnahme diene der Erhöhung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. Unerwähnt bleibt, dass das Delikt in W. 
(Aargau) begangen wurde.  

Zwar ist grundsätzlich denkbar, dass die Anordnung einer Ein-
grenzung geeignet sein kann, die öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zu erhöhen, wenn ein Betroffener zuvor Hausfriedensbruch 
beging. Dies allerdings nur dann, wenn der Betroffene durch die 
Eingrenzung daran gehindert werden soll, sich potentiellen Delikts-
orten zu nähern. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht 
erfüllt. Weder wird der Beschwerdeführer durch die Eingrenzung auf 
das Gebiet des Kantons Aargau gehindert, erneut in W. (Aargau) 
Hausfriedensbruch zu begehen, noch wird in der dürftig begründeten 
Verfügung dargelegt, dass der Beschwerdeführer daran gehindert 
werden müsste, Hausfriedensbruch oder andere Delikte ausserhalb 
des Kantons Aargau zu begehen. Aus den vorliegenden Strafakten 
geht vielmehr hervor, dass es einzig deshalb zu einer Verurteilung 
des Beschwerdeführers kam, weil sich dieser in der kantonalen Asyl-
bewerberunterkunft in W. aufgehalten hatte, deshalb am 24. Juni 
2012 ein Hausverbot ausgesprochen wurde und der Beschwerdefüh-
rer trotz Hausverbots am 29. Juli 2012, 19.45 Uhr, erneut in der 
Asylbewerberunterkunft in W. angetroffen wurde.  

Die angeordnete Eingrenzung auf den Kanton Aargau ist des-
halb weder geeignet, den angestrebten Zweck, d.h. die Verhinderung 
erneuten Hausfriedensbruchs in W., zu erreichen noch erforderlich 
um die öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erhöhen, da nicht 
ersichtlich ist, inwiefern vom Beschwerdeführer, abgesehen von 
allfälligen weiteren unerlaubten Aufenthalten in der Asylbewerberun-
terkunft in W., eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung ausgehen würde. 
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4. 
Nachdem die angeordnete Eingrenzung auf das Gebiet des 

Kantons Aargau weder geeignet noch erforderlich ist, steht fest, dass 
die Verfügung vom 15. Oktober 2012 unverhältnismässig und des-
halb in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben ist. 
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II. Beschwerden gegen Einspracheentscheide des 
Migrationsamts 

 

52 Formelle Wegweisung 
Sind sowohl die Voraussetzungen für eine Wegweisung gemäss Art. 64 
Abs. 1 AuG als auch jene für eine Wegweisung aufgrund der Dublin-
Assoziierungsabkommen nach Art. 64a Abs. 1 AuG erfüllt, so verdrängt 
die Spezialregelung für Dublin-Wegweisungen die kantonale Kompetenz 
zum Erlass von (anderen) Wegweisungsverfügungen nicht. Ausländische 
Personen, die in einem laufenden Dublin-Verfahren stehen, können indes-
sen nur durch das BFM in den zuständigen Dublin-Staat weggewiesen 
werden. In casu war das MIKA grundsätzlich befugt, den Beschwerde-
führer gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG aus der Schweiz wegzuweisen. Indessen 
hätten die Vorinstanzen den sofortigen Vollzug der Wegweisung nur dann 
anordnen dürfen, wenn sie die Vollziehbarkeit der Verfügung in Bezug 
auf das Heimatland des Beschwerdeführers geprüft hätten (E. II./2.-6.). 

Entscheid des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 12. Dezember 2012 in 
Sachen J.J. betreffend formelle Wegweisung (1-BE.2012.54). 

Aus den Erwägungen 

II. 
2.1. 
Gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG erlassen die zuständigen Behörden 

eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin 
oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt 
(lit. a), die Einreisevoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt 
(lit. b) oder eine Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Auf-
enthalt widerrufen oder nicht verlängert wird (lit. c). 
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2.2. 
2.2.1. 
Zuständig für den Erlass ordentlicher Wegweisungsverfügungen 

gemäss Art. 64 AuG sind die Kantone (vgl. Botschaft zum Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 
[Botschaft AuG; BBl 2002 3709 ff.], Ziff. 2.9.3, S. 3813). Im Kanton 
Aargau ist das MIKA die dafür zuständige kantonale Behörde (§ 3 
Abs. 1 EGAR). Das MIKA ist somit grundsätzlich die sachlich zu-
ständige Behörde zum Erlass einer kantonalen Wegweisungsverfü-
gung gemäss Art. 64 AuG. 

2.2.2. 
Nachdem der Beschwerdeführer in der Schweiz am 19. Dezem-

ber 2011 ein Asylgesuch eingereicht hatte und am 2. April 2012 im 
Rahmen eines Dublin-Verfahrens nach Italien überstellt worden war, 
reiste er gemäss eigenen Angaben am 30. April 2012 wieder in die 
Schweiz ein. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass der Be-
schwerdeführer in der Folge in der Schweiz ein weiteres Asylgesuch 
eingereicht hätte bzw. versucht hätte, erneut ein solches Gesuch 
einzureichen. 

Gemäss konstanter Praxis des Rekursgerichts gilt ein Wegwei-
sungsentscheid mit der Ausreise des Betroffenen aus der Schweiz als 
konsumiert bzw. vollzogen (AGVE 2011 S. 338; gleicher Meinung: 
Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Peter 
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.], 
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 
2. Aufl., Basel 2009, Rz. 10.86; vgl. auch den betreffend den Be-
schwerdeführer ergangene BGE 2C_1150/2012 vom 7. Dezember 
2012, E. 3.2.2). An dieser Praxis ist auch im Lichte des Rundschrei-
bens des BFM "Neue Praxis im Umgang mit Dublin-Mehrfachge-
suchen" vom 23. März 2012 festzuhalten. Im besagten BFM-Rund-
schreiben ist vorgesehen, erneute Asylgesuche von Personen, die vor 
Ablauf von sechs Monaten nach der Überstellung in den zuständigen 
Dublin-Staat wieder in die Schweiz gelangen, in der Regel nicht 
mehr entgegenzunehmen, um das schweizerische Asylverfahren von 
offensichtlich missbräuchlichen Mehrfachgesuchen zu entlasten. 
Inwiefern dieses Ziel durch das gesetzliche Erfordernis, illegal anwe-
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senden Personen, die in einen Dublin-Staat überstellt werden sollen, 
eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64a Abs. 1 AuG zu eröff-
nen, vereitelt oder übermässig erschwert würde, ist nicht ersichtlich. 

Der Beschwerdeführer wurde - wie bereits erwähnt - am 
2. April 2012 nach Italien überstellt. Die Verfügung vom 8. Februar 
2012, mit welcher das BFM auf das Asylgesuch des Beschwerdefüh-
rers nicht eingetreten war und ihn gestützt auf Art. 45 AsylG nach 
Italien weggewiesen hatte, ist im heutigen Zeitpunkt somit nicht 
mehr vollstreckbar. Da der Beschwerdeführer zudem seit seiner er-
neuten Einreise kein neues Asylgesuch eingereicht hat (vgl. Art. 18 
AsylG) und auch nicht ersichtlich ist, dass er ein solches erneutes 
Gesuch zu stellen versucht hätte (vgl. BFM-Rundschreiben "Neue 
Praxis im Umgang mit Dublin-Mehrfachgesuchen" vom 23. März 
2012), ist er im heutigen Zeitpunkt - zumindest in der Schweiz - 
lediglich als ausländische Person und nicht (mehr) als Asylsuchender 
zu betrachten, und fällt entsprechend nicht (mehr) in den Anwen-
dungsbereich des AsylG. 

2.2.3. 
Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zutreffend 

ausgeführt hat, ist der Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt we-
der im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung noch hat er Anspruch auf 
die Erteilung einer solchen. Da der Beschwerdeführer in der Schweiz 
kein erneutes Asylgesuch eingereicht hat, verfügt er auch nicht 
(mehr) über eine provisorische Aufenthaltserlaubnis gemäss Art. 42 
AsylG. Zudem erfüllte er bei seiner am 30. April 2012 erfolgten 
zweiten Einreise in die Schweiz die entsprechenden gesetzlichen 
Voraussetzungen offensichtlich nicht (vgl. Art. 2 ff. der Verordnung 
über die Einreise und die Visumerteilung [VEV] vom 22. Oktober 
2008). 

2.3. 
Im Sinne eines ersten Zwischenergebnisses kann somit an die-

ser Stelle festgehalten werden, dass das MIKA grundsätzlich befugt 
war, den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a und b 
AuG aus der Schweiz wegzuweisen. Zu prüfen bleibt jedoch, ob 
vorliegend (auch) die Voraussetzungen für eine Wegweisung gemäss 
Art. 64a Abs. 1 AuG erfüllt sind und gegebenenfalls in welchem 
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Verhältnis die ordentliche Wegweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG 
zu jener gemäss Art. 64a Abs. 1 AuG steht. 

3. 
3.1. 
Gemäss Art. 64a Abs. 1 AuG erlässt das BFM eine Wegwei-

sungsverfügung gegen eine Person, die sich illegal in der Schweiz 
aufhält, sofern aufgrund der Bestimmungen der Dublin II-Verord-
nung ein anderer Vertragsstaat für die Durchführung des Asylver-
fahrens zuständig ist. 

Die Bestimmung von Art. 64a Abs. 1 AuG ist zugeschnitten auf 
illegal anwesende Personen, die in der Schweiz kein Asylgesuch 
(mehr) stellen, jedoch für die Durchführung eines Asylverfahrens in 
einen anderen Dublin-Staat überstellt werden sollen. Stimmt der 
zuständige Dublin-Staat der Wiederaufnahme des Betroffenen zu, so 
fällt das BFM einen Überstellungsentscheid gemäss Art. 20 
Ziff. 1 lit. e Dublin II-Verordnung, was gemäss schweizerischem 
Recht einer Wegweisungsverfügung entspricht (Botschaft Umset-
zung Notenaustausch Schengener Grenzkodex und Schengen/Dub-
lin-Besitzstand, Ziff. 3.2.1.2, S. 7955).  

3.2. 
Wie bereits festgestellt wurde, erfüllt der Beschwerdeführer 

weder die Voraussetzungen für einen dauerhaften noch für einen 
bloss vorübergehenden Aufenthalt in der Schweiz (vgl. oben 
E. II/2.2.3.). Er hält sich somit zur Zeit illegal hier auf. Zudem 
reichte er in der Schweiz kein (weiteres) Asylgesuch ein. Ferner er-
gibt sich aus den Akten, dass Italien gemäss Art. 13 Dublin II-Ver-
ordnung für die Durchführung des Asylverfahrens des Beschwerde-
führers zuständig ist und die Wiederaufnahme des Beschwerdefüh-
rers sowie die Verlängerung der Überstellungsfrist akzeptiert hat 
(Art. 20 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 Dublin II-Verordnung). Die Tatbe-
standsvoraussetzungen von Art. 64a Abs. 1 AuG sind demnach vor-
liegend ebenfalls erfüllt. 
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3.3. 
3.3.1. 
Für eine Wegweisung des Beschwerdeführers nach Italien im 

Rahmen des Dublin-Verfahrens ist nach dem Gesagten das BFM 
zuständig. 

In casu weigerte sich das BFM trotz wiederholtem Ersuchen des 
MIKA, einen Wegweisungsentscheid gemäss Art. 64a AuG zu erlas-
sen. In seinem Schreiben vom 27. Juli 2012 äusserte sich das BFM 
dahingehend, dass es den asylrechtlichen Wegweisungsentscheid 
vom 8. Februar 2012 trotz zwischenzeitlich erfolgter Überstellung 
des Beschwerdeführers nach Italien weiterhin als vollstreckbar er-
achte. Diese Haltung vertritt das BFM im heutigen Zeitpunkt offen-
bar nicht mehr, wie neueste Wegweisungsentscheide in analogen 
Fallkonstellationen zeigen (vgl. etwa die Wegweisungsverfügung des 
BFM vom 3. Dezember 2012 im Verfahren 1-HA.2012.191). Indes-
sen ist nicht ersichtlich, dass das BFM auch im vorliegenden Verfah-
ren bereits einen neuen Überstellungs- bzw. Wegweisungsentscheid 
erlassen hätte. 

4. 
4.1. 
Nachdem aufgezeigt wurde, dass grundsätzlich sowohl die Vor-

aussetzungen gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG als auch jene von Art. 64a 
Abs. 1 AuG erfüllt sind, ist in einem nächsten Schritt zu klären, in 
welchem Verhältnis diese beiden Normen zueinander stehen und 
welche rechtlichen Konsequenzen daraus im vorliegenden Fall in 
Bezug auf die Wegweisungsverfügung des MIKA vom 7. November 
2012 zu ziehen sind. 

4.2. 
4.2.1. 
Dem Beschwerdeführer ist insofern beizupflichten, als er gel-

tend macht, Art. 64a Abs. 1 AuG sei in Bezug auf die ordentliche 
Wegweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG als sog. "lex specialis" zu 
verstehen. Dies bedeutet jedoch - entgegen der von Seiten des Be-
schwerdeführers vertretenen Auffassung - nicht zwingend, dass die 
kantonale Behörde bei illegal anwesenden ausländischen Personen 
generell nicht befugt wäre, diese aus der Schweiz wegzuweisen, 
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sofern bzw. solange ein anderer Staat gemäss den Bestimmungen der 
Dublin II-Verordnung zur Wiederaufnahme dieser Person verpflichtet 
ist. Vielmehr ist die kantonale Verfügungskompetenz nur insoweit 
eingeschränkt, als es um die Wegweisung eines Betroffenen in einem 
Dublin-Verfahren geht, in diesem Rahmen jedoch - namentlich um 
eine einheitliche Praxis für die ganze Schweiz zu ermöglichen - voll-
ständig (vgl. Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gäch-
ter/Daniela Turnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, 
Art. 64a N 18; Marc Spescha, in: Marc Spescha/Hanspeter 
Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 
Zürich 2008, Art. 64a AuG N 3). 

4.2.2. 
In der Botschaft des Bundesrates wird diesbezüglich darauf 

hingewiesen, es könne notwendig und sinnvoll sein, dass die Kan-
tone während eines laufenden Dublin-Verfahrens gleichzeitig eine 
Rückführung der betroffenen Person in ihren Heimat- oder Her-
kunftsstaat vorbereiten und allenfalls durchführen, wenn auf diese 
Weise eine Rückführung rascher und effizienter durchgesetzt werden 
könne (Botschaft Umsetzung Notenaustausch Schengener Grenzko-
dex und Schengen/Dublin-Besitzstand, Ziff. 3.2.1.2, S. 7955). Art. 3 
Abs. 3 Dublin II-Verordnung sieht denn auch ausdrücklich vor, dass 
jeder Mitgliedstaat das Recht behält, nach seinen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften unter Wahrung der Bestimmungen das Abkom-
mens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonven-
tion, FK) vom 28. Juli 1951 einen Asylbewerber in einen Nicht-Dub-
lin-Staat zurück- oder auszuweisen. Diese Möglichkeit muss auch für 
ausländische Personen bestehen, die sich illegal in der Schweiz auf-
halten und hier kein Asylgesuch (mehr) stellen, in einem anderen 
Dublin-Staat jedoch ein laufendes oder abgeschlossenes Asylverfah-
ren haben. 

4.2.3. 
Den Kantonen ist es somit lediglich untersagt, ausländische 

Personen, die in einem laufenden Dublin-Verfahren stehen, gestützt 
auf Art. 64a AuG in den zuständigen Dublin-Staat wegzuweisen. 
Diese Kompetenz liegt ausschliesslich beim BFM. Eine generelle 



2012 Beschwerden gegen Einspracheentscheide des M... 297 

Beschränkung in Bezug auf die ordentliche Wegweisung aus der 
Schweiz gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG, welche regelmässig in den 
Heimat- oder Herkunftsstaat erfolgt, ergibt sich daraus nicht. 

4.3. 
Nach dem Gesagten war das MIKA grundsätzlich befugt, den 

Beschwerdeführer gemäss Art. 64 Abs. 1 AuG aus der Schweiz 
wegzuweisen.  

5. 
5.1. 
Zu prüfen bleibt an dieser Stelle, ob das MIKA nicht nur die 

Wegweisung an sich anordnen durfte, sondern auch zu Recht die 
Wegweisung als (sofort) vollziehbar erklärte. 

5.2. 
5.2.1. 
Wird die Wegweisung durch eine kantonale Behörde verfügt, so 

ist diese Behörde auch zuständig für die Prüfung allfälliger Voll-
zugshindernisse (vgl. dazu ausführlich BVGE 2010/42, E. 9 - 11). 
Erweist sich der Vollzug der Wegweisung als unmöglich, unzulässig 
oder unzumutbar, so verfügt das BFM die vorläufige Aufnahme 
(Art. 83 Abs. 1 AuG); diese kann von den kantonalen Behörden 
beantragt werden (Art. 83 Abs. 6 AuG). 

5.2.2. 
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Ver-

pflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des 
Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entge-
genstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So dürfen etwa gemäss Art. 3 FK 
bzw. Art. 25 Abs. 2 BV (sog. flüchtlingsrechtliches Non-Refoule-
ment-Gebot) Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft oder aus-
geliefert werden, in dem sie verfolgt werden. Gemäss Art. 3 EMRK 
bzw. Art. 25 Abs. 3 BV darf zudem keine Gefahr bestehen, dass eine 
Person bei der Ausreise Folter oder unmenschlicher Behandlung 
ausgesetzt wird (sog. menschenrechtliches Non-Refoulement-Gebot). 

Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für eine auslän-
dische Person sodann unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder 
Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, 
allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. 
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Schliesslich ist der Vollzug nicht möglich, wenn die ausländi-
sche Person weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in 
einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 
Abs. 2 AuG). 

5.3. 
5.3.1. 
Das MIKA hat es in der Wegweisungsverfügung vom 

7. November 2012 gänzlich unterlassen, eine Vollzugsprüfung vorzu-
nehmen. Die Vorinstanz hat sich sodann im angefochtenen Ein-
spracheentscheid auf die Prüfung beschränkt, ob sich der Vollzug der 
Wegweisung nach Italien als zulässig, zumutbar und möglich er-
weist. 

5.3.2. 
Wie weiter oben bereits aufgezeigt wurde (E. II/4.2.), ist das 

MIKA nicht befugt, einen Überstellungsentscheid gemäss Art. 20 
Abs. 1 lit. e Dublin II-Verordnung zu fällen, d.h. eine ausländische 
Person im Rahmen eines Dublin-Verfahrens in einen Staat wegzu-
weisen, der gestützt auf die Dublin II-Verordnung zur Durchführung 
des Asylverfahrens zuständig ist. Eine Wegweisung nach Italien un-
ter diesem Titel steht daher im vorliegenden Verfahren von vorn-
herein nicht zur Diskussion. Entsprechend macht es in Bezug auf die 
verfügte Wegweisung keinen Sinn zu prüfen, ob dem Vollzug der 
Wegweisung nach Italien Hindernisse entgegenstehen könnten. 

Im Weiteren ist nicht ersichtlich, dass vorliegend eine Drittstaat-
Wegweisung nach Italien gestützt auf eine andere rechtliche Grund-
lage in Frage käme. Zwar besteht zwischen der Schweiz und Italien 
ein bilaterales Rückübernahmeabkommen (Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik 
über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt 
[Rückübernahmeabkommen Schweiz-Italien] vom 10. September 
1998). Ein Vollzug nach Italien gestützt auf dieses Abkommen er-
scheint vorliegend jedoch ausgeschlossen. Gemäss dem Staatsvertrag 
gilt die Rückübernahmepflicht nämlich nicht bezüglich Drittstaatsan-
gehörigen, die sich seit mehr als sechs Monaten auf dem Hoheitsge-
biet des ersuchenden Staates aufhalten (Art. 4 lit. c Rückübernahme-
abkommen Schweiz-Italien). Die letzte rechtswidrige Einreise des 
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Beschwerdeführers in die Schweiz datiert vom 30. April 2012 und 
lag somit bereits im Verfügungszeitpunkt mehr als sechs Monate 
zurück. 

Bei dieser Sachlage bleibt kein Raum für einen Vollzug der an-
geordneten Wegweisung nach Italien. Da auch kein anderer Drittstaat 
ersichtlich ist, in welchen der Beschwerdeführer ausgeschafft werden 
könnte, kommt in Bezug auf die vorliegende Wegweisungsverfügung 
nur ein Vollzug in das Herkunftsland des Beschwerdeführers in 
Frage; gemäss den Angaben des Beschwerdeführers ist dies Guinea-
Bissau. 

5.3.3. 
Nach dem Gesagten hätte das MIKA bzw. die Vorinstanz den 

(sofortigen) Vollzug der Wegweisung nur dann anordnen dürfen, 
wenn es die Vollziehbarkeit der Verfügung in Bezug auf Guinea-
Bissau vorgenommen hätte. Dies haben die kantonalen Behörden 
jedoch unterlassen, obwohl der Beschwerdeführer durch die Ein-
reichung seines Asylgesuchs vom 19. Dezember 2011 die Schweiz 
um Schutz vor Verfolgung ersuchte.  

Zwar gehen aus den vorliegenden Akten keine konkreten Ver-
folgungsvorbringen des Beschwerdeführers hervor. Dies ist jedoch 
lediglich eine Folge des Umstands, dass das BFM wegen der bereits 
zu Beginn des Asylverfahrens absehbaren Zuständigkeit Italiens für 
die Durchführung des Asylverfahrens auf eine Befragung zu den 
Fluchtgründen verzichtete. Dass der Beschwerdeführer nach seiner 
erneuten Einreise in die Schweiz kein weiteres Asylgesuch stellte, 
kann ebenfalls nicht a priori als Indiz dafür gewertet werden, dass er 
im Falle einer Rückkehr nach Guinea-Bissau keine Verfolgung zu 
befürchten hätte, zumal ihm mit dem BFM-Entscheid vom 8. Februar 
2012 bereits mitgeteilt wurde, dass Italien für die Durchführung sei-
nes Asylverfahrens zuständig ist. Ein weiteres Asylgesuch hätte 
daran aller Voraussicht nach nichts geändert und wäre gemäss dem 
Rundschreiben vom 23. März 2012 vom BFM ohnehin nicht entge-
gengenommen worden. 

5.4. 
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass weder das MIKA 

noch die Einsprachebehörde die Vollziehbarkeit der angeordneten 
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Wegweisung nach Guinea-Bissau geprüft haben. Dazu wären die 
kantonalen Behörden jedoch im Lichte des inhaltlich nie überprüften 
Asylgesuchs vom 19. Dezember 2011 sowie mangels rechtlicher 
Möglichkeit, den Beschwerdeführer in ein anderes Land als seinen 
Heimatstaat wegzuweisen, verpflichtet gewesen. Dies gilt zumindest 
solange, als das BFM keine neue Wegweisungsverfügung gemäss 
Art. 64a Abs. 1 AuG erlässt. 

6. 
6.1. 
Nach dem Gesagten erweist sich die am 7. November 2012 ver-

fügte Wegweisung des Beschwerdeführers (Ziff. 1 der Verfügung) als 
rechtmässig. Soweit die Wegweisung jedoch als (sofort) vollstreck-
bar erklärt wurde, ist die Verfügung aufzuheben und zur Prüfung 
allfälliger Vollzugshindernisse betreffend eine Rückführung des Be-
schwerdeführers nach Guinea-Bissau zurückzuweisen. Im Rahmen 
dieser Prüfung wird das MIKA dem Beschwerdeführer Gelegenheit 
geben müssen, sich zu den Gründen zu äussern, die einem Vollzug 
der Wegweisung in sein Heimatland entgegenstehen könnten. 

6.2. 
Bei diesem Ausgang des vorliegenden Verfahrens erübrigen 

sich Ausführungen dazu, ob der Wegweisung des Beschwerdeführers 
aufgrund der geltend gemachten Schwierigkeiten im Rahmen des 
Dublin-Verfahrens nach Italien allenfalls rechtliche oder tatsächliche 
Hindernisse entgegenstehen könnten (vgl. etwa Beschluss des Ver-
waltungsgerichts Stuttgart vom 2. Juli 2012, A 7 K 1877/12; vgl. 
demgegenüber jedoch zuletzt Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
E-6012/2012 vom 4. Dezember 2012).  

Der Vollständigkeit halber ist zudem darauf hinzuweisen, dass 
es dem MIKA unbenommen bleibt, anstelle der Prüfung der Voll-
ziehbarkeit der Wegweisungsverfügung vom 7. November 2012 das 
BFM erneut um den Erlass einer Wegweisungsverfügung gemäss 
Art. 64a Abs. 1 AuG zu ersuchen, um die in casu offenbar in erster 
Linie beabsichtigte Überstellung des Beschwerdeführers im Rahmen 
des Dublin-Verfahrens nach Italien vollziehen zu können. 
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53 Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung; Zuständigkeit 
Wird die Aufenthaltsbewilligung eines Betroffenen nicht mehr verlängert 
und heiratet dieser während des Rechtsmittelverfahrens eine in einem an-
deren Kanton wohnhafte Ehefrau, so hat der für die Nichtverlängerung 
zuständige Kanton lediglich zu prüfen, ob die ursprünglich erteilte Auf-
enthaltsbewilligung zu Recht nicht mehr verlängert worden ist. Die Prü-
fung eines Anspruchs auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt 
auf die Bestimmungen des Familiennachzugs hat der Wohnsitzkanton des 
nachziehenden Ehegatten zu prüfen (E. II./2.). 

Entscheid des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 23. August 2012 in 
Sachen N.G. betreffend Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und 
Wegweisung (1-BE.2010.44). 

Aus den Erwägungen 

II. 
2. 
Vorab ist Folgendes festzuhalten: Der Beschwerdeführer war 

ursprünglich im Besitze einer eigenständigen Aufenthaltsbewilli-
gung, welche ihm vor seiner Heirat mit einer schweizerisch-spani-
schen Doppelbürgerin erstinstanzlich nicht mehr verlängert worden 
ist. 

Die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen 
gestützt auf Bestimmungen des Familiennachzugs fällt in die Kom-
petenz der kantonalen Migrationsbehörden (Martina Caroni, in: Mar-
tina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis 
Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und 
Ausländer, Bern 2010, Art. 42, N 8). Zuständig für die Erteilung von 
Aufenthaltsbewilligungen sind die kantonalen Ausländerbehörden 
des Wohnsitzkantons (vgl. Karin Gerber, in: Martina Caroni/Thomas 
Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], a.a.O., Art. 40, N 6). Über einen 
Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf die 
Bestimmungen des Familiennachzugs haben folglich die Behörden 
desjenigen Kantons zu entscheiden, in welchem der nachziehende 
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Ehegatte Wohnsitz hat. Die Ehefrau des Beschwerdeführers, welche 
für den Beschwerdeführer ein Familiennachzugsgesuch einreichen 
könnte, hat ihren Wohnsitz nicht im Kanton Aargau und der Fami-
liennachzug in den Kanton Aargau ist weder beantragt und offenbar 
auch nicht geplant. Damit fällt die Prüfung eines Anspruchs auf Er-
teilung einer Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers gestützt 
auf die Bestimmungen des Familiennachzugs nicht in die Kompetenz 
des Kantons Aargau, sondern wäre im Rahmen eines Familiennach-
zugsverfahrens durch den Wohnsitzkanton der Ehefrau des Be-
schwerdeführers, aktuell durch den Kanton Zürich, zu prüfen. Aus 
diesem Grund müssen in casu auch sämtliche Aspekte, welche sich 
aus der Ehe ergeben, unberücksichtigt bleiben. 

[…] 
Vorliegend geht es somit einzig um die Nichtverlängerung der 

eigenständigen Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers, in 
deren Besitz er bereits vor seiner Heirat gewesen ist. Zu prüfen ist, 
ob diese Aufenthaltsbewilligung zu Recht nicht mehr verlängert wor-
den ist. 

54 Verwarnung; Fürsorgeabhängigkeit; Verhältnismässigkeit 
Mit Blick auf Art. 63 Abs. 1 lit. c AuG dürfen die für Kinder bezogenen 
Fürsorgeleistungen nicht vollumfänglich dem ausländischen Elternteil 
angelastet werden (E. II./3.3.1.). 
Eine Verwarnung unter Androhung einer migrationsrechtlichen Mass-
nahme darf nur ausgesprochen werden, wenn die entsprechende Mass-
nahme ernsthaft in Betracht fällt. Ist dies nicht der Fall, so stellt die Ver-
warnung kein taugliches Mittel dar, eine Person zu einer Verhaltensände-
rung zu bewegen, da die mit der Verwarnung angedrohte Massnahme al-
ler Wahrscheinlichkeit nach gar nicht angeordnet werden kann, sollte die 
Verwarnung keine Wirkung entfalten. Bei einer derartigen Konstellation 
wäre die Verwarnung mangels Eignung, den angestrebten Zweck zu er-
reichen, unverhälntismässig (E. II./4.5.). 

Entscheid des Rekursgerichts im Ausländerrecht vom 2. Februar 2012 in 
Sachen J.E. betreffend Verwarnung (1-BE.2010.43). 



 

Personalrekursgericht 
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I. Auflösung Anstellungsverhältnis 

 

55 Kündigung des Anstellungsverhältnisses  
- Die Verwirkung einer Forderung ist im Personalrecht von Amtes 

wegen zu berücksichtigen (Erw. II/1). 
- In Bezug auf die Zustellung von Kündigungen bei öffentlich-recht-

lichen Anstellungsverträgen nach PersG sowie nach GAL ist auf die 
Rechtsprechung betreffend behördliche Sendungen bzw. auf die sog. 
eingeschränkte Empfangstheorie abzustellen (Erw. II/2). 

- Konkrete Anwendung der eingeschränkten Empfangstheorie 
(Erw. II/3-5). 

Aus dem Entscheid des Personalrekursgerichts vom 11. September 2012 
i.S. B.S. gegen Kanton Aargau (2-KL.2011.1) 

Aus den Erwägungen 

II. 
1. 
1.1. 
Vorab ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls wann die Kündigung 

des Anstellungsverhältnisses mit der Klägerin erfolgt ist. Die Klä-
gerin beantragt die Feststellung der Widerrechtlichkeit der Kündi-
gung vom 11. Juni 2010 und verlangt gestützt darauf eine Entschä-
digung; gleichzeitig macht sie in der Klage geltend, das Anstellungs-
verhältnis sei "bis heute noch nicht beendet worden". Demgegenüber 
bringt der Beklagte unter anderem vor, das Anstellungsverhältnis sei 
mit Kündigung vom 20. Dezember 2009 per 31. März 2010 beendet 
worden.  
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1.2. 
1.2.1. 
Der Beklagte kündigte das Anstellungsverhältnis mit der Kläge-

rin ein erstes Mal mit Schreiben vom 20. Dezember 2009 (Versand 
am 16. Dezember 2009). Die Klägerin nahm die eingeschriebene 
Sendung nicht in Empfang. Die Kündigung wurde ihr in Kopie am 
21. Januar 2010 erneut zugestellt. In der Folge gelangte die Klägerin 
mit Eingabe vom 30. März 2010 an die Schlichtungskommission.  

1.2.2. 
Gemäss § 37 Abs. 1 PersG ist die Schlichtungskommission bei 

Verfügungen und Vertragsauflösungen innert einer Frist von 30 Ta-
gen nach Zustellung anzurufen. Solche gesetzliche Fristen sind in der 
Regel Verwirkungsfristen. Verwirkung bedeutet, dass ein Recht un-
tergeht, wenn der Berechtigte bzw. Verpflichtete eine Handlung nicht 
innerhalb der Frist vornimmt (vgl. BGE 125 V 262, Erw. 5/a). Sofern 
ein Anspruch verwirkt ist, ist das diesbezügliche Rechtsbegehren ab-
zuweisen (Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozess-
rechts, 7. Auflage, Bern 2001, Rz. 7.75).  

Bei der dreissigtägigen Frist zur Anrufung der Schlichtungs-
kommission handelt es sich klarerweise um eine Verwirkungsfrist. 
Dafür spricht zum einen der Umstand, dass eine gesetzliche Normie-
rung vorliegt (§ 37 Abs. 1 PersG), und zum anderen, dass sich der 
Gesetzgeber mit dieser Norm an die Beschwerdefrist des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes anlehnte, welche eine Verwirkungsfrist 
darstellt (Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an den 
Grossen Rat vom 16. Februar 2000, Gesetz über die Grundzüge des 
Personalrechts (Personalgesetz, PersG), Bericht und Entwurf zur 
zweiten Beratung, S. 20; Protokoll der Sitzung des Grossen Rates 
vom 16. Mai 2000, S. 3057 f.; Michael Merker, Rechtsmittel, Klage 
und Normenkontrollverfahren nach dem aargauischen Gesetz über 
die Verwaltungsrechtspflege, Kommentar zu den §§ 38-72 VRPG, 
Zürich 1998, § 40 N 6).  

1.2.3. 
Auf dem Gebiet des Privatrechtes führt die Verwirkung zum 

völligen Untergang des Rechts, ohne dass eine sog. Naturalobligation 
bestehen bliebe. Die Forderung erlischt, wenn die zu ihrer Erhaltung 
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nötige Handlung innert der Verwirkungsfrist nicht vorgenommen 
wird. Die Verwirkung ist von Amtes wegen zu berücksichtigen. Die-
se Prinzipien gelten grundsätzlich auch im öffentlichen Recht 
(BGE 131 II 65, Erw. 1.3; BGE 116 Ib 386, Erw. 3/c/aa und 
Erw. 3/c/bb; VPB 60.44, Erw. 4.1). 

Dem Grundsatz der Berücksichtigung der Verwirkung von 
Amtes wegen wird allerdings in der Rechtsprechung des öffentlichen 
Rechts keine absolute Bedeutung zugemessen. Dies wird damit 
begründet, dass nebst den allgemeinen Grundsätzen stets berück-
sichtigt werden müsse, welchen Zweck der Gesetzgeber im frag-
lichen Rechtsgebiet mit der Verwirkungsfolge anstrebte. Zudem 
müsse den im konkreten Fall gegebenen Umständen Rechnung ge-
tragen werden; die Einrede der Verwirkung dürfe dann nicht von 
Amtes wegen beachtet werden, wenn sie als rechtsmissbräuchlich 
bzw. unvereinbar mit dem Gebot von Treu und Glauben erscheine 
(BGE 131 II 65 ff., Erw. 1.3; BGE 116 Ib 386, Erw. 3/c). So hat das 
Bundesgericht bei Veranwortlichkeitsprozessen davon abgesehen, die 
Verwirkung von Amtes wegen zu berücksichtigen, sofern sich der 
Staat als Beklagter bzw. als potenzieller Schuldner ohne irgendwel-
chen Vorbehalt auf die Sache eingelassen hatte (BGE 131 II 65, 
Erw. 1.3; BGE 116 Ib 386, Erw. 3/c/bb; BGE 106 Ib 364, Erw. 3/a; 
VPB 66.52, Erw. 4/b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, 
Rz. 795 ff.). Diese Auffassung lässt sich damit begründen, dass der 
Staat durch sein eigenes Handeln darauf verzichten kann, sich auf die 
Verwirkung zu berufen (BGE 131 II 65, Regeste und Erw. 1.3; 
VPB 66.52, Erw. 4/b).  

1.2.4. 
1.2.4.1. 
Der Beklagte machte vorliegend die Verwirkung nicht geltend. 

Es stellt sich somit die Frage, ob das Personalrekursgericht eine all-
fällige Verwirkung der Ansprüche der Klägerin von Amtes wegen zu 
berücksichtigen hat.  

1.2.4.2. 
Vorab ist wesentlich, dass in concreto eine prozessuale (und 

keine materielle) Verwirkungsfrist verpasst wurde. Eine derartige 
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Verwirkung ist stets von Amtes wegen zu beachten. Selbst nach der 
dargestellten Praxis (Erw. II/1.2.2) besteht keine Grundlage, um je 
nach Verfahren von unterschiedlichen Verwirkungsfolgen auszu-
gehen.  

1.2.4.3. 
Im Weiteren gilt es zu beachten, dass die Rechtsprechung, wo-

nach eine Verwirkung mangels Einrede unberücksichtigt bleibt, zu 
einem gutheissenden Urteil führen kann, obwohl die Forderung - im 
Gegensatz zur Verjährung - vollständig untergegangen ist. Sie steht 
somit im Widerspruch zum allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach 
bei einem Leistungsurteil eine entsprechende Anspruchsgrundlage 
vorliegen muss. Bereits gestützt darauf drängt es sich auf, die in Be-
zug auf Staatshaftungsprozessen entwickelte Rechtsprechung bloss 
restriktiv anzuwenden bzw. nur zurückhaltend auf weitere Rechts-
gebiete auszudehnen. Zudem ist nicht erkennbar, dass der Gesetz-
geber in Bezug auf personalrechtliche Streitigkeiten von den grund-
sätzlichen Verwirkungsfolgen hätte abweichen wollen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn zwischen den Parteien ein vertragliches 
Verhältnis vorliegt. Der verwaltungsrechtliche Vertrag unterscheidet 
sich von der Verfügung insbesondere durch seine Zweiseitigkeit 
(Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1053) und die Gleichbe-
rechtigung der Parteien (Bernhard Waldmann in: Der verwaltungs-
rechtliche Vertrag in der Praxis, Isabelle Häner, Bernhard Waldmann 
(Hrsg.), Zürich/Basel/Genf 2007, S. 4). Dies führt dazu, dass dem 
Arbeitgeber - neben der Einhaltung der gesetzlichen sowie der ver-
traglichen Regelungen - keine zusätzlichen Pflichten oder Obliegen-
heiten aufgrund seiner (gleichzeitigen) Funktion als Hoheitsträger 
zukommen. Vielmehr ist er grundsätzlich dem Arbeitnehmer gleich-
gestellt. Gestützt darauf ergibt sich, dass sich der Arbeitgeber gleich 
wie der Private nicht auf die Verwirkung einer Forderung berufen 
muss, sondern das Gericht den Untergang der Ansprüche von Amtes 
wegen zu beachten hat. Dies gilt jedenfalls dort, wo - wie im vor-
liegenden Fall - die Berücksichtigung der Verwirkung keinen Rechts-
missbrauch bzw. keinen Verstoss gegen das Verbot von Treu und 
Glauben darstellt (vgl. dazu auch Erw. II/4 und (…)).  
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1.2.5. 
Sofern die Kündigung vom 20. Dezember 2009 - wie vom Be-

klagten geltend gemacht (vgl. Erw. II/1.1) - gültig erfolgt ist, wäre 
somit die Eingabe an die Schlichtungskommission verspätet gewesen 
(§ 37 Abs. 1 PersG). Als Folge daraus wären die Ansprüche der 
Klägerin betreffend Vertragsauflösung bzw. Kündigung (Feststellung 
/ Entschädigung) verwirkt und es müsste eine Abweisung dieses 
Rechtsbegehrens erfolgen. Aufgrund dessen ist somit zu prüfen, ob 
die Kündigung vom 20. Dezember 2009 gültig erfolgt ist. 

2. 
2.1. 
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsver-

hältnis unter anderem nicht kündigen, während der Arbeitnehmer 
ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz 
oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im 
ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab dem zweiten bis und mit 
fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab dem sechsten Dienst-
jahr während 180 Tagen (§ 7 PersG in Verbindung mit Art. 336c 
OR). Bei diesen Sperrfristen handelt es sich um Kalender- und nicht 
um Arbeitstage (vgl. Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, 
Der Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 
7. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2012, Art. 336c N 8). Sofern die 
Kündigung während der Sperrfrist erfolgt, ist sie nichtig (Art. 336c 
Abs. 2 OR).  

Die Sperrfrist für die Klägerin betrug ab Mitte September 2009 
90 Tage. Da die Klägerin vom 22. September 2009 an arbeitsunfähig 
war, dauerte die Sperrfrist bis zum 20. Dezember 2009. Zu prüfen ist 
daher, ob die auf den 20. Dezember 2009 datierte, jedoch bereits am 
16. Dezember 2009 versandte Kündigung innerhalb der Sperrfrist 
erfolgte oder nicht; je nachdem ist sie als nichtig oder als rechtsgültig 
zu qualifizieren.  

2.2. 
2.2.1. 
Ob die Kündigung in eine Sperrfrist fällt und damit nichtig ist, 

bestimmt sich nach dem Zugang der Kündigung (Streiff/von 
Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 336c N 10; Wolfgang Portmann in: 
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Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Heinrich 
Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), 4. Auflage, 
Basel 2007, Art. 336c N 10). Vorliegend ist insbesondere umstritten, 
in welchem Zeitpunkt die Kündigung der Klägerin zugegangen ist. 
Die Klägerin bringt vor, es gelte hinsichtlich einer eingeschrieben 
versandten Kündigung, bei welcher der Empfänger nicht angetroffen 
wurde, die allgemeine Empfangstheorie bezüglich privatrechtlicher 
Willenserklärungen.  

2.2.2. 
Das Personalrekursgericht hat sich zur Frage, in welchem Zeit-

punkt eine Kündigung mittels eingeschriebenen Briefes als zugestellt 
gilt, wenn der Empfänger nicht angetroffen und eine Abholeinladung 
in den Briefkasten gelegt wird, noch nie in einem Urteil geäussert.  

2.2.3. 
2.2.3.1. 
Gemäss dem für privatrechtliche Willenserklärungen grund-

sätzlich geltenden Zugangsprinzip (Peter Gauch/Walter R. 
Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, OR Allgemeiner Teil, Band I, 
9. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 196; Ingeborg Schwenzer, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, 
Bern 2006, Rz. 27.22 f.) wird vorausgesetzt, dass die Erklärung in 
den Machtbereich des Adressaten gelangt und nach der Verkehrssitte 
die begründete Erwartung besteht, er werde von ihr tatsächlich 
Kenntnis nehmen. Erfolgt die Erklärung mittels eingeschriebener 
Sendung und wird der Adressat nicht angetroffen, so ist grund-
sätzlich der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die Sendung bei der 
Post abgeholt wird. In Bezug auf den Sachverhalt, bei welchem die 
Kündigung nicht innert der von der Post angegebenen Abholfrist 
entgegengenommen wird, gehen die Meinungen in der Lehre aus-
einander. Zum einen wird die Auffassung vertreten, dass (im Falle 
einer eingeschriebenen Sendung mit Abholungseinladung) die Er-
klärung dann als zugegangen gilt, wenn der Brief auf dem Postamt 
zur Abholung bereitliegt und die Abholung zumutbar ist, also in der 
Regel an dem auf den erfolglosen Zustellversuch folgenden Tag 
("klassische" Empfangstheorie: Wolfgang Portmann in: Basler Kom-
mentar, a.a.O., Art., 335 N 19; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., 
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Art. 335 N 5; Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 
(JAR) 2002, S. 235 ff.). Zum anderen wird die Meinung vertreten, 
die Sendung gelte als empfangen, wenn der Empfänger den Brief bei 
der Post tatsächlich abholt, spätestens am letzten Tag der sieben-
tägigen Abholungsfrist ("eingeschränkte" Empfangstheorie: Chris-
tiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian 
Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3. Auflage, Basel 
2005, Art. 335 N 9; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeits-
vertrag, Art. 319-343 OR; 2. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1996, 
Art. 335 N 3).  

2.2.3.2. 
Zwischen der Klägerin und dem Beklagten bestand ein öffent-

lich-rechtliches Arbeitsverhältnis. Dieses richtet sich grundsätzlich 
nicht nach den Bestimmungen des Obligationenrechts, sondern nach 
dem kantonalen Personalrecht. Im Gegensatz zum Bundespersonal-
recht (Art. 6 Abs. 2 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 
(BPG, SR 172.220.1); AJP 2004, S. 248) enthält das Personalgesetz 
des Kantons Aargau keinen generellen Verweis auf das Obligationen-
recht. Zwar trifft es zu, dass § 7 PersG in Bezug auf den Abschluss 
eines Anstellungsverhältnisses, die Probezeit, die ordentliche Auflö-
sung, die fristlose Auflösung, den Kündigungsschutz und das Verfah-
ren bei Entlassung ganzer Gruppen subsidiär auf die entsprechenden 
Bestimmungen des Obligationenrechts verweist bzw. der Gesetzge-
ber insofern eine Anlehnung an das Obligationenrecht wollte. Daraus 
lässt sich jedoch nicht schliessen, dass eine der Empfangstheorien 
(klassische oder eingeschränkte; vgl. Erw. II/2.2.3.1) direkt anwend-
bar wären. Die klassische Empfangstheorie wird zwar grundsätzlich 
von der privatrechtlichen Rechtsprechung anerkannt, jedoch weder in 
den vom Verweis in § 7 PersG erfassten Artikeln noch vom Obliga-
tionenrecht selber explizit erwähnt. Der Schluss, dass der kantonale 
Gesetzgeber durch den Verweis von § 7 PersG eine bestimmte Emp-
fangstheorie für anwendbar erklärt hätte, kann somit nicht gezogen 
werden. Entsprechend lässt sich festgehalten, dass die klassische 
Empfangstheorie im Anwendungsbereich des kantonalen Personal-
rechts - anders als von der Klägerin vorgebracht wird - nicht die 
allgemeine Regel darstellt bzw. direkt zur Anwendung gelangt. Es 
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trifft somit auch nicht zu, dass in concreto unter Berufung auf Treu 
und Glauben "eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel" ange-
wandt werden soll.  

2.2.4. 
2.2.4.1. 
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung des Kantons Aar-

gau lehnt sich bezüglich der Zustellung von behördlichen Sendungen 
(Entscheide) an die diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesge-
richts an (vgl. VGE vom 20. November 2006, WBE.2006.219, 
Erw. I/3.2; BGE 130 III 396, Erw. 1.2.3). Entsprechend gilt eine 
behördliche, eingeschriebene Sendung - sofern sie trotz Abholschein 
nicht bei der Post abgeholt wird - als am letzten Tag der Abholfrist 
von sieben Tagen zugestellt.  

2.2.4.2. 
Bei der Kündigung des öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrages 

handelt es sich nicht um eine Verfügung, sondern um die Ausübung 
eines (rechtsaufhebenden) Gestaltungsrechts und damit um eine 
Willenserklärung des Vertragspartners (ZBl 2001, S. 566 f.). Die 
Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages stellt somit nach 
dem kantonalen Personalrecht keine behördliche Sendung dar. Die 
erwähnte Rechtsprechung lässt sich somit nicht direkt auf Kündigun-
gen öffentlich-rechtlicher Verträge übertragen.  

2.2.5. 
Das einschlägige kantonale Verwaltungsrecht (Personalrecht / 

Verwaltungsrechtspflegegesetz) beantwortet die Frage nicht, in wel-
chem Zeitpunkt die Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Anstel-
lungsvertrages mittels eingeschriebenen Briefes zugegangen ist, 
wenn der Empfänger nicht angetroffen und eine Abholeinladung in 
den Briefkasten gelegt wird (vgl. Erw. II/2.2.3 und Erw. II/2.2.4). 
Entsprechend liegt eine Lücke vor. Eine Lücke im öffentlichen Recht 
ist primär durch analoge Anwendung von öffentlich-rechtlichen Nor-
men zu füllen, d.h. es ist auf Normen abzustellen, die das öffentliche 
Recht für verwandte Fälle bereithält. Erst wenn sich im öffentlichen 
Recht keine analog anwendbare Bestimmung findet bzw. sich keine 
Möglichkeit zur Schliessung der Lücke bietet, ist - sekundär - auf 
ähnliche Regelungen im Privatrecht zurückzugreifen (BGE 105 Ia 
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207, Erw. 2/c; BGE 122 I 328, Erw. 7/b; Häfelin/Müller/Uhlmann, 
a.a.O., Rz. 233 und Rz. 305; Thomas Müller-Tschumi in: Der ver-
waltungsrechtliche Vertrag in der Praxis, a.a.O., S. 58 f.).  

2.2.6. 
2.2.6.1. 
Vorliegend geht es um den Zugang einer eingeschriebenen 

nicht-behördlichen Sendung, falls der Adressat sie nicht innert der 
siebentägigen Abholfrist bei der Post abholt. Die diesbezüglich vor-
handene Lücke (vgl. Erw. II/2.2.4.2 und Erw. II/2.2.5) lässt sich mit 
Hilfe der analogen Anwendung der Rechtsprechung betreffend be-
hördliche Sendungen schliessen. Diese Lösung erscheint sachge-
recht. Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, wonach eine 
Lücke im öffentlichen Recht in der Regel durch das Verwaltungs-
recht - wozu grundsätzlich auch die einschlägige Rechtsprechung 
zählt (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 212) - zu schliessen ist 
(vgl. Erw. II/2.2.5). Es mag zwar zutreffen, dass das System der ab-
soluten Empfangstheorie den unterschiedlichen vertragsrechtlichen 
Interessen des Absenders und des Empfängers bzw. dem Prinzip des 
Risikoausgleichs im Vertragsrecht eher entspricht. Dies kann vor-
liegend jedoch nicht ausschlaggebend sein.  

Mit dem Abstellen auf die eingeschränkte Empfangstheorie 
wird eine einheitliche Praxis des Personalrekursgerichts erreicht, in-
dem sowohl für die mit verwaltungsrechtlichem Vertrag als auch für 
die mit Verfügung angestellten Mitarbeitenden jeweils dieselbe Zu-
stellfiktion zur Anwendung gelangt. Damit trägt die Anwendung der 
eingeschränkten Empfangstheorie der Klarheit und Einheitlichkeit 
des Rechts und damit der Rechtssicherheit angemessen Rechnung 
(vgl. auch Erw. II/2.2.3.1). Hinzu kommt, dass auch der Schutz der 
als schwächer empfundenen Partei des Arbeitnehmers in der Regel 
besser gewährleistet wird (Tobias Bartels, Die Fristwahrung im 
Mietrecht - insbesondere bei empfangsbedürftigen Willenserklärun-
gen, in: Mietrecht aktuell (MRA) 2002, S. 134). Demgegenüber ist 
objektiv betrachtet kein ernsthafter Grund ersichtlich, die Recht-
sprechung betreffend privatrechtliche Willensäusserungen zu bevor-
zugen bzw. die Normen des Verwaltungsrechts bzw. die entsprechen-
de Praxis nicht anzuwenden (Erw. II/2.2.5). Im Übrigen kann festge-
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halten werden, dass sich sowohl die privatrechtliche als auch die 
verwaltungsrechtliche Rechtsprechung betreffend Zugang einer ein-
geschriebenen Sendung zur Hauptsache auf den Grundsatz von Treu 
und Glauben stützt.  

2.2.6.2. 
Insgesamt ergibt sich, dass in Bezug auf die Zustellung von 

Kündigungen bei öffentlich-rechtlichen Anstellungsverträgen auf die 
Rechtsprechung betreffend behördliche Sendungen bzw. auf die ein-
geschränkte Empfangstheorie (vgl. Erw. II/2.2.3.1 und 
Erw. II/2.2.4.1) abzustellen ist.  

3. 
3.1. 
Die Klägerin bringt vor, sie sei aufgrund der Dauer der Sperr-

frist bis zum 20. Dezember 2009 davon ausgegangen, dass der frühe-
ste Termin für eine Kündigung der 21. Dezember 2009 sei. Mit dem 
Zugang der Kündigung vor dem 22. Dezember 2009 habe sie somit 
nicht rechnen müssen. Sinngemäss macht die Klägerin damit geltend, 
sie habe aufgrund der laufenden Sperrfrist nach Treu und Glauben 
nicht mit der Zustellung einer Kündigung vor dem 22. Dezember 
2009 rechnen müssen.  

3.2. 
Die Rechtsprechung betreffend behördliche Sendungen beruht 

auf der Überlegung, dass die Beteiligten aufgrund der konkreten 
Situation nach dem Grundsatz von Treu und Glauben dafür zu sorgen 
haben, dass behördliche Akte sie erreichen können. In concreto muss 
dies umso mehr gelten, als die Treuepflicht der Arbeitnehmenden 
gegenüber dem Arbeitgeber gesetzlich normiert ist (§ 22 Abs. 1 
PersG) und sie im Übrigen auch während einer Freistellung andauert 
(Alfred Blesi, Die Freistellung des Arbeitnehmers, 2. Auflage, 
Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 409 ff.). Der Grundsatz von Treu und 
Glauben kann allerdings nur insoweit herangezogen werden, als mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung eines Aktes 
gerechnet werden muss (vgl. zur Zustellfiktion: BGE 130 III 396, 
Erw. 1.2.3).  

Diese Voraussetzung ist vorliegend zu bejahen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass gestützt auf die Freistellung vom 14. Ok-
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tober 2009 und den anschliessenden E-Mail-Verkehr zwischen der 
Klägerin und dem Rektor im fraglichen Zeitraum mit der Zustellung 
einer Postsendung des Beklagten gerechnet werden musste (z.B. 
Aufforderung einen Vertrauensarzt aufzusuchen, Aufforderung Pass-
wörter offenzulegen etc.). Entsprechend war die Klägerin dazu ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr während der erfolgten Freistellung 
Postsendungen zugestellt werden konnten. Aufgrund dieser allgemei-
nen Pflicht, die Postzustellung zu gewährleisten, kann es in concreto 
keine Rolle spielen, ob die Klägerin auch mit der Zustellung der 
Kündigung rechnen musste oder nicht.  

Im Übrigen würde sich die Frage stellen, ob die Klägerin ge-
stützt auf die erwähnte Treuepflicht der Arbeitnehmerin bzw. den 
allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben nicht gehalten ge-
wesen wäre, nach Kenntnisnahme des Abholscheins mit dem Vorge-
setzten innert nützlicher Frist Kontakt aufzunehmen und anzuzeigen, 
weshalb das Schreiben nicht abgeholt werden konnte und dass die 
Zustellung daher als nicht erfolgt betrachtet werde. Dies gilt umso 
mehr, als die Klägerin - wie nachfolgend aufgezeigt wird 
(vgl. Erw. II/4.4) - damit rechnen musste, dass das Schreiben die 
Kündigung enthielt. 

3.3. 
Gestützt auf den vorliegenden Sachverhalt musste die Klägerin 

folglich mit Postzustellungen seitens des Arbeitgebers rechnen und 
deren Zustellbarkeit, somit auch die Zustellbarkeit der Kündigung, 
sicherstellen.  

4. 
4.1. 
Die Klägerin macht geltend, der Arbeitgeber habe versucht, den 

Zugang der Kündigung innert der siebentägigen Abholfrist treu-
widrig zu vereiteln.  

4.2. 
4.2.1. 
Die Klägerin rügt zunächst, der Rektor habe mit dem Versand 

der Kündigung am 16. Dezember 2009 im Wissen um die Ferienab-
wesenheit der Klägerin bewusst verhindert, dass sie die Kündigung 
innert der siebentägigen Abholfrist in Empfang hätte nehmen kön-
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nen. Dagegen wendet der Beklagte ein, dass der Rektor um die Fe-
rienabwesenheit der Klägerin weder wusste noch wissen musste. 

4.2.2. 
Es gehörte grundsätzlich in den Verantwortungsbereich und die 

Risikosphäre der Klägerin, auch über die Weihnachtsfeiertage die 
Zustellung von Postsendungen zu gewährleisten (Erw. II/3.2; 
vgl. auch Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 335 N 5; Wolfgang 
Portmann in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 335 N 15). Allerdings 
gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, dass bei einer in der 
Ferienabwesenheit an die Wohnadresse zugestellte Kündigung die 
eingeschränkte Empfangstheorie nicht greift (vgl. zur privatrecht-
lichen Regelung: Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 335 N 5). 
Dies darf allerdings nur unter der Voraussetzung gelten, dass der 
Arbeitgeber um die Ferien weiss, weil er sie selber angeordnet oder 
bewilligt hat. Diese Auffassung wird damit begründet, dass der Ab-
sender unter diesen Umständen nicht mit dem Empfang der Kündi-
gung rechnen darf (Entscheid der Personalrekurskommission des 
Kantons Basel-Stadt vom 12. Januar 2004 in Sachen A.).  

4.2.3. 
Es versteht sich von selbst, dass auch krankgeschriebene Mitar-

beitende aufgrund der ihnen obliegenden Treuepflicht die Arbeit-
geberschaft über allfällige Ortsabwesenheiten, deren Dauer und die 
Erreichbarkeit zu informieren haben. Vorliegend wird jedoch weder 
geltend gemacht noch lässt sich den Akten ein Hinweise darauf ent-
nehmen, dass die Klägerin ihre Abwesenheit dem Arbeitgeber ge-
meldet hätte. Da eine solche Meldung der Ferienabwesenheit der 
Klägerin ohne Weiteres zumutbar gewesen wäre, rechtfertigt es sich 
nicht, die Klägerin leichtfertig von ihrer Meldeobliegenheit zu ent-
binden. Entsprechend ändern auch die Vorbringen der Klägerin 
nichts daran, dass sie die Zustellung der Kündigung hätte gewähr-
leisten müssen. Es mag zwar zutreffen, dass eine alleinstehende 
Person das Weihnachtsfest in der Regel mit Verwandten oder Freun-
den verbringt. Inwiefern der Arbeitgeber gestützt darauf auf eine 
(mehrtägige) Abwesenheit der Klägerin und damit auf ein Zustel-
lungshindernis hätte schliessen müssen, ist jedoch nicht ersichtlich. 
Ebenso musste der Arbeitgeber gestützt auf den Umstand, dass die 
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Klägerin im Vorjahr während der Weihnachtszeit ferienabwesend ge-
wesen war, nicht auf eine entsprechende Abwesenheit im Jahr 2009 
schliessen.  

4.2.4. 
Insgesamt ist nicht ersichtlich, inwiefern der Arbeitgeber um die 

Abwesenheit der Klägerin vor und während der Weihnachtstage 
wusste bzw. hätte wissen müssen. Entsprechend hat die ferienbe-
dingte Abwesenheit der Klägerin keine Auswirkungen auf die Frage, 
wann ihr die Kündigung rechtsgültig zugegangen ist. Da die Rügen 
der Klägerin im Zusammenhang mit dem Versand der Kündigung am 
16. Dezember 2009 darauf aufbauen, dass der Rektor um die Ferien-
abwesenheit wusste bzw. hätte wissen müssen, zielen auch diese 
Vorbringen ins Leere.  

4.3. 
Der Umstand, dass die Kündigung nach dem erfolglosen Zu-

stellversuch im Dezember 2009 der Klägerin erst am 21. Januar 2010 
mittels B-Post und in Kopie ein zweites Mal zugesandt wurde, ändert 
an der Gültigkeit der Kündigung nichts. Dies gilt umso mehr, als der 
Absender bei Anwendung der Empfangstheorien bzw. der Recht-
sprechung betreffend die Zustellung behördlicher Sendungen nicht 
verpflichtet ist, die Sendung nochmals zu verschicken (unpubliziertes 
Bundesgerichtsurteil vom 13. August 2010, 6B_511/2010, Erw. 3; 
Amtsbericht über die Rechtspflege des Kantons Obwalden (AbR) 
2004/2005, Nr. 9, Erw. 2/b). Es ist somit weder rechtsmissbräuchlich, 
dass der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben im Dezember 2009 
nicht gleichzeitig mit eingeschriebener und mit normaler Post ver-
schickt hat, noch dass er nach Retournierung des Kündigungsschrei-
bens dieses der Klägerin nicht umgehend nochmals mit normaler 
Post zugestellt hat. Im Übrigen wurde die Kündigung nicht neu 
erstellt bzw. datiert, sondern es wurde der Klägerin im Januar 2010 
ein blosse Kopie des ursprünglichen Schreibens zugesandt. Eine 
allfällige Vertrauensgrundlage dafür, dass die Rechtsmittelfrist neu 
zu laufen beginnen würde, ist gestützt darauf nicht ersichtlich.  
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4.4. 
Der Vollständigkeit halber ist überdies festzuhalten, dass auch 

die Klägerin - entgegen ihren Ausführungen anlässlich der Ver-
handlung vor dem Personalrekursgericht - davon ausging, dass die 
mit dem Abholschein avisierte Postsendung die Kündigung enthielt. 
Sie selber hielt im Gesuch um Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens vom 30. März 2010 fest, sie sei "am 26. Dezember 2009 
extra von einem Weihnachtsbesuch" zurückgekehrt, "weil sie mit 
dem Kündigungsschreiben" gerechnet habe. Gestützt darauf ist es 
unglaubwürdig, dass die Klägerin, als sie den Abholschein zur 
Kenntnis nahm, nicht gewusst haben will, dass es sich beim betref-
fenden Schreiben um die Kündigung handelte.  

4.5. 
Somit ergibt sich, dass kein treuwidriges Verhalten des Arbeits-

gebers im Zusammenhang mit der Zustellung der Kündigung er-
sichtlich ist.  

5. 
Zusammenfassend gilt die Kündigung vom 20. Dezember 2009 

(versandt am 16. Dezember 2009) mit Ablauf der Abholfrist von 
sieben Tagen am 24. Dezember 2009 als der Klägerin zugestellt. 
Damit erfolgte die Kündigung nicht während der Sperrfrist.  

Gestützt darauf kann offengelassen werden, ob die Kündigung 
eines kantonalen, öffentlich-rechtlichen Anstellungsvertrages auch 
formlos erfolgen darf und daher in concreto - unabhängig von der 
vorliegend anzuwendenden Empfangstheorie - die Wirkungen der 
Kündigung allenfalls durch die Kenntnisnahme der Abholungsein-
ladung am 26. Dezember 2009 eingetreten sind. 

56 Auflösung eines kommunalen Anstellungsverhältnisses aus organisatori-
schen oder wirtschaftlichen Gründen 
- Die Pflicht des Arbeitgebers, dem Betroffenen nach Möglichkeit eine 

andere zumutbare Stelle anzubieten, besteht bloss im Zeitpunkt der 
Kündigung und nicht auch während der Kündigungsfrist 
(Erw. II/7.4)  
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Aus dem Entscheid des Personalrekursgerichts vom 23. November 2012 
i.S. H.F. gegen Kreissschule E. (2-KL.2012.1) 

Aus den Erwägungen 

II. 
7.4. 
7.4.1. 
Im Zeitpunkt der Kündigung bzw. am 15. Dezember 2011 wa-

ren bei der Beklagten keine für den Kläger zumutbaren Stellen zu 
besetzen. Erst als ein Hauswart anfangs 2012 kündigte, mithin nach 
der Kündigung des Klägers vom 15. Dezember 2012, wurde die 
Stelle frei, auf welche sich der Kläger bewarb; in der Folge erhielt er 
mit Schreiben vom 27. März 2012 einen abschlägigen Entscheid. 
Umstritten ist daher, ob die Pflicht des Arbeitgebers, dem aus orga-
nisatorischen Gründen Entlassenen eine Stelle anzubieten, bloss im 
Zeitpunkt der Kündigung besteht oder darüber hinaus auch während 
der Kündigungsfrist Geltung verlangt.  

7.4.2. 
Gestützt auf die Anträge des Klägers ist zu prüfen, ob die Kün-

digung vom 15. Dezember 2011 widerrechtlich erfolgt ist und ob die 
Beklagte deswegen zur Leistung einer Entschädigung zu verpflichten 
ist (vgl. § 12 Abs. 1 PersG; Art. 336a Abs. 1 OR). Entsprechend ist in 
zeitlicher Hinsicht auf die Kündigung abzustellen. Es ist mithin zu 
unterscheiden zwischen der Kündigung und der Vertragsbeendigung, 
welche erst mit Ablauf der Kündigungsfrist eintritt. Die Kündigung 
stellt ein rechtsaufhebendes Gestaltungsrecht dar und wurde vor-
liegend am 15. Dezember 2011 ausgeübt. Entscheidend für die Be-
antwortung der Frage nach der Widerrechtlichkeit sind entsprechend 
die Umstände, welche in diesem Zeitpunkt vorgelegen haben. Der 
vom Kläger geltend gemachte Umstand, dass anfangs 2012 und 
damit nach der Kündigung vom 15. Dezember 2011 aufgrund der 
Kündigung eines Hauswartes eine für den Kläger zumutbare Stelle 
frei wurde, ist somit in Bezug auf die Frage der Widerrechtlichkeit 
der Kündigung unbeachtlich. Am 15. Dezember 2011 konnte die 
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Beklagte dem Kläger - wie bereits erwähnt - keine zumutbare andere 
Arbeit anbieten. Daher ist die Kündigung vom 15. Dezember 2011 
diesbezüglich nicht zu beanstanden.  

7.4.3. 
Soweit der Kläger vorliegend geltend machen will, die Beklagte 

hätte die Entlassung des Klägers aufgrund der Kündigung des Haus-
wartes anfangs 2012 widerrufen müssen, gilt Folgendes: Es trifft zu, 
dass der Arbeitgeber - ausnahmsweise - die Kündigung als Gestal-
tungserklärung auf die Opposition der Gegenpartei hin widerrufen 
kann (PRGE vom 11. September 2012, 2-KL.2011.1, Erw. II/2.2.4.2 
und Erw. II/6.2; AJP 2002, S. 840; BGE 128 III 70, Erw. 2). Daraus 
lässt sich jedoch grundsätzlich keine Pflicht zum Widerruf ableiten. 
Eine solche Pflicht wäre höchstens denkbar, soweit der Beklagten ein 
treuwidriges Verhalten - insbesondere aufgrund eines engen 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Entlassung und des Frei-
werdens einer zumutbaren Stelle - vorgeworfen werden könnte. 
Dafür bestehen aufgrund der Entlassung vom 15. Dezember 2011 des 
Klägers und der Kündigung des Hauswartes anfangs 2012 jedoch 
keine Anhaltspunkte. 
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II. Eintrag in Personalakten 

 

57 Lehrpersonen nach GAL. Klage auf Löschung eines Eintrages in den 
Personalakten 
- Gilt die Untersuchungsmaxime, hat das Gericht den Sachverhalt von 

Amtes wegen abzuklären, d.h. unabhängig von den Tatsachenbe-
hauptungen und deren Substantiierung durch die Parteien 
(Erw. II/2). 

- Die Bestimmungen des kantonalen Datenschutzgesetzes sind Ver-
tragsinhalt des Anstellungsverhältnisses (Erw. II/3). 

Aus dem Entscheid des Personalrekursgerichts vom 17. Oktober 2012 i.S. 
R.B. gegen Kanton Aargau (2-KL.2012.4) 

Aus den Erwägungen 

II. 
2. 
2.1. 
Die Klägerin bringt vor, der Beklagte habe "darzulegen, welche 

Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt 
und bestritten werden". Diesen Anforderungen genüge die Klage-
antwort in keiner Art und Weise. Die Darlegungen der Klage seien 
somit von der Gegenpartei nicht substanziell bestritten. 

2.2 
Es trifft zu, dass die beklagte Partei gestützt auf die Zivilpro-

zessordnung in der Klageantwort die relevanten Tatsachen behaupten 
und substanziieren muss (§ 63 VRPG in Verbindung mit Art. 222 
Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO; Christoph 
Leuenberger in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-
nung, Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/ Christoph Leuen-
berger (Hrsg.), Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 221 N 41 ff. und 
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Art. 222 N 19 ff.; Sylvia Frei/Daniel Willisegger in: Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Karl Spühler/ Luca 
Tenchio/Dominik Infanger (Hrsg.), Basel 2010, Art. 221 N 15 ff.). 
Diese Behauptungs- und Substantiierungslast sind keine Rechts-
pflichten, sondern lediglich Obliegenheiten, prozessuale Lasten. Die 
Nichterfüllung dieser Lasten stellt keine Rechtsverletzung dar, 
sondern zieht prozessuale Folgen für die betreffende Partei nach sich, 
indem nicht oder ungenügend behauptet Tatsachen im Prozess keine 
Berücksichtigung finden können (Frei/Willisegger in: Basler Kom-
mentar, a.a.O., Art. 221 N 19). Sofern die Verhandlungsmaxime gilt, 
besteht daher die Möglichkeit, dass der nicht substantiiert vorge-
brachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichgesetzt wird (unpu-
bliziertes Bundesgerichtsurteil vom 21. Oktober 2005, 5P.210/2005, 
Erw. 4.1). Gilt allerdings die Untersuchungsmaxime, hat das Gericht 
den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Die Parteien haben 
diesfalls weder umfassende Tatsachenbehauptungen noch deren 
genügende Substantiierung in den Prozess einzubringen 
(Frei/Willisegger in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 221 N 20; 
Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 19. Februar 2008, 
Erw. 2/a, online abrufbar unter: http://www.gerichte.sg.ch (21. No-
vember 2012)). Das Gericht kann von Amtes wegen und unabhängig 
von Parteivorbringen und Beweiseingaben Tatsachen ermitteln und 
im Prozess berücksichtigen (Thomas Sutter-Somm/Gregor von Arx 
in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., 
Art. 55 N 61). 

2.3. 
Im Klageverfahren vor dem Personalrekursgericht gelangt die 

Untersuchungsmaxime zur Anwendung (AGVE 2002 S. 585 ff., 
Erw. 6). Entsprechend ist nicht ersichtlich und wird auch nicht gel-
tend gemacht, was die Klägerin gestützt auf das Vorbringen, die Kla-
geantwort genüge den Anforderungen der Zivilprozessordnung nicht, 
zu ihren Gunsten abzuleiten vermöchte. 

3. 
3.1. 
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (§ 16 GAL) wird im Zu-

sammenhang mit der Datenbearbeitung durch § 16 Abs. 3 und Abs. 4 
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GAL konkretisiert. Darin wird auf die Bestimmungen des kantonalen 
Datenschutzgesetzes (IDAG) verwiesen. Insofern haben die Bestim-
mungen des kantonalen Datenschutzgesetzes als Vertragsinhalt zu 
gelten (Rebekka Riesselmann-Saxer, Datenschutz im privatrechtli-
chen Arbeitsverhältnis, Bern 2002, S. 10 f.).  

3.2. 
Die zum Personaldossier gehörenden Schreiben vom 7. Juni 

2010 und vom 25. Januar 2011 stellen Personendaten im Sinne das 
kantonalen Datenschutzgesetzes dar (vgl. § 3 Abs. 1 lit. d IDAG; 
Riesselmann-Saxer, a.a.O., S. 49 ff.).  

3.3. 
Gemäss § 16 Abs. 3 GAL in Verbindung mit § 27 Abs. 1 IDAG 

hat die Lehrperson hinsichtlich ihrer Personendaten Anspruch auf 
Berichtigung bzw. darauf, dass unrichtige Personendaten berichtigt, 
ergänzt oder vernichtet werden.  

3.4. 
Personendaten sind dann richtig, wenn sie eine Tatsache mit 

Bezug auf die betroffene Person und im Hinblick auf den Verwen-
dungszweck sachgerecht wiedergeben. Sie können somit auch dann 
unrichtig sein, wenn sie an sich korrekte Tatsachen wiedergeben, im 
Hinblick auf den Bearbeitungszweck jedoch irreführend sind (z.B. 
durch fehlende Information oder die Kombination einzelner, an sich 
richtiger Tatsachen, die jedoch ein falsches Gesamtbild ergeben; 
vgl. dazu David Rosenthal/Yvonne Jöri, Handkommentar zum Da-
tenschutzgesetz, Zürich 2008, Art. 5 N 1 ff.).  

Soweit die im Rahmen eines rechtmässigen Verwendungs-
zwecks erstellte Datensammlung Tatsachen enthält, die im Zeitpunkt 
ihrer Einführung im Sinne einer Momentaufnahme richtig sind, ist 
eine Aufbewahrung zulässig (unpubliziertes Bundesgerichtsurteil 
vom 2. Mai 2001, 1A.6/2001, Erw. 2/a und Erw. 2/c). Ob und inwie-
weit solche Akten infolge Zeitablaufs oder nachfolgender Ereignisse 
aus der Datensammlung zu entfernen sind, ist nicht eine Frage der 
Richtigkeit der in der Datensammlung enthaltenen Tatsachen, son-
dern der Verhältnismässigkeit (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 5 N 3).  
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3.5. 
Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob die Schreiben vom 7. Juni 

2010 und vom 25. Januar 2011 - wie von der Klägerin geltend ge-
macht - als nichtig bzw. als unrichtig zu qualifizieren sind und ge-
stützt darauf aus dem Personaldossier entfernt werden müssen. 



 

Verwaltungsbehörden 
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I. Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 

 

58 Unterlassene Publikation eines nachträglich eingereichten Baugesuchs; 
Vorgehen bei der Beurteilung eines redimensionierten Projekts durch die 
Beschwerdeinstanz 
Der strittige Pferdeauslauf konnte in der beantragten Grösse nicht be-
willigt werden. Zulässig wäre indessen ein Pferdeauslauf in reduziertem 
Umfang. Weil im konkreten Fall die Sistierung des Beschwerdeverfahrens 
zwecks Nachholung der öffentlichen Auflage des redimensionierten Pro-
jekts (und Behandlung allfälliger Einwendungen) nicht in Frage kam, be-
dingt ein Rückbau auf das zulässige Mass allerdings die Durchführung 
eines (neuen) vollständigen erstinstanzlichen Verfahrens. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 22. Februar 2012 i.S. B. X. ge-
gen den Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung für 
Baubewilligungen)/Gemeinderats G. (RRB Nr. 2012-000186) 

Aus den Erwägungen 

4. 
4.1 
(…) 
4.2 
Der Gemeinderat hat das nachträglich eingereichte Baugesuch 

nicht öffentlich aufgelegt. Dies hat zur Folge, dass, wer ein schutz-
würdiges eigenes Interesse besitzt, innerhalb der Auflagefrist keine 
Einwendungen erheben konnte (§ 24 BauG). Würde der Regierungs-
rat die im angefochtenen Entscheid verfügte Reduzierung auf 108 m2 
des Pferdeauslaufplatzes bewilligen, wäre der Rechtsschutz allfälli-
ger Interessen berechtigter Dritter nicht gewährleistet. Deswegen 
darf der Regierungsrat die vorliegende Beschwerde lediglich abwei-
sen und den Beschwerdeführer verpflichten, ein Baugesuch für einen 



328 Verwaltungsbehörden 2012 

auf 108 m2 Fläche reduzierten Pferdeauslauf einzureichen. (…) Der 
Beschwerdeführer hat das Baugesuch 6 Monate nach Rechtskraft des 
vorliegenden Entscheids einzureichen. Falls der Beschwerdeführer 
diese Frist verstreichen lässt, darf der Gemeinderat den vollständigen 
Rückbau des Pferdeauslaufs mit entsprechender Rechtsmittel-
belehrung anordnen. 

Sollte sich im Rahmen des neu einzureichenden und öffentlich 
aufzulegenden Baugesuchs für die reduzierte Auslauffläche von 
108 m2 ein Rechtsmittelverfahren vor dem Regierungsrat ergeben, 
behält sich der Regierungsrat ausdrücklich vor, über das betreffende 
Baugesuch erneut zu befinden. 

(…) 

59 Windenergieanlage 
- Richtplan-Fortschreibungen haben Informationscharakter und die-

nen nicht der verbindlichen räumlichen Festlegung (Erw. 4.2).  
- Auch nicht UVP-pflichtige Anlagen können der Planungspflicht un-

terliegen (Erw. 4.2). 
- Frage im konkreten Fall offengelassen, ob eine nicht UVP-pflichtige 

Windenergieanlage der Planungspflicht unterliegt (Erw. 4.1 und 4.2), 
da die Erteilung einer Baubewilligung (Ausnahmebewilligung nach 
Art. 24 RPG) aus überwiegenden Landschaftsschutz-Interessen aus-
ser Betracht fällt (Erw. 4.3 und 4.4). 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 21. März 2012 i.S. M. GmbH 
gegen den Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung 
für Baubewilligungen)/Gemeinderats R. (RRB Nr. 2012-000373) 

Aus den Erwägungen 

1. Projekt 
Die Bauherrschaft plant auf der Parzelle X der Gemeinde R. die 

Errichtung einer Windkraftanlage des Typs Enercon E-82 mit einer 
Nennleistung von 2 MW. Die projektierte Anlage hat folgende räum-
liche Ausmasse: Die Nabenhöhe des Rotors befindet sich in 108 m 
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Höhe und die Rotorenblätter haben einen Durchmesser von 82 m. 
Die maximale Gesamthöhe der Anlage liegt demnach auf über 149 
m. Die Anlage bedarf eines kreisförmigen Fundaments mit einem 
Durchmesser von 16,4 m und einer Höhe von 2,85 m. Gemäss den zu 
den Akten gereichten Fotomontagen ist die Windkraftanlage von R., 
S., O. und W. aus bei schönem Wetter einsehbar. Der Schattenwurf 
der Anlage reicht gemäss dem Schattenwurfgutachten bis in den 
Weiler S.  

(…) 
3. Zonenkonformität 
Die Bauparzelle X im Weiler S. in R. liegt gemäss der gelten-

den, von der Gemeindeversammlung am 7. März 1994 beschlossenen 
und vom Grossen Rat am 10. September 1996 genehmigten NO Kul-
turland in der Landwirtschaftszone mit überlagernder Landschafts-
schutzzone (§ 14 NO Kulturland), wobei sich die Landschaftsschutz-
zone im Bereich der Landschaft von kantonaler Bedeutung befindet 
(vgl. dazu auch Richtplan vom 17. Dezember 1996 [Richtplan 1996], 
L 4.1 und die dazugehörende Richtplangesamtkarte; welcher – unab-
hängig des Inkraftsetzungsdatums des neuen Richtplans – für das 
vorliegende Verfahren noch anwendbar ist [Beschluss des Grossen 
Rats vom 20. September 2011 zum Richtplan 2011, Ziff. 4]). Südöst-
lich des projektierten Standorts liegt die Naturschutzzone F. (§ 9 NO 
Kulturland), welche gemäss Richtplan ebenfalls kantonale Bedeu-
tung hat (Richtplan 1996, L 3.2). Auf Grund dieser Ausgangslage ist 
zu Recht nicht bestritten, dass die geplante Windenergieanlage mit 
dem Zweck der Landwirtschaftszone nicht vereinbar und daher nicht 
zonenkonform ist. Eine Bewilligung der Windenergieanlage gestützt 
auf Art. 22 Abs. 2 RPG scheidet daher von vornherein aus. 

4. Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG / Planungspflicht 
4.1 
Neue Bauten und Anlagen ausserhalb von Bauzonen, die dem 

Zonenzweck nicht entsprechen, können gemäss Art. 24 RPG und in 
Abweichung von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG bewilligt werden, wenn 
sie standortgebunden sind und ihnen keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen. Die Erteilung einer solchen Ausnahmebewilligung 
ist jedoch nicht zulässig für Bauten und Anlagen, die aufgrund ihrer 
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Grösse, ihrer Auswirkungen auf die Nutzungsordnung oder aufgrund 
eines erheblichen Regelungsbedürfnisses von raum- und umweltrele-
vanten Gesichtspunkten nur in einem Planungsverfahren angemessen 
erfasst werden können. Es geht insoweit nicht an, durch Erteilung 
von Ausnahmebewilligungen die Planungspflicht (Art. 2 RPG) bzw. 
das Gebot der bewussten demokratischen Zuordnung von Gebieten 
zu einer (Sonder-)Nutzungszone "der Einfachheit halber" zu unter-
laufen. Zieht ein nicht zonenkonformes Vorhaben durch seine Aus-
masse oder seine Natur bedeutende Auswirkungen auf die bestehen-
de Nutzungsordnung nach sich, so darf es erst nach einer ent-
sprechenden Änderung des Zonenplans bewilligt werden. In diesem 
Sinne hält auch § 13 Abs. 2 BauG fest, dass Vorhaben mit we-
sentlichen Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Um-
welt einer besonderen Grundlage in einem Nutzungsplan bedürfen. 
Wann ein nicht zonenkonformes Vorhaben so gewichtig ist, dass es 
der Planungspflicht nach Art. 2 RPG untersteht, ergibt sich aus den 
Planungsgrundsätzen und -zielen (Art. 1 und 3 RPG), dem kantona-
len Richtplan und der Bedeutung des Projekts im Lichte der im 
Raumplanungsgesetz und im kantonalen Recht festgelegten Verfah-
rensordnung (Art. 4 und 33 f. RPG; RRB Nr. …, BGE 124 II 252, 
Erw. 3 und 120 Ib 207 Erw. 5, je mit weiteren Hinweisen).  

4.2 
Der im vorliegenden Verfahren noch anwendbare Richtplan 

1996 enthielt noch keinen Beschluss des Grossen Rats über die Pla-
nung und Realisierung von Windenergieanlagen. Die vom Regie-
rungsrat beschlossene Fortschreibung des Richtplans (Kapitel E 2.1) 
wurde nämlich nicht vom Grossen Rat nach Durchführung eines öf-
fentlichen Mitwirkungsverfahrens zum Beschluss erhoben und dem 
Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet. Die Fortschreibung des 
Richtplantextes kann damit lediglich eine Information des Regie-
rungsrats darstellen, welche weiteren Schritte in nächster Zukunft 
unternommen werden sollen (vgl. dazu auch die die Kompetenzord-
nung des Richtplans 1996, S. 7: "(Die Fortschreibung) liegt in der 
Kompetenz des Regierungsrates, weil es sich um blosse Informati-
onsinhalte handelt. Die Fortschreibung untersteht keinem Mitwir-
kungs-, Beschluss- oder Genehmigungsverfahren"). Dem Regie-
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rungsrat wäre es über die Information hinaus insoweit gar nicht er-
laubt, in einer Vorgabe gegenüber den Gemeinden eine verbindliche 
räumliche Festlegung zu treffen und sie in ihrer Planungsautonomie 
einzuschränken. Eine inhaltlich verbindliche Vorgabe müsste im 
Rahmen einer Plananpassung gemäss Art. 9 Abs. 2 RPG durch den 
dafür zuständigen Grossen Rat im ordentlichen Verfahren erfolgen 
(Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz 2006, N 29 
zu Art. 9). Im Übrigen könnte aus dem Passus E 2.1 auch nicht ab-
geleitet werden, dass Windenergieanlagen zwingend gemäss Art. 24 
RPG ausnahmsweise bewilligt werden müssen. Die Vororientierung 
besagt nämlich nur, dass "bis zum Vorliegen einer Richtplanvorgabe 
die Prüfung und Interessenabwägung eingehender Gesuche einzel-
fallweise aufgrund der im Zeitpunkt bereits bestehenden Grundlagen 
erfolgt". Aus dem Richtplan 1996 darf damit weder positiv noch ne-
gativ auf eine Planungspflicht geschlossen werden.  

Von der Planungspflicht ist jedoch bei Bauten und Anlagen aus-
zugehen, welche Umweltbereiche erheblich belasten können und 
deshalb der UVP unterstehen (Art. 10a USG; BGE 119 Ib 439 Erw. 4 
mit weiterem Hinweis). Diese positive Bejahung der Planungspflicht 
bedeutet aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass jede nicht der 
UVP unterliegenden Anlage keine wesentlichen Auswirkungen auf 
die räumliche Ordnung und die Umwelt i.w.S. haben könnte und 
deshalb im Einzelfall nicht der Planungspflicht unterliegen würde. 
Dies erhellt sich bereits daraus, dass die UVP weder den technologi-
schen Fortschritt vorwegnehmen noch jede technisch denkbare An-
lage umfassen kann. Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Gegen-
stand des USG hauptsächlich den Umweltschutz i.e.S. umfasst, d.h. 
vor schädlichen und lästigen Einwirkungen gemäss Art. 7 USG 
schützen soll. Demgegenüber enthält das NHG als Spezialgesetz die 
Bestimmungen zum Schutz und Erhalt des Landschafts- und Ortsbil-
des sowie der Natur- und Kulturdenkmäler (Art. 3 i.V.m. Art. 1 lit. a 
NHG) und damit zu weiteren Umweltaspekten. Diesen Umweltbe-
reichen i.w.S. würde bei einer Beschränkung der Planungspflicht auf 
UVP-pflichtige Vorhaben kaum Rechnung getragen. Eine solche Be-
schränkung erschiene damit wenig sachgerecht. 
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Im vorliegenden Fall sind der Naturschutz und das Land-
schaftsbild die hauptsächlich betroffenen Umweltaspekte. Die er-
heblichen räumlichen Ausmasse (insbesondere die Höhe der geplan-
ten Anlage von über 150 m, die z.B. deutlich höher als der 126 m 
hohe Prime Tower in Zürich ist), die Mächtigkeit und die gute Ein-
sehbarkeit der projektierten Windenergieanlage sprechen damit für 
eine Bejahung der Planungspflicht (die Planungspflicht ebenfalls 
bejahend: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr Ener-
gie und Kommunikation und die Bundesämter für Energie BFE, für 
Umwelt BAFU und für Raumentwicklung ARE in: Empfehlung zur 
Planung von Windenergieanlagen, die Anwendung von Raumpla-
nungsinstrumenten und Kriterien zur Standortwahl, Ittigen, Bern, 
2003, S. 38). Gegen die Annahme der Planungspflicht spricht, dass 
Windenergieanlagen erst ab einer Leistung von 5 MW der UVP un-
terstellt sind und damit davon auszugehen ist, dass das vorliegende 
Projekt mit einer Nennleistung von 2 MW die Umweltbereiche i.e.S. 
nicht besonders stark betrifft. Die Frage der Planungspflicht der pro-
jektierten Windenergieanlage muss allerdings im vorliegenden Ver-
fahren gar nicht abschliessend beurteilt werden, da eine Bewilligung 
für die projektierte Anlage – ohne vorgängige Anpassung der NO 
Kulturland der Gemeinde R. bzw. des höherrangigen Rechts – auch 
bei Verneinung der Planungspflicht ausser Betracht fällt (nachfol-
gend Erw. 4.3).  

4.3 
Art. 24 lit. b RPG schreibt vor, dass einer Baute oder Anlage, 

die einen Standort ausserhalb der Bauzonen bedingt, keine überwie-
genden Interessen entgegenstehen dürfen. Die entscheidende Be-
hörde hat in diesem Rahmen alle im konkreten Fall berührten räum-
lich wesentlichen Gesichtspunkte und Interessen zu ermitteln, zu 
bewerten und gegeneinander abzuwägen. Zu den dabei zu beachten-
den öffentlichen Interessen gehören insbesondere die Anliegen des 
Landschaftsschutzes gemäss Art. 3 Abs. 2 RPG.  

Gemäss § 14 Abs. 1 der NO Kulturland sind in der Land-
schaftsschutzzone die Erstellung von Bauten und Anlagen grund-
sätzlich verboten. Ausnahmen sind lediglich für kleinere Terrainver-
änderungen und Fahrnisbauten vorgesehen, die der zonenkonformen 
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Bewirtschaftung dienen (§ 14 Abs. 3 NO Kulturland). Demgemäss 
befindet sich die Parzelle X in R. in einer eigentlichen Bauverbots-
zone. 

Von vorrangiger Bedeutung ist bei der Interessenabwägung ge-
mäss Art. 24 Abs. 1 lit. b RPG, dass die geplante Windenergieanlage 
nicht nur die Landwirtschaftszone tangiert, sondern dass sie in der 
Landschaftsschutzzone erstellt werden soll. Die geplante Erstellung 
einer Windenergieanlage ist dabei nicht nur mit dem Zonenzweck 
nicht vereinbar, sondern würde sogar die in einem demokratischen 
Verfahren erlassenen Schutzzone und -vorschriften sowie die dazu-
gehörenden kantonalen Schutzziele des Richtplans in Frage stellen. 
Der Richtplan stuft das hier interessierende Gebiet als Landschaft 
von kantonaler Bedeutung ein. Vorliegend besteht – wie bereits ge-
sagt – keine Richtplanfestsetzung, welche § 14 Abs. 3 NO Kulturland 
entgegenstehen würde, da der Richtplan (noch) keine Festsetzung zur 
Planung und Realisierung von Windenergieanlagen enthält. Damit ist 
es der Einwohnergemeinde R. im Rahmen ihrer durch die Gemeinde-
autonomie geschützten Planungsautonomie ohne weiteres erlaubt, in 
einer Schutzvorschrift ein generelles Verbot für die Erstellung von 
Bauten und Anlagen auszusprechen (vgl. dazu Urteil des Bundesge-
richts 1C_36/2011 vom 8. Februar 2012, Erw. 4.2 und 4.3), welches 
auch den Bau von Windenergieanlagen umfassen darf. Die Gemein-
deversammlung R. erliess vorliegend § 14 NO Kulturland im korrek-
ten Verfahren unter Nachachtung des kantonalen Richtplans (Richt-
plan 1996, L 4, S. 44). Ein Spannungsverhältnis zum Richtplan 1996 
ist nicht ersichtlich. Diese rechtliche Grundordnung darf auch im 
Ausnahmebewilligungsverfahren gemäss Art. 24 RPG nicht ausser 
Acht gelassen bzw. sogar in Frage gestellt werden. Der Gemeinderat 
R. durfte damit auch keine in einem unlösbaren Spannungsverhältnis 
zu § 14 NO Kulturland stehende Baubewilligung erteilen. Die Ertei-
lung der nachgesuchten Baubewilligung würde vorliegend im 
tangierten Gebiet die Landschaftsschutzzone der Gemeinde R. 
faktisch ausser Kraft setzen. Die planungsrechtliche Stufenordnung 
bedingt deshalb, dass vor der Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
die kommunale Schutzzone von der Gemeindeversammlung aufge-
hoben oder eingeschränkt werden müsste bzw. dass im höherrangi-
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gen Recht (Sachplan, Richtplan, kantonaler Nutzungsplan, BauG) 
Spezialvorschriften für den Bau von Windenergieanlagen in Schutz-
zonen erlassen würden. Die zu berücksichtigenden Interessen des 
Landschaftsschutzes sind deshalb im heutigen Zeitpunkt klar höher 
zu gewichten, als die Interessen der Bauherrschaft an der Erstellung 
der Windkraftanlage auf dem H. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass der H. bezüglich Windvorkommen offensichtlich ein 
geeigneter Standort für die Windenergieproduktion ist.  

Nicht ganz ausser Acht zu lassen ist auch noch, dass die Bau-
herrschaft es unterlassen hat, eine Standortevaluation durchzuführen 
(vgl. zur Pflicht: BGE 129 II 63 Erw. 3.2 und 118 Ib 17 Erw. 3, je mit 
weiteren Hinweisen). Auf Grund der Windmessungen erscheint der 
Standort H. zwar auch aus Sicht des Regierungsrats geeignet, Ener-
gie aus Windkraft zu gewinnen. Hingegen zeigt die Windpotential-
karte des Richtplans 2011 weitere mögliche Standorte zur Gewin-
nung der Windenergie im Kanton auf, welche nur teilweise innerhalb 
von im Richtplan ausgeschiedenen Landschaftsschutzzonen liegen. 
Die Bauherrschaft wäre insoweit gehalten gewesen, insbesondere die 
sich nicht in einer Schutzzone oder im Wald befindlichen Gebiete zu 
evaluieren, wenn sie eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG 
erhältlich machen will.  

Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG fällt aus den dar-
gelegten Gründen ausser Betracht. Die Beschwerde ist abzuweisen.  

4.4 
An diesem Ergebnis ändern die von der Bauherrschaft vorge-

brachten Rügen nichts: Soweit die Bauherrschaft auf Grund des Ent-
scheides BGE 132 II 408 ("Crêt-Meuron") davon ausgeht, dass der 
Landschaftsschutz der Erstellung einer Windenergieanlage nicht ent-
gegensteht, ist darauf hinzuweisen, dass der Standort der Energiean-
lage im zitierten Entscheid in einem Planungsverfahren festgesetzt 
wurde. Zu beurteilen war demnach keine – der Nutzungsplanung 
nachgeordnete – baurechtliche Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 
RPG, sondern eine Regelung in einem Nutzungsplan, welche in ei-
nem Spannungsverhältnis zur (auf derselben Stufe stehenden) Land-
schaftsschutzzone stand. Da vorliegend aber gerade weder eine 
Richtplanfestsetzung noch eine Nutzungsvorschrift zwecks Erstel-
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lung von Windenergieanlagen besteht, kann und darf das öffentliche 
Interesse an der Produktion von erneuerbarer Energie der in § 14 NO 
Kulturland grundeigentümerverbindlich festgesetzte Landschafts-
schutz nicht ausser Acht lassen oder sogar ausser Kraft setzen. Aus 
dem Entscheid Crêt-Meuron kann deshalb nur gefolgert werden, dass 
im Rahmen einer Nutzungsplanung dem Interesse an der Gewinnung 
von erneuerbarer Energie höheres Gewicht beigemessen werden darf 
als an der Erhaltung der geschützten Landschaft (Erw. 4.3). Er 
widerspricht insbesondere nicht der Beurteilung, dass die bestehende 
Landschaftsschutzzone die Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
gemäss Art. 24 RPG ausschliesst. Diesbezüglich ist jedoch klar da-
rauf hinzuweisen, dass der H. im Richtplan 2011 als Gebiet mit 
Potential für die Nutzung von Windenergie bezeichnet wird und dass 
im Rahmen eines noch zu erlassenden regionalen Sachplanes, 
kantonalen oder kommunalen Nutzungsplanes der Energieproduktion 
auch höheres Gewicht als dem Landschaftsschutz beigemessen 
werden könnte (vgl. dazu: Richtplan 2011, E 1.3, Beschluss 1).  

4.5 
Zusammenfassend erweisen sich die in der Beschwerde vorge-

brachten Rügen als unberechtigt. Die Beschwerde ist damit abzuwei-
sen. (…) 

5. Künftige Planung 
In sachlicher Hinsicht rechtfertigt sich noch folgende Bemer-

kung: Dem Regierungsrat ist durchaus bewusst, dass die Bedeutung 
der alternativen Energiegewinnungsformen zunimmt. Dies hängt 
insbesondere mit den Ereignissen von Fukushima, Japan, und den 
damit ausgelösten politischen Prozessen (insbesondere dem vom 
Bundesrat, eidgenössischen Parlament und Regierungsrat getragenen 
Verzicht auf Errichtung von neuen Kernkraftwerken der heutigen 
Generation) zusammen. Neue Energieproduktionsformen können da-
mit keinesfalls mehr nur als Ergänzung der "ordentlichen bzw. bis 
anhin üblichen Stromproduktion" gesehen werden, sondern es stellt 
sich die grosse Herausforderung, die Stromproduktion und den 
Stromverbrauch auf die Zeit nach dem Wegfall der heutigen Kern-
kraftwerke anzupassen. Der räumlichen Planung der Energieproduk-
tionsanlagen muss deshalb ein hohes Gewicht beigemessen werden, 
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wobei der Grosse Rat die neuen rechtlichen Planungs-Grundlagen im 
Richtplan 2011 festschrieb. In diesem Sinn strebt der Kanton auch 
eine räumliche Konzentration der neu zu erstellenden Windenergie-
anlagen an (Richtplan 2011, E 1.3, Beschlüsse A und 1.3). Der Re-
gierungsrat ist deshalb der Auffassung, dass die räumliche Planung 
von Energieproduktionsanlagen nicht nur auf lokaler, sondern auch 
auf kantonaler Ebene anzugehen ist. 

(…) 

60 Pferdehaltung in Wohnzonen; Geruchsimmissionen 
- Die Beurteilung der Zonenkonformität einer Pferdehaltung in der 

Wohnzone hat abstrakt zu erfolgen. 
- Bei einem Bestand von 2 bis 4 Pferden ist ein Mindestabstand von 

der Stallung zum nächstgelegenen bewohnten Gebäude von 10 m 
einzuhalten. 

- Die Abstandsvorschriften gemäss FAT-Richtlinie stellen sicher, dass 
bei ordnungsgemäss geführtem Betrieb keine übermässigen 
Immissionen auftreten (Erw. 4). 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 8. Mai 2012 
(BVURA. 11.393)  

Aus den Erwägungen 

2. Beschrieb der Anlage 
Seit Mai 2008 hat die Beschwerdeführerin in der rechtskräftig 

bewilligten Doppelbox (Weidehütte) auf Parzelle 874 zwei Pferde 
untergebracht. Im Sommer 2009 hat sie ohne Baubewilligung eine 
weitere Weidehütte (Einzelbox, 3 m x 3 m) hingestellt, um darin zu-
sätzlich Platz für einen Hengst zu haben, den sie im November 2009 
erworben hat. Die Beschwerdeführerin, die an Reining Country 
Meisterschaften reitet, hält somit – zusammen mit ihrer Mutter – 
insgesamt drei Pferde… 

Weitere Pferde will sie nicht zutun. Auch sollen keine Fohlen 
gezüchtet werden. 
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Da sich Hengst und Wallach nicht gut vertragen, muss sie die 
beiden Pferde voneinander trennen. Auf eine separate Box ist sie da-
her selbst dann angewiesen, wenn sie nur diese beiden Pferde halten 
dürfte. …  

3. Zonenkonformität 
a) Bundesumweltrecht und kommunales Recht 
Strittig ist, ob die bereits installierte Pferdebox (Einzelbox) und 

damit die Haltung eines zusätzlichen dritten Pferdes auf Parzelle 874 
bewilligt werden kann. 

Geruchsimmissionen, um die es hier vor allem geht, beurteilen 
sich grundsätzlich nach der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes. 
Das kantonale und kommunale Recht verliert diesbezüglich seine 
selbständige Bedeutung. Es behält sie nur dort, wo es die bundes-
rechtlichen Bedingungen ergänzt oder – soweit erlaubt – verschärft 
(Art. 65 Abs. 2 USG). Kommunale Bestimmungen über die Zuläs-
sigkeit störender Bauten und Betriebe in Nutzungszonen können aber 
insofern noch eine eigenständige Funktion beanspruchen, als sie die 
Frage regeln, ob aus raumplanerischen und städtebaulichen Gründen 
ein Bauvorhaben am vorgesehenen Ort überhaupt erstellt werden 
darf. Schliesslich erfasst das Umweltrecht des Bundes nicht alle 
Auswirkungen, die eine Baute oder Anlage mit sich bringen kann. So 
können etwa Bauten und Betriebe, die mit dem Charakter einer 
Wohnzone unvereinbar sind, wegen fehlender Zonenkonformität un-
tersagt werden, auch wenn die Immissionen, die sie verursachen, 
bundesrechtliche Schranken nicht überschreiten.  

Die Beurteilung der Zonenkonformität eines Vorhabens erfolgt 
abstrakt, ohne Berücksichtigung der konkreten Immissionen, die sich 
nach Ausführung des Projekts zeigen. Zu fragen ist, ob mit der be-
treffenden Nutzung typischerweise Belästigungen verbunden sind, 
die über das hinausgehen, was normalerweise mit zonenkonformen 
Nutzungen verbunden ist. Hingegen bleibt auf dieser Stufe der Prü-
fung unberücksichtigt, ob im konkreten Einzelfall tatsächlich Immis-
sionen verursacht worden sind und welche (AGVE 1998, S. 317 f.; 
1990, S. 393; VGE III/108 vom 12. Dezember 1991, S. 5). 
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b) Beurteilung 
Die Bauparzelle befindet sich in der Wohnzone W2. Es gilt die 

Empfindlichkeitsstufe ES II. Die Zone dient vorwiegend dem Woh-
nen. Nicht störendes Gewerbe oder Dienstleistungsbetriebe sind zu-
gelassen. 

Zur Frage der Zonenkonformität hat der Gemeinderat im Ent-
scheid vom 10. März 2008 erklärt: 

"In Wohnzonen dürfen max. 4 Pferde gehalten werden, wenn dadurch 
von der Umgebung keine übermässigen Belästigungen wahrgenommen 
werden". 

Am Augenschein hat der Gemeinderat die Frage wie folgt be-
antwortet: 

"Wir stützen uns auf die Gerichtspraxis und erlauben deshalb grund-
sätzlich vier Pferde. Aber es hängt von den Immissionen ab. Eine eigene 
Praxis gibt es bis jetzt noch nicht. Im vorliegenden Fall haben wir festge-
stellt, dass die Anlage schlechter ist als die anderen im Dorf, und deshalb 
haben wir sie nicht bewilligt." 

Nach den Darlegungen des Gemeinderats ist somit das Halten 
von drei Pferden, um die es hier geht, in der Wohnzone W2 als zo-
nenkonform zu betrachten. Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang auch auf die fachliche Beurteilung des Bundes zur Frage, wie 
viele Pferde in einer Wohnzone gehalten werden dürfen. Er führt aus, 
dass – je nach zugelassenen Aktivitäten und Immissionen – "realisti-
scherweise … die Zahl etwa bei drei bis vier Pferden liegen" dürfe 
(Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Wegleitung "Pferd und 
Raumplanung", aktualisierte Version 2011, S. 19; siehe auch 
AGVE 2003, S. 230). 

Ob im konkreten Fall die Immissionen tatsächlich als über-
mässig anzusehen sind, ist hingegen keine Frage der Zonenkonfor-
mität, die nach kommunalem Recht zu beurteilen wäre. Die Beurtei-
lung der Schädlichkeit und Lästigkeit der Geruchsimmissionen er-
folgt nach der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes. 

4. Immissionsschutz nach USG 
a) anwendbare Bestimmungen 
Die strittige Pferdebox ist eine Tierhaltungsanlage und damit 

eine stationäre Anlage im Sinne von Art. 2 Abs. 1 der Luftreinhalte-
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Verordnung, deren Betrieb unter anderem Geruchsstoff-Emissionen 
erzeugt (Art. 2 Abs. 1 LRV). Die von der Anlage verursachten 
Emissionen sind auf der ersten Stufe des Immissionsschutzes so weit 
zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie 
wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; sog. Vorsorgeprinzip). 
Neue stationäre Anlagen müssen so ausgerüstet und betrieben wer-
den, dass sie die im Anhang 1 LRV und allenfalls die in den Anhän-
gen 2 bis 4 LRV festgelegten Emissionsbegrenzungen einhalten. 
Emissionen, für welche die Luftreinhalte-Verordnung keine Emissi-
onsbegrenzung festlegt oder eine bestimmte Begrenzung als nicht 
anwendbar erklärt, sind von der Behörde vorsorglich so weit zu be-
grenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist (Art. 4 Abs. 1 LRV). Für Tierhaltungsanlagen gelten 
die speziellen Anforderungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV (Art. 3 
Abs. 2 lit. a LRV). Bei der Errichtung derartiger Anlagen müssen die 
nach den anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Min-
destabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden. Als solche 
gelten nach Anhang 2 Ziff. 512 Abs. 1 LRV insbesondere die gemäss 
den Empfehlungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Be-
triebswirtschaft und Landtechnik (FAT) berechneten Abstände. Die 
FAT-Richtlinien befassen sich mit der vorsorglichen Emissionsbe-
grenzung, dienen aber auch als Hilfsmittel zur Beurteilung, ob die 
Tierhaltungsanlage übermässige Immissionen verursacht (BGer 
1A.44/2006 vom 20. September 2006; 1A.58/2001 in URP 2002, 
S. 97 ff. E. 2d; BGE 126 II 43 E. 4a, S. 45). 

Für kleine Tierbestände – namentlich hobbymässige Pferdehal-
tungen – können dem erwähnten FAT-Bericht keine exakten Min-
destabstände entnommen werden. Die Formel für die Berechnung 
der Mindestabstände ist auf grössere Tierbestände ausgelegt. Sie er-
gibt erst ab einer Geruchsbelastung (GB) von 4 auf den Einzelfall 
bezogene Ergebnisse. 4 GB entsprechen einem Bestand von 35–40 
Pferden. Gemäss FAT-Bericht ist der für 4 GB geltende Abstand in 
der Regel auch bei niedrigeren Geruchsbelastungen einzuhalten. Es 
liegt aber im Ermessen der Behörde, einen kleineren Mindestabstand 
zuzulassen. 
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Bei 4 GB beträgt der Normabstand rund 20 m. Bei einem Be-
stand von 2 bis 4 Pferden, was bei hobbymässiger Pferdehaltung der 
Regel entspricht, werden nur rund 10 % der 4 GB ergebenden Anzahl 
Tiere gehalten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, verlangen 
einige Kantone – so auch der Kanton Aargau – die Einhaltung des 
halben Normabstands, d.h. rund 10 m (Wegleitung Bund, S. 25, FAT-
Bericht Nr. 476 von 1995, Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen 
– Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe, S. 6; 
www.ag.ch/landwirtschaft > Baugesuche & Raumplanung > 
Geruchsemissionen). 

Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand der näher stehenden 
(Doppel-)Pferdebox zum Wohngebäude auf Parzelle 865 des Be-
schwerdegegners mehr als 20 m (wenigstens ca. 21 m). Der verlangte 
10-m-Abstand und somit die Grenzwerte der Umweltschutzgesetz-
gebung sind damit deutlich eingehalten. Die beigezogene Fachperson 
bestätigt dies.  

Im Rahmen des Vorsorgeprinzips (Art. 11 Abs. 2 USG) sind 
Massnahmen zu verfügen, die die Emissionen soweit begrenzen, als 
die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 
Die Beschwerdeführerin gibt an, dass sie Ammoniakbinder verwende 
und dreimal am Tag miste. Die Mulde für den Mist halte sie stets ge-
schlossen. Die Beschwerdeführerin ist dabei zu behaften, die Anlage 
(Boxen und Auslauf) wenigstens zweimal täglich zu misten, die 
Mulde für den Mist wenn immer möglich geschlossen zu halten und 
eine geruchshindernde Einstreu zu verwenden. Weitere Massnahmen, 
die im Rahmen der Vorsorge zu verfügen wären, sind nicht auszuma-
chen. 

Auch hat der Augenschein gezeigt, dass der Betrieb sauber ge-
führt wird und – auch nach Ansicht der Fachperson – zu keinen Be-
anstandungen Anlass gibt. Sollte in Zukunft die Führung des Betriebs 
zur Klage Anlass geben und vermeidbare Immissionen zum Problem 
werden, ist es möglich, dagegen grundsätzlich jederzeit Immissions-
klage zu führen. 

Die Beachtung der Abstandsvorschriften gemäss den FAT-
Richtlinien stellt sicher, dass bei ordentlich geführtem Betrieb mit 
übermässigen oder lästigen (Geruchs-)Immissionen nicht zu rechnen 
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ist. Somit erübrigt sich eine weitergehende Prüfung. Was die Insek-
ten – namentlich Fliegen und Bremen – angeht, die eine Pferdehal-
tung herbeilockt, stellen die vorsorglichen Massnahmen einen genü-
genden Schutz dar, dass diese Kleinlebewesen nicht zur Plage wer-
den. 

61 Vereinfachtes Verfahren (§ 61 BauG); Anstösser 
- Wird ein Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren beurteilt, muss 

der Gemeinderat die einwendungsberechtigten Anstösser vorgängig 
informieren, es sei denn, diese haben dem Bauvorhaben zugestimmt. 

- Definition des Begriffs "direkte Anstösser" 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 11. Juli 2012 
(BVURA.12.185) 

Aus den Erwägungen 

7. 
Gemäss § 61 BauG (in der Fassung mit Gültigkeit bis 31. Au-

gust 2012) kann der Gemeinderat Bauvorhaben, die weder nachbar-
liche noch öffentliche Interessen berühren, nach schriftlicher Mittei-
lung an direkte Anstösser ohne Auflage, Veröffentlichung und Profi-
lierung bewilligen. Aus dem eindeutigen Wortlaut ergibt sich klar, 
dass der Gemeinderat die Anstösser benachrichtigen muss. 

Der Anzeigesteller kritisiert, dass der Gemeinderat im umstrit-
tenen Beschluss in Ziffer 2 zwingend verlangt, dass die direkten An-
stösser die Baupläne unterschreiben müssen. Er macht geltend, es sei 
gesetzeswidrig, wenn sich der Gemeinderat weigere, die direkten 
Anstösser zu benachrichtigen und das Einholen der Unterschriften 
der Bauherrschaft überbinde.  

Der Gemeinderat argumentiert, es dürfe nicht sein, dass die 
Gemeinde die Anstösser informiere, ihnen das Bauvorhaben erläu-
tere, die 30-tägige Frist für allfällige Einwendungen abwarte und die 
Bauherrschaft die Publikation einsparen könne. Die Vorgehensweise 
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mit dem Einholen der Unterschrift werde im Handbuch zum Bau- 
und Nutzungsrecht (BNR) ausdrücklich erwähnt.  

Es trifft zwar zu, dass diese Vorgehensweise im BNR erwähnt 
wird. Jedoch wird das Einholen der Unterschriften richtigerweise le-
diglich als freiwillige Alternative für die Bauherrschaft beschrieben. 
In der aktuellen 3. Auflage steht in Rz. 506 und 507, S. 121 ff.: 

"Der Gemeinderat kann ein vereinfachtes Verfahren durchführen, 
wenn das Bauvorhaben von geringer Bedeutung ist und höchstens die di-
rekten Anstösser vom Vorhaben betroffen sind. In diesem Verfahren kann er 
das Bauprojekt nach schriftlicher Mitteilung an die direkten Anstösser ohne 
Auflage, Veröffentlichung und Profilierung bewilligen. (…) Die schriftliche 
Mitteilung an die direkten Anstösser schliesst die 30-tägige Einwendungs-
frist nicht aus. Bauwillige können jedoch diese Frist sparen, indem sie die 
Zustimmung der Anstösser direkt auf dem Baugesuch unterschriftlich be-
stätigen lassen." 

Obwohl es sich bei § 61 BauG um eine Kann-Vorschrift han-
delt, muss sie der Gemeinderat – wie bereits erwähnt – pflichtgemäss 
anwenden. Es ist ihm somit nicht erlaubt, für die Durchführung des 
vereinfachten Verfahrens zwingend die Unterschrift aller direkten 
Anstösser zu verlangen anstelle des im Gesetz vorgeschriebenen 
Vorgehens der schriftlichen Mitteilung. Mit der vom Gemeinderat 
beschlossenen Handhabung des vereinfachten Verfahrens verletzt er 
sein Ermessen. … 

Die sinngemässe Argumentation des Gemeinderats, er habe die 
ganze Arbeit (durch die Mitteilung), während sich der Bauge-
suchsteller die Publikationskosten spare, ist unbehelflich. Die Publi-
kationskosten sind als durchlaufende Kosten (Auslagen, die weiter-
belastet werden) ohne Einfluss auf die Kosten der Gemeinde. Es 
steht der Gemeinde frei, ein Gebührenreglement zu beschliessen, das 
auch im vereinfachten Verfahren angemessene Gebühren unter Wah-
rung des Kostendeckungs- und des Äquivalenzprinzips vorsieht. … 

8. 
Der Anzeigesteller verlangt in seinem Antrag 2, dass der Begriff 

"direkte Anstösser" in § 61 BauG eindeutig definiert wird. Der Be-
griff sei nirgends definiert. Der Anzeigesteller befürchtet, dass 
Nachbarn, die an und für sich einwendungsberechtigt wären, vom 
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Verfahren ausgeschlossen werden, weil ihre Liegenschaft nicht un-
mittelbar angrenzend ist, sondern durch beispielsweise eine Quartier-
strasse oder einen Fussweg von der Bauparzelle getrennt ist. …  

Beim Begriff "direkter Anstösser" gemäss § 61 BauG handelt es 
sich um einen kantonal abschliessend bestimmten Begriff, der ein-
heitlich auszulegen ist. Jedoch dürfen die konkreten Umstände des 
Einzelfalls nicht ausser Acht gelassen werden. … 

Direkte Anstösser sind zweifellos vorab diejenigen, deren Par-
zelle direkt an die Bauparzelle angrenzt (vgl. auch § 54 Abs. 2 
BauV). Die beiden Parzellen müssen sich wenigstens an einem Punkt 
berühren. 

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein Grundeigen-
tümer von einem Bauvorhaben auch dann betroffen sein kann, wenn 
seine Parzelle nicht unmittelbar an die Nachbarparzelle grenzt, etwa 
dann, wenn die zwei Parzellen lediglich durch einen schmalen Zu-
fahrtsweg oder einen Fussweg voneinander getrennt sind. In diesem 
Fall wären wohl diejenigen Grundeigentümer über das Bauvorhaben 
zu informieren, deren Parzellen unmittelbar gegenüber dem Bauvor-
haben auf der anderen Seite des Wegs liegen (vgl. auch § 95 Abs. 2 
BauG). Es ist Sache des Gemeinderats, im konkreten Einzelfall zu 
entscheiden, welche Grundeigentümer anzuschreiben sind oder wel-
che das Bauprojekt unterschreiben müssen. Grundsätzlich gilt: Je 
mehr direkte Anstösser bei einem Bauvorhaben im Hinblick auf die 
Durchführung des vereinfachten Verfahrens anzuschreiben wären 
und je eher auch ein durch einen Weg von der Bauparzelle getrennter 
Grundeigentümer betroffen sein könnte, desto eher fragt es sich, ob 
für das betreffende Bauprojekt nicht das ordentlichen Baubewilli-
gungsverfahren durchzuführen wäre. Im Zweifel ist das ordentliche 
Verfahren zu wählen. Insofern kann in der vorliegenden Beantwor-
tung der Aufsichtsanzeige offenbleiben, ob generell auch ein Grund-
eigentümer, dessen Grundstück durch einen Weg von der Bauparzelle 
getrennt ist, noch direkter Anstösser ist oder nicht, und wenn ja, wie 
breit der Weg höchstens sein darf. Die Materialien äussern sich zu 
dieser Frage nicht. Den Wortlaut "direkte Anstösser" verwendete 
schon das alte Baugesetz in § 153 ("geringfügige Bauvorhaben"). 
Der Kreis der Anstösser wurde damals bewusst auf die Eigentümer 
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und Besitzer der direkt an das Baugrundstück stossenden, also nicht 
sämtlicher benachbarter Parzellen, beschränkt; damit wurde der nor-
male Anstösser- und Nachbarbegriff bewusst räumlich eingeschränkt 
(ERICH ZIMMERLIN, Baugesetz des Kantons Aargau, 2. Aufl., Aarau 
1985, N 1 zu § 153). 

Umgekehrt gibt es auch konkrete Situationen, in denen der 
Kreis der direkten Anstösser einzuschränken ist, obwohl alle unmit-
telbar angrenzende Parzellen haben: Das Verhältnismässigkeitsprin-
zip gebietet, dass nur anzuschreiben ist, wer überhaupt legitimiert 
sein kann. … Dies kann beispielsweise bei sehr grossen Parzellen 
fraglich sein, wenn ein Bauvorhaben zwar auf der Nachbarparzelle 
verwirklicht wird, diese aber so gross ist, dass die Nachbarn durch 
die baulichen Massnahmen in ihrem Eigentum nicht beeinträchtigt 
werden. Ebenso kann dies fraglich sein, wenn es um ein kleines, 
emissionsloses Vorhaben geht, das unmittelbar auf der Rückseite ei-
nes grösseren Gebäudes geplant ist. In diesen Fällen wäre ein Nach-
bar auf der Vorderseite nicht als direkter Anstösser im Sinn von § 61 
BauG anzusehen. 

62 Baubewilligungspflicht 
- Eine lärmige Anlage im Freien, wie namentlich eine Luft-Wasser-

Wärmepumpe, ist baubewilligungspflichtig, auch wenn die Anlage 
nur geringe Dimensionen aufweist. 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 11. Juli 2012 
(BVURA.12.185) 

Aus den Erwägungen 

6. 
b) 
… Von ihrer Ausdehnung her könnten Wärmepumpen durchaus 

als Kleinstbauten angesehen werden, für die gemäss § 49 Abs. 2 lit. d 
BauV gar keine Baubewilligung erforderlich ist. Gehen von einer 
Baute aber Immissionen aus, besteht schon von Bundesrechts wegen 
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eine Baubewilligungspflicht, so dass die Baute nicht als Kleinstbaute 
im Sinn von § 49 gilt; sie hat den Grenzabstand und einen allfällig 
aufgrund des Immissionsschutzrechts des USG (inbesondere des 
Vorsorgeprinzips) grösseren Abstand einzuhalten. Im Einzelnen gilt: 
Problematisch können Bauten trotz ihren geringen Dimensionen sein, 
wenn sie Immissionen verursachen, die nicht mehr als unbedeutend 
angesehen werden können. So kann zum Beispiel eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe oder eine Altglassammelstelle unzumutbar hohe 
Lärmimmissionen verursachen. Das Bundesgericht hat in einem Fall, 
der eine solche Wärmepumpe betraf, ausgeführt, "dass sich die 
Baubewilligungsbehörde nicht darauf beschränken darf, dem Bauge-
suchsteller die Auswahl zwischen verschiedenen, die Planungswerte 
einhaltenden Projektvarianten zu gewähren. Vielmehr hat sie sich für 
jene Massnahme zu entscheiden, welche im Rahmen des Vorsorge-
prinzips und des Verhältnismässigkeitsprinzips den besten Lärm-
schutz gewährleistet. Dies kann auch dazu führen, dass verschiedene 
Lärmschutzmassnahmen kumulativ anzuordnen sind" (BGer 
1C_506/2008 vom 12. Mai 2009). Daraus ergibt sich, dass für solche 
lärmige Anlagen eine baupolizeiliche Beurteilung durchgeführt wer-
den muss, bevor die Anlage installiert wird und vollendete Tatsachen 
geschaffen werden. Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht 
gilt hier nicht. Die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte (Planungs-
werte) und des Vorsorgeprinzips der Umweltschutzgesetzgebung 
können erforderlich machen, dass solche Anlagen gegenüber den 
Nachbarparzellen bestimmte Mindestabstände einhalten. 

63 Grünabfuhr 
- Eine gewisse Schematisierung der Abfallgebühren ist zulässig. Aus 

Praktikabilitätsgründen und um eine umweltschonende Entsorgung 
zu erleichtern, darf die Gemeinde die Grünabfuhrgebühr in Form 
einer Jahrespauschale (Jahresvignette) erheben. 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 13. Juli 2012 
(BVURA. 11.742)  
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Aus den Erwägungen 

2. Zulässigkeit der Erhebung einer Jahrespauschale für Grünab-
fuhr 

a) Bundesrechtliche Vorgaben 
Der Beschwerdeführer hat für die Entsorgung der Grünabfuhr 

anfangs August 2011 eine Jahresvignette für einen 240-Liter-Solo-
container bezogen und dafür den Jahrespreis von Fr. 270.– bezahlt. 
Er meint, dass die Stadt für nicht erbrachte Leistungen keine Gebühr 
erheben dürfe, und verlangt eine Reduktion der Gebühr pro rata tem-
poris um 7/12.  

Das Gemeinwesen ist für die umweltgerechte Entsorgung der 
Siedlungsabfälle verantwortlich. Die Kosten dafür sind in Form von 
Gebühren und anderen Abgaben den Verursachenden zu überbinden. 
Eine Finanzierung über Steuern hingegen ist bundesrechtlich unzu-
lässig (Art. 32a Abs. 1 USG, § 2 Abs. 1 und 2 EG UWR i. V. m. § 2 
Abs. 1 V EG UWR; Pra 2012, S. 251 f.).   

Vom Grundsatz der Überwälzung der gesamten Abfallentsor-
gungskosten an die Verursachenden darf das Gemeinwesen abwei-
chen, wenn eine volle Kostenanlastung die umweltverträgliche Ent-
sorgung der Siedlungsabfälle gefährden würde, so zum Beispiel 
wenn zu hohe Gebühren einen falschen Anreiz für die Verwertung 
der Abfälle schaffen und Siedlungsabfälle auf verbotene Art entfernt 
würden  (Art. 32a Abs. 2 USG; Pra a.a.O.).  

Art. 32a USG ist eine blosse Rahmenbestimmung, die lediglich 
allgemeine Grundsätze für die Finanzierung der Abfallsammlung und 
der Abfallentsorgungsanlagen aufstellt. Die Gebühren müssen – 
entsprechend dem Wortlaut und dem Zweck von Art. 32a USG – 
einerseits in Abhängigkeit der Abfallmenge bestimmt werden, ander-
seits eine Lenkungsfunktion haben, die darin besteht, ein finanzielles 
Interesse an einer Reduktion der Umweltbelastung und der Ent-
lastung der Behandlungsanlagen zu schaffen. Gebühren, die eine 
umweltverträgliche Entsorgung der Siedlungsabfälle gefährden wür-
den, sind verboten. Im Übrigen aber belässt das Bundesrecht dem 
Gemeinwesen eine grosse Freiheit bei der Ausgestaltung der Gebüh-
ren. So hat das Bundesgericht präzisiert, dass Art. 32a USG nicht 
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verlangt, dass die Kosten ausschliesslich proportional zur zu entsor-
genden Abfallmenge aufgeteilt werden müssen, dass aber die Gebühr 
entsprechend dem objektiven Wert der Leistung und dem Vorteil, der 
der beitragspflichtigen Person daraus erwächst, zu gestalten ist. Eine 
gewisse Schematisierung ist durchaus zulässig. Auch darf das Ge-
meinwesen zusätzlich zur mengenabhängigen Gebühr eine Grundge-
bühr ("Bereitstellungsgebühr") verlangen, um die Finanzierung der 
Abfallverwertungsanlage sicherzustellen, welche unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung aufrechterhalten werden muss (Pra a.a.O. 
S. 257).  

b) Beurteilung 
Die Stadt erhebt für die Grünabfuhr Gebühren in Form von Jah-

resvignetten oder Sperrgutmarken. Die Abfallverursachenden haben 
die Möglichkeit, für verschiedene Grössen von Gebinden Jahres-
vignetten zu kaufen; beanspruchen sie die Grünabfuhr nur gelegent-
lich, können sie Holz, Äste und dergleichen in Bündeln zu 25 kg mit 
einer Sperrgutmarke entsorgen. Herbstlaub kann der Grünabfuhr 
unentgeltlich abgegeben werden (§§ 12 und 15 Abs. 4 des Abfall-
reglements). 

Der Stadtrat begründet das Entsorgungssystem mit Jahres-
vignetten damit, dass er das ganze Jahr über die Grünabfuhr anbieten 
möchte, damit der Kompost möglichst frisch abgegeben werde. 
Könnten billigere Vignetten für wenige Monate gelöst werden, wür-
den wohl etliche Personen das Grüngut sammeln und vergorenen 
Kompost abgeben, der nur noch schlecht brauchbar sei. Hinzu kom-
me, dass dadurch die Einnahmen zurückgingen und die Aufwendun-
gen für eine ganzjährig durchzuführende Grünabfuhr nicht mehr 
gedeckt seien.  

Der Stadtrat stützt sich dabei ab auf den "Leitfaden für die Er-
stellung eines Abfallreglements" der Abteilung für Umwelt BVU 
vom Juli 2009. Der Leitfaden führt aus (S. 17): 

"Die Jahrespauschale nach Gebindegrösse (teilweise verursacher-
orientiert): 
• für die Leistungen, die eine verursacherorientierte Gebühr verlangen, 

dies aber aus unzweifelhaften Gründen (Umweltschutz, Praktikabilität 
usw.) nicht sinnvoll ist. Das ist der Fall bei der Grünabfuhr, wenn das 
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Grüngut kompostiert wird. Bei der Kompostierung ist es entscheidend, 
dass das Grüngut als frisches Material der Kompostierung zugeführt 
wird. Dies kann nur mit einer Jahrespauschale gewährleistet werden. 
Das Grüngut wird wöchentlich bereitgestellt, abgeholt und als frisches 
Material der Kompostierung zugeführt, auch wenn das Gebinde noch 
nicht ganz voll ist. Bei einer Volumengebühr oder einer Gewichtsge-
bühr mit einem Andockbeitrag wird gewartet, bis das Gebinde (Ab-
fallcontainer) voll ist. Um Kosten zu sparen, wird das Grüngut erst 
nach einigen Wochen zur Leerung bereitgestellt. 
Die Praxis der letzten Jahre zeigte, dass es richtig ist, die Grünabfuhr 
über eine Jahrespauschale – abgestimmt auf die Gebindegrösse – zu 
finanzieren, sofern das Grüngut kompostiert wird. Dies insbesondere 
zur Vermeidung von Geruchsproblemen. Wenn Grüngut in einer Ver-
gäranlage (z.B. Kompogasanlage) vergärt wird, ist eine Jahrespau-
schale nicht zwingend erforderlich." 
Die Regelung der Gebühr für die Grünabfuhr entspricht diesen 

Empfehlungen der kantonalen Fachinstanz. Aus Gründen einer um-
weltschonenden Entsorgung und um die administrativen Kosten tief 
zu halten, ist die von der Stadt gewählte Pauschalisierung der Jahres-
gebühr nicht zu beanstanden. Sie erweist sich als bundesrechtskon-
form. 

3. Rechtsgleiche Behandlung 
Der Stadtrat erlaubt Personen, die neu zuziehen oder innerhalb 

der Stadt den Wohnsitz wechseln und am neuen Domizil die Grünab-
fuhr in Anspruch nehmen, im Jahre des Zuzugs oder des Wohnungs-
wechsels die Jahresvignette für die Grünabfuhr zu einem reduzierten 
Preis zu beziehen (und zwar pro rata temporis ab Datum des Woh-
nungsbezugs; Beschluss des Stadtrats vom 6. Mai 1996). Der Be-
schwerdeführer macht geltend, dass er als Erstbezüger der Jahres-
vignette gleich zu behandeln sei wie jene. 

Das Gebot rechtsgleicher Behandlung ist in der Bundesverfas-
sung enthalten (Art. 8 Abs. 1 BV). Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts verletzt ein Erlass oder ein Entscheid Art. 8 BV, 
wenn er rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger 
Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder 
Unterscheidungen unterlässt, die sich auf Grund der Verhältnisse 
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aufdrängen, wenn also Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleich-
heit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit 
ungleich behandelt wird (BGE 125 II 326 E. 10b).  

Wie bereits ausgeführt, will die Jahresvignette verhindern, dass 
sich Grünabfuhr über längere Zeit anhäuft und nicht laufend der 
Sammelstelle abgegeben wird. Die Pauschalisierung vereinfacht 
überdies den administrativen Aufwand. Bei Personen, die neu zuzie-
hen oder umziehen, ist diese Gefahr des Anhäufens nicht gegeben. 
Auch sind die Personen, die davon profitieren, registriert, so dass 
sich der administrative Aufwand kaum erhöht. Für den Beschwerde-
führer trifft dies alles nicht zu. Er beruft sich zu Unrecht auf rechts-
gleiche Behandlung. 

64 Umweltrechtliche Kostenverteilung; Abgrenzung zwischen Altlastenrecht 
und Abfallrecht im engern Sinn 
- Eine Kostenverteilung nach Art. 32d USG kommt nur dann in Frage, 

wenn eine sanierungsbedürftige Deponie oder ein anderer sanie-
rungsbedürftiger, durch Abfälle belasteter Standort vorliegt; in allen 
andern Fällen hat der Abfallinhaber die Entsorgungskosten gemäss 
Art. 32 Abs. 1 USG grundsätzlich allein zu tragen. Auslöser für eine 
Kostenverteilung gestützt auf Art. 32d USG muss eine um-
weltrechtlich gebotene Gefahrenabwehr sein. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 19. September 2012 i.S. H. AG 
gegen den Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (RRB-
Nr. 2012-001245) 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1 
(…) 
Am 25. Oktober 2006 erteilte der Gemeinderat O. der H. AG 

die Bewilligung für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit un-
terirdischer Autoeinstellhalle auf den dannzumal im Eigentum der R. 
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AG stehenden Parzellen 2604 und 2605. Als integrierender Bestand-
teil der Baubewilligung wurde dabei eine Stellungnahme der Abtei-
lung für Umwelt vom 29. September 2006 erklärt. In diesem Schrei-
ben ging die Abteilung für Umwelt trotz entsprechender Einwendun-
gen von Einsprechenden im Baubewilligungsverfahren davon aus, 
die Überbauung könne auch bei möglichen umweltrechtlichen 
Überraschungen im Laufe des Bauprozesses realisiert werden, allen-
falls wären dannzumal gestützt auf Art. 3 AltlV flankierende Mass-
nahmen zu ergreifen. Die Baureife sei somit aus Sicht des Altlasten-
vollzugs erreicht. Aufgrund des Verdachts von Belastungen müsste 
jedoch primär die Bauherrschaft daran interessiert sein, den Bau-
grund vor Baubeginn auf Abfälle und mögliche Gasentwicklung zu 
untersuchen. Sollte sich dabei zeigen, dass der Untergrund belastet 
sei, müssten die Bauarbeiten unverzüglich unterbrochen, die kom-
munalen und kantonalen Behörden informiert und ein Altlasten-
Fachbüro beigezogen werden. Letzteres müsste alsdann die fach- und 
umweltgerechte Entsorgung sicherstellen und allenfalls die Sanie-
rungsbedürftigkeit, insbesondere bezüglich Gasentwicklung, mittels 
Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung klären. Die Abteilung 
für Umwelt empfahl der Bauherrschaft, vor Baubeginn eine Vor-
untersuchung durchzuführen. 

1.2 
Unter Beachtung der Empfehlung der Abteilung für Umwelt 

veranlasste die Bauherrschaft in der Folge Untersuchungen der 
betroffenen Parzellen. Aufgrund der ersten Ergebnisse verfügte der 
Gemeinderat O. im Einvernehmen mit der Abteilung für Umwelt am 
5. Dezember 2006, die H. AG habe auf eigene Kosten eine Vorunter-
suchung nach Altlasten-Verordnung durchzuführen; gleichzeitig 
wurde ein sofortiger Baustopp angeordnet. Der alsdann durch das 
Geotechnische Institut erstellte Bericht "Grube G., O.; Untersuchun-
gen zur Belastungssituation des Ablagerungsstandortes (Voruntersu-
chung nach Altlasten-Verordnung)" datiert vom 21. Dezember 2006. 
Gestützt darauf kam die Abteilung für Umwelt zum Schluss, es 
handle sich bei den zu überbauenden Bereichen um einen belasteten 
Standort und eine Sanierungsbedürftigkeit sei bezüglich Bodenluft 
denkbar; die Parzellen 2604 und 2605 seien denn auch in den Katas-
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ter der belasteten Standorte einzutragen. Da eine Sanierung aber 
gleichzeitig zum Bauvorhaben durchgeführt werden könne, sei die 
Baureife nach wie vor gegeben; demzufolge stimme sie – die Abtei-
lung für Umwelt – der Baufreigabe unter gewissen Auflagen zu (z.B. 
Pflicht zur Überwachung der Qualität des Aushubmaterials, zu Un-
tersuchungen im Zusammenhang mit der Gasproblematik und zur 
korrekten Entsorgung von verunreinigtem Aushubmaterial). Diese 
Stellungnahme wurde der Bauherrin am 22. Januar 2007 durch den 
Gemeinderat O. eröffnet. 

Mit Datum vom 30. Mai 2007 erstattete das Geotechnische 
Institut den Schlussbericht "Aushubbegleitung und zusätzliche Bo-
denluftmessungen auf der Baugrundsohle". Die Abteilung für Um-
welt liess sich dazu am 6. Mai 2008 vernehmen und hielt fest, die 
nach den fach- und umweltgerecht erfolgten Aushub-, Triage- und 
Entsorgungsarbeiten noch im Untergrund verbliebene Restbelastung 
gelte nach AltlV weder als überwachungs- noch als sanierungsbe-
dürftig. 

Gemäss einer Zusammenstellung der Beschwerdeführerin be-
laufen sich die ihr durch die verschiedenen Untersuchungen ent-
standenen Kosten auf Fr. 90'670.10. 

2. 
2.1 
Die Beschwerdeführerin macht in der Hauptsache geltend, bei 

den ihr angefallenen Kosten handle es sich um Kosten für notwen-
dige Massnahmen im Sinne vom Art. 32d Abs. 1 USG; diese seien 
ihr vollumfänglich gestützt auf Art. 32d Abs. 4 USG zu ersetzen. 
Demgegenüber kam das BVU, Abteilung für Umwelt, in seinem Ent-
scheid vom 30. August 2011 zum Schluss, da die im Gesuch um 
Kostenverteilung angeführten Untersuchungskosten in der Haupt-
sache nicht durch notwendige Massnahmen im Sinne von Art. 32d 
Abs. 1 USG ausgelöst worden seien, seien sie nicht verteilfähig; 
einzig bei der Untersuchung der Gasproblematik handle es sich im 
weitesten Sinn um einen Anwendungsfall von Art. 32d Abs. 1 USG, 
so dass diese Kosten einer Verteilung zugänglich seien. 

 
 



352 Verwaltungsbehörden 2012 

2.2 
Gemäss Art. 2 USG trägt, wer "Massnahmen nach diesem Ge-

setz verursacht" die Kosten dafür. Art. 32d USG konkretisiert dieses 
allgemeine Verursacherprinzip für den Bereich des Altlastenrechts. 
So fallen gemäss Abs. 1 die Kosten für notwendige Massnahmen zur 
Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte 
dem Verursacher an. Sind mehrere Verursacher beteiligt, tragen sie 
die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Abs. 
2); verlangt dies einer der Verursacher oder führt die Behörde die 
Massnahmen selbst durch, erlässt sie eine Verfügung über die 
Kostenverteilung (Abs. 4). 

Eine Kostenverteilung gestützt auf Art. 32d USG ist allerdings 
nur zulässig, wenn die Kosten im Rahmen eines Verfahrens entste-
hen, das eine Deponie oder einen durch Abfälle belasteten Standort 
i.S.v. Art. 32c Abs. 1 USG zum Gegenstand hat. Damit eine Kosten-
verteilung in Frage kommt, muss der betreffende Standort folglich 
als sanierungs- bzw. überwachungsbedürftig qualifiziert werden; 
erforderlich ist der rechtsgenügliche Nachweis, dass von dem durch 
Abfälle belasteten Standort schädliche oder lästige Einwirkungen 
ausgehen oder die konkrete Gefahr solcher Einwirkungen besteht. 
Für den Erlass einer Verfügung über die Kostenverteilung ist eine 
Sanierungs- oder Überwachungsbedürftigkeit, zumindest aber die 
Untersuchungsbedürftigkeit des betreffenden Standorts zu fordern 
(vgl. Mark Cummins, Kostenverteilung bei Altlastensanierung, 
Zürich 2000, S. 91).  

Abzugrenzen ist das Altlastenrecht gegenüber dem Abfallrecht 
im engern Sinn. Befinden sich auf einem Standort Abfälle gemäss 
Art. 7 Abs. 6 USG (d.h. bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber 
entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten 
ist), bestimmt sich die Pflicht zu deren Entsorgung und zur Bezah-
lung der anfallenden Kosten nach Abfallrecht gemäss Art. 30 ff. 
USG. Dies bedeutet, dass für die Entsorgung von Abfällen deren 
Inhaber herangezogen werden muss (Art. 31c Abs. 1 USG) und die 
Kosten der Entsorgung zu tragen hat. Eine Kostenverteilung gemäss 
Art. 32d Abs. 4 USG ist in diesen Fällen somit nicht zulässig; vorbe-
halten bleibt dem Abfallinhaber der zivilrechtliche Rückgriff auf 
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andere Verursacher (Art. 32bbis Abs. 3 USG; vgl. Cummins, a.a.O., 
S. 93). 

Es ist festzuhalten, dass eine Kostenverteilung nach Art. 32d 
USG nur in Frage kommt, wenn eine sanierungsbedürftige Deponie 
oder ein anderer sanierungsbedürftiger durch Abfälle belasteter 
Standort vorliegt. Ist dies nicht der Fall, hat der Abfallinhaber die 
Entsorgungskosten gemäss Art. 32 Abs. 1 USG grundsätzlich allein 
zu tragen. Dies gilt auch dann, wenn zwar eine Altlast nach Art. 32c 
USG vorhanden ist, aus Sicht der Behörden aber kein akuter Fall mit 
dringendem Handlungsbedarf vorliegt. Solche Konstellationen erge-
ben sich u.a. dann, wenn durch ein Bau- oder Umbauvorhaben bisher 
relativ immobile Abfälle destabilisiert oder mit dem Aushub sogar 
vom Standort entfernt werden. Hier spricht man – obwohl es sich um 
einen Bereich des Abfall- und nicht des eigentlichen Altlastenrechts 
handelt – von der sogenannten "Bauherrenaltlast", deren Kosten-
tragung und -verteilung nach Abfallrecht abzuwickeln ist; Art. 32d 
USG darf insbesondere nicht dazu dienen, die Kosten eines Bau-
vorhabens zu verringern. Das bedeutet u.a., dass Kosten von Unter-
suchungen, die einzig der Abklärung dienen, ob ein Bauprojekt unter 
Respektierung von Art. 3 AltlV (belastete Standorte dürfen durch die 
Erstellung oder Änderung von Bauten nur verändert werden, wenn 
ihre spätere Sanierung durch das Bauvorhaben nicht wesentlich 
erschwert wird) realisiert werden kann, nicht nach Art. 32d Abs. 1 
USG verteilfähig sind. Auslöser für derartige Untersuchungen ist 
nämlich das Bauprojekt des Grundeigentümers und nicht eine um-
weltrechtlich gebotene Gefahrenabwehr. Es liegt auf der Hand, dass 
hier oft Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Altlasten- und Abfall-
recht entstehen (vgl. Hans W. Stutz, Die Kostentragung der Sanie-
rung – Art. 32d USG, in Umweltrecht in der Praxis [URP], 11/1997, 
S. 759; Karin Scherrer, Kostentragung nach Art. 32d USG, in URP 
6/2007, S. 569; Hans Rudolf Trüeb, Die sogenannte Bauherrenaltlast, 
in URP 6/2007, S. 618; Cummins, a.a.O., S. 93). 

2.3 
2.3.1 
Gemäss dem von 1988/89 datierenden Verdachtsflächenkataster 

bestand zwar bezüglich der Parzellen 2604 und 2605 eine Vermutung 



354 Verwaltungsbehörden 2012 

auf eine Belastung mit Aushub, Bauschutt und Kehricht. Nachdem 
sich diese Bedenken in den Erhebungen von 2003/2004 nicht 
bestätigt hatten, wurden die Parzellen indessen nicht in den Kataster 
der belasteten Standorte eingetragen. Demzufolge hatten die Behör-
den damals keinerlei Veranlassung, Untersuchungs-, Überwachungs- 
oder Sanierungsmassnahmen zu prüfen bzw. entsprechende Mass-
nahmen in die Wege zu leiten. Grund, sich mit den Parzellen 2604 
und 2605 in umweltrechtlicher Hinsicht auseinanderzusetzen, gab 
erst das Bauvorhaben der H. AG. Auch im Rahmen der Beurteilung 
des Baugesuchs erkannte die Abteilung für Umwelt in ihrer Stellung-
nahme vom 29. September 2006 (und gestützt darauf der Gemein-
derat in der Baubewilligung vom 25. Oktober 2006) allerdings kei-
nen akuten Abklärungs- bzw. Handlungsbedarf; aufgrund der Vorge-
schichte empfahl sie der Bauherrschaft lediglich, den Baugrund 
sicherheitshalber vor Baubeginn bezüglich Abfällen und möglicher 
Gasentwicklung zu untersuchen. 

Wie unter Erw. 1 dargestellt, zeigte die Auswertung der so in-
itiierten Untersuchung, dass der Untergrund der Parzellen nicht gänz-
lich belastungsfrei war, so dass die Abteilung für Umwelt verlangte, 
es sei näher abzuklären, ob eine Sanierungsbedürftigkeit bestehe. Da 
die in der Folge durchgeführten Untersuchungen (sogenannte "Vor-
untersuchung" vom 21. Dezember 2006) zum Ergebnis führten, dass 
eine Sanierung bezüglich Bodenluft nötig werden könnte, wurde die 
Bauherrschaft dazu verpflichtet, nach den Aushubarbeiten und vor 
Erstellen der Hochbauten im Bereich der Baugrubensohle erneute 
Gasmessungen durchzuführen (vgl. Schreiben der Abteilung für 
Umwelt vom 17. Januar 2007; Verfügung des Gemeinderats O. vom 
22. Januar 2007). Dies war deshalb erforderlich, da mit dem Bauvor-
haben geschlossene Räume mit Kontakt zum Deponiekörper bzw. 
dessen Porenluft geschaffen werden sollten, in welchen sich gemäss 
Art. 11 AltlV Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten 
könnten. Die Resultate dieser Messung finden sich im Schlussbericht 
"Aushubbegleitung und zusätzliche Bodenluftmessungen auf der 
Baugrubensohle" vom 30. Mai 2007; die Abteilung für Umwelt hielt 
dazu am 6. Mai 2008 unter anderem fest: 
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"Die Aushub-, Triage- und Entsorgungsarbeiten im Bereich der 
ehemaligen Grube G. in O. wurden fach- und umweltgerecht durch-
geführt. Der Aushub wurde aufgrund der realisierten Untergeschosse 
auf den Parzellen Nr. 2604 und 2605 durchgeführt (‚Bauherrenalt-
last’). 

… 
Die im Untergrund verbleibende Restbelastung gilt nach AltlV 

als weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig." 
2.3.2 
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Behörden zwar gewisse 

Untersuchungsmassnahmen anordneten, dass es dabei aber immer 
um die Klärung der Frage ging, ob das Bauvorhaben eine Sanie-
rungsbedürftigkeit der Parzellen auslöse. Mit andern Worten: Die 
hier zur Diskussion stehenden Untersuchungs-, Überwachungs- und 
Sanierungsmassnahmen wurden erst durch das Bauprojekt der H. AG 
und nicht etwa durch eine umweltrechtlich gebotene – allenfalls 
sogar akute – Gefahrenabwehr erforderlich. Dies zeigt sich insbe-
sondere auch darin, dass die Baubewilligung auf die Stellungnahme 
der Abteilung für Umwelt vom 29. September 2006 verwies, die der 
Bauherrschaft lediglich empfahl, den Baugrund vor Baubeginn auf 
Abfälle und mögliche Gasentwicklung zu untersuchen. 

Es ist der Beschwerdeführerin zwar insofern zuzustimmen, als 
die Abteilung für Umwelt erst in ihrer Stellungnahme vom 6. Mai 
2008 ausdrücklich festhielt, es bestehe weder eine Notwendigkeit zur 
Überwachung noch eine solche zur Sanierung des Grundstückes. 
Dass sich die umweltrechtliche Qualität eines Standorts erst nach 
Abschluss sämtlicher Untersuchungen definitiv feststellen lässt, liegt 
indessen in der Natur der Sache; von Bedeutung ist vorliegend 
einzig, dass das geplante Bauvorhaben den Grund für die Unter-
suchung der Parzellen setzte. Unerheblich ist somit auch die zeitliche 
Abfolge der getroffenen Massnahmen. 

Hinzu kommt, dass die Abteilung für Umwelt in den in ihrer 
Stellungnahme vom 17. Januar 2007 formulierten Auflagen lediglich 
bezüglich der Gasproblematik offen gelassen hat, ob der Standort 
sanierungsbedürftig sei. Die weiteren Auflagen äussern sich zur 
Triage und der fachgerechten Entsorgung des belasteten Aushubma-
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terials; dass diese Massnahmen projektbedingt sind, ist offensicht-
lich. Im Übrigen unterscheiden auch die den verfügten Auflagen vor-
angehenden Erwägungen klar zwischen "Feststoffuntersuchungen" 
und "Gasuntersuchungen" und halten bezüglich ersterer Thematik 
fest, dass die Resultate der durchgeführten technischen Untersuchung 
zeigten, dass es sich beim fraglichen (im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben auszuhebenden) Auffüllmaterial zwar entgegen der bis-
herigen Annahmen um "Aushub mit viel Bauschutt und wenig 
Schlackematerial und Kehrichtresten" handle, dass aufgrund des 
grossen Materialvolumens allerdings bloss ein geringes Freisetzungs-
potential bestehen dürfte und insbesondere keine Grundwasserunter-
suchung nötig sei (Erw. 2.1). Hätte seitens der Abteilung für Umwelt 
in der Bewertung des Standorts bezüglich Überwachungs- und Sanie-
rungsbedürftigkeit von Feststoffen eine Unsicherheit bestanden, hätte 
sie am 17. Januar 2007 der Baufreigabe keinesfalls zustimmen kön-
nen; nur weil kein Zusammenhang zu einer Gefahrenabwehr bestand, 
konnte die definitive Analyse – nach einem vom 5. Dezember 2006 
bis zum 22. Januar 2007 dauernden, der Auswertung der ersten 
Untersuchung dienenden Baustopp – denn auch parallel zum Bauvor-
haben erfolgen. 

Somit aber kam die Abteilung für Umwelt bereits am 17. Januar 
2007 zum Schluss, die Baureife sei gestützt auf Art. 3 AltlV erreicht. 
Nach dieser Bestimmung dürfen belastete Standorte durch die 
Erstellung oder Änderung von Bauten nur verändert werden, wenn 
sie nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Vorhaben nicht 
sanierungsbedürftig werden (lit. a) oder wenn ihre spätere Sanierung 
durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder sie, soweit 
sie durch das Vorhaben verändert werden, gleichzeitig saniert werden 
(lit. b). Auslöser für derartige Untersuchungen ist das Bauprojekt 
eines Grundeigentümers und nicht eine umweltrechtlich unmittelbar 
gebotene Gefahrenabwehr; es handelt sich in diesen Fällen mit 
andern Worten um baubedingte Massnahmen (vgl. Scherrer, a.a.O., 
S. 569). Anders als die Beschwerdeführerin dies darstellt, gab die 
Abteilung für Umwelt somit durchaus zum Ausdruck, dass sie 
betreffend die Feststoffe von einer Bauherrenaltlast und nicht etwa 
von einer Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit nach Art. 7 ff. 
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AltlV ausgeht. Nichts an dieser Beurteilung ändert der Umstand, 
dass die Abteilung für Umwelt in gewissen Dokumenten von einer 
"Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung" sprach. 

2.3.3 
Keinen Einfluss auf obige Feststellung hat auch, dass die Bau-

herrschaft die zur Diskussion stehenden Massnahmen nicht aus eige-
ner Initiative, sondern vielmehr gestützt auf behördliche Beurteilun-
gen und Anordnungen in die Wege leitete, spielt es doch für die 
Kostentragung anerkanntermassen keine Rolle, ob die Behörde 
Massnahmen verfügt (bzw. empfiehlt), oder aber, ob ein Grund-
stückinhaber bzw. Bauherr diese freiwillig ergreift (vgl. Scherrer, 
a.a.O., S. 569, mit weiteren Hinweisen). 

(…) 
2.3.4 
Gestützt auf obige Erwägungen teilt der Regierungsrat deshalb 

die Auffassung des BVU, Abteilung für Umwelt, dass es sich bei den 
Parzellen 2604 und 2605 um einen im Prinzip nicht sanierungsbe-
dürftigen Standort gehandelt hat, dass sich aber aufgrund der Reali-
sierung des Bauvorhabens – und nur deshalb – gewisse Massnahmen 
als erforderlich erwiesen. Es bestand mit andern Worten eine 
"Bauherrenaltlast". Das wiederum bedeutet nach dem Gesagten, dass 
die entsprechenden Kosten nicht verteilfähig nach Art. 32d USG 
sind. (…) 

2.4 
Anders als bezüglich der Kosten für die Untersuchungen der 

Feststoffproblematik kam die Vorinstanz betreffend die Kosten für 
die Untersuchung der Gasproblematik zum Schluss, diese Mass-
nahmen stünden zwar ebenfalls im Zusammenhang mit dem Bau-
projekt, sie gewichte aber den Aspekt, dass sie zur Klärung der Sa-
nierungsbedürftigkeit des Grundstücks erforderlich gewesen seien, 
stärker, so dass die entsprechenden Auslagen im weitesten Sinne als 
der Gefahrenabwehr dienende Untersuchungskosten gelten könnten 
(vgl. Entscheid vom 30. August 2011). Diese Differenzierung er-
scheint dem Regierungsrat die folgerichtige Konsequenz aus dem 
Umstand, dass die Abteilung für Umwelt – wie oben aufgezeigt – 
eine allfällige Sanierungsbedürftigkeit im Zusammenhang mit der 
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Gasproblematik immer als möglich erachtete und daher die Untersu-
chung der Gasthematik forderte. Für den Regierungsrat besteht des-
halb kein Anlass, von dieser Beurteilung abzuweichen. 

Somit kann hier festgehalten werden, dass die im Gesuch um 
Kostenverteilung vom 4. August 2008 geltend gemachten Untersu-
chungskosten einzig hinsichtlich der Gasproblematik einen Anwen-
dungsfall von Art. 32d USG darstellen. Einer Kostenverteilung nicht 
zugänglich sind demgegenüber sämtliche übrigen Auslagen der 
Beschwerdeführerin. 

(…) 

65 Ausrichtung der Förderbeiträge nach EnergieG; pflichtgemässe Aus-
übung des Ermessens durch rechtsanwendende Behörden 

 Gemäss § 12 Abs. 1 des EnergieG fördert der Kanton die Projekte im 
Zusammenhang mit erneuerbaren oder aus einheimischen Quellen stam-
menden Energieträgern, u. a. mit finanziellen Beiträgen (§ 12 Abs. 2 lit. b 
EnergieG). Nach § 12 Abs. 3 des EnergieG besteht allerdings kein Rechts-
anspruch auf derartige Leistungen. Bei der Festlegung der Vorausset-
zungen für die Zusprechung der Beiträge kommt den Behörden ein gros-
ses Ermessen zu, das pflichtgemäss, d.h. verfassungs- und gesetzeskon-
form auszuüben ist. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 21. Dezember 2011 i.S. S. S. 
gegen den Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt  
(RRB-Nr. 2011-001918) 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1 
Die Fachstelle Energie BVU hat das Fördergesuch des Be-

schwerdeführers mit der Begründung abgewiesen, dieses sei erst 
nach der Installation der Stückholzfeuerung und damit verspätet ein-
gereicht worden. Der Beschwerdeführer macht nun rechtsmittelweise 
geltend, dass er die Praxis der Fachstelle Energie BVU für 
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willkürlich und rechtsungleich erachte; die im angefochtenen Ent-
scheid genannten Gründe für die Abweisung des Förderbeitrags seien 
nämlich nirgends im Gesetz oder in einer Verordnung ersichtlich. 
Zudem führt er an, dass trotz allfällig verspätetem Einreichen des 
Gesuchsformulars das Ziel bzw. der Zweck des Förderprogramms 
nicht verfehlt werde. Seines Erachtens habe die formelle Vorausset-
zung, das Gesuch vor Baubeginn einzureichen, nichts mit dem ei-
gentlichen Zweck der Förderung zu tun. Darüber hinaus bringt der 
Beschwerdeführer vor, die Fachstelle Energie BVU habe eine den 
Inhalt bzw. Sinn verändernde Begriffsabwandlung auf dem Gesuchs-
formular ohne entsprechende Ermächtigung vorgenommen, was 
wiederum auf eine auf Willkür basierende Behandlungsweise hin-
deute; es könne nicht angehen, dass eine Amtsstelle eigenmächtig die 
Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen festsetze bzw. 
ändere. 

2.2 
Die Rechtsgrundlage für das Förderprogramm findet sich in 

§ 12 des EnergieG: Gemäss dieser Bestimmung fördert der Kanton 
namentlich Projekte im Zusammenhang mit erneuerbaren oder aus 
einheimischen Quellen stammenden Energieträgern (Abs. 1), und 
zwar u. a. mit finanziellen Beiträgen (Abs. 2 lit. b); allerdings besteht 
kein Rechtsanspruch auf derartige Leistungen (Abs. 3). Die Zustän-
digkeit für die einzelnen Massnahmen richtet sich nach den Vor-
schriften über den kantonalen Finanzhaushalt, und die Leistungen 
erfolgen nach einem vom Regierungsrat genehmigten Konzept, in 
dem Prioritäten und Kriterien für die Forschungsförderung und An-
wendung der Förderungsinstrumente festgelegt sind (Abs. 5). 

Angesichts dieser Rechtsgrundlage für die Förderbeiträge er-
scheint die Argumentation des Beschwerdeführers offenkundig als 
nicht stichhaltig. Der Gesetzgeber wollte die Voraussetzungen für die 
Zusprechung der Beiträge nicht bis ins letzte Detail regeln, sondern 
er räumte den rechtsanwendenden Behörden einen grossen Er-
messensspielraum ein. Zwar ist dem Beschwerdeführer beizupflich-
ten, dass aus dem Umstand, dass kein Rechtsanspruch auf Förder-
beiträge besteht, nicht abgeleitet werden kann, dass Förderbeiträge 
"nach Belieben" zugesprochen werden können; vielmehr hat die 
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Ausübung des Ermessens – wie jedes staatliche Handeln – pflicht-
gemäss, d. h. im Rahmen von Verfassung und Gesetz nach sachli-
chen Grundsätzen zu erfolgen, namentlich unter Beachtung von Sinn 
und Zweck der gesetzlichen Ordnung und der dort angelegten 
öffentlichen Interessen sowie des Gebots der rechtsgleichen Behand-
lung, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots (Tschannen/ 
Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 26 
N. 11; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
6. Aufl. 2010, N. 441). Diesen Grundsätzen hat die Fachstelle 
Energie BVU aber mit dem angefochtenen Entscheid durchaus Rech-
nung getragen. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass das Ziel der 
Förderprogramme insbesondere darin besteht, Anreize für den Ein-
satz von erneuerbaren Energien zu schaffen. Solche Anreize sind 
jedoch dann nicht mehr vonnöten, wenn mit einem Vorhaben bereits 
begonnen wurde bzw. es bereits umgesetzt ist. Zum gleichen Schluss 
kam übrigens auch der vom Bundesamt für Energie sowie der Konfe-
renz kantonaler Energiefachstellen herausgegebene Schlussbericht 
zum Harmonisierten Fördermodell der Kantone (vgl. dazu speziell 
S. 21, publiziert unter http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/ 
message/attachments/16847.pdf); dieses Harmonisierte Fördermodell 
bildet denn auch die Grundlage für das vom Regierungsrat ge-
nehmigte und von der Fachstelle Energie BVU zur Anwendung 
gebrachte aargauische Förderprogramm 2011. Es ist daher ohne Wie-
teres sachgerecht und auch mit dem Rechtsgleichheitsgebot zu 
vereinbaren, wenn Fördergesuche, die erst nach der Realisierung des 
Vorhabens eingereicht werden, anders behandelt – nämlich abgewie-
sen – werden als solche, die vorgängig eingereicht wurden.  

Nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag der Beschwerde-
führer aus dem Umstand, dass im früher von der Fachstelle Energie 
BVU abgegebenen Formular davon die Rede war, Fördergesuche 
müssten "vor Baubeginn" eingereicht werden, während im neuer-
dings verwendeten Formular die Einreichung "vor der Installation" 
verlangt werde. Die Fachstelle für Energie weist zutreffend darauf 
hin, dass es sich lediglich um eine sprachliche Präzisierung handelt, 
weil haustechnische Anlagen selber keine Baubewilligung benötigen 
und deshalb nicht mit ihrem "Bau", sondern lediglich mit ihrer "In-
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stallation" begonnen werden kann; damit lassen sich insbesondere 
bei haustechnischen Anlagen in Neubauten Missverständnisse ver-
meiden. 

(…) 
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II. Einbürgerungen 

 

66 Abstimmung der Gemeindeversammlung über eine ordentliche Einbür-
gerung. Begründungspflicht von Einbürgerungsentscheiden. 
- Bei Abstimmungen an Gemeindeversammlungen entscheidet die ein-

fache Mehrheit der Stimmenden. Nicht erforderlich ist damit die ab-
solute Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten (Erw. 2). 

- Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind beim Entscheid über 
Einbürgerungsgesuche an die Grundrechte gebunden und verpflich-
tet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Der Entscheid über ein 
Einbürgerungsgesuch ist zu begründen (Erw. 3). 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 21. November 2012 in Sachen 
X. und Y. gegen die Einwohnergemeinde Z. (RRB Nr. 2012-001557). 

Aus den Erwägungen 

2. a) 
Gemäss § 27 Abs. 2 GG entscheidet bei Abstimmungen an Ge-

meindeversammlungen die "Mehrheit der Stimmenden". Der Wort-
laut dieser Bestimmung ist klar. Für Beschlüsse der Gemeindever-
sammlung genügt die einfache Mehrheit der Stimmenden. Nicht 
erforderlich ist damit die absolute Mehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigten. Die Einführung eines derartigen Quorums auf Gemein-
deebene für Beschlüsse der Gemeindeversammlung wäre denn auch 
unzulässig. Dementsprechend dürfen Stimmenthaltungen bei der 
Resultatsermittlung keine Rolle spielen. Das Verwaltungsgericht hat 
dazu auch ausdrücklich festgehalten, dass das kantonale Recht für 
Abstimmungen an Gemeindeversammlungen das Verfahren des ein-
fachen Mehrs vorsieht. Dabei seien Enthaltungen lediglich eine 
rechnerische Grösse. Da den Enthaltungen keine Bedeutung zukom-
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me, müssten diese auch nicht ausgezählt werden (vgl. AGVE 2008, 
S. 491). 

b) 
Für den Beschluss der Gemeindeversammlung Z. (...) über das 

Einbürgerungsgesuch der Beschwerdeführenden ergibt sich daraus 
Folgendes: Gemäss dem Protokoll der Gemeindeversammlung wur-
den 31 Ja- und 27 Nein-Stimmen sowie 23 Enthaltungen registriert. 
Damit wurde die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an die 
Beschwerdeführenden erteilt, da die 31 Ja-Stimmen die erforderliche 
Mehrheit bilden. Die Interpretation des Abstimmungsergebnisses 
durch den Gemeinderat als Ablehnung des Gesuchs widerspricht 
§ 27 Abs. 2 GG und ist zu korrigieren. Das Abstimmungsergebnis in 
der Gemeindeversammlung führt direkt zur Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechts an die Beschwerdeführenden. Eine nochmalige 
Traktandierung des Geschäfts beziehungsweise eine Wiederholung 
der Abstimmung ist weder erforderlich noch zulässig. Stattdessen ist 
der Gemeinderat Z. anzuweisen, das Abstimmungsergebnis als 
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an die Beschwerdeführenden 
zu interpretieren und für eine beförderliche Fortführung des Einbür-
gerungsverfahrens zu sorgen. 

3. a) 
Obwohl die vorliegende Beschwerde bereits aus den oben 

stehenden formellen Gründen gutgeheissen werden muss, drängen 
sich auch mit Blick auf zukünftige Einbürgerungsverfahren die nach-
folgenden Erwägungen auf. 

b) Gemäss Bundesgericht handeln die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wenn sie über Einbürgerungsgesuche entscheiden, als 
Organ der Gemeinde und nehmen somit eine staatliche Aufgabe 
wahr. Sie sind daher gemäss Art. 35 Abs. 2 BV an die Grundrechte 
gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen (vgl. 
BGE 1D_8/2008 vom 7. Juli 2009 E. 4.3; BGE 1P.228/2002 vom 
9. Juli 2003 E. 2.2.1 mit Hinweisen auf die Doktrin). 

Für die materiellen Voraussetzungen der Einbürgerung knüpft 
das KBüG, abgesehen von der Zusatzregelung betreffend das Wohn-
sitzerfordernis (vgl. § 5 KBüG), allein an die bundesrechtlichen Vor-
gaben im BüG an und stellt keine zusätzlichen Erfordernisse auf. Für 
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die ordentliche Einbürgerung wird neben der Beachtung der schwei-
zerischen Rechtsordnung (Art. 14 lit. c BüG) sowie dem negativen 
Erfordernis der Nichtgefährdung der inneren und/oder äusseren Si-
cherheit der Schweiz (Art. 14 lit. d BüG) eine erfolgreiche Integra-
tion der Bewerberin oder des Bewerbers (Art. 14 lit. a BüG) verlangt. 
Zudem ist erforderlich, dass die gesuchstellende Person mit den 
schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen ver-
traut ist (Art. 14 lit. b BüG). 

c) 
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf 

rechtliches Gehör. Darunter fällt auch der Anspruch auf Begründung 
eines von der Gemeindeversammlung gefällten Entscheids. Nach 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Begründungspflicht dann 
Genüge getan, wenn jene Gründe genannt werden, die für den Ent-
scheid von tragender Bedeutung waren. Es müssen wenigstens kurz 
die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde (be-
ziehungsweise in casu die Gemeindeversammlung) hat leiten lassen 
und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung muss dem 
Adressaten schliesslich die sachgerechte Anfechtung des Entscheids 
ermöglichen (vgl. zum Ganzen BGE 135 III 513 E. 3.6.5; BGE 134 I 
83 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). 

d) 
Gemäss Protokoll der Gemeindeversammlung (...) wurde bei 

der Abstimmung über das Gesuch der Beschwerdeführenden keine 
Diskussion geführt. Insbesondere wurde weder bei der Abstimmung 
noch auf Nachfrage hin von den Anwesenden eine Begründung 
abgegeben, warum der Antrag auf Zusicherung des Gemeindebür-
gerrechts der Beschwerdeführenden abzulehnen sei. Gemäss Ein-
schätzung des Gemeinderats sei die ablehnende Haltung der anwe-
senden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vermutlich darauf zu-
rückzuführen, dass Y. eine Kopfbedeckung getragen habe und dies 
mit einer fehlenden Integration verbunden worden sei. 

e) 
Obgleich die an der Gemeindeversammlung (...) anwesenden 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom Gemeinderat auf die Be-
gründungspflicht und das den Beschwerdeführenden offen stehende 
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Rechtsmittel hingewiesen worden sind, haben jene die Abgabe einer 
Begründung verweigert. Damit hat die Gemeindeversammlung die 
Begründungspflicht verletzt. 

Diese festgestellte Verletzung des grundrechtlich verankerten 
rechtlichen Gehörs hat jedoch keine weiteren Auswirkungen, da, wie 
oben dargelegt, das Einbürgerungsgesuch bereits aus formellen 
Gründen gutgeheissen werden muss. 
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III. Arbeitsvermittlung 

 

67 Unterstellung unter die Bewilligungspflicht des Arbeitsvermittlungsge-
setzes 
- Bewilligungspflicht nach Art. 12 Abs. 1 AVG: Ein Unternehmen, das 

nichtmedizinische Betreuungsdienstleistungen im Haushalt der Leis-
tungsbezügerinnen und -bezüger anbietet, untersteht der Bewilli-
gungspflicht des Arbeitsvermittlungsgesetzes, wenn die Leistungs-
bezügerinnen und -bezüger über wesentliche Weisungsbefugnisse ge-
genüber dem Betreuungspersonal verfügen. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 21. November 2012 in Sachen 
X. AG in Gründung, Beschwerde gegen die Verfügung des Departements 
Volkswirtschaft und Inneres (Amt für Wirtschaft und Arbeit) (RRB Nr. 2012-
001560). 

Sachverhalt 

A. 
Die X. AG in Gründung beabsichtigt nach Abschluss des Grün-

dungsverfahrens die Erbringung von nicht medizinischen Betreu-
ungsdienstleistungen. Ziel der X. AG in Gründung ist die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für beschränkt arbeitsfähige Personen im Bereich 
der Erbringung von Betreuungsdienstleistungen. Die geplanten 
Betreuungsdienstleistungen sollen vielfältig sein und gemäss den 
individuell abzuschliessenden Vereinbarungen ausgestaltet werden 
(Gesellschaft leisten, gemeinsames Einkaufen, Kochen, Reinigungs-
arbeiten etc.).  

(…) 
C. 
Am 3. Mai 2012 erliess das Amt für Wirtschaft und Arbeit 

(AWA) folgende Verfügung: 
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"1. Es wird festgestellt, dass die X. AG in Gründung beabsich-
tigt, Personalverleih zu betreiben, für welchen eine Bewilligung er-
forderlich ist. 

2. Die X. AG in Gründung wird aufgefordert, vor Aufnahme der 
Verleihtätigkeiten ein entsprechendes Bewilligungsgesuch mit allen 
erforderlichen Unterlagen einzureichen.  

(…) 

Aus den Erwägungen 

1. a) 
Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die 

Dritten (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, 
eine Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamts benötigen. 

Als Verleiher gilt, wer einen Arbeitnehmer einem Einsatzbetrieb 
überlässt, indem er diesem wesentliche Weisungsbefugnisse gegen-
über dem Arbeitnehmer abtritt (Art. 26 der Verordnung über die Ar-
beitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsver-
ordnung, AVV] vom 16. Januar 1991).  

(...) 
2. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (fortan: SECO) hat 

zur Auslegung des AVG und der AVV im Januar 2003 Weisungen 
und Erläuterungen (fortan: Weisungen) erlassen. Betreffend Betreu-
ungs- und Hausdienste wird dort (S. 153 f.) angeführt, dass Tätig-
keiten einer Arbeitgeberin oder eines Arbeitgebers bewilligungs-
pflichtig sind, wenn die Person, welche die Dienstleistung in An-
spruch nimmt (Privathaushalt), in einem konkreten Fall das Wei-
sungsrecht ausübt, analog der Arbeitgeberfunktion eines Arbeitge-
bers, wenn der Begriff der "Gewerbsmässigkeit" (Regelmässigkeit 
und Gewinnabsicht oder ein Jahresumsatz von Fr. 100'000.–) gege-
ben ist und wenn der Privathaushalt als Nutzniesser von Dienstleis-
tungen als Einsatzbetrieb beziehungsweise Arbeitgeber bezeichnet 
werden kann. Demgegenüber liegt keine bewilligungspflichtige Tä-
tigkeit vor, wenn die Person, welche die Dienstleistung in Anspruch 
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nimmt, kein Weisungsrecht ausüben kann, wenn das Pflegepersonal 
nach den eigenen Fachkenntnissen arbeitet und nicht nach Weisung 
der zu pflegenden Person und wenn das Rechtsverhältnis einen 
Auftrag oder Werkvertrag darstellt (beispielsweise der Abschluss 
eines detaillierten Pflegevertrags mit genauer Aufgabenbeschrei-
bung). 

(...) 
4. a) 
Zunächst ist zu prüfen, ob vorliegend wesentliche Weisungsbe-

fugnisse im Sinne von Art. 26 AVV abgetreten werden. 
Da die von der Beschwerdeführerin angebotenen Dienstleis-

tungen sehr vielfältig sind, können sie nicht einem einzigen, von 
vornherein klar definierbaren Vertragstyp untergeordnet werden, wie 
es etwa bei klassischen Pflegeverträgen mit genauer Aufgabenbe-
schreibung der Fall ist. 

Es ist zwar denkbar, dass gewisse Vertragskonstellationen im 
Bereich der angebotenen Dienstleistungen bereits im Voraus relativ 
detailliert und abschliessend geregelt werden können und den Leis-
tungsempfängerinnen und -empfängern entsprechend nur eine gerin-
ge beziehungsweise untergeordnete – oder gar keine – Weisungsbe-
fugnis zukommt; zu denken ist etwa an die Begleitung einer Person 
zu einem Arzttermin, der sowohl örtlich als auch zeitlich klar im Vo-
raus zu definieren ist. 

Bei der Mehrzahl der von der Beschwerdeführerin geplanten 
Dienstleistungen erscheint eine solche eingehende und abschlies-
sende Ausgestaltung und Beschreibung der zu erbringenden Leistun-
gen indessen kaum möglich. Bei Betreuungsarbeiten wie Leisten von 
Gesellschaft, Reinigungsarbeiten im Haushalt, Kochen, gemeinsames 
Einkaufen usw. kann die Argumentation der Beschwerdeführerin 
nicht nachvollzogen werden. Den Bedürfnissen und Wünschen der 
betreuten Personen muss situationsgerecht und mithin auch spontan 
Rechnung getragen werden. Das heisst, Anpassungen und Abände-
rungen der einzelnen vereinbarten Leistungen müssen durch die be-
treuten Personen möglich sein, dies ohne jedes Mal den Umweg über 
die Beschwerdeführerin zu nehmen. Dementsprechend kommt den 
betreuten Personen eine entsprechende Weisungsberechtigung gegen-
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über dem Betreuungspersonal zu (vgl. dazu auch RRB Nr. ...). Würde 
man von Gegenteiligem ausgehen, wären sachgerechte und kunden-
freundliche Leistungen – im Sinne der Philosophie der Beschwerde-
führerin – gar nicht möglich. 

(…) 
c) 
Gerade bei den von der Beschwerdeführerin auf ihrer Webseite 

aufgelisteten typischen Tätigkeiten (...) ist eine wesentliche – und da-
mit nicht untergeordnete – Weisungsbefugnis der Leistungsbezüge-
rinnen und -bezüger nicht wegzudenken: Etwa beim Leisten von Ge-
sellschaft die Art und der Umfang des Zusammenseins sowie die Ört-
lichkeit, beim Begleiten an Spaziergängen oder Ausflügen allfällige 
Fortbewegungs- beziehungsweise Transportmittel, beim Kochen die 
Auswahl und Zusammensetzung der Mahlzeit sowie die Festlegung 
der Essenszeit oder beim Ausführen von Gartenarbeit das Bestimmen 
der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung notwendigen Arbeiten, 
unter Berücksichtigung der Jahreszeit und Witterung. 

Die Wesentlichkeit der Weisungskompetenz bezieht sich insbe-
sondere auf die Art der zu verrichtenden Arbeit und die Wahl der 
Hilfsmittel (vgl. Weisungen, S. 66) beziehungsweise auf die Frage, 
welche Arbeiten wann und wie zu verrichten sind (vgl. RRB Nr. ...). 
Es genügt bereits, wenn sich Verleiher und Einsatzbetrieb das Wei-
sungsrecht teilen (vgl. Weisungen, S. 66). Wie oben dargelegt, kom-
men den Kundinnen und Kunden der Beschwerdeführerin in Bezug 
auf die Art, den Ort, die Zeit sowie die Hilfsmittel gewichtige Wil-
lensäusserungs- und Weisungsrechte zu.  

d) 
Im Lichte des Gesagten kann die den zu betreuenden Personen 

zustehende Weisungsbefugnis nicht mehr als untergeordnet einge-
stuft werden. Daraus ergibt sich, dass wesentliche Weisungsbefugnis-
se im Sinne von Art. 26 AVV von der Beschwerdeführerin an die 
Kundinnen und Kunden, zumindest teilweise, abgetreten werden. 

(…) 
7. a) 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das AWA zu Recht von 

einer Bewilligungspflicht für die Beschwerdeführerin ausgeht. Im 
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Lichte des Gesagten steht fest, dass die Leistungsbezügerinnen und  
-bezüger aufgrund des Unternehmenszwecks, des Leistungsangebots 
und der ständigen Anwesenheit der Betreuungsperson in ihrem Um-
feld zwangsläufig und im wesentlichen Mass über Weisungsbefug-
nisse verfügen. 

(…) 
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IV. Verwaltungsrechtspflege 

 

68 Ausstand 
- Einfluss von medialem und politischem Druck auf die Unvoreinge-

nommenheit von Behördenmitgliedern im Rahmen eines Diszipli-
narverfahrens betreffend Entzug der Berufsausübungsbewilligung 
als Medizinalperson 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 7. März 2012 i.S. X. 
(RRB Nr. 2012-000280) 

Aus den Erwägungen 

4. 
Gemäss § 16 Abs. 1 lit. e VRPG darf am Erlass von Entschei-

den nicht mitwirken, wer aus anderen als den in lit. a–d aufgezählten 
Gründen in der Sache befangen sein könnte. Diese Bestimmung lau-
tet grundsätzlich gleich wie die entsprechenden bundesrechtlichen 
Regelungen (vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. d VwVG und Art. 34 Abs. 1 lit. e 
BGG). In Lehre und Rechtsprechung wird zwischen subjektiver und 
objektiver Befangenheit unterschieden. Die subjektive Befangenheit 
betrifft Gegebenheiten, die in der Person und im Verhalten des 
Richters oder der Richterin bzw. des den Entscheid fällenden Behör-
denmitglieds ihre Ursachen haben. Darunter fallen etwa ein spezifi-
sches Verhalten, Äusserungen, abschätzige Bemerkungen oder äusse-
rer Druck beispielsweise durch Medienkampagnen. Voreingenom-
menheit und Befangenheit in diesem Sinn werden nach der Recht-
sprechung angenommen, wenn sich im Einzelfall anhand aller tat-
sächlichen und verfahrensrechtlichen Gegebenheiten Umstände 
ergeben, die bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in 
die Unparteilichkeit der untersuchenden Person zu erwecken (Urteil 
des Bundesgerichts vom 23. Mai 2008 (5a_206/2008) Erw. 2.1). Die 
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objektive Befangenheit beruht auf strukturellen Gründen, die nicht 
direkt mit der Partei, sondern mit organisatorisch-institutionellen 
Gegebenheiten zu tun haben. Hierzu zählt die Mehrbefassung einer 
urteilenden Person mit der gleichen Streitsache, sog. Vorbefassung 
(vgl. Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Heinrich Koller, 
Art. 2, N 43 ff).  

Im Hinblick auf Medienäusserungen durch Amtspersonen trägt 
das Bundesgericht stets dem Umstand Rechnung, dass Verwaltungs-
behörden – anders als Gerichte – nicht allein zur Rechtsanwendung 
und Streitentscheidung berufen sind, sondern auch einen Informa-
tionsauftrag erfüllen. Die für richterliche Behörden geltenden Grund-
sätze können deshalb nicht mit gleicher Strenge auf öffentliche 
Äusserungen von Verwaltungsbehörden übertragen werden (Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ 
Müller/Schindler, Art. 10, N 28). Ausnahmsweise können auch Ver-
fahrensfehler die Unbefangenheit einer urteilenden Person in Frage 
stellen. Dazu müssen Gründe zur Annahme bestehen, dass sich in 
Rechtsfehlern gleichzeitig eine Haltung manifestiert, die auf fehlen-
der Distanz und Neutralität beruht. Es muss sich um besonders 
krasse Fehler oder wiederholte Irrtümer handeln, die eine schwere 
Verletzung der Amtspflichten darstellen (Urteil des Bundesgerichts 
vom 23. Mai 2008 (5a_206/ 2008) Erw. 2.2). 

5. 
5.1 
Der Gesuchsteller macht geltend, die Vorgehensweise der bei-

den Behördenmitglieder bei den Praxisinspektionen und in diesem 
Zusammenhang die geheime und ohne rechtliche Grundlage durch-
geführte Inspektion des vermeintlichen "Betäubungsmittellagers" in 
A. verdeutlichten, dass sie sich ihre Meinung noch vor Einleitung des 
Disziplinarverfahrens bereits gebildet hätten. Ziel sei nie eine 
objektive Sachverhaltsabklärung, sondern die Suche nach Beweisen 
für die von den Medien und allen voran dem B. behaupteten Ver-
fehlungen des Gesuchstellers. 

Das DGS beaufsichtigt gestützt auf Art. 41 Abs. 1 MedBG 
i.V.m. § 2 GesG und § 2 VBOB Personen, die im Kanton Aargau 
einen universitären Medizinalberuf selbständig ausüben. Gemäss 
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Art. 41 Abs. 2 MedBG trifft die Aufsichtsbehörde die für die Ein-
haltung der Berufspflichten nötigen Massnahmen. In diesem Zu-
sammenhang ist das DGS verpflichtet, Anhaltspunkten über die 
allfällige Missachtung der Berufspflichten nachzugehen. Im Rahmen 
ihrer Aufsichtstätigkeit sind die zuständigen Behörden gemäss § 48 
GesG insbesondere befugt, Auskünfte sowie die Herausgabe von 
Unterlagen zu verlangen (lit. a), Räumlichkeiten zu betreten und 
Einsicht in Unterlagen zu nehmen (lit. b) sowie Proben zu erheben 
und Gegenstände zu Abklärungszwecken zu beschlagnahmen (lit. c). 
Ganz generell hat das DGS den Sachverhalt von Amtes wegen zu 
ermitteln und die notwendigen Untersuchungen anzustellen (§ 17 
VRPG). 

Das DGS sah sich nach eigenen Angaben aufgrund von exter-
nen Hinweisen auf die Praxisführung sowie aktueller konkreter Hin-
weise zu möglichen Unregelmässigkeiten in Bezug auf die Lagerung 
von Betäubungsmitteln veranlasst, am 28. Oktober 2011 eine unan-
gekündigte Inspektion der Praxis des Gesuchstellers in C. und eines 
Lagers in A. durchzuführen. Für die Besichtigung des in A. abge-
stellten Anhängers erwirkte das DGS die Zustimmung und Mitwir-
kung der Kantonspolizei. Warum das DGS diesen ebenfalls Raum 
umschliessenden Anhänger nicht hätte durchsuchen dürfen, wie der 
Gesuchsteller geltend macht, ist nicht erfindlich. Es hätte den An-
hänger zu Abklärungszwecken sogar beschlagnahmen dürfen (§ 48 
lit. c GesG). Da sich anlässlich dieser Inspektion Hinweise auf die 
Missachtung des Selbstdispensations- bzw. Erstabgabeverbotes so-
wie der Buchführungspflicht von Betäubungsmitteln durch den Ge-
suchsteller ergaben, erfolgte am 8. November 2011 eine zweite In-
spektion in der Praxis in C. 

Als Aufsichtsbehörde war das DGS verpflichtet, den ihm zur 
Kenntnis gelangten Anhaltspunkten einer angeblichen Berufspflicht-
verletzung durch den Gesuchsteller nachzugehen. Dabei spielt es 
keine Rolle, aus welcher Quelle die Hinweise einer allfälligen Miss-
achtung der Berufspflicht stammen. Die Behörde hat auch Anzeichen 
auf einen Verstoss gesetzlicher Bestimmungen zu überprüfen, von 
denen sie erstmals aus den Medien erfährt. Insofern ist der Vorhalt 
des Gesuchstellers, das DGS habe nur wegen der Berichterstattung 
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im B. ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet, nicht relevant. 
Die Vorgehensweise des DGS bzw. des Abteilungsleiters und der 
juristischen Fachperson bei diesen Inspektionen, insbesondere auch 
jener in A., stützt sich auf gesetzliche Grundlagen und verlief absolut 
gesetzeskonform. Den die Inspektionen betreffenden Akten, insbe-
sondere den Protokollen der Inspektionen vom 28. Oktober und 
8. November 2011, sind keinerlei Hinweise zu entnehmen, die in ir-
gendwelcher Art auf eine Befangenheit des Abteilungsleiters und der 
juristischen Fachperson schliessen lassen würden. Die im Rahmen 
der Inspektionen gemachten Äusserungen und Fragen erscheinen 
angemessen und neutral. 

Mittels der durchgeführten Inspektionen klärt das DGS den 
Sachverhalt von Amtes wegen ab. Insoweit geht der Gesuchsteller 
fehl, wenn er dem DGS vorwirft, die im B. gemachten Vorwürfe 
seien ohne eigene Abklärungen übernommen und bestätigt worden, 
anstatt diese auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Gerade dies hat 
das DGS getan. Zur Sachverhaltsabklärung gehörten ausserdem die 
Anfragen bei den beim Gesuchsteller angestellten Ärzten. Auch darin 
kann keine Befangenheit der beiden Behördenmitglieder erblickt 
werden.  

5.2 
Der Gesuchsteller beanstandet ausserdem, die Medien seien in 

rechtswidriger Weise über das laufende Disziplinarverfahren und die 
gegen ihn eingeleiteten Schritte informiert worden. Auch dieses Vor-
gehen unterstreiche die bestehende Befangenheit im vorliegenden 
Fall. 

Dies trifft nicht zu. Aus den Verfahrensakten ergeben sich kei-
nerlei Anhaltspunkte, wonach der Abteilungsleiter oder die juristi-
sche Fachperson der Redaktion des B. oder anderen Medien in un-
rechtmässiger Weise Informationen über das Verfahren gegen den 
Gesuchsteller weitergegeben hätten. Zudem vereinbarten der Ge-
suchsteller und das DGS anlässlich einer Besprechung am 
18. November 2011 in Aarau eine gemeinsame Sprachregelung ge-
gen aussen während des hängigen Verfahrens. An diese Regelung 
haben sich das DGS, insbesondere auch der Abteilungsleiter und die 
juristische Fachperson, stets gehalten. Mit dieser Sprachregelung 
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wurde im laufenden Verfahren ein gerechter Ausgleich gefunden 
zwischen den berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Gesuch-
stellers und der allgemeinen gesetzlichen Verpflichtung des DGS, als 
öffentliches Organ die Bevölkerung über Tätigkeiten und Angele-
genheiten von allgemeinem Interesse von Amtes wegen zu informie-
ren (§ 4 Abs. 1 IDAG). Wie hierin eine subjektive Befangenheit der 
betroffenen Behördenmitglieder begründet werden könnte, ist nicht 
ersichtlich. 

5.3 
Im Weiteren macht der Gesuchsteller geltend, der Abteilungs-

leiter habe im Vorfeld der psychiatrischen Begutachtung dem Gut-
achter eine umfangreiche, sehr einseitig zu Lasten des Gesuchstellers 
formulierte Anamnese mit einer Vielzahl von falschen Behauptungen 
zugestellt. Der Gesuchsteller sieht darin eine versuchte Beeinflus-
sung des Gutachters. Die Feststellungen des Abteilungsleiters seien 
unsachlich und weitgehend tatsachenwidrig gewesen und zeigten 
dessen vorgefasste Meinung. 

Anlässlich der Besprechung vom 18. November 2011 erklärte 
sich der Gesuchsteller bereit, sich einer fachärztlichen Untersuchung 
zu unterziehen. Das Vorgehen und die getroffenen Abmachungen 
wurden in einem Schreiben des DGS festgehalten, zu dem der Ge-
suchsteller mit Unterzeichnung am 24. November 2011 sein Einver-
ständnis erklärte. In Ziffer 5 des Schreibens wurde vereinbart, dass 
der Abteilungsleiter dem Gutachter auf dessen Verlangen hin im 
Vorfeld der Begutachtung eine Dokumentation mit den massgeben-
den Hinweisen zur gesundheitlichen Problematik des Gesuchstellers 
zustellt. Dies tat der Abteilungsleiter mit seinem Schreiben an den 
Gutachter vom 23. November 2011, welches gleichentags dem Ge-
suchsteller zugestellt wurde. 

Der Abteilungsleiter teilte dem Gesuchsteller anlässlich der Be-
sprechung am 18. November 2011 mit, dass er auch aufgrund eigener 
Beobachtungen Zweifel an dessen psychischer Gesundheit habe. Die 
Vorgehensweise bzw. die umfassende Information des Abteilungs-
leiters an den Gutachter ist in derartigen Fällen üblich, soll dieser 
doch in die Lage versetzt werden, eine ganzheitliche Beurteilung 
abzugeben. Der Gesuchsteller war über die Informationen im Bild 
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und konnte dem Gutachter seine Bemerkungen dazu darlegen. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass die an den Gutachter abgegebenen 
Informationen des Abteilungsleiters seine subjektiven Beobachtun-
gen wiedergeben und auch kritische Verdachtsmomente enthalten 
können. Ansonsten hätte er eine medizinische Untersuchung wohl 
nicht als notwendig erachtet. Entgegen den Darstellungen des Ge-
suchstellers ist auch festzuhalten, dass der Bericht des Abteilungs-
leiters vom 23. November 2011 an den Gutachter sachlich formuliert 
ist, sich ausschliesslich auf die Art und Weise der Berufsausübung 
durch den Gesuchsteller bezieht und in keiner Weise den Anschein 
einer bereits gemachten Meinung erweckt.  

5.4 
Im Schreiben vom 13. Februar 2012 führte der Gesuchsteller 

ergänzend aus, der Abteilungsleiter und das DGS seien in der Fern-
sehsendung B. massiv kritisiert worden. Der dadurch erzeugte me-
diale Druck laste vor allem auf den Schultern der beiden vom vorlie-
genden Ausstandsbegehren betroffenen Behördenmitglieder und 
führe dazu, dass bei ihnen zumindest objektiv der Anschein bestehe, 
sie könnten in dieser Sache keine unabhängige Entscheidung mehr 
treffen. 

Aus der subjektiven Sicht des Gesuchstellers mag der erstande-
ne mediale und politische Druck aussergewöhnlich sein, aus Sicht 
der vollziehenden Verwaltung gehört er zu einem Teil der funktionel-
len bzw. beruflichen Anforderungen. Von ihren Funktionen her sind 
es sich sowohl der Abteilungsleiter als auch die juristische Fach-
person des DGS gewohnt und sie sind zweifelsfrei auch in der Lage, 
punktuell stattfindendem medialem oder politischem Druck pro-
fessionell zu begegnen. Insoweit bestehen weder aufgrund der Be-
richterstattung in der Sendung B. und in anderen Medien noch wegen 
der erfolgten politischen Vorstösse im Grossen Rat Zweifel an der 
unvoreingenommenen und rechtmässigen Bearbeitung des Diszipli-
narverfahrens gegen den Gesuchsteller. Von einer regelrechten Me-
dienkampagne gegen die beiden Behördenmitglieder kann denn auch 
nicht die Rede sein. 
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6. 
Zusammenfassend ergibt sich, dass das Ausstandsbegehren un-

begründet ist. Der Tatbestand der subjektiven Befangenheit lässt sich 
bei beiden betroffenen Behördenmitgliedern nicht feststellen. Krasse 
bzw. wiederholte Verfahrensfehler sind keine ersichtlich. Auch eine 
objektive Befangenheit aufgrund von Vorbefassung mit der gleichen 
Streitsache fällt ausser Betracht. Weitere Ausstandsgründe nach § 16 
Abs. 1 lit. a–d VRPG hat der Gesuchsteller weder geltend gemacht, 
noch gibt es dafür Anhaltspunkte. Das Ausstandsbegehren ist daher 
abzuweisen. 

(…) 





 

Sachregister 2007-2012 
 
 
 
 
 

2001 15 68  (2001 = Jahr / 15 = Entscheidnummer / 68 = Seitenzahl)
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Sachregister 2012 
 

A 

Abfallentsorgung 
- Abfälle, deren Inhaberin oder deren Inhaber nicht mehr ermittelt werden kann, 

werden vom Kanton entsorgt 2007 115 437 

Abfallgebühr 
- Erhebung einer Jahrespauschale für die Grünabfuhr 2012 63 345 

Abfallrecht 
- Entsorgungskosten; Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht 2012 64 349 

Abgaben  
- s. Stromgebühren 

Ablehnung  
- Befangenheit wegen Vorbefassung 2008 3 29 
- Vorbefassung 2011 5 35, 2011 2 29 

Abschreibung 
- Abschreibung auf Klavier 2008 63 331 
- s. Präponderanzmethode 

Abschreibung eines Darlehens 
- Geschäftsvermögen oder Privatvermögen 2011 70 286 

Absolutes Mehr 
- s. Einbürgerungen 

Abstimmungserläuterungen 
- Anforderungen an die Abstimmungserläuterungen bei Einwohnerratsgemeinden 

2007 120 465 

Abstimmungsverfahren 
- s. Gemeindeversammlung 

Abzüge vom Reineinkommen 
- s. Kinderabzug 
- s. Liegenschaftsunterhaltskosten 
- s. Unterhaltsbeiträge 
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Abzüge vom Roheinkommen  
- Abzugsfähigkeit der schweizerischen Wohnungskosten durch Expatriates 2012 43 

264 
- Einkauf in die Pensionskasse 2012 45 267 
- Mehrkosten auswärtiger Verpflegung 2007 23 86 
- s. behinderungsbedingte Kosten 
- s. Gewinnungskosten 
- s. Krankheitskosten 

Adoption 
- Voraussetzungen einer Bewilligung zur Aufnahme von Kindern zur Adoption 

2011 53 219 
- Zusätzliche Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kindes aus dem Ausland 

2011 53 219 

Alters- und Pflegeheim 
- s. Meldewesen 

Altlastenrecht 
- Entsorgungskosten; Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht 2012 64 349 

Amtliche Verteidigung 
- Die Oberstaatsanwaltschaft ist ausschliesslich für die Bestellung der amtlichen 

Verteidigung im Sinne von Art. 133 StPO zuständig. Die Prüfung der 
Voraussetzungen gemäss Art. 132 StPO obliegt hingegen der örtlich zuständigen 
Staatsanwaltschaft als Verfahrensleitung 2011 16 57 

- Kein Rechtsanspruch auf Akontozahlungen 2011 19 64 

Anfechtbarkeit 
- Schulinterne Anordnungen sind nicht mit Beschwerde anfechtbar 2008 104 487 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 

Anklageerhebung 
- Die Staatsanwaltschaft darf mit der Anklageerhebung keinen Freispruch der 

beschuldigten Person beantragen 2012 9 58 

Anmerkungen im Grundbuch 
- Verhältnis zwischen einer Anmerkung gemäss § 163 BauG und einem 

Erschliessungsplan 2008 27 166 

Annahme der Erbschaft 
- Protokollierung 2007 1 23 

Anschlussbeschwerde 
- ist im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zulässig 2007 24 86 

Anschlussgebühr 
- Bei weit ausladenden, abgestützten Vordächern gilt als Gebäudegrundfläche die 

überdachte Fläche bis zu den Stützpfosten 2007 78 303 
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- Berechnung der Reduktion der angefochtenen Anschlussgebühr bei einer 
festgestellten Verletzung des Kostendeckungsprinzips 2012 47 277 

- Die dem falschen Adressaten eröffnete Anschlussgebührenverfügung ist nichtig 
2011 78 327 

- Die Nichtgewährung einer Reduktion bei gleichzeitiger Erhebung von 
Perimeterbeiträgen liegt im Rahmen der Gemeindeautonomie und ist weder im 
kantonalen noch im eidgenössischen Recht vorgesehen 2007 77 300 

- Die Verletzung des Äquivalenzprinzps wird ohne Kostenvergleich  mit einer 
Privatkläranlage geprüft, wenn die Anschlussgebühr anhand eines 
liegenschaftsbezogenen Kriteriums berechnet wurde und es sich bei der 
angeschlossenen Baute nicht um eine Spezialanlage handelt 2012 46 273 

- Die Verletzung des Kostendeckungsprinzips wird ausgehend von den Zahlen der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde geprüft 2012 46 273 

- Für die Berechnung der Anschlussgebühren ist der Gebäudeschätzwert auf den 
Anschlusszeitpunkt (Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungspflicht) 
zurückzuindexieren 2010 62 321 

- Keine Ungleichbehandlung von Eigentümern, welche Anschlussgebühren und 
Perimeterbeiträge zu leisten haben gegenüber Eigentümern, welche nur 
Anschlussgebühren zu leisten haben 2007 77 300 

Anstaltseinweisung  
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Anwalt 
- s. Parteientschädigung 

Anwaltshonorar 
- Die Anwaltsentschädigung in Streitigkeiten betreffend Art. 122 bis 124 ZGB 

richtet sich nach § 3 Abs. 1 lit. d AnwT 2007 7 39 

Anwaltskommission 
- Disziplinarverfahren: Betreibung kein Verstoss gegen Berufsregeln, solange nicht 

missbräuchlich 2012 4 36 
- Disziplinarverfahren: Die Pflicht zur Herausgabe von Vermögenswerten des 

Klienten steht unter dem Vorbehalt des Verrechnungsrechts 2010 5 44 
- Disziplinarverfahren: Information einer Arbeitgeberin über das mutmasslich 

"ungebührliche Verhalten" eines ihrer Angestellten 2011 7 37 
- Disziplinarverfahren: Interessenkollision, anwaltliche Vertretung und 

gleichzeitige Funktion als Schulratspräsident 2008 9 44 
- Disziplinarverfahren: verpasste Rechtsmittelfrist 2010 4 44 
- Disziplinarverfahren: verspätete Rechnungstellung, verspätete Herausgabe von 

Akten 2007 11 53 
- Disziplinarverfahren: Verzögerte Rechnungsstellung 2011 8 39 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis: für eine Interessenabwägung genügt ein 

vorsorgliches und pauschales Gesuch nicht 2010 6 44 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis (s. Berufsgeheimnis) 2008 10 45 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis: Stillschweigende Entbindung mit Übergabe 

einer letztwilligen Verfügung durch den Klienten 2011 9 42 
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- Kostenauflage zu Lasten Anzeiger bei mutwilliger Anzeige 2012 5 38 
- Kostentragung im Disziplinarverfahren 2011 10 43 
- Registereintrag: Überprüfung Registereintrag bei Anstellung in einer Anwalts-AG 

2009 7 39 
- Registereintrag: Voraussetzungen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei 

Tätigkeit im Anstellungsverhältnis neben der Anwaltstätigkeit 2007 9 46 
- Unabhängigkeit und Registereintrag bei einem bei einer gemeinnützigen 

Organisation angestellten Anwalt 2010 3 41 
- Verbot des Direktkontakts mit anwaltlich vertretener Gegenpartei 2009 8 51 
- verpasste Rechtsmittelfrist ist, wenn alle geeigneten Vorsichtsmassnahmen 

getroffen wurden, um die Einhaltung von Fristen gewährleisten zu können, 
disziplinarrechtlich nicht relevant 2008 8 40 

- verpasste Rechtsmittelfrist ist, wenn sie auf unsorgfältige Geschäftsführung 
zurückzuführen ist, disziplinarrechtlich relevant 2007 8 44 

- Zulassungsvoraussetzungen Anwaltsprüfung: hinreichende praktische juristische 
Tätigkeit 2008 7 40 

- Zulassungsvoraussetzungen Anwaltsprüfung: hinreichende rechtspraktische 
Tätigkeit 2012 3 33 

- Zuständigkeit der Anwaltskommission, Abgrenzung gegenüber der 
Notariatskommission 2007 10 49 

- s. Berufsgeheimnis 

Anwaltsrecht 
- Disziplinarverfahren: Doppelfunktion als Rechtsanwalt des Mandanten und 

Verwaltungsratspräsident des Prozessfinanzierers 2008 49 275 
- Disziplinarverfahren: Örtliche Zuständigkeit des Kantons Aargau als 

Registerkanton 2008 49 275 
- Disziplinarverfahren: Weiterleiten von Kassibern als schwerer Verstoss gegen 

Art. 12 lit. a BGFA 2008 50 287 
- Interessenkonflikt bei Mehrfachverteidigung 2012 31 213 
- Kontaktnahme mit potentiellen Zeugen als Sorgfaltspflichtverletzung eines 

Strafverteidigers 2011 56 237 
- Vor einer Auflage von Verfahrenskosten oder eines Parteikostenersatzes ist einem 

Anzeiger das rechtliche Gehör zu gewähren 2010 47 259 
- Wahl der geeigneten Sanktion; Eine befristete Berufseinstellung kann auch für 

eine erstmalige Disziplinierung angemessen sein 2008 50 287 
- s. Anwaltskommission 

Anwaltstarif 
- Streitwert: Bei offensichtlich zu hohen Begehren, keine Berücksichtigung der 

geltend gemachten güterrechtlichen Ansprüche für die Berechnung des 
Streitwertes bzw. des Grundhonorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters 2008 5 
36 

Anzeiger 
- s. Anwaltsrecht 
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Äquivalenzprinzip  
- Die Verletzung des Äquivalenzprinzps im Rahmen eines 

Anschlussgebührenverfahrens wird ohne Vergleichsrechnung mit einer 
Privatkläranlage geprüft, wenn die Anschlussgebühr anhand eines 
liegenschaftsbezogenen Kriteriums berechnet wurde und es sich bei der 
angeschlossenen Baute nicht um eine Spezialanlage handelt 2012 46 273 

- s. Baubewilligungsgebühr 
- s. Strassenreklame 

Arbeitslosenentschädigung 
- Beitragsbefreiung 2010 17 67 
- Nebenerwerb 2010 17 67 

Arbeitsvermittlung 
- s. Bewilligungspflicht 

Arbeitszeugnis 
- Anwendung der Grundsätze, denen ein Arbeitszeugnis zu genügen hat 2009 93 

411 

Assistenz-Staatsanwältinnen und Assistenz-Staatsanwälte 
- Assistenz-Staatsanwälte sind nicht berechtigt, selbständig Beschwerde gegen 

einen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts zu führen 2011 14 55 

Ästhetik 
- Beschwerdelegitimation in Baubewilligungssachen (Ästhetik) 2010 33 182, 2010 

50 263 
- s. Dachflächenveränderung 

Aufenthaltsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Aufhebungsvertrag 
- s. Personalrecht 

Auflagen und Weisungen  
- Auflage zur Liquidation eines defizitären Geschäfts (Wirtschaftsfreiheit) 2009 43 

227 
- Eine Auflage / Weisung zur Abtretung eines nicht angefallenen Erbteils ist ohne 

die freiwillige Zustimmung des Erblassers unzulässig 2008 44 259 
- Eine Kürzung wegen Nichtbefolgung von Weisungen (§ 13 Abs. 2 SPG) kann nur 

in Frage kommen, wenn den Betroffenen ein Verschulden trifft und er durch eine 
Änderung seines Verhaltens den mit der Weisung verfolgten Zweck auch 
erreichen kann 2008 43 256 

- Einstellung der materiellen Hilfe wegen Rechtsmissbrauchs 2008 40 242 
- Kürzung der Sozialhilfe wegen Verletzung der Auflage / Weisung betreffend 

Mitteilung eines Ferien-/Auslandaufenthalts 2008 37 225 
- Systematische Verletzung der Auflage / Weisung betreffend Stellensuche 2008 40 

242 
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- Unzulässigkeit einer probeweisen Entlassung mit Weisungen, wenn sich bei einer 
Einweisung zur Untersuchung herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine 
definitive fürsorgerische Freiheitsentziehung nie erfüllt waren 2010 35 195 

- Verhältnismässigkeit der Weisung zur ambulanten psychiatrischen (inkl. 
neuroleptischen) Behandlung in Anbetracht der in casu vorliegenden grossen 
Rückfallsgefahr 2010 36 197 

- Weisung betreffend Wohnungssuche: Dem Sozialhilfebezüger muss eine 
genügend grosse Zeitspanne eingeräumt werden, um den Wohnungswechsel 
vollziehen zu können 2008 42 253 

- Weisung betreffend Wohnungssuche: Die Kürzung bis zur Höhe des 
richtlinienkonformen Mietzinses darf nicht bereits mit der Auflage / Weisung 
erfolgen 2008 42 253 

- Weisung betreffend Wohnungssuche nach einem Umzug in eine andere Gemeinde 
2008 42 253 

Auflösung Anstellungsverhältnis 
- s. Personalrecht 

Aus- und Weiterbildungskosten 
- s. Personalrecht 

Ausbildungsbegriff 
- betreffend Anspruch auf Familienzulagen 2010 14 59 

Ausbildungsbeiträge 
- Unabhängigkeit der Bemessung der Ausbildungsbeiträge von der zivilrechtlichen 

Unterhaltspflicht bei Zweitausbildungen 2012 29 199 
- Zulässigkeit der Anrechnung eines pauschalen Einkünfteüberschusses im 

Elternbudget im Budget des Gesuchstellers bei der Bemessung der 
Ausbildungsbeiträge im Falle von Zweitausbildungen 2012 29 199 

Ausbildungskosten  
- Kosten für Schulbesuch im Rahmen der Lehre 2008 62 328 

Ausbildungszulagen 
-  2011 24 89 

Auskunft auf Voranfrage i.S.v. § 28 ABauV 
- s. Voranfrage 

Auslagen 
-  2011 15 56 

Auslegung  
- Auslegung des Begriffs "Verursacher" gemäss Art. 32d Abs. 4 USG 2010 31 167 

Ausnahmebewilligung  
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall einer 

Beton- bzw. Blocksteinmauer) 2010 30 165 
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- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall eines 
Garten- bzw. Gerätehauses) 2011 37 141 

- s. Waffenrecht 
- s. Windenergieanlage 

Ausnützungsziffer  
- Anrechenbarkeit einer innerhalb der Gebäudehülle befindliche, unmittelbar dem 

Gewerbe dienende Aussenverkaufsfläche eines Ladengeschäfts 2011 36 135 

Ausschaffungshaft 
- s. Migrationsrecht 

Aussenschall 
- s. Lärmschutz 

Aussenverkaufsfläche 
- s. Ausnützungsziffer 

Ausserordentliche Einkünfte 
- Beurteilung der Ausserordentlichkeit von Dividenden 2007 20 78 

Ausstand 
-  2012 68 373 
- Ausstandsbegehren gegen einen Mitarbeiter des Kantonalen Steueramtes 2008 69 

348 
- Ausstandsgrund im Schiedsverfahren, verspätet gestelltes Ablehnungsbegehren 

2009 6 36 
- Die Empfehlungen Fachkommission zur Überprüfung der Gemeingefährlichkeit 

von Straftätern und Straftäterinnen im Freiheitsentzug sind mit einem Gutachten 
vergleichbar, weshalb für die Mitglieder die Ausstandgründe für Sachverständige 
gelten. Darüber hinaus gelten die Ausstands- und Ablehnungsgründe des 
kantonalen Rechts 2008 16 67 

- s. Submissionen 
- s. Voranfrage 

B 

Bau- und Raumplanungsrecht  
- Beschränkung der Rechtsetzungsbefugnis des Regierungsrats im Bau-, Planungs- 

und Umweltschutzrecht auf den Erlass von Vollziehungsbestimmungen im 
engeren Sinn 2012 22 150 

- s. behindertengerechtes Bauen 
- s. Wanderwege 

Baubewilligungsgebühr 
- Bedeutung des Behandlungsaufwands bei der Bemessung 2007 33 134, 2008 29 

172 
- Grundsätze der Bemessung 2007 33 134, 2008 29 172 
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Baubewilligungspflicht 
- Baubewilligungspflicht einer Amateur-Empfangsantenne 2007 114 424 
- Baubewilligungspflicht einer Wärmepumpe 2012 62 344 
- Kleine Geräteschränke und Truhen sind in den Bauzonen baubewilligungsfrei 

2007 110 405 
- s. Strassenreklame 

Baubewilligungsverfahren 
- Kein nachträgliches Baubewilligungsverfahren, wenn es nur um 

Immissionsschutz geht 2008 101 478 
- Vereinfachtes Verfahren (§ 61 BauG), Begriff "direkte Anstösser" 2012 61 341 

Bäuerliches Bodenrecht 
- Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Beschwerdelegitimation des 

Unterpächters 2007 73 289 
- Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Rechtsmittel gegen die 

nachträgliche Konkretisierung einer Nebenbestimmung; Beschwerdelegitimation 
2007 72 286 

- Tausch eines landwirtschaftlichen Grundstückes zwischen zwei 
Nichtbewirtschaftern; wichtiger Grund gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. d BGBB; 
Interessenabwägung 2007 71 281 

Baugesuch, nachträgliches 
-  2012 58 327 

Bauherrenaltlast 
- Die Kostentragung für Massnahmen im Zusammenhang mit einer 

Bauherrenaltlast richtet sich nach den Prinzipien des Abfallrechts; Kriterien für 
das Vorliegen einer Bauherrenaltlast 2012 64 349 

Bearbeitungsgebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 

bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug 
- Die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug darf nicht verweigert werden, wenn 

die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Daran ändert auch eine 
interne Weisung (Sofortmassnahmen) nichts, welche besagt, es brauche stets ein 
Gutachten, und wenn dieses (noch) nicht vorliege, erfolge keine bedingte 
Entlassung 2009 25 107 

Befangenheit  
-  2012 68 373 
- s. Ablehnung 
- s. Vorbefassung 
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Begründungspflicht 
- Nichteintreten auf eine Beschwerde, die keine Begründung enthält. Ein blosser 

Hinweis auf den Umstand, dass die Vorinstanz lediglich einen Mehrheits-
/Minderheitsentscheid gefällt habe, stellt keine den minimalen 
Begründungsanforderungen entsprechende Begründung dar 2009 50 275 

- s. Einbürgerungen 
- s. Migrationsrecht 

Behandlungsgebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 

Behindertengerechtes Bauen 
- im Planungsverfahren 2011 35 133 

Behinderungsbedingte Kosten 
- Abgrenzung zu den Krankheits- und Unfallkosten und zum Invalidenabzug 2010 

57 298 
- Abzugsfähigkeit der Kosten für ein Hörgerät als behinderungsbedingte Kosten 

2012 15 100 
- In-vitro-Fertilisationskosten sind keine behinderungsbedingte Kosten 2012 16 102 

Beiladung  
- Beiladung des Grundeigentümers als sog. Zustandsstörer ins Verfahren, sollte der 

Beschwerdeführer als sog. Verhaltensstörer der Beseitigungsanordnung keine 
Folge leisten (können) 2011 95 425 

- Wann sind Dritte beizuladen? 2007 111 407 

Beitragsplan 
- Folgen eines erst nach Baubeginn öffentlich aufgelegten bzw. durch 

Einzelverfügung eröffneten Beitragsplans 2010 25 127 
- Verwirkung der Beitragsansprüche 2010 25 127 

Beitragsplan, ursprünglicher 
- Der subjektiven Situation eines Beitragspflichtigen ist im Rahmen des Vollzugs 

der Beitragsleistung Rechnung zu tragen (Zahlungserleichterung) 2011 77 321 
- Der wirtschaftliche Sondervorteil ist nach der objektiven Methode zu bestimmen 

2011 77 321 
- Die Ausgestaltung der Zahlungserleichterungen ist Sache der Gemeinde 2011 77 

321 
- Eine private Stiftung kann Grundstücke des Stiftungsvermögens nicht mit einem 

Selbstbindungsakt von der Beitragspflicht an die Erschliessung befreien 2011 77 
321 

Beitragsprimat 
-  2009 18 84 
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Belastungsgrenzwerte 
- Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit Änderung vom 30. 
März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung im 
Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Lokale " auf ein in der Altstadt 
gelegenes Kulturlokal 2009 104 460 

Benützungsgebühr 
- Ist der Hauptbeweis der Wasserlieferung erbracht, besteht für den Bezüger eine 

kausalhaftungsähnliche Situation, von der er sich durch den Gegenbeweis befreien 
kann (erforderliches Beweismass) 2009 76 355 

- Schuldner der Benützungsgebühren ist der Eigentümer eines Gebäudes. Sie 
können von diesem erhoben werden, auch wenn sie bei der Mieterschaft nicht 
erhältlich gemacht werden konnten 2007 79 305 

Beratung im Baubewilligungsverfahren 
- s. Voranfrage 

Berufliche Vorsorge 
- ausländisches Vorsorgeguthaben 2007 16 65 
- Austrittsabrechnung 2012 12 74 
- Beitragspflicht 2007 13 59 
- Berechnung des steuerlich maximal zulässigen Einkaufs 2007 24 86 
- Einkauf in die 2. Säule nach Auszahlung aus der Säule 3a 2009 67 313 
- Eintritt Vorsorgefall 2007 14 61 
- Frühpensionierung 2009 18 84 
- Günstigkeitsprinzip 2007 13 59 
- Hinterlassenenleistungen 2009 17 81 
- Minder- und Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip ohne Unterdeckung 

2012 12 74 
- ordentliches Rentenalter 63/65 2007 13 59 
- Primatwechsel einer Pensionskasse 2009 18 84 
- Teilung nach Ehescheidung 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65, 2010 15 63 
- Vergleich 2007 15 64 
- Wohneigentumsförderung (WEF-Vorbezug) 2009 20 90 

Berufsgeheimnis 
- Entbindung vom Arztgeheimnis 2009 47 253 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis, damit eine Anwältin allfällige 

vormundschaftliche Massnahmen einleiten kann, wenn ihre Klientin im 
Scheidungsverfahren nicht (ver-)handlungsfähig ist 2008 10 45 

- Entbindung vom Berufsgeheimnis im polizeilichen Ermittlungsverfahren nach 
Tötung der Klientin durch den Ehemann 2009 9 51 

- Verhältnis zu den gesetzlichen Meldepflichten 2009 47 253 
- s. Anwaltskommission, Registereintrag 

Berufskosten 
- Autokosten 2011 67 280 
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- Berechnung der Fahrtdauer des Arbeitswegs mit dem Programm Twixroute 2012 
14 97 

- Berechnung der Zeitersparnis 2008 17 75, 2009 30 144 
- Fahrtkosten eines Wochenaufenthalters 2008 17 75, 2009 30 144 
- Mehrkosten für auswärtige Verpflegung sind nur abziehbar, wenn diese 

notwendigerweise mit der Erwerbstätigkeit verknüpft sind 2010 23 118 
- Schadenersatzzahlung 2010 54 283 
- Umschulungskosten 2011 68 283 
- Weiterbildungskosten; Privatanteil Studienreise 2010 22 111 
- Zumutbarkeit zeitlicher Mehraufwand für die Benützung des öffentlichen 

Verkehrs 2008 17 75, 2009 30 144 
- s. Gewinnungskosten 

Beschlagnahme 
- s. Waffenrecht 

Beschleunigungsgebot 
- s. Migrationsrecht 

Beschwer 
-  2007 115 437 
- formelle Beschwer nach § 4 Abs. 2 BauG: War die Einsprache formungültig, hat 

die Gemeinde aber auf eine Nachfrist zur Verbesserung verzichtet, widerspricht es 
dem Grundsatz von Treu und Glauben, dem Beschwerdeführer den Mangel im 
Beschwerdeverfahren entgegenzuhalten 2008 25 151 

Beschwerde nach VRPG  
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines (Schul-) 

Entlassungszeugnisses hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde 
anfechtbar 2010 44 234 

- s. Fachhochschule Nordwestschweiz 
- s. Schulrecht 

Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 
- Die Vorinstanz ist zur Beschwerde befugt, wenn sie durch den Entscheid der 

übergeordneten Instanz in ihrem Selbstverantwortungsbereich berührt ist 2008 
104 487 

- s. Anfechtbarkeit 

Beschwerdebegründung 
- s. Migrationsrecht 

Beschwerdeerweiterung 
- Eine Erweiterung des Streitgegenstands innerhalb bzw. ohne dessen Veränderung 

durch die neu gestellten Anträge ist zulässig 2007 115 437 

Beschwerdelegitimation 
- der Gegenpartei im Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen 

Rechtspflege 2012 2 29 
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- der Gemeinde in Sozialhilfesachen 2008 54 303 
- Ein einzelner Gesamteigentümer ist nicht legitimiert zur Erhebung einer 

Landumlegungsbeschwerde 2007 75 297 
- Ein einzelnes Mitglied einer Erbengemeinschaft ist nicht legitimiert zur Erhebung 

einer Beitragsplanbeschwerde 2007 76 299 
- Ein schutzwürdiges Interesse fehlt, soweit es lediglich um die Klärung einer 

Rechtsfrage, ohne unmittelbare Auswirkungen im konkreten Fall, geht. 2007 49 
214 

- Fehlende Legitimation des Unterhaltsschuldners zur Anfechtung der 
Alimentenbevorschussung 2009 56 291 

- formelle Beschwer als Legitimationsvoraussetzungen 2008 25 151 
- Formelle Beschwer, Begriff 2007 115 437 
- In Baubewilligungssachen (Ästhetik) 2010 33 182, 2010 50 263 
- s. Beschwer 

Beschwerdeschrift 
- formelle Anforderungen an die Nachfristansetzung zur Verbesserung einer 

Laienbeschwerde 2007 58 233 
- s. Unterschrift 

Beschwerdeverfahren 
- Legitimation 2012 8 55 
- Legitimation der Staatsanwaltschaft bei Entlassung aus der Sicherheitshaft 2012 

10 65 
- rechtlich geschütztes Interesse 2012 8 55 
- Status nach Abweisung Haftentlassungsgesuch im vorzeitigen Strafvollzug 2012 

10 65 

Beseitigung 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule mit Zaun und Vereinscontainer sowie mit 
weiteren Teilen (Materialcontainer, Hundeboxen, Holzschnitzelplatz mit Tischen 
und Bänken, Hindernisse auf der Wiese) erweist sich als nicht bewilligungsfähig 
und ist daher grundsätzlich zu beseitigen bzw. die Nutzung ist einzustellen 2011 
95 425 

Besitzstandsgarantie 
- Bei Standortbauten für Mobilfunkantennen 2011 96 438 
- Erweiterung einer Tankstelle um einen Verkaufsshop 2009 36 182 
- Renovation einer ehemals landwirtschaftlichen Liegenschaft zu 

nichtlandwirtschaftlichen Wohnzwecken und für die Hobbylandwirtschaft; 
bestimmungsgemässe Nutzbarkeit verneint 2008 100 471 

Besoldung 
- Koppelung der Höhe des Erfahrungsanteils bei Personalgruppen mit Grundlohn 

an die durchschnittliche Lohnentwicklung des übrigen Staatspersonals verstösst 
nicht gegen das Rechtsgleichheitsgebot und ist mit § 22 LD vereinbar 2009 99 
439 



2012 Sachregister 395 

- s. Personalrecht 

Betäubungsmittel 
- mengenmässig schwerer Fall 2012 6 39 

Betriebsschliessung 
- s. Gastwirtschaftsrecht 

Beweis 
- Anforderungen an Nachweis von ins Ausland bezahlte Vermittlungsprovisionen 

2009 72 325 
- Beweislast im Steuerrecht 2010 22 111 

Beweiserhebung 
- Die Delegation von Einvernahmen an die Polizei ist ausnahmsweise zulässig 2011 

21 68 

Beweismass 
- Im Besteuerungsverfahren 2009 28 132 

Beweismittel 
- Zulässigkeit neuer Beweismittel im Verfahren 2010 24 122 
- s. Migrationsrecht 

Bewilligung 
- s. Adoption 

Bewilligungspflicht 
- Unterstellung unter die Bewilligungspflicht des Arbeitsvermittlungsgesetzes 2012 

67 367 

Bilanzberichtigung 
- Einbringung von Geschäftsaktiven zu einem übersetzten Wert 2009 60 301 

Brandschutz 
- s. Fluchtweg 

Buchhaltung 
- Abweichen der Steuer- von der Handelsbilanz bei der Auflösung von nicht mehr 

geschäftsmässig begründeten Rückstellungen auf Beteiligungen 2009 73 327 
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
- Aufteilung Kaufpreis in der Eröffnungsbilanz 2011 66 276 

Bussen nach StG 
- wegen Verletzung von Verfahrenspflichten: Mahnungen und 

Fristerstreckungsgesuche. Anforderungen an eine "letzte Mahnung" 2007 29 99 
- wegen Verletzung von Verfahrenspflichten: Verfahren, Aufgaben des KStA 2007 

28 92 
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C 

Cheminée 
- als selten benutzte Anlage i.S. der Kamin-Empfehlungen des BUWAL 2007 35 

138 
- Kamin, Lage und Höhe 2007 35 138 
- Verhältnis der Vorschriften über den Brand- und Immissionsschutz 2007 35 138 

D 

Dachfenster  
- s. Dachflächenveränderung 

Dachflächenveränderung 
- Abwägung zwischen den Interessen am Ortsbildschutz und dem Gebot der 

inneren Verdichtung 2007 32 120 
- Anforderungen an die gesetzliche Grundlage für die Beschränkung von 

Dachflächenveränderungen 2007 32 120 
- Beurteilung unter dem Aspekt des Ortsbildschutzes 2007 32 120 

Darlehen 
- Qualifikation zugeflossener Mittel 2009 28 132 

Datenschutz 
- s. Personalrecht 

Denkmalschutz 
- Das ortsbildschützerische Schutzziel deckt sich mit dem Umgebungsschutz des 

Denkmalschutzes von §§ 31 und 32 KG 2010 89 438 
- Dekret als genügende gesetzliche Grundlage für Denkmalschutzmassnahmen 

2007 31 117 
- Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an das Parlament 2007 31 117 
- Gesamtbetrachtung mit Mehrfachbeeinträchtigung 2010 89 438 
- Verhältnis zum Ortsbildschutz 2008 26 153 

Diebstahl 
- Das Stellen einer Diebesfalle stellt keine Einwilligung zum Gewahrsamsbruch dar 

2010 10 46 

Dienstbarkeit 
- s. Güterregulierung 

Direktzahlungen 
- Auslaufregelung betreffend angebunden gehaltenem Rindvieh 2007 70 277 
- Ausnahmsweiser Anspruch auf Direktzahlungen trotz fehlendem zivilrechtlichem 

Nutzungsanspruch? (Erw. II/4 und 5) 2009 74 333 
- Die faktische Bewirtschaftung eines Grundstückes ohne zivilrechtliche 

Nutzungsbefugnis schliesst den Anspruch auf Direktzahlungen nicht aus 2008 72 
355 
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- Erhebung von Gebühren für besondere Aufwendungen bei der Behandlung von 
Beitragsgesuchen 2011 74 303 

- Verbot der reformatio in peius, wenn die Vorinstanz auf die Kürzung von 
Direktzahlungen verzichtet 2011 74 303 

- Weitergehende Rückforderung von Direktzahlungen als gemäss 
Kürzungsrichtlinie bei absichtlicher Auslösung unzulässiger Direktzahlungen 
(Erw. II/7) 2009 74 333 

Dispensation 
- Pflicht zum Besuch des Primarschulunterrichts im Fach Englisch und vereinfachte 

Teildispensation für Kinder englischer Muttersprache 2010 93 459 

Disziplinarstrafe 
- s. Migrationsrecht 

Disziplinarverfahren 
- s. Anwaltskommission 
- s. Anwaltsrecht 

Doppelbestrafungsverbot 
-  2009 11 57 

Dublin-Verfahren 
- s. Migrationsrecht 

Durchsetzungshaft 
- s. Migrationsrecht 

E 

Ehegattenbesteuerung  
- s. Vermögenssteuer 

Ehehafte Wasserrechte 
- Die ehehaften Wasserrechte sind von der Eigentumsgarantie geschützt 2010 26 

135 
- Im Kanton Aargau haben sich Nutzungsrechte an Gewässern aus althergebrachten 

Rechtstiteln als privatrechtliche Eigentumsrechte erhalten. Begriff und Inhalt der 
ehehaften Wasserrechte 2010 26 135 

Ehescheidung  
- Teilung der Freizügigkeitsleistungen 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65, 2008 

11 51, 2008 12 52, 2009 20 90, 2010 15 63 

Eheschutzverfahren 
- Verfahrenserledigung in Punkten, bezüglich derer die Parteien eine Vereinbarung 

getroffen haben 2009 2 28 
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Eigentümerwechsel 
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 

Eigentumsfreiheit 
- s. Denkmalschutz 

Einbürgerung (ordentliche) 
- Anfechtung ablehnender Bürgerrechtsentscheide der Gemeindeversammlung 2009 

48 261 
- Bedeutung von Strafregistereinträgen 2011 55 231 
- Erfordernis der Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung nicht erfüllt 2011 

55 231 
- Finanzieller Leumund 2010 46 251 
- Formelle Anforderungen bei der Durchführung eines Sprachtests 2010 45 239 
- Notwendigkeit einer Gesamtschau hinsichtlich des Erfordernisses der Beachtung 

der Rechtsordnung 2010 46 251 
- Rechtsmittelweg 2009 48 261 
- Sprachkenntnisse 2010 45 239 
- Zuständigkeit 2009 48 261 

Einbürgerungen 
- Abstimmung der Gemeindeversammlung über eine ordentliche Einbürgerung; 

Begründungspflicht von Einbürgerungsentscheiden 2012 66 363 

Eingrenzung 
- s. Migrationsrecht 

Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit  
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
- Bedingter Forderungsverzicht 2011 65 274 
- Einbringung von Geschäftsaktiven zu einem übersetzten Wert 2009 60 301 
- Privatanteil an den Autokosten ab dem Jahr 2007 2010 53 277 
- Verlust bei der Übertragung eines Landwirtschaftbetriebes an einen Nachkommen 

2008 64 331 
- s. Wertschriftenhändler 

Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 
- Naturaleinkünfte (Geschäftsfahrzeug) 2009 59 301 
- Nebeneinkünfte, die ihren Grund im Arbeitsverhältnis haben, unterliegen der 

Einkommenssteuer, selbst wenn sie nicht von der Arbeitgeberfirma (sondern von 
deren Alleinaktionär) stammen 2007 19 75 

- Privatanteil Geschäftsauto 2011 64 272 

Einkommenssteuertarif  
-  2007 63 248 
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Einrede fehlenden neuen Vermögens 
- Gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten gemäss Art. 265a Abs. 1 SchKG 

gibt es kein kantonales Rechtsmittel 2008 2 26 

Einsprache 
- Keine Begrenzung des Streitgegenstands im Beschwerdeverfahren auf den 

Gegenstand der Einsprache 2008 26 153 

Elternbeiträge 
- Im Aussenverhältnis Eltern - Gemeinde sind beide Elternteile verpflichtet, die 

Elternbeiträge für Tagessonderschulen für die leiblichen Kinder zu bezahlen und 
zwar unabhängig davon, wie im Innenverhältnis Vater - Mutter - Kinder der 
Unterhalt geregelt ist 2011 100 461 

EMRK 
- Diverse EMRK-Rügen im Zusammenhang mit der Einweisung in das REHA-

Haus Effingerhort zur Durchführung einer stationären Langzeittherapie mittels 
fürsorgerischer Freiheitsentziehung 2011 43 165,   262 

- Verfahren 2011 32 123 
- s. Verfahren 

Energie, erneuerbare 
- Es besteht kein Rechtsanspruch auf finanzielle Beiträge zur Förderung von 

Projekten im Zusammenhang mit erneuerbaren oder aus einheimischen Quellen 
stammenden Energieträgern; die Behörden haben das ihnen bei der Zusprechung 
von Beiträgen zukommende Ermessen pflichtgemäss auszuüben 2012 65 358 

Entbindung vom Berufsgeheimnis 
- s. Anwaltskommission 

Enteignung, formelle  
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 
- Kostenauflage im erstinstanzlichen Verfahren 2009 49 271 
- Kostentragung bei missbräuchlichen Entschädigungsbegehren 2008 74 373 
- Realersatz gemäss § 142 Abs. 2 BauG: Ein Landverlust von weniger als 1 % der 

Landwirtschaftlichen Nutzfläche vermag sich in keinem Fall existenzgefährdend 
auf den Betrieb auszuwirken. Werden gegen einen Betroffenen gleichzeitig 
verschiedene Verfahren durchgeführt, so bedarf es einer Gesamtoptik und es sind 
sämtliche Abtretungsflächen zu kumulieren. 2007 74 293 

Enteignung, materielle 
- Baulücken 2009 33 169 
- Weitgehend überbautes Gebiet 2009 33 169 

Entlassung aus der Anstalt  
- Unzulässigkeit einer probeweisen Entlassung mit Weisungen, wenn sich bei einer 

Einweisung zur Untersuchung herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine 
definitive fürsorgerische Freiheitsentziehung nie erfüllt waren 2010 35 195 
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- Verhältnismässigkeit der Weisung zur ambulanten psychiatrischen (inkl. 
neuroleptischen) Behandlung in Anbetracht der in casu vorliegenden grossen 
Rückfallsgefahr 2010 36 197 

- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Entsendung eines Arbeitgebers 
- s. Migrationsrecht 

Entsorgungskosten 
- s. Kostenverteilung 

Entzug des Führerausweises  
- Keine Ausnahmebewilligung bei Visusmangel aufgrund Unfallfreiheit, wenn 

nicht eine kompensierende Fähigkeit nachgewiesen ist 2008 15 61 
- Nach mit Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 teilrevidiertem SVG (in Kraft 

seit 1. Januar 2005) kein leichter Fall möglich bei leichtem Verschulden aber 
mittelschwerer Gefährdung 2008 14 59 

- Parteikostenverlegung gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 
2007 bei teilweisem Obsiegen im Verfahren betreffend Warnungsentzug 2009 23 
95, 2009 51 278 

- Sicherungsentzug für immer (Unverbesserlichkeit) 2010 19 81 
- Unverhältnismässigkeit der Anordnung eines vorsorglichen 

Führerausweisentzuges, wenn nach der Aktenlage mit den vom Beschwerdeführer 
eingestandenen Cannabiskonsumgewohnheiten allein und ohne hinzukommende 
manifeste Verdachtsgründe zu wenig intensive Anhaltspunkte vorliegen, dass der 
Beschwerdeführer andere Verkehrsteilnehmer als Folge einer allfälligen 
Cannabisabhängigkeit in erhöhtem Mass gefährden könnte, wenn er bis zum 
Vorliegen der fachärztlichen Begutachtung weiterhin zum Verkehr zugelassen 
würde 2010 20 89 

- Verfahrens- und Parteikostenverlegung nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz 
vom 4. Dezember 2007 bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend 
vorsorglicher Sicherungsentzug des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280 

- Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen nach vorsorglichem 
Führerausweisentzug: Die Auflage einer mindestens einjährigen Drogenabstinenz 
ist nicht gerechtfertigt, wenn neben dem jahrelangen, regelmässigen 
Konsumverhalten des Beschwerdeführers betreffend Cannabis in dessen 
Vergangenheit weitere Indizien für die Fahreignung beeinträchtigende Faktoren 
fehlen 2010 18 71 

Erbschaftssteuer 
- Begriff der "Wohngemeinschaft" 2007 67 263 

Ergänzungsleistungen 
- Geschiedene Ehegatten 2011 25 93 

Erleichterte Ausnahmebewilligung 
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall einer 

Beton- bzw. Blocksteinmauer) 2010 30 165 
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- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall eines 
Garten- bzw. Gerätehauses) 2011 37 141 

Ermessen  
- s. Energie, erneuerbare 

Ermessensveranlagung 
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
- Bemessung des Erfolgs eines Unternehmens mittels Bruttogewinnmarge 2010 60 

313 
- Mahnung als in der Regel unverzichtbares formelles Erfordernis 2009 27 129 
- Vermögensvergleich, rechtliches Gehör 2008 71 350 
- Vermögensvergleich, Schenkung von Bargeld 2008 70 349 

Erpressung 
-  2011 12 49 

Erschleichung einer falschen Beurkundung 
- Die Anerkennung der Vaterschaft trotz fehlender biologischer Vaterschaft ist 

nicht unter Strafe gestellt 2012 7 51 

Erschliessung  
- Bedeutung der Sockellinie 2009 32 156 
- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 

freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 
- s. Güterregulierung 

Erschliessungsplan 
- Verhältnis zwischen einer Anmerkung gemäss § 163 BauG und einem 

Erschliessungsplan 2008 27 166 

Erwerbsausfall 
-  2008 60 319 

Erwerbslose Wohnsitznahme 
- s. Migrationsrecht 

F 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
- Anfechtbarkeit von Prüfungsnoten/Leistungsausweisen mit Auswirkungen auf den 

Ausbildungsgang 2011 47 185 
- Die Beschwerdekommission ist kein "oberes" Gericht im Sinne von Art. 86 Abs. 

2 BGG; Entscheide über Prüfungsergebnisse sind beim Verwaltungsgericht 
anfechtbar 2010 42 225 

- Prüfungsnoten/Leistungsausweise der FHNW sind Entscheide mit 
Verfügungscharakter 2011 47 185 

- s. Personalrecht 
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Fahrnisbaute 
- s. Strassenreklame 

fakultatives Referendum 
- s. Initiative 

Familienleben 
- s. Migrationsrecht 

Familiennachzug 
- s. Migrationsrecht 

Familienzulagen 
-  2011 24 89 

Feststellungsinteresse  
- s. Personalrecht 

Feststellungsverfügung  
- In Veranlagungen sind über die Festlegung der Steuerfaktoren hinausgehende 

rechtskraftfähige Feststellungen ausgeschlossen 2009 29 136 
- Selbstständige Feststellungsverfügungen sind im Steuerrecht, abgesehen vom Fall 

der Feststellung der Steuerpflicht, grundsätzlich ausgeschlossen 2009 29 136 

Fluchtweg 
- Für eine ohne vorgängig eingeholte Bewilligung umgestaltete Anlage kann nicht 

nachträglich auf notwendige Brandschutzmassnahmen verzichtet werden 2009 
108 501 

Flugblatt 
- s. Gemeinderatswahlen 

Förderbeitrag 
- s. Energie, eneuerbare 

Freistellung 
- s. Personalrecht 

Freizügigkeitsleistung 
- ausländisches Vorsorgeguthaben 2007 16 65 
- Teilung nach Ehescheidung 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65 

Fremdenpolizeirecht 
- s. Migrationsrecht 

Frist 
- Wiederherstellung bei notwendiger Verteidigung, Bestätigung der Praxis 2011 17 

61 

Fristerstreckung 
- Fristerstreckungsgesuch 2009 71 322 
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- gilt nur für diejenige Partei, die darum nachsucht und einen zureichenden Grund 
nachweist 2007 52 220 

Fristwiederherstellung 
- Bei einer vordatierten Sendung 2009 53 283 

Fürsorgerische Freiheitsentziehung  
- Die Verlegung in eine andere Klinik braucht eine neue Verfügung betreffend 

fürsorgerische Freiheitsentziehung der (auch örtlich) zuständigen 
Einweisungsbehörde 2007 43 184 

- Die Zurückbehaltung in der Klinik gestützt auf eine fürsorgerische 
Freiheitsentziehung ist trotz fehlender Selbst- oder Fremdgefährdung 
verhältnismässig, wenn bei einer Entlassung eine sofortige Rückfallsgefahr 
besteht 2008 35 205 

- Keine Geisteskrankheit/Geistesschwäche bei fraglicher Fremdgefährdung im 
Ehekonflikt 2007 42 180 

- Zeigt sich anlässlich einer Klinikeinweisung zur Untersuchung, dass keine 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche vorliegt, so ist der Patient aus der Klinik 
zu entlassen, auch wenn die Frage der Fremdgefährdung (im Rahmen eines 
Ehekonflikts) nicht restlos geklärt ist 2007 42 180 

- s. Auflagen und Weisungen 
- s. EMRK 
- s. Entlassung aus der Anstalt 
- s. Zwangsmassnahmen 

Fussgängerstreifen 
- Bei der Prüfung, ob ein Fussgängerstreifen angezeigt ist, bilden die Fussgänger- 

und Fahrzeugmengen an der fraglichen Stelle die Hauptbeurteilungskriterien 2011 
99 457 

G 

Gastwirtschaftsrecht 
- Die Nichteinhaltung der Öffnungszeiten kann nicht mit der Anordnung einer 

Betriebsschliessung bestraft werden 2008 106 492 

Gebäudeabstand 
-  2010 32 175 

Gebäudelänge 
- Ob es sich um ein oder zwei Gebäude handelt, hängt vom Erscheinungsbild ab 

2008 102 483 

Gebäudeversicherung, Schadensabschätzung 
- Konstruktionsmängel, die adäquat kausal für den Schadeneintritt waren, führen 

zum Ausschluss der Schadendeckung, ausser es gelingt der Nachweis, dass auch 
eine baunormkonforme Konstruktion dem Sturmereignis nicht standgehalten hätte 
2008 75 379 
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Gebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 
- s. Direktzahlungen 
- s. Strassenreklame 

Gehör rechtliches 
- Die Nichterstellung eines Verhandlungsprotokolls stellt einen Verfahrensmangel 

dar 2010 90 445 

Geldfälschung 
- Abgrenzung des Grundtatbestands vom besonders leichten Fall 2010 11 48 

Gemeindeautonomie  
-  2011 34 127 
- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 

freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 
- s. Sozialhilfe 
- s. Taxiwesen 

Gemeinderatswahlen 
- Die Abgabe von Propagandamaterial ist bei kommunalen Majorzwahlen 

unzulässig 2009 105 485 

Gemeindeversammlung 
- Antragsrecht zum Budget 2011 102 467 
- Enthaltende Stimmen sind bei den Abstimmungen nicht auszuzählen 2008 105 

491 
- Ist nicht befugt, angekündigte Verhandlungsgeschäfte von der Traktandenliste zu 

streichen 2008 108 498 
- Übernahme von Transportkosten für den auswärtigen Schulbesuch auf freiwilliger 

Basis 2009 106 489 
- Vollzugskompetenz des Gemeinderats für Versammlungsbeschlüsse 2010 94 463 
- s. Einbürgerungen 

Gemeingebrauch  
- Die Zuordnung einer Privatstrasse zu den Strassen im Gemeingebrauch setzt die - 

ausdrückliche oder stillschweigende - Zustimmung des Eigentümers voraus und 
erfordert eine Widmung durch das zuständige Gemeinwesen oder eine öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkung 2008 24 139 

Genugtuung 
-  2008 60 319 

Geschädigte Person 
- In der Variante Verletzung von Verkehrsregeln mit konkreter Gefährdung anderer 

Verkehrsteilnehmer schützt Art. 90 Ziff. 2 SVG auch die persönliche Integrität 
des Verkehrsteilnehmers 2011 13 51 
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Geschäfts-/Privatvermögen 
- Liegenschaft, die für die Übertragung an Nachkommen gehalten wird 2008 67 

341 

Gesetzliche Grundlage 
- s. Denkmalschutz 

gestaffelte Bauweise 
-  2009 31 153 

Gestaltungsplan  
- Regelung des Plakatwesens mit einer Gestaltungsplanung 2007 36 143 
- Unzulässigkeit genereller Reklameverbote für das ganze Gemeindegebiet in der 

Sondernutzungsplanung 2007 36 143 

gesteigerter Gemeingebrauch 
- Aufstellen von Tischen eines Restaurants auf der Strassenfläche 2007 112 419 

Gesundheitsrecht 
- Entbindung vom Arztgeheimnis 2009 47 253 
- Verhältnis zu den gesetzlichen Meldepflichten 2009 47 253 

Gewässernutzung  
- s. Sonderfall 

Gewässerschutzrecht 
- Aufhebung von §§ 3-6 VV GSchV wegen fehlender Rechtsetzungsbefugnis des 

Regierungsrats 2012 22 150 

Gewinnsteuer 
- Abweichen der Steuer- von der Handelsbilanz bei der Auflösung von nicht mehr 

geschäftsmässig begründeten Rückstellungen auf Beteiligungen 2009 73 327 
- Anforderungen an Nachweis von ins Ausland bezahlte Vermittlungsprovisionen 

2009 72 325 
- Bürgschaftskommission 2009 69 316 

Gewinnungskosten 
- Abschreibung auf Klavier 2008 63 331 
- Anforderungen an den Nachweis 2008 18 78 
- Anwaltskosten 2011 63 267 
- Aus- und Weiterbildungskosten 2011 69 285 
- Begriff 2010 22 111 
- bei Verwaltungsratsmandat 2008 61 328 
- Bürgschaftskommission 2009 69 316 
- Einschlag beim Verkauf von WIR-Guthaben 2007 61 239 
- Ersatzbeschaffung 2011 71 289 
- Ersatzbeschaffungsfrist 2012 37 234 
- Geschäftsanteil an den Mietkosten der privaten Wohnung 2009 64 308 
- Gewinnungskosten und deren Nachweis 2008 18 78 
- Jahrespauschale als Maximalabzug 2007 23 86 
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- Kulanzzahlung 2010 55 291 
- Mehrauslagen der auswärtigen Verpflegung werden bei Selbständigerwerbenden 

anerkannt 2008 18 78 
- Mehrkosten auswärtiger Verpflegung 2007 23 86 
- Prämie der Krankentaggeldversicherung für die mitarbeitende Ehefrau 2009 63 

306 
- Rückstellungen für Grossreparaturen 2009 65 311 
- Umzugskosten 2009 61 303 
- s. Ausbildungskosten 
- s. Berufskosten 
- s. Verluste 
- s. Weiterbildungskosten 

Glasziegel 
- s. Dachflächenveränderung 

Gleichbehandlungsgebot 
- s. Anschlussgebühr 

Grenzabstand  
- Anwendbarkeit von Grenzabständen auf Antennen 2007 114 424 
- für Kleinstbauten 2012 21 146 

Grenzgängerbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Grundbuchrecht 
- Anspruch auf Grundbucheintrag trotz fehlender Ausscheidung für 

unselbstständigen Miteigentumsanteil 2009 46 243 
- Ausweis über das Verfügungsrecht als Voraussetzung für einen Eintrag in das 

Grundbuch 2009 46 243 

Grundstückgewinnsteuer   
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 
- Ersatzbeschaffung bei Ehegatten 2010 59 307 
- Ersatzbeschaffung: Verkauf einer Liegenschaft und Kauf  eines hälftigen Anteils 

an einer Liegenschaft 2008 68 344 
- Teilveräusserung eines Grundstückes 2007 66 261 
- Was gilt als nicht mehr nutzbares Abbruchobjekt 2009 70 317 
- Wird ein Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke als vertragliche 

Güterzusammenlegung durch die zuständigen Behörden genehmigt, so ist den 
Tauschenden von Bundesrechts wegen ein Aufschub der Grundstückgewinnsteuer 
zu gewähren 2012 40 247 

Grundstückschätzung 
- Erwerb im Konkursverfahren 2007 69 272 
- Kein absoluter Schwellenwert 2011 30 112 
- Neuschätzungen 2011 30 112 



2012 Sachregister 407 

- Umfangreiche Unterhaltsarbeiten 2011 30 112 

Gutachten 
- Rechtmässigkeit der Anordnung einer eingehenden fachärztlichen Begutachtung 

angesichts des eingestandenen Cannabiskonsumverhaltens (seit längerer Zeit in 
beträchtlichem Ausmass und gewohnheitsmässig) 2010 20 89 

- Unzulässigkeit der Anordnung einer fachärztlichen Begutachtung bei 
regelmässigem, aber kontrolliertem und mässigem Cannabiskonsum, wenn keine 
Indizien bestehen, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage sein könnte, 
Cannabiskonsum und Strassenverkehr ausreichend zu trennen, und es auch keine 
Hinweise auf die zusätzliche Einnahme anderer Drogen gibt 2010 21 104 

- s. Strassenverkehrsrecht 

Güterregulierung  
- Erschliessung einer Parzelle allenfalls über Gebiete ausserhalb des Perimeters, 

wenn perimeter-übergreifende Überlegungen zur Ausscheidung der Parzelle 
geführt haben 2009 75 349 

- Geldausgleich für örtlich gebundene Dienstbarkeiten 2011 76 313 
- Keine Begründung einer Dienstbarkeit bei parzelleninterner 

Erschliessungsmöglichkeit 2009 75 349 
- Wird ein Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke als vertragliche 

Güterzusammenlegung durch die zuständigen Behörden genehmigt, so ist den 
Tauschenden von Bundesrechts wegen ein Aufschub der Grundstückgewinnsteuer 
zu gewähren 2012 40 247 

H 

Haftbedingungen 
- s. Migrationsrecht 

Haftentlassung 
- s. Migrationsrecht 

Haftgrund 
- s. Migrationsrecht 

Härtefall 
- s. Migrationsrecht 

Hauptsachenprognose 
- s. vorsorgliche Beweisführung 

Hausdurchsuchung 
- s. Migrationsrecht 

Haushaltsschaden 
-  2008 60 319 
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Herstellung des rechtmässigen Zustands 
- s. Verwaltungszwang 

Hinterlassenenleistungen 
- berufliche Vorsorge 2009 17 81 

Holzfeuerung 
- s. Energie, erneuerbare 

Hühnerhaltung und -zucht 
- Zonenkonformität und immissionsrechtliche Beurteilung einer hobbymässigen 

Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 

Hundehaltung 
- Zonenkonformität; Rechtmässigkeit der Beschränkung der Haltung von maximal 

vier Hunden in einer Dorfzone 2011 34 127 

Hundeschule 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule mit Zaun und Vereinscontainer sowie mit 
weiteren Teilen (Materialcontainer, Hundeboxen, Holzschnitzelplatz mit Tischen 
und Bänken, Hindernisse auf der Wiese) erweist sich als nicht bewilligungsfähig 
und ist daher grundsätzlich zu beseitigen bzw. die Nutzung ist einzustellen 2011 
95 425 

I 

Immissionen 
- Anwendbarer Lärmgrenzwert bei Erneuerung einer Heizung 2008 103 485 
- hobbymässige Pferdehaltung 2012 60 336 
- Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 
- Innerhalb Baugebiet besteht keine Pflicht, für ein Bauvorhaben 

Alternativstandorte zu prüfen 2007 113 422 
- Kindertagesstätten in einer Wohnzone 2010 27 142 
- Lärmermittlung bzw. -beurteilung einer Sportanlage; Massgeblichkeit der 

Vollzugshilfe des BAFU 2012 20 135 
- Sonnenlichtreflexionen von Dachziegeln 2007 109 399 

Immissionsbeschwerde 
- Legitimation 2008 56 305 

Initiative 
- Referendumsfähigkeit des zustimmenden Einwohnerratsbeschlusses zu einer 

Initiative, deren Gegenstand dem obligatorischen Referendum unterliegt. 2007 
120 465 

Innere Verdichtung 
- s. Dachflächenveränderung 
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Inspektionskommission 
- Kostenbeschwerde: Honorar einer Amtsvormundin als Vertreterin eines Kindes 

im Eheschutzverfahren 2010 2 39 

Interessenkollision 
- Beurkundungstätigkeit als Notar bei Kaufvertrag, anschliessende Parteivertretung 

in einem Streit der beiden Vertragspartner gegeneinander 2007 10 49 
- Zulässigkeit der anwaltlichen Vertretung der Eltern eines anlässlich des 

Sportunterrichts verstorbenen Schülers im Strafverfahren gegen die beschuldigten 
Lehrer und gleichzeitige Funktion des Rechtsanwalts als Schulratspräsident des 
Bezirks dieser Schule 2008 9 44 

Isolation 
- s. Zwangsmassnahmen 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

IV-Leistungsanspruch 
-  2009 12 67 

J 

Jagdausschluss 
- Verurteilung wegen vorsätzlicher Tierquälerei als Jagdausschlussgrund 2011 98 

449 

Jagdrecht 
- Privilegierung der bisherigen Jagdgesellschaft bei der Pachtvergabe 2011 51 205 

Jagdrevierverpachtung 
- Bevorzugung der bisherigen Jagdgesellschaft sowie Grenzen der Bevorzugung 

2010 92 455 

Jahressteuer 
- Kapitalabfindung der Arbeitgeberin 2012 36 232 
- Kapitalgewinn bei alters- oder gesundheitsbedingter Geschäftsaufgabe 2007 64 

253 
- Kapitalzahlungen aus gebundener Vorsorge 3a: Zwei oder mehrere 

Kapitalzahlungen innerhalb von fünf Jahren 2010 58 302 

Jahressteuer, gesonderte 
- Dividenden 2007 20 78 

Jugendstrafrecht 
-  2011 12 49 
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K 

Kamin 
- s. Cheminée 

Kausalabgabe 
- s. Baubewilligungsgebühr 

Kenntnis der eigenen Abstammung 
- Anspruch auf Bekanntgabe der registerrechtlich erfassten Daten 2007 2 25 

Kinderabzug 
-  2007 63 248 
- am massgebenden Stichtag unterbrochene Ausbildung 2012 39 240 

Kindertagesstätte 
- Zonenkonformität in einer Wohnzone 2010 27 142 

Klageänderung 
- Beim während eines hängigen Prozesses erklärten Wechsel von einem 

Mängelrecht aus Werkvertrag zu einem anderen handelt es sich um die Ausübung 
eines Angriffs- bzw. Verteidigungsmittels im Sinne des Novenrechts 2009 4 33 

Kleinstbaute 
- Informations- und Reklamestele als Kleinstbaute 2012 21 146 

Kognition  
- des Bezirksamts im Zusammenhang mit der Kürzung von Sozialhilfe 2008 45 262 
- des Verwaltungsgerichts in Normenkontrollverfahren 2007 57 231 
- Eingeschränkte Kognition der Rechtsmittelbehörden bei der Beurteilung 

ästhetischer Fragen 2010 91 450 

kommunales Strassenbauprojekt 
- Ein Enteignungsrecht ist nur im Rahmen des Sondernutzungsplan gegeben 2010 

87 435 

Konkubinat 
- Anspruch auf BVG-Hinterlassenenleistungen 2009 17 81 

Konkurrenz 
- Strafzumessung bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem 

Delikt 2010 7 45 

Konkurseröffnung  
- Die Abweisung des Konkursbegehrens zufolge Zahlung der Schuld, Zinsen und 

Kosten inbegriffen, gemäss Art. 172 Ziff. 3 SchKG setzt voraus, dass auch die 
Parteientschädigung der Klagepartei, sofern eine solche verlangt wurde, bezahlt 
ist. 2008 1 25 
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Kosten 
- Kostenverteilung bei geringfügigem Unterliegen im verwaltungsgerichtlichen 

Beschwerdeverfahren 2007 54 225 
- Rückzug des Baugesuchs; Auswirkungen auf die Kostenverteilung im 

Beschwerdeverfahren 2007 34 137 

Kosten der Untersuchungshaft 
- Anrechnung der Untersuchungshaft auf eine bedingte Strafe 2010 12 51 

Kostenbeschwerde 
- Bemessung des Honorars in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, welches durch 

einen Vergleich in der Vermittlungsverhandlung abgeschlossen wurde 2008 4 33 
- Berechnung des Streitwertes (s. Anwaltstarif) 2008 5 36 
- Kein Anspruch auf Verzugszins auf das genehmigte Honorar des unentgeltlichen 

Rechtsvertreters 2008 6 38 
- s. Inspektionskommission 

Kostendeckungsprinzip  
- Berechnung der Reduktion der angefochtenen Anschlussgebühr bei einer 

festgestellten Verletzung des Kostendeckungsprinzips 2012 47 277 
- Die Verletzung des Kostendeckungsprinzips im Rahmen eines 

Anschlussgebührenverfahrens wird ausgehend von den Zahlen der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde geprüft 2012 46 273 

- s. Baubewilligungsgebühr 

Kostenersatz der Staatsanwaltschaft 
-  2011 15 56 

Kostenverlegung  
- Grundsätze für die Kostenverlegung in Steuerverfahren 2009 53 283 
- Nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 2007 bei 

Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend vorsorglicher Sicherungsentzug 
des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280 

- Parteientschädigung, Verrechnung (VRPG) 2012 33 223 
- Parteikostenverlegung gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 

2007 bei teilweisem Obsiegen im Verfahren betreffend Warnungsentzug 2009 23 
95, 2009 51 278 

- Verlegung der Verfahrens- und Parteikosten bei gegenstandslos gewordener 
Rechtsverzögerungsbeschwerde 2011 57 243 

- wenn wesentliche Vorbringen erst im Beschwerdeverfahren statt vor Erlass der 
Verfügung erfolgen 2007 49 214 

- s. Personalrecht 

Kostenverteilung 
- Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht; Auslöser für eine 

Kostenverteilung nach Art. 32d USG muss eine umweltrechtlich gebotene 
Gefahrenabwehr sein, die Kostentragung für Massnahmen im Zusammenhang mit 
einer Bauherrenaltlast richtet sich nach den Prinzipien des Abfallrechts 2012 64 
349 
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- Legitimation zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 
4 USG 2010 31 167 

Krankentaggeld nach VVG 
- Krankheitsbegriff 2009 21 91 
- Schlichtungsverfahren 2011 28 104 
- Ursache einer Krankheit 2009 21 91 

Krankentaggeldversicherung 
- nach VVG, Verfahren 2009 19 88 
- Observation des Versicherten 2011 26 98 
- Schadenminderungspflicht 2011 26 98 
- Übergangsfrist 2011 26 98 

Krankheit 
- Begriff 2009 21 91 

Krankheitskosten 
- Abgrenzung zu den behinderungsbedingten Kosten und zum Invalidenabzug 2010 

57 298 
- Abzugsfähigkeit von nicht ärztlich verordneten Medikamenten und Heilmitteln 

2009 68 315 
- Transportkosten 2007 62 242 

Kreisschreiben des BSV 
- Verbindlichkeit 2009 12 67 

Kündigung 
- s. Personalrecht 

L 

Landwirtschaftsrecht  
- s. Bäuerliches Bodenrecht 
- s. Direktzahlungen 
- s. Güterregulierung 
- s. Vertrag, öffentlichrechtlicher 

Lärmimmissionen 
- s. Lärmschutz 

Lärmschutz 
- Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Lärmimmissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 2009 104 460 

Legalitätsprinzip  
- Gesetzliche Grundlage für die Bewilligungs- und Gebührenpflicht für das 

Dauerparkieren (Laternenparkgebühr) bildet § 103 Abs. 3 BauG 2008 24 139 
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- Rechtsetzungsbefugnis des Regierungsrats gemäss § 91 Abs. 2bis lit. a KV 2012 
22 150 

- s. Denkmalschutz 

Legitimation 
- Die allgemeine Vorschrift über die Beschwerdelegitimation gilt analog auch für 

das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren; auch das erstinstanzliche Verfahren ist 
nicht dazu da, rein theoretische Rechtsfragen abklären zu lassen 2007 116 442 

- im Immissionsschutzverfahren 2008 56 305 
- zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 4 USG 2010 

31 167 
- s. Bäuerliches Bodenrecht 

Liegenschaftsunterhaltskosten 
- an der Decke montierte Pendelleuchten 2012 38 236 
- anschaffungsnahe Aufwendungen (Dumont-Praxis) 2008 66 338 
- Verglasung eines beheizbaren Balkons 2008 65 334 
- Vergleichbarkeit der Nutzung 2011 29 111 

Liquidationsgewinnsteuer 
- Kapitalgewinn bei alters- oder gesundheitsbedingter Geschäftsaufgabe 2007 64 

253 

Lohn 
- s. Besoldung 

M 

Massnahme 
- Aufhebung und Anrechnung an eine Freiheitsstrafe, insbesondere von 

therapeutischen Massnahmen vor dem Strafurteil 2011 11 47 

Massnahmenvollzug 
- s. Straf- und Massnahmenvollzug 

Materialabbau 
- s. Legitimation 

Medizinische Unterlagen 
-  2009 12 67 

Meldepflicht 
- s. Migrationsrecht 

Meldewesen 
- Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim 2011 103 472 

Mietrecht 
- Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und anderen missbräuchlichen 

Forderungen des Vermieters 2011 1 25 
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Migrationsrecht 
- Änderung der Haftdauer 2009 78 363 
- Amtssprache 2007 80 313 
- angemessene Ausreisefrist 2009 92 405 
- Anspruch auf Beschäftigung 2008 81 399 
- Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens bei Verlängerung der 

Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft 2010 75 358 
- Arbeitgebereigenschaft im Sinne des Entsendegesetzes 2010 77 364 
- Asyltourist 2010 64 327 
- Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens 2009 91 395 
- Aufenthalt zur Vorbereitung der Heirat 2007 97 341 
- Aufenthaltsdauer, anrechenbare 2011 86 350 
- Ausländerausweis 2009 90 389 
- ausländische Behörde 2008 78 390 
- ausreichende finanzielle Mittel 2009 85 383 
- Ausreisefrist 2009 92 405 
- Ausschaffungshaft, Ausreisewille 2009 82 377 
- Ausschaffungshaft, Beschleunigungsgebot 2010 72 343 
- Ausschaffungshaft, Festhaltung einer Person bis zur Gewährung des rechtlichen 

Gehörs 2009 79 366 
- Ausschaffungshaft, Haftbedingungen 2011 83 345 
- Ausschaffungshaft, Haftdauer 2009 78 363, 2009 80 367 
- Ausschaffungshaft, Haftgrund 2010 63 327, 2010 64 327 
- Ausschaffungshaft, Haftgrund bei erneuter Haftanordnung 2010 65 327 
- Ausschaffungshaft, Haftüberprüfungsfrist 2012 49 283 
- Ausschaffungshaft, Haftverlängerung 2009 77 359, 2012 48 283 
- Ausschaffungshaft nach jahrelangem illegalem Aufenthalt in einem anderen 

Kanton 2008 76 387 
- Ausschaffungshaft, rechtliche Hindernisse 2009 80 367, 2011 79 335, 2011 80 

337, 2011 81 339,  
- Ausschaffungshaft, Überstellungsfrist 2010 67 329, 2010 68 331 
- Ausschaffungshaft, Unterbruch der Überstellungsfrist 2010 68 331 
- Ausschaffungshaft, Untertauchensgefahr 2009 82 377, 2009 83 378, 2009 84 379, 

2010 65 327, 2010 69 334 
- Ausschaffungshaft, Verhältnismässigkeit 2009 81 372, 2010 70 337, 2011 82 341 
- Ausschaffungshaft, Verlängerung Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Ausschaffungshaft, Wegweisungsentscheid während des Asylverfahrens 2012 50 

286 
- Ausstellen des Ausländerausweises 2009 90 389 
- Begründungspflicht bei Kürzung von unentgeltlichem Honorar 2007 100 349 
- berufliche Integration 2008 92 426 
- berufliche Integration und Härtefall 2008 92 426 
- Beschäftigungsmöglichkeit 2008 81 399, 2008 82 400 
- Beschaffen der Reisepapiere 2008 78 390 
- Beschleunigungsgebot 2007 88 321 
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- Beschleunigungsgebot und Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 2008 78 
390 

- Beschleunigungsgebot, Verletzung 2010 72 343 
- Beschwerdebegründung 2011 84 347 
- Bestimmen des Lebensmittelpunktes 2008 91 423 
- Beweisabnahme 2009 89 388 
- Beweisofferte 2009 89 388 
- Bewilligungserteilung 2009 90 389 
- Beziehung zu Kind 2011 86 350 
- Dienstleistung 2008 88 412 
- Disziplinarstrafe 2007 87 320 
- Domizil des Arbeitgebers und Grenzgängerbewilligung 2008 89 413 
- Drogenabhängigkeit eines Häftlings 2008 80 397 
- Dublin-Verfahren 2009 80 367, 2009 81 372, 2009 82 377, 2010 4 44, 2010 67 

329, 2010 68 331, 2011 82 341  
- Dublin-Verfahren, Haftüberprüfungsfrist bei Verlängerung einer 

Ausschaffungshaft ohne Antrag auf richterliche Überprüfung 2012 48 283 
- Dublin-Verfahren, Verlängerung einer Ausschaffungshaft ohne Antrag auf 

richterliche Überprüfung 2012 48 283 
- Dublin-Verfahren, Vollzug 2009 78 363 
- Dublin-Verfahren, Wegweisungsentscheid 2011 79 335, 2011 80 337 
- Dublin-Verfahren, Wegweisungsvollzug 2011 81 339 
- Durchsetzungshaft 2007 90 322 
- Ehegemeinschaft 2011 85 347 
- eheliche Gewalt 2011 87 354 
- eheliches Zusammenleben, Dauer 2011 85 347 
- Eingrenzung 2007 91 324, 2012 51 287 
- Einreiseverbot 2011 79 335 
- Einspracheverfahren; Einsprachefrist 2010 95 467 
- Einspracheverfahren; unvollständige Einspracheschrift 2010 95 467 
- Einspracheverfahren; Verfahrensvorschriften 2010 96 469 
- Entsendung eines Arbeitnehmers 2008 86 405, 2008 87 410, 2008 88 412, 2010 

77 364 
- erleichterte Wiederzulassung 2010 74 349 
- Erlöschen der Niederlassungsbewilligung 2008 91 423, 2010 74 349 
- Eröffnen des Wegweisungsentscheids 2007 80 313 
- Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 2007 99 348, 2009 85 383 
- Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen 

2007 96 338 
- erwerbslose Wohnsitznahme 2007 96 338 
- erwerbslose Wohnsitznahme, Unterstützung durch Dritte 2009 85 383 
- Familienleben gemäss Art. 8 EMRK 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337, 

2008 85 403 
- Familiennachzug 2007 93 331, 2007 95 337, 2008 85 403 
- Familiennachzug, Nachzugsfrist 2011 89 361 
- finanzielle Entwicklung 2009 85 383 
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- formelle Wegweisung 2012 52 291 
- Freizügigkeitsabkommen, Anwendbarkeit bei Verlängerung der 

Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft 2010 75 358 
- Fristwiederherstellung 2011 84 347 
- Fürsorgeabhängigkeit 2012 54 302 
- Grenzgängerbewilligung und Domizil des Arbeitgebers 2008 89 413 
- Härtefall 2007 96 338, 2007 98 343, 2008 92 426, 2008 93 428, 2009 86 384 
- Haftbedingungen 2007 86 319, 2008 81 399, 2008 82 400, 2008 83 401, 2008 84 

401, 2010 73 344, 2011 83 345 
- Haftbedingungen in ausserkantonalem Gefängnis 2007 87 320 
- Haftbeendigungsgrund 2007 82 313 
- Haftdauer 2007 81 313, 2009 78 363 
- Haftentlassung trotz fehlender Möglichkeit, Ausreise zu kontrollieren 2010 71 

339 
- Haftentlassungsgesuch vor Ablauf von 30 Tagen seit Haftbestätigung 2010 71 339 
- Haftgrund 2007 89 321, 2008 77 389 
- Haftgrund bei erneuter Haftanordnung 2010 65 327 
- Haftüberprüfungsfrist 2012 49 283 
- Haftüberprüfungsfrist bei Haftverlängerung 2012 48 283 
- Haftvollzug 2008 81 399, 2010 73 344 
- Haftvollzug bei gewalttätigem Häftling 2010 73 344 
- Haftvollzug in einer Justizvollzugsanstalt 2010 73 344 
- Hausdurchsuchung 2007 92 327 
- Hausordnung des Ausschaffungszentrums 2008 81 399 
- Infrastruktur des Ausschaffungszentrums 2008 81 399 
- Kantonswechsel 2008 93 428, 2011 90 379 
- Kantonswechsel und Härtefall 2008 93 428 
- Kantonswechsel von Niedergelassenen 2008 90 420 
- Konsumation eines Wegweisungsentscheids 2010 66 329, 2011 80 337 
- Kürzung von unentgeltlichem Honorar, Begründungspflicht 2007 100 349 
- kurzfristige Festhaltung 2009 79 366, 2012 49 283 
- längerfristige Freiheitsstrafe 2009 87 387 
- Laienbeschwerde 2010 76 359 
- Lebensmittelpunkt 2008 91 423, 2010 74 349 
- Meldepflicht 2008 86 405, 2008 87 410, 2008 88 412, 2010 77 364 
- Meldepflicht bei Notfällen 2008 87 410 
- Meldepflichtverstoss 2008 86 405, 2008 87 410, 2010 77 364 
- Mitwirkungspflicht 2007 82 313, 2007 83 314, 2007 84 316 
- Mündliche Verhandlung bei Haftverlängerung 2009 77 359 
- nachehelicher Härtefall 2011 86 350 
- Nachfrist für detaillierte Beschwerdebegründung 2011 84 347 
- Nichteintretensentscheid als Haftgrund 2008 77 389 
- Nichtigkeit einer Verfügung 2011 90 379 
- Nichtraucher in Ausschaffungshaft 2011 83 345 
- Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung 2007 98 343, 2012 53 301 
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- Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der 
Familiengemeinschaft 2009 86 384, 2011 85 347, 2011 86 350, 2011 87 354, 
2011 88 357 

- Passherausgabe 2009 81 372 
- Pflegkind und Pflegplatzbewilligung 2007 96 338 
- Prüfungspflicht der Behörden 2008 90 420 
- Recht auf Achtung des Familienlebens 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337, 

2008 85 403 
- Rechtliches Gehör 2009 89 388 
- Rechtsverweigerung 2009 90 389 
- Reisepapiere 2008 78 390 
- Rückführung in einen Dublin-Staat 2009 81 372 
- Sanktionierung eines Meldepflichtverstosses 2008 86 405 
- selbständige Ausreise 2009 81 372 
- Subsidiarität der Durchsetzungshaft 2007 90 322 
- Telefonverkehr während der Haft 2008 81 399 
- Tolerierter Aufenthalt 2009 91 395 
- Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Überstellungsfrist, Unterbruch 2010 68 331 
- Unterbruch der Überstellungsfrist 2010 68 331 
- Untersuchungsmaxime 2009 89 388 
- Untertauchensgefahr 2009 84 379, 2010 63 327, 2010 64 327, 2010 65 327, 2010 

69 334 
- Untertauchensgefahr bei illegalem Aufenthalt 2009 84 379 
- Untertauchensgefahr bei Weigerung zur Ausreise während ausgesetztem Vollzug 

2010 69 334 
- vegetarische Kost in der Haft 2008 84 401 
- Verbesserungsfähigkeit einer Beschwerde 2010 76 359 
- Verfahren 2009 91 395 
- Verfahren, Verfahrensbeginn bei von Amtes wegen eingeleiteten Verfahren 2009 

88 387 
- Verfahrensbeginn 2009 88 387 
- Verfristung 2009 80 367 
- Verfügung fehlerhaft 2011 90 379 
- Verhältnismässigkeit der Eingrenzung 2007 91 324, 2012 51 287 
- Verhältnismässigkeit der Haftanordnung 2007 84 316, 2007 85 318, 2010 70 337, 

2011 82 341 
- Verhältnismässigkeit einer Durchsetzungshaft bei Drogenabhängigkeit 2008 80 

397 
- Verhältnismässigkeit einer Verwarnung 2012 54 302 
- Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der 

Familiengemeinschaft 2010 75 358 
- Verlängerung Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Verletzung Beschleunigungsgebot 2010 72 343 
- Verschweigen wesentlicher Tatsachen 2008 90 420 
- Vertrauensschutz 2011 89 361 
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- Verwarnung von EG-/EFTA-Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen, die 
sich auf das Freizügigkeitsabkommen berufen können 2010 97 469 

- Verwarnung wegen Fürsorgeabhängigkeit 2012 54 302 
- Vollzug der Ausschaffung 2007 82 313, 2008 79 393 
- Vollzug einer Entfernungsmassnahme 2007 98 343, 2007 99 348 
- Vollzugsperspektiven 2008 79 393, 2010 70 337 
- Vorbereitung der Heirat 2007 97 341 
- Warenlieferung 2008 88 412 
- Wegweisung 2009 92 405, 2012 52 291 
- Wegweisung, Konsumation 2010 66 329 
- Wegweisungsentscheid 2010 69 334, 2012 50 286 
- Wegweisungsentscheid, Eröffnen in Amtssprache 2007 80 313 
- Wegweisungsentscheid, rechtsgenüglich eröffnet 2011 79 335 
- wichtige persönliche Gründe, die einen weiteren Aufenthalt erforderlich machen 

2011 86 350, 2011 87 354, 2011 88 357 
- wichtige persönliche Gründe i.S. von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG 2009 86 384 
- Widerruf der Niederlassungsbewilligung 2008 90 420, 2009 87 387 
- Widerrufsgrund 2009 87 387 
- Wiederzulassung 2010 74 349 
- Zelleneinschluss aus betrieblichen Gründen 2008 83 401 
- Zulässigkeit einer Hausdurchsuchung 2007 92 327 
- Zulässigkeit einer Schrankdurchsuchung 2007 92 327 
- Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AuG 2009 91 395 
- Zumutbarkeit der Rückkehr 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337 
- Zusicherung einer Aufenthaltsbewilligung 2009 90 389 
- Zuständigkeit 2011 90 379, 2012 52 291, 2012 53 301 
- Zuständigkeit des Kantons Aargau für die Anordnung einer Ausschaffungshaft 

2008 76 387 
- Zustellfiktion 2011 82 341 
- Zustellung in Deutschland 2010 76 359 

Militärversicherung 
- Anspruch auf Prämienverbilligung 2009 15 78 

Mitarbeiterbeurteilung 
- s. Personalrecht 

Miteigentum 
- s. Grundbuchrecht 

Mittellosigkeit 
- Bei der Prüfung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO kann 

auf die bisherige Praxis zur eidgenössischen und kantonalen Zivilprozessordnung 
sowie die Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 3 BV zurückgegriffen werden 2011 16 
57 

Mobbing 
- s. Personalrecht 



2012 Sachregister 419 

Mobilfunkantenne 
- Anwendbarkeit der Besitzstandsgarantie auf Standortbauten 2011 96 438 
- Grundsätze der Standortevaluation gemäss § 26 EG UWR 2012 18 113 
- Verpflichtung der Mobilfunkbetreiberinnen und -betreiber eine umfassende 

Standortevaluation- und -koordination vorzunehmen 2010 88 436 

Modellfliegerei 
- s. Polizeiwesen 

Motorfahrzeugkosten 
- Motorfahrzeugkosten als Erwerbsunkosten und situationsbedingte Leistung 2010 

39 208 

mutwillige Prozessführung 
-  2010 16 66 

N 

ne bis in idem 
-  2009 11 57 

Nebenbestimmungen 
- s. Bäuerliches Bodenrecht 

Negative Standortgebundenheit 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule erweist sich als nicht negativ 
standortgebunden 2011 95 425 

Nichtigkeit 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Niederlassungsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Niederlassungsfreiheit  
- s. Meldewesen 

Normenkontrolle 
- § 33 Abs. 6 Satz 2 des Staatsvertrages FHNW verstösst gegen Art. 29a BV und 

die Beschwerdekommission ist kein "oberes" kantonales Gericht. Die Entscheide 
der Beschwerdekommission FHNW über Prüfungsergebnisse sind beim 
Verwaltungsgericht anfechtbar 2010 42 225 

- Einschränkungen bei der vorfrageweisen Überprüfung von Nutzungsplänen 2011 
39 148 
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Normenkontrolle, prinzipale 
- Aufhebung von § 24 Abs. 2 HBV mangels genügender gesetzlicher Grundlage 

2010 40 213 
- Aufhebung von §§ 3-6 VV GSchV wegen fehlender Rechtsetzungsbefugnis des 

Regierungsrats 2012 22 150 
- Rügen betreffend das Zustandekommen einer Norm dürfen nur mit grosser 

Zurückhaltung geprüft werden (Präzisierung der Rechtsprechung) 2007 57 231 

Notwendige Streitgenossenschaft 
- s. Beschwerdelegitimation 

Notwendige Verteidigung 
- Wiederherstellung der Frist 2011 17 61 

Noven  
- Neue Tatsachen und Beweismittel können im Verfahren vorgebracht werden 2010 

24 122 
- Noven im Rückweisungsverfahren 2008 55 303 

Novenrecht  
- Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 

Novenverbot 
- Kein konkludenter Verzicht im Beschwerdeverfahren möglich 2011 6 35 

Nutzfläche, landwirtschaftliche 
- Bejaht trotz Zuweisung zur Reservatszone gemäss Hallwilerseeschutzdekret (Erw. 

II/3) 2009 74 333 

Nutzungsübertragung 
- Grenzen der Nutzungsübertragung; keine Nutzungsübertragung zu Lasten einer 

Grünzone 2011 97 440 

O 

Obhutsentzug 
- Eingriff in die elterliche Obhut bei einer Zuweisung in eine Sonderschule 2007 

119 457 
- Notwendigkeit bei einer kindesschutzrechtlichen Plazierung 2010 1 25 

öffentliche Auflage 
- von Voranfrageakten 2007 30 105 

Organ 
- s. Parteientschädigung 

Ortsbildschutz  
- Auswirkungen der Aufnahme eines Ortsbildes im ISOS auf die 

Gemeindeautonomie 2008 26 153 
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- Berücksichtigung des mit der Aufnahme in das Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) zum Ausdruck gebrachten erhöhten öffentlichen 
Interesses im Rahmen der Rechtsanwendung 2010 89 438 

- Das ortsbildschützerische Schutzziel deckt sich mit dem Umgebungsschutz des 
Denkmalschutzes von §§ 31 und 32 KG 2010 89 438 

- Ermessensspielraum des Gemeinderats und Grenzen seiner Autonomie 2010 90 
445, 2010 91 450 

- Gesamtbetrachtung mit Mehrfachbeeinträchtigung 2010 89 438 
- Quartier- und Ortsbildverträglichkeit einer Amateurfunk-Empfangsantenne 2007 

114 424 
- Verhältnis zum Denkmalschutz 2008 26 153 
- s. Dachflächenveränderung 

P 

Parkplatzerstellungspflicht 
- s. Legalitätsprinzip 

Parteibeiträge 
- Abzugsfähigkeit der Zuwendungen an die steuerbefreiten politischen Parteien 

2007 25 91 

Parteientschädigung 
- Anspruch des Gemeinwesens auf Parteientschädigung nach dem Gesetz über die 

Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 (Verwaltungsrechtspflegegesetz, 
VRPG; SAR 271.200) 2009 55 289 

- Bei der Bemessung der Parteientschädigung darf die Mehrwertsteuer nicht 
miteinbezogen werden, wenn die obsiegende Partei selber der 
Mehrwertsteuerpflicht unterliegt 2011 101 465 

- bei mutwilliger Verletzung der Mitwirkungspflichten im 
versicherungsgerichtlichen Verfahren 2008 12 52 

- Die getrennte Berechnung der Parteientschädigung in Verfahrensstadien vor und 
nach einer Rückweisung ist im AnwT nicht vorgesehen 2007 56 228 

- Grundsätze für die Parteientschädigung in Steuerverfahren 2009 53 283 
- Herabsetzung der Parteientschädigung zu Gunsten des Gemeinwesens in analoger 

Anwendung von § 12a AnwT 2011 58 247 
- im Verfahren betreffend Krankentaggeldversicherung nach VVG 2009 19 88 
- In Sozialhilfesachen ist die Parteientschädigung i.d.R. nach § 3 Abs. 1 lit. a AnwT 

festzusetzen 2007 44 191 
- Kein Anspruch bei Selbstvertretung 2007 53 222 
- Kein Anspruch des anwaltlichen Organs auf Parteientschädigung 2007 53 222 
- nach VRPG; Verrechnung der Quoten bei teilweisem Obsiegen 2012 33 223 
- Verlegung der Parteikosten ohne Rücksicht auf die effektiven Anwaltskosten 

2011 58 247 
- Wirkungen einer Verfahrensvereinigung auf die Bemessung der 

Parteientschädigung 2007 56 228 
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Personalrecht 
- Anforderungen an die Begründung einer Kündigung 2010 81 396 
- Anforderungen an einen Aufhebungsvertrag 2010 79 381 
- Auch bei der Auflösung eines öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisses 

durch vertragliche Erklärung sind die Verfahrensvorschriften von Art. 29 BV 
einzuhalten; die inhaltlichen Anforderungen an den Anspruch auf vorgängige 
Äusserung dürfen bei Kündigungen nicht allzu hoch gesteckt werden 2008 98 461 

- Auflösung Anstellungsverhältnis; Abgrenzung zwischen mangelnder Eignung und 
Mängeln in der Leistung 2007 101 355 

- Auflösung kommunales Dienstverhältnis; mangelnde Eignung; Pflicht des 
Gemeinwesens, vor Ablauf bzw. unmittelbar nach Ablauf der Bewährungsfrist zu 
reagieren 2007 102 359 

- Ausbildungskosten; Einwilligung des Mitarbeitenden kann eine fehlende 
gesetzliche Grundlage betreffend die Rückerstattung ersetzen 2010 85 417 

- Ausbildungskosten; Rückforderungsvorbehalt umfasst in casu die Kosten der 
Uniformierung nicht 2010 84 413 

- Ausnahmsweise Zulässigkeit gleichzeitiger Feststellungs- und Leistungsbegehren 
bei der Nichtverlängerung eines befristeteten Arbeitsverhältnisses 2009 96 424 

- Das Abgeltungsverbot für Ferien gilt grundsätzlich auch bei einer Freistellung; 
Ausnahme möglich, sofern der Ferienbezug durch die Stellensuche eingeschränkt 
wird 2010 80 394 

- Definition Mobbing 2010 82 400 
- Der Lohn, welcher per 1. April 2001 überführt wurde, kann nicht mittels 

Beschwerde gegen die auf dieses Datum hin ausgestellte neue Lohnverfügung in 
Frage gestellt werden 2007 104 369 

- Die fristlose Entlassung einer dem Gesamtarbeitsvertrag der Fachhochschule 
Nordwestschweiz unterstehenden Person kann auch "zur Unzeit" rechtsgültig 
ausgesprochen werden 2009 95 420 

- Disziplinarmassnahme; der anordnenden Behörde kommt in Bezug auf die Art der 
Disziplinarmassnahme ein grosses Ermessen zu 2010 86 423 

- Durch Verfügung begründete Dienstverhältnisse sind grundsätzlich mittels 
Verfügung zu kündigen; Erlass der Kündigungsverfügung durch einen 
Rechtsanwalt führt zur Nichtigkeit; im Falle einer nichtigen Kündigung läuft das 
Anstellungsverhältnis weiter 2008 96 449 

- Ein tief gespaltenes Vertrauensverhältnis zwischen grossen Teilen der 
Elternschaft und einer Lehrperson rechtfertigt eine Kündigung unabhängig davon, 
ob sich der Vorwurf einer sexuellen Verfehlung erhärten liess oder nicht 2008 95 
444 

- Erhöhter Kündigungsschutz öffentlich-rechtlich Angestellter auch bei Verweis im 
kommunalen Personalreglement auf die Bestimmungen des Obligationenrechts 
2009 97 434 

- Falls ein Gemeindeverband kein Dienst- und Besoldungsreglement erlassen hat, 
ist das kantonale Personalrecht sinngemäss anwendbar 2010 81 396 

- Fristlose Entlassung; eine leichtfertig erhobene, unbegründete Strafanzeige 
gegenüber der Arbeitgeberin stellt eine schwerwiegende Verletzung der 
Treuepflicht dar 2010 82 400 
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- Grundsätzlich ist das Anstellungsverhältnis mit Lehrpersonen unbefristet; bei 
einem unzulässig befristeten Anstellungsvertrag ist der Mitarbeitende so zu 
stellen, wie wenn der Vertrag unbefristet abgeschlossen worden wäre 2010 83 406 

- Grundsätzliche Zulässigkeit des Aufhebungsvertrages; Anwendbarkeit der 
arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen bei unzulässigem Aufhebungsvertrag 
2009 94 419 

- Im Rahmen des Instruktionsverfahrens kommt der Schlichtungskommission eine 
Verfügungskompetenz zu; verneint die Schlichtungskommission die 
Sachentscheidsvoraussetzungen für die Abgabe einer Empfehlung, kann dagegen 
das Personalrekursgericht angerufen werden 2008 99 465 

- Inkonvenienzentschädigung für Nachtarbeit; pauschale Abgeltung 2011 94 407 
- Kein Anspruch auf Umwandlung eines befristeten in einen unbefristeten 

Anstellungsvertrag während der Laufdauer des befristeten Vertrages 2009 96 424 
- Keine stillschweigende Vertragsänderung bei blosser Rücksichtnahme des 

Arbeitgebers auf Bedürfnisse des Arbeitnehmers 2011 91 383 
- Keine vorsorgliche Lohnfortzahlungspflicht bei einer Kündigung 2009 95 420 
- Kündigung eines Rahmenvertrages aus organisatorischen Gründen; das Ziel, 

lediglich Lehrpersonen mit einem Pensum von mindestens 40 % zu beschäftigen, 
rechtfertigt keine Kündigung 2008 97 454 

- Kündigung unrechtmässig bei Anbieten einer weniger anforderungsreichen Stelle 
wegen mangelhafter Leistung ohne Ansetzen einer Bewährungsfrist 2009 98 435 

- Kündigung während der Probezeit; es müssen sachliche Gründe vorliegen, die 
objektiviert und konkretisiert werden können 2007 103 364 

- Kündigungsschutz bei betrieblicher Mitwirkung; Kündigung ist in casu 
rechtmässig, da kein Zusammenhang zwischen der Mitwirkung und dem gerügten 
Verhalten vorlag 2010 82 400 

- Leistung von Überstunden setzt nicht zwingend eine vorgängige Anordnung 
durch den Vorgesetzten voraus; Unterschied Überstunden und Gleitzeit-
Überhang; stillschweigende Anerkennung von Überstunden 2007 106 376 

- Lohnfestsetzung innerhalb einer bestimmten Stufe; kein Anspruch auf 
Beibehaltung des Leistungsanteils bei Wechsel der Lohnstufe 2007 105 371 

- Massgebende Gesichtspunkte bei der Festlegung des Anfangslohnes für 
Mitarbeitende in den Personalkategorien nach § 22 LD (sog. Grundlöhner) 2007 
107 386 

- Massgeblicher Zeitpunkt für die Verpflichtung, dem Gekündigten eine andere 
zumutbare Stelle anzubieten, ist der Moment der Kündigung 2012 56 318 

- Mitarbeiterbeurteilung; Rügen gegen die Mitarbeiterbeurteilung können nur im 
Rahmen einer Beschwerde gegen die Lohnverfügung erhoben werden 2010 86 
423 

- Personalakten; kantonales Datenschutzgesetz ist Vertragsinhalt 2012 57 321 
- Rechtsmittelverfahren bei Streitigkeiten infolge Auflösung des 

Anstellungsverhältnisses bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (inkl. 
Kostenverlegung); es hängt vom Mass des Vertrauensverlustes ab, ob allenfalls 
auf die Ansetzung einer Bewährungszeit verzichtet werden darf 2008 94 433 
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- Selbst bei Fehlen einer entsprechenden Regelung besteht keine 
Rückzahlungspflicht von Aus- oder Weiterbildungskosten, wenn die 
Anstellungsbehörde grundlos kündigte oder den Grund für die Kündigung selber 
setzte 2007 108 393 

- Übergangsrechtliche Regelung der Fünfjahresfrist gemäss § 3 Abs. 2 GAL bzgl. 
der Umwandlung befristeter in unbefristete Anstellungsverhältnisse 2009 96 424 

- Untersuchungsgrundsatz gilt unabhängig von der Behauptungs- und 
Substantiierungslast 2012 57 321 

- Unzulässiger Verweis auf das Obligationenrecht bei fehlendem kommunalen 
Personalreglement 2011 93 401 

- Vereitelung des Ansetzens einer Bewährungszeit 2011 91 383 
- Verwirkung einer Forderung ist von Amtes wegen zu beachten 2012 55 305 
- Vorsorgliche Massnahmen; Zuständigkeit verbleibt während des 

Schlichtungsverfahrens bei der Anstellungsbehörde 2010 86 423 
- Weisungsrecht des Arbeitgebers 2011 91 383 
- Zulässigkeit einer rückwirkenden ärztlichen Bestätigung 2011 93 401 
- Zustellung einer Kündigung richtet sich nach der eingeschränkten 

Empfangstheorie 2012 55 305 
- s. Arbeitszeugnis 
- s. Besoldung 
- s. Rechtliches Gehör 

Personalverleih 
- s. Bewilligungspflicht 

persönliche Freiheit 
- s. Zwangsmassnahmen 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Pflegkind 
- s. Migrationsrecht 

Planungspflicht 
- Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzes (Anwendungsfall einer nicht 

UVP-pflichtigen Windenergieanlage in einer Landschaftsschutzzone) 2012 59 
328 

Planungszone 
- Für die Beantwortung der Frage, ob eine Planungszone, welche erst nach 

Einreichung des Baugesuchs bzw. erst im Rechtsmittelverfahren erlassen wird, 
auch für das hängige Bauvorhaben wirksam ist, ist es notwendig, die privaten 
Interessen des Bauherrn an der Baurealisierung und die öffentlichen Interessen an 
der Planänderung gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt den privaten 
Interessen im Rahmen der Interessenabwägung ein erhöhtes Gewicht zu 2009 103 
453 

Platzierung 
- Zuständigkeiten der sorgeberechtigten Eltern, der Vormundschaftsbehörde und 

der Fürsorgebehörde; Notwendigkeit eines Obhutsentzugs 2010 1 25 
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Politische Rechte 
- Formvorschriften Referendum/Inititative 2011 54 225 
- Überspitzter Formalismus 2011 54 225 

Polizeiwesen 
- Anordnung einer Wegweisung und Fernhaltung nach § 34 Abs. 1 PolG 2009 107 

494 
- Unzulässigkeit eines generellen Verbotes der Modellfliegerei; die Modellfliegerei 

kann aber im Polizeireglement einer Bewilligungspflicht unterstellt werden 2008 
107 494 

Prämienverbilligung 
- für bei der Militärversicherung Versicherte 2009 15 78 
- massgebende letzte Steuerveranlagung 2008 13 54 
- Veränderung der Einkommensverhältnisse 2009 16 79 

Präponderanzmethode 
- Unzulässigkeit der Aufrechnung eines Privatanteils bei Abschreibungen im 

Geltungsbereich der Präponderanzmethode 2009 26 123 

Privatklägerschaft 
- Die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als 

Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen, gilt als Privatklägerschaft 2011 18 62 

Privatstrassen 
- Das öffentliche Recht regelt die Beschaffenheit von Privatstrassen nicht 2009 100 

447 
- Eine Privatstrasse, welche mit einem im Grundbuch angemerkten öffentlichen 

Fusswegrecht belastet ist, gilt als öffentliche Strasse 2011 38 147 

Publikation 
- Unterlassene Publikation eines nachträglich eingereichten Baugesuchs, Vorgehen 

bei der Beurteilung eines redimensionierten Projekts durch die Beschwerdeinstanz 
2012 58 327 

R 

Raub 
-  2011 12 49 

Rayonverbot 
- Begründungspflicht 2010 78 371 

Rechtliches Gehör  
- Anspruch auf Beweisabnahme 2008 59 312 
- Anspruch, vor Erlass einer Kündigung angehört zu werden 2011 92 393 
- der Kindsmutter in einem Prozess betreffend Kinderunterhalt 2009 3 28 
- Die Nichterstellung eines Verhandlungsprotokolls stellt einen Verfahrensmangel 

dar 2010 90 445 
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- Gewährung des rechtlichen Gehörs im Zusammenhang mit einem Augenschein 
2008 59 312 

- Gewährung des rechtlichen Gehörs in dringenden Fällen 2008 57 308 
- Heilung 2011 3 30 
- Vor einer Auflage von Verfahrenskosten oder eines Parteikostenersatzes ist einem 

Anzeiger das rechtliche Gehör zu gewähren 2010 47 259 
- vor Ermessensveranlagung aufgrund einer Vermögensvergleichsrechnung 2008 

71 350 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Rechtsgleichheit 
- Gleichbehandlung im Unrecht 2010 28 153 
- s. Energie, erneuerbare 

Rechtsmittel  
-  2009 10 53 
- Berufung 2011 23 82 
- Beschwerde 2011 23 82 
- Rechtsmittelweg gegen ablehnende Bürgerrechtsentscheide der 

Gemeindeversammlung 2009 48 261 
- s. Einbürgerung (ordentliche) 

Rechtsmittelbelehrung 
- Folgen einer falschen Rechtsmittelbelehrung 2011 75 307 

Rechtsmittellegitimation 
- Der geschädigten Person ist das Recht zur Ergreifung von Rechtsmitteln 

einzuräumen, wenn sie noch keine Gelegenheit hatte, sich zur Frage der 
Konstituierung zu äussern 2011 13 51 

- Die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als 
Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen, gilt als Privatklägerschaft 2011 18 62 

Rechtsöffnung 
- Massgebend für die Prüfung der gehörigen Eröffnung des dem 

Rechtsöffnungsverfahren zugrundeliegenden Entscheides ist der rechtzeitig 
eingebrachte Sachverhalt 2007 3 29 

- von der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsverträge als definitive 
Rechtsöffnungstitel 2012 1 27 

Rechtsöffnungsverfahren 
- Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 

Rechtspflege unentgeltliche 
-  2009 5 35 

Rechtsverweigerung 
- Rechtsverweigerungsbeschwerde kann nur erheben, wer vorher eine 

entsprechende Verfügung verlangt hat 2008 101 478 
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- s. Migrationsrecht 

Rechtsverzögerung 
- Verlegung der Verfahrens- und Parteikosten bei gegenstandslos gewordener 

Rechtsverzögerungsbeschwerde 2011 57 243 

Rechtsweggarantie 
- Im Anwendungsbereich des SubmD kein Rechtsschutz unterhalb der 

Schwellenwerte auch unter Geltung der Rechtsweggarantie 2009 37 197 

Register der unterzeichnungsbefugten Personen 
- Alle für den Kanton unterzeichnungsbefugten Personen sind in ein öffentliches 

Register einzutragen 2008 109 501 
- Der Eintrag im Register der unterzeichnungsbefugten Personen hat 

deklaratorischen Charakter 2008 109 501 

Revision 
- eines IV-Rentenentscheides 2009 13 71 
- eines Urteils des Versicherungsgerichts 2009 14 73 

Richtplan  
- Fortschreibungs-Kompetenz des Regierungsrats 2012 59 328 
- Mitwirkungsrecht und Anspruch auf rechtliches Gehör der Gemeinde bei 

Änderungen von Festsetzungen im Richtplan 2012 23 163 

Rückforderung 
- von IV-Leistungen 2009 13 71 

Rückweisung 
- Eine Rückweisung bewirkt, dass das Verfahren in den Zustand vor Erlass des 

aufgehobenen Entscheids zurückversetzt wird 2008 55 303 
- Kein Eintritt der Verfolgungsverjährung im Falle der Rückweisung eines 

schuldigsprechenden erstinstanzlichen Urteils zu neuer Entscheidung 2010 9 46 
- s. Noven 
- s. Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 

Rückzug der Beschwerde 
- Ein Beschwerderückzug hat schriftlich zu erfolgen (Bestätigung der 

Rechtsprechung) 2008 58 311 

Rückzug des Baugesuchs 
- s. Kosten 

Rückzug des Strafantrags 
- Hinderung der Wirksamkeit des Strafantragsrückzugs, der aufgrund einer 

strafrechtlich relevanten Drohung oder Täuschung bewirkt wurde 2010 8 46 
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S 

Sanierung belasteter Standorte 
- Legitimation zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 

4 USG 2010 31 167 

Säumnis  
- mit Abgabe der Erklärung über die Verfahrensbeteiligung 2007 52 220 

Schenkungssteuer 
- Errichtung einer Familienstiftung 2007 68 269 

Schlichtungsbehörde 
- Die Schlichtungsbehörde ist kein Gericht. 2011 4 33 

Schlichtungsverfahren 
- Bei Klagen betreffend Krankentaggeldversicherung nach VVG 2011 28 104 

Schuldzinsenabzug 
- Beachtung von Verzugszinsen auf Steuerschulden von Amtes wegen 2011 31 116 
- Schuldzinsenabzug bei einer fremdfinanzierten Rentenversicherung 2010 56 293 
- Verzugs- und Vergütungszinsen sind bei der Veranlagung gleich zu behandeln 

2011 31 116 
- Verzugszinsen betreffend noch nicht beglichene Steuerforderungen sind auch 

Schuldzinsen gemäss § 40 lit. a StG und von den Einkünften abzuziehen 2011 31 
116 

- Zulässigkeit der Wiedererwägung vor Urteilseröffnung 2011 31 116 
- Zulässigkeit verspäteter Anträge vor Steuerrekursgericht 2011 31 116 

Schulhauszuteilungen 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 

Schulpflege 
- Keine Zuständigkeit der Schulpflege zur Vergabe öffentlicher 

Beschaffungsaufträge 2007 39 167 

Schulrat des Bezirks 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 

Schulrecht  
- Abklärung vormundschaftlicher Massnahmen 2007 119 457 
- Als Transportkostenersatz bei auswärtigem Schulbesuch werden in der Praxis 4/5 

der Jahresabonnementskosten vergütet 2011 49 195 
- Berücksichtigung der Leistungen in der höheren Schulstufe, wenn der Übertritt im 

Beschwerdeverfahren vorsorglich gestattet wurde 2010 41 221 
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines Entlassungszeugnisses 

hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde anfechtbar 2010 44 234 
- Die Abgrenzung schulorganisatorischer Massnahmen von Realakten 2011 48 188 
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- Die Abweisung des Gesuches um Umteilung in einen andern Kindergarten stellt 
eine Verfügung dar 2011 48 188 

- Eingriff in die elterliche Obhut 2007 119 457 
- Entscheide der Beschwerdekommission FHNW über Prüfungsergebnisse sind 

beim Verwaltungsgericht anfechtbar 2010 42 225 
- Kein Anspruch von Besuchern einer Privatschule auf Übernahme von Kosten für 

Schulmaterial und Lehrmittel durch die Gemeinde 2012 30 206 
- Kein Wahlrecht des auswärtigen Schulortes bei unzumutbarem Schulweg in der 

Wohngemeinde 2010 43 230 
- Mehrere besondere Umstände können im Einzelfall einen wichtigen Grund für 

den auswärtigen Schulbesuch schaffen 2010 43 230 
- Nichteintretensentscheide, welche eine anfechtbare Verfügung verneinen, können 

mit Beschwerde angefochten werden 2011 48 188 
- Schulversäumnisse 2007 12 55 
- Übertritt von der Real- in die Sekundarschule. Fähigkeiten und Kompetenzen 

können nicht nur mit der Übertrittsempfehlung nachgewiesen werden 2010 41 221 
- Voraussetzungen für eine Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 
- Widerhandlung gegen das Schulgesetz 2007 12 55 
- Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 
- s. Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
- s. Obhutsentzug 
- s. Sonderschulung 
- s. vormundschaftliche Massnahmen 

Schulunterricht 
- Dispensation vom Primarschulunterricht im Fach Englisch 2010 93 459 

Schutzschrift 
-  2007 6 36 

Schutzwürdiges Interesse 
- s. vorsorgliche Beweisführung 

Selbständige nachträgliche Entscheide 
-  2011 23 82 

Selbstdispensation 
- Für die Besserstellung von Ärzten der medizinischen Grundversorgung bei der 

Selbstdispensation gemäss § 24 Abs. 3 HBV besteht keine zureichende 
gesetzliche Grundlage 2010 40 213 

Selbstvertretung 
- s. Parteientschädigung 

Sicherstellung Parteikosten  
- Beurteilung der Zahlungs(un)fähigkeit 2007 4 31 
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Sicherungsentzug 
- s. Entzug des Führerausweises 

SN-Normen 
- Anwendung der SN-Norm 640 241 bezüglich der Markierung eines 

Fussgängerstreifens 2011 99 457 

Sonderfall 
- Für die Beantwortung der Frage, ob ein Sonderfall gemäss § 17 WnD vorliegt, ist 

abzuklären, ob die der erhobenen Gebühr zugrunde liegende Nutzung aus 
objektiven Gründen nur während eines Bruchteils des Jahres stattfinden kann 
2009 102 451 

Sondernutzungsplanung  
- Anfechtungsmöglicheit der Weigerung des zuständigen Gemeindeorgans, einen 

Sondernutzungsplan zu erlassen 2007 117 445 
- Bedeutung der Sockellinie 2009 32 156 
- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 

freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 
- Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des zuständigen kommunalen 

Organs einen Planungsentscheid fällen kann 2007 117 445 
- s. behindertengerechtes Bauen 
- s. Gestaltungsplan 

Sonderschulung 
- Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 

Sozialabzüge 
- Invalidenabzug: Abgrenzung zu den Krankheits- und Unfallkosten und zu den 

behinderungsbedingten Kosten 2010 57 298 

Sozialhilfe  
- Alimentenbevorschussung: fehlende Beschwerdelegitimation des 

Unterhaltsschuldners 2009 56 291 
- Angemessene Wohnungsgrösse eines sorgeberechtigten Elternteils, dessen Kind 

fremd platziert ist 2010 37 205 
- Anrechnung von Unterhaltsbeiträgen als eigene Mittel 2008 43 256 
- Anwendbarkeit der Mietzins-Richtlinien für Junge Erwachsene 2009 45 236 
- Auslandaufenthalt (Ferien) eines Sozialhilfeempfängers 2008 37 225 
- Befristung der Sozialhilfe als Ausfluss des Bedarfsdeckungsprinzips 2009 43 227 
- Beschwerdelegitimation der Gemeinde in Sozialhilfesachen 2008 54 303 
- Beteiligung des Kantons an Institutionen der Tagesbetreuung von Kindern 2011 

44 173 
- Betriebskosten eines Motorfahrzeugs (§ 10 Abs. 5 lit. c SPV): Wird ein 

Motorfahrzeug von einem Dritten zur Verfügung gestellt, so muss dessen 
Benützung durch den Sozialhilfeempfänger eine gewisse Intensität aufweisen 
2008 38 230 
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- Betriebskosten eines Motorfahrzeugs (§ 10 Abs. 5 lit. c SPV): Eine kumulative 
Anwendung des Abzugs gemäss Satz 1 und die Anrechnung von eigenen Mitteln 
gemäss Satz 3 ist ausgeschlossen 2008 47 268 

- Darlehen sind grundsätzlich als eigene Mittel anzurechnen 2009 44 232 
- Fehlende Zuständigkeit des Kantonalen Sozialdienstes 2009 45 236 
- Gemeindeautonomie im Zusammenhang mit Kürzungen 2008 45 262 
- Grundbedarf und Eigenverantwortung 2009 44 232 
- Inkassohilfe für Kindesunterhaltsbeiträge 2011 46 179 
- Kantonsbeitrag an die Kosten der materiellen Hilfe 2007 46 195 
- Keine Rückweisung, wenn eine Anordnung für die Zukunft neu verfügt werden 

muss 2009 45 236 
- Kürzung bei gebundenen Auslagen (Grenze) 2008 46 265 
- Meldepflicht: Mitteilung eines Ferien-/Auslandaufenthalts 2008 37 225 
- Motorfahrzeugkosten als Erwerbsunkosten und situationsbedingte Leistung 2010 

39 208 
- Notwendigkeit eines privaten Motorfahrzeuges 2010 39 208 
- Rückwirkende Einstellung der materiellen Hilfe 2010 38 206 
- Rückzahlung unrechtmässiger Leistungsbezüge 2011 45 177 
- Sozialhilferechtliche Stellung anerkannter Flüchtlinge 2009 45 236 
- Therapieaufenthalte suchtmittelabhängiger Personen 2008 41 245 
- Unterstützungswohnsitz: Beweislast für einen Wegzug und Verbot der 

Abschiebung 2012 28 193 
- Verstoss gegen Mitwirkungs- und Meldepflicht 2011 45 177 
- Verwandtenunterstützungspflicht: Eine Auflage / Weisung zur Abtretung eines 

nicht angefallenen Erbteils ist ohne die freiwillige Zustimmung des Erblassers 
unzulässig 2008 44 259 

- Voraussetzungen der Anrechnung eigener Mittel ist die Verfügbarkeit 2009 42 
223 

- Wiedererwägung 2009 42 223 
- s. Auflagen und Weisungen 
- s. Parteientschädigung 
- s. unentgeltliche Rechtsverbeiständung 
- s. Unterstützungswohnsitz 

Spitalfinanzierung 
- Zweckentfremdung und Veräusserung von Anlagen und Liegenschaften 2011 52 

207 

Sportanlage 
- Beurteilungsmethoden 2008 23 109 
- Lärmermittlung bzw. -beurteilung einer Sportanlage; Massgeblichkeit der 

Vollzugshilfe des BAFU 2012 20 135 
- Lärmprognose 2008 23 109 
- Umweltverträglichkeit 2008 23 109 

Staffelung 
-  2009 31 153 
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Standortevaluation- und -koordination 
- Verpflichtung der Mobilfunkbetreiberinnen und -betreiber den am besten 

geeigneten Antennenstandort zu wählen 2010 88 436 

Steuerrecht 
- Besteuerung des Einmalzinsanteils einer Diskontobligation ohne überwiegende 

Einmalverzinsung 2008 20 89 
- Erträge aus einer Photovoltaik-Anlage 2010 52 273 
- Grundsätze und Berechnung der Höchstbelastung; Berechnung der 

Steuerreduktion im interkantonalen Verhältnis 2008 21 98 
- Grundsatz der Familienbesteuerung 2012 17 106 
- Vermögensbewertung bei Beteiligungen von Ehegatten 2012 17 106 
- s. behinderungsbedingte Kosten 
- s. Berufskosten 
- s. Gewinnungskosten 
- s. Grundstückschätzung 
- s. Kostenverlegung 
- s. Parteientschädigung 
- s. Schuldzinsenabzug 
- s. Steuerstrafrecht 
- s. Steuerumgehung 
- s. verdeckte Gewinnausschüttung 

Steuerstrafrecht 
- Die Ausübung der Funktion als Strafbefehlsrichter durch Sachbearbeiter im 

kantonalen Steueramt erfordert eine formelle Ermächtigung 2008 22 103 
- Über die Unterschriftsberechtigung ist eine Liste zu führen, die von den 

Rechtsunterworfenen eingesehen werden kann 2008 22 103 

Steuerumgehung 
- Schuldzinsenabzug bei einer fremdfinanzierten Rentenversicherung 2010 56 293 
- Verkauf einer Diskontobligation ohne überwiegende Einmalverzinsung acht Tage 

vor dem Verfall an die Bank stellt vorliegend eine Steuerumgehung dar 2008 20 
89 

Stiftung 
- Eine private Stiftung kann Grundstücke des Stiftungsvermögens nicht mit einem 

Selbstbindungsakt von der Beitragspflicht an die Erschliessung befreien 2011 77 
321 

Stipendien 
- s. Ausbildungsbeiträge 

Straf- und Massnahmenvollzug 
- Der Verurteilte wird in angemessener Weise an den Kosten des Vollzugs beteiligt, 

wenn er grundlos eine ihm zugewiesene Arbeit verweigert 2009 24 97 
- Eine abstrakte Fluchtgefahr allein genügt nicht für die Verweigerung eines 

begleiteten Ausgangs 2012 27 189 
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- Fachkommission zur Überprüfung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern und 
Straftäterinnen im Freiheitsentzug. Zusammensetzung und Verfahren vor der 
Fachkommission 2008 16 67 

- Im Straf- und Massnahmenvollzug besteht auch nach Erreichen des ordentlichen 
Pensionsalters eine Arbeitspflicht; dies gilt auch für verwahrte Täter 2009 24 97 

- s. Ausstand 
- s. bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug 

Strafantragsrückzug 
- Hinderung der Wirksamkeit des Strafantragsrückzugs, der aufgrund einer 

strafrechtlich relevanten Drohung oder Täuschung bewirkt wurde 2010 8 46 

Strafbefehlskompetenz der Staatsanwaltschaft 
- Eine allfällige Widerrufsstrafe ist für die Strafobergrenze von sechs Monaten 

miteinzuberechnen 2011 22 75 

Strafrahmen 
- erhöhter 2011 12 49 

Strafversetzung 
- s. Personalrecht 

Strafzumessung 
- bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem Delikt 2010 7 45 

Strassenreklame 
- Baubewilligungspflicht von Strassenreklamen 2007 118 448 
- Der Regierungsrat darf eine Baubewilligung für Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse nur erteilen beziehungsweise eine Beschwerde 
auf Erteilung der Baubewilligung nur gutheissen, falls die bundesrechtlich 
verlangte Genehmigung des zuständigen Bundesamts vorliegt 2009 101 449 

- Festlegung der Bewilligungsgebühr für die Errichtung von temporären Reklamen 
entlang der Kantonsstrasse 2007 118 448 

- Gebühr für die strassenverkehrsrechtliche Bearbeitung des 
Strassenreklamegesuches 2007 118 448 

- Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht 2007 118 448 

Strassenverkehrsrecht 
- Entzug Führerausweis; vorsorglicher Sicherungsentzug; Verfahrens- und 

Parteikostenverlegung nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. 
Dezember 2007 bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens betreffend vorsorglicher 
Sicherungsentzug des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280 

- Entzug Führerausweis; Warnungsentzug; Parteikostenverlegung gemäss 
Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 2007 bei teilweisem Obsiegen 
2009 23 95, 2009 51 278 

- s. Entzug des Führerausweises 
- s. Fussgängerstreifen 
- s. Gutachten 
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Streitgegenstand 
- Im Rechtsmittelverfahren 2010 24 122 
- s. Einsprache 

Streitwert  
- Bestimmung des Streitwerts in Sozialhilfefällen, in denen sich der Entscheid auch 

in Zukunft auf die Berechnung der materiellen Hilfe auswirkt 2007 44 191 

Stromgebühren 
- Der Einzug verfallener Gebühren durch Erhöhung des Tarifs für den laufenden 

Strombezug ist bundesrechtswidrig 2007 17 71 
- s. Energieversorgung 

Submissionen  
- Abänderung eines wesentlichen Teils des Angebots 2008 30 173 
- Abgrenzung selektives / offenes Verfahren 2010 34 185 
- Allgemeine Grundsätze zur Bewertung der Qualitätskriterien 2007 38 157 
- Arbeitsgemeinschaften 2009 38 200 
- Ausschluss eines Anbieters wegen spekulativem Angebot (kombiniertes Auf- und 

Abpreisen mehrerer Einheitspreispositionen unter Verletzung entsprechender 
Preisbildungsregeln) 2011 41 151 

- Ausschreibung, öffentliche 2008 32 183 
- Ausstand eines Gemeinderats, der Arbeitnehmer der Zuschlagsempfängerin ist 

2012 24 167 
- Bereinigung der Angebote; Anforderungen an die Offertbereinigung; 

Transparenzgebot, Grundsatz der Gleichbehandlung; nachträgliche Abänderung 
eines wesentlichen Teils des Angebots 2008 30 173 

- Beschwerdelegitimation; wer im Rahmen eines Einladungsverfahrens nicht zum 
Kreis der potentiellen Anbieter gehört, ist nicht befugt den Inhalt der 
Submissionsunterlagen anzufechten 2008 33 191 

- Contracting Holzschitzelheizung mit Wärmeverbund ist im konkreten Fall ein 
öffentlicher Auftrag; Vergleichbarkeit dieses Contractings mit Infrastruktur-
Public-Private-Partnerships (PPP) 2012 26 176 

- Diskriminierungsverbot 2008 32 183, 2008 33 191 
- Einladungsverfahren; Berechtigung, nur Anbieter eines bestimmten Produkts 

einzuladen 2008 33 191 
- Eventualpositionen 2011 40 149 
- freihändige Vergabe; aufgrund technischer Besonderheiten 2009 39 207 
- Gleichbehandlungsgrundsatz im Zusammenhang mit der Bereinigung der 

Angebote 2008 30 173 
- Keine Zuständigkeit der Schulpflege zur Vergabe öffentlicher 

Beschaffungsaufträge 2007 39 167 
- Konzession: Verhältnis zwischen Konzessionserteilung und öffentlichem 

Beschaffungswesen 2012 26 176 
- Kostendach: Bedeutung eines Kostendachs in einer Gesamtleistungssubmission 

2007 40 172 
- Lose; Anforderungen an die Zulässigkeit einer nachträglichen Aufteilung in Lose 

2012 25 171 
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- öffentlicher Auftrag: Contracting Holzschnitzelheizung mit Wärmeverbund 2012 
26 176 

- Partei- und Vertretungskosten im Schadenersatzverfahren 2009 40 210 
- "Per-Positionen" 2011 40 149 
- Preisbewertung 2007 38 157 
- Rechtsschutz: Im Anwendungsbereich des SubmD kein Rechtsschutz unterhalb 

der Schwellenwerte auch unter Geltung der Rechtsweggarantie 2009 37 197 
- Rechtsschutz: Kein Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte seit der Revision 

des Submissionsdekrets vom 18. Oktober 2005 2007 37 153 
- Selektives Verfahren; Beschränkung der Anbieterzahl nach § 7 Abs. 2 Satz 4 

SubmD (zur effizienteren Abwicklung) 2010 34 185 
- Spekulatives Angebot (kombiniertes Auf- und Abpreisen mehrerer 

Einheitspreispositionen unter Verletzung entsprechender Preisbildungsregeln) als 
Ausschlussgrund vom Verfahren 2011 41 151 

- Subkriterien 2009 38 200 
- Teilkriterien 2009 38 200 
- Teilung des Auftrags; Anforderungen an die Zulässigkeit einer nachträglichen 

Aufteilung in Lose 2012 25 171 
- Transparenzgebot im Zusammenhang mit der Bereinigung der Angebote 2008 30 

173 
- Transparenzgebot im Zusammenhang mit Eventualpositionen / "Per-Positionen" 

2011 40 149 
- Varianten: Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit einer Variante mit der 

Amtslösung kommt der Vergabestelle ein grosser Ermessensspielraum zu 2007 38 
157 

- Wahl der richtigen Verfahrensart; Die Vergabestelle hat vorgängig der 
Ausschreibung des Auftrags eine möglichst zuverlässige Schätzung der 
mutmasslichen Auftragssumme nach sachlichen Kriterien und aufgrund allfälliger 
Erfahrungswerte vorzunehmen 2008 34 196 

- Zuschlagskriterien; Anforderung, dass das Produkt bzw. die Anlage "aus der 
gleichen Firma" stammen muss 2009 38 200 

- Zuschlagskriterien; "Anteil Wertschöpfung in der Schweiz" 2009 38 200 
- Zuschlagskriterien; "gerechte Abwechslung und Verteilung" 2008 31 179 
- Zuschlagskriterien; "Termin" 2011 42 161 
- Zuschlagskriterien; Unterteilung in Sub- oder Teilkriterien 2009 38 200 
- Zuständigkeit gemäss § 38 SubmD 2009 40 210 

Subsidiarität 
- s. Migrationsrecht 

Subvention 
- s. Verjährung 
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T 

Taxiwesen 
- Eine generelle Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Personenbeförderung 

erfordert eine gesetzliche Grundlage 2011 50 199 
- Voraussetzungen der Vergabe von Standplätzen auf öffentlichem Grund 2011 50 

199 

Teilentscheid 
- s. Vorentscheid 

Teilnahmerechte bei Beweiserhebungen 
- Grundsatz der getrennten Einvernahme mehrerer Personen 2011 20 64 

Teilung der Freizügigkeitsleistungen nach Ehescheidung 
- Barauszahlung 2010 15 63 
- Unmöglichkeit der Teilung nach WEF-Vorbezug 2012 11 71 
- Verfahrenskosten 2010 16 66 
- Vergleich 2010 15 63 
- WEF-Vorbezug 2009 20 90, 2011 27 102 

Terrassenhaus  
- Überdachte und vorspringende Terrassen zählen nicht zur Terrassenfläche 2011 

97 440 

terrassierte Bauweise 
-  2009 31 153 

Traktandenliste 
- s. Gemeindeversammlung 

Treppen 
- s. Fluchtweg 

Treu und Glauben 
- s. Vertrauensschutz 

U 

Überführung  
- einer Liegenschaft vom Geschäfts- ins Privatvermögen: durch eindeutige, den 

Steuerbehörden klar bekannt gegebene Behandlung in der Buchhaltung 2007 22 
83 

Übergangsrecht  
- s. Personalrecht 

Überspitzter Formalismus 
- s. Politische Rechte 
- s. Unterschrift 
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Überstellungsfrist 
- s. Migrationsrecht 

Umweltrecht 
- s. Kostenverteilung 
- s. Lärmschutz 

Umweltschutz 
- s. Lärmschutz 

Unabhängigkeit 
- s. Anwaltskommission 
- s. Anwaltskommission, Registereintrag 

Unentgeltliche Rechtspflege  
-  2009 5 35 
- Beschwerdelegitimation der Gegenpartei 2012 2 29 
- von Bezügern von Ergänzungsleistungen 2010 13 57 

Unentgeltliche Rechtsverbeiständung  
- im Verfahren vor Versicherungsgericht betreffend Teilung der 

Freizügigkeitsguthaben nach Ehescheidung 2008 11 51 
- Unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen im Verfügungs- und 

Rechtsmittelverfahren 2008 52 297 
- Wahrt eine Kürzung der Sozialhilfe die Existenzsicherung nach § 15 Abs. 2 SPV, 

ist die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters nur dann geboten, wenn 
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der 
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen wäre 2007 45 194 

Unterhalt im Präliminarverfahren 
-  2009 1 25 

Unterhaltsklage 
- Gehörsverletzung, wenn das mit der Unmündigenunterhaltsklage befasste Gericht 

sich mit der schlichten Genehmigung eines zwischen dem Beistand und dem 
Vater des Kindes geschlossenen Unterhaltsvereinbarung begnügt, ohne die 
Kindsmutter angehört zu haben 2009 3 28 

Unterschrift 
- Die Unterschrift muss in räumlicher und zeitlicher Hinsicht nicht mit der 

Ausfertigung und dem Text zusammenfallen, solange der Bezug zur 
Beschwerdeschrift sichergestellt und die Identifikation gewährleistet ist. Wird auf 
eine Beschwerde eines Laien, welche die genannten Voraussetzungen erfüllt, 
nicht eingetreten, liegt überspitzter Formalismus vor 2008 51 295 

Unterschriftsregelung 
-  2010 78 371 

Unterstützungswohnsitz 
- Bestimmung des interkantonalen Unterstützungswohnsitzes 2008 39 232 
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- Interkantonaler Unterstützungswohnsitz: Bei anerkannten Flüchtlingen, welche 
die Niederlassungsbewilligung erlangt haben, sind die Bestimmungen des ZUG 
über die Unterstützung von Ausländern mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 20 
i.V.m. Art. 4-10 ZUG) anwendbar 2008 39 232 

- Interkantonaler Unterstützungswohnsitz: Voraussetzungen eines 
Richtigstellungsbegehrens nach Art. 28 ZUG 2008 39 232 

- Keine Veränderung durch einen vorübergehenden Ferienaufenthalt im Ausland 
2008 37 225 

Untersuchungsgrundsatz  
- s. Noven 
- s. Personalrecht 

Untersuchungsmaxime 
- s. Migrationsrecht 

Unterzeichnungsbefugnis 
- Mitarbeitenden des Kantons kommt bereits mit Erteilung der Ermächtigung 

Unterzeichnungsbefugnis zu, der Eintrag im Register der 
unterzeichnungsbefugten Personen hat deklaratorischen Charakter 2008 109 501 

Urteil 
- Ergänzung nach Rechtskraft 2009 10 53 

Urteilseröffnung 
- Bindung des Gerichts an das Urteilsdispositiv 2010 12 51 
- s. Schuldzinsenabzug 

V 

Veranlagungsverfahren  
- s. Feststellungsverfügung 

Verdeckte Gewinnausschüttung 
- "Darlehensgewährung" im Kontokorrentverhältnis 2008 19 82 
- Die Beurteilung, ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, erfolgt bei 

einem Kontokorrentverhältnis auf den Zeitpunkt der Saldoziehung 2008 19 82 
- Die Beweislast für das Missverhältnis zwischen den gegenseitigen Leistungen 

trägt die Veranlagungsbehörde 2008 19 82 

Vereinigung 
- s. Parteientschädigung 
- s. Verfahrenskosten 

Verfahren  
- Auf Einbürgerungsverfahren findet Art. 6 EMRK keine Anwendung 2010 45 239 
- Auf Steuerverfahren findet Art. 6 EMRK keine Anwendung 2009 54 289 
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- Keine Wiederholung des Bewilligungsverfahrens wegen fehlender Zustimmung 
des für den Denkmalschutz zuständigen Departements zur Errichtung einer 
Mobilfunkanlage 2010 89 438 

- Mündliche Verhandlung 2009 54 289, 2010 45 239, 2011 32 123 
- Reduktion eines Bauprojekts auf die erlaubten Dimensionen, Durchführung bzw. 

Nachholung eines Baugesuchsverfahrens 2012 58 327 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Verfahrensbeteiligung  
- im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 2007 52 220 

Verfahrensdauer 
- Administrativverfahren: keine Unterschreitung der gesetzlichen 

Mindestentzugsdauer 2012 13 89 
- Administrativverfahren: nach wie vor sinngemässe Anwendung der 

strafrechtlichen Verjährungsfristen 2012 13 89 

Verfahrenskosten  
-  2009 10 53 
- ausnahmsweise Kostenpflicht im Verfahren vor Versicherungsgericht bei 

mutwilliger Verletzung der Mitwirkungspflichten 2008 12 52 
- Die Vereinigung von Beschwerdeverfahren verändert das Kostenrisiko der 

beteiligten Parteien nicht 2007 56 228 
- Ein verminderter Bearbeitungsaufwand aus einer Vereinigung von 

Beschwerdeverfahren führt zu einer Reduktion der jeweiligen Staatsgebühr 2007 
56 228 

- Motivierungskosten sind Verfahrenskosten 2010 12 51 

Verfahrensleitung 
-  2011 3 30 

Verfolgungsverjährung 
- Kein Eintritt der Verfolgungsverjährung bei Rückweisung eines 

schuldigsprechenden erstinstanzlichen Urteils zu neuer Entscheidung 2010 9 46 

Verfristung 
- s. Migrationsrecht 

Verfügung 
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines Entlassungszeugnisses 

hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde anfechtbar 2010 44 234 
- s. Personalrecht 
- s. Schulrecht 

Verhältnismässigkeit 
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 
- s. Migrationsrecht 
- s. Zwangsmassnahmen 
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- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Verjährung 
- Nach Subventionsgesetz: analoge Anwendung von Art. 67 OR bzgl. Beginn der 

relativen Verjährungsfrist 2009 74 333 
- öffentlich-rechtlicher Ansprüche 2009 57 295 

Verkehrswert 
-  2007 69 272 

Verluste 
- Übertragung eines Betriebes an einen Nahestehenden 2012 35 231 
- Verlust bei der Übertragung eines Landwirtschaftbetriebes an einen Nachkommen 

2008 64 331 
- Verlustvortrag 2009 66 312 

Vermögensertrag 
- Teilsatzbesteuerung 2012 42 261 
- Teilsatzverfahren 2012 44 267 

Vermögenssteuer 
- Dividendenentlastung für qualifizierte Beteiligungen an Unternehmungen mit Sitz 

im Ausland 2011 72 292 
- keine Besteuerung von Vermögensteilen aus Güterrecht vor Rechtskraft eines 

Scheidungsurteils 2007 65 258 
- Vermögensbewertung bei Beteiligungen von Ehegatten 2012 17 106 

Versuch 
- Strafzumessung bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem 

Delikt 2010 7 45 

Vertrag, öffentlichrechtlicher 
- Aufklärungspflicht der Gegenpartei 2011 75 307 
- Auslegung von sogenannten Bewirtschaftungsverträgen, bei unverschuldeter 

Teilunmöglichkeit 2008 73 363 

Vertrauensschutz  
- Nachweis nachteiliger Dispositionen, wenn diese in (behaupteten) Unterlassungen 

bestehen 2007 51 217 
- Voraussetzungen für die Verbindlichkeit einer unrichtigen Auskunft 2007 51 217 
- s. Migrationsrecht 

Vertretung, anwaltliche 
- Vollmacht für eine bestimmte Steuerperiode bezieht sich nicht automatisch auch 

auf Verfahren, die andere Steuerperioden betreffen 2007 48 211 

Verursacher 
- "Verursacher" gemäss Art. 32d Abs. 4 USG 2010 31 167 

Verwaltungsrat 
- s. Parteientschädigung 
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Verwaltungszwang 
- Die Prüfung der (nachträglichen) Bewilligungsfähigkeit einer rechtswidrigen 

Baute im Beseitigungsverfahren setzt nicht in jedem Fall die Durchführung eines 
nachträglichen Baubewilligungsverfahrens voraus 2011 33 125 

Vollstreckung 
- Eine Verfügung mit Fristansetzung zur Erfüllung von Auflagen einer 

Baubewilligung ist ein verfahrensleitender Zwischenentscheid im 
Vollstreckungsverfahren 2010 49 261 

- Keine provisorische Rechtsöffnung bei öffentlich-rechtlichen Forderungen 2009 
58 296 

- Verfahrensetappen im Vollstreckungsverfahren 2011 61 259 
- Verhältnis des Vollstreckungsverfahrens zu § 159 BauG 2011 62 262 
- Wiederholte Vollstreckungsverfügungen sind anfechtbare Entscheide 2011 61 259 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, wenn ein nicht wieder gutzumachender 

Nachteil droht 2010 49 261 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen 

Vollstreckungsentscheide der Staatsanwaltschaft betreffend die Einziehung von 
Gegenständen 2012 32 221 

- Zwangsandrohung in der Sachverfügung nach § 81 Abs. 2 VRPG 2011 62 262 

Voranfrage 
- Abgrenzung der Auskunft i.S.v. § 28 ABauV zum Vorentscheid 2007 30 105 
- Befangenheit der Baukommission 2009 35 181 
- Gegenstand der Voranfrage 2007 30 105 
- öffentliche Auflage von Voranfrageakten im Baubewilligungsverfahren 2007 30 

105 
- Vorbefassung der mit der Voranfrage befassten Behörde im nachfolgenden 

Baubewilligungsverfahren 2007 30 105 
- Zulässigkeit 2009 35 181 

Vorbefassung  
- Befangenheit wegen Vorbefassung 2008 3 29 
- s. Voranfrage 

Vorbereitung der Heirat 
- s. Migrationsrecht 

Vordatierte Sendung 
- s. Fristwiederherstellung 

Vorentscheid  
- Abgrenzung zur Auskunft i.S.v. § 28 ABauV 2007 30 105 
- Anforderungen an die Publikation des Vorentscheidgesuchs 2008 28 169 
- Auch für einen Vorentscheid gilt als Sachentscheidsvoraussetzung das Erfordernis 

des schutzwürdigen eigenen und aktuellen Interesses. Dieses ist zu bejahen, wenn 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die gesuchstellende Person ein 
Bauvorhaben tatsächlich realisieren kann und wird 2007 116 442 

- Zulässigkeit 2008 28 169 
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Vormundschaftliche Massnahme 
- Abklärung vormundschaftlicher Massnahmen bei einer Zuweisung in eine 

Sonderschule. 2007 119 457 

Vorsorgeprinzip 
- Weitere betriebliche Massnahmen gestützt auf das Vorsorgeprinzip nach Art. 11 

Abs. 2 USG für ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal zum Schutz der 
Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen 2009 104 460 

Vorsorgliche Beweisführung 
-    34 

Vorsorgliche Massnahme 
- s. Personalrecht 

Vorsorglicher Sicherungsentzug 
- s. Strassenverkehrsrecht 

W 

Waffenrecht 
- Ausnahmebewilligung zum Erwerb einer Seriefeuerwaffe zu Sammelzwecken 

2007 47 203 
- Voraussetzungen für eine vorläufige Waffenbeschlagnahmung 2008 48 271 

Wanderwege 
- Brücken sind Bauten einer bewilligungspflichtigen Nutzung eines Gewässers und 

damit Eigentum des Strasseneigentümers 2010 29 156 
- Der Kanton hat nur jene Wanderwege des kantonalen Wanderwegnetzes zu 

unterhalten, die keinem anderen Zweck dienen bzw. denen keine andere 
(Erschliessungs-) Funktion zukommt 2010 29 156 

Warnungsentzug 
- s. Entzug des Führerausweises 

Wasserrechte 
- s. ehehafte Wasserrechte 

Wegweisung 
- s. Migrationsrecht 
- s. Polizeiwesen 

Wegweisungsentscheid 
- s. Migrationsrecht 

Weidzaun 
- Mit einem "Weidezaun" werden weidende Tiere umzäunt; zu anderen Zwecken 

umzäunte Flächen - z.B. für Hunde oder andere Heimtiere - fallen nicht unter 
dieses Privileg 2011 95 425 
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Weiterbildungskosten 
- Kosten für eine Haushaltshilfe 2009 62 306 
- Kosten für Schulbesuch im Rahmen der Lehre 2008 62 328 

Wertschriftenhändler 
- Gewerbsmässiger Wertschriftenhandel als Nebenerwerbstätigkeit kann selbst bei 

einer einzigen Wertschriftentransaktion vorliegen 2007 21 83 

Widerruf  
- Rückwirkende Einstellung der Sozialhilfe als Widerruf 2010 38 206 

Widerruf der Niederlassungsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Wiederaufnahme  
- Frist nach § 66 Abs. 1 VRPG 2011 60 255 
- Subsidiarität des Wiederaufnahmeverfahrens 2011 60 255 
- Verletzung von Vorschriften über die rechtmässige Zusammensetzung der 

entscheidenden Behörde 2011 60 255 

Wiederherstellung der Frist  
- Voraussetzungen 2007 48 211 

Windenergieanlage 
- Planungspflicht nach Art. 2 RPG/Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG 

(Anwendungsfall einer nicht UVP-pflichtigen Windeenergieanlage in einer 
Landschaftsschutzzone) 2012 59 328 

Wirtschaftsfreiheit 
- s. Taxiwesen 

Wohnsitzbegriff 
- Bei den Familienzulagen 2011 24 89 

Z 

Zonenkonformität  
- Einkaufsanlage in Industriezone 2009 34 176 
- hobbymässige Haltung von drei Pferden 2012 60 336 
- Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 
- Kindertagesstätten in einer Wohnzone 2010 27 142 
- Rechtmässigkeit der Beschränkung der Haltung von maximal vier Hunden in 

einer Dorfzone 2011 34 127 
- Tankstellenshop in der Dorfzone 2009 36 182 

Zumutbarkeit der Rückkehr 
- s. Migrationsrecht 



444 Sachregister 2012 

Zuständigkeit  
- Bei der Überprüfung von Baubewilligungen für Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse ist der Regierungsrat an die Beurteilung durch 
das zuständige Bundesamt gebunden 2009 101 449 

- Das BKS ist unabhängig der Unterhaltsregelungen im Innenverhältnis Vater - 
Mutter - Kinder berechtigt, im Aussenverhältnis Gemeinde - Eltern die 
Elternbeiträge für Tagessonderschulen für die leiblichen Kinder beiden 
Elternteilen gemeinsam aufzuerlegen 2011 100 461 

- Die fehlende sachliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft ist als schwerer 
Verfahrensfehler zu betrachten, welcher Nichtigkeit des Strafbefehls zur Folge hat 
2011 22 75 

- Rechtsmittelweg gegen ablehnende Bürgerrechtsentscheide der 
Gemeindeversammlung 2009 48 261 

- s. Anwaltskommission 
- s. Einbürgerung (ordentliche) 
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Zuständigkeit des Steuerrekursgerichts 
- Für Nichteintretensentscheide des Kantonalen Steueramts betreffend 

Verfahrenspflichtenverletzung 2011 73 298 

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts  
- Für Beschwerden gegen Entscheide der Beschwerdekommission FHNW über 

Prüfungsergebnisse 2010 42 225 
- Für Beschwerden gegen Rückweisungsentscheide des BVU 2011 59 253 
- Für Beschwerden gegen verfahrensleitende Zwischenentscheide im 

Vollstreckungsverfahren 2010 49 261 
- Keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bei öffentlichen Vergaben 

(Submissionen) unterhalb der Schwellenwerte für das Einladungsverfahren 2007 
37 153 

Zustellungsfiktion 
- Ab wann kann die Kenntnis des Verfügungsinhalts unterstellt werden? 2007 48 

211 
- s. Migrationsrecht 

Zuwendungen 
- s. Parteibeiträge 

Zwangsmassnahmen  
- Bei einer Einweisung zur Untersuchung sind Zwangsmassnahmen nur bei akuter 

Selbst- und/oder Fremdgefährdung zulässig 2007 41 177 
- Die Isolation zwecks pädagogischer Massnahme ist unverhältnismässig 2007 41 

177 

Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 
- Isolation ist keine zusätzliche Zwangsmassnahme bei Haft 2008 36 207 
- Strenge Voraussetzungen für Zwangsmedikation 2008 36 207 



2012 Sachregister 445 

- Voraussetzungen für Zwangsmassnahmen gemäss § 241a Abs. 2 lit. a StPO im 
Vergleich zu lit. b (vgl. auch AGVE 2008, S. 207 ff.) 2009 41 221 

Zwangsmedikation 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Zwangsvollstreckungsverfahren 
- s. Stromgebühren 

Zwischenentscheid 
- Voraussetzungen für eine selbständige Anfechtbarkeit verfahrensleitender 

Zwischenentscheide 2008 53 301 
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Gesetzesregister 2012 

Bundeserlasse 

0.101 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (EMRK) vom 4. November 1950 

Art. 4  Ziff. 2 
 -  2011 43 165 
 Ziff. 3 lit. a 
 -  2011 43 165 
Art. 5  Ziff. 1 lit. e 
 -  2011 43 165 
Art. 6  -  2009 54 289 
 -  2010 45 239 
 -  2011 32 123 
 Ziff. 1 
 -  2011 43 165 
 -  2012 13 89 
Art. 8  -  2008 85 403 
 Ziff. 1 
 -  2007 93 331 
 -  2007 94 333 
 -  2007 95 337 
 -  2011 43 165 
 Ziff. 2 
 -  2007 93 331 
 -  2007 94 333 
 -  2007 95 337 
Art. 13  -  2011 43 165 

0.101.07 Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten vom 22. November 1984 

Art. 4  -  2009 11 57 

0.103.2 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte vom 16. Dezember 1966 
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Art. 14  Abs. 7 
 -  2009 11 57 

0.105 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
(Folterschutzkonvention) vom 10. Dezember 1984 

Art. 3  Ziff. 1 
 -  2007 98 343 

0.142.112.681 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 
(FZA) vom 21. Juni 1999 

Art. 1  lit. b 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
Art. 2  Abs. 4 Anhang I 
 -  2008 86 405 
Art. 5  -  2008 86 405 
 Abs. 1 
 -  2008 89 413 
 -  2010 77 364 
 - Anhang I 2010 97 469 
 Abs. 2 
 - Anhang I 2010 97 469 
Art. 7  Abs. 1 Anhang I 
 -  2008 89 413 
 Abs. 2 Anhang I 
 -  2008 89 413 
 Abs. 3 Anhang I 
 -  2008 89 413 
Art. 20  Abs. 2 Anhang I 
 -  2008 89 413 
Art. 24  Abs. 1 
 - Anhang I 2007 96 338 

0.142.30 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(Flüchtlingskonvention) vom 28. Juli 1951 

Art. 33  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
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0.142.392.68 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Gemeinschaft über die 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder 
in der Schweiz gestellten Asylantrags vom 26. Oktober 
2004 (DAA) 

Art. 1  - Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 
zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Asylantrags zuständig ist (Dublin-II Verordnung) 

 -  2009 80 367 
 -  2010 67 329 
 -  2010 68 331 
 -  2011 82 341 
  Art. 10 Abs. 1 

  - 2009 80 367 
 Art. 16 Abs. 1 
  - 2009 80 367 
 Art. 17 Abs. 1 
  - 2009 80 367 
  Abs. 2 
  - 2009 80 367 
 Art. 18 Abs. 7 
  - 2009 80 367 
 Art. 19 Abs. 2 
  - 2009 80 367 
  - 2011 82 341 
  Abs. 3 
  - 2009 80 367 
  - 2010 68 331 
  Abs. 4 
  - 2010 68 331 
 Art. 20 Abs. 1 
  - 2009 80 367 
  Abs. 2 
  - 2009 80 367 
  - 2010 67 329 

Art. 1 - Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 
2. September 2003 (Dublin-II Durchführungsverordnung) 

 - 2011 82 341 
 Art. 7  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 82 341 
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0.351.913.61 Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 
20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung 

I  -  2010 76 359 
IIIA  -  2010 76 359 

101  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (BV) vom 18. April 1999 

Art. 5  -  2009 43 227 
 Abs. 1 
 -  2012 22 150 
 Abs. 2 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
 -  2009 97 434 
 -  2012 18 113 
 Abs. 3 
 -  2007 108 393 
 -  2008 25 151 
Art. 8  -  2010 28 153 
 Abs. 1 
 -  2007 77 300 
 -  2009 18 84 
 -  2009 99 439 
 -  2012 29 199 
 -  2012 30 206 
Art. 9  -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
 -  2008 51 295 
 -  2009 11 57 
 -  2009 97 434 
 -  2011 89 361 
 -  2012 29 199 
Art. 19  -  2012 30 206 
Art. 24  Abs. 1 
 - Meldewesen 2011 103 472 
Art. 25  Abs. 3 
 -  2007 98 343 
Art. 27  -  2012 18 113 
Art. 29  Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2008 51 295 
 -  2012 13 89 
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 Abs. 2 
 -  2008 57 308 
 -  2008 59 312 
 -  2008 71 350 
 -  2008 98 461 
 -  2010 81 396 
 -  2011 3 30 
 -  2011 92 393 
 -  2012 23 163 
 -  2012 66 363 
Art. 29a  -  2009 37 197 
 -  2009 48 261 
 -  2010 42 225 
 -  2011 48 188 
Art. 30  Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2009 6 36 
Art. 32  -  2012 9 58 
Art. 35  Abs. 2 
 -  2012 66 363 
Art. 36  -  2009 43 227 
 -  2011 50 199 
 Abs. 1 
 -  2007 31 117 
Art. 50  Abs. 1 
 -  2008 45 262 
 -  2011 50 199 
Art. 51  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
Art. 74  Abs. 1 
 -  2010 27 142 
Art. 91  -  2009 18 84 
Art. 104  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
Art. 119  Abs. 2 lit. g 
 -  2007 2 25 

141.0 Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz [BüG]) vom 29. Septem-
ber 1952 (Stand 1. Januar 2009) 

Art. 14  -  2010 45 239 
 -  2010 46 251 
 -  2012 66 363 
 lit. c 
 -  2011 55 231 
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Art. 50  -  2009 48 261 
Art. 51  -  2009 48 261 

142.20 (ausser Kraft) Bundesgesetz über Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer (ANAG) vom 26. März 1931 

Art. 9  Abs. 3 lit. c 
 -  2008 91 423 
 Abs. 4 lit. a 
 -  2008 90 420 
Art. 13b  Abs. 1 lit. c 
 -  2007 82 313 
 -  2007 83 314 
 -  2007 84 316 
 Abs. 3 
 -  2007 88 321 
Art. 13c  Abs. 2 bis 
 -  2007 81 313 
 Abs. 5 lit. a 
 -  2007 80 313 
 -  2007 82 313 
Art. 13e  Abs. 1 lit. b 
 -  2007 91 324 
Art. 13g  Abs. 1 
 -  2007 90 322 
Art. 13i  Abs. 1 
 -  2007 89 321 
Art. 14  Abs. 3 
 -  2007 92 327 
 Abs. 4 
 -  2007 92 327 
Art. 14a  Abs. 1 
 -  2007 99 348 
 Abs. 4 
 -  2007 98 343 

142.20  Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG) vom 16. Dezember 2005 

Art. 10  Abs. 2 
 -  2009 90 389 
Art. 17  Abs. 1 
 -  2009 91 395 
 Abs. 2 
 -  2009 91 395 
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Art. 30  Abs. 1 lit. k 
 -  2010 74 349 
Art. 41  Abs. 1 
 -  2009 90 389 
Art. 47  -  2011 89 361 
 Abs. 1 
 -  2011 89 361 
 Abs. 3 
 -  2011 89 361 
Art. 50  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 85 347 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2009 86 384 
 -  2011 86 350 
 -  2011 87 354 
 Abs. 2 
 -  2009 86 384 
 -  2011 87 354 
Art. 61  Abs. 1 lit. a 
 -  2010 74 349 
 Abs. 2 
 -  2010 74 349 
Art. 62  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 87 387 
Art. 63  Abs. 1 lit. a 
 -  2009 87 387 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2012 54 302 
Art. 64  Abs. 1 
 -  2012 52 291 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2011 80 337 
 -  2012 50 286 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2012 50 286 
Art. 64a  Abs. 1 
 -  2011 80 337 
 -  2012 52 291 
Art. 66  Abs. 2 
 -  2009 92 405 
Art. 69  Abs. 1 
 -  2011 81 339 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2009 81 372 
 Abs. 2 
 -  2009 81 372 
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Art. 73  -  2009 79 366 
 Abs. 1 
 -  2012 49 283 
Art. 74  Abs. 1 lit. a 
 -  2012 51 287 
Art. 76  -  2009 79 366 
 Abs. 1 
 -  2011 79 335 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 
 -  2008 77 389 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 
 -  2009 82 377 
 -  2009 83 378 
 -  2009 84 379 
 -  2010 63 327 
 -  2010 64 327 
 -  2010 65 327 
 -  2010 69 334 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 
 -  2010 63 327 
 -  2010 64 327 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 
 -  2011 81 339 
 -  2011 82 341 
 -  2012 48 283 
 Abs. 3 
 -  2009 77 359 
 Abs. 4 
 -  2008 78 390 
 -  2010 72 343 
Art. 80  Abs. 2 
 -  2012 48 283 
 -  2012 49 283 
 Abs. 2bis 
 -  2012 48 283 
 Abs. 5 
 -  2010 71 339 
 Abs. 6 lit. a 
 -  2008 79 393 
 -  2009 80 367 
 -  2011 81 339 
Art. 81  Abs. 2 
 -  2008 81 399 
 -  2008 82 400 
 -  2008 83 401 
 -  2010 73 344 
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Art. 96  Abs. 2 
 -  2010 97 469 
Art. 126  Abs. 1 
 -  2009 88 387 
 Abs. 3 
 -  2011 89 361 

142.201  Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbs-
tätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 

Art. 6  Abs. 1 
 -  2009 91 395 
Art. 10  Abs. 1 
 -  2009 90 389 
Art. 11  Abs. 1 
 -  2008 90 420 
Art. 49  -  2010 74 349 
 Abs. 1 
 -  2010 74 349 
Art. 71  -  2009 90 389 
Art. 72  -  2009 90 389 
Art. 77  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 88 357 
Art. 79  -  2010 74 349 
 Abs. 1 
 -  2010 74 349 
 Abs. 2 
 -  2010 74 349 

142.203 Verordnung über die schrittweise Einführung des freien 
Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und 
deren Mitgliedstaaten sowie unter den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation vom 22. Mai 2002 
(Verordnung über die Einführung des freien Personenver-
kehrs, VEP) 

Art. 9  -  2008 86 405 
Art. 14  -  2008 86 405 
Art. 20  -  2007 96 338 

142.205 Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern (VIntA) vom 27. Oktober 2007 

Art. 7  -  2010 45 239 
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142.31  Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) 

Art. 3  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
Art. 5  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
Art. 8  Abs. 4 
 -  2007 83 314 
Art. 12  Abs. 1 
 -  2011 82 341 
Art. 42  -  2012 50 286 
Art. 48  -  2008 76 387 
Art. 107a  -  2011 81 339 
Art. 108  Abs. 2 
 -  2011 81 339 

151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleich-
stellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
Art. 11  -  2011 35 133 
Art. 12  -  2011 35 133 

161.1 Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezem-
ber 1976 

Art. 61  -  2011 54 225 

172.021 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) 
vom 20. Dezember 1968 

Art. 5  Abs. 1 
 -  2011 47 185 
Art. 25  -  2011 47 185 
Art. 25a  -  2011 48 188 

172.220.1 Bundespersonalgesetz (BPG) vom 24. März 2000 

Art. 12  Abs. 6 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 6 lit. c 
 -  2007 101 355 
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173.110 Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechts-
pflege (Bundesrechtspflege [OG]) 

Art. 103  lit. a 
 -  2007 72 286 

173.110  Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 
2005 

Art. 83  -  2009 48 261 
Art. 86  -  2009 37 197 
 Abs. 2 
 -  2010 42 225 
 Abs. 3 
 -  2009 48 261 
Art. 89  Abs. 1 
 -  2007 72 286 
 -  2010 33 182 
 -  2010 50 263 
Art. 93  Abs. 1 
 -  2011 59 253 
Art. 113  -  2009 48 261 
Art. 114  -  2009 37 197 

173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Ge-
bühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren 
(BstKR) vom 31. August 2010 

Art. 21  Abs. 4 
 -  2011 19 64 

210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 
1907 

Art. 2  -  2007 108 393 
 -  2008 73 363 
 Abs. 2 
 -  2007 103 364 
 -  2008 72 355 
 -  2011 91 383 
Art. 8  -  2007 103 364 
 -  2009 74 333 
Art. 16  -  2008 36 207 
Art. 26  -  2007 43 184 
Art. 28  Abs. 2 
 -  2011 26 98 
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Art. 122  -  2007 16 65 
 -  2011 27 102 
 Abs. 1 
 -  2007 14 61 
Art. 122 ff.  -  2007 7 39 
Art. 123 f.  -  2012 11 71 
Art. 124  -  2007 14 61 
 -  2007 16 65 
Art. 131  Abs. 1 
 -  2011 46 179 
Art. 135  Abs. 1 
 -  2007 16 65 
Art. 137  -  2009 1 25 
Art. 141  -  2007 15 64 
Art. 142  -  2009 20 90 
 -  2010 15 63 
 Abs. 2 
 -  2007 14 61 
Art. 146  -  2010 2 39 
Art. 148  Abs. 2 
 -  2007 14 61 
Art. 176  -  2009 2 28 
Art. 260 ff.  -  2012 7 51 
Art. 264 ff.  -  2011 53 219 
Art. 268a  -  2011 53 219 
Art. 279  -  2009 3 28 
Art. 287  Abs. 3 
 -  2009 3 28 
Art. 290  -  2011 46 179 
Art. 301  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 
 -  2007 119 457 
Art. 307  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 -  2010 1 25 
Art. 307 ff.  -  2007 119 457 
Art. 310  -  2007 119 457 
 -  2010 1 25 
 Abs. 1 
 -  2007 119 457 
Art. 315  -  2007 119 457 
Art. 315a  -  2007 119 457 
Art. 315b  -  2007 119 457 
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Art. 397a  Abs. 1 
 -  2007 42 180 
 -  2007 43 184 
 Abs. 3 
 -  2007 43 184 
 -  2008 35 205 
 -  2010 36 197 
Art. 397b  Abs. 1 
 -  2007 43 184 
 Abs. 2 
 -  2007 43 184 
Art. 570  -  2007 1 23 
Art. 602  Abs. 1 
 -  2007 73 289 
 Abs. 2 
 -  2007 76 299 
Art. 655  Abs. 2 Ziff. 2 
 -  2010 26 135 
Art. 963  Abs. 1 
 -  2009 46 243 
Art. 965  Abs. 1 
 -  2009 46 243 

211.222.338 Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege 
und zur Adoption (PAVO) vom 19. Oktober 1977 

Art. 5  Abs. 1 
 -  2011 53 219 
Art. 11a  -  2011 53 219 
Art. 11b  -  2011 53 219 
Art. 11c  -  2011 53 219 

211.412.11 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Ok-
tober 1991 (BGBB) 

Art. 61  Abs. 1 
 -  2007 73 289 
Art. 62  -  2007 73 289 
Art. 64  Abs. 1 lit. d 
 -  2007 71 281 
Art. 83  Abs. 3 
 -  2007 72 286 
 -  2007 73 289 
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211.432.1 Verordnung vom 22. Februar 1910 betreffend das Grund-
buch (GBV) 

Art. 33  -  2009 46 243 

220 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches (5. Teil: Obligationenrecht) vom 
30. März 1911 

Art. 19  Abs. 1 
 -  2008 73 363 
Art. 20  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 67  -  2009 74 333 
Art. 97  Abs. 1 
 -  2008 73 363 
Art. 119  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 120  Abs. 1 
 -  2012 33 223 
Art. 163  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 269 ff.  -  2011 1 25 
Art. 305 ff.  -  2009 74 333 
Art. 321a  Abs. 1 
 -  2010 82 400 
Art. 321c  Abs. 1 
 -  2007 106 376 
Art. 321d  -  2011 91 383 
Art. 324a  -  2009 94 419 
Art. 327  Abs. 1 
 -  2010 84 413 
Art. 327a  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
 Abs. 2 
 -  2010 85 417 
Art. 328  -  2009 98 435 
 -  2011 94 407 
Art. 329d  Abs. 2 
 -  2010 80 394 
Art. 330a  -  2009 93 411 
Art. 334 ff.  -  2009 97 434 
Art. 335a  -  2010 85 417 
Art. 336  Abs. 2 lit. b 
 -  2010 82 400 
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Art. 336a  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
Art. 336c  -  2012 55 305 
Art. 337  Abs. 1 
 -  2010 82 400 
 Abs. 2 
 -  2010 82 400 
Art. 337c  -  2009 94 419 
Art. 337d-344  -  2007 103 364 
Art. 343  Abs. 3 
 -  2008 94 433 
Art. 364  Abs. 3 
 -  2009 74 333 

221.213.2 Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 
vom 4. Oktober 1985 

Art. 1  Abs. 2 
 -  2008 72 355 
Art. 4  -  2008 72 355 
Art. 15  Abs. 1 
 -  2007 72 286 
Art. 16  Abs. 2 
 -  2008 72 355 
 Abs. 3 
 -  2008 72 355 

272 Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 
19. Dezember 2008 

Art. 7  -  2011 28 104 
Art. 59  -  2011 4 33 
Art. 121  - Beschwerdelegitimation der Gegenpartei im Verfahren 

betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege 
  2012 2 29 
Art. 124  Abs. 1 
 -  2011 3 30 
Art. 145  -  2011 75 307 
Art. 222  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 57 321 
 Abs. 2 
 -  2012 57 321 
Art. 326  Abs. 1 
 -  2011 6 35 
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281.1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
11. April 1889 (Fassung vom 16. Dezember 1994) 

Art. 38  -  2007 17 71 
 Abs. 1 
 -  2009 95 420 
Art. 68  -  2009 5 35 
Art. 79  -  2009 58 296 
Art. 80  -  2007 3 29 
Art. 84  Abs. 2 
 - Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 
Art. 172  Ziff. 3 
 - Die Abweisung des Konkursbegehrens zufolge Zahlung der 

Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, gemäss Art. 172 Ziff. 3 
SchKG setzt voraus, dass auch die Parteientschädigung der 
Klagepartei, sofern eine solche verlangt wurde, bezahlt ist. 

  2008 1 25 
Art. 265a  Abs. 1 
 - Gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten gemäss Art. 265a 

Abs. 1 SchKG gibt es kein kantonales Rechtsmittel 2008 2 26 

281.1  Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
11. April 1889 (Stand 1. Januar 2011) 

Art. 80  Abs. 2 Ziff. 2 
 - Von der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsbeiträge 

als definitive Rechtsöffnungstitel 2012 1 27 

311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezem-
ber 1937 

Art. 22  Abs. 1 
 -  2010 7 45 
Art. 33  -  2010 8 46 
Art. 35  -  2011 23 82 
Art. 46  Abs. 3 
 -  2011 22 75 
Art. 47  -  2010 7 45 
Art. 48a  -  2010 7 45 
Art. 49  Abs. 1 
 -  2010 7 45 
Art. 57  -  2011 11 47 
Art. 62c  Abs. 2 
 -  2011 11 47 
Art. 62d  Abs. 2 
 -  2008 16 67 
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Art. 64a  -  2009 24 97 
Art. 64b  -  2009 24 97 
Art. 75  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
Art. 81  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
Art. 83  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
 Abs. 2 
 -  2009 24 97 
Art. 84  Abs. 6 
 -  2012 27 189 
Art. 86  Abs. 1 
 -  2009 25 107 
 Abs. 2 
 -  2009 25 107 
Art. 90  Abs. 3 
 -  2009 24 97 
Art. 97  Abs. 3 
 -  2010 9 46 
Art. 106  -  2011 23 82 
Art. 139  -  2010 10 46 
Art. 140  Ziff. 2 
 -  2011 12 49 
 Ziff. 3 
 -  2011 12 49 
 Ziff. 4 
 -  2011 12 49 
Art. 156  Ziff. 3 
 -  2011 12 49 
Art. 240  Abs. 1 
 -  2010 11 48 
 Abs. 2 
 -  2010 11 48 
Art. 253  -  2012 7 51 
Art. 321  -  2009 47 253 
Art. 369  Abs. 7 
 -  2011 55 231 
Art. 371  Abs. 1 
 -  2011 55 231 
 Abs. 3bis 
 -  2011 55 231 
Art. 380  Abs. 2 lit. b 
 -  2009 24 97 



466 Gesetzesregister 2012 

311.1 Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (JStG) vom 
20. Juni 2003 

Art. 25  Abs. 1 
 -  2011 12 49 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2011 12 49 

312.0 Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) vom 5. Okto-
ber 2007 

Art. 12  lit. b 
 -  2011 15 56 
Art. 20  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 30  lit. b 
 -  2011 17 61 
Art. 65  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 80  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 81  Abs. 4 lit. d 
 -  2011 23 82 
Art. 115  Abs. 1 
 -  2011 13 51 
 -  2011 18 62 
Art. 118  Abs. 1 
 -  2011 13 51 
 -  2011 18 62 
Art. 119  Abs. 1 
 -  2011 18 62 
 Abs. 2 
 -  2011 18 62 
Art. 127  Abs. 3 
 -  2012 31 213 
Art. 128  -  2012 31 213 
Art. 132  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 16 57 
Art. 133  Abs. 1 
 -  2011 16 57 
Art. 134  Abs. 2 
 -  2012 31 213 
Art. 135  Abs. 1 
 -  2011 19 64 
 Abs. 2 
 -  2011 19 64 
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Art. 146  Abs. 1 
 -  2011 20 64 
Art. 147  Abs. 1 
 -  2011 20 64 
Art. 230  -  2012 10 65 
Art. 311  -  2011 21 68 
Art. 312  -  2011 21 68 
Art. 324  -  2012 9 58 
Art. 326  Abs. 1 lit. g 
 -  2011 23 82 
Art. 329  Abs. 2 
 -  2011 21 68 
Art. 352  Abs. 1 
 -  2011 22 75 
 Abs. 3 
 -  2011 22 75 
Art. 363  -  2011 22 75 
 -  2011 23 82 
Art. 365  -  2011 23 82 
Art. 377  Abs. 4 
 -  2011 23 82 
Art. 382  -  2012 8 55 
Art. 393  -  2011 23 82 
Art. 394  lit. a 
 -  2011 23 82 
Art. 398  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 439  Abs. 1 
 -  2012 32 221 

312.5 Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(Opferhilfegesetz; OHG) vom 4. Oktober 1991 

Art. 37  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 11 57 

313 Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStR) vom 
22. März 1974 

Art. 6  -  2008 86 405 
Art. 7  -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
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331 Verordnung über das Strafregister (VOSTRA-Verord-
nung) vom 29. September 2006 

Art. 3  Abs. 1 
 -  2011 55 231 

455.1 Tierschutzverordnung (TSchV) vom 27. Mai 1981 

Art. 1  Abs. 3 
 -  2007 70 277 

514.54 Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition 
(Waffengesetz, WG) vom 20. Juni 1997 

Art. 5  Abs. 3 lit. a 
 -  2007 47 203 
Art. 8  Abs. 2 
 -  2008 48 271 
Art. 31  Abs. 1 
 -  2008 48 271 

616.1 Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (Sub-
ventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990 

Art. 28  Abs. 3 
 -  2009 74 333 
Art. 30  Abs. 2 lit. b 
 -  2009 74 333 
Art. 32  Abs. 2 
 -  2009 74 333 

641.20  Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuer-
gesetz, MWSTG) vom 12. Juni 2009 

Art. 18  Abs. 2 lit. i 
 -  2011 101 465 
Art. 28  -  2011 101 465 

642.11  Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 
14. Dezember 1990 

Art. 20  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 31 116 
Art. 26  Abs. 1 lit. a 
 -  2012 14 97 
Art. 33  Abs. 1 lit. hbis 
 -  2012 15 100 
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Art. 58  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 72 325 
Art. 62  Abs. 4 
 -  2009 73 327 
Art. 151  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
Art. 168  Abs. 2 
 -  2011 31 116 

642.118.3 Verordnung über den Abzug besonderer Berufskosten bei 
der direkten Bundessteuer von vorübergehend in der 
Schweiz tätigen leitenden Angestellten, Spezialisten und 
Spezialistinnen (Expatriates-Verordnung, ExpaV) vom 
3. Oktober 2000 

Art. 2  Abs. 2 lit. b 
 -  2012 43 264 

642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom 14. Dezem-
ber 1990 

Art. 3  Abs. 3 
 -  2012 17 106 
Art. 7  Abs. 1 
 -  2012 44 267 
Art. 8  Abs. 4 
 -  2011 71 289 
Art. 9  Abs. 1 
 -  2010 22 111 
 Abs. 2 lit. hbis 
 -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
Art. 11  Abs. 1 
 -  2007 63 248 
Art. 69  Abs. 2 und 3 
 - (Fassung vom 9. Oktober 1998) 2007 20 78 

700 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 
1979 

Art. 2  -  2012 59 328 
Art. 3  Abs. 3 
 -  2007 32 120 
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Art. 9  Abs. 2 
 -  2012 59 328 
Art. 10  Abs. 2 
 -  2012 23 163 
Art. 15  -  2009 33 169 
Art. 19  -  2008 27 166 
 -  2009 32 156 
Art. 22  -  2012 18 113 
 -  2012 21 146 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 36 182 
Art. 24  -  2012 18 113 
 lit. a 
 -  2011 95 425 
 lit. b 
 -  2012 59 328 
Art. 24c  Abs. 1 
 -  2008 100 471 
Art. 27  -  2009 103 453 
Art. 33  Abs. 3 
 -  2007 117 445 

700.1  Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 

Art. 41  -  2008 100 471 

704 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 
4. Oktober 1985 

Art. 4 ff.  -  2010 29 156 

734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversor-
gungsgesetz, StromVG) vom 23. März 2007 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 26 176 

741.01 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 

Art. 14  -  2008 15 61 
Art. 16  Abs. 1 
 -  2008 15 61 
 Abs. 3 
 -  2012 13 89 
Art. 16a  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 14 59 
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Art. 16b  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 14 59 
Art. 16d  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 15 61 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2010 18 71 
 -  2010 20 89 
 -  2010 21 104 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2010 19 81 
 Abs. 3 
 -  2010 19 81 
Art. 17  Abs. 4 
 -  2010 19 81 
Art. 25  Abs. 3 lit. a 
 -  2008 15 61 
Art. 37  Abs. 2 
 -  2008 24 139 

741.11 Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13. November 
1962 

Art. 20  Abs. 2 
 -  2008 24 139 

741.21 Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979 

Art. 97  Abs. 1 
 -  2007 118 448 
Art. 99  - Für das Anbringen von Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse ist eine Genehmigung durch 
die zuständige Bundesbehörde erforderlich 2009 101 449 

 Abs. 1 
 -  2007 118 448 

741.51 Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahr-
zeugen zum Strassenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976 

Art. 7  Abs. 1 
 -  2008 15 61 
 Abs. 3 
 -  2008 15 61 
Art. 30  -  2010 18 71 
 -  2010 20 89 
Anhang 1  -  2008 15 61 
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812.121 Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psycho-
tropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (BetmG) 

Art. 15  -  2009 47 253 
Art. 19  Abs. 2 lit. a 
 -  2012 6 39 

814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Okto-
ber 1983 

Art. 1  -  2010 27 142 
 Abs. 2 
 -  2009 36 182 
 -  2012 20 135 
Art. 7  Abs. 6 
 -  2007 115 437 
 Abs. 7 
 -  2010 27 142 
 -  2012 20 135 
Art. 11  Abs. 2 
 - Weitere betriebliche Massnahmen gestützt auf das 

Vorsorgeprinzip nach Art. 11 Abs. 2 USG für ein in der Altstadt 
gelegenes Kulturlokal zum Schutz der Nachbarschaft vor 
übermässigen Immissionen 2009 104 460 

 -  2012 19 122 
 Abs. 3 
 - Sonnenreflexionen von Dachziegeln 2007 109 399 
 -  2012 19 122 
Art. 11 ff.  -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
Art. 13  Abs. 2 
 -  2009 104 460 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 15  -  2008 23 109 
 - Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit 
Änderung vom 30. März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung 
der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
öffentlicher Lokale" auf ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal 
2009 104 460 

 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
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Art. 19  -  2010 27 142 
 -  2012 20 135 
Art. 23  -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 25  -  2012 20 135 
 Abs. 1 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 - Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 
2009 104 460 

Art. 31b  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
Art. 31c  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
 - Umweltrechtliche Kostenverteilung 2012 64 349 
Art. 32  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
 -  2012 64 349 
Art. 32d  Abs. 1 
 -  2012 64 349 
 Abs. 2 
 -  2012 64 349 
 Abs. 4 
 -  2010 31 167 
 -  2012 64 349 
Art. 65  -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2009 36 182 

814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässer-
schutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 

Art. 36a  -  2012 22 150 
Art. 45  -  2012 22 150 

814.201 Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 
1998 

Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011 
(AS 2011, S. 1963) 2012 22 148 
Art. 41a  -  2012 22 150 
Art. 41b  -  2012 22 150 
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Art. 41c  -  2012 22 150 

814.318.142.1 Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985 

Art. 6  Abs. 1 
 -  2007 35 138 
Art. 36  Abs. 3 lit. c 
 -  2007 35 138 

814.41 Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 20 135 
Art. 7  Abs. 1 
 -  2012 19 122 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2010 27 142 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2012 20 135 
 Abs. 2 
 - Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 
2009 104 460 

Art. 7 f.  -  2009 36 182 
Art. 8  Abs. 1 
 -  2010 27 142 
Art. 12  -  2009 104 460 
Art. 36  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
 -  2010 27 142 
Art. 36 ff.  -  2009 36 182 
 -  2012 20 135 
Art. 40  Abs. 1 
 -  2012 20 135 
 Abs. 3 
 - Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit 
Änderung vom 30. März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung 
der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
öffentlicher Lokale" auf ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal 
2009 104 460 

 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 40 ff.  -  2009 36 182 
Art. 43  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 27 142 
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 Abs. 1 lit. c 
 -  2009 36 182 
Art. 47  Abs. 1 
 - Anwendbarer Lärmgrenzwert bei Erneuerung einer Heizung 

2008 103 485 
Anhang 6  -  2009 36 182 

814.680 Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(AltlV) vom 26. August 1998 

Art. 3  - Umweltrechtliche Kostenverteilung 2012 64 349 

822.11 Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel (Arbeitsgesetz, ArG) vom 13. März 1964 

Art. 2  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 94 407 
Art. 3a  -  2011 94 407 
Art. 6  -  2011 94 407 
Art. 17b  -  2011 94 407 

822.114 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV 4) (Industrielle 
Betriebe, Plangenehmigung und Betriebsbewilligung) vom 
18. August 1993 

Art. 7  Abs. 1 
 -  2009 108 501 
Art. 8  Abs. 1 
 -  2009 108 501 
 Abs. 2 
 -  2009 108 501 
 Abs. 3 
 -  2009 108 501 
 Abs. 4 
 -  2009 108 501 
 Abs. 5 
 -  2009 108 501 

822.14 Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben 
(Mitwirkungsgesetz) vom 17. Dezember 1993 

Art. 12  Abs. 2 
 -  2010 82 400 
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823.11 Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Per-
sonalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) vom 6. Ok-
tober 1989 

Art. 12  Abs. 1 
 -  2012 67 367 

823.111 Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Per-
sonalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV) vom 
16. Januar 1991 

Art. 26  -  2012 67 367 

823.20 Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbe-
dingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen 
(Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, EntsG) vom 8. Oktober 
1999 

Art. 6  -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 
 -  2008 88 412 
 -  2010 77 364 
 Abs. 1 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
 Abs. 3 
 -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 
Art. 7  Abs. 1 lit. d 
 -  2008 86 405 
Art. 9  Abs. 2 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
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823.201 Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) vom 21. Mai 
2003 

Art. 6  -  2008 86 405 
 Abs. 1 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 86 405 
 Abs. 3 
 -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 

823.21 (ausser Kraft) Verordnung über die Begrenzung der Zahl 
der Ausländer (BVO) vom 6. Oktober 1986 

Art. 13  lit. f 
 -  2008 92 426 
 -  2008 93 428 
Art. 34  lit. e 
 -  2009 85 383 
Art. 36  -  2007 97 341 

830.1 Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 

Art. 13  -  2011 24 89 
Art. 25  -  2009 13 71 
Art. 50  -  2007 15 64 
Art. 53  Abs. 2 
 -  2009 13 71 
Art. 61  lit. i 
 -  2009 14 73 

831.10 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 

Art. 25  Abs. 5 
 -  2010 14 59 

831.20 Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) vom 
19. Juni 1959 

Art. 8  -  2009 12 67 
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Art. 13  -  2009 12 67 

831.301 Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) vom 
15. Januar 1971 

 Abs. 1 der SchlBest (2007) 
 -  2011 25 93 
 Abs. 2 der SchlBest (2007) 
 -  2011 25 93 

831.40 Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 

Art. 6  -  2007 13 59 
 -  2012 12 74 
Art. 13  -  2007 13 59 
 -  2009 18 84 
Art. 16  -  2007 13 59 
Art. 19  -  2009 17 81 
Art. 30c  -  2011 27 102 
 Abs. 5 
 -  2010 15 63 
 Abs. 6 
 -  2009 20 90 
Art. 30d  -  2011 27 102 
Art. 33b  -  2012 45 267 
Art. 49  -  2007 13 59 
 -  2012 12 74 
Art. 65d  -  2012 12 74 
Art. 73  Abs. 2 
 -  2008 12 52 
 -  2010 16 66 
Art. 79a  - (Fassung vom 19. März 1999) 2007 24 86 

831.42 Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(Freizügigkeitsgesetz, FZG) vom 17. Dezember 1993 

Art. 4  Abs. 2bis 
 - (Fassung vom 9. März 1999) 2007 24 86 
Art. 5  Abs. 2 
 -  2010 15 63 
Art. 13  -  2007 24 86 
 
 



2012 Gesetzesregister 479 

Art. 22  -  2007 14 61 
 -  2007 15 64 
 -  2008 11 51 
 Abs. 2 
 -  2009 20 90 
 -  2010 15 63 
Art. 25  -  2008 12 52 
Art. 25a  -  2007 14 61 
 -  2007 15 64 
 -  2009 20 90 
 -  2012 11 71 

832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung  (KVG) vom 
18. März 1994 

Art. 12  -  2009 15 78 
Art. 65  Abs. 1 
 -  2009 15 78 

833.1 Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 
19. Juni 1992 

Art. 2  -  2009 15 78 

836.2 Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) vom 
24. März 2006 

Art. 3  Abs. 1 lit. B 
 -  2010 14 59 
Art. 4  Abs. 3 
 -  2011 24 89 

836.21 Verordnung über die Familienzulagen (FamZV) vom 
31. Oktober 2007 

Art. 1  -  2010 14 59 
Art. 7  -  2011 24 89 
Art. 8  -  2011 24 89 

837.0 Bundesgesetz über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 
(AVIG) vom 25. Juni 1982  

Art. 14  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 17 67 
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851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) vom 24. Juni 
1977 

Art. 1  Abs. 1 
 -  2008 37 225 
 Abs. 3 
 -  2008 39 232 
Art. 4  Abs. 1 
 -  2008 37 225 
Art. 9  Abs. 1 
 -  2012 28 193 
 Abs. 2 
 -  2012 28 193 
Art. 10  Abs. 1 
 -  2012 28 193 
 Abs. 2 
 -  2012 28 193 
Art. 28  -  2008 39 232 

910.1  Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsge-
setz, LwG-CH) vom 29. April 1998 

Art. 1  -  2008 72 355 
Art. 2  Abs. 1 lit. b 
 -  2008 72 355 
Art. 70  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 Abs. 4 
 -  2007 70 277 
Art. 101  Abs. 2 
 -  2012 40 247 

910.13 Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) vom 7. Dezem-
ber 1998 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 -  2009 74 333 
Art. 4  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 -  2009 74 333 
Art. 5  -  2007 70 277 
Art. 47  Abs. 1 
 -  2009 74 333 
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 Abs. 2 
 -  2009 74 333 
 Abs. 3 
 -  2009 74 333 
Art. 70  -  2009 74 333 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 70 277 
 -  2011 74 303 
Art. 70a  -  2011 74 303 
Anhang  Ziff. 4.2 Abs. 1 
 -  2011 74 303 

910.91  Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die 
Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche 
Begriffsverordnung, LBV) vom 7. Dezember 1998 

Art. 2  -  2009 74 333 
Art. 14  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2009 74 333 
 Abs. 2 
 -  2009 74 333 
Art. 16  Abs. 1 lit. a 
 -  2009 74 333 
Art. 21  -  2009 74 333 

935.61 Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und 
Anwälte (BGFA) vom 23. Juni 2000 

Art. 7  Abs. 1 lit. b 
 -  2008 7 40 
 Abs. 3 
 -  2008 7 40 
Art. 8  Abs. 1 lit. c 
 -  2009 7 39 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 9 46 
 -  2009 7 39 
 Abs. 2 
 -  2010 3 41 
Art. 12  lit. a 
 -  2007 8 44 
 -  2007 11 53 
 -  2008 8 40 
 -  2008 50 287 
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 -  2009 8 51 
 -  2010 4 44 
 -  2011 7 37 
 -  2011 56 237 
 -  2012 4 36 
 lit. b 
 -  2008 49 275 
 -  2009 7 39 
 lit. c 
 -  2007 10 49 
 -  2008 9 44 
 -  2008 49 275 
 -  2012 31 213 
 lit. e 
 -  2008 49 275 
 lit. f 
 -  2009 7 39 
 lit. g 
 -  2011 19 64 
 lit. h 
 -  2010 5 44 
 lit. i 
 -  2007 11 53 
 -  2011 8 39 
Art. 13  -  2008 10 45 
 -  2009 7 39 
 -  2009 9 51 
 -  2010 6 44 
 -  2011 9 42 
Art. 14  -  2008 49 275 
Art. 16  -  2008 49 275 
Art. 17  -  2008 50 287 

943.02 Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, 
BGBM) vom 6. Oktober 1995 

Art. 2  Abs. 7 
 -  2012 26 176 

961.01 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungs-
unternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) vom 
17. Dezember 2004 

Art. 85  Abs. 3 
 -  2009 19 88 
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Kantonale Erlasse 

110.000 Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 

§ 2   
 
 -  2012 22 150 
§ 10  Abs. 1 
 -  2012 29 199 
 -  2012 30 206 
§ 21  -  2010 26 135 
 Abs. 2 
 -  2007 31 117 
§ 27  -  2008 107 494 
§ 34  Abs. 1 
 -  2012 30 206 
 Abs. 4 
 -  2012 29 199 
§ 42  Abs. 6 
 -  2007 71 281 
§ 55  Abs. 2 
 -  2010 26 135 
§ 68  Abs. 1 
 -  2007 116 442 
§ 78  Abs. 2 
 -  2007 31 117 
§ 90  Abs. 2 
 -  2007 116 442 
§ 91  Abs. 2bis 
 -  2012 22 150 
§ 95  Abs. 2 
 -  2011 39 148 
§ 96  Abs. 1 
 -  2009 99 439 
§ 99  Abs. 3 
 -  2008 22 103 
§ 106  -  2009 34 176 
 -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
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 Abs. 1 
 -  2008 26 153 
 -  2010 90 445 
 -  2010 91 450 
 -  2011 50 199 
 Abs. 2 
 -  2010 89 438 

121.100 Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
(KBüG) vom 22. Dezember 1992 

§ 5  Abs. 1 
 -  2010 45 239 
§ 11  -  2009 48 261 
§ 13  -  2009 48 261 
§ 16  Abs. 1 
 -  2009 48 261 

122.200 Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das 
Meldewesen (Register- und Meldegesetz; RMG) vom 
18. November 2008 

§ 2  Abs. 1 
 -  2011 103 472 
§ 7  Abs. 1 
 -  2011 103 472 

122.500 (ausser Kraft) Einführungsgesetz zum Ausländerrecht 
(EGAR) vom 14. Januar 1997 

§ 24  -  2008 81 399 
§ 25  -  2007 86 319 
 -  2007 87 320 
 Abs. 1 
 -  2008 81 399 
 -  2008 83 401 
§ 26  Abs. 1 
 -  2008 81 399 
§ 27  Abs. 1 
 -  2008 81 399 
 -  2008 82 400 
§ 28  -  2008 81 399 
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122.600 Einführungsgesetz zum Ausländerrecht (EGAR) vom 
25. November 2008 

§ 2  Abs. 1 
 -  2010 95 467 
 -  2010 96 469 
§ 6  -  2012 48 283 
 -  2012 49 283 
§ 11  -  2009 79 366 
§ 13  -  2009 78 363 
§ 21  Abs. 1 
 -  2010 73 344 
§ 27  Abs. 2 
 -  2009 78 363 

131.100 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 
1992 

§ 16  Abs. 4 
 - Gemeinderatswahlen 2009 105 485 
§ 43  -  2011 54 225 

131.711 Verordnung über die Initiative und das Referendum in 
Gemeindeangelegenheiten vom 29. Juni 1981 

§ 33  Abs. 2 
 - Abstimmungserläuterungen bei Einwohnerratsgemeinden 
 2007 120 465 

150.700 Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Daten-
schutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 
2006 

§ 3  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 57 321 
§ 27  Abs. 1 
 -  2012 57 321 

150.910 Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 

§ 1  Abs. 1 
 -  2008 32 183 
§ 4  Abs. 1 
 -  2012 24 167 
§ 6  -  2012 26 176 
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§ 7  Abs. 1 
 -  2010 34 185 
 Abs. 2 
 -  2010 34 185 
 Abs. 3 
 -  2008 33 191 
§ 8  -  2008 34 196 
 Abs. 1 
 -  2010 34 185 
 Abs. 2 
 -  2007 37 153 
 Abs. 3 lit. d 
 -  2009 39 207 
§ 10  Abs. 1 
 -  2010 34 185 
§ 11  Abs. 3 
 -  2009 38 200 
§ 16  -  2007 38 157 
 Abs. 1 
 -  2012 25 171 
§ 17  -  2008 30 173 
§ 18  Abs. 2 
 -  2008 31 179 
 -  2009 38 200 
 -  2011 42 161 
 Abs. 3 
 -  2009 38 200 
§ 19  -  2012 25 171 
§ 23  -  2008 33 191 
§ 24  -  2009 37 197 
 Abs. 2 
 -  2007 37 153 
§ 28  Abs. 1 
 -  2011 41 151 
§ 38  Abs. 3 
 -  2009 40 210 
 Anhang 5 Ziff. 6 
 -  2012 25 171 

150.950 Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöB) vom 25. November 1994 / 
15. März 2001 

Art. 6  -  2012 26 176 
Art. 11  lit. c 
 -  2008 30 173 
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Art. 12  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 34 185 
Art. 13  lit. b 
 -  2008 32 183 

153.100 Organisationsgesetz (Gesetz über die Organisation des Re-
gierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 
26. März 1985 

§ 20  -  2008 109 501 
§ 31  Abs. 1 
 -  2008 109 501 
 Abs. 2 
 -  2008 22 103 
 -  2008 109 501 
 -  2010 78 371 
§ 32  Abs. 2 
 -  2008 22 103 

155.100 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) vom 11. Dezember 
1984 

§ 94  -  2008 6 38 
 Abs. 1 
 -  2009 10 53 

155.110 Dekret über die Organisation des Obergerichts, des Han-
delsgerichts, des Versicherungsgerichts und des Verwal-
tungsgerichts (Gerichtsorganisationsdekret, GOD) 

§ 33  Abs. 1 lit. g 
 -  2009 10 53 

160.621 Verordnung über die Weiterbildung des Personals (Wei-
terbildungsverordnung) vom 22. September 2004 

§ 17  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
§ 18  -  2007 108 393 

161.115 Arbeitszeitverordnung (AZV) vom 1. September 1999 

§ 11  Abs. 2 
 -  2007 106 376 
§ 14  -  2007 106 376 
§ 15  -  2007 106 376 
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161.221 Verordnung über die Vergütung von Inkonvenienzen 
(Inkonvenienzverordnung) vom 27. Februar 2002 

§ 1 ff.  -  2011 94 407 

165.100 Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts (Personal-
gesetz, PersG) vom 16. Mai 2000 

§ 7  -  2008 98 461 
§ 9  Abs. 1 
 -  2010 79 381 
§ 10  Abs. 1 
 -  2009 97 434 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2008 94 433 
 -  2012 56 318 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 101 355 
 Abs. 2 
 -  2007 103 364 
 -  2008 98 461 
 Abs. 3 
 -  2008 98 461 
 -  2010 81 396 
§ 14  Abs. 2 
 -  2011 94 407 
§ 22  -  2007 106 376 
§ 37  Abs. 1 
 -  2012 55 305 
 Abs. 2 
 -  2008 98 461 
§ 37 f.  -  2008 94 433 

165.111 Personal- und Lohnverordnung (PLV) vom 25. September 
2000 

§ 27  Abs. 1 
 -  2007 106 376 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
§ 36  Abs. 1 
 -  2007 105 371 
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 Abs. 3 
 -  2009 99 439 
§ 48  -  2008 94 433 

165.130 Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohn-
dekret) vom 30. November 1999 

§ 4  -  2007 105 371 
§ 5  -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
 -  2011 94 407 
§ 6  Abs. 1 
 -  2007 105 371 
 Abs. 4 
 -  2007 105 371 
§ 8  Abs. 1 
 -  2007 107 386 
 Abs. 2 
 -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
§ 11  Abs. 1 
 -  2009 99 439 
§ 22  Abs. 1 lit. e 
 -  2007 107 386 
 Abs. 2 
 -  2009 99 439 
Anhang III  Ziff. 1 Abs. 1 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 2 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 3 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 5 
 -  2007 104 369 

165.131 Verordnung zum Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000 

§ 1  Abs. 1 lit. g Ziff. 25 
 -  2011 94 407 

171.100 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) 
vom 19. Dezember 1978 

§ 20  Abs. 2 lit. a 
 -  2011 102 467 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2009 106 489 
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§ 23  Abs. 2 
 -  2011 102 467 
§ 27  Abs. 1 
 -  2008 108 498 
 -  2011 102 467 
 Abs. 2 
 -  2008 105 491 
 -  2012 66 363 
§ 37  Abs. 2 lit. a 
 -  2010 94 463 
 Abs. 2 lit. f 
 -  2008 107 494 
 Abs. 2 lit. l 
 -  2007 39 167 
§ 39  -  2007 39 167 
§ 49  Abs. 2 
 -  2011 93 401 
§ 50  -  2010 81 396 
 -  2011 93 401 
 Abs. 2 
 -  2009 97 434 
§ 58  Abs. 1 
 -  2007 120 465 
§ 61  Abs. 2 
 - Referendumsfähigkeit des zustimmenden 

Einwohnerratsbeschlusses 2007 120 465 
§ 104  Abs. 1 
 -  2008 96 449 
§ 105  -  2009 48 261 

210.100 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) vom 27. März 1911 

§ 55b  -  2009 47 253 
§ 67b  Abs. 2 
 -  2007 43 184 
§ 67d  Abs. 3 
 -  2007 42 180 
 -  2010 35 195 
§ 67ebis  Abs. 1 
 -  2007 41 177 
 -  2008 36 207 
§ 67f  -  2008 35 205 
§ 67h  Abs. 1 
 -  2010 35 195 
 -  2010 36 197 
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§ 67o  -  2007 43 184 

220.300 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (KSG) vom 
27. August 1969 

§ 18  -  2009 6 36 
§ 19  -  2009 6 36 
§ 20  -  2009 6 36 

221.100 Zivilrechtspflegegesetz (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 
18. Dezember 1984 

§ 2  lit. c 
 -  2008 3 29 
 -  2008 16 67 
 -  2011 2 29 
 -  2011 5 35 
§ 3  lit. c 
 -  2007 30 105 
§ 105  lit. b 
 - Beurteilung der Zahlungs(un)fähigkeit 2007 4 31 
§ 112  -  2008 11 51 
 -  2008 12 52 
 -  2008 94 433 
§ 125  -  2009 5 35 
 Abs. 1 
 -  2010 13 57 
§ 184  -  2009 4 33 
§ 185  -  2009 4 33 
§ 196f  Abs. 2 
 -  2010 2 39 
§ 302  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 95 420 
 Abs. 3 
 -  2009 95 420 
§ 317 ff.  -  2008 94 433 
§ 321  Abs. 1 
 - Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 
§ 343  -  2009 14 73 
§ 369  Abs. 1 
 -  2008 94 433 

221.150 Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostende-
kret, VKD) vom 24. November 1987 

§ 22  -  2007 56 228 
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 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 54 225 
§ 23  -  2007 34 137 
§ 31  lit. d 
 -  2007 53 222 

221.200 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessord-
nung (EG ZPO) vom 23. März 2010 

§ 4  Abs. 1 lit. e 
 -  2011 28 104 
§ 14  -  2011 28 104 

251.100 Gesetz über die Strafrechtspflege (Strafprozessordnung, 
StPO) vom 11. November 1958 

§ 18  -  2008 16 67 
§ 164  Abs. 1 
 -  2009 10 53 
 -  2010 12 51 
§ 166  -  2010 12 51 
§ 167  -  2010 12 51 
§ 169  -  2009 10 53 
§ 217  Abs. 2 
 -  2009 10 53 
§ 241a  Abs. 1 Satz 1 
 -  2008 36 207 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 36 207 
 -  2009 41 221 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2008 36 207 
 -  2009 41 221 
§ 242  -  2009 24 97 
 Abs. 1 
 -  2010 12 51 

251.200 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung (EG StPO) vom 16. März 2010 

§ 4  Abs. 7 
 -  2011 16 57 
§ 8  -  2011 14 55 
 -  2011 21 68 
§ 14  -  2012 32 221 
§ 40  -  2011 14 55 
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§ 45  Abs. 2 
 -  2012 32 221 

253.111 Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnah-
men (Strafvollzugsverordnung, SMV) vom 9. Juli 2003 

§ 58a  Abs. 2 
 -  2009 24 97 
§ 58b  -  2009 24 97 
§ 59  Abs. 1 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2008 16 67 
§ 60  Abs. 1 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2008 16 67 
 Abs. 3 
 -  2008 16 67 
§ 61  -  2012 27 189 
§ 62  Abs. 3 
 -  2009 24 97 
§ 66  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
 Abs. 2 
 -  2009 24 97 
§ 98  -  2009 24 97 
§ 100  -  2009 24 97 
§ 102  -  2012 32 221 

253.331 Verordnung über die Organisation der Strafanstalt Lenz-
burg vom 21. Januar 2004 

§ 2  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
§ 3  -  2009 24 97 

271.100 (ausser Kraft) Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege 
vom 9. Juli 1968 

§ 2  Abs. 2 
 -  2007 17 71 
§ 3  Abs. 1 
 -  2007 84 316 
 -  2007 85 318 
 -  2007 91 324 
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§ 5  Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
§ 15  Abs. 3 
 -  2008 57 308 
 -  2008 59 312 
§ 20  -  2007 52 220 
 -  2009 89 388 
 Abs. 1 
 - Verspätete Vorbringen heben den Untersuchungsgrundsatz nicht 

auf 2007 49 214 
 Abs. 2 
 -  2008 55 303 
§ 23  Abs. 1 
 -  2008 96 449 
 Abs. 3 
 -  2008 96 449 
 Abs. 4 
 -  2007 100 349 
§ 25  -  2009 42 223 
§ 27  -  2007 104 369 
§ 32  Abs. 2 
 -  2007 52 220 
§ 33  Abs. 1 
 -  2009 49 271 
 Abs. 2 
 -  2007 34 137 
 -  2007 56 228 
§ 33 ff.  -  2008 94 433 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 45 194 
 -  2008 52 297 
§ 36  -  2007 53 222 
 Abs. 1 
 -  2007 34 137 
 -  2007 44 191 
 -  2007 56 228 
§ 38  -  2008 53 301 
 -  2008 54 303 
 Abs. 1 
 -  2007 49 214 
 -  2007 115 437 
 -  2007 116 442 
 -  2008 33 191 
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 -  2008 56 305 
 -  2008 104 487 
 -  2010 33 182 
 -  2010 50 263 
 Abs. 2 
 -  2008 104 487 
§ 38 f.  -  2008 99 465 
§ 39  Abs. 1 
 -  2008 51 295 
 Abs. 2 
 -  2007 58 233 
 -  2009 50 275 
 -  2009 89 388 
 Abs. 3 
 -  2007 58 233 
 -  2009 50 275 
§ 40  Abs. 1 
 - Keine Anschlussbeschwerde zulässig 2007 24 86 
 Abs. 4 
 - Rechtsverweigerungsbeschwerde kann nur erheben, wer vorher 

eine entsprechende Verfügung verlangt hat 2008 101 478 
§ 43  Abs. 2 
 -  2007 24 86 
§ 49  -  2008 45 262 
§ 51  Abs. 2 
 -  2007 37 153 
§ 57  -  2009 54 289 
§ 58  -  2007 56 228 
 -  2009 45 236 
§ 60 ff.  -  2008 94 433 
§ 68  -  2007 57 231 
§ 75  -  2007 17 71 
§ 75a  -  2009 58 296 
§ 78a  Abs. 2 
 -  2009 57 295 

271.200 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz; VRPG) vom 4. Dezember 2007 

§ 2  Abs. 2 
 -  2010 42 225 
§ 3  Abs. 1 
 -  2010 70 337 
§ 8  Abs. 1 
 -  2009 48 261 
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 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
§ 12  -  2011 95 425 
§ 13  -  2012 33 223 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2011 57 243 
 Abs. 2 lit. e 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2011 57 243 
§ 15  Abs. 2 
 -  2010 76 359 
 Abs. 3 
 -  2010 76 359 
§ 16  Abs. 1 lit. a 
 -  2012 24 167 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2012 24 167 
 -  2012 68 373 
§ 20  Abs. 1 
 -  2010 86 423 
§ 21  Abs. 1 
 -  2010 47 259 
 -  2012 23 163 
§ 23  -  2010 44 234 
§ 26  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
 Abs. 2 
 -  2010 78 371 
 -  2011 48 188 
 Abs. 3 
 -  2011 48 188 
 Abs. 4 
 -  2011 48 188 
§ 28  Abs. 1 
 -  2011 75 307 
 Abs. 3 
 -  2010 95 467 
§ 31  Abs. 2 
 -  2009 22 95 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2009 52 280 
 -  2009 53 283 
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 -  2011 57 243 
 Abs. 3 
 -  2009 22 95 
 -  2009 52 280 
 -  2011 57 243 
§ 32  Abs. 2 
 -  2009 22 95 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2009 52 280 
 -  2009 55 289 
 -  2011 57 243 
 -  2011 58 247 
 -  2012 33 223 
 Abs. 3 
 -  2009 22 95 
 -  2009 52 280 
 -  2011 57 243 
§ 33  Abs. 1 
 -  2011 58 247 
§ 37  -  2010 38 206 
 Abs. 1 
 -  2009 78 363 
§ 40  -  2010 96 469 
§ 41  -  2010 44 234 
 Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
 Abs. 2 
 -  2011 48 188 
§ 42  -  2009 56 291 
§ 43  Abs. 2 
 -  2010 76 359 
 -  2010 95 467 
 -  2011 84 347 
 Abs. 3 
 -  2010 76 359 
 -  2011 84 347 
§ 46  -  2010 86 423 
 Abs. 2 
 -  2009 91 395 
§ 50  Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
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§ 51  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
§ 54  -  2009 37 197 
 -  2011 59 253 
 Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 -  2010 42 225 
 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
 Abs. 3 
 -  2009 48 261 
 Abs. 4 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
§ 55  Abs. 2 
 -  2011 48 188 
§ 60  Abs. 1 lit. d 
 -  2011 48 188 
§ 65  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 60 255 
 Abs. 2 
 -  2011 60 255 
§ 66  Abs. 1 
 -  2011 60 255 
§ 80  Abs. 1 
 -  2011 61 259 
§ 81  Abs. 1 
 -  2011 61 259 
 Abs. 2 
 -  2011 62 262 
§ 83  -  2010 49 261 
 Abs. 1 
 -  2011 62 262 
 -  2012 32 221 

290.100 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA) vom 2. No-
vember 2004 

§ 5  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 19 64 
§ 14  -  2012 5 38 
 Abs. 1 
 -  2010 47 259 
 -  2011 10 43 
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§ 15  Abs. 1 lit. c 
 -  2008 7 40 
 -  2012 3 33 

290.111 Anwaltsverordnung (AnwV) vom 18. Mai 2005 

§ 2  -  2008 7 40 
 -  2012 3 33 

291.150 Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif, 
AnwT) vom 10. November 1987 

§ 1  Abs. 1 
 -  2007 53 222 
§ 2  Abs. 1 
 -  2011 101 465 
§ 3  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 44 191 
 -  2007 54 225 
 -  2008 4 33 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 7 39 
§ 4  Abs. 1 
 -  2008 4 33 
 -  2008 5 36 
 Abs. 2 
 -  2007 56 228 
 Abs. 4 
 -  2008 5 36 
 Abs. 5 
 -  2007 44 191 
§ 6  -  2007 56 228 
 Abs. 2 
 -  2008 4 33 
 Abs. 3 
 -  2008 4 33 
§ 7  -  2007 56 228 
 Abs. 2 
 -  2007 53 222 
 -  2008 4 33 
§ 9  Abs. 1 
 -  2011 19 64 
 Abs. 2bis 
 -  2011 19 64 
§ 12a  Abs. 1 
 -  2011 58 247 
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301.100  Gesundheitsgesetz (GesG) vom 10. November 1987 

§ 30  -  2009 47 253 

301.100  Gesundheitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009 

§ 40  -  2010 40 213 
§ 44  Abs. 2 
 -  2010 40 213 

301.114 Heilmittel- und Betäubungsmittelverordnung (HBV) vom 
11. November 2009 

§ 24  Abs. 3 
 -  2010 40 213 

331.200 Spitalgesetz (SpiG) vom 25. Februar 2003 

§ 14  Abs. 6 
 -  2011 52 207 

331.211 Spitalverordnung (SpiV) vom 26. Mai 2004 

§ 9  -  2011 52 207 

401.100 Schulgesetz (SchulG) vom 17. März 1981 

§ 3  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 
 Abs. 3 
 -  2012 30 206 
§ 6  -  2010 43 230 
§ 16  Abs. 1 
 -  2012 30 206 
§ 24  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 
§ 28  -  2007 119 457 
§ 37  -  2007 12 55 
§ 38  Abs. 2 
 -  2010 93 459 
§ 53  Abs. 4 
 -  2009 106 489 
 -  2011 49 195 
§ 71  Abs. 2 
 -  2007 39 167 
§ 73  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
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§ 75  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
§ 78  Abs. 1 
 -  2011 48 188 

411.200 Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) vom 
17. Dezember 2002 

§ 3  Abs. 2 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
§ 7  -  2008 98 461 
§ 11  Abs. 1 Ingress 
 -  2008 95 444 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2008 97 454 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 101 355 
 Abs. 2 
 -  2008 97 454 
 -  2008 98 461 
 Abs. 3 
 -  2008 98 461 
§ 13  -  2009 96 424 
§ 16  Abs. 3 
 -  2012 57 321 
 Abs. 4 
 -  2012 57 321 
§ 35  Abs. 2 
 -  2008 98 461 
 Abs. 2 Satz 1 
 -  2008 99 465 
§ 50  -  2009 96 424 

411.211 Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrper-
sonen (VALL) vom 13. Oktober 2004 

 -  2008 104 487 
§ 12  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
 Abs. 2 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
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§ 13  Abs. 1 
 -  2008 97 454 
 Abs. 2 
 -  2008 97 454 
§ 14  lit. d 
 -  2009 96 424 
§ 54  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
§ 59  -  2009 96 424 

421.336 Verordnung über die Schülerzahlen der Abteilungen und 
die Zuteilung der Lektionen an der Volksschule und an 
Kindergärten vom 12. Januar 2005 

 -  2008 104 487 

421.355 Verordnung über die Übertrittsprüfungen in die Sekun-
dar- und Bezirksschule (Übertrittsprüfungsverordnung) 
vom 17. November 2004 

§ 1  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 

426.070 Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fach-
hochschule Nordwestschweiz (Staatsvertrag FHNW) vom 
27. Oktober 2004/9. November 2004/18. und 19. Januar 
2005 

§ 13  -  2008 94 433 
§ 33  -  2008 94 433 
 Abs. 6 Satz 1 
 -  2010 42 225 
§ 34  Abs. 8 
 -  2008 94 433 

428.500 Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit besonde-
ren Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz) vom 
2. Mai 2006 

§ 27  Abs. 1 
 -  2011 100 461 
§ 31  Abs. 1 
 -  2011 100 461 
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428.513 Verordnung über die integrative Schulung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschu-
lung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen 
(V Sonderschulung) vom 8. November 2006 

§ 3  -  2007 119 457 
§ 15  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 lit. g 
 -  2007 119 457 
§ 16  Abs. 2 
 -  2007 119 457 
§ 17  -  2007 119 457 

471.200 Gesetz über die Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz, 
StipG) vom 19. September 2006 

§ 1  -  2012 29 199 
§ 15  Abs. 3 
 -  2012 29 199 

471.211 Verordnung über Ausbildungsbeiträge (Stipendienverord-
nung, StipV) vom 2. Mai 2007 

§ 24  Abs. 2 
 -  2012 29 199 
§ 25  Abs. 2 
 -  2012 29 199 

495.200 Kulturgesetz (KG) vom 31. März 2009 

§ 32  -  2010 89 438 

497.110 Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern (Denkmal-
schutzdekret) vom 14. Oktober 1975 

§ 1  -  2007 31 117 
§ 4  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
§ 12  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
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§ 16  Abs. 1 
 -  2008 26 153 

531.111 Verordnung über den Dienst des Polizeikorps (Dienstre-
glement) vom 11. Oktober 1976 

§ 18  -  2010 86 423 

531.200 Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicher-
heit vom 6. Dezember 2005 

§ 3  Abs. 1 lit. k 
 -  2010 78 371 
§ 18  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
§ 29  -  2009 107 494 
§ 34  Abs. 1 
 -  2009 107 494 

533.100 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich 
von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2010 78 371 
 Abs. 1 lit. g 
 -  2010 78 371 
Art. 3  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 78 371 
 Abs. 2 
 -  2010 78 371 
Art. 5  Abs. 1 
 -  2010 78 371 
 Abs. 3 
 -  2010 78 371 

560.111 Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über 
Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 25. November 
1998 

§ 12  Abs. 1 
 -  2007 47 203 

621.111 Verordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer (V-DBG) vom 7. Dezember 1994 

§ 3  -  2011 31 116 
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§ 12  -  2011 31 116 
§ 13  -  2011 31 116 

651.100  Steuergesetz (Gesetz über die Steuern auf Einkommen, 
Vermögen, Grundstückgewinnen, Erbschaften und Schen-
kungen) vom 13. Dezember 1983 

§ 22  Abs. 1 
 -  2008 19 82 
 Abs. 1 lit. a 
 - Nebeneinkünfte 2007 19 75 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 21 83 
 -  2007 22 83 
§ 24  -  2011 63 267 
 -  2011 90 379 
§ 136  Abs. 2 
 -  2007 48 211 

651.100  Steuergesetz (StG) vom 15. Dezember 1998 

§ 25  Abs. 1 
 -  2008 60 319 
 -  2009 28 132 
 -  2010 52 273 
 Abs. 2 
 -  2010 53 277 
§ 26  Abs. 1 
 -  2009 59 301 
 -  2011 64 272 
§ 27  -  2011 65 274 
 Abs. 1 
 -  2009 60 301 
 -  2010 53 277 
 Abs. 4 
 -  2011 66 276 
§ 29  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 20 89 
 -  2011 31 116 
§ 31  Abs. 1 
 -  2009 67 313 
§ 32  lit. b 
 -  2008 60 319 
§ 33  lit. g 
 -  2008 60 319 
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 lit. i 
 -  2008 20 89 
§ 35  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 17 75 
 -  2009 30 144 
 -  2011 67 280 
 -  2012 14 97 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 23 86 
 -  2010 23 118 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2008 61 328 
 -  2009 61 303 
 -  2010 54 283 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2008 62 328 
 -  2009 62 306 
 -  2010 22 111 
 -  2011 68 283 
§ 36  Abs. 1 
 -  2007 61 239 
 -  2008 18 78 
 -  2009 63 306 
 -  2009 64 308 
 -  2010 55 291 
 -  2011 69 285 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 63 331 
 -  2009 26 123 
 -  2011 66 276 
 -  2011 70 286 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2009 65 311 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2008 64 331 
 -  2012 35 231 
§ 37  -  2011 71 289 
 -  2012 37 234 
§ 38  Abs. 1 
 -  2009 66 312 
§ 39  Abs. 2 
 -  2008 65 334 
 -  2008 66 338 
 -  2012 38 236 
 Abs. 3 
 -  2011 29 111 
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§ 40  lit. a 
 -  2010 56 293 
 -  2011 31 116 
 lit. c 
 -  2007 63 248 
 lit. d 
 -  2007 24 86 
 -  2009 67 313 
 -  2012 45 267 
 lit. g 
 -  2009 63 306 
 lit. i 
 -  2007 62 242 
 -  2009 68 315 
 -  2010 57 298 
 lit. i bis 
 -  2007 62 242 
 -  2010 57 298 
 lit. k 
 -  2007 25 91 
§ 40ibis  -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
§ 41  lit. a 
 -  2009 62 306 
 lit. b 
 -  2011 69 285 
§ 42  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 63 248 
 -  2012 39 240 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2010 57 298 
§ 43  Abs. 2 
 -  2007 63 248 
§ 45  -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2010 58 302 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. f 
 -  2007 64 253 
§ 45a  -  2012 42 261 
 -  2012 44 267 
§ 46  Abs. 1 
 -  2007 65 258 
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§ 47  -  2012 17 106 
§ 48  -  2009 60 301 
§ 50  -  2012 17 106 
§ 51  -  2008 67 341 
 Abs. 2 
 -  2011 66 276 
§ 54  Abs. 3 
 -  2011 72 292 
§ 56  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 21 98 
§ 68  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 69 316 
 -  2009 72 325 
§ 97  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 40 247 
§ 98  Abs. 1 
 -  2008 68 344 
 -  2010 59 307 
§ 100  Abs. 1 
 -  2012 41 252 
§ 105  Abs. 1 
 -  2009 70 317 
§ 108  Abs. 1 
 -  2007 66 261 
§ 110  Abs. 1 lit. b 
 -  2012 41 252 
§ 142  Abs. 1 
 -  2007 68 269 
§ 147  Abs. 2 
 -  2007 67 263 
 Abs. 3 
 -  2007 68 269 
§ 163  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
§ 164  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
 Abs. 4 
 -  2011 31 116 
§ 169  -  2008 69 348 
§ 179  Abs. 2 
 -  2009 64 308 
§ 180  Abs. 2 
 -  2009 71 322 
§ 187  Abs. 2 
 -  2009 53 283 
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§ 189  Abs. 1 
 -  2009 53 283 
 Abs. 2 
 -  2009 53 283 
§ 191  -  2009 29 136 
 Abs. 3 
 -  2008 70 349 
 -  2008 71 350 
 -  2009 27 129 
 -  2010 60 313 
 -  2010 61 316 
§ 197  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
 Abs. 2 
 -  2011 31 116 
§ 198  Abs. 1 
 -  2009 53 283 
§ 206  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
§ 218  -  2011 30 112 
§ 222  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
§ 224  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
§ 235  -  2011 73 298 
 Abs. 1 
 -  2007 28 92 
 -  2007 29 99 
§ 242 ff.  -  2007 28 92 
§ 245  Abs. 1 
 -  2008 22 103 
§ 249  Abs. 1 
 -  2011 32 123 
§ 252  -  2011 32 123 
§ 263  Abs. 2 
 -  2007 20 78 

651.111  Verordnung zum Steuergesetz (StGV) vom 11. September 
2000 

§ 8  Abs. 2 
 -  2008 20 89 
§ 12  -  2008 17 75 
 -  2009 30 144 
 -  2010 23 118 
§ 15  -  2008 61 328 
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§ 19  Abs. 4 
 -  2009 26 123 
§ 20  -  2009 26 123 
§ 21  Abs. 1 
 -  2009 65 311 
§ 24  Abs. 2 
 -  2008 66 338 
 -  2011 29 111 
 Abs. 3 
 -  2008 66 338 
 -  2011 29 111 
§ 27  -  2007 63 248 
§ 29  Abs. 2 
 -  2007 63 248 
§ 30  Abs. 2 
 -  2007 64 253 
§ 44  Abs. 1 
 -  2008 68 344 
 Abs. 2 
 -  2010 59 307 
§ 46  Abs. 1 
 -  2009 70 317 
§ 65  Abs. 3 
 -  2009 71 322 
 Abs. 4 
 -  2007 29 99 

651.212 Verordnung über die Bewertung der Grundstücke (VBG) 
vom 4. November 1985 

§ 12  Abs. 1 
 -  2007 69 272 
 Abs. 2 
 -  2007 69 272 

661.110 Dekret über die durch den Staat zu beziehenden Gebühren 
vom 23. November 1977 

§ 1  Abs. 1 lit. e 
 -  2011 74 303 

713.100 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, 
BauG) vom 19. Januar 1993 

§ 3  -  2012 23 163 
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§ 4  Abs. 2 
 -  2008 25 151 
 -  2008 26 153 
§ 5  Abs. 2 
 -  2009 49 271 
§ 6  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 114 424 
 -  2012 21 146 
 Abs. 1 lit. c 
 - Baubewilligungspflicht einer Strassenreklame 2007 118 448 
§ 9  -  2012 23 163 
§ 13  Abs. 1 
 -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2012 59 328 
§ 14  - Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des 

zuständigen kommunalen Organs einen Planungsentscheid fällen 
kann 2007 117 445 

§ 15  -  2010 27 142 
 Abs. 1 
 -  2009 36 182 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2009 34 176 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 36 182 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
§ 16  -  2008 27 166 
§ 17  Abs. 3 
 -  2007 117 445 
§ 21  -  2007 36 143 
 Abs. 3 
 -  2007 117 445 
§ 24  Abs. 2 
 -  2012 58 327 
§ 25  Abs. 2 
 -  2007 36 143 
§ 26  Abs. 1 
 - Anfechtungsmöglichkeit der Weigerung des zuständigen 

Gemeindeorgans, einen Sondernutzungsplan zu erlassen 2007 
117 445 
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§ 28  -  2008 25 151 
§ 29  -  2009 103 453 
§ 33  Abs. 1 
 -  2009 32 156 
 Abs. 3 
 - Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des 

zuständigen kommunalen Organs einen Planungsentscheid fällen 
kann 2007 117 445 

§ 34  -  2010 62 321 
 Abs. 1 
 -  2010 25 127 
 -  2011 77 321 
 -  2011 78 327 
 Abs. 2 
 -  2007 79 305 
 -  2012 46 273 
 -  2012 47 277 
 Abs. 3 
 -  2007 77 300 
 -  2010 25 127 
 -  2011 77 321 
 -  2011 78 327 
§ 35  -  2011 77 321 
 Abs. 1 
 -  2010 25 127 
§ 40  -  2007 32 120 
 Abs. 1 
 -  2007 31 117 
 -  2008 26 153 
 -  2010 89 438 
 Abs. 3 
 -  2007 31 117 
 Abs. 6 
 -  2007 31 117 
§ 42  -  2010 89 438 
 Abs. 2 
 -  2007 32 120 
 -  2007 114 424 
§ 46  -  2007 32 120 
§ 47  Abs. 1 
 -  2010 32 175 
§ 50  Abs. 1 
 -  2011 36 135 
§ 51  Abs. 1 
 -  2012 21 146 
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§ 53  Abs. 1 
 -  2011 35 133 
§ 59  Abs. 1 
 -  2007 114 424 
§ 60  -  2012 18 113 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
 -  2012 58 327 
§ 61  - Begriff "direkte Anstösser" 2012 61 341 
§ 62  -  2007 30 105 
 -  2008 28 169 
§ 67  Abs. 1 
 -  2007 114 424 
 -  2007 118 448 
§ 67a  -  2010 30 165 
 -  2011 37 141 
§ 68  -  2009 36 182 
 lit. b 
 -  2011 96 438 
§ 80  Abs. 1 
 -  2008 24 139 
 -  2011 38 147 
§ 84  Abs. 2 
 -  2010 29 156 
§ 95  - Ein Enteignungsrecht für ein kommunales Strassenbauprojekt ist 

nur im Rahmen des Sondernutzungsplans gegeben 2010 87 435 
§ 103  -  2011 50 199 
 Abs. 3 
 -  2008 24 139 
§ 104  - Aufstellen von Tischen eines Restaurants auf der Strassenfläche 

2007 112 419 
 -  2011 50 199 
§ 111  Abs. 1 lit. a 
 - Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht 2007 

118 448 
§ 114  Abs. 3 
 -  2010 26 135 
§ 116  Abs. 2 
 -  2010 29 156 
§ 142  Abs. 2 
 -  2007 74 293 
§ 149  Abs. 2 
 -  2008 74 373 
 -  2009 49 271 
§ 159  -  2011 62 262 
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 Abs. 1 
 -  2011 33 125 
 -  2011 95 425 
§ 163  -  2008 27 166 

713.111 Allgemeine Verordnung zum Baugesetz (ABauV) vom 
23. Februar 1994 

§ 3  -  2007 36 143 
§ 5  -  2007 117 445 
§ 9  Abs. 1 
 -  2011 36 135 
 Abs. 2 
 -  2007 78 303 
 -  2011 36 135 
 Abs. 6 
 - Grenzen der Nutzungsübertragung; keine Nutzungsübertragung 

zu Lasten einer Grünzone 2011 97 440 
§ 11  - Ob es sich um ein oder zwei Gebäude handelt, hängt vom 

Erscheinungsbild ab 2008 102 483 
§ 12  Abs. 3 
 -  2009 31 153 
§ 16  Abs. 1 
 -  2007 32 120 
§ 17  -  2009 32 156 
§ 18  -  2009 32 156 
 -  2012 21 146 
§ 20  Abs. 2 
 -  2010 32 175 
§ 23  Abs. 1 
 -  2011 35 133 
§ 28  -  2009 35 181 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
 Abs. 3 
 -  2007 30 105 
§ 30  - Kleine Geräteschränke und Truhen sind in den Bauzonen 

baubewilligungsfrei 2007 110 405 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2011 95 425 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2007 114 424 
 Abs. 1 lit. f 
 -  2007 114 424 
 Abs. 2 lit. c 
 - Baubewilligungspflicht einer Strassenreklame 2007 118 448 
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 Abs. 3 
 -  2007 114 424 
 -  2007 118 448 
 -  2012 21 146 
§ 31  -  2012 18 113 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 30 105 
§ 44  Abs. 1 
 -  2008 24 139 
§ 44a  - Das öffentliche Recht regelt die Beschaffenheit von 

Privatstrassen nicht 2009 100 447 
§ 92  -  2009 32 156 

713.121 Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011 

§ 19  -  2012 21 146 
§ 49  Abs. 2 lit. d 
 -  2012 21 146 
 - Wärmepumpen im Freien sind lärmige Anlagen und daher 

baubewilligungspflichtig 2012 62 344 
 Abs. 4 
 -  2012 21 146 
§ 51  -  2012 18 113 

713.125 Verordnung über die vom Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt für Entscheide über Baugesuche zu erhebenden 
Gebühren (Gebührenverordnung, GebV) vom 17. August 
1994 

§ 1  Abs. 2 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
§ 4  Abs. 1 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 

725.100 Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 

§ 2  Abs. 1 
 -  2007 49 214 

755.111 Verordnung über die Steuern, Abgaben und Gebühren im 
Strassenverkehr vom 5. November 1984 

§ 14  lit. g 
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 - Festlegung der Gebühr für die strassenverkehrsrechtliche 
Bearbeitung eines Strassenreklamegesuchs 2007 118 448 

759.111 Verordnung über Fuss- und Wanderwege (VVFWG) vom 
3. April 1989 

§ 11  -  2010 29 156 

764.110 Wassernutzungsabgabendekret (WnD) vom 18. März 2008 

§ 17  -  2009 102 451 

773.100 Energiegesetz des Kantons Aargau vom 9. März 1993 
(EnergieG) 

§ 12  Abs. 1 
 -  2012 65 358 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2012 65 358 
 Abs. 3 
 -  2012 65 358 
 Abs. 5 
 -  2012 65 358 

781.200 Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG 
UWR) vom 4. September 2007 

§ 25  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
§ 26  -  2010 88 436 
 -  2012 18 113 
§ 28  -  2009 104 460 
§ 30  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
 Abs. 3 lit. a 
 -  2009 104 460 

781.211 Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetz-
gebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer 
(V EG UWR) vom 14. Mai 2008 

§ 55  -  2009 104 460 
§ 57  -  2009 104 460 
§ 61  -  2009 104 460 
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781.221 Vollzugsverordnung zur Gewässerschutzverordnung des 
Bundes (VV GSchV) vom 25. Januar 2012 

§ 3  -  2012 22 150 
§ 4  -  2012 22 150 
§ 5  -  2012 22 150 
§ 6  -  2012 22 150 

787.350 Dekret zum Schutz der Hallwilerseelandschaft (Hallwiler-
seeschutzdekret, HSD) vom 13. Mai 1986 

§ 4  -  2009 74 333 

811.621 Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über 
die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (VEA) vom 15. Oktober 2003 

§ 8  Abs. 1 
 -  2008 86 405 

837.100 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (EG KVG) vom 5. September 1995 

§ 11  -  2009 15 78 
§ 14  Abs. 2 
 -  2008 13 54 
§ 16  Abs. 2 
 -  2008 13 54 
§ 17  Abs. 4 
 -  2009 16 79 
 Abs. 6 
 -  2009 16 79 

851.200 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prä-
vention (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG) vom 
6. März 2001 

§ 1  Abs. 2 
 -  2009 44 232 
§ 2  -  2008 37 225 
 -  2011 45 177 
§ 3  -  2011 45 177 
§ 5  Abs. 2 
 -  2010 39 208 
§ 6  -  2009 45 236 
 -  2012 28 193 
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 Abs. 1 
 -  2008 37 225 
§ 7  Abs. 1 
 -  2008 44 259 
§ 11  -  2009 44 232 
§ 13  -  2008 40 242 
 Abs. 1 
 -  2008 44 259 
 Abs. 2 
 -  2008 37 225 
 -  2008 42 253 
 -  2008 43 256 
 -  2011 45 177 
§ 14  -  2008 41 245 
§ 15  -  2008 41 245 
§ 16  -  2009 45 236 
§ 20  -  2011 45 177 
§ 31  Abs. 1 
 -  2011 46 179 
 Abs. 2 
 -  2011 46 179 
 Abs. 3 
 -  2011 46 179 
§ 39  -  2011 44 173 
§ 42  -  2009 45 236 
§ 47  Abs. 3 
 -  2007 46 195 
§ 49  -  2007 46 195 
§ 51  Abs. 2 
 -  2011 44 173 

851.211 Sozialhilfe- und Präventionsverordnung (SPV) vom 
28. August 2002 

§ 1  -  2008 37 225 
§ 5  Abs. 1 
 -  2009 43 227 
 -  2012 28 193 
§ 6  -  2008 44 259 
§ 8  Abs. 4 
 -  2011 45 177 
§ 9  Abs. 2 
 -  2010 1 25 
§ 10  Abs. 5 lit. a 
 -  2008 37 225 
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 Abs. 5 lit. c 
 -  2008 38 230 
 -  2008 47 268 
 Abs. 5 lit. e 
 -  2010 37 205 
§ 11  Abs. 1 
 -  2008 43 256 
 -  2009 42 223 
 Abs. 2 
 -  2009 42 223 
 Abs. 5 lit. b 
 -  2010 39 208 
§ 14  lit. e 
 -  2008 40 242 
§ 15  -  2008 45 262 
 Abs. 2 
 -  2008 46 265 
 Abs. 3 
 -  2008 40 242 
§ 16  -  2008 41 245 
§ 17  -  2008 41 245 
§ 26  -  2011 46 179 
§ 29  -  2009 56 291 
§ 35  Abs. 2 
 -  2011 44 173 
 Abs. 3 
 -  2011 44 173 
 Abs. 4 
 -  2011 44 173 
 Abs. 5 
 -  2011 44 173 
 Abs. 6 
 -  2011 44 173 

910.100 Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG-AG) vom 11. Novem-
ber 1980 

§ 18  Abs. 1 
 -  2011 76 313 
§ 28a ff.  -  2008 73 363 
§ 28b  -  2011 75 307 
§ 40  Abs. 2 
 -  2011 75 307 
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910.131  Verordnung über die Abgeltung ökologischer Leistungen 
(Öko-Verordnung, ÖkoV) vom 26. Mai 1999 

§ 6  -  2008 73 363 
 -  2011 75 307 

933.200 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Jagd und 
den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz 
des Kantons Aargau, AJSG) vom 24. Februar 2009 

§ 4  Abs. 3 
 -  2010 92 455 
 -  2011 51 205 
§ 9  Abs. 2 lit. c 
 - Verurteilung wegen vorsätzlicher Tierquälerei als 

Jagdausschlussgrund 2011 98 449 

970.100 Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit  

§ 4  Abs. 2 
 -  2009 36 182 
§ 13  Abs. 1 
 - Gastwirtschaftsrecht 2008 106 492 
§ 15  Abs. 1 
 - Gastwirtschaftsrecht 2008 106 492 

991.111 Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes 
(Strassenverkehrsverordnung, SVV) vom 12. November 
1984 

§ 19  Abs. 1 lit. c 
 -  2008 15 61 
 
 


